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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN



Drucksache



16/14450



16. Wahlperiode



23.03.2017



Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV



zu dem Auftrag des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 27. Januar 2016 Drucksache 16/10798 - Neudruck -



betreffend die Untersuchung •



der Geschehnisse in der Silvesternacht im und vor dem Kölner Hauptbahnhof,



•



möglicher Fehler und Versäumnisse von Landesbehörden, insbesondere der Polizei, auch im Zusammenwirken mit der Bundespolizei,



•



möglichen Fehlverhaltens bzw. möglicher Versäumnisse nordrhein-westfälischer Sicherheitsbehörden einschließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales, der Staatskanzlei und anderer Verantwortlicher auf Landesebene betreffend die Planung, Durchführung und Nachbereitung des Einsatzes der Polizei NordrheinWestfalen im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht 2015 rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof,



•



der Abstimmung an der Schnittstelle Bahnhof (Bundespolizei) / Bahnhofsvorplatz (Landespolizei),
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des Umgangs mit den Opfern sexualisierter Gewalt (insbesondere bei der Anzeigenaufnahme und Informationsweitergabe bezüglich spezifischer Hilfsangebote der Frauenhilfeinfrastruktur)



•



und der Auswertung und Analyse des Einsatzes, Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung, innerbehördliche und innerministerielle Informationsflüsse sowie



•



der diesbezüglichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller beteiligten Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen.



Berichterstatter: Abgeordneter Peter Biesenbach CDU



Beschlussempfehlung: Der Schlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV wird zur Kenntnis genommen.
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Abkürzungsverzeichnis Abs.



Absatz



AG



Aktiengesellschaft



AAO



Allgemeine Aufbauorganisation



a. a. O.



am angegebenen Ort



AP



Analyseprojekt



AWO



Arbeiterwohlfahrt



AK



Arbeitskreis



Art.



Artikel



ADM



Außendienstmitarbeiter



BaSiGo



Bausteine für Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen



BKV



Belastungsbezogene Kräfteverteilung



BP



Bereitschaftspolizei



BPH



Bereitschaftspolizeihundertschaft



BüMA



Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender



BAO



Besondere Aufbauorganisation



BtM



Betäubungsmittel



BB



Beweisbeschluss



BFE



Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit



BFHu



Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft



Bl.



Blatt



BOGESTRA



Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG



Buchst.



Buchstabe



lit.



Buchstabe



BAMF



Bundesamt für Migration und Flüchtlinge



BKA



Bundeskriminalamt



BMI



Bundesministerium des Innern



BPol



Bundespolizei



BPOL



Bundespolizei



BuPol



Bundespolizei



BPolG



Bundespolizeigesetz



BPOLI



Bundespolizeiinspektion



BLPG



Bund-Länder-Projektgruppe



CDU



Christlich-Demokratische Union



CSD



Christopher Street Day



ca.



circa



d.



des / der



DANN



Desoxyribonukleinsäure



DB



Deutsche Bahn



DB AG



Deutsche Bahn Aktiengesellschaft



DLRG



Deutsche Lebensrettungsgesellschaft



DFB



Deutscher Fußball-Bund



DIN



Deutsches Institut für Normung e.V.



DGL



Dienstgruppenleiter



DirGE



Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz
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Direktion K



Direktion Kriminalitätsbekämpfung



DJ



Disc Jockey



Dr.



Doktor



ESIKO



Ehrenfelder Sicherheitskonferenz



e.V.



eingetragener Verein



EA



Einsatzabschnitt



EAF



Einsatzabschnittsführer



Ehu



Einsatzhundertschaft



ET



Einsatztrupp



EBO



Eisenbahnbetriebsordnung



EPOST



EPOST 810 (polizeiliche Nachrichtenanwendung)



EG



Ermittlungsgruppe



EPHK



Erster Polizeihauptkommissar



eCEBIUS



erweitertes Computereinsatzbearbeitungs-, Informations- und Unterstützungssystem



etc



et cetera



EU



Europäische Union



Fa.



Firma



Flex



Flexible Reaktion auf aktuelle Kriminalitätsphänomene



f. / ff.



folgende (singular / plural)



FAZ



Frankfurter Allgemeine Zeitung



FDP



Freie Demokratische Partei



FEM



Führungs- und Einsatzmittel



FÜGR



Führungsgruppe



FÜST



Führungsstab



FüSt



Führungsstelle



FuStKw



Funkstreifenkraftwagen



GefKW



Gefangenenkraftwagen



g.D.



gehobener Dienst



gD



gehobener Dienst



GeOS



Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit in Gelsenkirchen



GmbH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung



PUAG NRW



Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen Gesetz über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei im Lande NordrheinWestfalen Polizeiorganisationsgesetz Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalens



UAG NRW POG GV.NRW OBG GdP



Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden des Landes NordrheinWestfalen Gewerkschaft der Polizei



GG



Grundgesetz



HBF



Hauptbahnhof



Hbf



Hauptbahnhof



h.D.



höherer Dienst



hD



höherer Dienst



HoGeSa



Hooligans gegen Salafisten



Hrsg.



Herausgeber



IDF



Identitätsfeststellung
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insbes.



insbesondere



IdP



Inspekteur der Polizei



IGVP



Integrationsverfahren Polizei



IMEI



International Mobile Equipment Identity



JM



Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen



JVA



Justizvollzugsanstalt



K.O.



Knock Out



KMI



Kontaktbeamter für muslimische Institutionen



KURS



Konzeption für den Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern



KV



Körperverletzung



KPB



Kreispolizeibehörde



KHSt-VO



Kriminalhauptstellenverordnung



KK



Kriminalkommissariat



KOR



Kriminaloberrat



K-Wache



Kriminalwache



KFN



Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen



LAFP



Landesamt für Ausbildung und Fortbildung der Polizei



LZPD



Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste



LEB



Landeseinsatzbereitschaft



LKA



Landeskriminalamt



LdsKD



Landeskriminaldirektor



LLSt



Landesleitstelle



LSt



Leitstelle



LVR



Landschaftsverband Rheinland



LPD



Leitender Polizeidirektor



LvD



Leiter vom Dienst



LZ



Lagezentrum



MOZ



Meldeort und -zeit



WE-Meldung



Meldung eines wichtigen Ereignisses



m



Meter



MGEPA MIK



Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NordrheinWestfalen Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen



MD



Minsterialdirektor



MdL



Mitglied des Landtags



MOTIV



Mobile Täter im Visier



MSchrKrim



Monatsschrift für Kriminologie



Msgr



Monsignore



NAFRI



Nordafrikaner



NRW



Nordrhein-Westfalen



NW



Nordrhein-Westfalen



Nr.



Nummer



ÖPNV



Öffentlicher Personennahverkehr



OPARI



Ordnungspartnerschaft Ringe



PUA



Parlamentarischer Untersuchungsausschuss



pp



perge, perge
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PEBB§Y



Personalbedarfsberechnungssystem (der nordrhein-westfälischen Justiz)



PDV



Polizeidienstvorschrift



PD



Polizeidirektor



PvD



Polizeiführer vom Dienst



PolG



Polizeigesetz des Landes Nordrhein Westfalen



PHK ('in)



Polizeihauptkommissar(in)



PI



Polizeiinspektion



PK ('in)



Polizeikommissar (in)



PKS



Polizeiliche Kriminalstatistik



PRIOS



Polizeiliche Reaktion und Intervention in offenen Szenen



POK



Polizeioberkommissar



PP



Polizeipräsidium



PR



Polizeirat



PVB



Polizeivollzugsbeamter / -beamtin



PW



Polizeiwache



Prof.



Professor



APr.



Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ausschusses



Pkt.



Punkt



RSD



R.S.D. plus Rheinische Sicherheitsdienste GmbH & CO. KG



RKK



Regionale Kriminalitätskonferenz



RTW



Rettungstransportwagen



RdErl



Runderlass



sachverst.



sachverständigen



St.



Sankt



S.



Satz oder Seite



SOKO



Sonderkommission



SPD



Sozialdemokratische Partei Deutschlands



SKF



Sozialdienst Katholischer Frauen



SEK



Spezialeinsatzkommando



StA



Staatsanwaltschaft



StK



Staatskanzlei



S-Bahn



Stadtschnellbahn



STST



Ständiger Stab



StGB



Strafgesetzbuch



StPO



Strafprozessordnung



TLL



Tägliches Landeslagebild



TOP



Tagesordnungspunkt



UMF



Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge



u.ä.



und ähnliches



vgl.



Vergleiche



SprengV



Verordnung zum Sprengstoffgesetz



VS-NfD



Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch



VS



Verschlusssache



VV



Verwaltungsvorschrift



WDR



Westdeutscher Rundfunk



ZUE



Zentrale Unterbringungseinrichtung



z. B.



zum Beispiel
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Erster Teil Untersuchungsgrundlage



1. Vorgeschichte



1.1. Ausgangssituation In der Silvesternacht 2015/2016 versammelte sich auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs und dem angrenzenden Treppenaufgang zur Domplatte nach und nach eine Gruppe von mindestens 1.000 Menschen. Dabei handelte es sich überwiegend um männliche Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene. Dem äußeren Erscheinungsbild nach waren sie weit überwiegend dem nordafrikanischen / arabischen Raum zuzuordnen. Die Personen wirkten enthemmt, aggressiv und zum Großteil stark alkoholisiert. Aus dieser Gruppe heraus kam es im Verlauf der Nacht zu einer Vielzahl von Sexual-, Raub- und Diebstahlsdelikten, in der großen Mehrzahl zum Nachteil von weiblichen Passanten. Das Ausmaß der begangenen Straftaten zeigt sich in den zahlreichen von Geschädigten erstatteten Strafanzeigen: mit Stand 18. Januar 2016 lagen 821 angezeigte Straftaten vor, davon waren 359 als Sexualdelikt einzuordnen. In 207 dieser Fälle wurde zugleich ein Diebstahl angezeigt. Bei den übrigen 462 angezeigten Straftaten handelte es sich um Eigentums- und Körperverletzungsdelikte ohne sexuellen Hintergrund. 1.049 Menschen waren als Opfer erfasst, davon 482 als Opfer von Sexualdelikten.1 Die Vorfälle fanden jedoch in der Pressearbeit des Polizeipräsidiums2 Köln zunächst keine Erwähnung. So hieß es in dessen Pressemitteilung am Morgen des 1. Januar



1 2



APr. 16/1141, S. 4 f. Im Folgenden: PP.
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2016, wie im Vorjahr seien die meisten Silvesterfeierlichkeiten friedlich verlaufen. Kurz vor Mitternacht sei der Bahnhofsvorplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Dom durch die Polizei geräumt worden, um eine Massenpanik durch Zünden von pyrotechnischer Munition zu verhindern. Trotz der ungeplanten Feierpause habe sich die Einsatzlage entspannt dargestellt – auch weil die Polizei sich an neuralgischen Orten gut aufgestellt und präsent gezeigt habe. In geringerem Ausmaß kam es anlässlich der Silvesterfeierlichkeiten in NordrheinWestfalen auch in Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld und bundesweit in Stuttgart, Frankfurt am Main und Hamburg zu mit den Kölner Vorkommnissen vergleichbaren Straftaten.



1.2. Berichterstattung in der Öffentlichkeit Art und Ausmaß der Vorfälle, Herkunft der Täter, Einsatzvorbereitung und -durchführung sowie Öffentlichkeitsarbeit des PP Köln betreffend entstand in der Folge eine breite Diskussion in den Medien. Presseartikel erschienen dabei auch in überregionalen und internationalen Publikationen. Sowohl in den Sozialen Medien als auch den Onlineseiten der lokalen Zeitungen Express und KStA erschienen ab dem 1. Januar immer weitere Berichte und Schilderungen von Zeugen und Opfern über die Vorkommnisse und Übergriffe in der Kölner Silvesternacht. In der Printausgabe des Express erschien am Sonntag, den 3. Januar, ein Artikel „Silvesterübergriffe auf über 30 Frauen – Ich erlebte den Horror vom Hauptbahnhof“, worin über sexuelle Übergriffe, eine hochaggressive Männergruppe von 40 bis 100 Personen und 35 betroffenen Frauen berichtet wurde, wobei die Dunkelziffer extrem hoch sein dürfte. In dem Bericht wird etwa drastisch geschildert: „Dabei wurden ihr die Strumpfhose und ein Slip fast komplett vom Körper gerissen.“ Der – lokale – Artikel des Express vom 3. Januar 2016 war nicht Bestandteil der Presseschau der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Die Neue Zürcher Zeitung schrieb beispielsweise am 5. Januar 2016, sexuelle Übergriffe erschütterten Deutschland. Politik und Polizei seien sich einig, dass man es mit Straftaten einer völlig neuen Dimension zu tun habe.3 Auch die New York Times befasste sich an diesem Tag mit den Geschehnissen der Kölner Silvesternacht („Reports of Attacks on Women in Germany Heighten Tension Over Migrants“).4 Der Kölner Stadtanzeiger titelte am 7. Januar 2016 „Sexuelle Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof: Polizei verheimlichte offenbar Herkunft von Verdächtigen“. In dem Artikel heißt es dazu: „Noch in der ersten polizeiinternen Abschlussmeldung des Einsatzes am frühen Neujahrsmorgen, dem so genannten WE-Bericht („Wichtiges Ereignis“), soll der verantwortliche Dienstgruppenleiter der Polizei die Herkunft der kontrollierten Männer nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ bewusst verschwiegen haben – obwohl unter anderem auch der Einsatzleiter des Silvestereinsatzes darauf gedrängt haben soll, die Herkunft in dem Dokument zu nennen. Aber mit der sinngemäßen Begründung, dies sei „politisch heikel“, soll der Dienstgruppenleiter darauf verzichtet haben. Die WE-Meldung wurde am Neujahrsmorgen unter anderem auch Polizeipräsident Albers vorgelegt.“ 5 Am selben Tag befasste sich die Süddeutsche Zeitung damit, „warum die Medien so spät über Köln berichteten“: „Seit bekannt wurde, dass in der Silvesternacht Gruppen alkoholisierter Männer, nach Berichten von Polizisten und Augenzeugen wohl arabischer oder nordafrikanischer Herkunft, in und am Hauptbahnhof Dutzende Frauen brutal sexuell attackiert haben, ist #koelnhbf der meistgeklickte Hashtag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Übergriffe des Kölner Mobs bestimmen Fernsehnachrichten und Schlagzeilen deutschlandweit. Allerdings erst seit Montagabend, vier Tage nach dem Horrorsilvester.



3



http://www.nzz.ch/international/sexuelle-uebergriffe-erschuettern-deutschland-1.18672467 http://www.nytimes.com/2016/01/06/world/europe/coordinated-attacks-on-women-in-cologne-wereunpre cedented-germany-says.html?_r=0 5 http://www.ksta.de/koeln/-polizei-silvester-uebergriffe-silvesteruebergriffe-sote-koeln-23458442 4
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Die große Aufmerksamkeit kam erst am Montagnachmittag - nach der Pressekonferenz von Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Polizeipräsident Wolfgang Albers. Erst sie enthüllten das ganze Ausmaß der Silvester-Übergriffe. Von diesem Abend an berichteten die Medien bundesweit davon.“ 6 Die Rheinische Post veröffentlichte am 8. Januar 2016 online einen Artikel unter der Überschrift „Übergriffe in der Silvesternacht: Polizisten widersprechen der offiziellen Darstellung“. Darin wird ausgeführt: „Entgegen der bisherigen Darstellung soll es laut Medienberichten schon in der Silvesternacht Kontrollen und Festnahmen gegeben haben. Dabei sollen vor allem die Personalien von Syrern festgestellt worden sein.“ 7 Außerdem stellte die Rheinische Post den Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß, Einsatzführer der eingesetzten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit8 der Bundespolizei, online. Darin wird die Einsatzsituation wie folgt dargestellt: „Am 31.12.15 war der Anker 920 zum Unterstützungseinsatz bei der BPOLI Köln anl. der Silvesterfeierlichkeiten in Köln HBF eingesetzt. Schon bei der Anfahrt zur Dienststelle an den HBF Köln wurden wir von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert. Am Vorplatz (Domprobst-Ketzer-Str.) angekommen, wurden unsere noch nicht abgestellten Fahrzeuge mit Böllern beworfen. Am Vorplatz und der Domtreppe befanden sich einige tausend meist männliche Personen mit Migrationshintergrund, die Feuerwerkskörper jeglicher Art und Flaschen wahllos in die Menschenmenge feuerten bzw. warfen.



6



http://www.sueddeutsche.de/medien/uebergriffe-an-silvester-warum-die-medien-so-spaet-ueber-koeln-berichteten-1.2808386 7http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/polizei-passanten-stoppten-vergewaltigungen-in-koeln-aid1.5676936 8 Im Folgenden BFE.
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Am Parkraum angekommen, liefen viele aufgewühlte Passanten auf die Einsatzkräfte zu und berichteten u.a. über die oben beschriebenen Zustände und über Schlägereien, Diebstählen, sex. Übergriffen an Frauen usw. Die Einsatzkräfte befanden sich somit sofort in pol. Maßnahmen. Selbst das Erscheinen der Polizeikräfte und getroffene Maßnahmen hielten die Massen nicht von Ihrem tun ab, sowohl vor dem Bahnhof wie auch im Bahnhof Köln. Gegen 22.45 Uhr füllte sich der gut gefüllte Bahnhofsvorplatz und Bahnhof weiter mit Menschen mit Migrationshintergrund. Frauen mit Begleitung oder ohne durchliefen einen im wahrsten Sinne "Spießroutenlauf" durch die stark alkoholisierten Männermassen, wie man es nicht beschreiben kann. Da der nicht sachgemäße massive Pyrogebrauch in Form von werfen und abschießen in die Menschenmenge zunahm, kontaktierte mich der Zugführer der Landespolizei PHK … Wir kamen beide zu dem Entschluss, dass die uns gebotene Situation (Chaos) noch zu erheblichen Verletzungen wenn nicht sogar zu Toten führen würde. Der zuständige Hundertschaftsführer PHK … war nun vor Ort und bestätigte unsere Beurteilung der Lage. Nach Rücksprache mit der Gesamteinsatzleitung der Landespolizei entschlossen wir uns aufgrund der erheblichen Gefährdung aller Personen und Sachen, den Bereich der Domtreppe über den Bahnhofsvorplatz in Richtung DomprobstKetzner-Str. zu räumen. PHK … fragte nach anlassbezogener Unterstützung bei der Räumung, welche durch PHK … (DGL BPOLI Köln) zugestimmt wurde. Der Anker 920 übernahm die Sperrung des Bahnhofes und hielt sich für eine lageangepasste Unterstützung am Hauptausgang bereit. Die Räumung begann ca. 23.30 Uhr oberhalb der Domtreppe in Richtung des Vorplatzes. Als die Räumkräfte auf Höhe des Anker 920 waren, sperrten diese 19
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den HBF Köln am Hauptausgang des A-Tunnels, für jeglichen Personenverkehr. Im Verlaufe der Räumung wurden die Einsatzkräfte Land und Bund immer wieder mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Flaschen beworfen. Aufgrund dieser Situation unterstützen wir neben der Absperrung die Räumung des Einsatzraumes mit massivem Zwangseinsatz in Form von einfacher körperlicher Gewalt. Erschwerend bei der Räumung neben der Verständigung waren die körperlichen Zustände der Personen aufgrund des offensichtlichen massiven Alkoholgenusses und anderer berauschender Mittel (z.B. Joint). Ende der Räumung gegen ca. 00.15 Uhr Im weiteren Einsatzverlauf kam es immer wieder zu mehrfachen körperlichen Auseinandersetzungen vereinzelter Personen wie auch Personengruppen, Diebstählen und Raubdelikten an mehreren Ereignisorten gleichzeitig. Im



Einsatzverlauf



erschienen



zahlreiche



weinende



uns



schockierte



Frauen/Mädchen bei den eingesetzten Beamten und schilderten von sex. Übergriffen durch mehrere männliche Migranten/ -gruppen. Eine Identifizierung war leider nicht mehr möglich (siehe Punkt 8 u.a.) Die Einsatzkräfte konnten nicht allen Ereignissen, Übergriffen, Straftaten usw. Her werden, dafür waren es einfach zu viele zur gleichen Zeit. Aufgrund der Vielzahl der o.a. Taten beschränkten sich die Einsatzkräfte auf die Lagebereinigung mit den notwendigsten Maßnahmen. Da man nicht jedem Opfer einer Straftat helfen und den Täter dingfest machen konnte, kamen die eingesetzten Beamten an die Grenze zur Frustration. Zu spitzen Zeiten war es den eingesetzten Kräften nicht möglich angefallene Strafanzeigen aufzunehmen. Neben den oben geschilderten Situationen kamen noch folgende Ereignisse/Vorfälle, die hier nicht alle aufgeführt werden, hinzu: 1.



Zerreißen von Aufenthaltstiteln mit einem Grinsen im Gesicht und der



Aussage:" Ihr könnt mir nix, hole mir Morgen einen Neuen." 20
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"Ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln! Frau Merkel hat mich



eingeladen." 3.



Platzverweise wurden meist mit Zwang durchgesetzt. Betreffende Per-



son tauchten immer wieder auf und machten sich einen Spaß aus der Situation. Ein Gewahrsam kam in dieser Lage aufgrund der Kapazitätsgrenze in der Dienststelle nicht in Betracht. 4.



Bahnsteigsperrung aufgrund der Überfüllung.



Reaktion: auf den Nebenbahnsteig, über das Gleis auf den überfüllten/abgesperrten Bahnsteig. Dies führte zu Gleissperrung da sich Personen im Gleis befanden, welche die Situation auf den Bahnsteigen nicht entschärfte 5.



Zustieg in die Züge nur über körperlichen Auseinandersetzungen - Recht



des Stärkeren 6.



Im ganzen Bahnhof überall "Erbrochenes" und Stellen die als Toilette ge-



nutzt wurden. 7.



Viele männliche Personen (Migranten) die ohne Reisabsichten in allen



Bereichen des Bahnhofes ihren Rausch ausschliefen ( Bankschalter, Warteraum usw.) 8.



Wurden Hilferufe von Geschädigten wahrgenommen wurde ein ein-



schreiten der Kräfte durch herumstehende (Mitglieder?) z.B. durch verdichten des Personenringes/ Massenbildung daran gehindert an die Betreffenden (Geschädigte/Zeugen/Täter) zu gelangen. 9.



Geschädigte/Zeugen wurden vor Ort, bei Nennung des Täters bedroht



oder im Nachgang verfolgt. usw. 21
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Aufgrund der ständigen Präsenz der Einsatzkräfte und aufmerksamer Passanten im Bahnhof, konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Auffällig war zu dem die sehr hohe Anzahl an Migranten innerhalb der polizeilichen Maßnahmen der Landespolizei und im eigenen Zuständigkeitsbereich. Maßnahmen der Kräfte begegneten einer Respektlosigkeit wie ich sie in 29 Dienstjahren noch nicht erlebt habe. Der viel zu geringe Kräfteansatz, fehlende FEM (war im Vorfeld so nicht zu erwarten) brachte alle eingesetzten Kräfte ziemlich schnell an die Leistungsgrenze. Die Einsatzkräfte absolvierten den ganzen Einsatz in schwerer Schutzausstattung und behelmt von 21.45 Uhr bis 07.30 Uhr ohne die Leistungsbereitschaft und den Leistungswillen zu verlieren. Diese chaotische und beschämende Situation in dieser Silvesternacht, führte zu einer zusätzlichen Motivation innerhalb der BFE der BFHu St. Augustin, dem Regeldienst der BPOLI Köln und den eingesetzten Einsatzkräften der Landespolizei.9 Äußerungen aus dem Erfahrungsbericht wurden in der Presse umfangreich wörtlich zitiert, so z. B. in der Zeitschrift DIE WELT am 10. Januar 2016. Im Übrigen schrieb diese unter der Überschrift „Drei Stunden in der Angstzone“ u. a.: „Eine Woche lang gab es die Wahrheit über die Kölner Silvesternacht nur unterm Ladentisch. Stück für Stück kam sie ans Licht, weil eingesetzte Polizisten zu reden begannen. Erst wurde, was in dieser Nacht geschah, schlichtweg geleugnet. Am Neujahrsmorgen ließ die Kölner Polizeispitze die Bevölkerung wissen, es sei wieder eine tolle kölsche Nacht gewesen, genau wie in den Jahren zuvor…



9



Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß vom 04.01.2016, BB 4 Bundespolizei 14_BPOLABT_STA_Erfahrungsbericht_BFE_67-70.pdf, Bl. 1.
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Kölner und Auswärtige hatten die Nacht völlig anders erlebt. Was die Polizeispitze eine "Feierpause" nannte, war zumal für Frauen eine brutale, schockierende Nacht, erfüllt von wildem Raketenfeuer auf Menschen, von bandenmäßigem Straßenraub und massenhafter sexueller Gewalt durch nordafrikanische und arabische junge Männer… Gab es etwa den politischen Willen, die Themen Kriminalität und Flüchtlinge strikt zu trennen, egal wie verflochten sie waren? [...] Köln ist womöglich die spektakuläre Spitze von etwas, das wir noch kaum übersehen. Da ist die Ausbreitung rechtsfreier No-Go-Zonen in deutschen Städten wie in Berlin-Neukölln, Duisburg-Marxloh oder Bremen oder eben an Silvester in Köln. Aber da ist auch so etwas wie fürsorgliche Täuschung der Öffentlichkeit – man mutet den Bürgern die Wahrheit nicht zu.“ 10



1.3. Parlamentarische Befassung



In der Zeit bis zur Einsetzung der Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV „Silvesternacht 2015“ beschäftigte sich der Landtag in mehreren Ausschusssitzungen und insbesondere in der Plenardebatte am 14. Januar 2016 mit den Ereignissen der Silvesternacht.



1.3.1.



Sondersitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2016



Der Landtag hat sich bereits am 11. Januar 2016 in einer Sondersitzung des Innenausschusses mit den Geschehnissen der Kölner Silvesternacht befasst.11 Zu dieser verfasste das Ministerium für Inneres und Kommunales12 unter dem Datum des 10.



10



http://www.welt.de/politik/deutschland/article150832665/Drei-Stunden-in-der-Angstzone-Eine-Rekonstruktion.html 11 APr. 16/1121, S. 1. 12 Im Folgenden: MIK.
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Januar 2016 einen Bericht über die Übergriffe am Hauptbahnhof Köln zum Jahreswechsel, der in der Sitzung von dem Inspekteur13 der Polizei, Bernd Heinen, ausführlich dargestellt wurde.14 Zu dem Bericht nahmen in der Sitzung der Innenminister Ralf Jäger, der IdP Bernd Heinen, der Landeskriminaldirektor15, Dieter Schürmann, sowie der Leiter der Abteilung Polizei im MIK, Wolfgang Düren, Stellung.



1.3.1.1.



Bericht des MIK vom 10. Januar 2016



Der Inhalt basierte auf einem am 8. Januar 2016 noch von dem am selben Tag in den vorzeitigen Ruhestand versetzten Polizeipräsidenten Albers unterzeichneten Bericht des PP Köln.16 Dieser lag dem Bericht des MIK als Anlage bei und ist darin als „teilweise lückenhaft unter anderem in der Darstellung des konkreten Einsatzverlaufs und der getroffenen polizeilichen Maßnahmen“ bezeichnet worden. Daraufhin sei dem PP Köln ein Fragenkatalog übermittelt worden.17 Auf der Basis der dadurch hinzugewonnenen Erkenntnisse fasste das Ministerium das Silvesternachtgeschehen in Köln wie folgt zusammen:



„In der Nacht zum 01.01.2016 wurden auf dem Bahnhofsvorplatz sowie im Hauptbahnhof Köln eine Vielzahl von Sexual-, Raub-, und Diebstahlsdelikten begangen. Opfer waren nahezu ausschließlich Frauen. Sowohl Einsatzkräfte der Polizei Köln und der Bundespolizei als auch Zeugen berichteten von zeitweilig chaotischen Zuständen. Auf dem Bahnhofsvorplatz sowie der angrenzenden Treppe zur Domplatte hatten sich zeitweise mehr als 1.000 Personen angesammelt. Dabei handelte es sich überwiegend um männliche Personen im Alter zwischen ca. 15 und 35 Jahren, die dem äußeren Eindruck nach aus dem nordafrikanischen/arabischen Raum stammten. Ein Großteil dieser Personen war stark alkoholisiert. Die Personen wurden von den Einsatzkräften als völlig enthemmt und aggressiv beschrieben.



13



Im Folgenden: IdP APr. 16/1121, S. 14 ff. 15 Im Folgenden: LdsKD. 16 APr. 16/1121, S. 49. 17 Vorlage 16/3585, S. 1 f. 14
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Sie zündeten massiv Feuerwerkskörper, wobei diese auch gezielt auf Personengruppen und auch Einsatzkräfte der Polizei gefeuert wurden.



Innerhalb dieser Menschenmenge bildeten sich Gruppen unterschiedlicher Größe, die unter anderem Frauen massiv sexuell bedrängten und sie teilweise bestahlen.“ 18



In dem Bericht wurde der geplante Kräfteansatz als angemessen bewertet:



„Das PP Köln hatte im Vorfeld keine Erkenntnisse, die das massierte und geschlossene Vorgehen von Männerbanden in der beschriebenen Form erwarten ließen. Die besondere Gewaltausübung und die erheblichen sexuellen Straftaten gegenüber Frauen stellen eine neue Erscheinungsform dar und waren in dieser Dimension für das Polizeipräsidium Köln nicht vorhersehbar.



Das PP Köln setzte zur Bewältigung des Einsatzes insgesamt 142 Polizeibeamtinnen und -beamte ein. Darunter befanden sich eine Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) ohne einen Einsatzzug (= zwei Einsatzzüge mit Hundertschaftsführung/tatsächlich 83 Beamte).



Mit Schreiben vom 14.12.2015 forderte das PP Köln beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) zur Bewältigung der Einsatzlagen in der Silvesternacht eine BPH (=123 Beamte) an. In den Vorjahren wurde dem Polizeipräsidium Köln aus gleichem Anlass jeweils ein Einsatzzug (= 38 Beamte) durch das LZPD NRW zugewiesen. Da das erhöhte Kräfteersuchen des PP Köln in weiten Teilen auf der gleichen Lagedarstellung wie im Vorjahr basierte, erfolgte eine gemeinsame Erörterung des Einsatzkonzeptes und der Lagebeurteilung durch das LZPD NRW und das PP Köln. Im Resultat wurde entschieden, dass dem Polizeipräsidium Köln zur Einsatzbewältigung eine BPH ohne 1 Zug, damit deutlich mehr Kräfte als im



18



A. a. O.
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Vorjahr, zugewiesen wird. Damit wurde der aktuellen Sicherheitslage auch hinsichtlich der Möglichkeit von Anschlägen mit terroristischem Hintergrund im Rahmen von Großveranstaltungen Rechnung getragen.“ 19



Bemängelt wurde jedoch die im Verlauf der Nacht unterbliebene Verstärkung der eingesetzten Polizeikräfte:



„Die Landesleitstelle des LZPD NRW wurde am 31.12.2015 gegen 23:30 Uhr durch das PP Köln über die Einsatzlage im Bereich des Hauptbahnhofes Köln telefonisch unterrichtet. Während des Telefonats wurden dem Polizeipräsidium Köln durch die Landesleitstelle Unterstützungskräfte angeboten, deren Einsatz jedoch durch den Dienstgruppenleiter der Leitstelle des PP Köln nicht für erforderlich gehalten wurde. Eine zeitnahe Unterstützung wäre durch die Unterstellung von Sofortverstärkungskräften aus den umliegenden Kreispolizeibehörden sowie im weiteren durch die Rufbereitschaftskräfte der Bereitschaftspolizei möglich gewesen. Alternativ hätten auch Kräfte der regionalen Einsatzreserven angefordert werden können.



Eine Anforderung von Unterstützungskräften erfolgte nicht. Ein rechtzeitiger Rückgriff auf weitere Kräfte der Alltagsorganisation - zum Beispiel ein Imdiensthalten von Kräften des Spätdienstes - wurde ebenfalls nicht vorgenommen…



Die Einschätzung des PP Köln am Einsatztag, mit den vorhandenen Kräften polizeiliche Maßnahmen umfassend durchführen zu können, wird als gravierenden Fehler bewertet. Durch die fehlende Anpassung der Kräftelage, auf die sich für die Polizei neu darstellende Situation der teilweisen völligen Enthemmung der Männergruppen hatte die Polizei keine Kontrolle über die Lage und konnte quasi vor und unter ihren Augen nicht vermeiden, dass Frauen sexuell geschädigt und bestohlen bzw. beraubt wurden. Dadurch wurde das Ansehen der Polizei bei den Geschädigten und im Anschluss bei der breiten Öffentlichkeit erheblich beeinträchtigt und geschädigt.“ 20



19 20



Vorlage 16/3585, S. 6 f. Vorlage 16/3585, S. 7 f.
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Daneben wurde in dem Bericht kritisiert, die Meldezeit für die Einsatzkräfte sei mit 22:00 Uhr zu spät festgelegt worden.21



Außerdem habe die Polizeiführung einem Beamten des höheren Dienstes mit einer entsprechenden Führungsgruppe übertragen werden müssen.22



Ferner wurde zu der Einrichtung eines Einsatzabschnitts Ermittlungen Stellung genommen:23



„Die Einsatzkonzeption sah die Einrichtung eines Einsatzabschnittes Kriminalitätsbekämpfung vor, der jedoch ausschließlich mit operativen Kräften (zwölf Beamtinnen und Beamte) zur Einsatzbewältigung besetzt war... Dies führte zu einer deutlichen Überlastung der Alltagsorganisation, sodass Wartezeiten entstanden und Geschädigte die Polizeiwache wieder verließen, ohne zuvor Anzeige erstattet haben zu können. Dadurch entstand insbesondere bei den Opfern sexueller Straftaten der Eindruck, von der Polizei im Stich gelassen worden zu sein. Für die Anzeigenaufnahme, in der Polizeiwache standen zunächst nur zwei Beamte zur Verfügung, die um 03:00 Uhr durch zwei weitere Beamte unterstützt wurden. Dass für die Anzeigenaufnahme ab 00:00 Uhr nicht mehr Personal eingesetzt wurde bzw. die Verstärkung erst gegen 03:00 Uhr erfolgte, ist äußerst kritisch zu bewerten. Das PP Köln muss in der Lage sein, Geschädigten in einem angemessenen Zeitrahmen Gelegenheit zur Anzeigenerstattung zu geben.“



Schließlich konstatierte das Ministerium in seinem Bericht Versäumnisse im Bereich der polizeiinternen Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit des PP Köln:24



„Die Berichterstattung des PP Köln lässt nach derzeitiger Bewertung Mängel in der behördeninternen Kommunikation während des Einsatzes erkennen.



21



Vorlage 16/3585, S. 8. Vorlage 16/3585, S. 8 f. 23 Vorlage 16/3585, S. 9. 24 Vorlage 16/3585, S. 10. 22
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Der Informationsaustausch zwischen dem Polizeiführer der BAO und seiner Führungsgruppe, den Kräften der BAO, den Kräften des Wachdienstes der PI 1, der Einsatzleitstelle und den Kräften der Kriminalwache erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand unzureichend zu sein. Kommunikationsmängel haben in der Konsequenz dazu geführt, dass an allen Stellen nur Teilinformationen aber an keiner Stelle eine umfassende Lageübersicht vorlag, die eine aktuelle und sachgerechte Bewertung zugelassen hätte…



Die Pressemeldung des PP Köln über die Ereignisse in der Silvesternacht hätte in dieser Form nicht in die Öffentlichkeit gegeben werden dürfen. Die Entscheidung, die Meldung über die Einrichtung einer Ermittlungsgruppe erst am 02.01.2016 zu veröffentlichen, ist kritisch zu bewerten. In der Öffentlichkeit ist der Eindruck der Vertuschung entstanden, obwohl die Polizei frühzeitig Hinweise zur Anwesenheit oder Beteiligung von Flüchtlingen an den Ereignissen gegeben hat.“



1.3.1.2.



Wesentliche Informationen aus der Sitzung



An der Sondersitzung des Innenausschusses nahmen seitens des MIK insbesondere Minister Ralf Jäger und sein Staatssekretär Bernhard Nebe teil.25 Die Sitzung hatte die Tagesordnungspunkte „Serienweise Übergriffe auf Frauen rund um den Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht“ (beantragt von der Fraktion der CDU), „Begrapscht, beleidigt, bedroht, bestohlen – Übergriffe auf Frauen rund um den Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht“ (auf Antrag der Fraktion der FDP) und „Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales über die Übergriffe am Hauptbahnhof Köln zum Jahreswechsel“ (eingebracht von der Landesregierung), welche gemeinsam behandelt wurden, zum Gegenstand.26



Der Sprecher der Fraktion der CDU, Theo Kruse MdL, begründete den Antrag seiner Fraktion damit, die Ereignisse der Silvesternacht in Köln seien ein außerordentlich be-



25 26



APr. 16/1121, S. 5. APr. 16/1121, S. 6.
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sorgniserregender Höhepunkt von Staatsversagen in Nordrhein-Westfalen. Die Abläufe der Silvesternacht in Köln seien Grund genug für die Beantragung der Sondersitzung. Hinzu kämen die widersprüchlichen Medienberichte zur Einsatzkonzeption, zur Vorbereitung und zur Überforderung der Kölner Polizei.27



Für die ebenfalls antragstellende Fraktion der FDP forderte deren Sprecher Marc Lürbke MdL, die Vorfälle der Kölner Silvesternacht müssten umgehend aufgearbeitet werden. Hunderte Opfer hätte sich nicht auf den Schutz des Rechtsstaates verlassen können. Deshalb müsse bei der Aufarbeitung auch die Frage nach der politischen Verantwortung beantwortet werden.28



Minister Jäger nahm in der Sitzung zu den Vorfällen der Silvesternacht in Köln Stellung, wobei er seinen Ausführungen folgende Aussage voranstellte:29



„Um es direkt zu Anfang klar und deutlich zu sagen: Das Bild, das die Kölner Polizei in der Silvesternacht abgegeben hat, ist nicht akzeptabel. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Zweifel und sind verunsichert. Ich finde, das ist nachvollziehbar. Das ist ein Zustand, den wir nicht hinnehmen wollen und auch nicht hinnehmen können.“



Zum Einsatzgeschehen führte er aus:



„Mehr als 1.000 arabische und nordafrikanische Männer haben sich am Silvester-abend im Bereich des Kölner Doms und des Hauptbahnhofs versammelt, darunter auch viele Flüchtlinge, die erst in den letzten Monaten hier in Deutschland aufgenommen wurden.



Aus dieser Menschenmenge heraus wurde randaliert, es wurden Schlägereien angezettelt und Straftaten begangen. Bereits vor der Räumung des Bahnhofsvorplatzes kam es vor dem Bahnhof und darin zu Straftaten, auch zu sexuellen



27



A. a. O. APr. 16/1121, S. 7 f. 29 APr. 16/1121, S. 9. 28
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Übergriffen gegen Frauen, ohne dass dies von der Kölner Polizei festgestellt wurde.



Von etwa 21 Uhr am Silvesterabend bis in den Vormittag des Neujahrstages hatte die Kölner Polizei in ihrer Behörde kein einheitliches Bild von der Lage. Wegen fehlender Informationen und mangelhafter Kommunikation wurde die dringend benötigte Verstärkung für diese unerwartete Lageentwicklung nicht angefordert und die angebotene Verstärkung nicht abgerufen.



Die beteiligten Stellen innerhalb der Behörde waren nicht auf dem gleichen Informationsstand. Die Kräfte vor Ort waren zu wenige, um den Straftätern wirksam Einhalt gebieten zu können. Die Strafverfolgung ist schleppend angelaufen und die Informationspolitik über den Fortgang der Ermittlungen war unvollständig und zögerlich.“ 30



Dabei seien aus Sicht des Innenministeriums zwei Fehler besonders gravierend:



„Das ist zum einen die nicht erfolgte Anforderung von zusätzlichen Kräften während des Einsatzes. Eines steht fest: Diese Lage war im Vorfeld nicht vorhersehbar. Diese Einschätzung teile ich im Übrigen auch mit dem Bundesinnenminister. Die Kölner Polizei hätte aber auf die Entwicklung der Lage reagieren müssen und auf zusätzliche, in der Silvesternacht verfügbare Kräfte zurückgreifen müssen.



Das ist zum anderen die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit seitens der Kölner Polizei über die Ermittlungen informiert wurde. Um es deutlich zu sagen: Aus meinem Hause gab es keine Anweisung an die Kölner Polizei, der Öffentlichkeit die Herkunft oder den Status von Tatverdächtigen oder Störern zu verschweigen.



30



APr. 16/1121, S. 10.
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Im Gegenteil: Zwar hat die Polizei Köln im Laufe der Woche versucht, den Sachverhalt darzustellen. Damit ist sie ganz offensichtlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht durchgedrungen. Deshalb hat mein Haus die Polizei Köln sogar nachdrücklich aufgefordert, diese Unklarheiten umgehend zu beseitigen und die Öffentlichkeit verständlich darüber zu informieren, was die Polizei über Störer auf der einen Seite und Tatverdächtige auf der anderen Seite weiß.



Dies beinhaltete ausdrücklich auch die Frage nach der Herkunft der sich auf der Kölner Domplatte aufhaltenden Menschen und ob es sich dabei um Flüchtlinge handelte.“ 31 Auf die Frage, warum denn nach einer „Wichtiges-Ereignis-Meldung“32 des PP Köln über die Räumung des Domplatzes am Silvestermorgen trotzdem eine Pressemitteilung herausgegangen sei, in der von einer friedlichen Nacht gesprochen worden sei, hat der Minister geantwortet:



„Genau das haben wir versucht, in dem Bericht zu beschreiben und zu kritisieren: die behördeninterne Kommunikation. Nach unserem Kenntnisstand hatte die Pressestelle diese WE-Meldung nicht. Das ist eigentlich ein Unding. Man kann keine Pressearbeit machen, wenn man als Pressestelle über wichtige Ereignisse der Nacht nicht informiert worden ist.“ 33



Nach den Möglichkeiten, in der Silvesternacht eine Verstärkung der Kräfte der Landespolizei zu veranlassen, gefragt, hat er der Innenminister folgendes ausgeführt:



„In der Lage hätte die Behörde über vier Wege zusätzliches Personal anfordern können, und, wie ich behaupte, auch müssen.



31



APr. 16/1121, S. 10 f. Im Folgenden „WE-Meldung“. 33 APr. 16/1121, S. 36. 32
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Der eine Weg ist eine Verschiebung, nachdem um 21:00 Uhr schon klar war: Wir haben eine Lage auf dem Domplatz mit mehreren Hundert Menschen. Übrigens, in den Vorjahren gab es auf diesem Domplatz nahezu keine Vorkommnisse. Plötzlich stehen da 400 Menschen, offensichtlich angetrunken und alkoholisiert. Der Polizeiführer hätte entscheiden können, den Spätdienst im Dienst zu behalten, also nicht aus dem Dienst zu entlassen.



Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, eine weitere Einsatzhundertschaft einschließlich Führungsgruppe anzufordern.



Die dritte Möglichkeit wäre, dass Sofortverstärkungskräfte aus den umliegenden Polizeibehörden gekommen wären.



Die vierte Möglichkeit wäre das Abrufen der Einsatzreserven aus der Region gewesen.



Diese vier Möglichkeiten waren alle grundsätzlich gegeben. Hier hätte eine Entscheidung getroffen werden können, wenn man zwei, drei Stunden im Voraus darüber nachgedacht hätte, wie sich die Lage weiterentwickelt. Daraufhin hätte man Verstärkung anfordern können. Wäre das geschehen, hätte sie an diesem Abend auch zur Verfügung gestanden, um das einmal deutlich zu sagen.“ 34



Schließlich äußerte sich Minister Jäger auch zu möglichen Defiziten der internen Kommunikation der Einsatzkräfte des PP Köln:



„Ich will versuchen, das zu erläutern, damit es ganz plastisch wird, dass dieser Einsatz von einer Polizeiinspektion geführt wird und nicht als eine Direktionslage in der Behörde. Das hat in der Tat dazu geführt, dass das Gespräch zwischen LZPD und der Leitstelle routinemäßig erfolgte, ohne Kenntnis der Lage auf der Domplatte. Mögliches Zitat: Braucht ihr noch Personal? – Die Leitstelle, die schlichtweg keine Kenntnisse von der Lage auf der Domplatte hatte, sagte: Nein.



34



APr. 16/1121, S. 36 f.



32



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Das ist ein gutes Beispiel für fehlerhafte interne Behördenkommunikation: Einige wussten immer einiges, aber keiner alles – und das bis in die Morgenstunden des Neujahrsmorgen.“ 35



Auch die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei wurde durch den Minister angesprochen:



„Wir haben in Nordrhein-Westfalen zwischen der nordrhein-westfälischen Landespolizei und der Bundespolizei eine außerordentlich gute Zusammenarbeit, wenn es beispielsweise um die Bewältigung gemeinsamer Lagen geht. Das war hier nicht anders. Natürlich hat es eine Lagevorbesprechung Anfang Dezember unter Beteiligung der Bundespolizei, der Kölner Polizei und der Stadt Köln gegeben, in der festgestellt wurde: Wir richten uns auf ein Silvester ein, das vermutlich wie in den Jahren zuvor verlaufen wird. Wir konzentrieren uns insbesondere auf die Rheinbrücken und auf die Ringe. Dafür wurde zusätzliches Personal über das LZPD zur Verfügung gestellt, um den Eigentumsdelikten gerade auf den Ringen zu begegnen und das Beschießen unbeteiligter Dritter durch Böller und Raketen zu verhindern […]



Sowohl Herr Romann als Präsident der Bundespolizei als auch der Bundesinnenminister sagen, dass die Lageeinschätzung für Silvester in Köln so richtig war, wie sie getroffen worden ist. Es gab keinerlei Hinweise auf diese neue Tatbegehungsform und auf diese Begehung von Taten aus der Masse heraus, wie sie stattgefunden hat. Herr Romann sagt zugleich: Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns gleich anders aufgestellt.“ 36



Der Inspekteur der Polizei, Bernd Heinen, kritisierte in der Sitzung die Aufbauorganisation des PP Köln für den Silvestereinsatz. Hiernach hätte die Lageeinschätzung nach Bewertung des MIK zu einer Gesamtorganisation führen müssen:



35 36



APr. 16/1121, S. 37. APr. 16/1121, S. 38 f.
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„Das hätte bedeutet, dass im Polizeipräsidium ein Polizeiführer des höheren Dienstes als Polizeiführer und Einsatzleiter gewesen wäre und sich eine Besondere Aufbauorganisation für Köln entwickelt hätte, in der neben der Alltagsorganisation – also neben den üblichen Delikten, Gefahrensituationen, die sich zu Silvester ergeben – konkret in der Steuerung in der BAO in Einsatzabschnitten ein kompletter Kommunikationsprozess abgelaufen wäre, sodass alle Informationen, die aus dem einen oder anderen Einsatzabschnitt zur Führungsgruppe und zum Polizeiführer gelangen, miteinander verbunden werden können, die Lage jeweils neu beurteilt werden kann und dann entsprechende Maßnahmen getroffen werden, sodass alle davon wussten.



Das ist bei der Organisationsform, die jetzt für Silvester gewählt worden ist – die auch früher für Silvester gewählt worden ist –, nicht der Fall, sodass es diese erheblichen Kommunikationsprobleme zwischen dem DGL der Leitstelle und dem Polizeiführer gegeben hat, der in seinem Zuständigkeitsbereich der PI 1 und der Ringe gearbeitet hat.



So konnte es kommen – und das kritisieren wir auch deutlich –, dass bei dem Regelanruf mit LZPD und dem Angebot des LZPD: „Braucht ihr noch Kräfte?“, der Dienstgruppenleiter der Leitstelle des PP Köln über die tatsächliche Enge und Bedrängnis, die sich am Bahnhofsvorplatz ergab, über dieses Phänomen und die vielen Straftaten gar keine Kenntnisse hatte und von daher gesagt hat: Nein, wir kommen klar. Wir brauchen keine weitere Verstärkung.



Aber gerade das kritisieren wir konkret bei einer großen Stadt wie Köln – mit einem so enormen Feiergeschehen zu Silvester –, hier kleinteilig heranzugehen und nicht die ganzen professionellen Möglichkeiten, die der Polizei Köln zur Verfügung stehen, in Anspruch zu nehmen. Ich erinnere daran, dass wir Köln mit einer Zuständigkeitsverordnung, nämlich § 4 der Kriminalhauptstellenverordnung, gerade für große Lagen – also für Entführungslagen und Geiselnahmenlagen – so weit aufgerüstet haben.
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Diese Aufrüstungen, diese Möglichkeiten stehen natürlich auch für große Demonstrationslagen, aber eben auch für Silvesterlagen und andere Veranstaltungen zur Verfügung. Das hat Köln in dieser Form nicht genutzt. Das wird man dort aber tun in der Vorbereitung – Herr Minister hat es auch angesprochen – auf den jetzt anstehenden Karneval, auch hinsichtlich dieses Deliktes.“ 37



Auch den Kritikpunkt der unterbliebenen Anforderung von Nachschubkräften führte der Inspekteur der Polizei näher aus:



„Wenn ein Polizeiführer zum Dienstbeginn um 20:30 Uhr über den Bahnhofsvorplatz läuft und dort schon eine Menge von 400 bis 500 Leuten sieht, die für ihn in dieser Situation und in dieser Form auch relativ neu sein dürften, und um 21:30 Uhr dann die ersten Einsatzbesprechungen mit den zugewiesenen Kräften macht, dann erwarte ich von einem Polizeiführer – auch mit dieser Erfahrung –, dass er nicht nur die Situation im Moment sieht, sondern dass er prognostisch, mit Blick auf Silvester und Neujahr, was ja noch bevorsteht – also eine aufwachsende Situation –, darüber nachdenkt: Wenn das so weitergeht, komme ich dann mit meinen Kräften zurecht oder nicht? Und weiß ich überhaupt, was sich da noch ansammelt? – Er kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass es das jetzt war und dass es bei diesen Leuten bleibt.



Wenn er zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Kräfte, die zur Verfügung standen – Herr Minister hat sehr deutlich erklärt, welche Möglichkeiten er da hatte –, reagiert hätte und sich mit dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle in Verbindung gesetzt hätte, hätten ihm die nötigen Kräfte mit geringem, gestaffeltem Zeitverzug zur Verfügung gestanden. Die Kräfte aus den anderen Polizeiinspektionen wären relativ schnell da gewesen, sofern sie denn frei waren. Aus jeder Inspektion hätten aber wenigstens ein bis zwei Fahrzeuge hinzugerufen werden können.



37



APr. 16/1121, S. 40 f.
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Köln hat sieben Inspektionen, sprich: 14 zusätzliche Streifenwagen, sprich: 28 Beamte. Dann hätte der Polizeiführer die Sofortverstärkungskräfte und die Einsatzreserven, die wir extra für diese Fälle vorgehalten haben, gestaffelt zur Verfügung bekommen, und zwar in anderthalb Stunden, mit einer Zeit von 60 Minuten auf der Dienststelle plus 30 Minuten, um in Köln zu sein. Dann hätte er zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Lage abspielte, genau die Kräfte gehabt, die er für den Einsatz benötigt hätte. Das hat er nicht getan.



In der Kölner Berichterstattung ist dann gesagt worden, dass der Polizeiführer, als er merkte, dass er nicht mehr klarkommt, gesagt hat: Ich fordere auch gar nichts mehr an, denn wenn ich die jetzt anfordere, kommen die zu spät. – Auch das ist ein Fehler. Die wäre zwar zu spät gekommen für diese Situation, aber er konnte überhaupt nicht abschätzen, wie sich die Situation in der Nacht weiterentwickeln würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt – wenn auch für den Moment zu spät – hätte er weiter anfordern müssen, um für den Rest der Nacht, also 0:00 bis 5.00 Uhr, ausreichend Kräfte zur Verfügung zu haben. Das hat er nicht getan. Das haben wir, glaube ich, im Bericht auch so deutlich angesprochen.“ 38



Er stellte auch dar, dass die eingesetzten Polizeibeamte die auf dem Bahnhofsvorplatz stattfindenden Straftaten nicht zeitnah zur Kenntnis genommen hätten:



„Man muss sich die Situation noch einmal bildlich vor Augen führen. Die Bereitschaftspolizei ist in die Gruppen hineingegangen. Wenn man sich diesen Raum vorstellt, sind das fünf, sechs, sieben Gruppen, die sich auch untereinander geprügelt haben. Das ist keine in sich geschlossene Einheit gewesen, sodass dort ständig Unterbrechungen von Körperverletzungsdelikten erfolgten, Platzverweise erfolgten, Gefährderansprachen – mit entsprechender sprachlicher Problematik natürlich – und sich neu entwickelnden Situationen bei Böllerbeschuss.



Sie haben diese Diebstahlsdelikte als solche, aber insbesondere die sexuellen Übergriffe nicht erkannt. Das machen sie sich selbst zum Vorwurf. Sie sagen:
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36



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Warum haben wir das nicht gesehen? Aber sie haben es halt nicht gesehen. Um 0:50 Uhr kam eine Geschädigte auf sie zu und sprach sie an, sie sei sexuell angegangen und belästigt worden. Um 0:50 Uhr war es nach Bericht des PP Köln das erste Mal, dass die Polizei davon erfahren hat […]“39



1.3.2.



Plenarsitzung am 14. Januar 2016



In seiner Sondersitzung am 14. Januar 2016 beschäftigte sich der Landtag mit den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln und den serienweisen Übergriffe auf Frauen rund um den Kölner Hauptbahnhof. In einer Unterrichtung der Landesregierung hierzu sprach Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die bereits in der Innenausschusssitzung seitens des MIK vorgebrachten Kritikpunkte ebenfalls an:



„Die Einsatzplanung war – das wissen wir heute – dafür falsch angelegt. Es gab operative Fehleinschätzungen. Und so wurde, obwohl Verstärkung möglich gewesen wäre, im Laufe der Nacht keine Verstärkung angefordert. Auch in der Kommunikation gab es gravierende Fehler. Daraus hat der Innenminister notwendige Konsequenzen gezogen und den Kölner Polizeipräsidenten von seinen Aufgaben entbunden. Es ist ein schlimmer Eindruck entstanden, nämlich: Der Staat hat das Heft des Handelns für ein paar Stunden verloren. Wir müssen alles dafür tun, damit sich das nicht wiederholt. Dazu muss am Anfang eine lückenlose Aufklärung stehen. Das sind wir den Betroffenen, den Opfern schuldig.“ 40



In ihrer Rede stellte die Ministerpräsidentin unter anderem ein 15 Punkte umfassendes „Maßnahmepaket für Innere Sicherheit und bessere Integration“ vor.41 Der 15 – Punkte – Plan beinhaltete:



1.



Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Bereich der Justiz;



39



APr. 16/1121, S. 45. PlPr. 16/102, S. 10537 f. 41 PlPr. 16/102, S. 10538 f. 40
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Personelle Verstärkung innerhalb der Staatsanwaltschaften für die noch zügigere Bearbeitung der anhängigen Verfahren;



3.



Auslobung einer Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen;



4.



Konsequente Strafverfolgung von Straftaten mit rassistischem und fremdenfeindlichen Hintergrund;



5.



Schnellere Verfahren;



6.



Mehr Polizei vor Ort;



7.



Ausweitung der Videoüberwachung;



8.



Prävention aller Formen von sexualisierter Gewalt;



9.



Intensivierung des Datenaustausches;



10.



Durchführung von Sicherheitskonferenzen;



11.



Beschleunigung der Asylverfahren ;



12.



Zentrale Koordinierungsstellen;



13.



Beseitigung von Abschiebungshindernissen;



14.



Wertevermittlung durch die kommunalen Integrationszentren;



15.



3.600 zusätzliche Plätze in Basissprachkursen.42



In der anschließenden Debatte stellten einzelne Landtagsabgeordnete in ihren Redebeiträgen der Landesregierung Fragen, die in der Anlage zu dem Bericht des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 19. Januar 2016 beantwortet wurden, soweit sie im unmittelbaren Sachzusammenhang mit den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln standen. Daraus ergaben sich insbesondere folgende weiterführende Informationen:



„Das Lagezentrum hat zu den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln am 1. Januar 2016 drei WE-Meldungen weitergeleitet, von denen zwei auch an Minister Jäger gegangen sind. In der Sondersitzung des Landtages hat der Innenminister alle drei WE-Meldungen dargelegt. Es erfolgte eine weitere WE-Meldung am 3. Januar 2016. Diese befasste sich mit der Festnahme fünf Tatverdächtiger durch die Bundespolizei. Die WE-Meldungen ließen keine Schlüsse auf die heute bekannte Dimension zu. Das gilt sowohl für die Zahl der Übergriffe als auch die Anzahl der Täter sowie deren Herkunft […]



42



https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/massnahmenpapier_fuer_innere_sicherheit_ und_ integration.pdf.
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Das erste Telefonat zwischen Minister und Ministerpräsidentin zu den Geschehnissen in der Silvesternacht hat am 4.1. um 13:41 Uhr stattgefunden. Dabei tauschten sie sich über die Lage in Köln aus. Außerdem wurde vereinbart, dass Minister Jäger am gleichen Tag ein Statement zu den Übergriffen abgibt. Die Ministerpräsidentin bat um weitere Information zur Vorbereitung eines persönlichen Statements für den 5.1.2016 […]



In der ersten WE-Meldung, die das Lagezentrum am 01.01.2016, 03:16 Uhr, weitergeleitet hat, berichtete das PP Köln unter der Überschrift „Gefahr einer Massenpanik" von Räumung des Bahnhofsvorplatzes. Diese WE-Meldung wurde nicht an den Minister versandt […] Die Pressestelle des MIK war im Verteiler zu sämtlichen WE-Meldungen […]“43



Der Innenminister unterrichtete das Parlament über den Inhalt und die Steuerung der WE- Meldungen an das Ministerium, indem er diesem gegenüber die WE-Meldungen vorlas.



„Deshalb ist diese WE-Meldung nicht zu mir gesteuert worden – nur an das Ministerium, nicht an mich – Das will ich Ihnen doch jetzt gerade vorlesen. Es gab am 1. Januar um 14:36 Uhr ebenfalls eine WE-Meldung der Polizeibehörde Köln in Richtung des Ministeriums. Diese habe ich auch erhalten:



Im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten kam es am Bahnhofsvorplatz in der Innenstadt zu insgesamt bislang elf bekannten Übergriffen zum Nachteil junger Frauen – elf von jetzt 279 angezeigten –, begangen durch eine 40- bis 50köpfige Personengruppe. Die Frauen wurden hierbei von der Personengruppe umzingelt, oberhalb der Bekleidung begrapscht, bestohlen und ihnen wurde Schmuck entrissen.



43



Vorlage 16/3642, Anlage 10
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Das ist die WE-Meldung vom 1. Januar, 14:36 Uhr. Die habe ich erhalten.



Freitag, 1. Januar, 21:40 Uhr – auch das will ich gerne vorlesen –: Im Laufe des 01.01.2016 ist es zu weiteren Anzeigenerstattungen beim PP Köln, den umliegenden Behörden sowie bei der Bundespolizei gekommen, die mit dem geschilderten Grundsachverhalt im Zusammenhang stehen könnten. Zur Erhellung der Sachverhalte hat das PP Köln eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die die weiteren Ermittlungen übernimmt. … Ich habe die WE-Meldungen jetzt vorgelesen.“44



Beim Vorlesen der Meldung vom frühen Neujahrsnachmittag fehlten die Passage „In einem Fall wurden einem 19-jährigen deutschen Opfer Finger in die Körperöffnungen eingeführt.“ sowie das Wort „Vergewaltigung.“



Dazu hat sich der Innenminister im Ausschuss auf den Vorhalt, er habe „nur auszugsweise vorgelesen“, wie folgt geäußert:



„Danke. Es ist unlogisch, wenn ich das sagen darf, Herr Vorsitzender, dass mir der Vorhalt gemacht wird, ich hätte Dinge weglassen wollen, und danach veröffentliche ich die entsprechenden WE-Meldungen komplett. Im Übrigen, ich darf noch einmal darauf hinweisen: Es ist nachlesbar im Protokoll der Plenarsitzung. Ich hatte Zurufe, wann ich informiert worden sei. Ich habe Tag und genaue Uhrzeit genannt und den ersten Teil aller drei WE-Meldungen, keine komplett verlesen, um deutlich zu machen, um welchen Inhalt es dabei geht. Mir lag es völlig fern und dazu war überhaupt kein Anlass vorhanden, die Herkunft der Täter und die Einordnung des Deliktes in irgendeiner Weise nicht zu erklären.



[...]



Ich kann mich sehr gut an diese Situation erinnern, dass es aus dem Parlament



44



Plenarprotokoll 16/102, S. 39.
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von verschiedenen Abgeordneten den Zuruf gab, wann ich informiert wurde. Ich will nicht ausschließen, Herr Vorsitzender, dass Sie an diesen Zurufen Sie selbst auch beteiligt gewesen waren. Ich hätte allgemein antworten können, mir war aber wichtig, authentisch zu berichten, was ich wann an Informationen erhalten haben. Und wie Sie, hoffe ich, festgestellt haben: Ich habe alle drei WE-Meldungen nur auszugsweise vorgelesen. Ich habe sie anschließend veröffentlicht, für jeden zugänglich sichtbar. Damit ist mehr als klar, dass es überhaupt nicht meine Absicht war, irgendetwas aus diesen WE-Meldungen zu verschweigen, erst recht nicht, weil ich beispielsweise die Herkunft der Täter bereits in einer Pressemitteilung am 04.01 klar benannt habe, also lange vor dieser Sondersitzung des Plenums.“45



1.3.3.



Sitzung des Rechtsausschusses am 20. Januar 2016



In seiner Sitzung am 20. Januar 2016 befasste sich sodann der Rechtsauschuss mit der strafrechtlichen Aufarbeitung der Kölner Silvesternacht. Diese Sitzung wurde vom Justizministerium mit zwei Berichten vorbereitet.



1.3.3.1.



Bericht des Justizministeriums vom 15. Januar 2016



In diesem Bericht unterrichtete das Justizministerium über den „Sachstand strafrechtlicher Ermittlungen wegen massiver Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln und anderen NRW-Städten“. Darin wurden zunächst die eingesetzten Ermittlungsgruppen dargestellt:



„Anlässlich der Ereignisse in der Silvesternacht im Bereich des Kölner Hauptbahnhofes hat die Staatsanwaltschaft Köln am 5. Januar 2016 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittlungsgruppe wird von der Leiterin der Abteilung



45



APr 16/1286, S. 15, 16
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für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität geführt, da nicht auszuschließen ist, dass die Straftaten auf organisierte Täterstrukturen zurückzuführen sind. Sie wird seit Beginn der Ermittlungen von einer auf dem Deliktsfeld der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung besonders erfahrenen Oberstaatsanwältin unterstützt. Seit dem 12. bzw. 13. Januar 2016 gehören ein weiterer Oberstaatsanwalt und eine weitere Oberstaatsanwältin der Ermittlungsgruppe der Staatsanwaltschaft Köln an.



Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe unter der Bezeichnung „EG Neujahr" eingerichtet, der Beamte sowohl der Landes- als auch der Bundespolizei angehören. Darüber hinaus ist das Landeskriminalamt des Landes Nordrhein-Westfalen in die Ermittlungen eingebunden.“ 46



Darüber hinaus wurden Inhalt und Stand der zu diesem Zeitpunkt bei der Staatsanwaltschaft Köln anhängigen acht Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 13 Beschuldigte näher ausgeführt.47



Außerdem wurde über vergleichbare weitere staatsanwaltschaftliche bzw. polizeiliche Ermittlungsvorgänge aus anderen Landesteilen berichtet.48



1.3.3.2.



Bericht des Justizministeriums vom 18. Januar 2016



In einem zweiten Bericht49 informierte das Justizministerium zu dem Tagesordnungspunkt „Sachstand strafrechtlicher Ermittlungen gegen bekannte Tätergruppen mit arabischen bzw. nordafrikanischen Wurzeln in Köln und Düsseldorf: Taschendiebstähle, Antanzen, Drogenhandel oder Raubüberfälle mit Körperverletzung - Düsseldorfer SOKO Casablanca zählt über 2.200 Tatverdächtige; Kölner Ermittler kritisieren Justiz" über das Projekt „Casablanca".



46



Vorlage 16/3628, S. 2. Vorlage 16/3628, S. 2 ff. 48 Vorlage 16/3628, S. 5 ff. 49 Vorlage 16/3629. 47
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Hierbei handele es sich um ein verfahrensunabhängiges Projekt der Datenauswertung und Analyse, das bei der Direktion Kriminalität des PP Düsseldorf geführt werde. Es diene nicht der Sachaufklärung in konkreten Einzelfällen durch eine Sonderkommission:



„Der Erhebungszeitraum für die bislang im Rahmen des Projekts „Casablanca" ausgewerteten Daten erstreckt sich vom 1. Juni 2014 bis zum 14. November 2015. Ziel des Projekts ist es, durch die Analyse der Daten von Eigentums-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität nordafrikanischer Tatverdächtiger Erkenntnisse zu deren Täterstrukturen zu erlangen. Im Projektverlauf wurden bisher Daten zu mehr als 4300 Straftaten und zu mehr als 2200 Straftätern nordafrikanischer Herkunft erfasst und analysiert. Hierzu gehören u. a. Tatbegehungsweisen, Tatorte, Tatzeiten, Nationalitäten und Altersstruktur der Tatverdächtigen. Derartige Auswerte- und Analyseprojekte dienen der Verbesserung der Erkenntnislage und im günstigsten Falle der Verdachtsschöpfung im Hinblick auf etwaige Bandenstrukturen.“ 50



Ferner unterrichtete das Ministerium darüber, wie viel Personal bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Düsseldorf und Köln sowie landesweit personalverwendungsbasiert gemäß der Personalbedarfsberechnung PEBB§Y rechnerisch aktuell fehle. Die Zahlen wurden anhand von Belastungsquoten in einer angefügten tabellarischen Zusammenstellung zusammengeführt.51



1.3.3.3.



Wesentliche Informationen aus der Sitzung



An der Sitzung des Rechtsausschusses am 20. Januar 2016 nahmen seitens des Justizministeriums insbesondere Minister Thomas Kutschaty und sein Staatssekretär Krems teil.52 Die Sitzung hatte den Tagesordnungspunkt „Aktuelle Viertelstunde: Art,
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Vorlage 16/3629, S. 2. Vorlage 16/3629, S. 4 ff. 52 APr. 16/1135, S. 3. 51
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Umfang und Zeitplan für die Umsetzung der den Geschäftsbereich des Justizministeriums betreffenden Punkte des 15-Punkte Programms der Landesregierung“ in Verbindung mit dem „Sachstand strafrechtlicher Ermittlungen wegen massiver Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln und anderen NRW-Städten“ zum Gegenstand.53



Justizminister Kutschaty stellte das 15-Punkte-Programm für mehr innere Sicherheit und bessere Integration, das die Ministerpräsidentin am 14. Januar 2016 im Plenum angesprochen hatte, näher dar. Dessen Zielrichtung fasste er folgendermaßen zusammen:



„Wir werden durch das Maßnahmenpaket dafür Sorge tragen, dass im reibungslosen Zusammenwirken mit der Polizei und mit den Ausländerbehörden die Justiz das leisten kann, was das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch verlangen, nämlich die Verteidigung der Rechtsordnung.



Neue Kriminalitätsformen fordern auch neue Maßnahmen. Diese Tätergruppe muss schnell rechtsstaatlich und konsequent unsere Werte- und Rechtsordnung vor Augen geführt bekommen. Daher wollen wir die Strafjustiz personell verstärken, insbesondere an den Gerichten und Staatsanwaltschaften in unseren Großstädten. Wir haben es nämlich nicht alleine mit den Straftaten aus der Silvesternacht in Köln zu tun, sondern mit einem vielgestaltigen Kriminalitätsphänomen. Um hierauf kompetent, angemessen und schnell reagieren zu können, muss der Rechtsstaat stark und unabhängig auftreten. Wir ergreifen dafür passgenaue Maßnahmen, ausgerichtet auf die jeweiligen Besonderheiten von Tat, Täter und Tatort.“ 54



Zudem berichtete der Justizminister über die Arbeit der im Zusammenhang mit der Verfolgung der Straftäter der Silvesternacht eingerichteten Ermittlungsgruppen.55 Schließlich führte er zu den sich aus der Silvesternacht ergebenen Herausforderungen für die Justiz aus:
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APr. 16/1135, S. 4. APr. 16/1135, S. 5. 55 APr. 16/1135, S. 6 f. 54
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„Ich glaube, für die Justiz sind jetzt zwei Sachen ganz entscheidend. Der erste Punkt ist, dass wir den Sachverhalt der Silvester-/Neujahrsnacht aufklären, möglichst viele Täter identifizieren, rasch anklagen, wenn die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, sodass dann die Gerichte darüber zu entscheiden haben, was mit den Tätern zu geschehen hat. Das ist der erste Teil.



Der zweite Teil ist, dass die Justiz – da binde ich jetzt auch die Rechtspolitik mit ein – schauen muss, ob unsere bisherigen Instrumentarien zur Strafbekämpfung ausreichend sind. Wo müssen wir nachsteuern?“ 56



1.3.4.



Sitzung des Ausschusses für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation am 20. Januar 2016



Der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation befasste sich in seiner Sitzung am 20. Januar 2016 mit dem „Bericht des Innenministers zu den sexuellen Übergriffen auf Frauen rund um den Kölner Hauptbahnhof während der Silvesternacht“. Dieser Bericht war dem Ausschuss am selben Tag zur Vorbereitung der Sitzung vorgelegt worden.57 Hierin waren unter anderem Angaben zu den Maßnahmen zur Betreuung der betroffenen Frauen der Silvesternacht gemacht worden:



„Allen Opfern von Sexualdelikten wurden Opferhilfemaßnahmen durch spezialisierte Fachkräfte, vorrangig der Kriminalkommissariate „Kriminalprävention/Opferschutz", vermittelt. Auf Veranlassung des PP Köln sind alle zuständigen Wohnortbehörden, in denen Opfer Anzeige erstattet haben, gebeten worden, die Betroffenen aufzusuchen, um zeitnah Hilfsangebote zu unterbreiten [...]“ 58



56
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Innenminister Jäger äußerte sich in dieser Sitzung auch über die Umstände der Strafanzeigenaufnahme in der Kölner Silvesternacht:



„Was mich persönlich fast genauso erschüttert wie die Übergriffe selbst ist die Tatsache, dass die Frauen, die das in der Nacht zur Anzeige bringen wollten, auf eine Polizeiinspektion getroffen sind, auf der gerade mal eine Beamtin – es sollten immer Frauen sein, die solche Sexualdelikte aufnehmen – zur Verfügung stand, und in der Nacht von dieser Beamtin nur drei Anzeigen aufgenommen worden sind. Viele empörte Frauen, emotionalisierte Frauen konnten in dieser Nacht diese Straftat nicht einmal zur Anzeige bringen. Das ist nicht so schlimm wie der Übergriff selbst, aber es macht neben dem mangelnden Schutz dieser Frauen noch einmal deutlich, dass der Staat, dass die Polizei nicht in der Lage ist, angemessen eine solche Anzeige entgegenzunehmen, was ebenfalls schlimm ist…



Auch nach den Gesprächen mit den Polizeibeamten, die vor Ort im Einsatz waren, muss man sich das Einsatzgeschehen so vorstellen: tumultartige Szenen und viel zu wenig Beamte. Bei einer Menschenmenge überblickt man maximal die ersten vier bis fünf Reihen. Was dahinter stattfindet, sehen Sie nicht mehr, auch dann nicht, wenn Sie 2 Meter groß sind. Das heißt, ich finde es auch nachvollziehbar in der Darstellung der Beamten, die vor Ort waren, dass sie diese Übergriffe, die in einer großen Menschenmenge stattgefunden haben, nicht wahrgenommen haben, sondern erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, als es die ersten Hinweise von Frauen gab, begrapscht worden zu sein, mit dieser Sensibilität auf die Menschenmenge geschaut haben. Das war viel zu spät – das ist gar keine Frage – bei viel zu wenig Beamten vor Ort. Aber das ist der Grundsatz: Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung.“ 59



MD Wolfgang Düren, Leiter der Polizeiabteilung des MIK, ergänzte dazu präzisierend:



„Wir sind nicht glücklich darüber – das war auch Gegenstand der Beratung im Innenausschuss –, dass in der Nacht die Polizei nur ein unvollständiges Bild
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dieser Straftaten hatte und dass natürlich die Anzeigenaufnahme nicht so erfolgt ist wie wir uns das vorstellen. Normalerweise hätte das so erfolgen müssen, dass entsprechend geschulte Beamte kurzfristig hinzugezogen werden und dann auch eine individuelle und personenbezogene Aufnahme der Straftaten erfolgt, insbesondere durch qualifizierte Beamtinnen. Das ist aufgrund eines unzureichenden Lagebildes der Polizei vor Ort nicht geschehen.



Ich darf an dieser Stelle noch ergänzen: Ich habe gestern noch mit dem Hundertschaftsführer gesprochen, der den Einsatz vor dem Bahnhof geführt hat. Ich habe ihn gefragt, wie es sein kann, dass 60 bis 70 Beamte – über den Bahnhofsvorplatz verteilt – das nicht wahrnehmen, was da passiert. In der Tat ist es so gewesen, dass die ersten sexuellen Übergriffe bereits ab 21 Uhr, 22 Uhr zu verzeichnen waren. Den örtlichen Kräften wurde das aber nicht bewusst und bekannt, weil die Anzeigen zum Teil eben erst später erstattet wurden. Die örtlichen Kräfte haben erst um 0:30 Uhr, also nach Mitternacht, erfahren, dass in großem Umfang Übergriffe stattfinden. Insofern ist es bei der örtlichen Polizeiwache zu einem Stau betroffener Frauen gekommen, die ihr Anliegen nicht angemessen unterbreiten konnten. Das ist sehr zu bedauern. Die eingesetzten Beamten bedauern das am meisten.“ 60



Zu dem in Köln erfolgten polizeilichen Kräfteeinsatz äußerte Minister Jäger sich abermals:



„Ich hatte auch die Gelegenheit, am Rande des Innenausschusses des Deutschen Bundestages mit Herrn Wurm – das ist der Inspekteur der Bundespolizei – zu sprechen. Herr Wurm und ich sind gleichermaßen der Auffassung, dass den vor Ort eingesetzten Beamtinnen und Beamten kein Vorwurf zu machen ist. Die haben in dieser Situation in Köln wirklich alles gegeben. Sie waren schlichtweg zu wenige. Es ist so, dass die Beamten selbst am meisten darunter leiden, diese Frauen nicht in ausreichendem Maße geschützt haben zu können.
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Das war ein gemeinsamer vorbesprochener Einsatz der Bundespolizei und der Kölner Polizei. Insgesamt waren die Beamten – egal, ob sie der Bundespolizei oder der Kölner Polizei angehören – in dieser Situation überfordert.“ 61



Auch zu diesem Themenbereich gab MD Düren weitergehende Informationen:



„Die Situation in der Silvesternacht war sehr komplex. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht wiederholen. Ich habe mir beschreiben lassen, dass sich da vor den Bahnhofstüren mehr oder weniger große Trauben von Männergruppen gebildet haben. Die Frauen mussten zum Teil durch diese Gruppen gehen und wurden dann angegriffen. Die Bundespolizei war im Bahnhof gut beschäftigt. Unsere Kräfte auf dem Bahnhofsvorplatz waren also zu schwach, um das wahre Ausmaß dieser Übergriffe zu erkennen. Das darf sich in Zukunft nicht wiederholen.“ 62



1.3.5.



Sitzung des Innenausschusses am 21. Januar 2016



Ein weiteres Mal beschäftigte sich der Innenausschuss in seiner Sitzung am 21. Januar 2016 mit drei Tagesordnungspunkten zu unterschiedlichen Aspekten der Silvesternacht. Zu dem „aktuellen Sachstand zu massiven Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln und anderen NRW-Städten“, dem „aktuellen Sachstand zu Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht am Bielefelder Boulevard“ und dem „Sachstand polizeilicher Ermittlungen und Maßnahmen gegen bekannte Tätergruppen mit arabischen bzw. nordafrikanischen Wurzeln in Köln und Düsseldorf: Taschendiebstähle, Antanzen, Drogenhandel oder Raubüberfälle mit Körperverletzung – Düsseldorfer SOKO Casablanca zählt über 2.200 Tatverdächtige; Kölner Ermittler kritisieren Justiz“ hatte es jeweils einen Berichtswunsch der Fraktion der FDP gegeben. Die drei Tagesordnungspunkte wurden aufgrund des Sachzusammenhanges mit den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in einem Bericht zusammengefasst und vom MIK unter dem 19. Januar 2016 vorgelegt.
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Bericht des MIK vom 19. Januar 2016



In dem Bericht wurden unter der Überschrift „Kommunikation“ zunächst die vier WEMeldungen, die das Lagezentrum zu den Übergriffen in der Silvesternacht bis zum 3. Januar 2016 an das MIK weiterleitete, dargestellt.63 Zu deren Inhalt wurde zusammenfassend ausgeführt:



„Die WE-Meldungen ließen keine Schlüsse auf die heute bekannte Dimension zu. Das gilt sowohl für die Zahl der Übergriffe als auch die Anzahl der Täter sowie deren Herkunft.



Dies wird auch durch das „Tägliche Landeslagebild" des LZPD bestätigt. Das Lagebild erscheint jeden Tag und geht auch dem Minister zu. Im Lagebild werden ausschließlich die „Ereignisse von besonderer Bedeutung" wiedergegeben. Im Lagebild vom 1.1.2016 wurde unter „Sonstiges" eine Zusammenfassung der landesweiten Delikte dargestellt. Auf die Lage in Köln wurde an keiner Stelle hingewiesen. Dies erfolgte erst im Lagebild vom 4.1.2016.“ 64



Zum weiteren Verlauf der Kommunikation auf Seiten der Landesregierung hieß es:



„Anlässlich der Berichterstattung von Kölner Tageszeitungen forderte die Polizeiabteilung des Ministeriums am 4.1. um 10.10 Uhr einen zu den WE-Meldungen ergänzenden Bericht über das LZPD vom PP Köln an. Hintergrund war, dass die vorliegenden WE-Meldungen nicht das von den Zeitungen dargestellte Ausmaß der Übergriffe widerspiegelten. Dieser Widerspruch sollte schnellstmöglich geklärt werden.



Das erste Telefonat zwischen Minister und Ministerpräsidentin zu den Geschehnissen in der Silvesternacht hat am 4.1. um 13:41 Uhr stattgefunden. Dabei tauschten sie sich über die Lage in Köln aus. Außerdem wurde vereinbart, dass
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Minister Jäger am gleichen Tag ein Statement zu den Übergriffen abgibt. Die Ministerpräsidentin bat um weitere Information zur Vorbereitung eines persönlichen Statements für den 5.1.2016.



Herr Minister Jäger nahm aufgrund der sich an diesem Tage abzeichnenden Dimension persönlich um 17.05 Uhr Kontakt zu Herrn Polizeipräsident Albers auf. Dies geschah nach dessen erster Pressekonferenz. Polizeipräsident Albers informierte Minister Jäger über die Lage sowie darüber, dass am nächsten Tag ein Gespräch bei der Stadt Köln stattfinden würde. Über das Ergebnis wollte Minister Jäger informiert werden.“65



Das Ministerium gab auch weitere Informationen zu der Kräftelage in der Kölner Silvesternacht:



„Am Donnerstag, 14.01.2016, berichtete das LZPD nachträglich darüber, dass neben den im Bericht vom 10.01.2016 aufgeführten Unterstützungskräften für die Einsatzlage in der Silvesternacht dem PP Köln ab 15.00 Uhr eine Bereitschaftspolizeihundertschaft ohne einen Zug für eine Demonstrationslage unterstellt war. Hiervon war um 20.30 Uhr noch ein Zug (38 Beamte) im Dienst, der jedoch in Einsätzen (Fahndungslage, Demonstrationslage) eingebunden war. Diese Teilkräfte wurden um 21.05 Uhr bzw. 21.45 Uhr aus den jeweiligen Einsätzen entlassen. Hierüber hatte das PP Köln bislang nicht berichtet. Diese Kräfte standen dem PP Köln bereits zur Verfügung und hätten bei entsprechendem Kräfteaustausch mit minimalem Zeitverzug der BAO zur Verfügung gestanden.



Zu den Rufbereitschaftskräften ist Folgendes festzuhalten: Diese müssen innerhalb von 60 Minuten auf der Dienststelle sein. Erfahrungsgemäß sind viele Kräfte schneller, so dass unter Berücksichtigung der Anfahrtzeit mit einem Eintreffen erster (Teil-) Kräfte am Einsatzort nach ca. 90 Minuten zu rechnen gewesen wäre.
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Der Zeitraum bis zum Eintreffen erster BP-Kräfte hätte mit Sofortverstärkungskräften aus den umliegenden Kreispolizeibehörden und durch andere Kräfteverlagerungen kompensiert werden können.



Eigene Kräfte des Wachdienstes hätten bei einer Kräfteverlagerung innerhalb der Behörde umgehend zur Verfügung gestanden. Das bestätigt noch einmal insgesamt, dass das PP Köln in der Lage gewesen wäre, die Kräfteposition zu verbessern.“ 66



1.3.5.2.



Wesentliche Informationen aus der Sitzung



In der Innenausschusssitzung äußerte sich Minister Jäger zu diesem Bericht. Dieser mache deutlich, dass die Tatverdächtigen nicht aus der sogenannten „Antänzerszene“ stammten:



„Das, was dort an Sexualdelikten geschehen ist, mit einem Wort wie „Antanzen“ zu verniedlichen, wird der Lage und der Schwere der Übergriffe auch nicht gerecht. Es handelt sich hierbei vielmehr um ein neues Phänomen, das wir in Deutschland so noch nicht kannten: Menschen, die sich erst seit Kurzem in diesem Land aufhalten, schließen sich als Männerbande zusammen, um ganz gezielt Übergriffe gegen Frauen vorzunehmen. Deshalb ist es gut, dass das Bundeskriminalamt ein neues Lagebild für dieses Phänomen auflegen will.“ 67



Der Minister stellte auch die aktuellen Zahlen zu den anhängigen Ermittlungsverfahren dar. Danach lägen bislang 821 angezeigte Straftaten vor, davon seien 359 als Sexualdelikt einzuordnen. In 207 dieser Fälle sei zugleich ein Diebstahl angezeigt worden. Bei den übrigen 462 angezeigten Straftaten handele es sich um Eigentumsdelikte, um Raubdelikte und Körperverletzungsdelikte. 1.049 Menschen seien als Opfer erfasst worden, davon seien 482 Opfer von Sexualdelikten. 30 Tatverdächtige seien bisher ermittelt, alle besäßen eine ausländische Staatsangehörigkeit. 25 von ihnen stammten
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aus Marokko und aus Algerien.68 Die Zahlen machten deutlich, dass es eine heterogene Motivlage gegeben habe:



„Die einen haben ganz gezielt dieses Bedrängen, dieses Umzingeln von Frauen genutzt, um Eigentumsdelikte zu begehen, das heißt: Smartphones und Geldbörsen zu stehlen. Bei anderen war ganz klar die Motivlage, diesen sexuellen Übergriff zu begehen.“ 69



Zu den WE-Meldungen teilte Minister Jäger mit, dass es keine Seltenheit, sondern die Regel sei, wenn er solche erhalte:



„Wenn ich persönlich eine WE-Meldung bekomme, dann heißt das noch lange nicht, dass es sich um ein Ereignis handelt, das von einer landesweiten Tragweite ist. Ereignisse von landesweiter Tragweite, solche herausragenden Ereignisse bekomme ich auch nicht per Mail mitgeteilt, sondern immer direkt, und zwar Tag und Nacht, per Anruf oder persönlich.



Es steht der Vorwurf im Raum, ich hätte am 1. Januar 2016 die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert. Ich bitte dabei zu bedenken: Die Entscheidung, wann es sich um einen Sachverhalt handelt, der überhaupt in die Öffentlichkeit gesteuert werden muss, weil es ein drängendes öffentliches Interesse gibt, und wann eine erste Einschätzung Sinn macht, ist immer ein schmaler Grat.



Ich mache deutlich, dass die WE-Meldung, die die Ereignisse der Silvesternacht in Köln beschreibt, also die erste WE-Meldung, von elf Übergriffen ausgeht. Der Sachverhalt am 4. Januar 2016 hat sich so dargestellt, dass man von 60 Strafanzeigen ausging. Heute wissen wir, dass es insgesamt 482 Delikte gibt. Das macht deutlich, dass diese Dimension, dieses Ausmaß – sowohl was die Zahl der Opfer als auch was die Zahl der Täter angeht –, am Neujahrsmorgen, am Neujahrsabend, aber auch am 2. oder 3. Januar nicht erkennbar war.“ 70
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Abschließend teilte der Minister mit, dass er davon ausgehe, dass das Parlament in der nächsten Woche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschließen werde. Diesen Ausschuss werde sein Ministerium nach Kräften unterstützen, weil die Gelegenheit genutzt werden solle, die Bilder und die Eindrücke, die über diese Nacht und danach in der Öffentlichkeit entstanden sind, revidieren zu können.71



MD Wolfgang Düren äußerte sich im weiteren Verlauf der Sitzung zu der Verarbeitung von WE-Meldungen innerhalb des Ministeriums. Die laufende Unterrichtung der Führung der Polizeiabteilung erfolge über Smartphones. Alle WE-Meldungen gingen an Ihn, den Inspekteur der Polizei, den Landeskriminaldirektor und den zuständigen Referatsleiter:



„Sie dürfen sicher sein, dass wir uns auch außerhalb der Dienstzeiten regelmäßig miteinander verständigen.



Sinn und Zweck dieser Berichterstattung ist, a) ein Bild über die Entwicklung im Lande zu bekommen und b) nachzuvollziehen, ob die Behörden auch angemessen reagieren. Deswegen steht in den WE-Meldungen auch immer drin, welche Maßnahmen die Behörde getroffen hat und was sie zu tun beabsichtigt.



Ich selber habe am 1. Januar wahrgenommen, um 14:39 Uhr, dass diese WEMeldung eingetroffen ist. Ich habe ihr eine gewisse politische Wertigkeit zugeordnet, weil ich wahrgenommen habe, dass es elf sexuelle Übergriffe gegen Frauen gegeben hat durch eine Gruppe von nordafrikanischen Männern. Das schien mir politisch bemerkenswert. Ich hatte damals schon das unsichere Gefühl, dass das möglicherweise Gegenstand der Berichterstattung im Innenausschuss sein könnte.



Ich war allerdings nicht der Auffassung ... Ich habe damals nicht wahrgenommen, dass das mit einem fehlgeleiteten Polizeieinsatz zusammenhängen
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könnte. Insofern habe ich die Behörde erst mal machen lassen und habe den Fortgang der Dinge abgewartet.



Am Abend gab es dann eine weitere WE-Meldung, die dann die Reaktion zeitigte, dass eine Ermittlungsgruppe eingesetzt würde, um weitere Ermittlungen zu führen. Das habe ich für richtig gehalten, mein Landeskriminaldirektor im Zweifel auch…



Das lief, und mir war auch klar ... Auch da gab es noch keinen Hinweis auf Fehler und Kommunikationsprobleme im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz. Die nächste WE-Meldung schlug dann auf am 3., am Sonntag. Da haben wir dann wahrgenommen, dass eine Verknüpfung hergestellt wurde zwischen a) der Ermittlung einerseits und b) mit den festgenommenen Tatverdächtigen andererseits. Das hat sich hinterher nicht bestätigt.



Aber von daher ging ich davon aus, dass in der Polizeibehörde professionell alle Spuren abgearbeitet werden und man auch die laufenden Operationen mit der Ermittlungsgruppe abstimmt. Da gab es für mich überhaupt keine Veranlassung, weitergehend tätig zu werden, zumal ich ja auch wusste, dass im Zweifel meine Arbeitsebene eine dichtere Kommunikation hat.



Ich hielt es auch nicht für erforderlich, von mir aus den Minister anzurufen, weil ich wusste, dass er diese Meldungen in Teilen zumindest liest. Ich wusste auch, dass ihm klar ist, dass in Köln gearbeitet wird – und das ist wichtig für uns. Wir müssen sicherstellen, dass man in Köln eigenverantwortlich weiter arbeitet. Das war bis dahin für uns erkennbar auch der Fall.“ 72



72



APr. 16/1141, S. 21 f.



54



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



1.3.5.3.



Drucksache 16/14450



Bericht des MIK vom 4. Februar 2016



Den Mitgliedern des Innenausschusses wurden durch das MIK ergänzende Informationen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 3 der Sitzung am 21. Januar 2016 zugesagt. Dies geschah dann mit Bericht vom 4. Februar 2016.73



Diesem waren die Daten zu Ermittlungsvorgängen im Zusammenhang mit den in der Silvesternacht im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs begangenen Straftaten (Stand: 27. Januar 2016, 12:00 Uhr) zu entnehmen. Datenquelle war das Polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem „IGVP NRW".74



Außerdem wurden die polizeiliche Berichte und Vermerke zu dem durch das PP Köln geführten Analyseprojekt „NAFRI" überreicht.75



2. Die Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und seine personelle Zusammensetzung



2.1. Einsetzungsbeschluss



Am 27. Januar 2016 hat der Landtag auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der FDP die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit Enthaltung der Fraktion der Piraten beschlossen (Plenarprotokoll 16/103).



Der Antrag lautete wie folgt (Drucksache 16/10798 - Neudruck):
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Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung zu den massiven Straftaten in der Silvesternacht 2015 und zur Frage von rechtsfreien Räumen in Nordrhein-Westfalen („Untersuchungsausschuss Silvesternacht 2015“)



I. Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses



Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen aus 12 stimmberechtigten Mitgliedern und einer entsprechenden Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehenden Untersuchungsausschuss ein. Die Verteilung der zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss erfolgt folgendermaßen: SPD



5 Mitglieder



CDU



3 Mitglieder



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



2 Mitglieder



FDP



1 Mitglied



PIRATEN



1 Mitglied



II. Sachverhalt



In der Nacht zum 01.01.2016 wurden im Bereich Kölner Dom/Hauptbahnhof eine Vielzahl von Sexual-, Raub- und Diebstahlsdelikten begangen. Opfer waren nahezu ausschließlich Frauen. Sowohl Einsatzkräfte der Polizei Köln und der Bundespolizei als auch Opfer und Zeugen berichteten von zeitweilig chaotischen Zuständen. Der Kölner Polizei zufolge hatten sich auf dem Bahnhofsvorplatz und dem angrenzenden Treppenaufgang zur Domplatte sowie im Hauptbahnhof zeitweise mehr als 1.000 Personen angesammelt. Dabei handelte es sich überwiegend um männliche Personen im Alter zwischen ca. 15 und 35 Jahren, die dem äußeren Erscheinungsbild nach aus dem nordafrikanischen/arabischen Raum stammten.
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Die Personen wurden von den Einsatzkräften als völlig enthemmt und aggressiv beschrieben, wobei ein Großteil dieser Personen stark alkoholisiert gewesen sei. Sie zündeten Feuerwerkskörper, wobei diese auch gezielt auf Personengruppen und auch auf Einsatzkräfte gefeuert wurden. Es kam zu einer temporären Sperrung und Räumung des Bahnhofsvorplatzes durch die Polizei. Innerhalb dieser Menschengruppe bildeten sich Gruppen unterschiedlicher Größe, die – trotz anwesender Polizeikräfte – unter anderem Frauen umringten und umzingelten, massiv sexuell bedrängten und sie teilweise bestahlen. In der polizeilichen Berichterstattung gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien blieb das Ausmaß dieser Vorfälle zunächst unerwähnt. So beschrieb die Kölner Polizei die Silvester-Einsatzlage in ihrer Pressemitteilung vom 01.01.2016, 08:57 Uhr, wie folgt: „Wie im Vorjahr verliefen die meisten Silvesterfeierlichkeiten auf den Rheinbrücken, in der Kölner Innenstadt und in Leverkusen friedlich. [...] Kurz vor Mitternacht musste der Bahnhofsvorplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Dom durch Uniformierte geräumt werden. Um eine Massenpanik durch Zünden von pyrotechnischer Munition bei den circa 1000 Feiernden zu verhindern, begannen die Beamten kurzfristig die Platzfläche zu räumen. Trotz der ungeplanten Feierpause gestaltete sich die Einsatzlage entspannt – auch weil die Polizei sich an neuralgischen Orten gut aufgestellt und präsent zeigte.“ Erst nachdem die Medien öffentlich über das Ausmaß der sexuellen Übergriffe berichtet hatten, machte die Kölner Polizei an den Folgetagen gegenüber der Öffentlichkeit weitere Angaben zu den Vorgängen. Am 04.01.2016 nahm der damalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers zunächst allein und am 05.01.2016 im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, ausführlicher zu den Geschehnissen Stellung. Bei dieser Gelegenheit wurde betont, dass bislang keine Hinweise auf Flüchtlinge unter den Tatverdächtigen vorliegen würden. Später wurden Zweifel an dieser Darstellung laut. Das MIK führte zur Herkunft der Tatverdächtigen in seinem schriftlichen Bericht vom 10.01.2016 an den Innenausschuss des Landtags (Vorlage 16/3585) u.a. Folgendes aus: 57
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„Im Zusammenhang mit den massiven Straftaten in der Silvesternacht in Köln richtet sich ein Tatverdacht derzeit (Stand: 10.1.2016, 10 Uhr) gegen 19 Personen. Alle bisher ermittelten Tatverdächtigen sind nichtdeutscher Nationalität. Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich hierbei um zehn Personen mit dem ausländerrechtlichen Status „Asylbewerber“ und um neun Personen, die sich vermutlich illegal in Deutschland aufhalten. Neun Asylbewerber sind nach September 2015 erstmals in Deutschland registriert worden. Von den Tatverdächtigen stammen 14 aus Marokko und Algerien.“ In dem schriftlichen Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Rechtsausschusses am 20.01.2016 (Vorlage 16/3628) werden ebenfalls Tatverdächtige aus diesen Herkunftsländern benannt. Im Nachgang der Ereignisse entstand in Medien und Öffentlichkeit eine intensive öffentliche Debatte über die massiven Begehungsformen, über die Organisation bzw. das Zusammenwirken, die polizeilichen Vorerkenntnisse über und die Herkunft der Störer/Täter sowie über Einsatzvorbereitung, Einsatzorganisation und polizeiliche Stärken, in der Inhalte von Einsatzberichten und Einlassungen von am Einsatz beteiligten Beamten veröffentlicht wurden. Dabei waren u.a. folgende Aspekte Gegenstand:



•



Gewährung von nur zwei Zügen statt der angeforderten ganzen Hundertschaft für das Polizeipräsidium Köln durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD); keine Gewährung eines weiteren Zugs zur Bekämpfung der angestiegenen Taschendiebstahlsdelikte;



•



Einsatz von 83 Polizeikräften der Landespolizei in der Spitze im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und spätere weitere Reduzierung;



•



Zusammenarbeit/Zuständigkeit von Landespolizei und Bundespolizei;



•



War die Bundespolizei in ausreichendem Maße präsent? Hat die Bundespolizei für die Silvesternacht 2015 in Köln von sich aus zusätzliche Kräfte angefordert und wie war die Entscheidung in Bezug auf die Lage in Köln/Nordrhein-Westfalen begründet?
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Gründe für den Verzicht des Rückgriffs auf weitere Kräfte aus der eigenen Alltagsorganisation bzw. den Sofortverstärkungskräften aus anderen Kreispolizeibehörden bzw. Rufbereitschaftskräften der Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH); Belastung der Alltagsorganisation des Polizeipräsidiums Köln durch Kriminalität, Einsatzzahlen, zusätzliche Aufgaben und tatsächliche Personalverfügbarkeit bzw. Personalausfälle;



•



behördeninterne Kommunikation, Kenntnisse der beteiligten Stellen im Geschäftsbereich des Innenministeriums und im Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Ereignissen und Erkenntnissen;



•



polizeiliche Vorerkenntnisse zu Störern, Tätergruppen bzw. Tatverdächtigen hinsichtlich Delinquenz und insoweit ergriffene staatliche Maßnahmen insbesondere nach Bekanntwerden der Existenz der polizeilichen Projekte „Casablanca“ und „Nafri“ der Polizeibehörden Düsseldorf und Köln mit über 4.000 Tatverdächtigen mit arabischer und nordafrikanischer Herkunft;



•



Zeitpunkt und Umstände der Anzeigenaufnahme und Umgang mit Hilfeersuchen und Notrufen durch die Polizei;



•



Kenntnisse im Hinblick auf Äußerungen und Nichtäußerungen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kölner Polizeipräsidiums, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und von Mitgliedern der Landesregierung;



•



notwendige staatliche Reaktionen hinsichtlich Polizeipräsenz, Belastung der Polizei- und Ermittlungsbehörden, Defizite beim Vollzug bestehender strafrechtlicher und ausländerrechtlicher Sanktionierungen und rechtlichen Änderungsbedürfnissen auch vor dem Hintergrund der Schwierigkeit der Identifizierung von Tatverdächtigen und des Nachweises konkreter Tatbeiträge.



In einer Sondersitzung des Landtags vom 14.01.2016 – also zwei Wochen nach den Vorfällen – sprach Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von „massiven Übergriffen“, „schweren Straftaten“, „gravierenden Fehlern in der Kommunikation“ sowie „Fehleinschätzungen“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Nordrhein-Westfalen, Norbert Römer, sprach in diesem Zusammenhang von „Staatsversagen“. Innenminister Ralf Jäger räumte im Laufe der Debatte ein, dass er bereits am Neujahrstag von sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht erfahren habe. 59
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Jedenfalls im Nachgang der Geschehnisse der Silvesternacht kam es zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Polizeipräsidium Köln zu diversen Kontakten, WE-Meldungen, Telefonaten, Berichten und mindestens einer Gesprächsrunde zu den Ereignissen und Erkenntnissen. Dabei ging es auch um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP Köln. Auch das LZPD äußerte sich dazu.



Am Rande eines Krisentreffens von Polizei und Stadt Köln erklärte ein Sprecher der Stadt Köln: „Die Oberbürgermeisterin kann und wird nicht akzeptieren, dass sich hier ein rechtsfreier Raum bildet“ (Stern.de vom 05.01.2016). Über die Entstehung entsprechender „No-Go-Areas“ in bestimmten Bezirken anderer nordrhein-westfälischer Großstädte haben verschiedene Medien in den letzten Monaten wiederholt berichtet (vgl. FAZ vom 23.11.2015: „Problemzone Ruhrgebiet“, Aachener Nachrichten vom 24.11.2015: „Wo der Rechtsstaat Flagge zeigen müsste“, Deutschlandfunk vom 16.12.2015: „Angst vor No-Go-Areas im Ruhrgebiet – Clans beherrschen ganze Straßenzüge“). Im August 2015 hatte das Polizeipräsidium Duisburg in einer eigenen Lageeinschätzung selbst Folgendes festgestellt (Vorlage 16/3139 vom 20.08.2015): „Die Rechtspflicht des Staates zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ist in solchen Stadtbezirken langfristig nicht gesichert bzw. akut gefährdet. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist bereits nachhaltig negativ beeinträchtigt.“ Der Innenausschuss des Landtags hat sich am 27.08.2015 und am 29.10.2015 wiederholt mit dieser Problematik befasst (vgl. dazu die Vorlagen 16/3139 und 16/3335). Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind ob dieser Entwicklungen zunehmend verunsichert. Dies belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Kölner Polizei – infolge der Vorfälle in der Silvesternacht – eine Antragsflut für den Besitz von Kleinwaffen verzeichnete (Kölner Stadt-Anzeiger vom 12.01.2016). Zudem soll die Nachfrage von Pfefferspray und Elektroschockern stark gestiegen sein (DIE WELT vom 08.01.2016).
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III. Untersuchungsauftrag Der Untersuchungsausschuss soll sich ein Gesamtbild verschaffen über die Geschehnisse in der Silvesternacht im und vor dem Kölner Hauptbahnhof. Er soll klären, ob es Fehler und Versäumnisse von Landesbehörden, insbesondere der Polizei, auch im Zusammenwirken mit der Bundespolizei gegeben hat. Er erhält den Auftrag zur Untersuchung möglichen Fehlverhaltens bzw. möglicher Versäumnisse nordrhein-westfälischer Sicherheitsbehörden einschließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales, der Staatskanzlei und anderer Verantwortlicher auf Landesebene betreffend die Planung, Durchführung und Nachbereitung des Einsatzes der Polizei Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht 2015 rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof, die Abstimmung an der Schnittstelle Bahnhof (Bundespolizei) / Bahnhofsvorplatz (Landespolizei), den Umgang mit den Opfern sexualisierter Gewalt (insbesondere bei der Anzeigenaufnahme und Informationsweitergabe bezüglich spezifischer Hilfsangebote der Frauenhilfeinfrastruktur) und die Auswertung und Analyse des Einsatzes, Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung, innerbehördliche und innerministerielle Informationsflüsse sowie die diesbezügliche Presseund Öffentlichkeitsarbeit aller beteiligten Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Untersuchungsausschuss soll den genannten Sachverhaltskomplex auf Missstände untersuchen und dabei auch durch Vergleiche mit anderen Einsätzen hinsichtlich Personaleinsatz und Dauer vergleichbarer Größenordnung klären, inwieweit solche auf rechtswidriges Verhalten Einzelner, fehlerhaftes Management, fehlende politische oder anderweitige Kontrolle oder strukturelle Defizite zurückzuführen sind und inwieweit die Ereignisse der Kölner Silvesternacht begünstigt wurden durch: 1. die Personalsituation der Polizei Nordrhein-Westfalen; wie verlief sie im Un-



tersuchungszeitraum? 2. möglicherweise fehlende Lehren aus den Erfahrungen mit den Polizeiein-



sätzen bei der HoGeSa-Demonstration in Köln 2014 und der Loveparade in Duisburg 2010; 3. die Entwicklung von Gewalt und strafrechtlich relevante Respektlosigkeit



(insbesondere in Form von Beleidigungs- und anderen Delikten) gegenüber Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen; 61
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4. die Entwicklung sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen in Nordrhein-



Westfalen; 5. die Entstehung rechtsfreier Räume („No-Go-Areas“) in Nordrhein-Westfa-



len; 6. die Entwicklung und Behandlung von Kleinkriminalität in Nordrhein-Westfa-



len, u.a. Antänzerproblematik.



IV. Untersuchungszeitraum



Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum vom Dezember 2010 bis zur Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses. Das Bezugsjahr 2010 wird gewählt, um auch die Einsatzplanung der Polizei Köln für Silvesternächte der Vorjahre mit in die Betrachtung einbeziehen zu können.



V. Detailfragen



Im Rahmen seines Untersuchungsauftrages hat der Untersuchungsausschuss insbesondere die nachfolgend aufgelisteten Fragen zu klären. 1.) Planung des Einsatzes 1.1.



Wie schätzte die Landespolizei die Sicherheitslage/Kriminalitätsbelastung im Vorfeld des Einsatzes der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof ein? Welche gemeinsamen bzw. wechselseitigen Planungen zwischen Landes- und Bundespolizei gab es im Vorfeld?



1.2.



Welche Akteure waren – in persona – auf welche Weise in die Einsatzvorbereitung eingebunden und wem oblag die letztverbindliche Festlegung der Einsatzkonzepte und Lagebeurteilung sowie Kräftedisposition und welche übergeordneten Stellen haben davon Kenntnis gehabt oder darauf Einfluss genommen?
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War auch der „erfahrene Beamte des gehobenen Dienstes der Polizeiinspektion 1“, dem laut Bericht des MIK in der Sitzung des Innenausschuss vom 11.01.2016 die Einsatzführung übertragen war, bei den gemeinsamen Vorbesprechungen mit dem LZPD anwesend?



1.4.



Was war Inhalt der in diesem Zusammenhang erfolgten mündlichen und schriftlichen Erörterungen?



1.5.



Welche Faktoren waren für den Kräfteansatz maßgeblich?



1.6.



Wie sah der ursprünglich vorgesehene Kräfteansatz der Landespolizei auch vor dem Hintergrund der von der Bundespolizei eingeplanten Kräfte für den Hauptbahnhof aus, wie sollte die Zusammenarbeit aussehen und wann wurde dies in welchem Verfahren festgelegt?



1.7.



Inwieweit bestand eine Abstimmung zwischen Landes- und Bundespolizei in Bezug auf vorzuhaltende Reservekräfte?



1.8.



Inwieweit hat sich die Lageeinschätzung der Kölner Polizei im Vergleich zur Lageeinschätzung der Bundespolizei bis zum 31.12.2015 verändert?



1.9.



Wie sah der Kräfteansatz der Kölner Polizei im Vergleich zu dem der Bundespolizei in den Silvesternächten 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 jeweils aus? Wurde dieser abgestimmt auf den Kräfteeinsatz der Bundespolizei?



1.10.



Inwieweit ist der ursprüngliche Kräfteansatz der Kölner Polizei im Vergleich zu dem der Bundespolizei infolge der bundesweiten Terrorwarnung vom 23.12.2015 oder anderer, bis zum 31.12.2015 vorliegender Warnungen/Erkenntnisse nachträglich angepasst worden? Wurde von der Landespolizei Verstärkung durch die Bundespolizei eingefordert? Hatte die Verlagerung einer BFE der Bundespolizei im Kontext der Terrorwarnung Konsequenzen für den Kräfteansatz der Landespolizei?



1.11.



Waren an anderen Einsatzorten in der Silvesternacht ebenfalls Beamte des gehobenen Dienstes mit der Einsatzführung betraut? Wenn ja: Warum? Welche Vorgaben liegen dem ggfs. zu Grunde?
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Aus welchen Gründen hat das Polizeipräsidium Köln mit Schreiben vom 14.12.2015 eine zusätzliche Bereitschaftspolizeihundertschaft beim LZPD angefordert?



1.13.



Warum hat das LZPD dieser Anforderung nicht in vollem Umfange entsprochen?



1.14.



Inwieweit erfolgte die Anforderung beim LZPD teilweise aufgrund von polizeilichen Erkenntnissen über eine gestiegene Anzahl von Delikten im Bereich des Taschen- und Trickdiebstahls sowie des Straßenraubes im Bereich des Polizeipräsidiums Köln und wie sah ohne den Zug zur Bekämpfung dieser Delikte das Einsatzkonzept am Silvesterabend in Köln und im Vergleich in anderen Kreispolizeibehörden aus?



1.15.



Inwieweit gab es eine unmittelbare oder mittelbare, direkte oder indirekte Einflussnahme durch übergeordnete Stellen auf die Kölner Polizei und andere Polizeibehörden zur Einsatzgestaltung/-planung und den Kräfteeinsatz, Führungs-und Einsatzmittel am Silvesterabend?



1.16.



Beeinflusst die seit 2014 existierende Vorgabe von Innenminister Ralf Jäger, bei bestimmten Fußballspielen der beiden Bundesligen und der 3. Liga weniger Polizeikräfte einzusetzen, auch die Planung des polizeilichen Kräfteansatzes bei anderen Einsatzlagen?



1.17.



Wie hat sich die Zuteilung der Bereitschaftspolizeihundertschaften durch das LZPD in Nordrhein-Westfalen seitdem im Vergleich der Zeiträume ab 2010 für Silvester und andere hinsichtlich Personaleinsatz und Dauer vergleichbare Einsatzanlässe verändert?



1.18.



Gab es eine unmittelbare oder mittelbare, direkte oder indirekte Einflussnahme der Landesregierung auf die Polizei in Bezug auf Kriminalität durch Flüchtlinge/Asylbewerber, etwa hinsichtlich einer Zurückhaltung bei polizeilichen Maßnahmen gegen solche Tatverdächtigen oder hinsichtlich der polizeilichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Straftaten durch solche Personen? Wenn ja: In welcher Form?



1.19.



Ist im Rahmen der Einsatzvorbereitung angeregt worden, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder anderen pyrotechnischen Gegenständen auf dem Bahnhofsvorplatz zu verbieten? Wenn ja: Von
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wem kam diese Anregung und wie hat sich die Landespolizei dazu ggfs. verhalten?



2.) Durchführung des Einsatzes



2.1.



Wie stellten sich die Geschehnisse im Bereich des Kölner Doms, des Bahnhofsvorplatzes und des Hauptbahnhofs vom 31.12.2015, 20:00 Uhr bis zum 01.01.2016, 07:00 Uhr dar? Wie war der Informationsfluss zwischen der Landes- und der Bundespolizei in diesem Zeitraum? Gab es aus Sicht der Landespolizei unterschiedliche Einschätzungen?



2.2.



Wie viele der von der Landespolizei im Bereich der Kölner Innenstadt eingesetzten Kräfte standen zu welcher Zeit ausschließlich für den Bereich Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz zur Verfügung?



2.3.



Wann haben die in der Silvesternacht bei den Vorfällen rund um Dom/Bahnhofsvorplatz eingesetzten Kräfte ihren Einsatz begonnen und wann haben sie ihn beendet?



2.4.



Wie stellte sich die Lage im Bereich Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz, der Hohenzollernbrücke und der Kölner Innenstadt insgesamt zum Einsatzbeginn dar? Sind der Landespolizei Auffälligkeiten im Bereich des Bahnhofs bekannt geworden? Wenn ja, welche und wodurch?



2.5.



Zu welchem Zeitpunkt hat die Kölner Polizei erstmals realisiert, dass eine größere Ansammlung von Männern im Bereich Dom/Bahnhofsvorplatz Straftaten begeht?



2.6.



Zu welchen Uhrzeiten sind sexuelle Übergriffe gegen Frauen in den Einsatzleitsystemen der Landespolizei dokumentiert oder dieser anderweitig bekannt geworden (etwa aus dem Einsatzleitsystem der Bundespolizei, Notrufen, Ansprachen von Beamten, etc.)?



2.7.



Welche konkreten Maßnahmen wurden daraufhin veranlasst?



2.8.



Welche Erkenntnisse ergeben sich diesbezüglich aus dem Funkverkehr oder anderen Kommunikationsformen zwischen den Einsatzkräften vor Ort und der Leitstelle sowie aus dem Funkverkehr oder 65
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anderen Kommunikationsformen zwischen Landespolizei und Bundespolizei? 2.9.



Ist es zutreffend, dass eine am Tatabend in Köln eingesetzte Einsatzhundertschaft der Polizei – bzw. einzelne Züge einer solchen – infolge einer falschen Lageeinschätzung bereits auf dem Heimweg war, als sich die Übergriffe ereigneten? Wenn ja: Wann und auf wessen Initiative haben diese Kräfte ihren Einsatz beendet?



2.10.



Inwieweit ist es zutreffend, dass die als „Reserve“ für den Silvesterabend als Landeseinsatzbereitschaft zur Verfügung gestellten Kräfte sich lediglich ausnahmsweise wegen Terrorgefahr in Rufbereitschaft befanden?



2.11.



Mit welchem zeitlichen und organisatorischen Vorlauf ist zu rechnen, wenn in einer Silvesternacht an den Standorten Aachen, Wuppertal und Gelsenkirchen in Rufbereitschaft befindliche Kräfte zu einem Einsatz in der Kölner Innenstadt gerufen werden und haben sich dem Polizeiführer ggfs. Vorgaben oder Voraussetzungen gestellt, diese anzufordern? Wenn ja: Stellten sich diese als Hürden oder Hemmnisse dar?



2.12.



Einem Bericht der WELT vom 08.01.2016 zufolge weist LZPD den Vorwurf zurück, der Kölner Polizei seien am Silvesterabend zusätzliche Einsatzkräfte verwehrt worden. Wann ist dieses Angebot konkret bei welcher Stelle der Kölner Polizei eingegangen? Ist es lediglich dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle des Polizeipräsidiums Köln unterbreitet worden oder auch bis zum Polizeiführer selbst vorgedrungen? Hatte die Leitstelle zum Zeitpunkt des Verstärkungsangebots überhaupt genaue Kenntnisse über die tatsächliche Einsatzlage im Bereich Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz? Sind dem Einsatzführer der Kölner Polizei selbst in der Silvesternacht zusätzliche Einsatzkräfte angeboten worden?



2.13.



In welchen Fällen wurden in der Vergangenheit von der Kölner Polizei oder anderen Polizeibehörden für Polizeieinsätze beim LZPD angeforderte Einsatzkräfte in welchem Umfang nicht gewährt?
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In welchen Fällen wurden in der Vergangenheit von der Kölner Polizei oder anderen Polizeibehörden aufgrund unerwarteter Lageentwicklung bei Polizeieinsätzen beim LZPD angeforderte zusätzliche Einsatzkräfte nicht gewährt bzw. waren solche nicht verfügbar?



2.15.



Wie viele Gefangenensammelstellen mit welcher Kapazität standen während des Einsatzes an welchen Standorten zur Verfügung?



2.16.



Wie viele Gefangenentransporter mit welchen Kapazitäten standen während des Einsatzes an welchen Standorten zur Verfügung?



2.17.



Waren die unter 2.10. und 2.11. genannten Kapazitäten auskömmlich?



2.18.



Welche WE-Meldungen des PP Köln sind im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof beim Ministerium für Inneres und Kommunales eingegangen?



2.19.



Was war Inhalt dieser WE-Meldungen?



2.20.



Wann hat Innenminister Ralf Jäger Kenntnis jeweils von den WE-Meldungen des Polizeipräsidiums Köln im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz erhalten?



2.21.



Was hat er daraufhin aus welchen Gründen veranlasst?



2.22.



Wann hat der Innenminister oder das MIK die Ministerpräsidentin oder die Staatskanzlei über welche Erkenntnisse zu den Vorfällen im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz informiert?



2.23.



Was hat sie daraufhin aus welchen Gründen veranlasst?



2.24.



Welche dienstlich relevanten Informationen und Erkenntnisse über die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht erreichten wann welche weiteren Regierungsmitglieder und Ministerien auf welchem Wege?



2.25.



Welche Gespräche und Kontakte über die Ereignisse der Kölner Silvesternacht hat es zwischen dem ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers, dem Innenminister, Innenstaatssekretär, Abteilungsleiter Polizei oder anderen Ministeriumsmitarbeitern und Regierungsmitgliedern auf welchem Wege zu welchen Zeitpunkten aus welchen Gründen und welchen Inhalts gegeben?
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Welche WE-Meldungen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof wann an das Bundesministerium des Innern übermittelt?



2.27.



Was war Inhalt dieser WE-Meldungen?



2.28.



Inwieweit gab es Berichtspflichten für Ermittlungsbehörden über Erkenntnisse bezüglich der Ereignisse der Silvesternacht in Köln zu berichten?



2.29.



Inwieweit gab es im Vorfeld der Ereignisse Berichtspflichten für Ermittlungsbehörden, über Erkenntnissen zu Straftaten durch Flüchtlinge/Asylbewerber zu berichten?



2.30.



Welche Regierungsmitglieder hatten im Vorfeld der Ereignisse wann Kenntnisse der Analyseberichte der Sonderkommission Casablanca und NAFRI und welche Maßnahmen wurden aufgrund dessen veranlasst?



2.31.



Welche Erkenntnisse lagen gegen diese Tatverdächtigen im Vorfeld der Taten der Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen vor, z.B. Ermittlungsverfahren, Strafbefehle, Verurteilungen?



2.32.



In welchem Umfang waren dem Ministerium für Inneres und Kommunales oder der Polizei Nordrhein-Westfalen im Vorfeld der Ereignisse der Kölner Silvesternacht sexuelle Belästigungen und Beleidigungen aus Gruppen bzw. von Personen arabischer oder nordafrikanischer Herkunft gegen Frauen und Polizeivollzugsbeamtinnen bekannt?



2.33.



Wie gestaltete sich im Vorfeld der Ereignisse die Umsetzung ausländerrechtlicher und aufenthaltsrechtlicher Vorschriften und Maßnahmen, wie z.B. Abschiebungen, gegenüber Serien- und Intensivtätern? Hat es hierbei Mängel gegeben?



3.) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Nachbearbeitung des Einsatzes 3.1.



Welche Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und andere Anweisungen regeln die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen?



3.2.



Was ist Inhalt dieser Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und anderer Anweisungen?
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Inwieweit haben Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und anderen Anweisungen oder Äußerungen und Maßnahmen des Innenministers Ralf Jäger in den Polizeibehörden ein Verhalten bzw. ein Klima des „vorauseilenden Gehorsams“ – so entsprechende Äußerungen von Polizeivertretern – erzeugt, auf Grund dessen die Kölner Polizei Herkunft und Status der Tatverdächtigen zunächst nicht ausdrücklich benannt hat?



3.4.



Wie erfolgte die Aufarbeitung der Landespolizei mit der Bundespolizei und der Stadt Köln im Nachgang zu den Geschehnissen? Gab es z.B. gemeinsame Auswertungen und wenn ja, mit welchen Ergebnissen?



3.5.



Warum hat der Innenminister keine Klarstellung der anfänglichen Presseberichterstattung der Kölner Polizei veranlasst, obwohl er – laut eigener Aussage in der Plenarsitzung vom 14.01.2016 – bereits seit dem Neujahrstag Kenntnis von einer drohenden Massenpanik und sexuellen Übergriffen auf Frauen hatte?



3.6.



Welche Kommunikation hat von der Einsatzplanung bis zum Zeitpunkt der Entlassung des ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers zwischen ihm und der Polizeiabteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales, dem Ministerbüro und Innenminister Ralf Jäger persönlich stattgefunden? Wie lautete der genaue Inhalt dieser Kommunikation und mit wem konkret wurde sie geführt?



3.7.



Inwieweit ist der ursprüngliche Einsatzbericht des Polizeipräsidiums Köln lückenhaft gewesen und mittels welchen genauen Fragenkatalogs des Ministeriums für Inneres und Kommunales nachbearbeitet und ergänzt worden?



3.8.



Ist es üblich, dass die Landesregierung eine Nachbearbeitung von Einsatzberichten der Polizeibehörden vornimmt? Falls ja: In welchen Fällen ist dies geschehen und warum?
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Die Vorfälle im Gesamtkontext von Polizeiarbeit und Kriminalitätsentwicklung in Nordrhein-Westfalen 4.1.



Personalsituation der Polizei



4.1.1.



Wie sahen die Schicht- und Funktionsbesetzungspläne des Polizeipräsidiums Köln für die Silvesternacht 2015 im Vergleich zu denen der Jahre 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 aus?



4.1.2.



Wie sahen die Schicht- und Funktionsbesetzungspläne des Polizeipräsidiums Köln für die Silvesternacht 2015 im Vergleich zu denjenigen der übrigen Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen aus?



4.1.3.



Inwieweit waren zum 31.12.2015 unbesetzte Stellen, Personalausfälle und Verwendungseinschränkungen im Polizeipräsidium Köln zu verzeichnen, insbesondere wegen Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Teilzeit, Krankheit, Verwendungseinschränkungen, Freistellungen, Abgängen, etc.?



4.1.4.



Wie sieht die diesbezügliche Situation im Polizeipräsidium Köln im Vergleich zu den anderen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen aus?



4.1.5.



Wie hat sich die jährliche Personalstärke und Personaldichte des Polizeipräsidiums Köln seit dem Jahr 2010 im Vergleich zu den übrigen Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen und landesweit insgesamt entwickelt?



4.1.6.



Wie erfolgte die Aufgaben- und Organisationskritik in der Polizei Nordrhein-Westfalen nach Einsätzen?



4.2.



Lehren aus HoGeSa und Loveparade



4.2.1.



Welche Lehren hat die Kölner Polizei aus den möglichen Defiziten der Einsatzplanung und -bewältigung bei den HoGeSa-Krawallen im Jahr 2014 gezogen?
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Welche Lehren hat die Polizei aus den möglichen Defiziten der Einsatzplanung und -durchführung bei der Loveparade im Jahr 2010 gezogen, insbesondere im Hinblick auf die Gefahr einer Massenpanik?



4.2.3.



Inwieweit resultiert die Beurteilung der Einsatzkräfte hinsichtlich Entwicklungen und Geschehnissen in der verdichteten Menschenmenge rund um den Kölner Hauptbahnhof während der Silvesternacht aus etwaigen Versäumnissen der Landesregierung, Veränderungen in Aus-und Fortbildung der Polizei bzw. taktische Einsatzveränderungen nach der Tragödie der Loveparade umzusetzen?



4.3.



Gewalt gegen Polizeibeamte



4.3.1.



Wie hat sich die Anzahl der jährlichen Übergriffe auf Polizeibeamte in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt?



4.3.2.



Wie hat sich die Anzahl der jährlichen Übergriffe auf Polizeibeamte in den anderen Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen und landesweit insgesamt seit dem Jahr 2010 entwickelt?



4.3.3.



Ist die Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der Einsatzlage – auch und gerade im Hinblick auf die konkreten Gefahrensituationen an diesem Abend – angemessen? Inwieweit muss die Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen künftig ggfs. verändert werden?



4.4.



Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen



4.4.1.



Wie gestalten sich die Vernetzung mit der Frauenhilfeinfrastruktur (insbesondere auch bezüglich einer anonymen Spurensicherung) und die Vermittlung der Opfer an Frauenberatungsstellen?



4.4.2.



Wie hat sich sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen seit dem Jahr 2010 sowohl in Köln als auch in Nordrhein-Westfalen insgesamt entwickelt?



4.4.3.



Welche polizeilichen Erkenntnisse liegen in Bezug auf eine organisierte und ggfs. massenhafte Begehung sexueller Übergriffe auf Frauen durch Männergruppen vor?
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Welche präventiven und repressiven Konzepte existieren im Bereich sexualisierter Gewalt gegen Frauen, insbesondere in Fallkonstellationen wie derjenigen der Silvesternacht 2015 rund um den Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz?



4.4.5.



Gibt es einen spezialisierten und geschlechtssensiblen Umgang der Polizeibehörden (auch im Wach- und Wechseldienst der Bereitschaftspolizei) bei sexualisierter Gewalt bezüglich der Ermittlungsverfahren und inwieweit spielt Geschlechtersensibilität in der Aus-, Fort- und Weiterbildung eine Rolle?



4.5. 4.5.1.



Rechtsfreie Räume („No-Go-Areas“) Gibt es in Köln oder anderen nordrhein-westfälischen Städten so genannte Rechtsfreie Räume („No-Go-Areas“)? Falls ja: Welche Erkenntnisse liegen den Sicherheitsbehörden über ihre Entstehung vor?



4.5.2.



Welche Konzepte und konkreten Maßnahmen verfolgt die Landesregierung, um gezielt gegen solche Räume vorzugehen?



4.5.3.



Haben etwaig fehlende Konzepte und konkrete Maßnahmen der Landesregierung möglicherweise die Entstehung solcher Räume begünstigt?



4.6.



Entwicklung und Behandlung von Kleinkriminalität, u.a. Antänzerproblematik



4.6.1.



Wie hat sich die Kleinkriminalität (z.B. Taschendiebstahl, Beförderungserschleichung, etc.) in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt und wie geht die Polizei mit dieser Entwicklung um?



4.6.2.



Wie hat sich der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger an Delikten der Kleinkriminalität insgesamt in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt?



4.6.3.



Gibt es Unterlagen zu der Frage, wie sich speziell der Anteil nordafrikanischer Tatverdächtiger an Delikten der Kleinkriminalität insgesamt in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt hat? Wenn ja: Welche?
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Sind Erkenntnisse im Wege des Auswerte- und Analyseprojekts „Nordafrikaner“ (NAFRI) gewonnen worden und wenn ja, welche Konsequenzen wurden daraus für die Polizeiarbeit und den Umgang mit nordafrikanischen Tatverdächtigen gezogen?



4.6.5.



Sind konkrete Erkenntnisse z.B. über Tatstrukturen, durch die „SoKo Casablanca gewonnen worden und wenn ja, welche? Sind daraus Konsequenzen für die Polizeiarbeit und den Umgang mit nordafrikanischen Tatverdächtigen gezogen worden und wenn ja, welche?



4.6.6.



Lagen den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden Hinweise vor, dass sich Personen aus dem Kreis der somit allein in Köln und Düsseldorf bekannten rund 4.000 nordafrikanischen Tatverdächtigen am Silvesterabend in Köln einfinden könnten? Wenn ja: Welche Hinweise waren dies und welche konkreten Maßnahmen wurden daraufhin von welcher Stelle veranlasst?



VI. Schlussfolgerungen Der Untersuchungsausschuss soll zudem prüfen, 1.) welche Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand a)



im Hinblick auf die künftige Vorbereitung und Durchführung entsprechender Einsatzlagen;



b)



in Bezug auf die Struktur, Organisation und Schwerpunktsetzung der Polizei Nordrhein-Westfalen;



c)



in Bezug auf die Aufgaben der Polizei Nordrhein-Westfalen;



d)



in Bezug auf die rechtlichen Eingriffsbefugnisse der Polizei NordrheinWestfalen;



e)



in Bezug auf Einsatzmittel und Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen; 73
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im Hinblick auf eine Intensivierung der präventiven und repressiven Bekämpfung von Straftaten in Nordrhein-Westfalen;



g)



für die interne Kommunikation zwischen den Behörden der Polizei Nordrhein-Westfalen, einschließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales;



h)



für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen, einschließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales;



i)



für die Weiterentwicklung der Organisations- und Fehlerkultur innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen;



j)



für die Zusammenarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen und der Bundespolizei;



k)



im Hinblick auf einen möglichen Anpassungsbedarf strafrechtlicher, strafprozessualer, asyl-, aufenthalts- und ausländerrechtlicher Vorschriften, der ggfs. im Wege einer Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen umzusetzen wäre,



gezogen werden müssen. 2.)



ob und wie die Vorbeugung und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen in Nordrhein-Westfalen verbessert werden muss.



VII. Teilweiser und vollständiger Abschlussbericht Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, nach Abschluss seiner Untersuchungen dem Landtag gemäß § 24 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen einen Abschlussbericht vorzulegen. Der Abschlussbericht erfolgt schriftlich. Darüber hinaus kann der Landtag oder der Antragsteller jederzeit einen Bericht, über in sich abgeschlossene und kohärente
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Sachverhalte, die in Gemäßheit des Einsetzungsbeschlusses getrennt werden können, ohne dass der Einsetzungsbeschluss in seiner Gänze betroffen wird und nicht dadurch eine vorweggenommene Beweiswürdigung verursacht, anfordern.



VIII. Einholung externen Sachverstandes Der Untersuchungsausschuss kann jederzeit externen Sachverstand einholen, sofern dieser zur Erfüllung des Auftrags notwendig ist und im unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem Untersuchungsauftrag steht. Ebenso darf externer Sachverstand zur Klärung von Fragestellungen in Anspruch genommen werden, wenn Rechte des Untersuchungsausschusses oder damit in Verbindung stehende Verfahrensfragen von grundlegender oder auch situativer Notwendigkeit betroffen sind, ohne deren Beantwortung ein Fortführen der Untersuchung nicht möglich ist. Die hierzu notwendigen Mittel sind dem Ausschuss zu gewähren.



IX. Ausstattung und Personal Dem Untersuchungsausschuss und den Fraktionen werden bis zum Ende des Verfahrens zur Verfügung gestellt: 1.) Allen Fraktionen und den Mitarbeitern des Ausschusses werden die erforderlichen Räume im Landtag und die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfügung gestellt. 2.) Dem Ausschuss und dem/der Vorsitzenden werden gestellt: a) 1,5 Stellen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des höheren Dienstes; b) eine weitere personelle Unterstützung aus dem höheren/gehobenen



Dienst sowie aus dem Assistenzbereich. 3.) Den fünf Fraktionen im Landtag werden gestellt:
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1. die erforderlichen Mittel für je 1,5 Stellen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des höheren Dienstes; 2. eine Halbtagskraft zur Assistenz. Bezogen auf die Abrechnung können wahlweise Pauschalbeträge bis zur Verabschiedung des Untersuchungsausschussberichts je angefangenen Monat der Tätigkeit gewährt werden. Alternativ werden die Kosten des tatsächlichen Personaleinsatzes abgerechnet.
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Josefine Paul
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2.2. Personelle Zusammensetzung



2.2.1.
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Wahlvorschlag aller Fraktionen, angenommen in der Plenarsitzung am 27. Januar 2016 bei einer Gegenstimme des fraktionslosen Abgeordneten Schwerd



Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und Wahl des Vorsitzenden - zu Drucksache 16/10798 (Neudruck) -



1.



Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gewählt:



Ordentliche Mitglieder



Stellvertretende Mitglieder



SPD



SPD



Britta Altenkamp Andreas Bialas Martin Börschel Gerda Kieninger Hans-Willi Körfges



CDU



CDU



Christian Möbius



Gregor Golland



Ina Scharrenbach



Werner Lohn



Robert Stein



Ralf Nettelstroth



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



Matthi Bolte



Martin-Sebastian Abel



Josefine Paul



Andrea Asch



FDP



FDP 77
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Marc Lürbke



Dirk Wedel



PIRATEN



PIRATEN



Simone Brand



Olaf Wegner



2.
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Zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wird gewählt:



Peter Biesenbach MdL



3.



Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wird gewählt:



Martin Börschel MdL



Zu 1. Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss können nur Mitglieder des Landtags angehören.



In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein.



Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse verteilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen.
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Zu 2. und 3. Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes wählt der Landtag den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktionen angehören, unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfraktion befinden müssen.



Gemäß § 4 a des Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberechtigt. Auf die Zahl der gewählten Mitglieder nach § 4 Abs. 1 wird er nicht angerechnet.



Gemäß § 4 b besitzt der stellvertretende Vorsitzende bei Verhinderung der Vorsitzenden dessen Rechte und Pflichten. Übt er die Aufgaben des Vorsitzenden aus, ist er im Untersuchungsausschuss nicht stimmberechtigt; seine Rechte und Pflichten als ordentliches Mitglied werden so lange von einem stellvertretenden Mitglied aus seiner Fraktion wahrgenommen.
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Drucksache 16/11192



Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, einstimmig angenommen in der Plenarsitzung am 2. März 2016



Wahl der stellvertretenden Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV - zu Drucksache 16/10798 (Neudruck) –



Es werden folgende stellvertretende Mitglieder in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV gewählt: Stephan Gatter Regina Kopp-Herr Nadja Lüders Thomas Stotko Rüdiger Weiß
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Drucksache 16/13037



Wahlvorschlag der Fraktion der Fraktion der PIRATEN, einstimmig angenommen in der Plenarsitzung am 5. Oktober 2016



Nachwahl der stellvertretenden Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV - zu Drucksache 16/10798 (Neudruck) –



In den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV (Silvesternacht 2015) wird als stellvertretendes Mitglied



Monika Pieper



als Nachfolgerin für Olaf Wegner gewählt.
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Zweiter Teil Feststellungen und Bewertungen 1.



Planung des Einsatzes



1.1. Ergebnis der Untersuchung



1.1.1. Längerfristige Erkenntnisse und Lageentwicklungen 1.1.1.1.



Projekt NAFRI (seit Januar 2013)76



Maßgeblich für die Vorbereitung des Silvestereinsatzes 2015/2016 waren die Erkenntnisse des PP Köln aus den Projekten NAFRI und OPARI. Nach den Erfahrungen des PP Köln hatte es in der täglichen Lagedarstellung und Auswertung seit dem Jahr 2012 Anhaltspunkte dafür gegeben, dass Straftäter im Bereich der Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, Betäubungsmitteldelikte und Taschendiebstahlsdelikte in zunehmendem Maße algerischer, marokkanischer, tunesischer oder libyscher Nationalität oder Herkunft waren. Daraufhin wurde das Kriminalkommissariat 41 mit der Durchführung eines Analyseprojekts beauftragt, um die polizeilich vorliegenden Informationen strukturiert zusammenzufassen und eine Lageorientierung, Auswertung und Analyse sowie Maßnahmenplanung zu ermöglichen. Projektbeginn war Januar 2013. Folgende Kriterien definierten eine NAFRI- Tat:



-



Täter ist Angehöriger eines NAFRI Staates



-



Täter ist zwischen 15 und 25 Jahre alt



-



begangen werden Raub-, KV-, BtM-, und Taschendiebstahlsdelikte



76



Vgl. den zusammenfassenden Bericht des KOR Schulte vom 08.01.2016, BB4 MIK PP Köln Ordner 15.pdf, Bl. 7 ff.
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Tatortschwerpunkt Kölner Altstadt, Martinsviertel, Frankenwerft, Weltjugendtagsweg77



Bei der Tatbegehung wenden die Täter eine Vielzahl von Modi Operandi an, um ihre Opfer abzulenken und zu bestehlen.78 Beispielsweise: Antanzen, Umarmen, Ansprechen und Fragen aller Art.79 Die Täter nutzen die hilflose Lage der Opfer aus80 und lassen sich durch polizeiliche Maßnahmen kaum verdrängen.81 Zumindest die TOPTäter konsumieren überwiegend Alkohol und/ oder Drogen.82 Im Zuge der Datenauswertung wurden etwa 17.000 Personendaten erfasst, von denen etwa 3800 einen registrierten Wohnsitz oder anderweitigen Adressbezug zu Köln oder Leverkusen hatten. Bei diesen handelte es sich zum großen Teil um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese würden vom Jugendamt betreut und durch dieses den örtlichen Jugendschutzeinrichtungen überstellt, aus denen sie in aller Regel innerhalb weniger Stunden wieder abgängig seien. Dennoch erhielten sie eine gesicherte Meldeadresse. Straftaten aus diesem Personenkreis würden vermutlich zumindest gewerbsmäßig begangen. Dies belegten erste Auswertungen aus dem Milieu der Tatverdächtigen. Einige Jugendliche seien inzwischen als Intensivtäter eingestuft worden. Die Schwerpunkte der begangenen Delikte lagen nach dem Ergebnis des Projekts bislang im Eigentums- und Betäubungsmittelbereich. Im Jahr 2015 habe jedoch ein erheblicher Anstieg an Körperverletzungsdelikten festgestellt werden können. Im Jahr 2015 seien insgesamt 3403 Vorgänge mit nordafrikanischen Tatverdächtigen erfasst worden. Das am häufigsten begangene Delikt sei der Ladendiebstahl, gefolgt von Körperverletzungsdelikten und Betäubungsmitteldelikten. 1687 Vorgänge beträfen Nebengesetze, insbesondere Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen. Diese seien für das Projekt im Folgenden ausgeklammert worden.



77



BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S. 30. BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S. 38. 79 BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S. 44. 80 BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S. 95. 81 BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S.18. 82 BB 8 lit.a_PP Köln_KK 41_Ordner 1_VS-NfD, S. 44. 78
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Der weit überwiegende Teil der Tatverdächtigen habe aus Marokko, Algerien, Tunesien und Syrien gestammt. Ein statistisch signifikanter, aber deutlich geringerer Teil der Tatverdächtigen habe aus dem Libanon oder Ägypten gestammt. Insgesamt 838 Personen (22,94 %) hätten einen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Köln oder Leverkusen. Einen unbekannten oder gar keinen Wohnsitz hätten 985 Personen (26,97 %). Einen Wohnsitz außerhalb Kölns oder Leverkusens hätten 1829 Personen (50,08 %). Durch die Anpassung des Konzepts OPARI83 habe eine erfolgreiche Verringerung der Straftaten erreicht werden können. Während im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. September 2014 im Wirkungsraum des Konzepts insgesamt 3320 Straftaten registriert worden seien, seien es im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 30. September 2015 nur noch 2901 Taten gewesen. Bei den existierenden Gruppierungen, insbesondere NAFRI, bestehe die Problematik, dass die ständigen Kontakte und Absprachen, sei es zur Tatbegehung oder zur Beuteverwertung, nach deutschem Recht zumeist nicht unter die Begrifflichkeit „OK“ oder „Bande“ zu subsumieren seien, sondern höchst effiziente Netzwerke darstellten. Diese würden von vorne herein Maßnahmen wie eine Telekommunikationsüberwachung rechtlich ausschließen.84 Dennoch bestehe die Notwendigkeit, neben dem Ansatz der „Massenbearbeitung“ auch den Ansatz von Strukturverfahren zu wählen, um insbesondere Strukturen zu zerschlagen und auf diesem Wege auch höhere Freiheitsstrafen zu erzielen, um dadurch den Standort Köln für Täter unattraktiver zu machen. In Bezug auf die Effektivität behördlicher Maßnahmen hat sich der Zeuge Schulte wie folgt geäußert: „[…] Fakt ist, dass im Ausländeramt das Problem der Abschiebung tatsächlich ein großes Problem war, weil die nordafrikanischen Staaten diese Menschen zum Großteil gar nicht zurückhaben wollten. Es gab ellenlange Personenfeststellungsverfahren, wo man am besten einen Ausweis haben wollte, den diese Menschen aber schon vorher weg-geworfen hatten, sodass es für die Ausländerämter auch schwierig war, diese Personen tatsächlich einer Abschiebung
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Ordnungspartnerschaft Ringe. BB 4 PP Köln – Ordner 12, Bl. 80 ff., 115.
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zuzuführen. Fakt ist, dass eine Abschiebung dieser Leute so gut wie unmöglich war. Das ist mein Eindruck dazu. Auf justizieller Seite haben wir durch diesen Workshop 127b einige Klippen umschifft und haben auch Absprachen getroffen, bei Wiederholungstätern auf höhere Freiheitsstrafen zu gehen. Dennoch zeigt auch ein Vergleich mit anderen Städten … Das Musterbeispiel ist für mich da immer noch die Stadt München, wo es für Ersttäter Taschendiebstahl Freiheitsstrafen von sechs bis neun Monaten ohne Bewährung gibt und für Wiederholungstäter dann längere Freiheitsstrafen. Das war in Köln tatsächlich nicht der Fall, sondern die Täter wurden regelmäßig zu entsprechenden Tagessätzen verurteilt wurden und nach der Hauptverhandlungshaft dann wieder auf freien Fuß gesetzt. […] Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich natürlich herumspricht, dass man entsprechend geringe Haftstrafen bekommt. Ich würde jetzt nicht Köln als exemplarisch nehmen. Ich denke, es gibt justiziell noch dieses traditionelle Nord-Süd-Gefälle. Ich glaube, im Norden der Republik wird man noch eher milder bestraft als in Köln. Köln ist dann eher in der Mitte. Nach Süden hin wird es dann von den Verurteilungen her immer schärfer. Fakt ist aber, dass die Täter sich natürlich über Haftstrafen unterhalten, wenn sie nach drei Tagen Haft wieder nach draußen gehen.“85 Der Zeuge Schulte hat in seiner Vernehmung in Bezug auf die Personalstärken herausgestellt: „[…] Wir hatten entsprechende Personalstärken. Wir hatten als Operativkräfte das KK 42, das eine gemischte Dienststelle der Direktion GE, der Direktion K und der Direktion Verkehr ist. Das waren 45 Leute, die auch auf dem Level geblieben sind. Und wir hatten entsprechend die Stärken im KK 43, also in der Gemeinsamen Projektgruppe Taschendiebstahl, die wir zwar sukzessive gerade im Bereich der Sachbearbeitung schon mal aufgestockt haben, die aber dann tatsächlich für diese Massenklientel nach wie vor nicht ausreichten.“86



85 86



APr. 16/1438, S. 74. APr. 16/1438, S. 67.
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In einem Vermerk aus April 2014 stellt das PP Köln heraus, dass der personalintensive Ansatz für Strukturverfahren nicht im Rahmen der seit 2005 bestehenden „Gemeinsamen Projektgruppe Taschendiebstahl“ (GPT) durchgeführt werden könne. Eine Durchführung von Strukturverfahren wäre demnach nur bei personeller Aufstockung oder alternativ in anderen Kriminalkommissariaten leistbar. Der Ausschuss konnte nicht klären, ob bis zum 31. Dezember 2015 entsprechende Strukturverfahren tatsächlich geführt wurden und ob daraus keine Erkenntnisse vorlagen, oder ob diese Strukturverfahren mangels Personal nicht stattgefunden haben. Neben repressiven Maßnahmen durch die Landespolizei wurden auch präventive Maßnahmen seitens der Behörden initiiert: Das MIK startete am 26. September 2014 mit „Klarkommen! – Chance bieten durch Prävention vor Ort“ eine Landesinitiative, die sich in Köln an straffällig gewordene, minderjährige Asylsuchende und junge Erwachsene aus nordafrikanischen Ländern richtet. Zur Umsetzung der Initiative kooperieren das PP Köln, die Stadt Köln und die Arbeiterwohlfahrt Köln als Projektträgerpartnerschaftlich.87 Darüber hinaus hat das PP Köln zusammen mit den Kölner Verkehrsbetrieben professionelle Präventionsfilme gedreht, die u.a. in sozialen Medien veröffentlicht wurden.88 Die initiierten Präventionsmaßnahmen seien insgesamt als erfolgreich zu bewerten.



1.1.1.2.



Projekt OPARI (seit 2011)89



Der Bereich der Amüsiermeile Hohenzollernring und der angrenzenden Nahbereich stellte seit Jahren einen besonderen einsatz- und kriminalitätsbelasteten Problembereich in der Kölner Innenstadt dar. Aufgrund seiner starken Frequentierung und der daraus resultierenden Tatgelegenheitsstrukturen ist der Bereich als attraktiv für Straftäter erkannt worden.



87



www.awo-koeln.de. APr. 16/1438, S. 66. 89 Vgl. Befehl zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft Ringe „OPARI 2014“ vom 03.06.2014, BB4 MIK PP Köln Ordner 15.pdf, Bl. 288 ff. 88
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Im Oktober 2011 wurde die OPARI-Konzeption als direktionsweite Problemstellung definiert und eine PI-übergreifende Kräftestellung verfügt.90 Durch die OPARI-Konzeption bestehe die Absicht, durch die Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Maßnahmen im Zusammenwirken mit der Stadt Köln Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu verhindern, begangene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten beweissicher zu verfolgen, potentielle Störer zu identifizieren, Täter/Tätergruppen auf frischer Tat festzunehmen sowie Erkenntnisse über Täterstrukturen und –verhalten zu gewinnen und das Sicherheitsgefühl für Besucher und Anlieger zu verbessern.91 Die seit geraumer Zeit bestehende Ordnungspartnerschaft Ringe wurde letztmalig durch Befehl des Polizeipräsidenten vom 3. Juni 2014 im Hinblick auf polizeilich zu treffende Maßnahmen und vorzuhaltende Organisation definiert. Dabei wurde von steigenden Fallzahlen sowohl im Jahr 2013 als auch im Jahr 2014 ausgegangen. Als besonders relevante Zeiten stellten sich die frühen Morgenstunden von 3:00 Uhr bis 5:00 Uhr dar. Im ersten Quartal 2014 hätten in diesem Zeitfenster nahezu 40 % aller Einsätze stattgefunden. Die Amüsiermeile sei Anziehungspunkt für Einzelpersonen und Personengruppen, die gewaltgeneigt seien und die örtlichen Umstände zum Kräftemessen nutzen wollten. Auch bei den als normal eingestuften Nachtschwärmern sei vermehrt eine Neigung zu Delinquenz feststellbar, was maßgeblich auf gruppendynamische Prozesse und die Anonymität in Großgruppen zurückgeführt wurde. Auch die allseits wahrnehmbaren Ordnungsstörungen leisteten nach Einschätzung der Polizei dazu einen wesentlichen Beitrag. Schließlich käme den Einflussfaktoren Alkohol und Drogen ebenfalls Bedeutung zu. Neben anderen besonders kriminalitätsbelasteten Gruppen wurde insbesondere die Täterklientel Nordafrikaner (NAFRI) erwähnt. In letzter Zeit hätten Täter aus dem nordafrikanischen Staaten (Algerien, Marokko, Tunesien und Libyen) einen enormen Zuwachs verzeichnet. Es handele sich häufig um unbegleitete Jugendliche, die in Jugendeinrichtungen der Stadt Köln untergebracht seien. Oftmals sei das jugendliche Alter auch vorgetäuscht, um in den Genuss besonderer Sozialleistungen zu kommen.



90 91



BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1, Bl. 237. BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1, Bl. 241.
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Diese Personen hätten sich professionell auf die Begehung von Taschendiebstahlstaten spezialisiert. Dabei handele es sich um eine spezifische Form des Diebstahls, bei welchem unter Nutzung von speziellen Fingerfertigkeiten oder Ablenkungsversuchen Beute unmittelbar aus der Kleidung des Tatopfers oder außen am Körper mitgeführten Gegenständen entwendet werde, so dass eine unmittelbare körperliche Nähe zwischen Täter und Opfer bestehen müsse. Sofern die Tatausführung nicht wie geplant verlaufe, scheue die Täterklientel auch nicht vor Gewaltanwendung zurück. Die überwiegende Zahl der nächtlichen Straßenraubdelikte dürfte auf das Konto dieser Täterklientel gehen. Deren Gewaltbereitschaft zeige sich allerdings auch in Form von Widerständen und Körperverletzungen zum Nachteil von Polizeibeamten bei beabsichtigten Festnahmen und Kontrollen. Die Täterklientel NAFRI finde in der Kölner Innenstadt und insbesondere im OPARIBereich besonders günstige Arbeitsbedingungen vor, da neben der Vielzahl der Tatgelegenheitsstrukturen durch kurze Distanzen und ein engmaschiges Nahverkehrsnetz beste Voraussetzungen für schnelle Ortswechsel gegeben seien. In jedem Falle sei durch die beabsichtigte starke Präsenz und Erhöhung des Kontrolldrucks mit Verdrängungseffekten in andere Bereiche der Kölner Innenstadt zu rechnen. Bereits im Jahr 2014 identifizierte das PP Köln, dass sich die zahlenmäßige Zusammensetzung potentieller NAFRI-Täter verändert habe: Das Vorgehen in Zweier-Gruppen sei zwar nach wie vor die Regel, aber durch das PP Köln wurden auch Gruppierungen festgestellt, die drei-bis sechsköpfig seien und tatrelevantes Verhalten an den Tag legten.92 Für die Wahrnehmung der Aufträge im Zusammenhang mit der OPARI-Konzeption gilt, dass sich eine niedrige Einschreitschwelle bei erkennbarer Gewalt- oder Störerbereitschaft, auch bei Ordnungsstörungen nach der Kölner Stadtordnung, bewährt habe.93 Die Einsätze auf den Kölner Ringen werden mindestens in der Stärke 1:11 durchgeführt.94 Diese Kräftedisposition wurde im PP Köln als absolute Mindeststärke angesehen.
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BB 8a PP Köln KK 41 Ordner 1, Bl. 156. BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1, Bl. 242. 94 BB 8a PP Köln KK 41 Ordner 1, Bl. 156. 93
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Zur Führung der im Einzelnen im Einsatzbefehl weiter aufgeführten polizeilichen Strukturen kommt nach dem Einsatzbefehl grundsätzlich nur eine Führungskraft des gehobenen Dienstes (A 13) sowie des höheren Dienstes in Betracht. Ein Auswertung der Kräfteanforderungen der Polizeibehörden Köln und Düsseldorf einschließlich OPARI Köln und der Vorgaben/Erlasse zur Kräfteanforderung –, die entsprechend des Beweisbeschlusses B 46 beigezogen wurden, hat folgendes ergeben:



Das Präsenzkonzept OPARI des Polizeipräsidiums Köln ging am Silvesterabend in die Einsatzkonzeption mit ein. Zudem diente dieses Konzept der Begegnung von Erscheinungen, wie sie im Einsatzkonzept Silvester vergleichbar waren (außer Terror), jedoch in größerem Umfang. Insoweit war es angezeigt, für die Bewertung des Silvestereinsatzes, insbesondere der Frage des Kräfteansatzes, einerseits die Aufträge, tatsächliche Kräfteansätze der BP und Erkenntnisse des Projekts OPARI sowie vergleichbarer Einsätze in Köln zu betrachten.



Augenscheinlich erfolgten Personalstunden der Bereitschaftspolizei im Rahmen von Präsenzkonzeptionen und Projekten allein durch die drei Kölner Bereitschaftspolizeihundertschaften (BPH) für die Kreispolizeibehörden (KPB) Köln, OberbergischerKreis, Rheinischer-Bergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis und Siegen-Wittgenstein, so dass zu Jahresbeginn jeweils eine Vorgabe der jeweiligen Kontingente durch das LZPD erfolgte. Auch hat das LZPD in den erfolgten „Zuweisungen von Personalstunden der Bereitschaftspolizei im Rahmen von Präsenzkonzeptionen und Projekten“ ein Kürzung der Stunden in Präsenzkonzepten und Projekten vorgenommen bzw. eine interne Kürzung vom PP Köln verlangt.95 Im Jahr 2015 erfolgte die Forderung des LZPD zur Kürzung der KPB Köln bei Personalstunden der Bereitschaftspolizei im Rahmen von Präsenzkonzeptionen und Projekten „auch aufgrund der politischen Brisanz des Konzeptes in der KPB Siegen-Wittgenstein „Bekämpfung der Straßenkriminalität im Umfeld von Unterbringungseinrichtungen“ offenbar nach den Ereignissen in der Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Burbach.96



95 96



vgl. BB 46, Ordner 39, Bl. 26 f., 45. vgl. BB 46, Ordner 39, Bl. 26 f.



89



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Es findet sich in den Akten97 in Einsatzübersichten der Bereitschaftspolizei verschiedentlich der Hinweis „OPARI – 1 Zug Sa 23.59 bis So 7.00 Uhr (lagebedingt nicht möglich)“ oder „OPARI –keine Kräfte“98, obwohl das Projekt laut Projektkonzeption jeweils Freitag- und Samstagnacht sowie vor bestimmten Feiertagen eine Unterstützung durch ausreichende BP-Kräfte vorsah. Für die Verwendung der BP-Kräfte in den Spätdienstzeiten hatte das LZPD im Januar 2014 mitgeteilt, dass dies aufgrund der Rahmendienstplanung nur bedingt möglich sei und mit einer stark eingeschränkten Beteiligung zu rechnen sei.99



Vorrangige Aufgaben der Bereitschaftspolizei (BP) sind nach den einschlägigen Vorgaben insbesondere die Bewältigung von Lagen aus besonderem Anlass sowie die Unterstützung der Polizeibehörden, insbesondere bei der Gefahrenabwehr, der Kriminalitäts- und der Verkehrsunfallbekämpfung im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen. Die BP steht allen Polizeibehörden im Rahmen der Vorgaben des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) bzw. Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zur Verfügung. Die Unterstellung /Zuweisung von Kräften erfolgt auf Anforderung von Polizeibehörden oder Weisung des MIK. Die dislozierten Dienstzeiten der Landeseinsatzbereitschaft werden bestimmt.



Ferner ist in den Vorgaben festgeschrieben, dass Dienst in den BPH Schichtdienst nach festgelegtem Schichtdienstplan Früh-Spät ist. Wird im Einzelfall ein Abweichen von der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit (§ 1 Abs. 3 AZVOPol) erforderlich, darf die Dauer der Dienstschicht bei Einsätzen gem. Nummer 1.3.5.5 zwölf Stunden nicht überschreiten.100



Da die Schwerpunkteinsätze in Köln wie OPARI von den drei BPH in Köln zu leisten sind, fand eine Unterstützung des Einsatzprojekts OPARI oftmals ohne Kräfte der anderweitig benötigten BPH oder nur mit einer Gruppe statt.



Weiter heißt es im entsprechenden Erlass:
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vgl. BB 46 Ordner 23, Bl. 45. vgl. BB 46 Ordner 23, Bl. 115; BB 46 Ordner 30, Bl.7. 99 vgl. BB 46 Ordner 39, Bl. 8. 100 vgl. BB 46 Ordner 42, Bl. 21. 98



90



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



„Einsätze aus besonderem Anlass und die Fortbildung hierfür haben Vorrang vor dem einsatzbedingten Mehrdienstausgleich und der Unterstützung der Polizeibehörden im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen.“101



[…]



1.3.5.5 Unterstützung im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen „Die Unterstützung im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen kann in begründeten Ausnahmefällen auch an Wochenenden und zur Nachtzeit erfolgen.“102



[…]



Einbindung der BP - Vor dem Hintergrund der teilweise eingeschränkten Verfügbarkeit von BP-Kräften insbesondere an Wochenenden und der grundsätzlichen Beachtung der Rahmendienstplanung der BPH bitte ich die Einsatzkonzepte so zu gestalten, dass der Einsatz der BP-Kräfte bei ihrer Durchführung nur eine unterstützende und ergänzende Funktion hat. Bezug nehmend auf den vorgesehenen Einsatz von BP-Einheiten im Rahmen von Präsenzkonzeptionen und Projekten an Wochenenden und zur Nachtzeit gemäß der Ziffer 1.3.5.5 des Bezugserlasses zu 15. Weise ich auch hinsichtlich der grundsätzlichen Dienstzeitplanung der BP gemäß der Ziffer 1.3.4.1 des Bezugserlasses zu 15. darauf hin, dass sich begründete Ausnahmefälle zum vorgesehenen Einsatz von BPEinheiten daran orientieren, ob Sachlagen vorliegen, bei denen •ein hohes Aggressionspotenzial von Störern auch gegenüber der Polizei festzustellen ist, •eine gravierende Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit sowie •ein hohes Medieninteresse besteht und •aufgrund dessen eine kontinuierliche oder kurzfristige polizeiliche Präsenz zur Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung zwingend erforderlich ist und dies



101 102



vgl. BB 46 Ordner 42, Bl. 17. vgl. BB 46 Ordner 42, Bl. 24.
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•nur mit Unterstützung von BP-Kräften kurzfristig und mit nachhaltiger Wirkung erreicht werden kann.“103



Der besondere Einsatzwert der BP wurde im Antrag auf Zuweisung von Personalstunden der BP im Rahmen des Präsenzprojektes OPARI wie folgt festgestellt:



„Die Kräfte der Bereitschaftspolizei werden in den erkannten Problembereichen in Trupps oder Halbgruppenstärke eingesetzt und sind so insbesondere beim Einschreiten in größeren Personengruppen und bei Tumultdelikten äußerst effektiv, wobei das äußere Erscheinungsbild ausgesprochen hilfreich ist. BPEinheiten kommt daher bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des OPARI-Konzeptes eine besondere Bedeutung zu.“



„Die Kräfte der Bereitschaftspolizei werden in den erkannten Problembereichen in Trupps oder Halbgruppenstärke eingesetzt und sind so insbesondere beim Einschreiten in größeren Personengruppen und bei Tumultdelikten aufgrund des



höheren



Professionalisierungsgrades



äußerst



effektiv.



In



der



Vergangenheit zeigte sich zudem, dass das Erscheinungsbild geschlossener Einheiten eine höhere Abschreckung bei potenziellen Tätern zur Folge hat und zu mehr Respekt und Akzeptanz beim polizeilichen Einschreiten gegenüber problematischen Besuchern führt. BP-Einheiten kommt daher bei der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des OPARI-Konzeptes eine besondere Bedeutung zu.“



104



Zum Silvestereinsatzplanung in Düsseldorf hat das dortige PP Düsseldorf zur Notwendigkeit der Unterstützung durch Kräfte der BPH in der Kräfteanforderung festgehalten:105



„Diese Lagen erfordern den Einsatz geschlossener Einheiten.“
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vgl. BB 46 Ordner 42, Bl.39. vgl. BB 46 Ordner 39, Bl. 6, 14 f., 24. 105 BB 46 Ordner 18, Bl. 93 f. 104
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Bei den Einsätzen OPARI in Köln im Dezember 2015 und Dezember 2014 fand maximal eine Unterstützung durch BPH in der Stärke von einer Gruppe statt. Die Duisburger Nordstadt erhielt regelmäßig einen Zug ohne eine Gruppe, also eine Gruppe mehr.106



Auch am zweiten Weihnachtstag und 27.Dezember 2014 wurden OPARI gar keine BPH-Kräfte gewährt, obwohl nur ein anderer kleiner Einsatz in NRW vorlag.107



Die Auswirkungen dieses Fehlens von BPH bzw. in erforderlicher Stärke formulierte ein Zwischenbericht wie folgt:



„Aufgrund der Bedingungen im Einsatzraum müssen die Kräfte des EA 1 im weiteren Verlauf überwiegend an den bekannten neuralgischen Punkten bzw. Brennpunkten eine durchgängige Präsenz zeigen. Nur diese „Ortsbindung“ ermöglicht eine frühestmögliche Intervention bei aufkommenden Konfliktlagen. Dadurch bedingt sind die Kräfte nur begrenzt in der Lage, auch anlassunabhängige, störerorientierte Kontrollen im gesamten OPARI Bereich durchzuführen. Sofern auch BP-Kräfte am OPARI-Einsatz teilnehmen, kommt ihnen dieser Auftrag zu und bildet insofern eine idealtypische Ergänzung. Oder anders herum: Sofern keine BP-Kräfte verfügbar sind, können die Kräfte des EA 1 grundsätzlich nur das „Grundrauschen“ versorgen.“



[…]



Abschließend ist festzustellen, dass die BP-Kräfte im besonderen Maße zur „Befriedung“ in den Amüsiervierteln beitragen. Anschaulich belegen dies auch wiederkehrend die Vermerke der Polizeiführer in ihren Verlaufsberichten:



„Das Fehlen des Zuges EHu machte sich deutlich bemerkbar. Wir kamen die gesamte Nacht nicht vor die Lage.“ 108



106



vgl. BB 46 Ordner 37, Bl. 24, 40, 51, 72, 91 und Ordner 25, Bl. 155. vgl. BB 46 Ordner 25, Bl. 162 f. 108 BB 46 Ordner 39, Bl. 31 und 36. 107
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„….OPARI ohne BP-Kräfte = grenzwertig.“



Es bleibt anzumerken, dass OPARI-Einsätze von Beamten des gehobenen Dienstes A13 und später A12 und A11 geführt werden konnten.109



Bereits für den OPARI-Einsatz galten „Rahmenbedingungen PI 1/ Erfolgsfaktoren“, die für den Silvestereinsatz, der OPARI miteinschloss, ebenfalls gelten musste:110



1. „Die Konzeption muss auch bei temporären Ausfällen einzelner Komponenten bzw. Kräftereduzierungen wirkungsorientiert betrieben werden können => modulare Struktur.



2. Die Konzeption muss in Bezug auf die priorisierte Täterklientel eine größtmögliche Flexibilität auch bei Ortsveränderungen vorsehen.



3. Der Verzahnung der Module kommt besondere Bedeutung zu. Eine durchgängige interne Kommunikation und Information aller Einsatzkräfte ist daher unabdingbar.



4. Die tatrelevanten Zeiten liegen i.d.R. in den frühen Morgenstunden. Die Dienstgestaltung muss so ausgerichtet sein, dass zu diesen Zeiten die größtmögliche Verfügbarkeit von Operativkräften besteht.



5. Aktuelle Lageerkenntnisse zu den relevanten Delikten, aus denen sich Hinweise über den Aufenthaltsort der Täterklientel ergeben könnten, müssen schnellstmöglich der BAO zur Verfügung stehen (z.B. Anzeigenerstattung auf den Wachen im PP, Anrufe von Geschädigten bei der Leitstelle oder auf den Wachen)



6. Die Wirksamkeit der Konzeption und Maßnahmen bedürfen – zumindest in der Anfangsphase – der durchgängigen Überprüfung. Unverzichtbar sind daher die



109 110
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vollständige Dokumentation aller Maßnahmen, ein umfängliches Controlling sowie eine fortgesetzte Auswertung und Analyse zu den ausgewählten Delikten.



7. Die Thematik ist von besonderer Öffentlichkeitswirksamkeit und hat bereits zu zahlreichen Presseveröffentlichungen geführt. Die Berichterstattung kann Einfluss auf die Wahrnehmung der Polizei in der Bevölkerung sowie auf das Sicherheitsgefühl



von



Besuchern



und



Anwohnern



nehmen.



Einer



durchgängigen einsatzbegleitenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt daher besondere Bedeutung zu.“



1.1.2.



Ausgangslage nach Silvester 2014/2015



1.1.2.1.



Nachbereitung der Silvestereinsätze 2014/2015



1.1.2.1.1.



Erfahrungen der Stadt Köln



Der Ablauf der Silvesterfeierlichkeiten 2014/2015 war durch das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln am 8. Januar 2015 zunächst in einer internen Nachbesprechung111 nachbereitet worden. Im Hinblick auf den Silvestereinsatz 2014/2015 waren folgende Erörterungspunkte gegenständlich: •



Das Servicetelefon der Stadt Köln sollte zukünftig zur Aufrechterhaltung der internen Kommunikation besetzt sein, um u.a. den Funk zu koordinieren;



•



Mögliche Sperrung der Hohenzollernbrücke (Gefahr, von Raketen/Feuerwerkskörpern getroffen zu werden, die vom Rheinboulevard aus gezündet werden);



•



Nicht ausreichende Aufstellung des Personals auf der Hohenzollernbrücke (2014/2015: 4 Personen);



111



Niederschrift über die interne Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 08.01.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 bis 31.12.2015 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 Ordner 1.pdf, S. 2.
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Qualität und Auswahl des eingesetzten Personals des Dienstleisters RSD.112



In einer weiteren Nachbesprechung am 24. Februar 2015, zu der auch die anderen beteiligten Behörden und Institutionen eingeladen waren, wurde auch von der Bundespolizei auf das Erfordernis einer Sperrung der Hohenzollernbrücke eingegangen. Dies wurde im Rahmen der Nachbereitungssitzung von den Teilnehmern kontrovers diskutiert. Die Teilnehmer kamen in dieser Dienstbesprechung darin überein, dass das zukünftige Vorgehen für die Hohenzollernbrücke noch nicht abschließend beschlossen wurde. Vielmehr sollte nach dem Sommer 2015 im Rahmen eines Ortstermins das weitere Vorgehen festgelegt werden.113 Im Sommer 2015 beschäftigten sich verschiedene Ämter innerhalb der Kölner Stadtverwaltung mit einer möglichen Sperrung des „Rheinboulevards“. Beim „Rheinboulevard“ handelt es sich um eine Panoramatreppenanlage, die rechtsrheinisch zwischen der Hohenzollernbrücke und der Deutzer Brücke gelegen ist und sich zum Zeitpunkt der Silvesternacht 2015/2016 noch im Bau befand. Ein Teilbereich dieser Panoramatreppenanlage wurde im Sommer 2015 freigegeben. Wegen seiner Nutzung an Silvester gab es Gespräche mit den bauausführenden Ämtern, die letztendlich auch ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Sicherheitskonzepts beauftragten. Aufgrund von divergierenden Meinungen innerhalb der Kölner Stadtverwaltung über eine Sperrung dieser Treppenanlage, wurde dem Stadtvorstand die Angelegenheit zur Entscheidung am 2. Dezember 2015 vorgelegt. Der Stadtvorstand der Stadt Köln entschied, den Rheinboulevard aufgrund fehlender Notausgänge und Beleuchtung komplett für Silvester 2015/2016 zu sperren.114 Die Sperrung der Hohenzollernbrücke für Fußgänger- und Radfahrerverkehr war dann auch auf einer Dienstbesprechung am 23. Februar 2015 zur Nachbereitung des Silvestereinsatzes 2014/2015 mit anderen Behörden zum Thema gemacht worden.115 In dieser Besprechung hatte auch der für die Bundespolizei anwesende Beamte Steinbach eine mögliche Sperrung der Hohenzollernbrücke in den Raum gestellt, da nach



112



BB 4 / Stadt Köln / Einsatzplanung Silvester 2015 / 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 / 1. Niederschrift Interne Nachbesprechung. 113 Vgl. Aussage der Zeugin Schorn, APr. 16/1222 S. 11. 114 Vgl. Aussage des Zeugen Breetzmann, APr. 16/1190, S. 7 f. 115 Niederschrift über die Dienstbesprechung vom 24.02.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 bis 31.12.2015 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 Ordner 4.pdf, Bl. 3.
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den Erfahrungen der Bundespolizei sich wiederholt Fußgänger auf der Hohenzollernbrücke trotz der erfolgten Sperrungen in den Gleiskörper begeben hatten. Diese Erfahrung teilte auch der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln, der Zeuge Rummel, der geäußert hat: „Mir ist aber allgemein das Problem bekannt, dass Menschen auch bei anderen Veranstaltungen häufig in den Gleiskörper gehen, dass sie Abkürzungen nehmen wollen, wenn sie sowieso schon im Bahnhof sind, zu anderen Bahnhöfen, und dadurch eben die Sperrung der Bahnstrecken herbeiführen.“116 In diesem Zusammenhang hatte der für das PP Köln anwesende Beamte Hilbricht darauf hingewiesen, dass die Hohenzollernbrücke aufgrund des Gedränges, der gegenläufigen Verkehrsströme sowie des steigenden Alkoholpegels und der Pyrotechnik auch zukünftig an Silvester eine Schlüsselstelle bleiben werde. Laut Niederschrift der Dienstbesprechung vom 23. Februar 2015 hat sich der Polizeibeamte Hilbricht weiterhin folgendermaßen geäußert: „Die Polizei wird auch zukünftig gerne in diesem Bereich personell unterstützen, wobei Herr Hilbricht zu bedenken gibt, dass es sich dem Grunde um eine Gefahrenlage der Stadt handelt. Er begrüßt ausdrücklich die frühzeitigen Überlegungen der Stadtverwaltung zu einem möglichen Konzept, um die Situation in diesem Bereich an Silvester weitestgehend zu entspannen.“ Hinsichtlich des weiteren Vorgehens wurde in der Niederschrift ausgeführt: „Unter Berücksichtigung der Gefahrenlage wird im weiteren Verlauf das mögliche zukünftige Vorgehen hinsichtlich einer Absperrung der Hohenzollernbrücke ab einem gewissen Befüllungsgrad oder aber einer gänzlichen Sperrung kontrovers diskutiert. Eine komplette Sperrung hat sich in der Vergangenheit bei der Zoobrücke durchgesetzt und könnte daher auch ein Modell für die Hohenzollernbrücke sein. […]



116



APr. 16/1254 S. 77.
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Im Ergebnis wurde das zukünftige Vorgehen für den Bereich dieser Brücke noch nicht abschließend beschlossen. Vielmehr soll nach dem Sommer im Rahmen eines Ortstermins unter Berücksichtigung der Baustellensituation das weitere Vorgehen festgelegt werden.“117



Die Zeugin Silke Schorn hat insoweit bekundet:



„Also, in der Besprechung 25.2. oder Februar 2015, da ist es ja kontrovers diskutiert worden. Da gab es Fürsprecher, auch Gegner. Es gab verschiedene Argumente, die dafür und dagegen sprechen würden. Und da hat man sich darauf verständigt, das zu dem Zeitpunkt noch nicht zu entscheiden. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist dann die Vollsperrung auch so nicht thematisiert worden.“118



In der Besprechung am 9. Dezember wurde eine vollständige Besprechung der Hohenzollernbrücke für den Radfahrer- und fußgängerverkehr nicht thematisiert. Entsprechende Überlegungen waren bis zur Erstellung eines möglichen Konzepts zur Entspannung der Situation in diesem Bereich an Silvester hintenangestellt worden.119 In Vorbereitung auf die Silvesternacht 2015/2016 lud die Kölner Stadtverwaltung am 9. Dezember 2015 behörden- und institutionenübergreifend zu einer Planungssitzung ein. Das von dem Polizeibeamten Hilbricht in der Dienstbesprechung am 23. Februar 2015 erwähnte Konzept wurde erstmalig zur Planungsbesprechung am 9. Dezember 2015 vorgestellt und sah eine vollständige Sperrung der Hohenzollernbrücke für Radfahrerund Fußgängerverkehr nicht vor. Der veränderten Planung kann der Umstand zu-



117



Niederschrift Nachbesprechung am 24.02.2015, S. 5. APr. 16/1222, S. 11. 119 Niederschrift über die gemeinsame Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 24.02.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 Nachbetrachtung Silvester Ordner 7.pdf, S. 5f. 118
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grunde gelegen haben, dass sich die bauliche Situation der Hohenzollernbrücke verändert hatte. Während an Silvester 2014/2015 noch der Bodenbelag im Bereich des Zugangs Hohenzollernbrücke-West-Südseite ausgetauscht wurde, war diese Baustelle an Silvester 2015/2016 nicht mehr vorhanden. Der Zeuge Rummel hat dazu ausgeführt: „Die Nachbesprechung bezieht sich natürlich auf die eigentliche Situation zu Silvester 2014, wo wir im Bereich des Zuganges Hohenzollernbrücke West auf der Südseite natürlich eine weitere Baustellensituation hatten. Dort wurde der Bodenbelag ausgewechselt, und es waren erhebliche Einschränkungen in der Personenlenkung dort, sodass sich dort also gefährliche Situationen ergeben haben. Gerade diese Beurteilung dieser Situation hat ja dann dazu, dass man diese Situation durch Vorziehen der Sperrungen unter anderem geändert hat. Und die Baustellensituation in diesem Bereich hat sich dadurch entspannt, dass es dann zu Silvester 2015 dort keine Baustellen mehr gab.“120 Der in der Dienstbesprechung am 24. Februar 2015 anwesende Landespolizei-Beamte Hilbricht regte zudem die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe mit jeweils einer Vertreterin/einem Vertreter jeder Institution an. Weitere Überlegungen dazu sollten nach den Sommerferien 2015 angestellt werden.121 Die Änderung des Konzepts hat der Zeuge Rummel ebenfalls erläutert: „Man hat das insofern konzeptionell geändert, als man Sperrungen vorgezogen hat, zum Beispiel an der südlichen Seite an dem Platz hinter dem Museum Ludwig/Philharmonie, dass man dort nicht den Tunnel … Da war das Problem, dass ein Tunnel entstanden ist. Da hat man das dann vorgezogen, um zu verhindern, dass a) sich da ein Stau ergibt und sich dieser Stau nicht entspannen kann. Das hätte sich also auf dem Platz selber und in Richtung der Stufen runter in den Rheingarten entlasten können.“122



120



APr. 16/1254 S. 86. BB 4 Stadt Köln / Einsatzplanung Silvester 2015 / 1. Nachbetrachtung Silvester 2014 / 7. Niederschrift Nachbesprechung Stadt Köln vom 23. Februar 2015, S. 8, Ziff. 8 122 APr. 16/1254 S. 78. 121
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Zum Personaleinsatz war durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln festgestellt worden, dass die im Jahr 2014/2015 insgesamt eingesetzten vier Ordnungskräfte an der Hohenzollernbrücke nicht ausgereicht hatten.123 Auch habe die Qualität des vom extern beauftragten Sicherheitsdienstleister RSD eingesetzten Personals zu wünschen übrig gelassen, da dieses schlecht eingewiesen gewesen sei.124 Einen Schwerpunkt von Einsätzen oder Gefahrenlagen auf der Domplatte oder dem Bahnhofsvorplatz hatte das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln aus den bisherigen Erfahrungen nicht erkannt. Wegen eines Todesfalls 2014/2015 durch Überbordgehen eines Passagiers auf einem Rheinschiff war die Einbeziehung der DLRG und der Wasserschutzpolizei in künftige Einsatzkonzepte geplant worden.125



1.1.2.1.2.



Erfahrungen des Polizeipräsidiums Köln und der Bundespolizei



Zur Nachbereitung des Silvestereinsatzes 2014/2015 aus Sicht des PP Köln hatte der im Jahr 2014 zu Silvester verantwortliche Polizeiführer der BAO, der Zeuge EPHK Reintges, einen Erfahrungsbericht verfasst. Aus diesem Erfahrungsbericht über die Einsatzmaßnahmen am 31. Dezember 2014, erstellt am 6. Januar .2015, ergibt sich, dass frühzeitig ein Schwerpunkt des Besucheraufkommens im Bereich der Hohenzollernbrücke zu erkennen gewesen war. Auf den Ringen hatte schon deutlich vor Mitternacht starker Zulauf geherrscht. Es war schon frühzeitig zu einer starken Auslastung der dort eingesetzten Kräfte gekommen. Bei einem Großteil der Besucher hatte über die gesamte Nacht eine überdurchschnittliche Aggression vorgeherrscht; es waren selbst dann Schlägereien begonnen worden, wenn wenige Meter daneben eine



123



Niederschrift über die interne Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 08.01.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 bis 31.12.2015 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 Ordner 1.pdf, S. 1. 124 Niederschrift über die interne Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 08.01.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 bis 31.12.2015 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 Ordner 1.pdf, S. 2. 125 Niederschrift über die interne Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 08.01.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 bis 31.12.2015 1 Nachbetrachtung Silvester 2014 Ordner 1.pdf, S. 1.
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Gruppe Polizeibeamter gestanden hatte. Im Bereich der Besonderen Aufbauorganisation war die Anzahl der nicht erledigten Einsätze in der Spitze auf 48 aufgelaufen gewesen. Darunter hatten sich auch Einsätze befunden, deren Nichterledigung kritisch gewesen sei. Als Anregung für den Silvestereinsatz 2015 schlug er vor: „- Die Trennung der Funker BAO/AAO sollte genau wie deren Stärke beibehalten werden. - Ein zweiter GefKw [Gefangenenkraftwagen] sollte von Beginn an zur Verfügung stehen. - Ein zweiter Zug Ehu [Einsatzhundertschaft = Bereitschaftspolizei-Hundertschaft] wäre dringend erforderlich, um die Einsatzspitzen sachgerecht abarbeiten zu können. Die Ehu-Kräfte sollten darüber hinaus in Halbgruppentaktik arbeiten und so auch im Funk zur Verfügung stehen. - Für die Spitzenzeiten sollten mindestens 4 weitere FustKw [Funkstreifenkraftwagen] zur Verfügung stehen.



Diese schriftlich festgehaltene Einschätzung hat der Zeuge Reintges allerdings in seiner Vernehmung relativiert: „Die Kräftelage hat auch im Vorjahr gereicht, aber die fahren dann „Vollgas“. Die fahren eine ganze Nacht „Vollgas“. Das muss nicht unbedingt sinnvoll sein, und deshalb hatte ich angeregt, dass ein zweiter Zug dazukommen sollte.“126 Die schriftliche Einschätzung des EPHK Reintges zur Erforderlichkeit weiterer Kräfte der Bereitschaftspolizei deckt sich mit dem Verlaufsbericht des Polizeiführers OPARI (=Ordnungspartnerschaft Ringe) anlässlich des Silvestereinsatzes 2014, PHK Helbing. Dieser hatte die Kräftelage in Spitzenzeiten als nicht ausreichend bezeichnet und dazu erläutert, dass von 23:30 Uhr bis 0:30 Uhr keine Präsenz von Polizeikräften mehr, sondern nur noch Reaktion auf Einsätze möglich gewesen sei.127



126



APr. 16/1212 S. 39. OPARI 2014 – Verlaufsbericht des Polizeiführers, BB 4 MIK LZPD Dezernat41_Ordner6_VSNfD.pdf, Bl. 25 127
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Der Zeuge Römers, der als Leiter der Polizeiinspektion 1 (Mitte) des PP Köln für die Einsatzplanung des Silvestereinsatzes 2015/16 ebenso wie in den Vorjahren verantwortlich war, hat dazu in seiner Vernehmung ausgeführt:



„Ich habe auch den Silvestereinsatz 2008 bereits begleitet, der damals unter Leitung eines Beamten gehobener Dienst A 12 [= Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar] durchgeführt wurde, völlig problemlos lief. Ich habe das im Jahr 2009 noch mal in der Silvesternacht getan, nicht weil es besonders herausragend, spannend oder interessant war, sondern einfach nur um diese Nacht, die auch immer eine besondere Belastung für die Alltagsorganisation meiner Mitarbeiter darstellt, noch mal mitzumachen.



2010 habe ich dann den Einsatz selbst geleitet. […] Der war auch wieder völlig problemlos.



Eigentlich kann man sagen, dass diese Einsätze immer dem gleichen Muster folgten bis inklusive 2012: Es gibt das Feuerwerk, was überwiegend von den links- und rechtsrheinischen Rheinufern aus beobachtet wird und von den Brücken zu beiden Seiten.



Das ist einmal die Deutzer Brücke, die für diesen Zweck auch voll gesperrt wird, und die Hohenzollernbrücke, deren Fußweg dort gern von Zuschauern genutzt wird. Nach dem Feuerwerk geht ein Großteil der Menschen, die aus diesem Anlass Köln besuchen, nach Hause. Die, die in der Stadt bleiben, verteilen sich dann auf die Stadtviertel, auf die Altstadt insbesondere.



Unser Problembereich, der regelmäßig da ist, ist der Bereich der Ringe, die sogenannte Partyzone mit Klubs, Diskotheken und entsprechender Gastronomie. Dort geht es dann in der zweiten Nachthälfte meistens richtig rund. Deswegen ist auch der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen über Jahre immer dort gewesen. So war das bis 2012.



2013 – und das ist dann auch in die Lagebeurteilung der nächsten Jahre eingeflossen – gab es im Unterschied zu den Jahren davor erste Anzeichen, 102
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dass es so im Bereich Altstadt mit sehr rücksichtslosem Umgang mit Feuerwerk, Pyrotechnik schon zur Sache ging, sodass die Kollegen dort gesagt haben: Es wird langsam grenzwertig mit dem Kräfteansatz.



Der Kräfteansatz bis einschließlich 2012 war immer die eigene Mannschaft – also Alltagsorganisation des PP Köln – zu diesem Zweck in der Stärke etwa 40 zusammengezogen plus einem Zug der Bereitschaftspolizei, den wir regelmäßig auch aus den Kölner Hundertschaften gestellt bekommen haben. Ich glaube, es war regelmäßig ein Zug der 12. Hundertschaft, der dort tätig war. Nach 2013 haben wir für 2014 noch einmal in dieser Stärke geplant, weil es noch machbar erschien und auch gut gelaufen ist im Jahr 2014. Allerdings waren dann die Erfahrungsberichte 2014 so – eigentlich aus allen Abschnitten –, dass die Kollegen gesagt haben: Wir kommen mit dem Personal so nicht mehr zurecht.128



Eine Häufung von Einsätzen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes oder des Doms hatte keiner der genannten Zeugen angemerkt. Der Zeuge Reintges hat in seiner Vernehmung vielmehr angegeben, dass es zumindest in den Jahren 2013 und 2014, in denen er selbst im Einsatz gewesen sei, dort nicht zu Auffälligkeiten gekommen sei: „Der Bahnhof und dieser Domplatz, den Sie ja besichtigt haben, stellten in keiner Nacht überhaupt einen Schwerpunkt dar. Das war allenfalls so der Durchgang. Die Gäste kamen am Bahnhof an und sind dann direkt zum Rheinufer gegangen. Also, es hat da nie große Probleme gegeben. Deshalb: Die Polizei ist ein lernendes System. Wenn es da schon mal was gegeben hätte, hätte man sich darauf eingerichtet. Das gab es aber nicht, und deshalb war das zunächst auch nicht Teil der Planung.“ 129 Diese Einschätzung teilte auch der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz beim PP Köln, der Zeuge Temme.130 Erfahrungen mit dem Bereich um Dom und Bahnhofs-
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APr. 16/1254, S. 4. APr. 16/1212, S. 17. 130 Vgl. Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326 S. 10. 129
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vorplatz als gefahrenträchtig hatte lediglich der zu Silvester 2014/2015 als Einsatzabschnittsführer 1 eingesetzte Zeuge PHK Jahn geschildert. Dieser hatte zunächst in seinem Erfahrungsbericht zur Nachbereitung des Einsatzes zu Silvester 2014/2015131 aufgeführt, dass es sich bei dem Bereich um den Hauptbahnhof Köln und den Kölner Dom um einen „hotspot“ handele. Er empfehle daher dringend die Einrichtung eines eigenen Unterabschnitts zur Einsatzführung im Bereich Hauptbahnhof/Dom. Ähnlich wie der Zeuge Reintges hat er diese Angaben in seiner Vernehmung als Zeuge aber deutlich abgeschwächt und dazu ausgeführt: „Mit dem Wort „Hotspot“, das ich sicherlich in den Medien oder so übernommen habe und das gerade vielleicht angesagt war, wollte ich sicherlich auch einen taktischen Begriff wie Brennpunkt vermeiden und sehr deutlich machen, dass ich eine Situation da vorgefunden habe, wie ich sie sehr häufig an vielen Wochenenden, auch in der letzten Woche, wieder gesehen habe. Das heißt, letzte Woche waren sämtliche Schulklassen Deutschlands und aus Benelux am Dom. Das war sehr voll da. Da ging richtig das Leben ab. Und das meine ich mit Hotspot. In der angespannten Nacht, also von 2014 auf 2015, war es einfach von Besuchern her, von Menschen, die Party machen wollten, supervoll, und da ging schon richtig was rund. Das meine ich mit Hotspot, einfach voll. Alle sind schon da, die mitmachen wollen. Aber natürlich, um auf Ihren zweiten Teil zu antworten, jetzt nicht abzählbar Menschen, die Delikte begehen wollen – kann man so nicht sagen.“132 Eine besondere Auffälligkeit, erst recht bezogen auf einzelne Deliktstypen, habe er nicht festgestellt. Seine Empfehlung, einen eigenen Unterabschnitt einzurichten, sei in seiner Verbundenheit mit der Örtlichkeit begründet: „Das ist ein Anliegen, das ich seit vielen Jahren als Fußstreifenbeamter am Dom habe. Dieser Bereich liegt mir sehr am Herzen. Da bin ich auch emotional durch-



131 132



BB 4 MIK Nachlieferung Juni 2016 lt. l Ordner 1.pdf, Bl. 3ff. APr. 16/1383, S. 34.
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aus schärfer gebunden als an andere Teile des Landes. Und ich bin immer dafür, dass dieser Bereich einfach in unserer Berücksichtigung, in unseren Maßnahmen besser wegkommt. Da wünsche ich mir immer mehr Einsatz.“133 Die Wahrnehmungen des Zeugen Jahn waren durch die Polizeiführung anlässlich des Silvestereinsatzes 2014/2015 überprüft worden. Handlungsbedarf wurde nicht erkannt. Der Zeuge Römers hat hierzu angegeben: „Dazu kam noch der Eindruck eines Abschnittsführers des Kollegen Jahn aus der PI Mitte, der gesagt hat: Dom, Hauptbahnhof. Er hat das mit dem Wort Hotspot, glaube ich, bezeichnet. Das ist so eine Region, in der es immer turbulenter zugeht. Da haben wir immer mehr Probleme. Da muss Bereitschaftspolizei hin. Allerdings hatte die Bereitschaftspolizei im Jahr 2014 dort auch tatsächlich hingeschaut. Die sind aus der Altstadt in diesen Bereich verlagert worden und haben dann festgestellt: Da ist nicht mehr los als in der übrigen Altstadt. Also keine besondere Grundlage für die Erhöhung von Maßnahmen in diesem Bereich.“134



In örtlicher Hinsicht ergaben sich aus den Vorjahren mithin Schwerpunkte der polizeilichen Einsätze auf der Hohenzollernbrücke, der Deutzer Brücke sowie dem Bereich der Ringe. Diesen Eindruck hat der sachverständige Zeuge LPD Schulz, Kriminaldirektor beim PP Düsseldorf, in früheren Jahren aber Beamter des PP Köln, anlässlich der Ortsbegehung durch den Ausschuss bestätigt:



„[I]n der Silvesternacht [ist] das Ereignis, auf das sich die Polizei vorbereitet, das Ereignis rund um das Mitternachtsfeuerwerk […], das die Leute hier abbrennen.



Dabei sind die Hohenzollernbrücke, das rechte und linke Rheinufer und die Deutzer Brücke von Bedeutung. Das ist ein großer Einsatzraum schlicht deswegen, weil die Menschen, die hierhin kommen, dieses Feuerwerk selber
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abbrennen, es genießen und das neue Jahr feiern wollen. Das ist eigentlich das, worauf sich die Polizei in Standards vorbereitet.“135



Zum Bahnhofsvorplatz und der Domplatte hat er ausgeführt:



„Also vom Grundsatz her: Die Silvesternacht und der Bahnhofvorplatz sind in der Bedeutung und der Planung eigentlich gar nicht miteinander verknüpft, zumindest zurückliegend.



Der Bahnhofvorplatz selbst ist für die Silvesternacht zunächst einmal ein Platz, der dem Erreichen der eigentlich attraktiven Stellen dient, die ich Ihnen soeben gezeigt habe, nämlich dort unten am Rheinufer. […]Kurzum: […] In der Planung ex ante muss [ein Einsatzplaner] bedenken, dass die Hohenzollernbrücke kritisch werden kann. Er muss bedenken, dass das Rheinufer und das, was in den letzten Jahren passiert ist, „polizeibetreut“ wird im weiteren Sinne. Für mich selber ist dieser Bahnhofsvorplatz zunächst ein Platz, der undramatisch ist. Er hat keine Attraktivität für die Silvesternacht. Grundsätzlich.“136



Die nördliche Domtreppe habe nach seinem Wissen noch keine dramatischen eskalativen Situationen erlebt.137



In zeitlicher Hinsicht war nach den Erfahrungen des PD Römers davon auszugehen, dass der Großteil der Einsätze nach Mitternacht erfolgen würde, da 190 von 226 gemeldeten Einsätzen des Jahres 2014/2015 nach 00:00 Uhr stattgefunden hatten.138



Inhaltlich war aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon auszugehen, dass es zu einem massiven und häufig rücksichtslosen Einsatz von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern und den daraus resultierenden Gefahren kommen würde. Zudem war während der Feierlichkeiten mit den typischen Gefahren zu rechnen, die sich aus größeren Menschenansammlungen in Verbindung mit Alkoholkonsum ergeben
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APr. 16/1183, S. 5. APr. 16/1183, S. 7 f. 137 APr. 16/1183, S. 11. 138 Verfügung des PD Römers „Einsatzmaßnahmen am 31.12.2015 […] in der Kölner Innenstadt“ vom 01.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 21. 136
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könnten. Neben einer Vielzahl von Körperverletzungsdelikten hatte es in den letzten Jahren insbesondere in den Deliktsbereichen Taschendiebstahl und Straßenraub erhebliche Steigerungen gegeben. Dies wurde maßgeblich auf die Täterklientel NAFRI zurückgeführt, die die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen nutze.139



Dementsprechend hat der Zeuge Römers ausgeführt, dass es neben der Problematik des rücksichtlosen Einsatzes von Feuerwerk auch ein weiteres Problemfeld gebe:



„Das zweite Lagefeld ist natürlich die Masse an Menschen mit den damit verbundenen Gelegenheiten, auch Straftaten zu begehen. Das ist bei Messen so. Das ist an Karneval so. Das ist Silvester so. Das ist in der vor uns liegenden Nacht zum 1. Mai so, wo die Stadt auch wieder voll sein wird. Das ist beim CSD so. Es gibt genug Anlässe in der Kölner Innenstadt, wo man das eins zu eins übertragen kann, weil die Täter, die dort Trickdiebstähle, Taschendiebstähle, im Zweifelsfall auch Raubüberfälle begehen, immer die gleichen sind. Die nutzen halt die Menschenmassen, um dort verdeckt zu arbeiten.



Das war für mich auch der Grund, zum wiederholten Male – wie auch schon 2014 – darauf hinzuweisen, dass wir mit einem Anstieg derartiger Delikte in dieser Nacht zu rechnen haben, so wie in vielen anderen Nächten eben auch.



[…]



Darüber hinausgehende Erkenntnisse, was ja auch Teil der Lagebeurteilung sein muss […] zu bestimmten Kriminalitätsphänomenen, zu besonderen Delikten, zu besonderen Ereignissen, die in dieser Nacht auf uns zukommen würden, lagen ja nicht vor.“140



Zusammenfassend ist festzustellen, dass es aufgrund der Erfahrungen aus den bisherigen Einsätzen zu Silvester nur wenig Anhaltspunkte dafür gab, dass der Bereich
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Vermerk „Einsatzmaßnahmen am 31.12.2015 […] in der Kölner Innenstadt“ vom 01.12.2015, BB 4 MIK LZPD Ordner 6.pdf, Bl. 31. 140 APr. 16/1254, S.7 f.
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um den Hauptbahnhof Köln Schwerpunkt polizeilicher Einsätze werden könnte. Einzig die Angaben des Einsatzabschnittführers 1 aus dem Jahr 2014/2015, des Zeugen PHK Jahn, der den Bereich um den Dom als „Hotspot“ bezeichnet hatte, hätten insoweit maßgeblich sein können. Allerdings hatte der Zeuge in seinem Bericht den Begriff „Hotspot“ absichtlich anstelle des polizeitaktischen Begriffs „Brennpunkt“ verwendet, um lediglich auf die große Anzahl an Personen und nicht eine besondere Einsatzlage hinzuweisen.141 Zudem waren nach den Angaben des Zeugen Römers die Einschätzungen des Zeugen Jahn, soweit sie als Hinweis auf eine besondere Einsatzlage zu verstehen gewesen wären, durch die Silvester 2014/15 eingesetzte Bereitschaftspolizei nicht bestätigt worden. Indessen waren beim PP Köln und auch den dort befassten Entscheidungsträgern Informationen darüber vorhanden, dass es zu einer erheblichen Steigerung der Delinquenz durch „Antanzen“ und andere Formen gekommen war. Diese Begehungsweise von Straftaten, vornehmlich Diebstahls- oder Raubdelikten, zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter sich dem Opfer in angeblich harmloser Absicht nähert, großflächig Körperkontakt zu ihm sucht und dem Opfer in der entstandenen Verwirrung entweder mit Gewalt oder heimlich Wertsachen entwendet. Dabei wird das Opfer gezielt überfordert. Der sachverständige Zeuge Kleis, Leiter der DirK Dortmund, hat dazu ausgeführt: „Wir müssen uns das ja so vorstellen – ob es das Antanzen ist, ob es der sogenannte Ronaldo-Trick ist, ob es das Vortäuschen eines Beschmierens ist, ob es das Ablenken durch Klopfen an der Fensterscheibe einer U-Bahn oder eines Intercity-Express ist –: Der Taschendiebstahl insgesamt – und das meine ich jetzt kriminologisch und nicht, was die PKS-Einordnung angeht – lebt davon, dass ich das Opfer überfordere. Das kann ich einmal biogenetisch machen – das ist das Antanzen –, indem ich Instabilität erzeuge. Das haben mir Mediziner mal erklärt. In dem Moment, in dem der Mensch das Gefühl hat, er stürzt, werden alle Möglichkeiten, die er hat, damit gebunden, den Sturz zu verhindern. In dieser Situation muss man Verständnis für die Opfer haben. Sie sind im Grunde genommen jetzt mit ihren medizinisch-geistig-biologischen Fähigkeiten gebunden, um den Sturz zu verhindern. Daraus resultieren schlechte
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APr. 16/1383, S. 34.
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Täterbeschreibungen und auch schlechte Beschreibungen, was die Tatabläufe angeht.“142



Außerdem war bekannt, dass ein Großteil dieser Taten einer als polizeilich relevant wahrgenommenen Tätergruppierung junger Männer aus dem nordafrikanischen Raum zuzuordnen war und dass in diesem Problemfeld wirksame polizeiliche Maßnahmen einen erheblichen Kräfteumfang, der an Wochenenden ohne besonderen Anlass bereits bis zu 90 Einsatzkräfte umfasste, erforderten143. Dieser Umstand war ebenso Gegenstand der Lagebeurteilung geworden wie die kriminalistische Prognose, dass es über Silvester zu einer hohen Zahl von Diebstählen und Straßenraubtaten kommen werde, die von der bezeichneten Täterklientel aufgrund der günstigen Tatgelegenheitsstrukturen zu erwarten waren. Mit der Begehung von Sexualdelikten wurde diese Täterklientel jedoch nicht in Verbindung gebracht. Der Polizeiführer der mit der Wahrnehmung des Silvestereinsatzes betrauten Besonderen Aufbauorganisation der Kölner Polizei, der Zeuge Reintges, hat zu einem Zusammenhang zwischen „Antanzen“ und Sexualdelikten ausgesagt: „Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Das sind Taschendiebe, und die bemühen sich, bei ihrem Tun nicht aufzufallen. Also, die tanzen an. Ja, das ist eine Berührung. Die gaukeln also vor, zu feiern, aber ich denke, das ist hier bekannt, das brauche ich nicht zu erläutern. Aber im Normalfall ist es deren Bemühen, bei ihrem Tun nicht aufzufallen. Also das, was jetzt als sexueller Übergriff beschrieben wird, ist für ihr Tun eigentlich kontraproduktiv, weil dann erregen Sie Aufmerksamkeit, und das nutzt denen gar nichts.“144 Anzeichen dafür, dass eine hohe Anzahl von Sexualdelikten zu erwarten sei, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.145 Dies hat der sachverständige Zeuge Schulz bestätigt: „Die letzten 20 Jahre war das kein Problem. Das ist ja meine Botschaft. Diese Art von eskalativer Entwicklung hatte keiner auf dem Ticker. Das ist der
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APr. 16/14388, S. 115. Vgl. Aussage des Zeugen PD Römers, APr. 16/1254, S. 10. 144 APr. 16/1212, S. 32. 145 Vgl. die Aussage des Zeugen EPHK Reintges, der die aufgetretenen Delikte für „nicht im Ansatz“ erkennbar hielt; APr. 16/1212, S. 31. 143
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Punkt. Und nach meiner Einschätzung hätte ihn [sic] auch keiner auf dem Ticker haben müssen.“146



Zusammenfassend wurde aus Sicht des PP Köln im Zusammenhang mit Silvester 2014/2015 im Wesentlichen der unzureichende Kräfteansatz festgestellt. Dem Ausschuss liegt aus dem Geschäftsbereich der Bundespolizei keine verschriftlichte Dokumentation über die Einsatzerfahrungen bzw. –erkenntnisse über den Silvestereinsatz 2014/2015 vor. Der Zeuge Edelmeier, der seit Oktober 2012 bis Anfang 2016 für die Einsatzplanung in der Bundespolizeiinspektion Köln zuständig war, hat in Bezug zu dem Silvestereinsatz 2014/2015 ausgeführt: „[..] In der Silvesternacht 2014 haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir eine hohe Anzahl an erlebnisorientierten Jugendlichen im Bereich des Hauptbahnhofs Köln hatten, […] im und um den Bahnhof herum. Des Weiteren hatten wir im Verlauf der Silvesternacht 2014 eine hohe Anzahl an körperlichen Auseinandersetzungen und auch eine hohe Anzahl an Eigentumsdelikten zu verzeichnen. Die Kräftelage 2014 sah so aus, dass wir neben dem Regeldienst, also neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an dem Tag Nachtschicht hatten, auch Unterstützungskräfte eingesetzt hatten, ungefähr 20 Kolleginnen und Kollegen der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Direktion Sankt Augustin, […].“147 Der Zeuge Maschetzky, DGL der Bundespolizeiinspektion Köln, hat über den Verlauf des Vorjahreseinsatzes ausgeführt: „Große Einschätzungen wurden eigentlich aufgrund der Vorlagen des Vorjahres getroffen. In der Silvesternacht 2014/2015 hatten wir über-wiegend sehr viele Körperverletzungsdelikte, gerade auch um den Bahnhof herum. Des Weiteren gab es vermehrt Glasbruch im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und auch im rückwärtigen Bereich, des Breslauer Platzes, dann auch vermehrt, durch Feuerwerk bedingt, einige Personengruppen, die verletzt worden sind, aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs von Feuerwerk. Das war Schwerpunkt zwischen 0



146 147



APr. 16/1183, S. 16. APr. 16/1225, S. 117 f.
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und 6 Uhr. Von 2014 auf 2015 war die Lage schon so, dass die Einsatzbelastung der eingesetzten Kräfte recht hoch war. Aufgrund dessen ist dann dieser Einsatz auch erfolgt. Das war der primäre Anlass, immer die Silvester-lagen der vorherigen Jahre auch mit zu betrachten.“148



Aus Sicht der Bundespolizeiinspektion Köln wurden beim Jahreswechsel im und um den Kölner Hauptbahnhof 2014/2015 viele Gewalttaten und Eigentumsdelikte sowie einige verletzte Personengruppen durch eine unsachgemäße Verwendung von Feuerwerk registriert. Auch aus Sicht der Bundespolizeiinspektion Köln war der Kräfteansatz 2014/2015 diskussionswürdig.



1.1.2.2.



Überörtliche Lageeinschätzung Silvester 2015/2016



Das Bundeskriminalamt teilte in seiner Lagebeurteilung vom 29. Dezember 2015 mit, dass besondere Gefährdungen durch politisch motivierte Kriminalität nicht zu erkennen seien. Eine Gefahr durch islamischen Terrorismus sei derzeit nicht valide herzuleiten. Denkbar sei eine potentielle Gefährdung durch Aktivitäten irrational handelnder oder psychisch gestörter Personen. Deren Verhalten entziehe sich allerdings weitgehend einer polizeilichen Bewertung und ließe sich nur anhand von Beobachtungen im Einzelfall abschätzen. Hinweise auf eventuelle größerflächige Verabredungen von Straftätern oder geplante Massendelikte ergaben sich aus der Lageeinschätzung des Bundeskriminalamts nicht. Diese Lageeinschätzung wurde durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen vollständig geteilt.149 Diese Lageeinschätzung wurde am 30. Dezember 2015 um 11:05 Uhr an das Funktionspostfach der Polizeiinspektion 1/Einsatz beim PP Köln gesandt. Sie konnte daher keinen Einfluss mehr auf den Einsatzbefehl haben, gab aber zu dessen Veränderungen auch keinen Anlass.
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APr. 16/1212, S. 93. Lageeinschätzung des Bundeskriminalamts vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 15.pdf, Bl. 155 ff. 149
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Örtliche Lageeinschätzung Silvester 2015/2016



Lageeinschätzung des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln



Die Lageeinschätzung des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln konzentrierte sich auf die Rheinbrücken und die Rheinschiffe. Sie baute auf den bisherigen Erfahrungen in eben diesen Bereichen auf. In der vorgenommenen Bewertung wurde die Hohenzollernbrücke als Schwerpunktbereich identifiziert. Dies ergab sich aus den Erfahrungen des Jahres 2014/2015, in denen nach Ansicht der Stadt Köln die damals eingesetzte Personalstärke nicht zur Sicherung der Brücke ausgereicht hatte.150 Eine Änderung der Lagebeurteilung vom 9. Dezember 2015 („Sperrkonzept Brücken“) war bis zum 31. Dezember 2015 lediglich durch Aufgabe des Plans, auf der Zoobrücke einen Sichtschutzzaun zu errichten, eingetreten151.



1.1.2.3.2.



Lageeinschätzung des Polizeipräsidiums Köln



Im PP Köln wurde der Einsatz durch die Polizeiinspektion 1 unter Leitung des Zeugen PD Römers geplant. Zuständiger Einsatzsachbearbeiter war PHK Parthe, der die Einsatzplanung mit dem Leiter der Polizeiinspektion, dem Zeugen Römers, und der Zeugin Brandhorst abstimmte152. Dieser begann – ausgehend von den Erfahrungen der Vorjahre – Ende November 2015 mit der Planung des Einsatzes zu Silvester 2015/2016.153 Als Schwerpunkte erkannte er den Bereich der Ringe sowie die Rheinschifffahrt, die er als polizeilich relevant einstufte. Zudem nahm er die Hohenzollernbrücke und – wegen des Berichts des Zeugen Jahn aus dem Januar 2015 – den Bereich um Dom und Hauptbahnhof als Schwerpunkte wahr.154 Am 1. Dezember 2015
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Niederschrift über die interne Nachbesprechung Silvester 14/15 der Stadt Köln, 08.01.2015, BB 4 Stadt Köln Einsatzplanung Silvester 2015 Nachbetrachtung Silvester Ordner 1.pdf, S. 1. 151 APr. 16/1190, S. 24. 152 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 68. 153 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 68. 154 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 69.
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formulierte er für eine durch den Zeugen Römers, seinem Vorgesetzten, gezeichnete Lagebeurteilung zur Anforderung von Fremdkräften: „1.1. allgemeine Lage Wie in den Vorjahren ist zum Jahreswechsel 2015 / 2016 mit einer erheblichen Anzahl von Feiernden zu rechnen, die auf den Rheinbrücken, im Bereich der Altstadt / Rheinufer und im Bereich „Ringe“ den Jahreswechsel feiern werden. Auf ein umfangreiches Sperrkonzept für die Rheinbrücken wird an dieser Stelle hingewiesen. 1.2 besondere Lage Die allgemeine Sicherheitslage nach den jüngsten Anschlägen wird als bekannt vorausgesetzt. Gerade in Bezug auf diese Lage in Verbindung mit einem massiven
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Verunsicherung eine hohe Bedeutung zu. Zudem ist während der Feierlichkeiten mit den typischen Gefahren zu rechnen, die sich aus größeren Menschenansammlungen in Verbindung mit (stark) erhöhtem Alkoholkonsum heraus ergeben können. Neben einer Vielzahl von Körperverletzungsdelikten (häufig als „Tumultdelikt“) hat es in den letzten Jahren
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Straßenraub erhebliche Steigerungen gegeben. Dies dürfte maßgeblich auf die Täterklientel
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Tatgelegenheitsstrukturen nutzen. Die Einsatzzahlen haben in den vergangenen Jahren für den Zeitraum 31. Dezember 22:00 – 06:00 Uhr kontinuierlich zugenommen (2011: 155; 2012: 163; 2013: 232). Diese Zahl ist im Jahr 2014 auf gleich hohem Niveau (226) wie 2013 geblieben. Alleine 190 Einsätze fanden nach 00:00 Uhr statt. In der Spitze 113
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gab es 49 „unerledigte“ Einsätze, darunter immer wieder „Sofortsachen“. Nach Ende Nachtdienst mussten 30 Einsätze an den Frühdienst übergeben werden. Die Stärke der AAO wurde bereits entsprechend angepasst. Erfahrungsgemäß kann der Vielzahl von Tumultdelikten insbesondere durch den Einsatz geschlossener Einheiten erfolgreich begegnet und gleichzeitig auch eine präventive Wirkung erzielt werden.“155 Dies hat der Zeuge Parthe in seiner Vernehmung erläutert: „Die Bewertung war eigentlich keine großartige andere als zumindest im Vorjahr oder auch in den Vorjahren. Die Situation, die sich ein bisschen geändert hatte, war die Bedrohung durch Terrorismus, wobei da auch keine konkreten Hinweise auf irgendwelche Anschläge letztendlich vorlagen. Insofern war die Bewertung: Es wird sehr viel, sehr viel los sein, keine Frage, es wird zu den typischen Situationen kommen, die eben, ja, immer dann zum Tragen kommen, wenn viele Menschen unterwegs sind, wenn viel Alkohol getrunken wird, sprich zu Schlägereien, Körperverletzungen, zu Tumultdelikten … Der Bereich Diebstahl, Taschendiebstahl, Raub hat natürlich eine Rolle gespielt. Diese vielzitierten „Nafris“ … Das waren so die Gefährdungsaspekte, die wir in die Planung haben mit einfließen lassen.“156



Der Zeuge nahm allerdings keine Rücksprache zu dem mit der Bearbeitung des Delikts-Phänomenbereichs „NAFRI“ beauftragten KK 41 beim PP Köln, um konkrete Zahlen zu ermitteln.157 Die Zeugin Brandhorst hat die Lagebeurteilung ähnlich geschildert: „Es gab den Hinweis auf die allgemeinen Gefahren – Terror im Nachgang auf die Anschläge –, die bestanden. Es gab von unserer Seite aus den üblichen Hinweis bei großen Menschenansammlungen, mit denen wir gerechnet hatten,
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Verfügung des PD Römers „Einsatzmaßnahmen am 31.12.2015 […] in der Kölner Innenstadt“ vom 01.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 21. 156 APr. 16/1231, S. 73. 157 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 75.
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im Zusammenhang mit Alkohol auf Gefahren, die dort durch alkoholisierte Personen entstehen, durch den Einsatz von Pyrotech in Menschenmengen, dass es dort zu Verletzungen, dort zu Panik unter Umständen kommen kann. Es gab auch den Hinweis darauf, dass große Menschenansammlungen in der Regel ein Ort sind, an den sich auch Straftäter begeben. Wir haben in Köln seit vielen Jahren das Problem der Taschendiebe, die diese Menschenansammlungen regelmäßig nutzen. Auch darauf haben wir hingewiesen, dass das auch in diesem Jahr Silvester wieder zu erwarten ist. Und dazu die üblichen Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte.158



Sie hat jedoch hinzugefügt: „[Darauf hingewiesen haben wir aus dem] Grund, dass wir aus den vergangenen Jahren steigende Deliktszahlen immer wieder beobachten konnten, die sich auch über das Jahr hinweg im Bereich der Kölner Innenstadt immer wieder gezeigt haben.“159



Die am 1. Dezember 2015 erstellte Lagebeurteilung veränderte sich bis zur Erstellung des Einsatzbefehls am 29. Dezember 2015 nicht mehr.



1.1.2.3.3.



Lageeinschätzung der Bundespolizeiinspektion Köln



Die Bundespolizeiinspektion Köln ging in ihrer Lageeinschätzung zum Silvestereinsatz 2015/2016 davon aus, dass mehrere 10.000 Personen die zahlreichen Veranstaltungen in der Kölner Innenstadt anlässlich des Jahreswechsels besuchen würden. Eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs sei zu erwarten. Schwerpunkte seien die Bahnhöfe „Köln Hauptbahnhof“ und „Köln Messe/Deutz“. Wie in den vergangenen Jahren sei mit einem hohen Personen- und Straftatenaufkommen zu
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APr. 16/1231, S. 26 f. APr. 16/1231, S. 27.
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rechnen. Es sei von einer großen Anzahl körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Kleingruppen auszugehen. Zudem sei mit einer großen Zahl von Eigentumsdelikten zu rechnen. Hinweise auf bevorstehende besondere Entwicklungen oder Ereignisse gab es nicht.160 Allerdings war aus Sicht der Bundespolizei vorhersehbar, dass es zur Sperrung der Hohenzollernbrücke für den Zugverkehr wegen Personen auf den Gleisen kommen würde.161 Die Zuständigkeit für die Verhinderung dieser Betretungen des Gleiskörpers sah sie aber nicht bei sich selbst, sondern bei dem Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln.162 Der Zeuge Maschetzky hat dazu angegeben:



„Ich war schon des Öfteren Polizeiführer in der Silvesternacht. Es gab immer schon temporäre Absperrungen im Bereich der Hohenzollernbrücke. Es gab dahin gehend natürlich Absprachen, und zwar bei Großeinsätzen wie zum Beispiel Kölner Lichter. Wir haben zum Beispiel im Bereich des Stadtordnungsamtes im Bereich einer BAO – wir haben ja nicht den Einsatz im Rahmen einer BAO geführt – Verbindungsbeamte sitzen. Dann gibt es wahrscheinlich genaue Absprachen. In dieser Silvesternacht und in den vorherigen … Es gab bisher noch nie Absprachen. Es war immer so ein bisschen: Die Stadt muss es hinbekommen. Wenn sie es nicht hinbekommen hat, sind Leute über die Gleise gelaufen. Dann wurde die bahnseitig gesperrt. Dann hatte die Bundespolizei dafür Sorge zu tragen, dass der Bahnverkehr wieder freigeräumt wird. Das war die ganze Intention.“163



1.1.3.



Einsatzplanung Silvester 2015/2016



1.1.3.1.



Rechts- und Erlasslage



1.1.3.1.1.



Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden



Gemäß § 1 Absatz 1 und 3, § 4 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) haben die
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Vgl. Aussage des Zeugen Maschetzky, APr. 16/1212, S. 96. Einsatzbefehl der BPOLI Köln vom 22.12.2015, BB 4 Bundespolizei Ordner 4.pdf, Bl. 2. 162 Einsatzbefehl der BPOLI Köln vom 22.12.2015, BB 4 Bundespolizei Ordner 4.pdf, Bl. 3. 163 APr. 16/1212, S. 97. 161
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Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr).



Gemäß § 13 S. 1 OBG führen die Ordnungsbehörden die ihnen obliegenden Aufgaben mit eigenen Dienstkräften durch. Die gemäß § 2 OBG zu leistende Vollzugshilfe der Polizei beschränkt sich gemäß Nr. 2.1 der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes- VV OBG – (RdErl. d. Innenministers v. 4.9.1980 - 43 57.04.05 – 8) auf Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges. Sie wird nur geleistet, wenn die Ordnungsbehörde nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen kann.



Nach Nr. 14.12 der VV OBG gehört zur Gefahrenabwehr auch die Beseitigung einer bereits eingetretenen Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, wenn von ihr eine fortwirkende Gefährdung ausgeht. Eine Gefahr in diesem Sinne besteht auch, wenn gegen Rechtsvorschriften, die Gefahrentatbestände regeln, verstoßen oder wenn der Tatbestand einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verwirklicht wird.



1.1.3.1.2.



Zuständigkeit der Landespolizeibehörden



Die Landespolizei hat gemäß § 1 Abs. 1 des Polizeigesetzes des Landes NordrheinWestfalen (PolG NRW) die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer in den Fällen des Satzes 2 neben der Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint; dies gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, gemäß § 1 OBG NRW Gefahren für die öffentliche Ordnung abzuwehren. Die Polizei hat die zuständigen Behörden, insbesondere die Ordnungsbehörden, unverzüglich von allen Vorgängen zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern.
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Das PP Köln ist gemäß §§ 11 Abs. 1 Nr. 1, 2 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen - Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) – als Kreispolizeibehörde für die Gefahrenabwehr im Bereich des Polizeibezirks des PP Köln, der gemäß § 1 Nr. 12 der Verordnung über die Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen die kreisfreien Städte Köln und Leverkusen umfasst, zuständig.



Zudem besteht eine Zuständigkeit des PP Köln über den Polizeibezirk hinaus, soweit bestimmte Gefahrenlagen oder Straftaten betroffen sind. § 4 der Kriminalhauptstellenverordnung (KHSt-VO), sieht in Abs. 1 vor:



(1) Die Polizeipräsidien Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster sind sachlich zuständig für die Gefahrenabwehr, die Erforschung und Verfolgung von 1. Straftaten des erpresserischen Menschenraubs (§ 239a StGB) und der Geiselnahme (239b StGB), wenn Täter bei Bekanntwerden der Tat Personen in ihrer Gewalt haben, 2. Straftaten im Zusammenhang mit größeren Gefahren- und Schadenslagen, Anschlägen mit einem erheblichen zu erwartenden oder eingetretenen Schadensausmaß oder notwendiger Maßnahmen in einem erheblichen Umfang sowie Amoklagen, 3. besonders schweren und gemeingefährlichen Straftaten, die unter maßgeblicher Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik begangen werden. Die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung wird durch Polizeidienstvorschriften geregelt. In diesen finden sich auch Vorgaben zur Einsatzführung. Durch Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.10.2012 wird im Landesteil NRW zur Polizeidienstvorschrift 100 VS-NfD unter „Teil A – Einsatz von Führungsstäben und Führungsgruppen; Ständige Stäbe“ der Einsatz von Führungsgruppen geregelt:



Einsätze aus besonderen Anlässen erfordern in der Regel die Bildung einer Besonderen Aufbauorganisation (BAO). 118
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In BAO sind Führungsstäbe (FÜST) und/oder Führungsgruppen (FÜGR) einzusetzen, in die ggf. Ständige Stäbe (STST) integriert werden. […] FÜST und FÜGR gewährleisten bei der Bewältigung von Einsätzen aus besonderen Anlässen die Beratung und Unterstützung von Polizeiführern sowie Einsatzabschnittsführern, insbesondere durch -



Bedarfsgerechte, zeitgerechte und nachvollziehbare Informationsbearbeitung



-



Erstellen eines umfassenden Lagebildes



-



Erarbeiten von Einsatzkonzeptionen



[…] FÜST sind beim Polizeiführer einzusetzen, wenn die Lage durch -



Komplexität,



-



hohen Planungsgrad,



-



erheblichen Koordinierungsaufwand oder hohen Informations- oder Entscheidungsdruck



gekennzeichnet ist.



[…] FÜGR sind mindestens einzusetzen: […] -



beim Polizeiführer in Lagen, bei denen die [oben genannten] Voraussetzungen […] nicht vorliegen.



[…]



Die bei den Polizeipräsidien mit Aufgaben gemäß § 4 KHSt-VO eingerichteten STST sind wie folgt zu besetzen: Leiter: 1 Beamter h.D. Sachbearbeiter: 10 Beamte g.D.164



164



Landesteil NRW zur PDV 100 Teil A Bl. 9 / BB 4 MIK PDV 100.pdf, Bl. 437.
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[…] STST werden in FÜST bzw. in FÜGR eingesetzt. […] In Fällen von Geiselnahmen, Entführungen, herausragenden Erpressungen, Anschlägen, Gefahr von Anschlägen, größeren Schadenslagen, Amoktaten, Gefahren aus dem Luftraum und in führungsmäßig vergleichbar schwierigen Einsätzen sind STST in die FÜST der einsatzführenden Behörden bzw. in die FÜGR



bestimmter



Einsatzabschnitte



zu



integrieren.



Führungsmäßig vergleichbar schwierige Einsätze sind unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Einzelfalls durch -



besonders ausgeprägte Komplexität



-



besonders hohen Planungsaufwand



-



herausragenden Koordinierungsaufwand



oder -



besonders hohen Informations- und Entscheidungsdruck



gekennzeichnet. STST stehen darüber hinaus auf Anforderung über das LZPD NRW allen Polizeibehörden zur Vorbereitung und Durchführung schwieriger Einsätze zur Verfügung. […] Werden STST in FÜST oder in FÜGR integriert, ist die Leistung des FÜST bzw. der FÜGR grundsätzlich einem Leiter STST zu übertragen. Kernfunktionen des FÜST oder der FÜGR sind regelmäßig durch Sachbearbeiter STST zu besetzen.165 […] Bei besonderen Einsatzanlässen wird erforderlichenfalls durch das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW oder eine Landesoberbehörde NRW eine Führungsfähigkeit oder Einsatzfähigkeit angeordnet. […] Führungsfähigkeit setzt in diesen Fällen voraus, dass -



165



ein Polizeiführer h.D. mit FÜST/FÜGR



Landesteil NRW zur PDV 100 Teil A Bl. 10 / BB 4 MIK PDV 100.pdf, Bl. 437 f.
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und -



Einsatzabschnittsführer von Einsatzabschnitten mit besonderer taktischer Bedeutung einschließlich ihrer FÜGR



in einer dem konkreten Einsatzanlass entsprechenden Stärke in den vorgesehenen Führungsräumlichkeiten Dienst versehen. […] Die Herstellung der Einsatzfähigkeit geht über die im Zusammenhang mit der Herstellung der Führungsfähigkeit zu treffenden Maßnahmen hinaus. Einsatzfähigkeit setzt eine lageangepasste BAO, einschließlich der notwendigen Kräfte, voraus. Die Einsatzfähigkeit ist gegeben, wenn die sofortige Wahrnehmung aller wesentlichen Aufträge gewährleistet ist.166



Die Einsatzführung durch einen Beamten des höheren Diensts ist zusammenfassend folglich nur dann erforderlich, wenn entweder Führungsfähigkeit angeordnet wurde oder eine besonders komplexe Lage den Einsatz eines Ständigen Stabs bei einer großen Kriminalhauptstelle im Sinne des § 4 KHSt-VO erfordert.



1.1.3.1.3.



Zuständigkeit der Bundespolizei



Gemäß § 3 Abs. 1 des Bundespolizeigesetzes (BPolG) hat die Bundespolizei die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die 1. den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder 2. beim Betrieb der Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.



166



Landesteil NRW zur PDV 100 Teil A Bl. 15 / BB 4 MIK PDV 100.pdf, Bl. 443.
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Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes sind gemäß § 4 Abs. 1 der EisenbahnBau- und Betriebsordnung (EBO) alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen Einrichtungen einer Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch Nebenbetriebsanlagen sowie sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- und Entladen sowie den Zu- und Abgang ermöglichen oder fördern. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke und sonstige Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören nicht zu den Bahnanlagen. Ebenfalls nicht zu den Bahnanlagen gehören Bahnhofsvorplätze, da keine objektiven, äußerlich klar erkennbaren, d.h. räumlich präzise fixierbaren, Anhaltspunkte ihre überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr im Unterschied zum Allgemeinverkehr belegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu entschieden, als Bahnanlagen seien nur solche Flächen im Vorfeld eines Bahnhofs anzusehen, bei denen deutliche Anhaltspunkte für ihre überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr sprächen. In den Urteilsgründen wird ausgeführt, „Bahnanlagen sind danach alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen Einrichtungen einer Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch Nebenbetriebsanlagen sowie sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- und Entladen sowie den Zu- und Abgang ermöglichen oder fördern. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke und sonstige Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören nicht zu den Bahnanlagen. Gemeinsames Kriterium für die (objektive) Zugehörigkeit zur Bahnanlage ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die sog. Eisenbahnbetriebsbezogenheit, d. h. die Verkehrsfunktion und der räumliche Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb…



Als „Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- und Entladen sowie den Zu- und Abgang ermöglichen oder fördern“ (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EBO) sind danach nur solche Flächen im Vorfeld eines Bahnhofs einzustufen, bei denen objektive, äußerlich klar erkennbare, d. h. räumlich präzise fixierbare, Anhaltspunkte ihre 122
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überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr im Unterschied zum Allgemeinverkehr belegen. Dies ist insbesondere bei Treppen und überdachten Flächen im Eingangsbereich eines Bahnhofsgeländes der Fall.



Ein Bahnhofsvorplatz beginnt, wo das Bahnhofsgebäude endet. Er ist genauso der Platz vor dem Bahnhof wie er eine sonstige Verkehrsfläche in der jeweiligen Gemeinde ist. Dementsprechend ist er nicht nur „eisenbahnbetriebsbezogen“, sondern bezieht sich auch auf den sonstigen Verkehr auf dem Gemeindegebiet. Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf einer solchen Fläche ist, sofern nicht in der vorbezeichnet erwähnten Weise Anhaltspunkte die überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr belegen, nicht eine Sonderpolizei des Bundes zuständig, sondern die nach Landesrecht zu bestimmende Gefahrenabwehrbehörde.“ 167



Zu der Frage nach der örtlichen Schnittstelle zwischen Landes- und Bundespolizei hat der sachverständige Zeuge Schulz geäußert, die nördliche Domtreppe sei landespolizeiliche Zuständigkeit. Der Bahnhofsvorplatz sei vom Grundsatz her landespolizeiliche Zuständigkeit. Die Gebäudehülle des Bahnhofs oder die dortigen Türen seien eigentlich die Schnittstelle zwischen bundes- und landespolizeilicher Zuständigkeit:168



„Nach meiner Einschätzung ist diese formale Zuständigkeitsabgrenzung in dem konkreten Handeln eigentlich durch saubere Abstimmung beherrschbar. Und es passiert auch regelmäßig, dass man sich abstimmt und sich in der kritischen Lage, so gut es geht, auch unterstützt.“



Es gebe bei der örtlichen Zuständigkeit aber auch Grauzonen. Das sei kein „Skalpellschnitt“.169



167



Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.05.2014, 6 C 4/13, juris. APr. 16/1183, S. 8. 169 APr. 16/1183, S. 10. 168
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Entsprechende Absprachen für einem konkreten gemeinsamen Einsatz von Landesund Bundespolizei würden vorab und in der jeweiligen Einsatzsituation erfolgen. Formal gehe das, indem man sich gegenseitig unterstelle oder miteinander kooperiere:170



„Das geht auch auf Zuruf, aber wenn der eine alle Hände voll zu tun hat und seine A-Aufgaben lösen muss und sich nicht frei machen kann für die Unterstützungsleistung, dann muss man schon versuchen, das miteinander zu klären, und dort, wo es am wenigsten gefährlich ist, die Kräfte freigeben.“



Die Bundespolizei ist nach eigenen Angaben – dies ergibt sich aus den Aussagen der Zeugen Detlef Maschetzky, Bernd Nieß, Andreas Edelmeier, Wolfgang Wurm und Jens Flören - in der Silvesternacht von einer eigenen Zuständigkeit auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz ausgegangen. Auch der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, der Zeuge Dr. Dieter Romann, hat sich dazu in der Sitzung am 31. Oktober 2016 geäußert:



„Die Zuständigkeit der Bundespolizei auf der Dom-Seite des Bahnhofsvorplatzes am Kölner Hauptbahnhof erstreckte sich entsprechend einer bis dato geltenden grundsätzlichen Abstimmung der örtlichen Polizeibehörden mit der örtlichen Bundespolizei bis zu den dort vorhandenen Leuchtstelen in einer Entfernung vom Baukörper des Hauptbahnhofs auf den Bahnhofsvorplatz bis zu 30 m, aber auch auf Stellen, die sich verjüngen und weniger Abstand haben.



Der Bahnhofsvorplatz liegt mit Blick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts somit teilweise auch in der örtlichen Zuständigkeit der Bundespolizei, ganz überwiegend jedoch in der örtlichen Zuständigkeit der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen.



170



APr. 16/1183, S. 9.
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Domtreppe und Domplatz, wo sich die Ereignisse mit der Masse abgespielt haben, liegen ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei. Die schockierenden Vorfälle und Straftaten, wie sexuelle Nötigung und Raub und mehr ereigneten sich in der Masse im sachlichen Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Nordrhein-Westfalens nach 0 Uhr, aber auch im Hauptbahnhof und damit im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei aus den vorgenannten Gründen.“171



Zu dieser Äußerung ist festzustellen, dass nach den Erkenntnissen des Sachverständigen Prof. Dr. Egg für alle fraglichen Delikte ein Schwerpunkt für die Zeit zwischen 20.30 Uhr und 23.35 Uhr zu erkennen war. Als Schwerpunkte der Tatorte im Freien nahm der Sachverständige den Bahnhofsvorplatz (45,5 %) und die Domplatte (22,9 %) an. Auf der Hohenzollernbrücke ereigneten sich 12,9 % der Straftaten.172



Gemäß der Aussage des Leiters der Pressestelle der Bundespolizeidirektion St. Augustin, des Zeugen Jens Flören173, hat dieser „Kenntnis über die Zuständigkeitsregelung am Kölner Hauptbahnhof“. Der Zeuge hat sich insoweit wie folgt geäußert:



„Die Bundespolizei ist am Kölner Hauptbahnhof originär zuständig im Bereich des Bahnhofes selbst und auf den Bahnhofsvorplätzen. Sowohl domseitig als auch auf dem Breslauer Platz ist der Bereich gekennzeichnet durch eine sogenannte Lichterstelenkette. Diese Lichterstelenkette insbesondere auf der Domseite entspricht dem alten Bahnhofsvorplatz vor dem Umbau der alten Trankgasse in den 90er-/2000er Jahren.



171



APr. 16/1488, S. 3 ff., 13. Gutachten Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf. 173 APr. 16/1338, S. 65 f. 172
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Festgeschrieben ist das nach meinem Kenntnisstand in einem Gutachten des Eisenbahn-Bundesamtes, das den Bereich als Bahnanlage planfestgestellt und gewidmet hat. Dieses ist mir bekannt durch eine langjährige eigene Tätigkeit im Bereich der Bundespolizei in Köln am Hauptbahnhof, wo ich selber tätig war, und durch die entsprechenden Verfügungslagen, die es bei uns in der Behörde gibt.



(…)



Nach meinem Kenntnisstand gibt es eine formale Absprache zwischen der Bundespolizei, Inspektion Köln, und der Polizei Köln insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Jahre 2014.“



Nach der Aussage des Zeugen Flören fühlte sich die Bundespolizei in der Silvesternacht somit zuständig für fast den gesamten (domseitigen) Bahnhofsvorplatz. In Köln bestand eine besondere Absprache bezüglich der örtlichen Zuständigkeit der Landes- und Bundespolizei. Dazu hat sich der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, der Zeuge Wolfgang Wurm, geäußert: „In Köln ist es so, dass wir die Zuständigkeit der Bundespolizei rund um den Hauptbahnhof in enger Abstimmung mit der Landespolizei gemeinsam definiert haben. Sie bezieht sich auf historisch gewachsene Festlegungen beispielsweise auch des Eisenbahn-Bundesamtes, die ähnlich wie die Bundespolizei den Bahnhofsvorplatz als Bahnanlage definiert hatten. Und in der Tat, das ist dann die Linie entlang der Stelen bis zu den Treppen zum Domaufgang und dann wieder zum Gleiskörper zurück bzw. hinten am Breslauer Platz im Prinzip so eine Linie 15 m hinter dem Bahnhof entlang auch der Lichtstelen gezogen. Wir haben uns diese örtliche Zuständigkeitsregelung über Jahre zu eigen gemacht und auch mit dem Land diskutiert. Wir hatten einen entsprechenden Vorschlag im Detail mit der dort verantwortlichen Polizeiinspektion Innenstadt diskutiert, erörtert und schriftlich zugeleitet. Das war im Mai/Juno des Jahres 2014.
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Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte aufgrund einer anhängigen Rechtssache vom Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung zur örtlichen Zuständigkeit der Bundespolizei auf Bahnhofsvorplätzen, die hier eine deutlich engere Auslegung vornahm. Die wurde von uns auch im Bereich unserer Inspektionen im Mai und Juno gesteuert. Und die Inspektionen wurden gebeten, hier jetzt mit den örtlichen Polizeidienststellen die Zuständigkeitsfragen erneut zu diskutieren und möglicherweise Änderungen vorzunehmen. Für Köln erhielten wir dann die weiterhin bestehende Sichtweise: Ja, die örtliche Zuständigkeit soll unverändert auf dem Bahnhofsvorplatz entlang der dort angebrachten Lichtstelen verlaufen. – Es bot und bietet einige polizeitaktische Vorteile.“174



1.1.3.2.



Überörtliche Einsatzplanung



1.1.3.2.1.



Planung der Landeseinsatzbereitschaft



Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste175, das für die Koordinierung von Kräften und Führung- und Einsatzmitteln in Einsatzangelegenheiten zuständig ist176, begann mit der Dienstvorplanung der Bereitschaftspolizei über die Weihnachtsfeiertage einschließlich Silvester am 18. November 2015. Zu diesem Zeitpunkt hatten die in Köln angesiedelten Bereitschaftspolizei-Hundertschaften177 (14. und 15. BPH) bereits dem LZPD ihre Absicht angekündigt, im Zeitraum zwischen dem 21. Dezember 2015 und dem 3. Januar 2016 (14. BPH) bzw. 4. Januar 2016 (15. BPH) durch dienstfrei den geleisteten Mehrdienst abzubauen178. Dies wurde durch das LZPD am 18. November 2015 mit dem ausdrücklichen Hinweis genehmigt, dass wenn die allgemeine Lage weiterhin angespannt bleibe, jedoch ggf. eine Kräfteanpassung angezeigt sei.179



174



APr 16/1338 S. 10 Im Folgenden: LZPD. 176 § 13a Nr. 1 POG NW. 177 Im Folgenden BPH. 178 Verfügung der Abteilungsführung Köln BA BP vom 09.11.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 5. 179 BB 4 LZPD Ordner 6, Bl. 6. 175
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Im Rahmen der Vorplanung legte der für die Dienstplanung der BereitschaftspolizeiHundertschaften beim LZPD zuständige Zeuge EPHK Rose dem im MIK zuständigen Sachbearbeiter im Referat 413 „Einsatz in besonderen Lagen“, dem Zeugen EPHK Haas mehrere Varianten der Dienstplanung für die Zeit zwischen dem 23. Dezember 2015 und dem 3. Januar 2016 vor. In Betracht kam aus Sicht des Zeugen Rose a) die Stellung einer Landeseinsatzbereitschaft in der Stärke einer BPH zwischen 08:00 Uhr und 24:00 Uhr durch zwei Bereitschaftspolizei-Hundertschaften im Schichtdienst (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr),



b) die Stellung einer Landeseinsatzbereitschaft in der Stärke einer BPH an den Wochentagen zwischen 08:00 Uhr und 24:00 Uhr, an den Feiertagen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr sowie einer zusätzlichen Rufbereitschaft einer weiteren Bereitschaftspolizei-Hundertschaft über den gesamten Zeitraum rund um die Uhr. Diese in Rufbereitschaft befindliche Bereitschaftspolizei-Hundertschaft wäre 60 Minuten nach der Alarmierungszeit auf der eigenen Dienststelle vollzählig erschienen,



c) die Stellung einer Landeseinsatzbereitschaft in der Stärke einer BPH wochentags in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, am 24. und 25.12. von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr, am 31.12. von 12:00 Uhr bis 04:00 Uhr und an den sonstigen Feiertagen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr; zusätzlich wäre vom 23.12. 14:00 Uhr bis 26.12. 08:00 Uhr sowie vom 31.12.2015, 08:00 Uhr bis zum 01.01.2016, 08:00 Uhr eine weitere Bereitschaftspolizei-Hundertschaft in Rufbereitschaft,



d) die Stellung einer Landeseinsatzbereitschaft in Stärke einer BPH rund um die Uhr und zusätzlich die Stellung einer weiteren Bereitschaftspolizei-Hundertschaft in Rufbereitschaft.
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EPHK Haas forderte den Zeugen Rose mit Erlass vom 3. Dezember 2015 dazu auf, Variante b) umzusetzen.180 Ausgewählt wurde mithin die einzige der vier Varianten, die am 31. Dezember 2015 nach 18:00 Uhr keine Bereitschaftspolizei-Hundertschaft bereits auf der Dienststelle und weitere Verstärkung in Rufbereitschaft vorhielt, sondern als Landeseinsatzreserve lediglich eine Bereitschaftspolizei-Hundertschaft in Rufbereitschaft mit einem Meldevorlauf von 60 Minuten auf der jeweiligen Dienststelle vorsah. Der Zeuge Haas hat dazu ausgeführt: „Grundsätzlich ist das erste Ziel nicht, dass wir Mehrarbeit abbauen, sondern dass wir Einsatzlagen bewältigen. Vor dem Hintergrund haben wir die Kräftevorplanung des LZPD begleitet bzw. noch eine Landeseinsatzbereitschaft eingerichtet. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Wir haben keine Rufbereitschaftskräfte zur Verfügung gestellt, um für eventuelle Einsatzlagen gewappnet zu sein. Dieses Jahr haben wir das gemacht. Grundsätzlich bauen die Einheiten der Bereitschaftspolizei im Zeitfenster Weihnachten und Silvester Mehrarbeit ab nach eigener Vorstellung bzw. in Abstimmung mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, weil diese Zeiten in der Regel einsatzarm sind und von daher die Möglichkeit besteht, da Mehrarbeit abzubauen. Wenn natürlich Einsatzlagen anstehen oder die Landeseinsatzbereitschaft zu besetzen ist, dann sind die Kollegen auch im Dienst.



Und vor dem Hintergrund haben wir für Silvester eine Rufbereitschaft eingerichtet, damit wir quasi ein Add-on haben, um der Sicherheitslage Genüge zu tun und die Einsatzlagen zu bewältigen. Das gab es in den letzten Jahren nicht, dass wir, wie gesagt, eine Rufbereitschaftsregelung eingeführt haben. Dabei haben wir aber auch versucht, die Belastung der Bereitschaftspolizei entsprechend im Auge zu behalten, und haben eine Lösung – nach unserem Dafürhalten zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt – gefunden, die sowohl der Belastung der Bereitschaftspolizei, aber vor allen Dingen auch der Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen genüge tut.



[…]
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Email vom 03.12.2015, BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1.pdf, Bl. 8 ff.
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Und von daher war uns das wichtig, dass wir im Anschluss an die Terrorlage in Paris – und wir hatten, glaube ich, am 13.11. noch einen Anschlag – da entsprechend gewappnet sind – egal für welche Einsatzlagen, ob es jetzt eine Vermisstensuche ist oder ein terroristischer Anschlag.“181



Diese Art der Bereitstellung von Reservekräften erschien jedenfalls dem im Silvestereinsatz eingesetzten Hundertschaftsführer, dem Zeugen Meyer, zwar außergewöhnlich, aber sinnvoll: „Also eine solche Regelung habe ich, glaube ich, in meiner langjährigen Bereitschaftspolizeizeit jetzt zum zweiten Mal erlebt. Das gab es schon mal im Rahmen von irgendwelchen Rockergeschichten in der Vergangenheit, vor ein paar Jahren, aber es ist eine eher ungewöhnliche Regelung, aber aus meiner Sicht schon sachgerecht, wenn man keine konkreten Erkenntnisse hat, was sich denn ereignen könnte.“182



Die zur Rufbereitschaft eingeteilten Kräfte wurden letztlich auf drei Einheiten der Bereitschaftspolizei, nämlich den 1. Zug nebst Hundertschaftsführung der 11. BPH in Aachen, den 2. Zug der 9. BPH in Wuppertal sowie den 1. Zug der 16. BPH in Gelsenkirchen verteilt.



1.1.3.2.2.



Planung konkreter Einsätze durch das LZPD



Neben der Planung der Landeseinsatzbereitschaft und -reserve hatte das LZPD auch konkrete Einsätze geplant: Für die Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 war vorgesehen, einen Zug der 5. BPH dem PP Düsseldorf zur Unterstützung des dortigen Silvestereinsatzes zur Verfügung zu stellen. Das PP Duisburg erhielt einen Zug ohne eine Gruppe der 6. BPH zur Unterstützung eines Einsatzes in der dortigen Nordstadt zugewiesen. Das PP Köln erhielt zwei Züge der 14. BPH nebst der



181 182



APr. 16/1371, S. 157. APr. 16/1291, S. 41.
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Hundertschaftsführung zur Unterstützung des Silvestereinsatzes zur Verfügung gestellt.183 Zudem stellte das LZPD durch Verfügung vom 17.12.2015 dem PP Köln wegen einer Demonstrationslage im Bereich der Justizvollzugsanstalt Köln am 31.12.2015 einen Zug der 12. und einen Zug der 15. BPH nebst der Hundertschaftsführung zur Verfügung.184 Die übrigen BPH standen, soweit sie nicht der Landeseinsatzbereitschaft zugeteilt waren, nicht zur Verfügung.185 Schließlich verfügte das LZPD, dass silvesterbezogene Einsatzanlässe unter Verwendung einer bereitgestellten Tabelle, die nach Einsatzgründen differenzierte, bis zum 1. Januar 2016, 06:30 Uhr durch die Kreispolizeibehörden und Polizeipräsidien an das LZPD zu melden seien.186 Die Anordnung einer Führungs- oder Einsatzfähigkeit an alle oder an einzelne Polizeibehörden erfolgte weder durch das LZPD noch das MIK (vgl. dazu Ausführungen auf Seite 120).



1.1.3.3.



Örtliche Einsatzplanung



1.1.3.3.1.



Einsatzplanung PP Köln



1.1.3.3.1.1.



Ursprüngliche Einsatzplanung



Die Einsatzplanung des PP Köln als für die Gefahrenabwehr im Kölner Stadtgebiet zuständige Behörde187 erfolgte durch Konzeption der Polizeiinspektion 1 (Mitte), dort maßgeblich durch den als Zeugen vernommenen Einsatzsachbearbeiter PHK Parthe. Dieser Zuständigkeit lag die grundsätzliche Übung im PP Köln zugrunde, wiederkehrende Einsatzanlässe den Polizeiinspektionen, die hauptsächlich von ihnen betroffen
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Dienstplanung des LZPD für den 31.12.2015, BB4 MIK LZPD Ordner 6.pdf, Bl.227. Verfügung des LZPD vom 17.12.2015, BB 4 MIK LZPD Ordner 6.pdf, Bl. 43 f. 185 Dienstplanung des LZPD für den 31.12.2015, BB4 MIK LZPD Ordner 6.pdf, Bl. 227. 186 Verfügung des LZPD vom 28.12.2015, BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1.pdf, Bl. 25. 187 § 11 Abs. 1 Nr. 1 POG NW. 184
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sind, fest zuzuweisen.188 Die Ansiedlung der Planung des Silvestereinsatzes nicht auf Ebene der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, sondern auf der darunterliegenden Ebene der Polizeiinspektion 1 war daher jedenfalls seit 2011 gängige Praxis beim PP Köln.189 Dort waren in einem Konzept delegierter Verantwortung die Leiter der Polizeiinspektionen Regionalverantwortliche für ihren Bereich, die dem Direktionsleiter nur zu berichten hatten.190 Die in der Polizeiinspektion 1 tätige Zeugin Brandhorst hat dazu bekundet: „Es ist eigentlich Standard in Köln, dass Einsätze bis zu einer bestimmten Größenordnung



in



den



Inspektionen



selbst



vorbereitet,



geplant



und



durchgeführt werden mit Fremdkräfteunterstützung. Und nur Einsätze größeren Ausmaßes, wo zum Beispiel mehrere Inspektionen betroffen sind oder aber Kräfte in höherer Menge erforderlich sind, werden dann durch den Ständigen Stab in Köln beplant.“191



Der Inspektionsleiter, der Zeuge Römers, übermittelte am 1. Dezember 2015 eine vom Zeugen Parthe vorbereitete Anforderung von Kräften und Sachausstattung an die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz192 beim PP Köln, in der er die Planung der Einsatzmaßnahmen am 31. Dezember 2015 aus Anlass der Silvesterfeierlichkeiten auf den Rheinbrücken und in der Kölner Innenstadt übermittelte. Dabei ging er von oben dargestellten Lage aus (vgl. Pkt. 1.1.2.3.). Schwerpunkte der polizeilichen Einsätze wurden örtlich im Bereich der Brücken sowie der Ringe geplant.193 Ein weiterer Schwerpunkt waren die Fahrgastschiffe auf dem Rhein.194 Auch der Bereich Dom und Hauptbahnhof wurde betrachtet195, erhielt jedoch nach der oben dargestellten Auswertung der Erfahrungsberichte keinen eigenen Einsatzabschnitt zugewiesen. Der Zeuge Parthe hat dazu ausgesagt:



188



Vgl. die Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S 4. Vgl. Aussage der Zeugin Brandhorst, APr. 16/1231, S 17. 190 Vgl. Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S. 5. 191 APr. 16/1231, S. 18. 192 Im Folgenden DirGE. 193 Verfügung der FüSt PI1 des PP Köln vom 01.12.2015, BB 4 MIK Akten PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 8, 9. 194 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 69. 195 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1321, S. 69. 189
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„Dom und Bahnhofsvorplatz, ja, sind Teil der Altstadt. Im Befehl wird immer wieder mal von Altstadt und Bereich Ringe gesprochen. Zum Bereich Altstadt gehören eben auch Dom und Hauptbahnhof. Das ist, wie soll ich das sagen … Wenn ich jede einzelne Straße, jeden Platz, von dem ich weiß, da ist hinterher was los, da ist es voll, einzeln aufführen würde, dann würde ich nie fertig werden mit dem Schreiben.



[…]



[Der Bereich um Dom und Bahnhof] war insofern betroffen, als wir auch dafür ja eben Bereitschaftspolizei vorgesehen hatten. Also, uns war schon klar die Hundertschaft mit ihren drei Zügen. Ein Zug macht den Bereich Brücken, der zweite den Bereich Altstadt, wo Bahnhof und Bereich Dom mit dazugehören. Man hätte dann in der Nacht entsprechend gucken können, wo es gerade angesagt ist, die Kräfte einzusetzen. Und der dritte Bereich ist eben der Bereich Ringe. Insofern war der Bereich Dom und Hauptbahnhof schon kräftetechnisch mit bedacht.“196



In zeitlicher Hinsicht war in der ursprünglichen Einsatzkonzeption vorgesehen, dass ein Zug der angeforderten BPH bereits am Silvesterabend um 20:00 Uhr für Einsätze zur Verfügung stehen sollte.197 Die übrigen beiden Züge sollten ab 22:00 Uhr mit dem Dienst beginnen.198 Der Zeuge Parthe hat dies begründet:



„Der Gedanke war, dass man einen Zug bereits frühzeitig ab 20:00 Uhr im Bereich der Brückensperrung mit einsetzen kann. Die beiden anderen Züge hätten dann mit der Hundertschaftsführung um 22:00 Uhr anfangen sollen im Abschnitt Raumschutz. Man hätte dann nach Lage so ein bisschen natürlich – das hätte im Einsatz passieren sollen – … und dann gucken können: Einer ist



196



APr. 16/1231, S. 88. Verfügung der FüSt PI1 des PP Köln vom 01.12.2015, BB 4 MIK Akten PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 8, 10. 198 A. a. O. 197
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im Bereich Ringe unterwegs, der andere ist im Bereich Altstadt unterwegs, was ja auch den Bereich Dom und Hauptbahnhof mit einschließt.“199



[…]



„Das hat grundsätzlich zwei Gründe. Im Bereich Dom, Hauptbahnhof und Brücken fängt das Ganze schon relativ frühzeitig an. Die Leute sind recht früh da; dementsprechend früh müssen die Kräfte da sein. Insbesondere hinterher, was den Bereich Ringe angeht, zieht sich das Ganze natürlich sehr lange, sodass man da nach hinten raus entsprechend Kräfte haben muss. Und der gesamte Zeitrahmen ist einfach zu lang, um sämtliche Kräfte durchgängig im Dienst zu halten.“200



Inhaltlich wurde in der Einsatzkonzeption davon ausgegangen, dass es zu einem massiven und häufig rücksichtslosen Einsatz von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern und den daraus resultierenden Gefahren kommen würde, der eine deutlich sichtbare polizeiliche Präsenz im gesamten Einsatzraum erforderlich machte. Insbesondere der flächendeckenden Ansprechbarkeit für hilfesuchende Bürger kam wegen der allgemein herrschenden Verunsicherung konzeptionell eine hohe Bedeutung zu. Zudem war während der Feierlichkeiten mit den typischen Gefahren zu rechnen, die sich aus größeren Menschenansammlungen in Verbindung mit Alkoholkonsum ergeben könnten. Neben einer Vielzahl von Körperverletzungsdelikten (die in der Konzeption als „Tumultdelikt“ bezeichnet wurden) hatte es in den letzten Jahren insbesondere in den Deliktsbereichen Taschendiebstahl und Straßenraub erhebliche Steigerungen gegeben. Dies wurde maßgeblich auf die Täterklientel NAFRI zurückgeführt, die die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen nutze.201



Das in der Lagebeurteilung erwähnte umfangreiche Sperrkonzept für sämtliche Kölner Rheinbrücken wurde auf einer Dienstbesprechung der Stadt Köln am 9. Dezember
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APr. 16/1231, S. 71. APr. 16/1231, S. 95. 201 Vermerk „Einsatzmaßnahmen am 31.12.2015 […] in der Kölner Innenstadt“ vom 01.12.2015, BB 4 MIK LZPD, Ordner 6.pdf, Bl. 31 200
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2015, an der der Zeuge Parthe teilnahm erörtert. Dies veränderte die Einsatzkonzeption nicht. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit wurde der Polizeiinspektion 1 des PP Köln gemäß eigener Lagebeurteilung mit eigenen Kräften in einer Stärke von drei Führungskräften und 19 Polizeibeamten im Einsatz im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation202 übertragen. Zudem sollten Fremdkräfte im Umfang einer BPH angefordert werden. In Betracht kam eine der beim PP Köln angesiedelten BPH, namentlich die 14. oder 15. BPH. Die eingesetzten Kräfte waren dabei auf fünf Einsatzabschnitte zu verteilen: Dem Einsatzabschnitt 1 wurden die Sperrmaßnahmen an den Brücken übertragen; er sollte durch Kräfte der 15. BPH verstärkt werden. Die PI 1 setzte zusätzlich zum angepassten Funktionsbesetzungsplan der AAO eigene Kräfte in einer Stärke von 0:3:19:(0) ein, sah sich jedoch nicht in der Lage, den Einsatz ausschließlich mit eigenen Kräften zu bewältigen. Die ursprüngliche Einsatzplanung sah daher die Anforderung von Fremdkräften für den EA 1 mit 1 Zug BPH sowie 0:0:4:(1) aus anderen Direktionen des PP Köln vor. Die Meldezeit sollte für die Kräfte in diesem Einsatzabschnitt 20.00 Uhr betragen. EA 2 wurde mit Raumschutz und dem Vorhalten von Eingreifkräften beauftragt; er sollte durch Kräfte der 14. BPH verstärkt werden. Die ursprüngliche Einsatzplanung sah für den EA 2 „Raumschutz/Eingreifkräfte“ zwei eigene Zivilkräfte sowie die Unterstellung einer BPH ohne 1 Zug der 14. BPH vor. Die Meldezeit wurde mit 22.00 Uhr in der Einsatzplanung angegeben. Damit wären in diesem Einsatzabschnitt 85 Polizeibeamte im Einsatz gewesen. Die Einsatzplanung mit der Kräfteanforderung wurde am 14. Dezember 2015 dem LZPD nach vorheriger telefonischer Absprache zwischen dem LZPD und der Direktion GE FüSt 1 per Mail übersandt. Zwei Einsatzabschnitte wurden dem OPARI-Bereich für Präsenzmaßnahmen (EA 3: Kräfteansatz 0:1:12:(0)) und Bekämpfung von Verkehrsdelikten (EA 5: Kräfteansatz



202



Im Folgenden: BAO.
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0:1:5:(0)) zugewiesen. Ein Einsatzabschnitt übernahm die Kriminalitätsbekämpfung (EA 4: Kräfteansatz 0:1:11:(0)).203



1.1.3.3.1.2.



Anforderung von Fremdkräften beim LZPD



Wegen der in der Einsatzkonzeption der Polizeiinspektion 1 vorgesehenen Anforderung von Fremdkräften, die per E-mail an 2. Dezember 2015 an die Führungsstelle der DirGE des PP Köln übersandt worden war, nahm die Führungsstelle des PP Köln am 14. Dezember 2015 durch den Sachgebietsleiter Einsatzkoordinierung, den Zeugen PHK Niederhausen Kontakt zum LZPD auf, um die von dort gesteuerten Kräfte der BPH anzufordern. Bei der Erstellung und Übersendung der Kräfteanforderung unterlief dem Zeugen PHK Niederhausen ein Kopierfehler, der zur Folge hatte, dass das LZPD zunächst eine der tatsächlichen Lagebeschreibung nicht entsprechende Kräftebegründung erhielt.



„…wobei mir bei dem Übertragen aus deren Formular in mein Formular ein Kopierfehler unterlaufen ist, und ein Satz fehlte. Als ich dann drauf angesprochen wurde aus der PI 1, habe ich das dann nachgesteuert – zwei Tage später, glaube ich…: Da fehlte dieser Satz mit dem Hinweis auf die Nafris. Das war erklärt davor, was da vorgeht, und der einzige Satz mit den Nafris fehlte halt, warum auch immer.“ 204



Als Herr Niederhausen auf diesen Fehler durch die PI 1 angesprochen wurde, modifizierte er die Kräfteanforderung dementsprechend und steuerte sie an das LZPD nach. Er wies Herrn Rose telefonisch auf das Missgeschick hin und bat darum, dass er sich für die abschließende Bewertung auch die Originalanforderung (nachgesteuerte Anforderung) ansähe. Dies sei wichtig.205



203



BB 4 PP Köln Ordner 8 Bl. 28 ff. in Verbindung mit Bl. 9. Apr. 16/1316 S. 70. 205 BB 4 LZPD Dezernat 41 Ordner 6 Bl. 29; APr. 16/1316 S. 70, 84. 204
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Auf die Frage, ob er sich diesen Einsatzbericht „noch mal genau angeschaut“ habe, hat der Zeuge Karl-Heinz Rose geantwortet:



„Nein, nicht mehr genau, weil für uns ist die Kräfteanforderung da. Die hat sich auch in wesentlichen Teilen nicht – deswegen habe ich das gerade gesagt – unterschieden von dem, was bereits übersandt war, sodass ich sie einfach nur noch mal grob überflogen habe, wir uns sehr wohl noch mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben: „Welche Gründe könnte es denn geben?“, aber, ich sage mal, nicht speziell auf diese Originalanforderung.



[…]



Wir hatten die Ursprungsanforderung, und da waren schon, sage ich mal, Szenarien beschrieben, die auch da beschrieben waren, aber im Detail habe ich das jetzt nicht mehr eins zu eins verglichen, welche Worte die Originalanforderung und welche Worte die Kräfteanforderung beinhalten.“206



Zu diesem Zeitpunkt hatten die in Köln angesiedelten BPH (14. und 15. BPH) zwar bereits den Abbau von Mehrdienst durch dienstfrei genehmigt bekommen. Dies hätte jedoch durch das LZPD rückgängig gemacht werden können.207 Das LZPD kündigte dennoch durch den für die Koordinierung der Bereitschaftspolizeikräfte zuständigen Sachbearbeiter, den Zeuge EPHK Rose, im Rahmen einer informellen geführten Vorabsprache an, dass mangels Bestehen einer besonderen Gefahrenlage die Kräfteanforderung so nicht nachvollziehbar sei. Die im Telefongespräch erörterten Erfahrungsberichte lägen nicht vor, darüber hinaus rechtfertige die sichtbar erhöhte polizeiliche Präsenz aufgrund erhöhter Anschlagslage keinen Einsatz weiterer Kräfte. Eventuelle Unterstützungen bei Sperrmaßnahmen seien mit der Stadt, die insoweit vornehmlich in der Pflicht sei, zu klären.208



206



APr. 16/1316, S. 52. Vgl. Aussage des Zeugen Rose, APr. 16/1316, S. 6. 208 Vgl. handschriftliche Notizen des PHK Weykamp, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 46 f. 207
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Zu einer Aufgabenwahrnehmung durch städtische Behörden hat der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln, der Zeuge Rummel, sich zwar kritisch geäußert:



„Es ist seit einiger Zeit bzw. in den letzten Jahren zu beobachten, dass die Polizei Aufgaben, die im Bereich der öffentlichen Ordnung liegen, auf die Städte zurückübertragen will. Ich erinnere an das Gutachten, das einige Polizeipräsidenten für den Innenminister geschrieben haben, wo sie gerade diese Übertragung von Ordnungsaufgaben oder die Durchführung von Ordnungsaufgaben verneinen und darin eine erhöhte Möglichkeit sehen, Personal einzusparen oder den zusätzlichen Bedarf in den nächsten Jahren damit zu reduzieren. Auch das betrifft uns natürlich, dass hier die Polizei in erheblichem Umfang diese Aufgabenwahrnehmung offensichtlich verändert auf die Kommunen.“209 Gemäß § 5 Abs. 1 des nordrhein-westfälischen Ordnungsbehördengesetzes210 sind die örtlichen Ordnungsbehörden aber für die Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig. Örtliche Ordnungsbehörden sind gemäß § 3 Abs. 1 OBG u.a. die kreisfreien Städte. Zwar ist auch die Polizei gemäß § 1 Abs. 1 PolG NW mit der Gefahrenabwehr betraut. Ist jedoch eine andere Ordnungsbehörde – insbesondere eine nach den Vorschriften des OBG tätige Behörde – zuständig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit nur tätig zu werden, soweit ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint (§ 1 Abs. 1 S. 3 PolG NW). Es erscheint daher nachvollziehbar, dass eine Kräfteanforderung auch ausdrücklich zur Unterstützung einer städtischen Behörde nicht ohne weiteres überzeugend erschien. Der Zeuge Rose hat in seiner Vernehmung zu der Kräfteanforderung durch das PP Köln geschildert: „Sonst, die Jahre zuvor, wurde grundsätzlich immer nur ein geringerer Kräfteeinsatz angefordert. Das machte uns natürlich dahingehend insbesondere noch mal aufmerksam, dass also jetzt nahezu dreimal so viele Kräfte angefordert wurden wie die üblichen Jahre. Das heißt, wir haben jetzt diese Begründung gehabt, die dann auch, sage ich mal, schriftlich niedergelegt wurde, dass



209 210



APr. 16/1254, S. 80. Im Folgenden OBG.
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also die erhöhte Terrorgefahr dazu führen würde aus Sicht des PP Köln, dass also ein erhöhter Kräfteeinsatz erforderlich war. Ansonsten war die Kräfteanforderung vom schriftlichen Aufbau ähnlich der der Vorjahre. […] Ich habe das PP Köln gebeten einen Vergleich zu dem letzten Jahr noch mal herzustellen, sprich einen Verlaufsbericht, wie wir das nennen, falls er vorlag, zu übersenden und den eigenen Kräfteeinsatz auch noch mal darzustellen, weil der komplette eigene Kräfteeinsatz aus der Kräfteanforderung nicht hervorging. Wenn wir eine Kräfteanforderung bekommen, prüfen wir auch, ob der eigene Kräfteeinsatz ausreichend für diesen Einsatzanlass ist, weil ja Kräfte angefordert werden, die unterstützend tätig werden. Die sind nicht eigenverantwortlich, sondern die unterstützen ja.“211



Daraufhin übersandte das PP Köln die Erfahrungsberichte des EPHK Reintges und des PHK Helbing an das LZPD.212 Diese Unterlagen hat der Zeuge Rose gemäß seiner Aussage am 1. Juni 2016213 „nur noch mal grob überflogen“, weil diese sich „auch in wesentlichen Teilen nicht … unterschieden von dem, was bereits übersandt war.“ Nach der Übersendung dieser Unterlagen kommunizierte nun nicht mehr die Sachbearbeitung der Führungsstelle der Direktion GE des PP Köln mit dem LZPD, sondern – was als ungewöhnlich bezeichnet worden ist214 – die einsatzführende Dienststelle selbst: Es kam zu einem weiteren Telefongespräch zwischen dem für die Konzeption des Einsatzes zuständigen Leiters der Polizeiinspektion 1 des PP Köln – dem Zeugen Römers – und dem zuständigen Sachbearbeiter beim LZPD, dem Zeugen Rose, dessen Ergebnis die nicht vollumfängliche Kräftezuweisung war. Ob diese Lösung einvernehmlich war oder nicht, wurde von den Beteiligten unterschiedlich empfunden.215 Zu diesem Gespräch hat der Zeuge Rose ausgesagt:
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APr. 16/1316, S. 6 f. Email PHK Niederhausen vom 16.12.2015, BB4 MIK LZPD Ordner 6.pdf, Bl. 23. 213 Vgl. Aussage des Zeugen Rose, APr. 16/1316, S. 4 ff., 52. 214 Vgl. Aussage des Zeugen Niederhausen, APr. 16/1316, S. 80. 215 Vgl. Aussage des Zeugen PD Römers, APr. 16/1254, S. 5 f. 212
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„Der PI-Leiter [der Zeuge Römers] hat also bei mir angerufen, hat also das noch mal geschildert, dass also in diesem Jahr, also 2015, Silvestereinsatz, insbesondere er auch noch mal die Terrorgefahr gesehen hatte. Daraufhin wurde der Gesamteinsatz auch noch mal erörtert, weil die Kräfte unter anderem auch vorgesehen waren für die Unterstützung der städtischen Dienststellen, sprich im Rahmen der Amtshilfe bzw. Vollzugshilfe, falls erforderlich. Daraufhin haben wir, ich sage mal, den gesamten Einsatz noch mal erörtert. Ich habe also Herrn Römers, der mich angerufen hatte, mitgeteilt, dass also wir uns auf die Kernaufgaben der polizeilichen Aufgaben kümmern sollten und die städtischen Aufgabenträger noch mal angesprochen werden, ob die nicht selbstständig ihre Aufgaben wahrnehmen sollen können.“216



Aus Sicht des LZPD rechtfertigte der geplante Einsatz die Zuteilung sämtlicher angeforderter Kräfte nicht. Dies schilderte der Zeuge Rose: „[Die Gründe für die nicht vollständig bewilligte Zuteilung] waren einerseits die Vorgeschichten, das heißt, die Kräfteanforderung entsprach ja im Wesentlichen denen der Vorjahre. Die mit eingeteilte Terrorgefahr, die grundsätzlich ja auch dazu gedacht war, einen erhöhten Kräfteeinsatz einzustellen, haben wir jetzt nicht nur für Köln gesehen, sondern insgesamt. Ich sage mal: vage; es gab keine konkreten Hinweise da drauf. Das war ein ausschlaggebender Punkt. Dann hatten wir, ich sage mal, auch Kräfte gerade mal für diese möglichen größeren Einsätze, Anschlagsgefahren, die, ich sage mal, vage waren … hatten wir noch eine Hundertschaft vorrätig in der Rufbereitschaft, was wir eine Woche zuvor verfügt hatten. Und letztendlich war es so, dass die Kräfte, die auch noch zusätzlich in Köln an der Vorabenddemo eingesetzt waren, auch noch, ich sage mal, in der Startphase zur Verfügung gestanden hätten.
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Zum anderen war das diese Situation, die ich Ihnen gerade noch mal geschildert habe, das heißt die Kernaufgaben der polizeilichen Aufgaben in Abgrenzung zur Amtshilfe, Vollzugshilfe für andere städtische Organisationseinheiten.“217



Hinsichtlich des Ergebnisses des Gesprächs hat der Zeuge gesagt: „[Es gab] die Absprache, wie gesagt, die hatte ich mit Herrn Römers, und der hat mir gesagt: Ja gut, dann nehmen wir die Hundertschaft ohne einen Zug, komme ich auch mit aus.“218



Der Zeuge Römers ging indessen davon aus, dass er die Entscheidung des LZPD lediglich hingenommen hätte. Er hat geäußert: „An dieser Stelle haben wir uns dann letztlich nicht geeinigt, aber Herr Rose hat gesagt: Er gesteht eine Hundertschaft zu, allerdings ohne einen Zug. Das heißt: Die Hundertschaftsführung kommt dann mit zwei Zügen mit. Auf den dritten Zug müsste ich verzichten. Ich habe letztlich gesagt: Okay, dann muss ich damit leben.“219



Auch der Zeuge Niederhausen ging davon aus, dass es nicht zu einer einvernehmlichen Regelung gekommen war.220 Dieser Einschätzung schloss sich der Zeuge Parthe an.221 Der Leiter der DirGE beim PP Köln, der Zeuge Temme, ging zwar auch nicht von einer einverständlichen Lösung aus222, hielt ein eigenes Telefonat mit dem Zeugen Rose beim LZPD aber weder für notwendig noch für erfolgversprechend.223 Formell verblieb es jedenfalls bei der Anforderung einer vollständigen BPH durch das PP Köln
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APr. 16/1316, S. 12. APr. 16/1316, S. 55. 219 APr. 16/1254, S. 6. 220 APr. 16/1316, S. 79. 221 Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 85. 222 Vgl. Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S. 9. 223 Vgl. Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S. 7. 218
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beim LZPD, was nach den Angaben des Zeugen Temme nur dann geschehe, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden worden sei.224 Von dort aus wurde mit Verfügung vom 18. Dezember 2015 formell der Kräfteanforderung nicht vollumfänglich entsprochen. Vielmehr stellte das LZPD dem PP Köln statt der angeforderten vollständigen BPH eine solche ohne einen Zug, also in der Stärke von zwei Zügen nebst Hundertschaftsführung, zur Verfügung;225 statt der angeforderten 123 Beamten wurden 85 Beamte zur Verfügung gestellt. Ein Widerspruch des PP Köln gegen diese Entscheidung erfolgte nicht, da der Zeuge Temme zwar anderer Auffassung war, sie aber auch nicht für unverantwortlich hielt. Er hat dazu ausgesagt: „Es war aus meiner Sicht auch nicht zwingend erforderlich zu dem Zeitpunkt; denn der Kräfteansatz war ja schon deutlich höher als im letzten Jahr. Das zeigt im Übrigen auch auf, dass die Polizeiinspektion Mitte in der Lagebeurteilung nicht nur die Lage einfach überschrieben hatte, sondern sich schon Gedanken gemacht hatte. Der Kräfteansatz war höher. Ein höherer Kräfteansatz ist immer begrüßenswert. Nur: Wenn Ihnen begrenzte Kräfte zur Verfügung stehen, müssen Sie auch damit einen Einsatz machen. Und ich war der Auffassung, dass die PI Mitte auch mit diesen Kräften vielleicht nicht alle gewünschten Einsatzaufgaben machen konnte, aber den Einsatz schon bewältigen konnte.226 […] Deswegen remonstriere ich dann, wenn ich sage: Das ist nicht mehr verantwortbar. – Dann remonstriere ich.227“



Der spätere Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Jürgen Mathies, der im Zeitpunkt der Kräfteanforderung Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste war, hat in der Sitzung am 29. September 2016 als sachverständiger Zeuge auf die Frage, inwieweit Einsatzpläne der Polizeibehörden überprüft werden, Folgendes ausgeführt228:
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Vgl. die Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S. 14 f. Verfügung des LZPD vom 18.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 049. 226 APr. 16/1326, S. 8. 227 APr. 16/1326, S. 9. 228 APr. 16/1454, S. 3 ff. 225
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„Die Prüfung wird insgesamt nach meiner Einschätzung und den Erfahrungen sehr sorgfältig vorgenommen. Das heißt, um jetzt einmal ein anderes Beispiel abweichend von Silvester zu nennen, Kräfteanforderungen für die Bewältigung von Einsätzen aus Anlass von Fußballspielen wurden grundsätzlich dahin gehend geprüft, dass vergleichbare Spielbegegnungen der Vorsaison hinzugezogen wurden, die Einsatzerfahrungen ausgewertet wurden, das Fanverhalten bewertet wurde und dann auf dieser Basis im Sinne des Vergleichens auch über die Kräftezuweisung entschieden wurde. Insofern ist das zunächst mal ein übliches Verfahren, hier ja nur als Beispiel dargestellt.



Darüber hinaus … ist es natürlich auch so, dass es Einsatztage gibt, an denen Kräfteanforderungen möglicherweise aus Ressourcengründen schon nicht zugewiesen werden können. Dann muss eben geprüft werden: Wo sind Prioritäten zu setzen? Es ist zu prüfen: Können wir durch Sicht auf die gesamte Landeslage auch verantworten, dass Kräfte in Nachbarstädten beispielsweise zur Verfügung stehen? Oder gibt es andere Gründe, dass beispielsweise die Struktur der Besonderen Aufbauorganisation nicht hinreichend plausibel ist. Das sind Fragestellungen, die im Rahmen der aufsichtsunterstützenden Aufgabenwahrnehmung gestellt werden.



(…)



Hier ist insbesondere zu sehen, was ich gerade eben angedeutet habe, dass auch verglichen wird: Wie sind die Vorjahre verlaufen? Das ist in dem Fall gemacht worden, wobei ich hier nicht unmittelbar eingebunden war. Aber die Vorgehensweise meiner damaligen Behörde ist für mich plausibel. Man hat verglichen: „Welche Einsatzerfahrungen lagen vor, welche Ereignisse? Was war die Begründung der Kräfteanforderung?“, und hat dann eben einen Zug mehr zugewiesen als im vergangenen Jahr im Einsatz war, und hat dann darüber hinaus – und das ist für mich hier auch ganz wesentlich zu betrachten – eine Hundertschaft in Rufbereitschaft gelegt.
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Darüber hinaus hatte Köln ja auch schon für den Silvestertag eine Hundertschaft ohne einen Zug zugewiesen bekommen. Das war ja auch der Teil der Erörterung, an die ich mich ebenfalls noch erinnere. Da ging es ja um den sogenannten JVA-Spaziergang. Der war eben in Köln so vorgeplant und vorgesehen, dass dort auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei einzusetzen waren.“



Auf den Vorhalt, Zeugen hätten bekundet, es mache für die anfordernden Behörden keinen Sinn, beim LZPD zu rekurrieren, das habe eh keinen Erfolg, hat der Zeuge Mathies ausgesagt:



„Das sehe ich ganz anders. Denn hier hat erstens jede Behörde erst mal schon nach Verwaltungsrecht und Verwaltungspraxis die Möglichkeit der Remonstration. Diese Remonstration kann auch auf unterschiedlichen Ebenen ausgeübt werden. Es ist in seltenen Fällen vorgekommen, dass ich auch persönlich angerufen wurde und mir die Lage noch mal dargestellt wurde. In diesen Fällen habe ich mich dann noch mal unmittelbar erkundigt, wie denn die Lage aussieht, und habe dann die Entscheidung auch noch mal zurückgegeben, also entweder tatsächlich einen Kräftezuschlag, dass ich gesagt habe: „Jawohl, da ist etwas nicht beachtet worden“; oder eben die Entscheidung begründet. Einen solchen Anruf habe ich nicht erhalten, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine jetzige Behörde in meiner alten Funktion wiederum remonstriert hat.“



Auf den weiteren Vorhalt, gegen die Entscheidung des LZPD sei dadurch, dass Erfahrungsberichte des Vorjahres nachgesandt worden seien, remonstriert worden, hat der Zeuge Mathies bekundet:229



„Also nach meinen Erfahrungen sieht Remonstration anders aus. Und so sieht es auch die Verwaltungspraxis vor. Wenn eine Entscheidung nicht akzeptiert wird. Dann wendet man sich an die nächsthöhere Behörde. Das wäre in dem Fall das Ministerium.“
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Endgültige Einsatzplanung



Wegen dieser Entscheidung des LZPD veränderte der Zeuge Parthe die Einsatzkonzeption hinsichtlich der Einsatzzeiten, indem er die Meldezeit für alle eingesetzten Kräfte der BAO einheitlich auf 22:00 Uhr am Silvesterabend festsetzte. Er hat dazu ausgeführt: „Wir haben ja umgeplant, bzw. wir haben überlegt, welchen dieser Züge, oder auf welchem dieser Züge man am ehesten verzichten kann, und sind dann halt zu dem Schluss gekommen, dass man auf diesen früh anfangenden Zug um 20:00 Uhr am ehesten verzichten kann, weil die Erfahrung einfach sagt: „Nach 0 Uhr geht es richtig rund bis in die frühen Morgenstunden, bis 06:00, 07:00, 08:00 Uhr; man braucht die Kräfte in jedem Falle nach hinten raus“, sodass wir dann einfach aus diesem Einsatzabschnitt Brückensperrung diesen Zug gestrichen haben.“230



Dieser spätere Einsatzbeginn stellte sich für die Wirksamkeit der polizeilichen Maßnahmen als problematisch dar. Der eingesetzte Einsatzabschnittsführer des EA 2, der als Hundertschaftsführer tätige Zeuge PHK Meyer, hat dazu bekundet:



„[E]s war problematisch, weil, als wir um 22:45 Uhr in etwa – das war der Zeitpunkt, als ich das erste Mal auf den Bahnhofsvorplatz kam und die dortige Situation festgestellt habe … Wenn man sich vor Augen führt, dass der Bahnhofsvorplatz und die Umgebung rund um den Dom und den Hauptbahnhof mit sehr vielen Menschen – wobei da eine valide Schätzung abzugeben, wie viele Personen waren das denn tatsächlich, aber sicherlich aus meiner Erfahrung heraus, mehrere Tausend im gesamten Bereich – in einem Bereich war, der davor polizeilich eigentlich nicht belegt war, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, wieder vor die Lage zu kommen. Und es ist sehr, sehr schwierig einen solchen Bereich, der durch eine Vielzahl von Menschen belegt ist, wieder polizeisicher zu machen. Insofern war natürlich diese Meldezeit in Anbetracht
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der tatsächlichen Lageentwicklung, die sich am Einsatztag ergeben hat, tatsächlich problematisch.“231



Diese Einschätzung deckt sich mit der – nach eigenen Angaben nicht gesicherten – Hypothese des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, der das Zustandekommen der großen Masse der später begangenen Straftaten durch eine Situation der scheinbaren Regellosigkeit, die für die auf dem Bahnhofsvorplatz befindlichen Personen entstanden war, für hinreichend erklärt sieht. Diese beruhe auf der Wahrnehmung, dass erste Straftaten einzelner ohne fühlbare Konsequenzen geblieben seien.232 Wegen des verlegten Meldezeitpunkts war es weder dem Polizeiführer noch der Allgemeinen Aufbauorganisation vor 22:00 Uhr allerdings tatsächlich möglich, durch polizeiliche Präsenz geschlossener Einheiten und deren koordiniertes Einschreiten das Entstehen einer derart anomischen Situation zu verhindern. Spätere polizeiliche Maßnahmen konnten nach der Hypothese des Sachverständigen keinen nennenswerten Präventiveffekt mehr erzielen.233 Eine Einsatzbesprechung der eingesetzten Raumschutzkräfte war nun also für den 31. Dezember 2015, 22:00 Uhr am Alten Markt in Köln vorgesehen. Dieser Ansetzung lag die Einschätzung des PD Römers zugrunde, dass sich die Hauptaktivitäten der eingesetzten Polizeibeamten in solchen Nächten in den frühen Morgenstunden entfalten oder aber bis in die frühen Morgenstunden hineinreichen; bei einer Dienstzeit von acht Stunden sei ein Kräftevorhalt bis 6:00 Uhr morgens nur bei einem Einsatzbeginn um 22:00 Uhr sicher zu gewährleisten.234 Dazu hat auch der eingesetzte Polizeiführer, der Zeuge Reintges, ausgesagt: „Ja, der Jahreswechsel ist natürlich der absolute Höhepunkt, insbesondere was den Missbrauch von Pyrotechnik angeht. Dann haben die meisten Menschen auch einen relativ hohen Pegel Alkohol. Und da sind sicherlich die Einsatzspitzen. Weitere Einsatzspitzen – das wechselt, und das ist auch so kölnspezifisch – kommen dann so ab 4, 5 Uhr auf den Ringen. Da sind die Leute, die etwas
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APr. 16/1291, S. 6. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg vom 30.09. 2016, BB 41a.pdf, S. 50. 233 Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg vom 30.09.2016. BB 41a.pdf, S. 51. 234 Vernehmung des Zeugen Römers, APr. 16/1254, S. 7. 232
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länger unterwegs sind und dann auch reichlich getrunken haben. Also, relativ spät kommt noch mal eine Einsatzspitze. Also, […]: Zum Jahreswechsel, da ist eigentlich so der Peak. […] Aber, dass ich jetzt um 10 Uhr anfange und mir sage, na ja, bis 12 stecke ich jetzt die Hände in die Hosentasche, und dann fange ich mal an zu arbeiten, das wäre deutlich fahrlässig. Ich habe eben schon mal erwähnt: Dieser Dienstbeginn um 10, also um 22 Uhr, der resultiert aus allen Erfahrungen der Jahre davor und trägt auch dem Rechnung, dass die Kräfte nur endlich im Dienst bleiben können. Ja, die können nicht 12 bis 15 Stunden aneinander arbeiten. Und wenn man jetzt noch weiß, dass viele von denen nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen noch sehr viele Anzeigen schreiben müssen, dann wäre das nicht mehr zu verantworten.“ 235 Mit Ausnahme sogenannter „herausragender Einsatzlagen“ gibt es keine Vorschriften, nach denen eine Besondere Aufbauorganisation explizit von einem Beamten des höheren Dienstes geführt werden muss.236 Deshalb wurde die Einsatzführung in der Silvesternacht einem erfahrenen Beamten des gehobenen Dienstes, dem Zeugen EPHK Reintges, übertragen, was dem LZPD durch den Einsatzbefehl bekannt und auch nicht zu beanstanden war.237 Der einsatzführende Beamte fühlte sich mit der Übertragung der Einsatzleitung auch nicht überfordert, vielmehr hat er in seiner Vernehmung ausgeführt: „Ich werde jetzt nicht hingehen und mein Ministerium kritisieren. Ich kann nur sagen, dass ich sehr einsatzerfahren bin – sowohl in der Stabsarbeit als auch in der Durchführung von Einsätzen –, und ich denke, das Vertrauen, das man in mich gesteckt hatte, war auch durchaus gerechtfertigt. Also von daher: Darüber mögen andere entscheiden, ob ein höherer Dienst jetzt besser gewesen wäre, aber für mich ist das eine Hypothese.“ 238
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Die Entscheidung, als Polizeiführer einen Beamten des gehobenen Diensts einzusetzen, wurde im PP Köln in unveränderter Form seit mindestens 2011 getroffen. Dazu hat die Zeugin Brandhorst bekundet: „Also, der Polizeiführer wird aus meiner Erinnerung seit 2011 standardmäßig aus dem Wachdienst oder dem Bezirks- und Schwerpunktdienst gestellt von den dortigen Führungskräften. Auch in diesem Jahr oder im Jahre 2015 hat es keine Überlegungen gegeben, jemand anderen einzusetzen. Der Kollege Reintges hatte sich, so weit ich weiß, vorgeplant für diesen Einsatz, hatte also selbst den Vorschlag gemacht, den Einsatz erneut zu leiten. Er hat es bereits 2014 getan. Und an dieser Planung wurde nichts geändert, es wurde auch nichts diskutiert.“239



Der Leiter der DirGE im PP Köln, der Zeuge Temme, hat dazu ausgesagt: „Und diese Einsätze sind in der Vergangenheit, wie auch andere Einsätze im Bereich der PI Mitte, völlig beanstandungsfrei von Beamten des gehobenen Dienstes geführt worden, die auch größere Demonstrationen führen können, die mit Karneval usw. – mit diesen ganzen Dingen in der Stadt – sehr vertraut sind. Das sind die einsatzerfahrensten Führungskräfte der Behörde. Deshalb habe ich keine Veranlassung gesehen, das zu ändern.240 […] Die Frage, ab welcher Größenordnung oder ab welchem Einsatzanlass man eine Gesamteinsatzorganisation in einer Behörde errichtet und mit Ständigem Stab führt, kann man anders [als das MIK] beurteilen. Richtig ist aus meiner Sicht – rückblickend betrachtet von den Ergebnissen her –: Die PI Mitte wäre in diesem Jahr besser beraten gewesen – auch wegen der Bewältigung der Folgen –, eine größere Führungsgruppe unter Führung von Herrn Römers einzusetzen; das ist richtig. Aber ob man eine gesamtbehördliche Lage daraus hätte machen müssen, darüber kann man anderer Auffassung [als das MIK] sein.241“
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Der Zeuge Römers hat auf die Frage, warum nicht ein Polizeibeamter des höheren Dienstes eingesetzt wurde (das ist in dem Bericht angesprochen worden), weil das auch bezogen auf den Stab personell Auswirkungen gehabt hätte, ausgeführt:



„Erstens stimmt diese Schlussfolgerung nicht. Da muss ich Sie leider korrigieren. Nicht automatisch dann, wenn ein Polizeiführer höherer Dienst eingesetzt wird, gibt es auch einen großen Führungsstab. Es gibt eine Vielzahl von Einsätzen, die ich als hD-Beamter geführt habe, wo ich aber dennoch nur mit einem Führungsassistenten auf einem Auto unterwegs war, damit mir jemand Funk und Telefon abnimmt und ich den Kopf für andere Dinge frei habe.



Aber von dieser Facette abgesehen, gibt es keine festen Regeln, außer in herausragenden Einsatzlagen, die von vornherein mit Führung hD zu versehen sind. Das sind Lagen: Erpressung, Geiselnahme, herausragende Erpressung, Geiselnahme, Anschlag und dergleichen mehr. Da ist vorgesehen, dass nur ein ausgebildeter Polizeiführer für § 4-Lagen die Einsatzführung übernehmen darf. Ansonsten ist das immer eine Abwägung, eine Entscheidung, die aufgrund des aktuellen Einsatzanlasses aktuell gefällt wird.“242



Nach den Angaben des Sachbearbeiters im Referat 413 „Einsatz in besonderen Lagen“ des MIK, des Zeugen EPHK Haas, hätten sich aus der Übertragung der Einsatzführung an einen Beamten des höheren Dienstes Vorteile ergeben: „Es gibt zwei Stufen: Entweder man macht, wenn man einen Polizeiführer des höheren Dienstes einsetzt, eine PI-Lage, das heißt, rein auf die Polizeiinspektion bezogen. Der Vorteil ist dann, wir haben einen Polizeibeamten, der entsprechend noch weiterqualifiziert ist gegenüber einem Beamten des gehobenen Dienstes. Und wir haben den Vorteil, dass der sich in der Regel mit einer entsprechenden Führungsgruppe ausstattet.
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Wir haben hier eine Führungsgruppe gehabt mit zwei Mitarbeitern plus einer Führungsassistentin, und damit kann man das Informationsvolumen, was gerade bei so einer Einsatzlage aufkommt, nicht unbedingt bewältigen. Und von daher: Bei einer Führungsgruppe, die personell etwas größer aufgestellt worden wäre, hätte man den Vorteil gehabt, dass man wesentliche Informationen bündeln kann.“243



Der Zeuge Reintges ist in seiner Vernehmung zwar auch davon ausgegangen, dass die Führungsgruppe eines Polizeiführers des höheren Dienstes mit deutlich mehr Personal ausgestattet gewesen wäre, als die Führungsgruppe, die er zur Verfügung gehabt habe: „Bei mir war es so: Ich hatte selber einen Fahrer, eine Fahrerin, dann einen sehr erfahrenen Stabsmitarbeiter als Assistenten und drei Personen, die im Haus gearbeitet haben, die also quasi den Funk und die Telefone bedient haben. Wenn ein Großeinsatz gefahren wird, wie das beispielsweise an Karneval jetzt der Fall ist, dann wird man im Präsidium einen Führungsstab aufbauen, der aus einer sehr großen Anzahl von Personen besteht mit einem Führer im höheren Dienst.“244 Dieser Einschätzung sind allerdings der Zeuge Parthe als Einsatzplaner und der Zeuge Römers als Leiter der Polizeiinspektion 1 entgegengetreten. Der Zeuge Parthe hat dazu geäußert: „Also, der Einsatz eines höheren Dienstes hätte nichts zwangsläufig eine größere Führungsgruppe oder einen Koordinierungsstab nach sich gezogen.[…] Also, es hat Einsätze gegeben, die zum Beispiel der Herr Römers geführt hat, die der – in Anführungsstrichen – nur aus dem Streifenwagen heraus mit Fahrer und Assistent geführt hat.“245



Der Einsatz einer Führungsgruppe orientiere sich vielmehr an der erwarteten Größe des Einsatzes.246 Der Zeuge Römers hat dies bestätigt:
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„Nicht automatisch dann, wenn ein Polizeiführer höherer Dienst eingesetzt wird, gibt es auch einen großen Führungsstab. Es gibt eine Vielzahl von Einsätzen, die ich als hD-Beamter geführt habe, wo ich aber dennoch nur mit einem Führungsassistenten auf einem Auto unterwegs war, damit mir jemand Funk und Telefon abnimmt und ich den Kopf für andere Dinge frei habe.



Aber von dieser Facette abgesehen, gibt es keine festen Regeln, außer in herausragenden Einsatzlagen, die von vornherein mit Führung hD zu versehen sind. Das sind Lagen: Erpressung, Geiselnahme, herausragende Erpressung, Geiselnahme, Anschlag und dergleichen mehr. Da ist vorgesehen, dass nur ein ausgebildeter Polizeiführer für § 4-Lagen die Einsatzführung übernehmen darf.



Ansonsten ist das immer eine Abwägung, eine Entscheidung, die aufgrund des aktuellen Einsatzanlasses aktuell gefällt wird. Es kann sein, dass der Behördenleiter sagt, da hätte ich aber schon gern, dass ein Beamter höherer Dienst das führt. Es kann sein, dass die morgendliche Lagerunde um 9 Uhr, die ich eben schon erwähnt habe, zu dem Ergebnis kommt: Das ist ein politisch sensibler oder wie auch immer sensibler Einsatz. Den sollten wir unter Führung hD stellen. Ich kann aber auch selber hingehen und sagen: Das ist von der Anforderung her, von der Komplexität her, von der Anzahl der Einsatzabschnitte her ein derart komplexes Gebilde, das möchte ich keinem meiner Mitarbeiter gD – also gehobener Dienst – aufs Auge drücken. Das mache ich selber. Da setze ich mich quasi selber ein.



Zu der Frage: Warum ist das Silvesternacht nicht passiert? – Ich habe eben hergeleitet die Entwicklung der Silvestereinsätze 2008 bis heute. Mit der Ausnahme des hier zur Rede stehenden Einsatzes hat es nie auch nur annähernd eine Begründung dafür gegeben, dass die Komplexität dieses Einsatzes zur Führung durch einen ausgebildeten Mann höherer Dienst stattfinden muss.“247



247



APr. 16/1254, S. 20.
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Gleicher Ansicht ist auch die Zeugin Brandhorst gewesen:



„Der Einsatz ist als Besondere Aufbauorganisation geplant worden. Das wäre auch der Fall gewesen, wenn ein Beamter des höheren Dienstes diesen Einsatz geführt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am restlichen Einsatzablauf, an der Besetzung in diesem Einsatz weitere Änderungen vorgenommen worden wären.“248



Die Einsatzplanung sah eine Führungsgruppe von drei Beamten (ein Führungsassistent sowie zwei Beamte in der Befehlsstelle) vor.249 Neben den über das LZPD angeforderten Bereitschaftspolizeikräften wurden auch Kräfte anderer Polizeiinspektionen des PP Köln der BAO unterstellt. Insgesamt waren nach der Einsatzplanung 142 Polizeibeamte und ein angestellter Kraftfahrer in der BAO vorgesehen.250 Auch die Stärke der Allgemeinen Aufbauorganisation251 wurde um 12 Beamte erhöht.252 Diese Kräftezuweisung hielt der eingeteilte Polizeiführer, der Zeuge Reintges, jedenfalls nicht für so unzureichend, dass er dagegen Widerspruch erhoben hätte. Dies hätte er – wie er wusste - gekonnt. Dazu hat der Zeuge Reintges aber ausführt:



„Ja, [ich hätte widersprechen können,] dann nennt man das remonstrieren. Dann hätte ich remonstriert und hätte gesagt: So kann ich den Einsatz nicht fahren, das ist unzulänglich. – Aber das stand hier nicht in Rede.“253 Unter diesen Rahmenbedingungen – also der unveränderten Lagebeurteilung und der nicht wie ursprünglich geplant zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte – erfolgte die weitere Einsatzplanung, die im Einsatzbefehl vom 29. Dezember 2015 endgültig festgelegt wurde. Ausgehend von der unverändert übernommenen Lage wurde die Organisationsstruktur der in Köln zu Silvester 2015 eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Landespolizei als „Besondere Aufbauorganisation“ definiert. Eine BAO ist nach der



248



APr. 16/1231, S. 18. Übersicht über die eingesetzten Kräfte des PP Köln, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 64. 250 Übersicht über die eingesetzten Kräfte des PP Köln, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 64. 251 Im Folgenden AAO. 252 Vgl. Aussage des Zeugen Reintges, APr. 16/1212, S. 47. 253 APr. 16/1212, S. 30. 249
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insoweit maßgeblichen Polizeidienstvorschrift 100 einzurichten, wenn eine Lage durch die allgemeine Aufbauorganisation wegen des erhöhten Kräftebedarfs, der Einsatzdauer oder der notwendigen einheitlichen Führung nicht bewältigt werden kann. Die BAO ist hinsichtlich Art, Umfang und Intensität der Maßnahmen sowohl für Sofortlagen als auch für Zeitlagen anlassbezogen vorzubereiten.254 Die BAO umfasst neben dem Polizeiführer den Führungsstab oder die Führungsgruppe und die Einsatzabschnitte. Auftrag und Gliederung der BAO wurden wie folgt festgelegt:



„Die erforderlichen Einsatzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erfolgen unter Einrichtung einer Besonderen Aufbauorganisation mit Führungsgruppe mit den Einsatzabschnitten: EA 1 - Sperrmaßnahmen Brücken EA 2 - Raumschutz EA 3 - Präsenzmaßnahmen OPARI-Bereich EA 4 - Kriminalitätsbekämpfung EA 5 - Bekämpfung Verkehrsdelikte OPARI-Bereich“255



Die Aufträge und Stärke der einzelnen Einsatzabschnitte wurden dabei wie folgt definiert: Der EA1 wurde mit einem Kräfteansatz von 0:1:12:(1) versehen. Der EA 1 wurde mit der Durchführung von Verkehrsmaßnahmen, insbesondere durch Verkehrsaufklärung im Bereich der Rheinbrücken, hier mit Schwerpunkten auf der Hohenzollernbrücke, der Severinsbrücke und der Deutzer Brücke beauftragt. Ferner hatte er Gefahren für Zuschauer zu verhindern, anlassbezogene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern oder zu verfolgen und städtische Dienststellen und Sperrpersonal zu unterstützen. Schließlich oblag ihm etwaiger Gefangenentransport. Für diese Aufgaben wurden ihm ein Einsatzabschnittsführer, zwölf Beamte im Einsatz und ein Fahrer des



254 255



PDV 100 1.4.2.2, BB 4 MIK PDV 100 Ordner 1.pdf, Bl. 27. Befehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 66 ff., hier 67.
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Gefangenentransportkraftwagens zugewiesen. Lagemeldungen hatten lageangepasst zu erfolgen. Meldeort und -zeitpunkt wurden in die Polizeiinspektion 1 (Stolkgasse 47 in Köln) am 31. Dezember 2015 um 20:00 Uhr befohlen.256 Der EA 2 umfasste letztlich 0:0:4:(0) eigene Kräfte des PP Köln sowie 0:6:79:(0) unterstellte Kräfte der 14. BPH ohne einen Zug. Der EA 2 wurde mit der offenen Aufklärung durch den Einsatz von Posten und Streifen sowie dem Raumschutz in den Bereichen Hohenzollernbrücke, Deutzer Brücke, Severinsbrücke, Altstadt / Rheinufer sowie Ringe beauftragt. Ferner hatte er Gefahren für Zuschauer zu verhindern, anlassbezogene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern oder zu verfolgen, bei Störungen und Straftaten Beweise zu sichern und zu dokumentieren, städtische Dienststellen und Sperrpersonal zu unterstützen, den Gefangenentransport zu übernehmen sowie auf Weisung des Polizeiführers andere Einsatzabschnitte zu unterstützen. Ein separater Bereich Dom/Bahnhofsvorplatz war nicht ausgewiesen, sollte aber dem Raum „Altstadt“ unterfallen.257 Zu diesem Zweck wurden ihm sechs Führungskräfte sowie 83 Polizeibeamte im Einsatz zugewiesen. Die Lagemeldung hatte lageangepasst zu erfolgen. Meldeort und -zeitpunkt wurden für einen Einsatzzug nebst Gefangenenkraftwagen in den Bereich Alter Markt / Rathaus sowie für einen weiteren Zug nebst Gefangenenkraftwagen in den Bereich Ringe jeweils am 31. Dezember 2015 um 22:00 Uhr befohlen.258 Für den EA 3 standen 0:1:15:(0) eigene Kräfte des PP Köln zur Verfügung. Der EA 3 wurde mit der offenen Präsenz durch Posten und Streifen im Bereich der „Ordnungspartnerschaft Ringe“, der Wahrnehmung der dortigen anlassbezogenen Einsätze, der Verhinderung von Gefahren für Zuschauer, der Verhinderung oder Verfolgung anlassbezogener Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, dem Identifizieren und Kontrollieren von potentiellen Störern, der Durchführung von Gefährderansprachen, dem Erteilen von Platzverweisen sowie der Unterstützung der anderen Einsatzabschnitte auf Weisung des Polizeiführers beauftragt. Hierfür erhielt er eine Einsatzabschnittsführerin sowie 15 Beamte im Einsatz zugewiesen. Die Lagemeldung hatte lageangepasst zu erfolgen. Meldeort und -zeitpunkt wurden ebenfalls in die Polizeiinspektion 1 am 31. Dezember 2015 um 22:00 Uhr befohlen.259



256



Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 68. Vgl. Aussage des Zeugen Parthe, APr. 16/1231, S. 88. 258 Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 69. 259 Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 70. 257
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Im EA 4 standen gemäß Einsatzbefehl 0:1:11:(0) eigene Kräfte des PP Köln zur Verfügung. Der Einsatz auf den Kölner Ringen war in vergleichbarer Einsatzstärke wie in der OPARI-Einsätze-Konzeption vorgesehen. Der EA 4 wurde mit der Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere durch verdeckte Aufklärung zum Erkennen von Straftätern mit den räumlichen Schwerpunkten Ringe und Altstadt sowie durch verdeckte Eingriffsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt freiheitsentziehende Maßnahmen (Aufspüren und Observation bekannter und erkannter Straftäter und Störer sowie beweissichere, lageangepasste Festnahmen, Ingewahrsamnahmen und Identitätsfeststellungen) beauftragt. Zudem sollte die Kriminalitätsbekämpfung mit Schwerpunkten in den Deliktsbereichen Raub und Taschendiebstahl durch Aufklärung an bekannten Kriminalitätsbrennpunkten, Observation von potentiellen Tatverdächtigen, beweissichernde Maßnahmen zur Strafverfolgung und frühzeitige gefahrenabwehrende Identitätsfeststellungen und Ingewahrsamnahmen (soweit gemäß PolG NW zulässig) erfolgen. Zu diesem Zweck wurden ihm ein Einsatzabschnittsführer sowie elf Polizeibeamte im Einsatz, die mit lageangepasster Zivilkleidung ausgestattet sein sollten, zugewiesen. Die Lagemeldung hatte lageangepasst zu erfolgen. Meldeort und -zeitpunkt wurden erneut in die Polizeiinspektion 1 im Einsatzraum am 31. Dezember 2015 um 22:00 Uhr befohlen.260 Aufgabe der Kräfte des EA 4 war es auch, die in der Lagebeurteilung benannte Gefahr der Straftaten aus der „Antänzer“-Szene zu überwachen. Der Polizeiführer der BAO am Silvesterabend 2015/2016, der Zeuge EPHK Reintges, hat dazu ausgeführt:



„[N]ormalerweise observieren die [Kräfte des EA 4] Zielpersonen – die kennen viele davon – und nehmen die fest, sollten die dann unter ihren Augen irgendeine Straftat begehen. Wenn die feststellen, dass eine große Anzahl unterwegs ist, die man als Zivilkräfte so überhaupt gar nicht mehr handeln kann, dann würden die diese Menschen den unformierten Einheiten zusprechen. Dann werden die direkt festgenommen oder in Gewahrsam genommen, oder da wird für die Orte, wo sie dann Taschendiebstähle begehen könnten, ein Platzverweis erteilt.“261



260 261



Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 71. APr. 16/1212, S. 18.
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Für den EA 5 standen gemäß Einsatzbefehl Kräfte in einer Stärke von 0:1:5:(0) aus dem PP Köln zur Verfügung. Dem EA 5 wurde die Durchführung von stationären und mobilen Verkehrskontrollen im und abgesetzt vom OPARI-Bereich übertragen. Hierzu wurden ihm ein Einsatzabschnittsführer sowie fünf Polizeibeamte im Einsatz zugewiesen. Die Lagemeldung hatte lageangepasst zu erfolgen. Meldeort und -Zeitpunkt wurden in den OPARI-Bereich im Einsatzraum am 31. Dezember 2015 um 22:00 Uhr befohlen.262 Ein Einsatzabschnitt „Gefangenensammelstelle“ nach den Vorschriften der Polizeidienstvorschrift 100 wurde nicht eingerichtet, da dies mindestens weitere 50 Polizeibeamte erfordert hätte. Auch eine im PP Köln etablierte Organisationsform der Gefangenensammelstelle, die weniger Personal gebunden hätte, wurde nicht eingerichtet.263 Eine Lagebesprechung unter Teilnahme aller beteiligten Institutionen wurde auf den 31. Dezember 2015, 21:30 Uhr, in die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion 1 anberaumt. Um 22:00 Uhr am gleichen Abend war die Einsatzbesprechung mit den Einsatzabschnittsführern vorgesehen. Neben weiteren Einzelheiten enthielt der Einsatzbefehl folgende die Lagefortschreibung betreffende Regelungen:



„6.7.1 Die Einsatzbearbeiter eröffnen einen Einsatz in eCEBIUS und protokollieren lagerelevante Erkenntnisse. 6.7.2 Kräfte des Wachdienstes führen ab 19:00 Uhr offene Aufklärung im Bereich durch, so dass eine Übergabe des Einsatzraumes an die Kräfte BAO erfolgen kann. Platzverweise sind zu dokumentieren.“264



Damit wurden die Kräfte des Einsatzabschnitte Kriminalitätsbekämpfung dem nach der Einsatzkonzeption als Schwerpunkt betrachteten Bereich der Ringe und der Altstadt



262



Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 72. Vgl. Aussage des Zeugen Temme, APr. 16/1326, S. 13. 264 Einsatzbefehl vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 75. 263
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vorrangig zugewiesen, wenngleich die Aufklärung an bekannten Brennpunkten der Kriminalität in den Deliktsbereichen Raub und Taschendiebstahl ebenfalls vom Auftrag umfasst war. Zudem war nach dem Einsatzbefehl vorgesehen, dass bereits erkennbare Schwerpunkte polizeilichen Handelns durch die offene Aufklärung des Wachdienstes auch der Polizeiführung der BAO bekannt würden. Der Bereich um den Hauptbahnhof Köln lag im Einsatzgebiet von insgesamt 101 Polizeibeamten (89 Beamte EA 2 / 12 Beamte EA 4), die jedoch sämtlich für einen deutlich größeren, letztlich die gesamte Kölner Altstadt nebst Brücken umfassenden Bereich zuständig waren. Zwölf dieser Beamten waren zudem zivil gekleidet, so dass sie im Konzept der Straftatverhinderung durch sichtbare polizeiliche Präsenz nicht wirksam sein konnten. Aufgrund der nur teilweise gewährten Unterstützung durch Fremdkräfte wurde der für den EA 2 ursprünglich geplante Meldezeitpunkt von 20:00 Uhr auf 22:00 Uhr nach hinten verschoben. Dazu hat der als Zeuge vernommene Inspektionsleiter der Polizeiinspektion 1, PD Römers, der die Einsatzkonzeption verantwortete, ausgeführt: „Wir haben dann den Einsatz in der Planung geringfügig umgestellt. Zunächst war die Absicht, einen der drei Züge, wenn denn die Hundertschaft gekommen wäre, schon um 20 Uhr in die Fläche zu bringen, insbesondere im Bereich Altstadt, Brücken, Dom, Hauptbahnhof. Die beiden anderen Züge mit der Hundertschaftsführung sollten um 22 Uhr ihren Dienst beginnen. Das hat schlicht und einfach den Grund, dass sich die Hauptaktivitäten in solchen Nächten in den frühen Morgenstunden entfalten oder aber bis in die frühen Morgenstunden hineinreichen. Deswegen, wenn ich die Hundertschaft um 22 Uhr antreten lasse und von acht Stunden Dienst ausgehe, dann können die bis 6 Uhr arbeiten. Und wenn ich sie um 20 Uhr antreten lasse, etwa nur bis 4. Wenn es Dicke kommt am frühen Morgen, bin ich dann blank. Insofern war mein Interesse in der Planung, die beiden Züge um 22 Uhr antreten zu lassen, damit sie entsprechend lange arbeiten können. Im Übrigen war das auch die Einsatzzeit der Vorjahre, mit der wir eigentlich immer vernünftig klargekommen sind.“265 Ein Einsatzabschnitt „Ermittlungen“, dem eine Anzeigenaufnahme hätte übertragen werden können, wurde nicht eingerichtet.



265



APr. 16/1254, S. 6.
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Hierzu hat der Zeuge Rose, LZPD, auf die Frage, ob es ihm aufgefallen sei, dass kein EA „Ermittlungen“ gebildet wurde, ausgeführt: „Also, das, was in der Kräfteanforderung steht, habe ich auch geprüft, und letztendlich geht es aber da um eine Strafverfolgung, und das steht in dem mir übersandten Bericht, der die BAO skizzierte. Da stand ein Abschnitt drin mit zwölf Beamten. […] Ja, das ist eine unterschiedliche Ausprägung der Benennung dieser Abschnitte. Wichtig ist, dass diese Strafverfolgung, wie auch immer man das bezeichnen mag – da ist die Behörde auch frei –, dass die Kriminalität da mit abgearbeitet wird.“266 Dazu hat der – allerdings mit der Planung nicht befasste – Zeuge Reintges ausgesagt: „Ja, es gab auch in den Jahren davor Menschen, die sich da in unserem Vorraum gestaut haben wegen Anzeigen – natürlich nicht wegen dieser gravierenden Delikte, über die wir gleich sprechen werden. Aber das haben wir auch in einer lauen Sommernacht am Wochenende: Wir haben auch den Vorraum voll von Menschen sitzen, die entweder verletzt wurden oder bestohlen wurden, und dann müssen die einfach warten. Das ist so. Die Ressource Mitarbeiter ist endlich, und wir können da nicht immer weiter reinbuttern, ja.“267 Ungeachtet dieser Einschätzung widerspricht die vorgenommene Personalverteilung diesbezüglich der im Einsatzbefehl festgehaltenen Aufgabenstellung, nach der „eine deutlich sichtbare polizeiliche Präsenz im gesamten Einsatzraum erforderlich [ist]. Insbesondere der flächendeckenden Ansprechbarkeit für hilfesuchende Bürger kommt wegen der allgemein herrschenden Verunsicherung eine hohe Bedeutung zu.“268 Auch ein Einsatzabschnitt „einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ wurden nicht eingerichtet, obwohl dies im nordrhein-westfälischen Landesteil zur PDV 100 VS-NfD gemäß Erlass vom 9. Juli 2008 vorgesehen ist.269
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Apr. 16/1316, S. 37. APr. 16/1212, S. 41. 268 Einsatzbefehl des PP Köln vom 29.12.2015, BB 4 MIK PP Köln Ordner 8.pdf, Bl. 66. 269 PDV 100 BB 4 MIK PDV 100 Ordner 1.pdf, Bl. 479 ff. 267
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Einsatzplanung der Bundespolizeiinspektion Köln



Seitens der Bundespolizei wurde der Einsatz zu Silvester 2015/2016 durch die Bundespolizeiinspektion Köln geplant.270 Ausgehend von der unter Ziffer 1.1.2.3.3 dargestellten Lageeinschätzung plante die Bundespolizeiinspektion Köln den Einsatz im Rahmen der Allgemeinen Aufbauorganisation mit eigenen Kräften und einer bereitgestellten BFE zunächst der Bundespolizeiabteilung Hünfeld, dann der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin271. Insgesamt waren für die Zeit des Spätdienstes der Einsatz von 63 Beamten und die Zeit des Nachtdienstes der Einsatz von 64 Beamten geplant, wobei der Einsatz der BFE (45 Beamte) erst ab 22:00 Uhr beginnen sollte. Hintergrund des gestaffelten Dienstbetriebs waren Erfahrungen aus den Vorjahren, nach denen noch in den Morgenstunden mit polizeilichen Maßnahmen zu rechnen war, die möglicherweise die Anwesenheit einer BFE erforderten. Dazu hat der Zeuge Maschetzky angegeben:



„[…I]ch hatte [um 20 Uhr] eigene Kräfte, 18 Polizeivollzugsbeamte der eigenen Dienstgruppe. Ab 20 Uhr waren mir unterstellt 45 Beamte aus Sankt Augustin, die mir mit dem BFE-Führer dann unterstellt waren, ab 22 Uhr. Wir haben ein bisschen zeitversetzt Dienstbeginn gemacht, insbesondere weil auch der Hintergrund ist, dass die BFE in den Frühdienst hineinarbeitet, weil wir schon einmal ab 6 oder 7 Uhr morgens noch bestimmte polizeiliche Lagen zu bewältigen haben, damit der Frühdienst nicht alleine vor Ort ist. Das waren ein bisschen die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren.“272 „Wir haben auch die Wache mitbesetzt. Dazu gehört die Abfertigung. Das sind die Leitstellenbeamten. Das sind die Außenreviere Bonn, die Villa Hammerschmidt. Wenn man die nachher abzieht, haben sie regulär nur drei Streifen. Wir waren in einer Komplettstärke von 18, aber zwei Ortsdienststreifen und eine Motstreife – das waren die Diensthundeführer –, die mir für den Bereich Köln
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Einsatzbefehl der Bundespolizeiinspektion Köln vom 22.12.2015, BB 4 Bundespolizei Ordner 4.pdf, S.1 ff. 271 1. Änderung des Einsatzbefehls der Bundespolizei vom 29.12.2015; BB 4 Bundespolizei Ordner 6.pdf, Bl. 3. 272 APr. 16/1212, S. 99.
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zur Verfügung standen, und eben halt die unterstellten Kräfte, das waren 45 insgesamt.“273 Die Einsatzleitung wurde dem Dienstgruppenleiter274 der AAO, dem Zeugen PHK Maschetzky, übertragen. Besondere Erwägungen lagen dem nicht zugrunde. Der Zeuge Maschetzky hat dazu ausgeführt:



„Meine Dienstgruppe hatte in dieser Silvesternacht einfach einen Nachtdienst zu leisten. Diesbezüglich ist man automatisch, wenn man mit seiner Dienstgruppe im Nachtdienst den Dienst versieht, dann auch Polizeiführer in dieser Silvesternacht mit seiner Dienstgruppe.“275



Nach der ursprünglichen Konzeption wäre statt einer Beweis- und Festnahmeeinheit in der Stärke von mehr als 40 Beamten ein Einsatzzug mit einer Stärke von mehr als 30 Beamten vorgesehen gewesen. Zudem hatte die Bundespolizeiinspektion auch Video- und Ausleuchttechnik angefordert, aber mangels Verfügbarkeit nicht zugewiesen bekommen. Der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin hat dazu ausgeführt:



„Wir haben von den Kräften her eine andere Größenordnung zugestanden bekommen und auch in einer anderen Qualität, wir glauben, einer intensiveren Qualität, als ursprünglich geplant. Aber die technische zusätzliche Ausrüstung, die wir angefordert hatten – Videotechnik und Beleuchtungstechnik –, die konnte uns eben mit der Begründung, die ich genannt habe, nicht zur Verfügung gestellt werden, weil sie bundesweit eben nicht verfügbar war zu diesem Zeitpunkt.



[…]



Wir haben vom Antragsweg her sowohl was die Kräftelage angeht, auch was zusätzliches Material angeht, hier den Antragsweg zu unserem Bundespolizei-
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präsidium. Man hat dort unseren Antrag sehr sorgsam geprüft, hat nach Möglichkeiten einer entsprechenden Bereitstellung gesucht und musste uns dann allerdings nur eingeschränkt Dinge zur Verfügung stellen.



Ich sage noch mal, im Hintergrund standen terroristische Bedrohungslagen an anderen Orten, vor allen Dingen aber das Thema „Migration“ im süddeutschen Raum, wo wir gerade Ausleuchtungstechnik für die rund um die Uhr besetzten Grenzkontrollstellen eigentlich alles im Einsatz hatten, was wir haben. Die Bundespolizei war auf das Thema „Migration“ auch von der sachlichen Ausstattung eben nicht so vorbereitet, wie es dann letztendlich abgefordert wurde. Und wir waren dort zu dem Zeitpunkt noch deutlich in der Improvisation. Also alles, was wir hatten, war da gebunden. Wir haben das bundesweit zusammengerufen, um dort eben eine möglichst gute Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten. Das fehlt uns dann als mobiles zusätzliches Element bei der Maßnahme in Köln. Aber ich darf noch mal darauf aufmerksam machen: Wir haben, was Köln anging, argumentiert mit den Erfahrungen der Vorjahre. Insofern kann ich nachvollziehen, wenn meine zuständige Entscheidungsbehörde hier im Wege einer Priorisierung sich für einen Verbleib in Süddeutschland entschieden hat. Wir haben das dann auch nicht mehr hinterfragt. Es, denke ich, erschließt sich auch von selbst“276



Zur Kräftezuweisung an die Bundespolizeiinspektion Köln hat der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, der Zeuge Dr. Romann, ausgeführt:



„Um die Kräfte- und die Ressourcenlage der Inspektion Köln in der Silvesternacht nachvollziehen zu können, bedarf es noch eines Blickes auf die kräftezehrenden Parallellagen bundesweit. Am 30. Dezember 2015 – also nur an diesem einen Tag vor Silvester – hat die Bundespolizei 3.971 Migranten bei der Einreise festgestellt, kontrolliert und registriert und zum Teil in Ankunftszentren
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transportiert, der ganz überwiegende Teil natürlich an der deutsch-österreichischen Grenze. Am 31. Dezember 2015 an Silvester selbst waren es 3.527 Migranten.277



[…]



Die durch die Inspektion Köln im Rahmen der Einsatzvorbereitung angeforderten Führungs- und Einsatzmittel zur Ausleuchtung möglicher Brennpunkte im Einsatzraum während der Abend- und Nachtstunden am Einsatztag konnte wegen Kapazitätsengpässen nicht zur Verfügung gestellt werden. Diese Führungs- und Einsatzmittel wurden überwiegend im Migrationseinsatz an der deutsch-österreichischen Grenze verwendet.“278



Mit Einsatzbefehl der Bundespolizeiinspektion Köln vom 22. Dezember 2015 wurde als Einsatzabsicht festgelegt, dass die Einsatzmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Köln im Rahmen der verstärkten AAO unter Führung des Dienstgruppenleiters durch Voraufsicht und Überwachung der Bahnhöfe Köln Hbf und Köln Messe/Deutz sowie der Hohenzollernbrücke, sichtbare Präsenz im Einsatzraum sowie Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Lenkung von Personenströmen im Bahnhof Köln Hbf durchzuführen seien, um die störungsfreie An- und Abreisephase zu den Veranstaltungen zu gewährleisten, die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zuständigkeitsbereich aufrecht zu erhalten, bahnbetriebliche Störungen zu minimieren und erkannte Straftaten zu verfolgen und Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.279 Im Einzelnen wurde die verstärkte Bundespolizeiinspektion Köln mit der Überwachung der Bahnanlagen und des Reiseverkehrs mit Schwerpunkt Köln Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz einschließlich Hohenzollernbrücke durch ständige Präsenz, der Vorbereitung von Personenlenkungs- und Absperrmaßnahmen insbesondere in der Abreisephase, der Verhinderung oder Unterbindung körperlicher Auseinandersetzung
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sowie der Gewährleistung beweissicherer Strafverfolgung im ersten Angriff beauftragt.280 Ein Konzept zur Verhinderung des Betretens des Gleiskörpers durch Unbefugte wurde jedoch nicht erarbeitet. Hierzu hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, der Zeuge Dr. Schröder, geäußert:



„Entscheidend ist doch nach meiner Analyse, dass es eine entsprechende Regelung und Steuerung der Ströme der Zuschauer oder der Feiernden geben muss. Das kann doch die Bundespolizei nicht leisten. Das ist doch ganz klassische Aufgabe des Landes und der Kommunen, dafür zu sorgen, diese Ströme zu lenken und zu organisieren auf dieser Festivität.



Aber das müssen Sie natürlich hier als Verantwortliche des Landes vor Ort regeln. Ich kann Ihnen doch als Bundeskollege jetzt nicht erzählen, wie Sie Ihre Feierlichkeiten in Köln besser zu organisieren haben.



[…] Ich meine, das wäre gerade zu aberwitzig.“281



Mit Lagefortschreibung vom 29. Dezember 2015, die auch dem PP Köln zuging, wurden der Bereich des Kölner Hauptbahnhofs sowie der Bereich des Bahnhofs Köln Messe/Deutz nebst angrenzender Bahnanlagen jeweils als gefährdetes Objekt gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 4 BPolG eingestuft, was die erleichterte Identitätsfeststellung sämtlicher dort aufhältigen Personen ermöglichte.282



Der Bundespolizei war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass nicht an jedem Ort im Kölner Hauptbahnhof Funkverkehr möglich war. Dazu hat der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, der Zeuge Dr. Romann, ausgeführt:
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„Der Digitalfunk ist prioritär, zwischen dem Bund und den Ländern so vereinbart, erst in der Fläche versorgt worden. Wir haben mittlerweile eine Ausleuchtung in der Fläche von, ich glaube, über 95 %. Das ist eine sehr gute Leistung.



An die Objektversorgung – seien es Flughäfen, seien es Bahnhöfe, seien es Einkaufspassagen, seien es Tunnel – ist man sehr viel später herangetreten.



Wir haben im Moment die Situation in Köln, dass es dort Bereiche gibt, wie auch an anderen Bahnhöfen, Flughäfen oder anderen großen Objekten, von denen auch andere Sicherheitsbehörden betroffen sind – Landespolizeien, Feuerwehren usw. –, wo wir keine vollständige Abdeckung haben.



Aus diesem Grund nehmen die Beamten seit längerem Rückgriff entweder noch auf einen bestehenden Analogfunk oder auf private Handysysteme.



Zuständig – und das ist das Entscheidende – für die Objektversorgung mit Digitalfunk ist der Eigentümer der Objekte. Das ist hier die Deutsche Bahn AG, das Infrastrukturunternehmen.



Die DB AG hat über Jahre keine Investivmittel bekommen, um die Objektversorgung vernünftig und schnell zu betreiben. Jetzt im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung 2017 gibt es gesonderte Infrastrukturmittel des Bundes für die Bahn, um auch die Objektversorgung des Hauptbahnhofs Köln zu verbessern. Also hier ist Besserung in Sicht. Aber entscheidend ist – und das ist die Aussage –: Für die Digitalobjektversorgung im Bahnhof selbst ist der Eigentümer, das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zuständig und nicht die Bundespolizei.“283
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Einsatzplanung des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln



Das vom Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln erstellte Sperrkonzept für sämtliche Kölner Rheinbrücken wurde am 9. Dezember 2015 in einer Dienstbesprechung vorgestellt und präzisiert: Der Leiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt Köln, der Zeuge Breetzmann, hatte Beamte der Landespolizei (einschließlich der Wasserschutzpolizei), Beamte der Bundespolizei, diverse Mitarbeiter unterschiedlicher Ämter der Stadt Köln, Mitarbeiter des Bahnhofsmanagements Köln-Hauptbahnhof, der Kölner Verkehrsbetriebe sowie der Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln zu dieser Dienstbesprechung eingeladen, um dort sämtliche Einsatzkonzepte abzugleichen. Die Erstellung eines eigenen umfassenden Sicherheitskonzepts für das Kölner Stadtgebiet war jedoch nicht Gegenstand dieser Dienstbesprechung. Der Zeuge Breetzmann hat insoweit ausgeführt:



„Das Thema Sicherheitskonzept ist ja auch nach der Erlasslage grundsätzlich dann erforderlich, wenn Sie eine Veranstaltung oder einen Veranstalter haben. An Silvester haben Sie keinen Veranstalter. Dass hier in einer solchen Besprechung natürlich auch sicherheitsrelevante Informationen, die bei den anderen Behörden vorliegen, mit einfließen, ist aus der Erkenntnis meiner bisherigen Besprechungen, die ich in solchen Bereichen hatte, immer gegeben gewesen, weil man hier auch offen mit Themenstellungen umgeht. Allerdings gab es in dieser Besprechung keinen Hinweis darauf, dass es andere sicherheitsrelevante Problemlagen in Köln geben würde.“284



Die Stadt Köln sah sich selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Rolle eines Veranstalters. Dazu hat der Zeuge Breetzmann angegeben: „Seit der Silvesternacht gibt es bei der Stadt in der Tat Überlegungen, in eine Rolle eines fiktiven Veranstalters zu schlüpfen, und zwar gerade da,
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wo letztendlich Auswirkungen über eine genehmigte Veranstaltung hinaus oder aber auch für Ansammlungen von Personen, wo es keinen Veranstalter gibt, diese Rolle seitens der Stadt zu übernehmen.“285



Gefahrenlagen ohne Bezug zu den Brückenbereichen oder der Rheinschifffahrt – insbesondere hinsichtlich des Bahnhofsvorplatzes, des Bahnhofsbereichs oder des Doms286 – wurden nicht erörtert. Personal – über das für das „Sperrkonzept Rheinbrücken“ hinaus vorgesehene – wurde insoweit durch das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln nicht eingeplant.287 Auch eine Erörterung eines Verbots von Pyrotechnik fand nicht statt.288 Das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln war bereits im Vorfeld davon ausgegangen, durch die Regelung des § 23 Abs. 2 S. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV), nach der Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, am 31. Dezember und 1. Januar eines jeden Jahres pyrotechnische Gegenstände abbrennen dürfen, an einem solchen Verbot gehindert zu sein.289 Diese Rechtsauffassung scheint nachvollziehbar, da Ausnahmen von der Regel des § 23 Abs. 2 S. 2 1. SprengV gemäß § 24 Abs. 2 1. SprengV – also Verbote des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen – nur in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind oder, soweit Gegenstände mit ausschließlicher Knallwirkung verboten werden sollen, in bestimmten dicht besiedelten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zu bestimmten Zeiten zulässig sind. Keine dieser beiden Voraussetzungen dürfte auf die Hohenzollernbrücke zutreffen. Weitere Einschränkungen dürften jedenfalls aufgrund landesrechtlicher Ordnungsgesetze nicht zulässig sein.290



Gegenstand der Besprechung war daher zunächst das Sperrkonzept der Stadt Köln betreffend die Rheinbrücken und dann ein inhaltlich begrenztes, neues Sicherheitskonzept für die auf dem Rhein befindlichen Personenfahrgastschiffe vor dem Hintergrund eines tödlichen Unfalls im Vorjahr.
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Im Rahmen der Dienstbesprechung am 24. Februar 2015, die auf Einladung der Stadt Köln stattfand, verständigten sich die beteiligten Behörden- und Institutionenvertreter darauf, dass nach dem Sommer 2015 ein Ortstermin stattfinden sollte, um das weitere Vorgehen für die Hohenzollernbrücke festzulegen. Dieser Ortstermin fand jedoch nicht statt; wurde aber auch von keiner der im Frühjahr 2015 anwesenden Behördenvertreter eingefordert.



Hierzu hat die Zeugin Schorn ausgeführt:



„Ich glaube, ein gesonderter Termin zum Thema „Brückensperrung“ ist jetzt meines Wissens nicht zustande gekommen. Es gab häufiger Termine, wo auch die Polizei anwesend war, zum Thema „Rheinboulevard“, wo Ortstermine stattgefunden haben. Und ich denke mal, das sind die Ortstermine, wo dann auch letzten Endes über Sperrmaßnahmen – in dem Fall für den Rheinboulevard – gesprochen worden ist. Inwiefern da auch noch über die Hohenzollernbrücke explizit gesprochen worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.“291



Die Zeugin Rita Brandhorst, PP Köln, hat in ihrer Vernehmung am 13. April 2016 geäußert:



„Ein Knackpunkt war der Wunsch, ich glaube, der Bundespolizei, die Hohenzollernbrücke in der Silvesternacht für den Fußgängerverkehr zu sperren. Das war in den Vorjahren nicht der Fall. Ich erinnere mich, dass in dem Nachbereitungsprotokoll dargestellt worden ist, dass bezüglich dieser Frage eine Entscheidung in einer weiteren Besprechung nach den Sommerferien 2015 erfolgen sollte.



Von einer solchen Besprechung hatten wir keine Kenntnis – weder der Kollege Parthe noch ich –, sodass wir nicht wussten, ob sie stattgefunden hat oder auch nicht, und mit dieser Fragestellung in die Besprechung [Anm.: am 9 Dezember
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2015] gegangen sind, wie die Entscheidung zur Hohenzollernbrücke aussieht.“ 292



Am 18. Dezember 2015 teilte das Amt für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln dann u.a. der Kölner Polizei die verkehrsrechtlichen Anordnungen für Silvester 2015/2016 mit. Dort stellte die Stadt Köln ausdrücklich mit Bezug zur Hohenzollernbrücke klar, dass die Entscheidung über die Notwendigkeit und die Dauer der Sperrung der Hohenzollernbrücke das Amt 32 der Stadt Köln treffe.293



In der Einsatzkonzeption wurde die Hohenzollernbrücke als Schwerpunktbereich definiert. Nach dem von der Stadt Köln vorgestellten Konzept war eine erhebliche Stärkung des Personals im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen. Insbesondere sollte der von der Stadt Köln beauftragte private Sicherheitsdienst RSD erheblich mehr Personal auf der Hohenzollernbrücke einsetzen und dabei darauf achten, dass die anlässlich der nach Besprechung des Silvestereinsatzes 2014/2015 festgestellten Defizite bei Auswahl und Einweisung des angeforderten Personals294 abgestellt werden. Insgesamt wurde eine Erhöhung des eingesetzten Personals von insgesamt 16 Mitarbeitern und Sicherheitsdienstkräften 2014/2015 auf insgesamt 63 Mitarbeiter und Sicherheitsdienstkräfte eingeplant.295 Dennoch wurde seitens der Stadt klargestellt, dass eine Unterstützung durch Kräfte der Landespolizei oder der Bundespolizei an der Hohenzollernbrücke – wie in Vorjahren – erforderlich sei. Durch das PP Köln, namentlich die Zeugin Brandhorst, wurde seinerseits darauf hingewiesen, dass die Anwesenheit von Fahrrädern oder Kinderwagen auf der Hohenzollernbrücke aus polizeilicher Sicht kritisch sei.296 Um deren Aufkommen zu minimieren, wurde eine entsprechende Pressemitteilung der Stadt Köln einvernehmlich in dieser Besprechung beschlossen.



In dieser Dienstbesprechung war es für jeden Beteiligten folglich möglich, erkannte Problemschwerpunkte oder Wünsche an die übrigen Beteiligten zu thematisieren. Hin-
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sichtlich einer möglichen Sperrung der Hohenzollernbrücke erfolgte dies nicht oder jedenfalls nicht mit Nachdruck: Eine vollständige Sperrung der Hohenzollernbrücke für Fußgänger- und Radfahrerverkehr wurde möglicherweise erörtert, jedoch nicht gefordert. Im Rahmen der Besprechung am 9. Dezember 2015 wurde allerdings darüber Einvernehmen erzielt, dass die Hohenzollernbrücke im Bedarfsfall gesperrt werden sollte. Der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Köln, der Zeuge Rummel, hat dazu in seiner Vernehmung angegeben, dass er zwar nicht bei der Besprechung anwesend gewesen sei, jedoch im Nachhinein über eine Diskussion über eine Sperrung der Hohenzollernbrücke in Kenntnis gesetzt worden sei:



„Aus der Niederschrift ist keine unterschiedliche Auffassung erkennbar gewesen. Herr Breetzmann hat mich allerdings darüber unterrichtet, dass es dazu eine Diskussion gegeben hat, die aber nicht dazu geführt hat, dass die Bundespolizei letztendlich die … oder in der Besprechung die Besprechungsteilnehmer eine Vollsperrung gefordert hätten, sondern dass man eben bedarfsgerecht eine Sperrung vornimmt. Dies war auch Gegenstand von Pressemitteilungen der Stadt, sodass also auch jedem – auch anderen Zeitung lesenden Behörden – hätte bekannt sein können, dass da nur eine Bedarfssperrung vorgesehen ist.“297



Es lässt sich mithin nicht feststellen, dass einer der Teilnehmer der Besprechung die in der Nachbetrachtung des Einsatzes Silvester 2014/2015 angesprochenen Problempunkte noch einmal aufgegriffen hätte. Hierzu hat der Zeuge Rummel erklärt:



„Es ist ein geübtes Verfahren und insbesondere nach dem Orientierungsrahmen des Innenministeriums so, dass unter den Sicherheitsbehörden Einvernehmen erzielt werden muss. Das heißt: Es muss von allen das Einvernehmen erklärt werden. Sonst muss ein, ich sage mal, Schiedsrichter eingesetzt werden, der Regierungspräsident, der dann darüber entscheidet, ob entgegen der Einsprüche der Sicherheitsbehörden oder der einzelnen Sicherheitsbehörde eine Maßnahme durchgeführt werden kann oder muss oder nicht.
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Die Sicherheitsbehörden haben – so habe ich es auch der Niederschrift entnommen – an dieser Besprechung teilgenommen. Ihnen ist das Konzept vorgestellt worden. Es hat zu keinem Zeitpunkt gegen die Niederschrift dieser Besprechung, die eine solche Forderung nicht enthalten hat, einen Einspruch, Widerspruch, Änderung oder sonst was gegeben. Diese Niederschrift ist sicherlich allen Verantwortlichen, für den Einsatz Verantwortlichen im Polizeipräsidium bekannt gewesen oder auch der Bundespolizei. Und es hätte zu jeder Zeit eine neue Ansprache geben müssen, dass eine solche Sperrung erforderlich wäre. Man hat darüber gesprochen über die veränderte Situation gegenüber dem Silvesterabend 2014. Und diese geänderte Situation – insbesondere auch das Vorziehen, die nicht vorhandene Baustelle hinter dem Museum Ludwig – hat dazu geführt, dass offensichtlich in dieser Besprechung gegen die Maßnahme, nämlich situationsbedingt die Brücke zu sperren, Einspruch eingelegt worden ist.



Es ist zu keinem Zeitpunkt, als die Maßnahme bekannt gegeben worden ist, an dem Tag, wo die Besprechung war, noch danach seitens der Bundes- oder Landespolizei in irgendeiner Form gegen diese Niederschrift irgendein Widerspruch eingelegt und was anderes gefordert.“298



Für die Einsatzplanung des PP Köln war die Frage nach einer Sperrung der Hohenzollernbrücke für den Radfahrer- und Fußgängerverkehr von Bedeutung. Dies hat die bei der Besprechung anwesende, für die Polizeiinspektion 1 tätige Zeugin Brandhorst ausgeführt:



„Ein Knackpunkt war der Wunsch, ich glaube, der Bundespolizei, die Hohenzollernbrücke in der Silvesternacht für den Fußgängerverkehr zu sperren. Das war in den Vorjahren nicht der Fall. Ich erinnere mich, dass in dem Nachbereitungsprotokoll dargestellt worden ist, dass bezüglich dieser Frage eine Entscheidung in einer weiteren Besprechung nach den Sommerferien 2015 erfolgen sollte. Von einer solchen Besprechung hatten wir keine Kenntnis – weder
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der Kollege Parthe noch ich –, sodass wir nicht wussten, ob sie stattgefunden hat oder auch nicht, und mit dieser Fragestellung in die Besprechung gegangen sind, wie die Entscheidung zur Hohenzollernbrücke aussieht.“299



Der ebenfalls für das PP Köln teilnehmende Zeuge PHK Parthe schilderte diesbezüglich:



„[Die vollständige Sperrung der Hohenzollernbrücke für Fußgänger und Radfahrer] war einer der Punkte, die ich auf meinem Notizzettel hatte. Ich habe ihn in dem Fall durchgestrichen. Ich kann aber heute nicht mehr sagen: Habe ich ihn durchgestrichen, weil es in dem Moment abgelehnt worden ist oder weil die Quintessenz einfach war: „Nein, ist nicht“, und ich es dann durchgestrichen habe und wir – in Anführungsstrichen – „nur“ bei der Mindermaßnahme waren?“300



Peter Römers, Leiter der Polizeiinspektion 1 im PP Köln, hat in seiner Vernehmung am 19. April 2016 geäußert:



„Ja, die Haltung der Bundespolizei war, ich glaube, schon nach Silvester 13, spätestens aber 14 die, dass man eigentlich darauf hinwirken wollte, die Hohenzollernbrücke für den Fußgängerverkehr zu sperren. Warum? Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn dort Paniksituationen entstehen, denen zu entkommen: einmal in den Rhein und einmal über das rückwärtige Geländer auf die Gleise. Jeder weiß, welche Entscheidung dann getroffen wird, nämlich auf die Gleise. Das heißt im gleichen Atemzug: Personen im Gleis und Stopp des Zugverkehrs. Und das wiederum führt natürlich zu Problemen beim Abfluss aus den Bahnhöfen Deutz und Hauptbahnhof. Deswegen hat die Bundespolizei irgendwann schon dafür plädiert, die Sperrungen durchzuführen.



Wir haben das aus Sicht der Landespolizei, vertreten durch meinen damaligen Vertreter Herrn Hilbricht, in der Nachbereitung Februar 15 auch unterstützt und
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unterstrichen, weil dort besondere Gefahren entstehen. Es wurde nach meiner Erinnerung ein gesonderter Termin im Sommer noch mal vereinbart ohne festen Termin, wo man sich noch mal zu diesem Einzelpunkt unterhalten wollte. Dieses Ansinnen ist aber entweder nicht weiter verfolgt worden oder wenn, dann ohne Beteiligung des PP Köln, jedenfalls der PI 1, sonst wüsste ich das.



In der vorbereitenden Besprechung 09.12. für Silvester 15 ist das gar nicht mehr weiter vertieft worden, sondern lediglich durch meine jetzige Vertreterin Frau Brandhorst noch mal ausgeführt worden im Hinblick darauf, dass dann zumindest, wenn die Brücke schon nicht gesperrt wird, Fahrräder, Kinderwagen und ähnliche sperrige Gegenstände fernzuhalten sind, weil die zusätzliche Gefahren in sich tragen.



Das ist dann, glaube ich, auch Konsens gewesen. Deswegen hat die Stadt Köln auch im Wege der medialen Berichterstattung vor Silvester die Besucher darauf hingewiesen, dass die Hohenzollernbrücke zwar offen ist, aber bitte keine Fahrräder und Ähnliches mitgeführt werden sollen.“301



Auf die Frage nach einem einvernehmlichen Ergebnis hat der Zeuge Breetzmann angegeben:



„Wir haben über diese Besprechung eine Niederschrift angefertigt. Wir haben diese Niederschrift auch am nächsten Tag versandt, auch noch mal darum gebeten, uns Rückläufer zu geben, falls wir etwas missverstanden hatten. Wir waren davon ausgegangen, es besteht ein Einvernehmen.“302



Der in der Führungsstelle der rechtsrheinischen Polizeiinspektion 5 des PP Köln tätige, ebenfalls bei der Besprechung anwesende Zeuge PHK Schürg hat damit übereinstimmend geschildert:



„Herr Breetzmann von der Stadt hat die Vorstellung des Konzeptes der Stadt vorgenommen, und es gab eigentlich keinerlei Diskussion. Es war eigentlich,
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wie ich eben schon sagte, sehr harmonisch. Die Besprechung lief sehr schnell, und es gab keine konträren Meinungen, die länger diskutiert wurden.303



[…]



Die Hohenzollernbrücke sollte an dem Silvesterabend offen bleiben. Herr Breetzmann stellte dar, dass Bedarfssperren eingerichtet werden können. Das Personal und Equipment, das Material würden dazu seitens der Stadt zur Verfügung stehen.304



[…]



Mir nicht mehr wissentlich, dass das da in irgendeiner Form [über Alternativen zur Bedarfssperrung] diskutiert wurde.305“



Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, der Zeuge Dr. Schröder, hat dazu ausgeführt:



„Na ja, es ist läuft [sic] ja nicht im Antragsverfahren, sondern es gibt offensichtlich Vorbesprechungen, in denen man das Ganze diskutiert. Und dann wird hier immer die Frage gestellt: Wie ist da wirklich darauf gedrungen worden? Ist man seiner Verantwortung gerecht geworden, dass man da wirklich gesagt hat: Das müsste jetzt … – Aber, na ja.“306



Für die Bedarfssperrung sollte das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln zuständig sein, und zwar sowohl hinsichtlich der Entscheidung, wann zu sperren sein würde, als auch hinsichtlich der Durchführung. Polizeibeamte der Landespolizei hätten allenfalls unterstützend – etwa im Falle einer Räumung der Brücke307 - eingegriffen.308 Dazu hat der Zeuge Breetzmann ausgeführt:
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APr. 16/1231, S. 6. APr. 16/1231, S. 7. 305 APr. 16/1231, S. 8. 306 APr. 16/1488, S. 81. 307 Vgl. die Aussage des Zeugen Breetzmann, APr. 16/1190, S. 15. 308 Vgl. Aussage der Zeugin Brandhorst, APr. 16/1231, S. 25. 304



173



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



„Wir haben eine verkehrsrechtliche Anordnung am 18. Dezember vom Amt für Straßen- und Verkehrstechnik über alle Sperrmaßnahmen erhalten. Darin war auch dieser Bedarfsfall genannt, dass wir das dann vor Ort entscheiden können. Ein Bedarfsfall wäre die Situation gewesen, dass die Brücke zu voll läuft. Ein Bedarfsfall wäre gewesen, dass es möglicherweise einen Anhaltspunkt dafür gibt, dass auf der Brücke Gegenstände deponiert worden sind, die da nicht hingehören, dass also auch eine Brücke hätte geräumt werden müssen oder natürlich auch dass Landes- oder Bundespolizei aus anderen Gründen heraus sagen, die Brücke muss jetzt gesperrt werden, und wir sofort auch tätig werden konnten.“309



Im Rahmen der Dienstbesprechung am 9. Dezember 2015 erfolgte keine Abstimmung darüber, wie der Füllungsgrad der Hohenzollernbrücke durch die Ordnungsbehörde Köln gemessen werden sollte, bzw. wer wann welche Maßnahmen einleitet und die Gesamtverantwortung trägt. Eine Bestreifung der Hohenzollernbrücke durch Mitarbeiter der Stadt Köln oder des von dieser beauftragten Sicherheitsdienstes war nicht vorgesehen. Stattdessen war beabsichtigt, den Andrang auf die Brücke optisch zu kontrollieren, da dies aus Sicht der städtischen Behörden die sicherere Möglichkeit des Erkennens von Gefahr bot. Der Zeuge Rummel hat diesbezüglich ausgesagt:



„Bei einer Begehung der Brücke wäre die gleiche Problematik gewesen wie auch auf der Domplatte oder auf dem Bahnhofsvorplatz. Sie können durch Beschauen einer Menge nicht den Sicherheitsgehalt erkennen. Das heißt: Sie können nicht in die Menge schauen.



Das heißt: In so einem Fall hätten sich der Zulauf und der Rücklauf, eigentlich bis er sich dann in der Mitte oder an irgendeinem Punkt dieser Brücke erkennbar macht und angeblich ja zu einer möglichen Panik geführt hat … können Sie auch nicht durch Bestreifung … Sie können immer nur gerade die Sekunde erkennen, wo Sie an einem bestimmten Punkt sind.



309



APr. 16/1190, S. 12.
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Aber Sie sind immer möglicherweise gerade an der falschen Stelle, wo sich nichts abspielt, weil sich eine Panik explosionsartig löst und sich nicht vorbereitet und sagt. „Wir machen mal Panik“, sondern die entscheidet sich explosionsartig. Deshalb ist auch, sage ich mal, die optische Methode oder die Zählmethode eigentlich besser bezogen auf die Fläche der Brücke und den Besatz der Brücke, als wenn Sie dort ständig zwei Mann rübergehen haben. Das ist eine lange Entfernung. Sie können, wenn Sie zwei Meter vom letzten Beobachtungspunkt entfernt sind, überhaupt gar nicht mehr die Situation an der anderen Stelle beurteilen, die sich da in Sekundenschnelle auftun kann.“310



Zwar hat der Zeuge Schürg angegeben, dass nach seiner Erinnerung eine Bestreifung der Hohenzollernbrücke geplant gewesen sei:



„Die [Fußstreifen] sollten durch Ordnungsamt und Landespolizei gemeinsam … Durch, ja, eben Bestreifung und Späher, wie man sie vielleicht auch nennen kann, sollte die Auslastung und die Situation auf der Hohenzollernbrücke kontrolliert werden.



[…]



Insbesondere habe ich mir unter dem Begriff „Spähung“, wie ich ihn jetzt nenne, vorgestellt, dass man kritische Personendichte durch eben diese Streifen und durch die Posten, die an den Brückenköpfen sind oder sich eben da im Raum befinden, im Auge behalten will, um eben eine kritische Personendichte auszuschließen.



[…] [G]enauer kann ich es leider nicht sagen.“311



310 311



APr. 16/1254, S. 109. APr. 16/1231, S. 8.
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Allerdings hat der Zeuge eingeräumt, dass er sich hinsichtlich der Durchführung der Kontrolle nicht mehr sicher sei:



„Es ist gesagt worden, dass die Teams der Stadt Köln und die Polizei die Personendichte auf der Brücke im Auge behalten.



[…] Wie im Detail – nein, dazu kann ich auch nichts mehr genauer sagen.“312



Allerdings hat auch die Zeugin Brandhorst angegeben, dass über durch das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln eingesetzte Pendelstreifen auf der Hohenzollernbrücke gesprochen worden sei:



„Also in der konkreten Einsatzbesprechung im Hinblick auf Silvester wurde der Personalansatz der Stadt Köln dargestellt mit einer Verstärkung im Bereich der Hohenzollernbrücke und der Hinweis gegeben, dass eben Pendelstreifen auf der Brücke selbst auch eingesetzt werden sollten, um dort den Befüllungsgrad permanent messen zu können oder im Auge zu behalten.



[…]



Pendelstreifen der Stadt Köln, des Ordnungsamtes der Stadt Köln. Die Stadt Köln hatte in dem Zusammenhang mitgeteilt, man würde auch Streifen auf der Brücke einsetzen, also Personal auf der Brücke einsetzen, um einen Überblick zu behalten über den Befüllungsgrad.



[…] Ich erinnere mich an Pendelstreifen.“313



312 313



APr. 16/1231, S. 9. APr. 16/1231, S. 42.
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Da die Niederschrift über die Besprechung eine Bestreifung der Hohenzollernbrücke nicht ausweist, ist allerdings wohl eher davon auszugehen, dass eine solche nicht eingeplant wurde. Mithin gab es in der Einsatzplanung des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln jedenfalls keine vorgehaltene Maßnahme, die den Füllungsgrad der Hohenzollernbrücke gemessen hätte und die zum Erkennen oder Verhindern des Betretens des Gleiskörpers auf der Hohenzollernbrücke durch unbefugte Personen geeignet gewesen wäre. Ein Konzept zur Verhinderung von Gleisquerungen – also dem Übertritt von Personen aus dem durch die Stadt Köln zu überwachenden Gehwegsbereich in den Bereich des von der Bundespolizei zu überwachenden Gleiskörpers – wurde überhaupt nicht erörtert.314 Dies hat auch der Zeuge Breetzmann bestätigt:



„Diese Einsatzplanung war darauf abgestimmt, dass wir die Sperrung der Brücke vorbereiten, mit Personal und auch Material an den Sperrstellen stehen, und seitens der Bundespolizei ist jetzt nicht ein Hinweis gegeben worden: Wir haben hier ständig Gleisquerer. – Also das ist mir so nicht bewusst, nein.315



[…]



[Das Betreten des Gleiskörpers durch Unbefugte] ist eine Situation, die sicherlich durch den Eigentümer der Brücke, die Deutsche Bahn, im Hinblick auf die Sicherung ihrer Gleiskörper zu beantworten sein dürfte.316“



Sofern Erkenntnisse der Polizeibehörden die Sperrung der Brücke nahegelegt hätten, sollte diese über ein erstmals durch die Stadt Köln bei der Landespolizei hinterlegtes Funkgerät dem Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Köln / der städtischen Einsatzleiterin mitgeteilt werden.317 Die Vereinbarung zur Hinterlegung eines Funkgerätes des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln bei der Landespolizei (PI 1) war nicht Gegenstand der Einsatzvorbereitung zwischen den beteiligten Behörden und Institutionen, sondern entstand am 31. Dezember 2015 im Rahmen der Dienstbesprechung



314



Vgl. Aussage der Zeugin Schorn, APr. 16/1222, S. 40. APr. 16/1190, S. 56. 316 APr. 16/1190, S. 59. 317 Vgl. Aussage des Zeugen Rummel, APr. 16/1254, S. 89 und die Aussage des Zeugen Breetzmann, APr 16/1190, S. 15. 315
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um 21.30 Uhr. Hierzu liegen unterschiedliche Aussagen vor. Die die Zeugin Schorn führte aus: „Ja, also das hatten wir angesprochen, weil wir das als weitere Kommunikationsmöglichkeit gesehen haben, ob wir das so handhaben können, und das ist auch von der Polizei dann bejaht worden. […] Also, die Einsatzvorbesprechung hat um halb zehn begonnen, und ich denke, die war wahrscheinlich so gegen 10 Uhr beendet. Und da hatten wir dann die Absprache getroffen. Und die Polizei hat uns dann ja gesagt, wo wir das Funkgerät hinterlegen sollen.“318 Die Absicht des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln, bei der Leitstelle der Polizei ein Funkgerät zu hinterlegen, war nach Ansicht der für die Polizeiinspektion 1 tätigen Zeugin Brandhorst ein wesentlicher Faktor für die dortige Planung, da deswegen auf den Einsatz von Verbindungsbeamten der Polizei verzichtet wurde. Die Zeugin hat insoweit angegeben:



„Also,



wir



haben



[den



Einsatz von



Verbindungsbeamten]



zumindest



angesprochen, ich meine auch, es wäre in der Besprechung am 9. Dezember gewesen. Und die Alternative zu Verbindungsbeamten in diesem Einsatz, in dem ja hauptsächlich auch die Stadt Köln involviert war, war die Möglichkeit, eine Funkverbindung unmittelbar zur Stadt Köln herzustellen, die über die gesamte Nacht gehalten werden konnte, sodass personenbezogen eben kein Verbindungsbeamter erforderlich war und Kontaktaufnahme über die Funkverbindung zur Stadt Köln unmittelbar oder über die Handy-Verbindungen hätte stattfinden können.



[…]



Ich weiß, dass es dieses Funkgerät gegeben hat, dass es bei den Funkern, die ausschließlich für diesen besonderen Einsatz zuständig waren, postiert worden ist, sodass von dort aus die Möglichkeit auf den Zugriff bestand. Wie es konkret dazu gekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen.“319



Der Zeuge Steinebach hat sich hingegen geäußert, dass dies eine spontane Entscheidung gewesen sei.



318 319



APr. 16/1222, S. 26. APr. 16/1231, S. 20.
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„Das wurde auch bei dieser Besprechung benannt, dass es einen Kommunikationsplan geben wird, wo alle Beteiligten die aktuellen Diensthandynummern hinterlegen sollen, bzw. Funkzentralen etc. wurden da eingetragen. Das ist das Einzige, was mir da jetzt bekannt ist. Und wir haben an dem Silvesterabend selber für die weitere Kommunikation, weil wir das persönlich auch – ich nenne es jetzt mal so – für nicht ausreichend erachtet haben – das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie an Silvester um 12 Uhr noch jemanden erreichen wollen, ist das Handynetz meistens überlastet–, uns dann spontan noch überlegt: Wir nehmen noch ein Funkgerät mit – was wir dann bei der Landespolizei hinterlassen haben –, damit die uns auch über Funk erreichen können.“320 […] „Weil wir uns das an dem Abend noch überlegt hatten. Da habe ich quasi vorgeschlagen: Wäre es nicht sinnvoll, dass wir noch ein Funkgerät mitnehmen, was wir dann bei denen lassen, damit die uns erreichen können, wenn was ist?“ 321



Die Deutzer Brücke sollte nach dem aus den Vorjahren bekannten Konzept und die Severinsbrücke durch Angestellte der Kölner Verkehrsbetriebe gesperrt werden. Die Mülheimer Brücke wurde in der Konzeption der Stadt Köln nicht als Problemschwerpunkt angesehen. Die Zoobrücke sollte für Fahrzeuge überhaupt nicht gesperrt werden. Auf der südlichen Fahrbahn sollte ab 21:00 Uhr lediglich eine Sperrung für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr erfolgen. Seitens des PP Köln wurde die Bereitstellung eines Streifenwagens auf der Zoobrücke zugesichert. Die Deutzer Brücke sollte nach dem aus den Vorjahren bekannten Konzept und die Severinsbrücke durch Angestellte der Kölner Verkehrsbetriebe gesperrt werden.



Ein Anlass zur Änderung der Lagebeurteilung ergab sich nach Ansicht des Zeugen Breetzmann im Rahmen der Besprechung nicht; bis zum 31. Dezember 2015 sei eine



320 321
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Änderung lediglich durch Aufgabe des Plans, auf der Zoobrücke eine Sichtschutzzaun zu errichten, eingetreten322. Durch die in der Niederschrift dargestellte Begrenzung der städtischen Personalkapazität auf den Bereich der Brücken sei impliziert worden, dass an anderen Orten wie in Vorjahren die Landespolizei zuständig sei.323 Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Dienstbesprechung am 23. Februar 2015 von Seiten der Landespolizei angeregte Einrichtung eines Koordinierungsgremiums mit Vertretern aller beteiligten Behörden/Institutionen – entgegen der Vereinbarung – im Verlauf des Jahres 2015 durch keine Behörde/Institution weiterverfolgt wurde. Jedenfalls wurde eine behördenübergreifende Koordinierungsgruppe für Silvester 2015/2016 nicht eingerichtet.



322 323



APr. 16/1190, S. 24. APr. 16/1190, S. 25.
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1.2. Bewertungen und Empfehlungen



Nach den Feststellungen des Ausschusses waren die Planungen und Vorbereitungen des Einsatzes des PP Köln sowie der Stadt Köln auch jeweils im Zusammenwirken mit der Bundespolizei für die Silvesternacht 2015/2016 ungenügend und führten in der Folge zu Fehlern in der Einsatzdurchführung.



1.2.1.



Erkenntnisse aus der Silvesternacht 2014



Zunächst ist festzustellen, dass bei der Einsatzplanung die in der Silvesternacht 2014 gewonnenen Erfahrungen unzureichend berücksichtigt worden sind.



1.2.1.1.



Erkenntnisse der Stadt Köln



Im Zusammenhang mit dem Silvestereinsatz 2014/2015 wurde sowohl stadtintern als auch behördenübergreifend eine Nachbereitung des Einsatzes durchgeführt.



Aus dieser Einsatznachbereitung resultierten folgende Erkenntnisse:



a) Köln-intern (8. Januar 2015) •



Das Servicetelefon der Stadt Köln sollte zukünftig zur Aufrechterhaltung der internen Kommunikation besetzt sein, um u.a. den Funk zu koordinieren;



•



Mögliche Sperrung der Hohenzollernbrücke (Gefahr, von Raketen/Feuerwerkskörpern getroffen zu werden, die vom Rheinboulevard aus gezündet werden);



•



Nicht ausreichende Aufstellung des Personals auf der Hohenzollernbrücke (2014/2015: 4 Personen);



•



Qualität und Auswahl des eingesetzten Personals des Dienstleisters RSD.



b) Behördenübergreifende Einsatznachbereitung (23. Februar 2015) unter Beteiligung u.a. der Landes- und Bundespolizei: •



Hohenzollernbrücke: Feuerwerkskörper, die Richtung Brücke geschossen wurden, bzw. Böller, die nach unten geworfen wurden sowie Glas waren als kritisch 181
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zu bewerten. Trotz Sperrungen gelangten immer wieder Personen auf den Gleiskörper. Der Bereich Hohenzollernbrücke bleibe aufgrund des Gedränges, der gegenläufigen Ströme sowie des steigenden Alkoholpegels und der Pyrotechnik in der Vergangenheit und auch zukünftig an Silvester eine Schlüsselstelle. Die komplette Sperrung der Hohenzollernbrücke wird kontrovers diskutiert. Die Teilnehmer kommen überein, dass nach dem Sommer [2015] im Rahmen eines Ortstermins das weitere Vorgehen festgelegt werden soll. •



Koordinierungsgremium: Seitens des PP Köln wird die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe mit jeweils einer Vertreterin/einem Vertreter jeder Institution angeregt. Weitere Überlegungen dazu sollten nach den Sommerferien [2015] angestellt werden.



Die im Nachgang über den Silvestereinsatz 2014/2015 Köln-internen wie behördenübergreifend identifizierten Erkenntnisse sowie getroffene Vereinbarungen wurden nur unzureichend oder gar nicht durch die Stadt Köln umgesetzt: •



Der vereinbarte Ortstermin, der nach dem Sommer 2015 dazu dienen sollte, die begonnene Diskussion über eine vollständige Sperrung der Hohenzollernbrücke fortzusetzen und die Festlegung des weiteren Vorgehens für diesen auch in früheren Jahren neuralgischen Punkt zum Gegenstand haben sollte, wurde nicht durchgeführt. Die Verantwortung für die Organisation und Durchführung des Ortstermins lag qua Gesetz (Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen – OBG NRW) bei der Stadt Köln. Gleichsam ist festzuhalten, dass weder von Seiten der Landes- noch der Bundespolizei auf das Einhalten der am 23. Februar 2015 getroffenen Vereinbarung hingewirkt wurde.



•



Des Weiteren wurden – entgegen der am 23. Februar 2015 – getroffenen Vereinbarung, keine weiteren Überlegungen in Bezug auf die Anregung über die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe nach den Sommerferien 2015 angestellt. Gleichsam ist festzuhalten, dass auch von Seiten der Landespolizei, von der in der damaligen behördenübergreifenden Nachbesprechung die Anregung auf Einrichtung einer behördenübergreifenden Koordinierungsgruppe kam, im
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Laufe des Jahres 2015 nicht auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarung hingewirkt wurde. •



Auch fand keine Veränderung beim Servicetelefon der Stadt Köln statt, um u.a. den Funk zu koordinieren: Dieses war wie in Vorjahren bis 14.00 Uhr besetzt.



Im Laufe des Jahres 2015 beschäftigte sich die Stadt Köln intensiv mit einer möglichen Sperrung des in der Zwischenzeit fertiggestellten „Rheinboulevards“. Die Sperrung dieser Panoramatreppenanlage wurde letztlich dem Stadtvorstand der Stadt Köln am 2. Dezember 2015 zur Entscheidung vorgelegt. Dieser entschied, den „Rheinboulevard“ aufgrund fehlender Notausgänge und Beleuchtung vollständig für Silvester 2015/2016 zu sperren.



Im Zuge der Planungen für Silvester 2015/2016 wurden Konsequenzen aus der stadtinternen Feststellung in Bezug auf eine unzureichende Aufstellung des Personals auf der Hohenzollernbrücke getroffen. Den Ausführungen über die Einsatzplanung der Stadt Köln für Silvester 2015/2016 vorwegnehmend: Der Personalbestand wurde erhöht.



Von Seiten der Stadt Köln wurden am 9. Dezember 2015 Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Behörden und Institutionen zu einer Planungssitzung für Silvester 2015/2016 geladen. Im Rahmen der Besprechung wurde auf die im Rahmen der behördenübergreifenden Besprechung vom 23. Februar 2015 vereinbarten Punkte im Sinne eines Monitorings/Nachverfolgung nicht eingegangen.



1.2.1.2.



Erkenntnisse der Polizei in Köln



Die Erkenntnisse des Polizeipräsidiums Köln über den Silvestereinsatz 2014/2015 resultieren aus Erfahrungsberichten von im Vorjahreseinsatz eingesetzten Polizeivollzugsbeamten.



Der Polizeiführer der BAO „Silvester 2014/2015“, EPHK Reintges, erläuterte in seinem Erfahrungsbericht, dass
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durch den damaligen Einsatzabschnitt „Sperrmaßnahmen/Brücken“ frühzeitig ein Schwerpunkt des Besucheraufkommens im Bereich Hohenzollernbrücke, Weltjugendtagsweg und Heinrich-Böll-Platz gemeldet wurde;



•



auf den Ringen ein starker Zulauf deutlich vor Mitternacht einsetzte und es frühzeitig zu einer starken Auslastung der OPARI-Kräfte kam;



•



bei einem Großteil der Ringbesucher über die gesamte Nacht eine überdurchschnittliche Aggression vorherrschte sowie



•



in der Spitze die unerledigten Einsätze der BAO sich auf 48 beliefen. Eine Entlastung durch die Allgemeine Aufbauorganisation konnte nicht erfolgen, da deren Einsatzsituation vergleichbar war.



Der Einsatzabschnittsführer „OPARI“ führte in Bezug auf den Silvestereinsatz 2014/2015 schriftlich aus, dass •



die Kräftelage in Spitzenzeiten nicht ausreichend war;



•



von 23.30 Uhr bis 00.30 Uhr keine Präsenz von Polizeikräften mehr, sondern nur noch Reaktionen auf Einsätze möglich gewesen seien.



Aus dem Erfahrungsbericht des Einsatzabschnittsführers „Sperrmaßnahmen/Brücken“ 2014/2015 liegen folgende Erkenntnisse vor: •



Bereits während der Aufklärungs- und Voraufsichtsphase war der Bereich Dom/Hbf klar erkennbarer hotspot. Frühzeitiges und nachdrückliches Einschreiten sowie eine örtliche Schwerpunktsetzung für die BP-Kräfte seien geboten und hilfreich.



•



Es waren keine Maßnahmen der Stadt Köln in diesem Bereich erkennbar, den einschlägigen Rechtsregeln Geltung zu verschaffen.



•



Die Bedeutung der Hohenzollernbrücke als Ort für das Feuerwerk-Gucken steigt an. Die vorher vereinbarte Unterstützung durch die Landespolizei konnte in diesem Sektor gewährleistet werden.



•



Eine an den Standardarbeitszeiten orientierte Kräfteentlassung gelang nur partiell.



•



Die Führungskommunikation, die Einsatzvergaben und die Dokumentation waren deutlich optimiert.
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Die Verwendung des Begriffs „hotspot“ wurde durch den Zeugen Jahn in seiner Vernehmung dahingehend erläutert, dass er ausführte, mit der Bezeichnung habe er einen einsatztaktischen Begriff vermeiden wollen und eine Situation an Silvester 2014/2015 umschrieben, in der es „einfach voll“ gewesen sei.



Den Erfahrungsberichten der vorgenannten Polizeivollzugsbeamten der Landespolizei über den Silvestereinsatz 2014/2015 lassen sich folgende Anregungen für künftige Einsatzanlässe an Silvester entnehmen: •



Empfehlung, den Bereich „Dom/Hbf“ als eigenen Unterabschnitt zu planen und eine intensivere Kooperation mit der Bundespolizei anzustreben.



•



Die Hohenzollernbrücke sollte in Zukunft von vorneherein mit eigener Priorität in den Planungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurde angeregt, die Hohenzollernbrücke temporär nur in Einbahnrichtung - ohne das Mitführen von Rädern jeglicher Art - begehen zu lassen.



•



Die Trennung der Funker BAO/AAO sollte genau wie deren Stärke beibehalten werden.



•



Ein zweiter Gefangenentransportwagen sollte von Beginn an zur Verfügung stehen.



•



Ein zweiter Zug Einsatzhundertschaft wäre dringend erforderlich, um die Einsatzspitzen sachgerecht abarbeiten zu können. Die EinsatzhundertschaftsKräfte sollten darüber hinaus in Halbgruppentaktik arbeiten und so auch im Funk zur Verfügung stehen.



•



Für die Spitzenzeiten sollten mindestens vier weitere Funkstreifen-Kraftwagen zur Verfügung stehen. Dabei könnte durchaus darüber nachgedacht werden, ob diese nicht aus anderen Polizeiinspektionen entsandt werden sollten, da deren Einsatzsituation deutlich entspannter war.



Den Erkenntnisse und Empfehlungen der Polizeivollzugsbeamten im PP Köln wurde im Rahmen des Planungsprozesses Silvester 2015/2016 innerhalb der Landespolizei nur unzureichend oder gar nicht umgesetzt.



Unberücksichtigt blieben die Empfehlungen, den Bereich „Dom/Hbf“ als eigenen Unterabschnitt genauso wie die Hohenzollernbrücke von vorneherein mit eigener Priorität 185
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zu planen. Nicht genügend berücksichtigt wurden indes die Erkenntnisse über die Anzahl der unerledigten Einsätze in der BAO sowie die Auslastung der AAO an Silvester 2014/2015. Dem Leiter der PI 1 des PP Köln hätte auffallen müssen, dass es bereits an Silvester 2014/2015 zu einer Vermischung von Aufgaben der AAO und der BAO gekommen war, die taktisch vermieden werden muss. Ob der Empfehlung für Spitzenzeiten mindestens vier weitere Funkstreifen-Kraftwagen vorzuhalten, gefolgt wurde, konnte der Ausschuss nicht erhellen.



Die Empfehlung mehr Polizeivollzugsbeamte an Silvester einzusetzen, wurde im Rahmen des Planungsprozesses ebenso wie ein Mehr an Gefangenentransportwagen berücksichtigt (siehe dazu Einsatzplanung).



Bereits an Silvester 2014/2015 erfolgte eine Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und der Landespolizei derart, dass letztere die Stadt Köln in dem Einsatzraum „Hohenzollernbrücke“ anlassbezogen unterstützt hat. Im Rahmen der auf Einladung der Stadt Köln am 23. Februar 2015 stattgefundenen behördenübergreifenden Nachbesprechung führte der damals für das PP Köln anwesende Beamte aus, dass die Landespolizei „(…) auch zukünftig gerne in diesem Bereich personell unterstütze (…)“, wobei er zu bedenken gab, „(…) dass es sich dem Grunde nach um eine Gefahrenlage der Stadt handelt.“



1.2.1.3.



Erkenntnisse der Bundespolizei



Dem Ausschuss liegt aus dem Geschäftsbereich der Bundespolizei keine verschriftlichte Dokumentation über die Einsatzerfahrungen bzw. –erkenntnisse über den Silvestereinsatz 2014/2015 vor.



Ein Zeuge der Bundespolizeiinspektion Köln bestätigte in seiner Aussagen den Einsatzabschnittsführer „Sperrmaßnahmen/Brücken“ 2014/2015 der Landespolizei dahingehend, dass im Vorjahr eine hohe Anzahl „erlebnisorientierter Jugendlicher“ im Bereich des Kölner Hbf, im und um den Bahnhof herum, aufhältig war.
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Beide Zeugen der Bundespolizeiinspektion Köln, die mit dem Vorjahreseinsatz befasst waren, führten aus, dass es im Vorjahr zu einer hohen Anzahl an Gewalttaten so wie zu Eigentumsdelikten gekommen war. Des Weiteren gab es vermehrt Glasbruch im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und des Breslauer Platzes sowie verletzte Personengruppen durch einen unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk. Der Schwerpunkt der Einsätze lag zwischen 0 und 6 Uhr morgens am Neujahrstag. Die Einsatzbelastung der Kräfte der Bundespolizei war recht hoch.



Im Zuge der Einsatzplanung bei der Bundespolizeiinspektion Köln wurde für Silvester 2015/2016 ein erhöhter Kräfteansatz geplant. Weitere Erkenntnisse über den Silvestereinsatz 2014/2015 liegen dem Ausschuss aus der Sphäre der Bundespolizei nicht vor.



1.2.1.4.



Erkenntnisse aus der Störung von Gottesdiensten in den Vorjahren



Die ehemalige Dombaumeisterin in Köln, die Zeugin Barbara Schock-Werner, hat ausgesagt324, sie habe in der Silvesternacht 2015 an dem Jahresabschlussgottesdienst des Domes in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr teilgenommen. Von Anfang an sei der Dom beschossen worden, und zwar durch „Kracher gegen die Portale“ und „Leuchtraketen gegen das Südquerhaus-Fenster“. Die akustische Störung sei so stark gewesen, dass „man die Worte des Erzbischofs manchmal nicht verstanden hat.“



Der Jahresabschlussgottesdienst beginnt immer um 18.30 Uhr und endet gegen 19.45 Uhr. Ihrer Erinnerung nach kann es 2004, 2005 oder 2006 gewesen sein, als zum ersten Mal an beide Querhausportale schwere Böller krachten. Sie habe Sorge vor dem Ausbruch einer Panik gehabt.



Der Syndikus des Doms und sie als Dombaumeisterin haben sich damals mit der Landespolizei – Innenstadt-Wache - in Verbindung gesetzt und darum gebeten, dass die Landespolizei während der Jahresabschlussgottesdienste Streife fährt oder dafür
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APr 16/1384, S. 49 ff.
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Sorge trägt, dass der Dom nicht während des Gottesdienstes beschossen wird. Eine konkrete Verabredung polizeilicher Maßnahmen war ihr nicht in Erinnerung; vielmehr war es eine Bitte in Richtung „bitte aufpassen“. Ihrer Aussage nach, hat diese Vereinbarung die ganzen Jahre funktioniert – bis auf Silvester 2015/2016. An diesem Silvesterabend habe die Polizei anscheinend nicht eingegriffen. Beim Verlassen des Domes habe sie zwei junge Polizisten erblickt, die hätten da „so harmlos unbeteiligt“ gestanden.



Der Geistliche Monsignore Bosbach hat gegenüber dem Ausschuss schriftlich versichert, dass dessen Jahresschlussgottesdienst in der an der Nordseite des Kölner Bahnhofvorplatzes gelegenen Kirche Maria Himmelfahrt schon ab 17.00 Uhr erheblich gestört worden sei.



1.2.1.5.



Zwischenergebnis (Berücksichtigung von Erfahrungen aus den Vorjahren)



Als ein Zwischenergebnis in Zusammenhang mit der jeweiligen behördlichen Würdigung eigener bzw. behördenübergreifender Erkenntnisse aus dem Silvestereinsatz 2014/2015 kann festgehalten werden, dass in jeweiliger Verantwortung und Zuständigkeit die Umsetzung von Einsatzdefiziten nur in Bezug auf mehr Personal und ein Mehr an Führungs- und Einsatzmitteln Eingang in die Planungen für Silvester 2015/2016 gefunden haben.



Vereinbarungen aus der behördenübergreifenden Nachbesprechung, die auf Einladung der Stadt Köln am 23. Februar 2015 stattgefunden hat, wurden nur unzureichend oder gar nicht zur Umsetzung gebracht. Insbesondere im Hinblick auf die Erfahrungen und Empfehlungen zum künftigen Umgang mit der Hohenzollernbrücke wurden von keinem der relevanten beteiligten Behörden (Stadt Köln, Landespolizei, Bundespolizei) im Verlauf des Jahres 2015 – in eigener oder behördenübergreifender Verantwortung - vorangetrieben. Auch der Empfehlung, den Bereich „Dom/Hbf“ als eigenen Unterabschnitt zu beplanen, wurde im Planungsprozess für Silvester 2015/2016 landespolizei-intern keine Beachtung zuteil.
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Polizei und Ordnungsdienst hatten aufgrund von Erfahrungsberichten eigener Kräfte sowie aus den Berichten über - wahrscheinlich seit 2005 – auftretende Störungen der Jahresabschlussgottesdienste Erkenntnisse über negative Begleiteffekte von erhöhtem Personenaufkommen, Störern und dem Einsatz von Pyrotechnik im Bereich Dom/Hauptbahnhof. Sie haben dieses Potenzial jedoch nicht in ihre Planungen aufgenommen und auch nicht durch eine rechtzeitige Aufklärung am späten Nachmittag und frühen Abend der Silvesternacht für eine effektive Gefahrenabwehr gesorgt. Jedenfalls ist dies weder in der Besprechung am 9. Dezember 2015 noch im polizeilichen Einsatzbefehl vom 29. Dezember 2015 erörtert worden.



Der Regeldienst fühlte sich entweder für den Bereich Bahnhofsvorplatz/Domplatte nicht zuständig oder hat es unter Hinweis auf nicht ausreichende Kräfte unterlassen, auch bei erkannten Ordnungsstörungen einzugreifen. Nur durch eine frühzeitige polizeiliche Intervention schon weit vor der Dienstaufnahme der BAO wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, die spätere Eskalation von Ordnungsstörungen und Straftaten zu verhindern. Ebenso hätte bei einer besseren Abstimmung zwischen Regeldienst und BAO die Notwendigkeit des Einsatzes von Sofortverstärkungskräften, den Kräften in Ossendorf oder anderweitiger Bereitschaftskräfte frühzeitiger erkannt werden können.



1.2.2.



Zuständigkeiten



Im Folgenden werden die gesetzlichen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten der relevanten beteiligten Behörden – Stadt Köln als Ordnungsbehörde, Landespolizei und Bundespolizei – dargestellt. •



Stadt Köln



Gemäß § 1 Ordnungsbehördengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) hat eine Ordnungsbehörde die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr).
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Die Ordnungsbehörden – in diesem Fall: Die Stadt Köln – führen diese Aufgabe nach den hierfür erlassenen Gesetzen und Verordnungen mit eigenen Dienstkräften durch. Soweit spezielle gesetzliche Vorschriften fehlen oder eine abschließende Regelung nicht enthalten, treffen die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem OBG NRW. Die zu leistende Vollzugshilfe der Landespolizei beschränkt sich auf Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs. Sie wird nur geleistet, wenn die Ordnungsbehörde nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen kann. •



Landespolizei Nordrhein-Westfalen



Die Landespolizei hat gemäß § 1 Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer in den Fällen des § 1 Absatz 1 Satz 2 PolG NRW neben der Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein Handeln anderer Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint; dies gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, gemäß § 1 OBG NRW Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. •



Bundespolizei



Gemäß § 3 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes (BPolG) hat die Bundespolizei die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der Bahn entstehen oder von Bahnanlagen ausgehen. Nicht zu den Bahnanlagen gehören aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung (BVerwG vom 28. Mai 2014, 6 C 4/13, juris) Bahnhofsvorplätze, da keine objektiven, äußerlich klar erkennbaren, das heißt räumlich präzise fixierbaren, Anhaltspunkte ihre überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr im Unterschied zum Allgemeinverkehr belegen.
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Allgemein Grundsätzlich hat die Ordnungsbehörde Gefahren immer dann im Rahmen ihrer originären Zuständigkeit abzuwehren, soweit es sich um planbare Ereignisse handelt. Ein sogenannter positiver Kompetenzkonflikt tritt nur dann ein, wenn es sich um die Abwehr von Gefahren handelt, die mit dem Einschreiten der Polizei bereits abgewehrt wurden. In diesen Fällen schreitet die Polizei nach eigner, originärer Zuständigkeit ein.



Die verwaltungsrechtliche Normierung und die Differenzierung zwischen originärer und subsidiärer Zuständigkeit sind eindeutig und bedürfen keiner weiteren Interpretation. Allerdings: Die gelebte Praxis – der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten einer Stadt auf der einen Seite und der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Landespolizei auf der anderen Seite – sieht häufig – wie für die Silvesternacht 2015/16 – anders aus. In dieser unterbliebenen Abstimmung liegt ein weiterer wesentlicher Grund für die Geschehnisse.



1.2.2.1.



Zuständigkeit der Stadt Köln



Wie die Analyse der späteren Einsatzdurchführung zeigen wird, hätte die Klärung von Zuständigkeiten zwischen den beteiligten Behörden bereits in der Einsatzvorbereitung eine größere Rolle einnehmen müssen.



Dabei ist festzuhalten, dass nach den vorstehenden gesetzlichen Vorschriften die Stadt Köln nicht nur im Bereich der Hohenzollernbrücke, sondern im gesamten Stadtgebiet, also auch im Umfeld des Domes und auf den Bahnhofsvorplätzen, die Aufgabe hatte und hat, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Die Stadt Köln entledigte sich aber mit ihrer Zuständigkeitserklärung nur für die Brücken ihrer Verantwortung für das übrige Stadtgebiet. Für das übrige Stadtgebiet sah das Ordnungsamt die Landespolizei in der Verantwortung.



Hierbei bleibt jedoch festzuhalten, dass die Begrenzung des Einsatzraums des Ordnungsdienstes der Stadt Köln auf die Rheinbrücken bei gleichzeitiger Übernahme der Sicherungspflicht für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im übrigen Stadtgebiet 191
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durch die Polizei zwischen den Behörden einvernehmlich ] und zumindest feststellbar seit Silvester 2014/2015 gelebte Praxis in Köln war.



Dies wird bereits aus der vorliegenden Niederschrift über die behördenübergreifende Nachbesprechung, die auf Einladung der Stadt Köln am 23. Februar 2015 stattfand, sowie aus dem Einsatzerfahrungsberichtes des Einsatzabschnittsführers „Sperrmaßnahmen/Brücken“ für den Silvestereinsatz 2014/2015 deutlich. Ferner war die Unterstützung durch Landes- und Bundespolizei auch in der Planungssitzung der Stadt Köln am 9. Dezember 2015 gegenständlich: Der Vertreter der Stadt Köln erläuterte im Zusammenhang mit der Hohenzollernbrücke, dass trotz einem erhöhten Personalbestand und den Einsatz von geeignetem Material, eine Unterstützung durch Landesund Bundespolizei weiterhin als erforderlich angesehen werde. Widersprüche seitens der Vertreter von Landes- und Bundespolizei sind in der Sitzungsniederschrift nicht vermerkt.



Zur Zuständigkeit der Stadt befragt, hat deren Einsatzleiterin in der Silvesternacht, die Zeugin Silke Schorn, in der Sitzung am 8. April 2016 bekundet,325 es sei ganz klar gewesen, dass das Ordnungsamt beschränkt sei auf das Sperrkonzept der Rheinbrücken. Das sei traditionell so. Das sei die Aufgabe, die die Stadt, die nur über eine begrenzte Personalkapazität verfüge, am Silvesterabend übernehme. Die Frage, ob diese Tradition von rechtlichen Regelungen getragen werde, könne sie nicht beantworten.



In Bezug auf die Zuständigkeiten „Hohenzollernbrücke“ enthält der Einsatzbefehl der Bundespolizei eine Abgrenzung derart, dass sich die Zuständigkeit der Bundespolizei auf der Hohenzollernbrücke ausschließlich auf die Bahnanlagen und die Sicherheit des Bahnverkehrs erstreckt. Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Stadt Köln und Bundespolizei mit Bezug zur Hohenzollernbrücke findet sich auch in der Niederschrift der behördenübergreifenden Nachbesprechung des Silvestereinsatzes 2014/2015, die ebenfalls auf Einladung der Stadt Köln - am 23. Februar 2015 - stattfand. Dort steht: „Die Bundespolizei ist für den Bereich der Gleisanlagen zuständig, die Verantwortung zur Sperrung des Fußgänger-/Radweges der Brücke liegt im Zuständigkeitsbereich
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der Stadt Köln, da die Verkehrssicherungspflicht für diesen Bereich in Vorjahren wohl auf die Stadt Köln übertragen wurde.“



Diese Abgrenzung der Zuständigkeiten wurde auch in der behördenübergreifenden Besprechung für Silvester 2015/2016, die auf Einladung der Stadt Köln am 9. Dezember 2015 stattgefunden hat, bestätigt. Dort heißt es: „Die Verkehrssicherungspflicht für den Geh- und Radweg der Hohenzollernbrücke liegt bei der Stadt Köln.“



Zu den Aufgaben der Stadt gehört es auch, bei Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz einzuschreiten. Nach § 23 Absatz 1 der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen verboten. Ein Verstoß dagegen, ist als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Dieser Aufgabe ist die Stadt in der Silvesternacht 2015 wie in den Vorjahren nicht nachgekommen.



Eine Abstimmung mit der Bundespolizei insbesondere hinsichtlich des Vorgehens bei Gleisquerungen und somit dem Wechsel von Störern zwischen den Verantwortungsbereichen von Stadt und Bundespolizei ist in der Vorbereitung unterblieben.



1.2.2.2.



Zuständigkeit der Bundespolizei



Mit Urteil vom 28. Mai 2014 klärte das Bundesverwaltungsgericht (6C 4.13 – U vom 28. Mai 2014) die Frage hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit der Bundespolizei. Gemäß der sonderpolizeilichen Zuständigkeit der Bundespolizei aus § 3 Absatz 1 Nr. 1 Bundespolizeigesetz (BPolG) hat diese die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahn des Bundes abzuwehren. Das BVerwG ordnete mit seinem Urteil einen Bahnhofsvorplatz nicht als Bahnanlage im Sinne des § 4 Absatz 1 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ein. Durch das Urteil des BVerwG wurde die Zuständigkeit der Bundespolizei begrenzt. Für polizeiliche Maßnahmen ist mithin die Landespolizei zuständig, während die Bundespolizei ausschließlich auf dem Gebiet der Bahnanlagen tätig sein darf.
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Die Urteile des BVerwG entfalten eine unmittelbare Rechtswirkung.



Entgegen dieses klarstellenden Urteils des BVerwG über die Zuständigkeiten der Bundespolizei im Zusammenhang mit Anlagen der Eisenbahn des Bundes soll es eine abweichende Vereinbarung in Köln gegeben haben: Die Bundespolizei ging jedenfalls davon aus, dass sich ihre Zuständigkeit nicht nur auf das Gebäude des Kölner Hauptbahnhofs und den Gleiskörper der Hohenzollernbrücke erstreckte, sondern – wie sich aus den Aussagen der Zeugen Detlef Maschetzky, Bernd Nieß, Andreas Edelmeier und Jens Flören ergab – auch auf den im Verlauf der Silvesternacht geräumten Bahnhofsvorplatz, jedenfalls bis zu den dortigen Lichtstelen. Beispielsweise hat der Zeuge Maschetzky am 18. März 2016 bekundet:



„Da gibt es Lichtstelen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes. Die gehen bis zur Kante der Domtreppe. Ab da hört die Zuständigkeit auf. Ab Domtreppe beginnt die Zuständigkeit der Landespolizei. Ansonsten haben wir den Bereich Bahnhofsvorplatz zu den Lichtstelen ein bisschen eingegrenzt. Kurz vor dem „Gaffel am Dom“ haben wir bestimmte Lichtstelen. Da haben wir eine Mitzuständigkeit. Die Zuständigkeit ist abgestimmt zwischen dem PP Köln und der Direktion Sankt Augustin.“ 326 Diese Zuständigkeitsauffassung wurde durch den Zeugen Wolfgang Wurm327 bestätigt. Laut seiner Aussage habe man sich eine tradierte Auffassung, die den Bahnhofsvorplatz mit zu den Bahnanlagen zähle, über die Jahre zu eigen gemacht. Ein Vorschlag, der die Zuständigkeit der Bundespolizei dementsprechend ausformulierte, sei der Landespolizei im Mai/Juni 2014 schriftlich zugeleitet worden. Trotz der in dieser Zeit erfolgten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die eine enge Auslegung der bahnpolizeilichen Zuständigkeit zum Gegenstand hat, sei man in Köln bei der Sichtweise geblieben:
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„Ja, die örtliche Zuständigkeit soll unverändert auf dem Bahnhofsvorplatz entlang der dort angebrachten Lichtstelen verlaufen. – Es bot und bietet einige polizeitaktische Vorteile.“ 328



Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums Dr. Dieter Romann hat insoweit in seiner Vernehmung am 31. Oktober 2016329 von einem „gemeinsamen Gefahrenraum“ gesprochen. Nach den Ereignissen in der Silvesternacht bemühe man sich um eine neue Zuordnung. Diese sei jedoch noch nicht umgesetzt.



Mithin sah sich die Bundespolizei in der Silvesternacht zwar für Teile des Bahnhofsvorplatzes als zuständig an. Diese vom unmittelbar geltenden Urteil des BVerwG abweichende Zuständigkeitsregelung kannten die vernommenen Zeugen der Landespolizei aus Köln hingegen nicht (siehe Ziffer 1.2.2.3). Die Bundespolizei hat in dieser Nacht mit der Landespolizei unter deren Federführung – wie es der geltenden Rechtslage entspricht – zusammengearbeitet.



1.2.2.3.



Zuständigkeit der Landespolizei



Die Landespolizei ist wie selbstverständlich von ihrer örtlichen Zuständigkeit auch hinsichtlich des Bahnhofvorplatzes ausgegangen. Die Vernehmung der landespolizeilichen Zeugen hat ergeben, dass diesen die von der Bundespolizei genannte Vereinbarung offensichtlich völlig unbekannt war.



1.2.2.4.



Zwischenergebnis (Zuständigkeiten)



Es bleibt festzuhalten, dass Landes- und Bundespolizei, wie von den im Ausschuss vernommenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten betont wurde, in der Silvesternacht eng und kooperativ zusammengearbeitet haben. Eine alsbaldige, verbindliche,
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schriftlich fixierte und innerhalb der Behörden breit kommunizierte Reglung der Zuständigkeiten auf der Grundlage des Urteils des BVerwG erscheint dem Ausschuss dringend geboten.



Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 28. Mai 2014 – 6 C 4.13 – den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Bundespolizeigesetz (BPolG) eng ausgelegt. Als Bahnanlagen gelten danach nur die Flächen, bei denen objektive, äußerlich klar erkennbare, d.h. räumlich präzise fixierbare Anhaltspunkte ihre überwiegende Zuordnung zum Bahnverkehr in Abgrenzung zum Allgemeinverkehr belegen. Diese Voraussetzungen und damit eine Zuständigkeit der Bundespolizei liegen bei Bahnhofsvorplätzen regelmäßig nicht vor.



Der Ausschuss hat im Rahmen seiner Ermittlungen festgestellt, dass ein großer Teil der Straftaten in der Silvesternacht im Bahnhof und im unmittelbaren Bahnhofsumfeld begangen wurde.



Die Stadt Köln ist über das OBG NRW für die Gefahrenabwehr auf dem gesamten Gebiet der Stadt Köln mit eigenen Dienstkräften zuständig und verantwortlich.



Der Landespolizei kommt im Zuge der einschlägigen Gesetze eine subsidiäre Zuständigkeit und Verantwortung für die Gefahrenabwehr zu. Die Bundespolizei ist auf die Bahnanlagen gemäß EBO in ihrem Wirken beschränkt; der Wirkungskreis der Bundespolizei wurde durch das BVerwG-Urteil vom 28. Mai 2014 restriktiv ausgelegt und umfasst Bahnhofsvorplätze nicht.



Es bleibt festzuhalten, dass sich die Stadt Köln mit ihrem gesetzlichen Auftrag über die Gefahrenabwehr gemäß OBG NRW selbst – wie in Vorjahren - auf die „Rheinbrücken“ beschränkt hat und damit ihre gesetzliche Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet von vorneherein in Abweichung zum OBG NRW verkleinert hat . Wie in Vorjahren bezeichnete die Stadt Köln die Unterstützung der Landes- und Bundespolizei zumindest mit Bezug zur Hohenzollernbrücke als erforderlich.



Landes- und Bundespolizei haben im Vorjahr 2014/2015 die Stadt Köln bei den Maßnahmen auf den „Rheinbrücken“ im Allgemeinen und auf der Hohenzollernbrücke im 196
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Besonderen unterstützt. Auch für das Jahr 2015/2016 erfolgte im Rahmen der behördenübergreifenden Besprechung gegen die Einlassung der Stadt Köln in Bezug auf erforderliche Unterstützungsleistungen kein Widerspruch.



Bezüglich der Zuständigkeiten für den Bahnhofsvorplatz gibt es widersprüchliche Darstellungen: Während das BVerwG eine Zuständigkeit der Bundespolizei für Bahnhofsvorplätze am 28. Mai 2014 durch höchstrichterliche Entscheidung ausschloss, erläuterten insbesondere die Zeugen, die als Angehörige der Bundespolizei vernommen wurden, dass es eine dem Urteil des BVerwG entgegenstehende Vereinbarung mit dem Polizeipräsidium Köln getroffen worden sei. Hiernach habe die Bundespolizei auch eine Teilzuständigkeit für den Bahnhofsvorplatz. Die aus der Sphäre der Landespolizei Nordrhein-Westfalen vernommenen Zeugen kannten diese Vereinbarung und die darin enthaltene Zuständigkeitsregelung nicht, so dass diese von einer Zuständigkeit für den gesamten Bahnhofsvorplatz ausgingen.



Von daher scheint es in Köln zum Jahreswechsel gelebte Praxis – in Abweichung zu den Regelungen des OBG NRW – zu sein, dass sich die Stadt Köln im Rahmen ihrer Gefahrenabwehr auf die „Rheinbrücken“ beschränkt, während sich die Landespolizei für die Gefahrenabwehr im gesamten Stadtgebiet zzgl. der kreisfreien Stadt Leverkusen für zuständig erachtet.



Bezüglich der Zuständigkeiten auf der Hohenzollernbrücke gab es zwischen der Stadt Köln und der Bundespolizei eine Bestätigung über die zumindest an Silvester 2014/2015 bereits geltende Vereinbarung, dass die Stadt Köln für die Sperrung des Fußgänger-/Radverkehrs auf der Hohenzollernbrücke die Verantwortung trägt, während die Bundespolizei für den Bereich der Gleisanlagen zuständig ist. Diese Zuständigkeitsregelung findet sich auch informatorisch im Einsatzbefehl des Polizeipräsidiums Köln für die an Silvester 2015/2016 eingesetzten Kräfte wieder.



Es ist angesichts dieser Ergebnisse und der klaren Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichtes notwendig, die bisher offensichtlich unterschiedlichen Auffassungen über die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bundes- und Landespolizei in Bezug auf
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den Bahnhofsvorplatz zeitnah einvernehmlich auf der Grundlage des Urteils des BVerwG zu klären.



1.2.3.



Einsatzplanungen



1.2.3.1.



Einsatzplanung Stadt Köln



1.2.3.1.1.



Abstimmung der Beteiligten



Die Stadt Köln als für die Gefahrenabwehr zuständige Behörde hatte im Nachgang der Silvesterfeierlichkeiten 2014/2015 eine Nachbesprechung aller beteiligten Behörden und Institutionen durchgeführt. Aus dieser Nachbesprechung resultierte die Vereinbarung, sich im Sommer 2015 mit einer möglichen Sperrung der Hohenzollernbrücke für die Silvesterfeierlichkeiten 2015/2016 auseinanderzusetzen. Während der Fokus ab dem Sommer 2015 auf eine mögliche Sperrung des Rheinboulevards gelegt wurde, unterblieb eine Auseinandersetzung mit der Frage der Sperrung der Hohenzollernbrücke. Gleichsam wurde diese auch von keiner anderen Behörde bis zum Jahreswechsel 2015/2016 in Erinnerung gerufen.



Des Weiteren wurde in der Niederschrift über die oben genannte Nachbesprechung festgehalten, dass man nach den Sommerferien 2015 über den von Seiten des Vertreters der Landespolizei eingebrachten Vorschlag, eine behördenübergreifende Koordinierungsgruppe für Silvester einzurichten, weitere Überlegungen anstellen wollte. Auch die Umsetzung dieser Vereinbarung wurde weder von der Stadt Köln noch von der Landespolizei nachgehalten. Auch Köln-interne Erkenntnisse, beispielsweise zur Besetzung des städtischen Servicetelefons an Silvester zur u.a. Aufrechterhaltung des Funkverkehrs, wurden an Silvester 2015/2016 nicht umgesetzt.



Im Zuge der Planungen der Stadt Köln für die Silvesterfeierlichkeiten 2015/2016 beschäftigte sich diese ausschließlich mit einem Sperrkonzept für die Rheinbrücken.
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Dies resultiert eben aus der in Köln über Jahre gelebten Praxis, dass sich die Stadt Köln zum Jahreswechsel eines jeweiligen Jahres eben ausschließlich auf diesen Themenbereich fokussiert und zur Gefahrenabwehr auf die gelebte Praxis mit der Landespolizei rekurriert. Ein Widerspruch der Landespolizei erfolgte im Rahmen der Planungsphase jedoch nicht.



Am 9. Dezember 2015 fand über die Planung der Silvesterfeierlichkeiten 2015/2016 auf Einladung der Stadt Köln eine gemeinsame Besprechung aller beteiligten Behörden und Institutionen statt. Gegenständlich war ausschließlich das angedachte Sperrkonzept Rheinbrücken.



Es ist nicht nachzuvollziehen, dass der Schutz des Kölner Doms mit pyrotechnischen Erzeugnissen im Rahmen der Einsatzplanung nicht thematisiert wurde. Dass dabei regelmäßig gegen das in § 23 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz normierte Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände u.a. in unmittelbarer Nähe von Kirchen verstoßen wurde, scheint auf Seiten der Stadtverwaltung niemanden ernsthaft gekümmert zu haben. Andernfalls wäre im Rahmen der Einsatzplanung zumindest ein zeitlich begrenztes Mitführverbot von Pyrotechnik im Umfeld des Kölner Doms zu erörtern gewesen. Der Erlass einer entsprechenden Allgemeinverfügung durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln wäre gemäß § 14 Abs. 1 OBG NRW unproblematisch möglich gewesen.



Es bleibt allerdings darauf hinzuweisen, dass Angehörige des Domkapitels bereits deutlich vor Silvester 2015/2016 mit der Innenstadt-Wache des PP Köln das Gespräch über den Schutz der jeweiligen Jahresabschlussgottesdienste gesucht und geführt haben. Anlass war die Störung eines Jahresabschlussgottesdienstes durch den Bewurf des Domes mit Böllern und der Sorge vor einer dadurch möglicherweise entstehenden Panik innerhalb des Doms. Ausweislich der Darstellung der ehemaligen Dombaumeisterin hat der Schutz durch die Landespolizei alljährlich funktioniert – bis auf Silvester 2015/2016.
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Es fand darüber hinaus keine gemeinsame Planung derart statt, dass sich die Beteiligten gegenseitig über Einsatzstärken bzw. Planungserkenntnisse und ggf. vorhandene Gefährdungslagen informiert haben bzw. sich bis zum 31. Dezember 2015 informiert gehalten haben.



Dies führte dazu, dass es kein gemeinsames Aufgabenverständnis im Sinne einer gemeinsamen Lagebewältigung der wesentlichen drei Behörden – Stadt Köln als originär zuständige Behörde für die Gefahrenabwehr, Polizeipräsidium Köln als subsidiär zuständige Behörde für die Gefahrenabwehr und der Bundespolizei als zuständige Behörde für den Hauptbahnhof und die Gleisanlagen – gegeben hat. •



Eine behördenübergreifende Vorbereitungsgruppe wurde nicht eingesetzt,



•



Kommunikationswege wurden abgesprochen, aber unzureichend genutzt,



•



ein gemeinsamer Kommunikationsraum im Sinne einer Befehlsstelle bzw. einer Einsatz-Koordinierungsgruppe wurde nicht diskutiert bzw. eingerichtet,



•



klare Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen wurden nicht detailliert genug besprochen und zwar auch nicht im Zusammenhang mit taktischen Maßnahmen über die ggf. erforderliche Räumung der Hohenzollernbrücke.



Aus den vorgenannten Feststellungen wird deutlich, dass die Stadt Köln nicht in dem erforderlichen Maß mit der Bundespolizei und der Landespolizei kooperiert hat.



1.2.3.1.2.



Unterbliebene Sperrungen der Hohenzollernbrücke



Die Hohenzollernbrücke spielt eine Schlüsselrolle bei der Suche nach den Ursachen für die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht. Wegen der Menschen, die in ihrer Not auf die Gleise sprangen, wurde die elektrische Oberleitung deaktiviert. Von kurz vor Mitternacht bis 1:15 Uhr stand der Zugverkehr komplett still. Insgesamt 56 Züge, davon 51 aus dem Nahverkehr bzw. S-Bahnen, waren hiervon betroffen. In einer internen
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Meldung der Deutschen Bahn heißt es über diesen „Zentralen Lagefall“ der Kategorie 3:



„Panik auf der Brücke bei Abreise der Zuschauer ausgebrochen. Zugfahrten zurückgehalten, einzelne vorzeitig gewendet bzw. umgeleitet“.



Die Gesamtverspätung betrug 2.196 Minuten, das „Auswirkungsende“ wurde für 3:55 Uhr festgehalten. Unzählige Silvester-Gäste, vor allem aus dem Kölner Umland – wurden dadurch zu potenziellen und tatsächlichen Opfern. Einer Auskunft des Bundesinnenministeriums zufolge sollen sich während der Sperrung allein innerhalb des Bahnhofsgebäudes 2.500 Menschen aufgehalten haben.



Genau in dieser Zeit liegt ein Schwerpunkt in der Begehung von Straftaten. 370 Taten sollen nach einer Auswertung aller Anzeigen durch den Sachverständigen Prof. Dr. Egg zwischen 23:55 und 1:15 Uhr stattgefunden haben – alle 13 Sekunden eine, darunter eine große Anzahl sexueller Übergriffe. Der Leiter der im Hauptbahnhof eingesetzten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei schilderte die Situation wie folgt:



„Mit der Gleissperrung fing das an. Da fand in dem Bahnhof selber kein Abfluss mehr statt, sondern die Menschen aus der Innenstadt kamen alle rein, ob es nun Migranten waren oder normale Besucher. Alles wollte nach Hause und suchte den Bahnhof auf.“



Insgesamt drängt sich im Hinblick auf die Einsatzkonzeption der Stadt Köln der Eindruck auf, dass man seitens der Stadt offenbar davon ausging, durch zusätzliche Absperrungen und mehr Personal gut für den Silvestereinsatz gerüstet zu sein. Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit lediglich quantitative Veränderungen am Einsatzkonzept vorgenommen, um der gesteigerten Gefahrenlage Rechnung zu tragen. Eine qualitative Veränderung des Einsatzkonzepts sucht man indes vergeblich. Dies lässt sich insbesondere an den folgenden drei Beobachtungen exemplarisch belegen:
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(1) Zwar fällt auf, dass die Stadt Köln im Rahmen ihrer Einsatzplanung den Kräfteansatz für den als Einsatzschwerpunkt definierten Bereich der Hohenzollernbrücke durch die Aufstockung mit Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstleisters deutlich erhöht hatte. Aufgrund von Krankheitsausfällen konnten von den ursprünglich 72 angeforderten Hilfskräften nur 66 zur Silvesternacht eingesetzt werden.330. Zudem hatte der private Sicherheitsdienstleister für die Aufgabe geringfügig Beschäftigte gesucht. Als Einstellungsvoraussetzung wurden lediglich die Beherrschung der deutschen Sprache „zumindest mittelmäßig“ – was immer das heißen mag – und „warme Bekleidung“ gefordert. Mit der Bewältigung von Konfliktsituationen oder gar mit der Steuerung von Menschenmassen im Fall einer Panik dürfte dieser Personenkreis wohl kaum Erfahrung gehabt haben. Der Untersuchungsausschuss bezweifelt daher, dass die in der Silvesternacht auf der Hohenzollernbrücke eingesetzten Helfer auch nur ansatzweise auf heikle Einsatzlagen vorbereitet waren.



(2) Ein weiterer Schwachpunkt in der Einsatzplanung des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Köln ist darin zu sehen, dass man auf eine Bestreifung der Hohenzollernbrücke sowie eine gesicherte Ermittlung der Auslastung /des Befüllungsgrades durch Kräfte des Ordnungsamtes gänzlich verzichtete. Die Zeugenvernehmung hat ergeben, dass die Stadt Köln den Einsatz entsprechender Pendelstreifen wohl deshalb nicht in Erwägung gezogen hat, weil sich der Befüllungsgrad der Brücke auf diese Weise nicht verlässlich messen lasse. Diese Einschätzung mag für sich genommen zutreffen, verkennt jedoch den darüber hinausgehenden taktischen Wert des Streifendienstes. Infolge des Verzichts auf Fußstreifen war in dem Einsatzkonzept der Stadt Köln keine Maßnahme vorgesehen, die zum Erkennen oder Verhindern des Betretens des Gleiskörpers auf der Hohenzollernbrücke durch Unbefugte überhaupt geeignet gewesen wäre. Maßnahmen zur Verhinderung von Gleisquerungen – also dem Übertritt von Personen aus dem durch die Stadt Köln zu überwachenden Gehwegbereichs in den von der Bundespolizei zu überwachenden Gleiskörper – wurden auch nicht erörtert. Dies stellt einen besonders schwerwiegenden Mangel in der Einsatzkonzeption der Stadt Köln dar, der letztlich



330



APr. 16/1227, S. 25.



202



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



die Ursache für die später notwenige Sperrung der Hohenzollernbrücke für den Bahnverkehr gesetzt hat, die wiederum den erheblichen Personenrückstau im Hauptbahnhof auslöste und die Entstehung weiterer Tatgelegenheiten für die Begehung von Eigentums- und Sexualstraftaten begünstigte.



(3) Bei der Zeugenvernehmung ist deutlich geworden, dass der Kölner Innenstadtbereich sich bereits in den Jahren vor den Silvesterereignissen 2015 zu einem Brennpunkt für nicht organisiertes Silvesterfeuerwerk entwickelt hatte. Dabei stellte sich der Bereich rund um den Dom und Bahnhofsvorplatz auf Grund der zentralen An- und Abreisesituation und seiner großen Freiflächen als besonderer Anziehungspunkt für Personengruppen dar, die dort privates Silvesterfeuerwerk abfeuern. Dass dabei regelmäßig gegen das in § 23 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz normierte Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände u.a. in unmittelbarer Nähe von Kirchen verstoßen wurde, scheint auf Seiten der Stadtverwaltung niemanden ernsthaft gekümmert zu haben. Andernfalls wäre im Rahmen der Einsatzplanung zumindest ein zeitlich begrenztes Mitführverbot von Pyrotechnik im Umfeld des Kölner Doms zu erörtern gewesen. Der Erlass einer entsprechenden Allgemeinverfügung durch das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln wäre gemäß § 14 Abs. 1 OBG NRW unproblematisch möglich gewesen. Nach dieser Vorschrift können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Tatsächlich spielte der Bereich Dom/Hauptbahnhof in der Einsatzplanung des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Köln für die Silvesterfeierlichkeiten 2015/16 jedoch keine Rolle.



1.2.3.2.



Einsatzplanung der Bundespolizei



Der Silvestereinsatz bei der Bundespolizeiinspektion Köln wurde im Rahmen einer verstärkten AAO bewältigt. Hierfür wurde, neben den regulären Einsatzkräften auf der Bundespolizeiinspektion, zusätzlich eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit
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mit 40 Beamten zugeteilt. Ursprünglich sollte die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus dem Standort Hünfeld eingesetzt werden. Aufgrund einer Änderung des Einsatzbefehls vom 29. Dezember 2015 erfolgte die Kräftezuweisung einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus dem Standort der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. Somit waren insgesamt 67 Beamte seitens der Bundespolizei zur Silvesternacht 2015/16 im Einsatz. Im Vergleich zur Silvesternacht 2014/15 mit einer Gesamteinsatzstärke von ca. 45 Beamten hatte sich damit der Kräfteansatz der Bundespolizei um 22 Beamte erhöht.



Die Bundespolizei hat im Rahmen ihrer Planungen eine verbesserte Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes, den sie teilweise als ihren Zuständigkeitsbereich betrachtete, vorgesehen. Die dazu erforderlichen Einsatzmittel wurden der BPOLI Köln mangels Verfügbarkeit nicht zur Verfügung gestellt. Ob die Bundespolizei den Versuch unternommen hat, Beleuchtungstechnik über die Stadt Köln (originäre Zuständigkeit) und/oder die Landespolizei (subsidiäre Zuständigkeit) zu erhalten, konnte durch den Ausschuss nicht weiter aufgeklärt werden.



Bundesweit standen insgesamt drei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten zur Verfügung. Davon wurde eine in Berlin, eine weitere in Hamburg und die Dritte in Sankt Augustin stationiert. Die Priorisierungsentscheidung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, die angeforderte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in Köln anstatt in Düsseldorf einzusetzen, war richtig und hat sich im Nachhinein als positiv erwiesen. Es ist jedoch festzustellen, dass die Zuweisung auf Grund der allgemeinen Terrorlage geschah. Reservekräfte waren bei der Einsatzplanung auf Seiten der Bundespolizei nicht vorhanden, da ein Großteil der Beamten im Rahmen des Flüchtlingseinsatzes in Süddeutschland gebunden war. Ein Rückgriff auf benachbarte eigene Kräfte der Bundespolizeiinspektion Köln stand nicht zur Verfügung.



Die Änderung des Einsatzbefehls der Bundespolizei vom 29. Dezember 2015 und damit die Einstufung des Kölner Hauptbahnhofes sowie dem Bahnhof Köln Messe/Deutz als auch die angrenzenden Bahnanlagen vom 31. Dezember 2015 in der Zeit von 20.00 Uhr bis zum 1. Januar 2016 um 8.00 Uhr als gefährdete Objekte im Sinne des
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§ 23 Abs. 1 Nr. 4 BPolG führte dazu, dass aufgrund dieser Einstufung Identitätsfeststellungen auf Basis einer geringerer Einschreitstufe durchgeführt werden konnten.



Der ursprüngliche Einsatzbefehl der BPOLI Köln vom 22. Dezember 2015 wurde nachrichtlich an die PI 3 des PP Köln versandt; die beiden Änderungsbefehle vom 29. Dezember 2015 gingen jeweils nachrichtlich an die PI 1 des PP Köln. Das PP Köln wurde somit über die Einschätzung der allgemeinen und besonderen Lage aus Sicht der BPOLI, den Kräfteansatz sowie die Einzelaufträge und Sonstigen Maßnahmen und über deren Änderungen informiert gehalten.



1.2.3.3.



Einsatzplanung der Landespolizei



1.2.3.3.1.



Verstöße gegen die PDV 100



Die Polizeiinspektion Köln-Mitte (PI1) war für die Planung des Polizeieinsatzes für die Silvesterfeierlichkeiten 2015/16 zuständig. Im Verlauf des Jahres 2015 waren Planungsmaßnahmen für den Jahreswechsel 2015/16 durch den Untersuchungsausschuss nicht feststellbar.



Die aus der Nachbesprechung des Einsatzes 2014/15 resultierenden Erkenntnisse, die im Besonderen eine mögliche Sperrung der Hohenzollernbrücke beinhalteten, wurden von dem Polizeipräsidium Köln weder im Verlauf des Jahres 2015 noch in der Planungssitzung am 9. Dezember 2015 nachverfolgt. Die PDV 100 beinhaltet Grundsätze zur professionellen Planung von Einsätzen. Die „Geschäftsordnung“ für Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen schreibt die Verschriftlichung aller wesentlichen Planungsschritte vor, um Planungen justiziabel nachvollziehbar zu machen.



Die Planung entsprach nicht allen in der PDV 100 aufgeführten Grundsätzen: •



Bei der Abgabe des Planungsentwurfs an den Führungsstab der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz (FüStGE) wurde durch den Führungsstab entgegen der PDV 100 keine Informationsabfrage bei anderen Direktionen innerhalb des Po-
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lizeipräsidiums Köln in Bezug auf die Zusteuerung von lagerelevanten Erkenntnissen zum Jahreswechsel 2015/16 eingeholt. Die Dienst- und Fachaufsicht innerhalb des PP Köln, auszuüben über den Direktionsleiter GE sowie über den Führungsstab, hat bei der Planung des Silvestereinsatzes 2015/2016 nicht gegriffen. •



Die Einteilung in Einsatzabschnitte und die vorgesehene personelle Besetzung lässt auch aus dem Blickwinkel im Nachhinein den Schluss zu, dass es sich nur um ein sogenanntes Passivkonzept gehandelt haben kann. Für die letztendliche Lageentwicklung war die personelle Ausstattung nicht ausgelegt.. Beispielsweise war der EA 4 „Kriminalitätsbekämpfung“ mit der – für OPARI-Einsätze als absolutes Minimum benannten – Mindeststärke von 1:11:0 geplant und dass, obwohl gerade zu Silvester in Köln mit einem Mehrfachen des alltäglichen Besucheraufkommens zu rechnen war.



•



Die für die polizeiliche Arbeit ausschlaggebende PDV 100, sieht grundsätzlich keine Regelung dafür vor, ab wann ein Einsatz durch einen Beamten des höheren Dienstes geführt werden müsste. Die Ausbildung für den gehobenen Dienst umfasst das Führen einer Hundertschaft. Das setzt allerdings seit der zweigeteilten Laufbahn voraus, dass an einer entsprechenden Führungsfortbildung am LAFP teilgenommen wurde. Ebenso dürfen Einsätze, an denen MEK oder SEK beteiligt sind, nur durch PVB des höheren Dienstes geführt werden.  Mit der Führung der Besonderen Aufbauorganisation in der Kölner Silvesternacht 2015/16 war – wie im Vorjahr – ein Beamter des gehobenen Dienstes – wogegen nichts spricht – beauftragt worden.



•



Die Planung der Führungsgruppe sah vor, berufsunerfahrene Polizeivollzugsbeamte in einer Einsatzlage an zentraler Stelle einzusetzen.



•



Des Weiteren wurde die Allgemeine Aufbauorganisation nicht ausreichend mit der Besonderen Aufbauorganisation vernetzt: Fehlende Definition von Zustän-
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digkeiten und Verantwortlichkeiten, fehlende klare Kommunikationswege zwischen der AAO und der BAO sowie die Vermischung von Aufträgen zwischen AAO und BAO im Einsatzbefehl lassen auf Planungsmängel schließen.  Die dem Einsatzbefehl zu Grunde liegende Beschreibung der allgemeinen und besonderen Lage fußte auf unabweisbaren Vermutungen zur Ausweitung der bereits alltäglich vorliegenden Lage zu Taschendiebstählen, zur Problematik der „NAFRIS“ und den silvestertypischen Verhaltensweisen.  Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass in der besonderen Lage auf die Darstellung der Einsatzzahlen der AAO eingegangen wird. Dies führt sachlogisch zu planerischen und operativen Schnittstellenproblemen, weil auf der einen Seite die Einsätze der AAO durch einen DGL, aber gleichzeitig auch durch den Führer der BAO abgearbeitet werden sollen. •



Gerade aber die Definition von Schnittstellen ist oberster Grundsatz bei einem Nebeneinander von AAO und BAO. Unter Ziffer 2 des Einsatzbefehls wird diese Schnittstelle dadurch dokumentiert, dass der Wachdienst der PI 1 als „benachbarte Kräfte“ bezeichnet wird. Durch eine weitest gehende Trennung von Aufgaben der AAO von denen der BAO, wäre die Benennung der Einsatzzahlen der AAO überflüssig gewesen.



Mit Erkennen dieses Schnittstellenproblems, wäre es angezeigt gewesen, einem Führer (DGL) die Gesamtverantwortung für den Bereich der PI 1 zu übertragen. Ausbildungshintergrund und Teilnahme an der Führungsfortbildung des diensthabenden DGL hätten dies auch zugelassen.



Die planerische Trennung von AAO und BAO führte zu dem Effekt, dass sich die AAO als nicht zuständig für die Problematik auf dem Bahnhofsvorplatz empfand und entsprechend nicht handelte. Demzufolge wurde die im Einsatzbefehl angeordnete Aufklärung am Bahnhofsvorplatz nur dann durchgeführt, wenn es die Einsatzlage zuließ. 207
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Die Effektivität dieser Aufgabe hat auch darunter gelitten, dass zwischen angeordnetem Zeitpunkt der Aufklärung (19:00 Uhr) und dem Dienstende (20:00 Uhr) nur ein sehr kleiner Zeitraum lag.



Vor Dienstbeginn des Nachtdienstes kann konstatiert werden, dass die Aufklärung, wenn überhaupt, nicht vor 21:00 Uhr eingesetzt hat, weil es sich um eine Aufgabe handelte, die neben der prioritären Einsatzbewältigung sowie einer „Fahndungslage“ zu erledigen war.



Die dargestellte Schnittstellenproblematik hätte sich nur durch eine einheitliche Führung (DGL der PI 1) lösen lassen. Dabei wären dann die Abschnitte der BAO ebenfalls integriert worden. •



Struktur der BAO



Die Struktur einer BAO hängt wesentlich von der Lagebewertung, den Einzelaufträgen sowie der personellen und materiellen Ausstattung ab. Übergreifend ist dabei zu bewerten, ob neben dem allgemeinen gesetzlichen Auftrag spezielle Ziele erreicht werden sollen, die dann ihren Ausdruck in den sogenannten Leitlinien finden.  Führungsgruppe (Kräfte 0:0:2:0)



Darunter ist nach der Anlage 20 der PDV 100 ein „Führungsorgan zur Beratung und Unterstützung einer Führungskraft“ zu verstehen.



Ausweislich der Ziffer 4.2 des Einsatzbefehls hat der Planer ausdrücklich darauf verzichtet, dass die „Führungsgruppe“ überhaupt in der Lage ist, den PF zu beraten und zu unterstützen. Im Klammervermerk zu den beiden Namen ist „EB“ (Einsatzbearbeiter) vermerkt, was darauf schließen lässt, das die beiden Beamtinnen ausschließlich für Datenabfragen und Dokumentation vorgesehen waren.
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Als Führungsassistent des Polizeiführers wurde der Zeuge Thomas Hoffmann, der den Einsatz im Rahmen einer Hospitation begleitete, eingesetzt.331  EA 1 – Sperrmaßnahmen Brücken (Kräfte: 0:1:8:1)



Die Einzelaufträge der Ziffer 5 befassen sich in erster Linie mit Verkehrsmaßnahmen. Die nachfolgenden Formulierungen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Verfolgung anlassbezogener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten entspricht der allgemeinen Rechtslage und hat für die Aufgabenwahrnehmung nur einen deklaratorischen Charakter.



Die Aufgabenzuweisung des Gefangenentransportes hat ausschließlich mit der Zuweisung eines Gefkw und dem dazu gehörenden Fahrer (Reg.-Ang.) zu tun und liegt ansonsten außerhalb der Aufgabenstruktur. Die Kernaufgaben lagen demnach in Verkehrsmaßnahmen und der Unterstützung städtischer Dienststellen im Rahmen der Amts- oder Vollzugshilfe.  EA2 – Raumschutz (Kräfte: 0:6:79:0, zusätzlich 0:0:4:0 für 2 GefKw)



Im Rahmen der Einzelaufträge wird durch die Maßgabe „Offene Aufklärung durch den Einsatz von Posten und Streifen“ die Organisationsform vorgegeben. Dann werden „Schwerpunkte“ beschrieben, die aber in der Realität den kompletten Innenstadtbereich, einschließlich der Ringe angegeben werden. Dass die Brücken einbezogen sind, obwohl dort bereits Kräfte des EA 1 tätig sind, erscheint sachlich nicht schlüssig.



Die weitere Aufgabenstellung umschreibt wieder die allgemeinen Aufgaben der Polizei, einschließlich der Unterstützung städtischer Maßnahmen an den
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Brücken. Die Maßgabe, andere Abschnitte auf Anordnung des Polizeiführers zu unterstützen, ist ebenfalls überflüssig, weil alle Kräfte dem Polizeiführer unterstellt sind.  EA 3 – Präsenzmaßnahmen OPARI-Bereich (Kräfte: 0:1:15:0)



Alle in der Ziffer 5 erteilten Einzelaufträge beinhalten das gesetzliche Aufgabenspektrum der Polizei und sind insofern ohne eigene Aussagekraft.  EA 4 – Kriminalitätsbekämpfung (Kräfte: 0:1:11:0)



Die Ereignisse in der Silvesternacht haben im Nachhinein zu der Erkenntnis geführt, dass der Kräfteansatz, gerade in diesem EA unzureichend gewesen ist.  EA 5 - Verkehrskontrollen (Kräfte: 0:1:5:0)



Aufgabe dieses EA war die Kontrolle von auffälligem Fahrverhalten, Beschleunigungsrennen u. ä. im Bereich der Kölner Ringe (OPARI).  Schnittstellen zur AAO



Die in der Ziffer 6.2 des Einsatzbefehles dargestellte Schnittstellenproblematik ist der Beleg dafür, dass ein arbeitsteiliges Abarbeiten von Einsätzen nur durch einen sehr hohen Koordinationsaufwand zu bewerkstelligen gewesen wäre. Dass dies überhaupt nicht möglich wurde, wird im Rahmen der Bearbeitung der Einsatzphase zu begründen sein.



Es war folgender Weg geplant:
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•



Eingang des Notrufes auf der Leitstelle oder auf der Wache der PI 1,



•



Weitergabe des Einsatzes an ein freies Fahrzeug der AAO,
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ist dies nicht möglich, Weitergabe des Einsatzes an die „Führungsgruppe“ des PF,



•



von dort Weitergabe an die Befehlsstelle der BPH,



•



von dort aus Weitergabe des Einsatzes an eine Halbgruppe der BPH.



Durch die Länge dieses Weges bestand die Gefahr, dass eine polizeiliche Intervention nicht oder zu spät erfolgen würde.



1.2.3.3.2.



Bewertung der Kräfteplanung



Dem Ausschuss erschließt sich nicht, warum in den Vorjahren ein Beschuss mit Pyrotechnik von Kirchen/Dom oder auf der Hohenzollernbrücke von anderen Menschen quasi als Ist-Zustand polizeilich realisiert wurde, ohne das zu unterbinden bzw. nur auf Einforderung der Verantwortlichen des Doms. Weder fand sich in Kräfteanforderung oder Einsatzbefehl der spezielle Auftrag, missbräuchliche Verwendung von Pyrotechnik in oder auf Menschenmengen oder Sachen zu unterbinden. Im Gegenteil ergaben sich Aussagen, wonach Polizisten ohne Schutzkleidung sich da fern halten und die Bürger ohne anwesende BPH-Kräfte in gewisser Weise sich selbst überlassen sind. Auch der vereinbarte Schutz des Doms zum Gottesdienst fand sich weder als Lagemitteilung noch Auftrag; im Einsatzbefehl der BAO wegen des späten Beginns, aber auch nicht als Auftrag an die AAO ab 19.00 Uhr oder früher.



Dies muss kritisch bewertet werden vor dem Hintergrund, dass der Abschuss von Raketen in Richtung von Personen oder das Zünden und Werfen von Feuerwerkskörpern auf Personen oder Menschengruppen ein erhebliches Gefahren- und Verletzungspotential darstellt und rechtswidrig ist bzw. eine Straftat darstellt, so dass ein konsequentes Einschreiten geboten wäre. Allein der Umstand, dass Personen dort freiwillig stehen und Gefahren für sich nicht selbst erkennen bzw. auf Erstattung einer Anzeige verzichten stellt keinen Grund dar, nicht dagegen entschieden vorzugehen, soweit dies
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möglich ist. Dazu braucht es aber entsprechend ausgestattetes ausreichendes Personal.



Gebotene Gefahrenabwehr kann nicht durch tolerierte Gefahreneskalation betrieben werden. Ein Verzicht auf die Sperrung der Brücken in der Kenntnis, dass diese vom Ufer aus mit Raketen beschossen werden, hätte Maßnahmen der Sicherheitsbehörden erfordert.



Nur mit der Bereitschaft zur tolerierten Gefahreneskalation ist anscheinend zu erklären, warum selbst nach zahlreichen Hilfeersuchen keine Polizeikräfte sich am Silvesterabend 2015/16 ab 18.00 Uhr zu sofortigem Handeln veranlasst sahen, sondern dort über Stunden agiert werden konnte. Insoweit schien auch, was das Betreten der Hohenzollernbrücke betraf, die Ansicht zu kursieren, wer sich auf die Brücke stellt, geht halt selbst ein Risiko ein, aber als Polizist halte ich mich da fern. So sind auch unmittelbar Opfer gegenüber getätigte Aussagen von Polizeibeamten zu interpretieren:



„Du bist doch Kölnerin, du weißt doch, hier geht man nicht aus.“



Auch die Aussage des Zeugen Burkhard Jahn gehen in die Richtung, dass um den Hauptbahnhof und den Dom herum gerade zu besonderen Anlässen eine schwierige Allgemeinsituation herrscht.



Der Eindruck einer auf Passivität ausgerichteten Kräfteanzahl bei der Kölner Polizei wird verstärkt durch die am Nachmittag des 31. Dezember 2015 an der Justizvollzugsanstalt Köln abgelaufenen Demonstrationen. Bei dieser Demonstration mit nur 40 Teilnehmern, die ohne besondere Vorkommnisse verlief, waren immerhin 98 Bereitschaftspolizeikräfte ab 15.00 Uhr eingesetzt. Hier kamen also auf jeden Demonstrationsteilnehmer mehr als 2 Polizeibeamte. Auch vor diesem Hintergrund bleibt es ein Rätsel, warum für diesen Silvesterabend und die Silvesternacht so wenige Kräfte eingesetzt wurden.



Dabei wurde in den Vernehmungen und auch bei der notwendigen Lageeinschätzung für die Silvesternacht 2015/16 durchaus deutlich, dass mit mehr Kriminalität gerechnet
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wurde. Es war aber auch deutlich erkennbar, dass das Polizeipräsidium Köln offensichtlich das wesentliche Ziel in der Silvesternacht verfolgte, möglichst viele seiner Mitarbeiter von einer Dienstzeit zu verschonen. Dies scheint aus Sicht der Beschäftigteninteressen lobenswert, ist aber unter Sicherheitsaspekten völlig unangemessen in einer Millionenstadt.



Wenn dem Polizeipräsidium Köln ca. 5.000 Polizeibeamte zugewiesen sind und es sich letztlich mit 142 Beamten für den Polizeieinsatz an Silvester 2015/16 in der Polizeiinspektion 1 (PI 1 - daneben noch PI 2 bis PI 7 mit weiterem Personal) zufrieden gibt, kann dies nur als völlig unzureichend bezeichnet werden. Der Personaleinsatz zu Silvester 2016/17 hat gezeigt, welcher Personaleinsatz erforderlich gewesen ist.



Dies kann den Verantwortlichen im Polizeipräsidium Köln auch nicht verborgen geblieben sein. Dies ergibt sich aus dem Einsatzbefehl vom 29. Dezember 2015. Der Einsatzbefehl sowie die Kräfteanforderung lesen sich im Nachhinein – mit Ausnahme der Eskalation der Sexualdelikte – wie eine Vorhersage der späteren Ereignisse.



1.2.3.3.3.



Bewertung der Kräftezuweisung durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste



Mit der Zuweisung von zwei Zügen einer Bereitschaftspolizeihundertschaft an die Polizei in Köln hatte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste im Vergleich zum Vorjahr – ebenso wie die Bundespolizei in ihrem Bereich – auf das Doppelte erhöht. Die Zuweisung durch das LZPD hat der Polizeiführer der Landespolizei in Köln in der Silvesternacht, der Zeuge Günter Reintges, in seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss am 18. März 2016332 wie folgt kommentiert: „Ich hatte mit dem zweiten Zug, den man dazu geplant hatte, das, was ich mir aus der Erfahrung aus dem Vorjahr gewünscht hatte.“
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Im Übrigen hätte die Polizei in Köln, worauf auch der Zeuge Mathies in seiner Vernehmung am 29. September 2016333 hingewiesen hat, bei begründeten Zweifeln an einer aus seiner Sicht zu geringen Kräftezuweisung dies ausdrücklich gegebenenfalls auch auf der Behördenleiterebene geltend machen müssen. Dies hat das Polizeipräsidium Köln nicht getan.



Insoweit hat der Leiter der Polizeiinspektion 1, der Zeuge Peter Römers, in der Sitzung am 19. April 2016334 bekundet, „angesichts der jüngsten Ereignisse in Paris unter dem Stichwort Terror“ habe er gewährleisten wollen, dass „die Ansprechbarkeit für den Bürger in der Fläche besser“ gegeben sei als in den Vorjahren. Deswegen habe er eine Hundertschaft angefordert. Vom LZPD habe es dann die Rückfrage gegeben: „Wieso geht Ihr über den Kräfteansatz der letzten Jahre hinaus?“ Derlei Rückfragen seien jedoch völlig normal, ebenso wie es zum normalen Geschäft gehöre, dass ein Zug nicht bewilligt werde, „weil ich aus meinem kleinen Mikrokosmos nicht beurteilen kann, was sonst noch im Lande los ist (…) und worauf das LZPD mit Kräftezuweisung reagieren muss“.335



Der Kollege Niederhausen von der Führungsstelle Gefahrenabwehr habe dann in seinem Sinne dem LZPD gegenüber noch einmal die Lage beschrieben und auch die Vorjahresberichte übersandt. Letztlich habe ihn der Zeuge Niederhausen gebeten, selbst mit dem LZPD zu verhandeln. Daraufhin habe er – Römers – mit dem Zeugen Rose vom LZPD telefoniert. Der habe aufmerksam seine Argumentation angehört und insbesondere in dem Bereich, wo es um die allgemeine Sicherheitslage gegangen sei, „richtigerweise“ gesagt, das treffe ja auf alle Behörden zu, nicht nur auf Köln. An dieser Stelle hätte man sich zwar nicht geeinigt, er - Römers – hätte dann letztlich aber gesagt: „Okay, dann muss ich damit leben.“



Der Ausschuss hat sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, von welchen Faktoren die erhöhte Kräfteanforderung durch das PP Köln beim LZPD motiviert war. Hierbei wurde durch den Zeugen Römers in seiner Vernehmung festgestellt, dass die Anfor-
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derung einer ganzen Hundertschaft „angesichts der insgesamt herrschenden Sicherheitslage“336 erfolgt sei. Die seit 2013 auftretenden Delikte der Täterklientel „NAFRI“ hätten bei der Kräfteanforderung keine Rolle gespielt.



Schließlich ist der Ausschuss im Kontext der Kräftezumessung durch das LZPD auch der Frage nachgegangen, ob Polizeibeamte, die mit der Kräfteanforderung des PP Köln betraut waren, Sanktionen für den Fall hätten befürchten müssen, dass sich die Kräfteanforderung im Einsatzverlauf als zu groß dimensioniert erweist. Der Ausschuss konnte auf eine solche Kultur des „Vorauseilenden Gehorsams“ keine Hinweise finden.



Im Ergebnis bleibt insoweit festzuhalten: Die Zuweisung einer Bereitschaftspolizeihundertschaft ohne einen Zug durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste an die Polizei in Köln war aus damaliger Sicht angemessen und nicht zu beanstanden. Die Polizei in Köln hatte bei der Kräfteanforderung gegenüber dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste mit der allgemeinen Sicherheitslage argumentiert und sich schließlich dem überzeugenden Argument gebeugt, insoweit habe sie – wie sich das LZPD ausgedrückt hat – „kein Alleinstellungsmerkmal“.



Neben der Bewertung der tatsächlich durch das LZPD zugewiesenen Kräfteanzahl hatte der Ausschuss auch zu bewerten, ob und in welchem Umfang zusätzliche Kräfte zur Verfügung standen. Dabei hat sich der Ausschuss einerseits mit Kräften beschäftigt, die aufgrund weiterer Einsatzanlässe in Köln zur Verfügung gestanden hätten, wie andererseits auch mit der Frage, ob die zur Verfügung gestellten Kräfte der Landeseinsatzbereitschaft sowie weitere Sofortverstärkungskräfte eine ausreichende Anzahl von Reservekräften darstellten und ob die vorgesehene Bereitstellungsdauer sachgerecht war.



Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Zeuge Römers in der Sitzung am 19. April 2016 auch bekundet hat,337 wenn der Polizeiführer Reintges in der Silvesternacht bei seinem Eintreffen am Hauptbahnhof in Köln um 20.00 Uhr oder 20.30 Uhr der Leitstelle gesagt hätte, er komme mit den zur Verfügung stehenden Kräften absehbar nicht hin,
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hätte ihm der Dienstgruppenleiter sicherlich gesagt, die Kräfte „Knast-Demo“ seien gerade dabei, nach Hause zu fahren, diese könnten ihn unterstützen.



Allerdings hat der Zeuge Reintges in der Silvesternacht eine Kräfteanforderung durch die Leitstelle auch auf deren Anfrage nicht für erforderlich gehalten.



Der Dienstgruppenleiter der Leitstelle in dieser Nacht – der Zeuge Marco Stinner – hat in der Sitzung am 25. April 2016 bekundet,338 er sei am Silvesterabend um 21.44 Uhr oder 21.55 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der JVA-Einsatz beendet sei und dass die Kräfte entlassen würden. Einer Mail des PHK Weykamp, PP Köln, vom 14. Januar 2016 an LPD Lukat, MIK339 ist zu entnehmen, dass Teilkräfte des JVAEinsatzes in der Silvesternacht bereits um 19.55 Uhr entlassen wurden. Weitere Kräfte wurden um 20.19 Uhr „aufgrund eines Einsatzes „Verdächtige Person“ aus dem Einsatz Versammlung entlassen und in die Innenstadt entsandt.“ Somit wäre eine Hinzuziehung der Bereitschaftspolizeikräfte der „Knast-Demo“ in der Tat möglich gewesen. Dies scheiterte jedoch an mangelnder Kommunikation inner-halb der Kölner Polizei.



Der Dienstgruppenleiter der Leitstelle hat weiterhin ausgesagt, den ersten persönlichen Kontakt zu dem Zeugen Reintges habe er um 23.44 Uhr gehabt. Von der Absicht des Polizeiführers, den Bahnhofvorplatz zu räumen, habe er – Stinner – zufällig gegen 23.30 Uhr erfahren. Hintergrund dieser Maßnahme seien aber nicht die später bekannt gewordenen Sexual- und Eigentumsdelikte gewesen, sondern die Gefahrenabwehr im Kontext des unsachgemäßen Einsatzes von Pyrotechnik auf dem Bahnhofsvorplatz. Um 23.36 Uhr habe er mit der Pressestelle telefoniert und um 23.38 Uhr mit dem Zeugen Marter von der Landesleitstelle. Dessen Angebot, zusätzliche Kräfte zur Verfügung zu stellen, habe er verneint. Im Übrigen müsse er offen und ehrlich zugeben, in der Nacht sei ihm nicht präsent gewesen, dass eine Landeseinsatzbereitschaft zur Verfügung gestanden habe.



Die vereinzelt aufgestellte Behauptung, dass die Polizei in Köln bei der Zuweisung von Kräften der Bereitschaftspolizei systematisch benachteiligt werde, hat der damalige Leiter des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste und jetzige Polizeipräsident
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in Köln, der Zeuge Jürgen Mathies, in seiner Vernehmung durch den Ausschuss am 29. September 2016 zurückgewiesen. Entsprechende Äußerungen könne er nicht nachvollziehen.



Auch kann in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste der Polizei in Köln zur Bewältigung ihres Einsatzes bei der HoGeSa-Demonstration am 26. Oktober 2014 – wie der dortige Polizeieinsatzführer, der Zeuge Klaus Rüschenschmidt, in seiner Vernehmung am 25. Oktober 2016340 bestätigt hat – sieben Bereitschaftspolizeihundertschaften zur Verfügung gestellt und damit deren Bitte entsprochen hatte.



1.2.3.3.4.



Der Einsatzbefehl vom 29. Dezember 2015



Zwei Tage vor Silvester ließ PD Römers, der als Leiter der PI 1 für die Einsatzplanung des Silvestereinsatzes 2015/16 ebenso wie in den Vorjahren zuständig war, an alle eingeplanten Kräfte den Einsatzbefehl versenden. Vor allem enthielt Römers Einsatzbefehl eine bereits Anfang Dezember erstellte Lagebeurteilung, die erahnen lässt, mit welchen Verhaltensweisen die Kölner Polizei in dieser Nacht rechnete. Unter der Überschrift „Besondere Lage“ heißt es darin wörtlich:



„Die allgemeine Sicherheitslage nach den jüngsten Anschlägen wird als bekannt vorausgesetzt. Gerade in Bezug auf diese Lage in Verbindung mit einem massiven und häufig rücksichtslosen Einsatz von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern (gezieltes ‚beschießen‘ von Personen, auch Einsatzkräften) und den daraus resultierenden Gefahren (Panikreaktionen u.Ä.) ist eine deutlich sichtbare polizeiliche Präsenz im gesamten Einsatzgebiet erforderlich. Insbesondere der flächendeckenden Ansprechbarkeit für hilfesuchende Bürger kommt wegen der allgemein herrschenden Verunsicherung eine hohe Bedeutung zu.“
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In seiner Vernehmung hat der Zeuge Römers dazu ergänzend ausgeführt, dass es ab dem Jahr 2013 „im Bereich Altstadt mit sehr rücksichtslosem Umgang mit Feuerwerk Pyrotechnik schon zur Sache ging, so dass die Kollegen gesagt haben: Es wird langsam grenzwertig mit dem Kräfteansatz“.



In diesem Sinne wurde auch bei der Nachbereitung des Silvestereinsatzes 2014/15 als wesentliches Ergebnis ein unzureichender Kräfteansatz festgestellt. Der schon für den Silvestereinsatz 2014/15 zuständige Polizeiführer, der Zeuge Reintges, hatte im Anschluss einen Erfahrungsbericht verfasst, in dem er u.a. die Bereitstellung eines zweiten Zuges einer Bereitschaftspolizei-Hundertschaft als „dringend erforderlich“ bezeichnet hatte, „um die Einsatzspitzen sachgerecht abarbeiten zu können“. Im Untersuchungsausschuss hat der Zeuge Reintges diese Einschätzung dahingehend präzisiert, dass die eingesetzten Kräfte andernfalls „eine ganze Nacht [lang] ‚Vollgas‘ [fahren]“ müssten. In diesem Sinne hatte auch der Polizeiführer OPARI, der Zeuge Helbing, ausgeführt, dass die Kräftelage in der Silvesternacht 2014/15 „in Spitzenzeiten nicht ausreichend“ gewesen sei und angemerkt, dass von 23:30-00:30 Uhr keine Präsenz von Polizeikräften, sondern nur noch Reaktion auf Einsätze möglich gewesen sei.



Der zu Silvester 2014/15 als Einsatzabschnittsführer 1 eingesetzte Zeuge Jahn hatte in seinem Erfahrungsbericht zur Nachbereitung des Silvestereinsatzes 2014/15 zudem den Bereich Dom/Hbf als gefahrenträchtig eingestuft und in seinem Erfahrungsbericht sogar als „Hotspot“ im Sinne einer stark frequentierten Örtlichkeit bezeichnet. „Frühzeitiges und nachdrückliches Einschreiten unsererseits sowie eine örtliche Schwerpunktsetzung der BP-Kräfte waren geboten und hilfreich.“ Mit „BP-Kräften“ meinte er Kräfte der Bereitschaftspolizei. „Wiederholt empfehle ich“, schrieb der Zeuge Jahn weiter, „diesen Bereich als eigenen Unterabschnitt zu planen und hier eine intensivere Kooperation mit der Bundespolizei anzustreben. Wie schon in den Vorjahren waren keine Maßnahmen der Kommune in diesem Bereich erkennbar, den einschlägigen Rechtsregeln Geltung zu verschaffen.“



Diese Schilderungen machen allesamt deutlich, dass dem PP Köln im Zeitpunkt der Einsatzplanung deutliche Hinweise auf eine seit Jahren wachsende Einsatzbelastung während der Silvesternacht vorlagen. 218
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„Gefangenensammelstelle“ und „einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“



Kritisch ist der Verzicht auf einen gesonderten Einsatzabschnitt „Gefangenensammelstelle“ zu betrachten. Auch eine im Polizeipräsidium Köln etablierte Organisationsform der Gefangenensammelstelle, die weniger Personal erfordert hätte, wurde nicht eingerichtet. Allerdings ist das Nichteinrichten einer Gefangenensammelstelle dann sachlogisch, wenn man bedenkt, dass die Struktur und die personelle Ausstattung der BAO nicht auf ein offensives Vorgehen ausgerichtet waren. Ebenso wurde kein Einsatzabschnitt „Ermittlungen“ eingerichtet, dem eine Anzeigenaufnahme hätte übertragen werden können.



Schließlich wurde auch kein Einsatzabschnitt „Einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ eingerichtet, wie es nach PDV 100 erforderlich ist, wenn es die Lagebeurteilung erfordert.



Im Ergebnis widerspricht die vorgenommene Personalverteilung damit nicht zuletzt der im Einsatzbefehl festgehaltenen Devise, wonach „eine deutlich sichtbare polizeiliche Präsenz im gesamten Einsatzraum“ sowie eine „flächendeckende Ansprechbarkeit für hilfesuchende Bürger […] eine hohe Bedeutung“ zugemessen wurde.



Mit anderen Worten: Das PP Köln hat bei der Planung des Silvestereinsatzes einen ungeeigneten Organisationsaufbau gewählt, mit dem nicht einmal die selbst gesetzten, im Einsatzbefehl niedergelegten Erwartungen erfüllt werden konnten. Das auf dieser Grundlage die – weitaus dramatischere – tatsächliche Einsatzlage nicht einmal im Ansatz zufriedenstellend bewältigt werden konnte, ist letztlich nicht verwunderlich.



1.2.3.3.6.



Meldezeit deutlich zu spät



Das PP Köln plante den Einsatz ursprünglich dahingehend, Kräfte sukzessiv aufzubauen. Diese ursprüngliche Einsatzplanung des PP Köln musste aufgrund der Kräf-
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tereduzierung durch das LZPD verworfen und die Meldezeit für alle eingesetzten Einheiten am Silvesterabend 2015/16 auf 22.00 Uhr festgesetzt werden. Das ausgerechnet die eigens für den Bereich Hauptbahnhof/Dom geplanten Kräfte aufgrund der Kräfteversagung aus dem Konzept gestrichen werden mussten, ist sinnbildlich für die geradezu zerstörerische Auswirkung der Entscheidung des LZPD auf die örtlichen Planungen des PP Köln.



Der als Hundertschaftsführer im EA2 eingesetzte Zeuge PHK Meyer hat im Rahmen seiner Vernehmung überzeugend dargestellt, wie dieser verzögerte Einsatzbeginn die Wirksamkeit der polizeilichen Maßnahmen erheblich schwächte:



„Wenn man sich vor Augen führt, dass der Bahnhofsvorplatz und die Umgebung rund um den Dom und den Hauptbahnhof mit sehr vielen Menschen […] in einem Bereich war, der davor polizeilich eigentlich nicht belegt war, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, wieder vor die Lage zu kommen. Und es ist sehr, sehr schwierig einen solchen Bereich, der durch eine Vielzahl von Menschen belegt ist, wieder polizeisicher zu machen.“



Auf diesen Missstand hatte der Inspekteur der Polizei bereits in der Sondersitzung des Innenausschusses am 11. Januar 2016 hingewiesen und erklärt, dass die Meldezeit der eingesetzten Kräfte auf einen deutlich früheren Zeitpunkt hätte festgelegt werden müssen. Für den Untersuchungsausschuss steht damit fest, dass die folgenschwere Fehlentscheidung des LZPD die spätere Lageentwicklung entscheidend und nachhaltig negativ beeinflusst hat.



1.2.3.3.7.



Dienstplanung



der



Bereitschaftspolizei-Hundertschaften



vom



21. Dezember 2015 bis zum 3. Januar 2016341



Das PP Köln hatte für seine eigenen Hundertschaften, der 14. und 15. BPH, in der Zeit zwischen dem 21. Dezember 2015 und dem 3. Januar 2016 bzw. 4. Januar 2016 die Genehmigung erteilt, durch Dienstfrei geleisteten Mehrdienst abzubauen. Dies wurde



341



BB 4 PP Köln Ordner 11, Bl. 5.
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sogar durch das LZPD mit dem Vorbehalt genehmigt, dass keine weitere Zuteilung von Kräften notwendig sei. In dieser Zeit von über 10 dienstfreien Tagen hätte es sicher die Möglichkeit gegeben, die Silvesternacht von diesem Dienstfrei auszunehmen. Es war schließlich kein Urlaub. Die Beamten der Hundertschaften hätten ihr Dienstfrei nur für ca. eine Dienstschicht in der Silvesternacht unterbrechen müssen, was bei den eingesetzten zwei Zügen der Hundertschaften auch geschah. Dies wäre sicher zumutbar gewesen. Dafür hätten sie ihr Dienstfrei nach vorne hin verlängern können. Diese Dienstfreigenehmigung durch das PP Köln und die Zustimmung des LZPD ist deshalb besonders kritikwürdig, weil Zeugen aus dem Bereich des PP Köln betont haben, dass Beamte der Bereitschaftspolizei Hundertschaften in bestimmten Einsatzlagen wie Tumultdelikten oder Räumungslagen aufgrund der Ausstattung, Ausbildung und dem taktischen Agieren als geschlossene Einheiten wirksamere Einsatzmittel bzw. solche mit einem höheren Einsatzwert seien als Streifenwagenbesatzungen.



Das PP Köln hatte für seine eigenen Hundertschaften, der 14. und 15. BPH, in der Zeit zwischen dem 21. Dezember 2015 und dem 3. Januar 2016 bzw. 4. Januar 2016 die Genehmigung erteilt, durch Dienstfrei geleisteten Mehrdienst abzubauen. Dies wurde durch das LZPD mit dem Vorbehalt genehmigt, dass keine weitere Zuteilung von Kräften notwendig sei.
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Bewertung der Planung des Einsatzes



Der Ausschuss ist insgesamt zu folgender Bewertung der Planung des Einsatzes nordrhein-westfälischer Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/2016 gekommen: •



Die Polizei Köln hat ihre Erfahrungen aus der Silvesternacht 2014/2015 nur teilweise umgesetzt.



Zwar wurde die Zahl der zur Verfügung stehenden Bereitschaftspolizeikräfte erhöht. Die Polizei Köln hat aber bei ihrem Einsatzbefehl den Bereich Dom/Hauptbahnhof nicht als eigenen Unterabschnitt geplant, keine ausreichenden Vorkehrungen für die rechtzeitige Unterbindung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in der Silvesternacht getroffen und auch nicht ausreichend für die Aufklärung und Verfolgung solcher Taten gesorgt. Sie hat zudem keine weiterführenden Überlegungen hinsichtlich einer Sperrung oder Teilsperrung der Hohenzollernbrücke angestellt und auch nicht bei der Stadt Köln als zuständiger Ordnungsbehörde auf derartige Sperrmaßnahmen gedrängt. Bundes- und Landespolizei hatten in der Planung des Einsatzes eine unzureichende Kommunikation. Insbesondere haben sie versäumt, eine Klärung der örtlichen Zuständigkeit im Bereich des Bahnhofvorplatzes herbeizuführen. •



Die Stadt Köln hat ebenfalls ihre Erfahrungen aus der Silvesternacht 2014/2015 nicht genügend umgesetzt.



Ihre ursprüngliche Überlegung, die Hohenzollernbrücke - gegebenenfalls auch durch Unterstützung der Polizei - in der Silvesternacht komplett zu sperren, hat sie nicht weiter verfolgt. Der in Aussicht genommene gemeinsame Ortstermin mit der Polizei zur Klärung dieser Frage hat nicht stattgefunden. Der Ordnungsdienst ist nicht verstärkt worden. Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität des Personals des eingesetzten Rheinischen Sicherheitsdienstes sind nicht ergriffen worden. Die Vorschläge, das Servicetelefon der Stadt in der Silvesternacht zeitlich ausreichend zu besetzen und den Funk zu koordinieren, sind nicht weiter verfolgt worden. Im Übrigen war sich die Stadt der Reichweite ihrer Zuständigkeit nach dem Ordnungsbehördengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen nicht bewusst. 222
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Beide Ordnungsbehörden – die Polizei Köln und die Stadt Köln – haben schließlich keine Lehren aus den Störungen der Jahresabschlussgottesdienste in den Vorjahren getroffen.



•



In der Einsatzplanung aller drei beteiligter Behörden hat der Themenkomplex „sexualisierte Gewalt zum Nachteil von Frauen“ keine Rolle gespielt, sodass keine besonderen Kapazitäten zur Entgegennahme von Anzeigen, zur Verfolgung von Straftaten oder der Nachsorge für Betroffene bereitgestellt wurden.



Für zukünftige Einsätze der Polizei und der Stadt bei Silvesterfeierlichkeiten und ähnlichen Veranstaltungen in Köln empfiehlt der Untersuchungsausschuss: •



eine rechtzeitige und koordinierte Planung aller Beteiligten unter konsequenter Auswertung der Erfahrungen aus der Vergangenheit,



•



abgesprochene Regelungen unter den Beteiligten zur Zuständigkeit und Kommunikation,



•



Regelungen, wo Silvesterfeierlichkeiten und ähnliche Veranstaltungen stattfinden können, wie nicht nur die Gefahrenabwehr, sondern auch die Verfolgung möglicher Ordnungswidrigkeiten und Straftaten und die Betreuung möglicher Opfer zu organisieren ist,



•



Sicherstellung der rechtzeitigen Unterrichtung der vorgesetzten Dienststellen und der jeweiligen Pressestelle,



•



besonderes Augenmerk auf den Einsatz von ausreichendem und qualifiziertem Personal,



•



die Stadt muss für ausreichendes Personal des Ordnungsdienstes und ausreichendes, für den Einsatz geeignetes Personal eines Sicherheitsdienstes sorgen,



•



für den Fall, dass die Polizei es für erforderlich hält, zusätzliche Kräfte vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste anzufordern, ist dies mit der jeweiligen besonderen Lage und nicht mit der allgemeinen Gefährdungslage zu begründen, 223
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falls die Polizeiführung mit einer Entscheidung über die Zuweisung von Kräften der Bereitschaftspolizei trotz Erörterung im Ergebnis nicht einverstanden ist, ist dies ausreichend zu dokumentieren und die Entscheidung der Behördenleitung herbeizuführen,



•



es ist unerlässlich, dass die Leitstelle und die verantwortlichen Polizeiführer bei einer nicht vorgesehenen Einsatzlage ausreichend darüber informiert sind, welche Kräfte gegebenenfalls zusätzlich zur Verfügung stehen. Nur so ist es möglich, dass sie bei einer nicht vorgesehenen Einsatzlage angemessen reagieren. Die Kommunikation zwischen Regeldienst und Besonderen Aufbauorganisationen ist ggf. dahingehend anzupassen, dass Informationen über Kräftelage und besondere Ereignisse aus den BAOen bei der Leitstelle vorliegen. Sollten im Einsatzverlauf bei der Leitstelle Informationen anderer Behörden eintreffen, dass zusätzliche Kräfte verfügbar sind, ist eine Kommunikation mit dem verantwortlichen Polizeiführer vor Ort sicherzustellen,



•



es sollte geprüft werden, ob insbesondere bei mehreren beteiligten Behörden ein höheres Maß an Standardisierung der Einsatzplanung möglich und sinnvoll ist,



•



das eingesetzte Personal sollte über eine angemessene Ausstattung, insbesondere an Kommunikationsmitteln, verfügen,



•



die eingesetzten Führungskräfte vor Ort sollten sich ihrer Führungsverantwortung bewusst sein und in der Lage sein, diese auszuführen. Der Ausschuss regt eine Prüfung an, ob hinsichtlich der hier aufgeworfenen Fragestellungen auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.
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2. Durchführung des Einsatzes



2.1. Ergebnis der Untersuchung



2.1.1.



Bis 21:00 Uhr



Am Nachmittag des 31. Dezember 2015 endete um 14:00 Uhr die Dienstzeit der Domstreife des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln, da die städtische Betriebsferienregelung griff. Üblicherweise ist die Domstreife von 8 Uhr bis 22 Uhr im Einsatz.342 Um die gleiche Zeit endet die Dienstzeit des Servicetelefons des Amts für öffentliche Ordnung. Entgegen der in der internen Besprechung der Stadt Köln am 8. Februar 2015 identifizierten Erkenntnis, dass das Servicetelefon zukünftig u.a. zur Koordination des Funks besetzt sein sollte, erfolgte keine Änderung an Silvester 2015/2016. Ab diesem Zeitpunkt werden Anrufer durch eine Bandansage auf die Zuständigkeit der Polizei hingewiesen.343 Um 15:00 Uhr begann die angemeldete Demonstration an der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf. Die eingesetzten 98 Bereitschaftspolizeikräfte trafen auf eine störungsfreie Versammlung ohne besondere Vorkommnisse mit etwa 40 Teilnehmern.344 Erkenntnisse über die Situation auf dem Bahnhofsvorplatz oder der Domtreppe zu diesem Zeitpunkt haben sich nicht ergeben. Indessen lassen Vorfälle, die sich am Rande dieser Örtlichkeit abspielten, bereits auf den Aufenthalt von Personengruppen schließen, die sich ordnungswidrig verhielten: Gegen 17:00 Uhr wurde eine in der Kirche St. Mariä, die am nördlichen Bahnhofsvorplatz mit dem Chor in Richtung Bahnhof gelegen ist, abgehaltene Messe gestört. Kurz nach Beginn des Gottesdienstes flogen erste Böller und Leuchtraketen gegen die Fenster. Bis Ende des Gottesdienstes um 18:15 Uhr wiederholten sich die Angriffe. Treffer auf die Kirche wurden jeweils mit einem auch in der Kirche deutlich zu hörenden Gejohle auf dem Bahnhofsvorplatz quittiert. Davon ausgehend, dass ein Einschreiten



342



Vgl. Aussage des Zeugen Breetzmann, APr. 16/1190, S. 46. Email des Zeugen Breetzmann vom 11.01.2016, BB 4 Stadt Köln Verwaltungsvorgang ab 01.01.2016 14. Zeitschiene Silvesternacht.pdf, Bl. 1. 344 Bericht der PI3 des PP Köln vom 14.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 221 ff. 343
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der Polizei oder des Ordnungsamts bevorstünde, verständigte der zelebrierende Priester Msgr. Bosbach die Polizei nicht.345 Um 18:00 Uhr kam es bereits zu Belästigungen von Geschädigten, die die Domtreppe passieren wollen. Eine Anzeigeerstatterin schilderte den Verlauf ihres Silvesterabends: „In der Silvesternacht bin ich gegen 18:00 Uhr am Kölner Hauptbahnhof aus Aachen angekommen. Schon zu dieser Stunde war der Bahnhofsvorplatz nur mit dunkelhaarigen ausländischen aussehenden Männern gefüllt. Ich war ganz alleine unterwegs und bin Richtung Neumarkt gelaufen. Am schlimmsten war es auf der Domtreppe, dort saßen schon sehr viele und haben den Weg nach oben mühsam gemacht. Von den sitzenden kamen die Hände hoch, die meine Beine streiften, ich habe meine Wertgegenstände umklammert. Ich kann von Glück reden dass ich eine Jeans anhatte, zwei Asiatinnen vor mir hatten weniger Glück. Auf dem kompletten Weg zum Neumarkt kamen mir weitere Grüppchen entgegen die alle Richtung Dom zogen. Wenn man alleine als Frau unterwegs ist, achten man [sic] in soeiner Situation besonders darauf, welche Leute unterwegs sind, wie viele Frauen dabei sind, wer einem helfen kann. Mit blasser Haut und hellblonden Haaren habe ich mich so unwohl gefühlt wie noch nie. Mir wurde erst später in der Neustadt mein Handy geklaut, was es nicht besser macht aber wäre es nicht dort passiert dann vielleicht im Zug um 9:15 Uhr morgens Richtung Aachen. Denn als ich einschlief setzte sich ein dunkelhaariger Mann (25-30, französisch sprechend, nordafrikanisches Aussehen) mir gegenüber und beugte sich über meinen Rucksack. Ich bin aufgewacht und habe ihn angeschrien, vom Zugpersonal habe ich wenig gesehen.



Ich bin in dieser Nacht mit einem ganz schlechten Gefühl nach Hause gefahren, dass man sich in Deutschland als Frau alleine nicht mehr in Sicherheit wiegen kann das man in wirklich jeder Situation ungemein auf seine Wertgegenstände aufpassen muss. Ich habe in dieser Nacht keinen Polizisten gesehen. Die Trauer von Menschen ist nicht erst um Mitternacht entstanden, man konnte es
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Schreiben des Msgr. Bosbach an die Zeugen Schock-Werner, von dieser dem PUA übergeben (vgl. APr. 16/1384, S. 50).
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bereits in den frühen Abendstunden vorhersehen und hätte es mit Präsenz auch vielleicht verhindern können.“346



Gegen 18:30 Uhr wurde während der im Kölner Dom abgehaltene Messe eine ungewöhnlich große Anzahl von Feuerwerkskörpern auf das Domgebäude abgefeuert. Die Zeugin Schock-Werner, ehemalige Dombaumeisterin und regelmäßige Besucherin des Jahresabschlussgottesdiensts 2015/2016, hat ihren Eindruck aus der Messe im Vergleich zu den Vorjahren geschildert: „Der Jahresschlussgottesdienst im Kölner Dom gehört zu den meistbesuchten Gottesdiensten. Der Dom ist immer kräftig voll, 3.000 Leute plus/minus.



Es war sozusagen gefühlt 2005, es kann auch 2004 oder 2006 gewesen sein. Da passierte es zum ersten Mal, dass während des Silvester-Gottesdienstes vielleicht abgestimmt, vielleicht zufällig an beide Querhausportale schwere Böller krachten. Und diese, sozusagen an die Bronzeportale geschmissen, ist im Innenraum akustisch unglaublich stark. Damals dachte ich: Jetzt bricht hier gleich die Panik aus, weil die auch gleichzeitig von beiden Seiten kamen. Daraufhin haben wir uns – „wir“ sind in diesem Fall der Syndikus des Domes, also der Anwalt, und ich als Dombaumeisterin – mit der Polizei in Verbindung gesetzt und haben darum gebeten, dass während der Jahresschlussgottesdienste die Polizei Streife fährt oder dafür sorgt, dass der Dom nicht während des Gottesdienstes beschossen wird, und zwar weniger von meiner Seite Angst um den Dom, sondern ich hatte wirklich Angst, wenn der Dom brechend voll ist, dass im Innenraum Panik ausbricht, und dann wird es wirklich gefährlich. Das hat auch die ganzen Jahre, also die letzten Silvester, funktioniert, bis auf dieses Jahr.



Ich habe sozusagen einen Stammplatz im Dom, im Südquerhaus. Ich sitze also immer mit Blick nach Norden auf das Nordquerhausfenster. Es war eigentlich in diesem Silvestergottesdienst von Anfang an, dass der Dom beschossen wurde,
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Fallakte 247 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 236 bis 256.pdf, Bl. 61.
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und zwar sowohl wieder Kracher gegen die Portale, was einfach akustisch ganz schwierig ist, als auch Leuchtraketen gegen das Südquerhaus-Fenster. Das Nordquerhausfenster war im Minutenabstand rot erleuchtet. Das heißt, es flogen die ganze Zeit sowohl Böller als auch Leuchtraketen gegen den Dom. Ich habe, glaube ich, noch nicht gesagt, dass der Jahresschlussgottesdienst immer um 18:30 Uhr beginnt und um 19:45 Uhr so ungefähr endet. Schon zu dieser Zeit war der Dom unter massivem Beschuss im deutlichen Gegensatz zu allen anderen Jahren davor, wo die Polizei es immer geschafft hat, während dieser Zeit doch einigermaßen die Leute wegzuhalten.



[…]



Ich meine, ein bisschen geballert wird immer rings um den Dom, aber seit wir die Polizei gebeten haben, in dieser starken Stunde ein bisschen aufzupassen, war das nicht mehr so massiv, vor allem nicht direkt auf den Dom. Und dieses Jahr von Anfang an direkt auf den Dom, sowohl auf die Türen als auch auf die Fenster. Deutlicher Unterschied zu allen anderen Jahren.“347



Eine Auswertung des polizeilichen Einsatzführungssystems eCebius348, in dem die durch die Leitstelle des PP Köln geführten Einsätze protokolliert werden, zeigt, in welchem Umfang Kräfte der (Landes-)Polizei in der Silvesternacht 2015/2016 tätig wurden. Dabei sind in der folgenden Chronologie – soweit sie dem System eCebius entnommen ist – nur die Einsätze aufgeführt, die mit dem Untersuchungsgegenstand entweder örtlich oder nach der Art des Einsatzes in Verbindung zu bringen sind. Einsätze ohne Bezug zu Gewalt-/Sexual-/Eigentumsdelikten sind ebenso wenig aufgeführt wie Einsätze, bei denen sich anhand des Einsatzortes kein Zusammenhang mehr zu den Delikten auf dem Bahnhofsvorplatz oder der Domplatte herstellen lässt. Um 18:57 Uhr trafen Kräfte der allgemeinen Aufbauorganisation des PP Köln in der Domstraße ein, wo sie einem Einsatz wegen versuchten Einbruchdiebstahls nachgingen. Sie protokollierten, dass sie sich im Bereich des Einsatzortes, der sich nördlich
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APr. 16/1384, S. 49f. Erweitertes Computer-Einsatz-Bearbeitungs-Informations-Unterstützungs-System.
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des Doms und des Hauptbahnhofs Köln befindet, umsähen. Ob sie dabei Feststellungen zu der Situation am Hauptbahnhof machen konnten, ist ungeklärt; jedenfalls schlossen sie den Einsatz ohne weitere Meldung ab.349 Nach der Einsatzplanung des PP Köln war ab 19:00 Uhr von der allgemeinen Aufbauorganisation Voraufklärung zu leisten. Diese ist jedenfalls nicht durch Zuweisung einzelner Einsätze im polizeilichen Führungssystem eCebius dokumentiert. Tatsächlich scheint eine gezielte Aufklärung nicht erfolgt, aber auch nicht eingefordert worden zu sein. Der Zeuge Reintges, der um ca. 20:40 Uhr eigene Wahrnehmungen zu der Lage an Dom und Hauptbahnhof machte350, hat dazu ausgeführt: „Auf der Wache habe ich mich dann mit meinen Dienstgruppenleitern kurzgeschlossen und habe denen dann auch gesagt: Wir haben da jetzt schon Jugendliche, und die schmeißen sich die Böller vor die Füße. Die sind offensichtlich im Umgang mit diesem Zeug nicht so richtig geübt, und die trinken auch Alkohol, und das könnte auch in die Hose gehen. Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse? Weil, die haben ja seit 19 Uhr Voraufklärung. Dann sind wir gemeinsam zu den Funkern, und es gab weder Notrufe noch sonst irgendwelche Einsätze, die sich da jetzt auf diesen Bereich bezogen. Das hatte offensichtlich außer mir keiner wahrgenommen. Also, wenn ich jetzt mit dem Auto [statt mit dem Zug zur Arbeit gekommen] wäre, dann wäre das überhaupt nicht wahrgenommen worden. […] Ja. Die haben auch Aufklärung gefahren. Aber das war für die offensichtlich kein so ein Marker, weil die Tatsache an sich, dass Menschen da schon anfangen, Böller zu pfeffern und sich auf Silvester vorzubereiten, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Und man musste nach Lebenserfahrung auch davon ausgehen, dass die irgendwann alle zum Rheinufer gehen, ja.“351



349



Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 9 f. APr. 16/1212; S. 60 351 APr. 16/1212 S. 61. 350
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Nach dem Einsatzbefehl352 des PP Köln war unter Ziffer 6.7.2 folgender Auftrag erteilt worden: „Kräfte des Wachdienstes führen ab 19.00 Uhr offene Aufklärung im Bereich durch, so dass eine Übergabe des Einsatzraumes an die Kräfte der BAO erfolgen kann. Platzverweise sind zu dokumentieren.“



Zu dieser offenen Aufklärung ist es jedoch nicht gekommen. EPHK Reintges hat bei seinem Eintreffen auf der PI 1 die im Dienst befindlichen Dienstgruppenleiter des Regeldienstes über seine Beobachtungen auf dem Bahnhofsvorplatz informiert und darum gebeten, „ein Auge auf die Situation zu haben“.



Der Dienstgruppenleiter der AAO im Spätdienst in der PI 1 führte dazu aus, dass er über keine freien Einsatzmittel verfügen konnte, da diese in anderen Einsatzanlässen gebunden waren.



Der Zeuge Mertens führte dazu in seiner Vernehmung aus353: „Nein, nicht eine Bitte: „Tut da was!“, sondern: Bitte habt ein Auge darauf oder … Er hat uns eine Tatsache geschildert, dass dort etwas ist. Die haben wir auch weitergegeben und weiter kommuniziert an die Einsatzmittel, an die Einsatzbearbeiter, die das noch mal weitergegeben haben auch an die Einsatzkräfte. […] Genau, das, was Sie sagten. Es war keine Aufklärung in dem Sinne möglich, weil eben die Einsatzanlässe da waren, wo die Einsatzmittel gebunden waren.“



Die mangelnde Verfügbarkeit von Einsatzmitteln des Regeldienstes für die im Einsatzbefehl vorgesehene offene Aufklärung hat er jedoch weder dem Polizeiführer der BAO, EPHK Reintges, noch dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle im PP Köln mitgeteilt.
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BB 4 PP Köln Ordner 2 S. 178. APr. 16/1392, S. 11, 15.
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Hierzu führte der Zeuge Mertens aus: „Die Aufträge des Regeldienstes waren in meinen Augen durchaus durchführbar. Unerledigte Einsätze zurückzuhalten, das ist leider ganz normal und führte mich jetzt nicht zur Veranlassung, dort irgendwelche zusätzlichen Einsatzkräfte heranzuholen. Letztendlich ist so etwas auch Sache der Leitstelle zu sagen: Die Einsätze in dieser Inspektion türmen sich so hoch. Ich muss aus anderen Inspektionen oder zur Not aus anderen Behörden dorthin Einsatzmittel bringen. Aber diese Situation bestand in meinen Augen auch gar nicht.“354 Konkret antwortete der Zeuge auf die Frage, ob er der Leitstelle gemeldet habe, dass eine lückenlose Aufklärung im Vorfeld des Einsatzes der BAO – vor dem Hintergrund zahlreicher anderer Einsatzanlässe - nicht gefahren werden konnte. „Nein.“ Aus der Protokollierung der Einsätze, die durch die Kräfte der AAO im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs vor dem Dienstbeginn der BAO wahrgenommen wurden, lässt sich keine Lagebeurteilung der Situation am Hauptbahnhof erkennen: Dies kann nur darauf zurückzuführen sein, dass die Kräfte anlässlich der von ihnen wahrgenommenen Einsätze nicht im Bereich des Bahnhofsvorplatzes oder der Domtreppe waren, oder dass sie dort keine Feststellungen trafen, die nach ihrer Einschätzung eine Meldung rechtfertigten. Eine solche Bewertung der Lage ließe sich zwar mit den Wahrnehmungen der Gottesdienstteilnehmer im Dom und der Kirche St. Mariä nur schwer vereinbaren. Jedoch liegen auch keine Hinweise darauf vor, dass einer der Gottesdienstteilnehmer initiativ versucht hätte, Polizeibehörden oder Ordnungskräfte auf die wahrgenommenen Störungen hinzuwiesen. Auf die Frage, ob sie beim Verlassen des Doms Polizei oder Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes wahrgenommen habe, hat die Zeugin Schock-Werner ausgesagt355:



„Ich glaube, also ich habe im Blick zwei junge Polizisten, eine weiblich, einer männlich, die standen irgendwo. Ich kann es aber nicht mehr so genau sagen. Und ich habe mir überlegt: Hat denen jemand gesagt, dass hier Gottesdienst
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war oder ist? – Ich kann aber nicht sagen, wo die nun waren und warum, aber die standen da so harmlos unbeteiligt, dass ich mir wirklich die Frage gestellt hatte: Hat denen eigentlich jemand gesagt, dass in diesem Raum gerade 3.000 Leute waren, die irgendwie gefährdet sein könnten?“



Um 19:16 Uhr trafen Kräfte der allgemeinen Aufbauorganisation am Kölner Dom ein, wo sie in einem Einsatz wegen eines psychosozialen Notfalls tätig wurden. Gegen 19:40 Uhr verließen sie den Dom in Richtung Marienhospital. Erkenntnisse über die Lage auf dem Domvorplatz teilten sie nicht mit.356 Dies ist bemerkenswert, da sich die Kräfte während des Verlaufs des nach den Angaben der Zeugin Schock-Werner gestörten Gottesdienstes unmittelbar an dessen Ort befanden. Ob der von der Zeugin geschilderte Raketenbeschuss für die eingesetzten Polizeikräfte nicht so intensiv wirkte, wie er es für die Zeugin tat, oder ob die Polizeikräfte durch ihren Einsatz so gebunden waren, dass sie keine Feststellungen über die Lage am Dom machen konnten, ist ungeklärt. Um 19:34 Uhr trafen Kräfte der AAO am Bahnhofsvorplatz auf der Breslauer Straße, ein, wo sie in einem Einsatz wegen einer fahrlässigen Sachbeschädigung tätig waren. Diesen Einsatz beendeten sie um 19:50 Uhr, ohne Erkenntnisse über die Lage auf dem Bahnhofsvorplatz mitzuteilen.357 Erneut befanden sich Polizeikräfte während des Abschlussgottesdienstes in der Nähe des Doms, ohne auf die Störungen hinzuweisen. Da die Versammlung an der JVA Ossendorf ruhig blieb, wurden der dort eingesetzte Hundertschaftsführer nebst Führungsgruppe und der eingesetzte Einsatzzug der 15. BPH um 19:55 Uhr aus dem Einsatz entlassen. Es verblieben nun noch 48 Beamte am Ort der Versammlung. Gegen 20:19 Uhr wurden der Leitstelle des PP Köln 28 Beamte unterstellt und von dieser anschließend entlassen, so dass ab diesem Zeitpunkt noch 20 Beamte am Ort der Veranstaltung in Köln-Ossendorf verblieben. 358 Um 20:00 Uhr begannen die Kräfte des EA 1 (Brücken) ihren Dienst. Der Einsatzabschnittsführer 1, der Zeuge Köwerich, untersagte den ihm unterstellten Kräften in Abstimmung mit dem Polizeiführer ausdrücklich, die Hohenzollernbrücke zu bestreifen,
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 12 f. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl.18 f. 358 Bericht der PI3 des PP Köln vom 14.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 221 ff. 357
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da er die Verletzungsgefahr durch Feuerwerkskörper für zu groß hielt und zudem seine Kräfte nicht mit flammhemmender Bekleidung ausgestattet waren.359 Dazu hat er vor dem Untersuchungsausschuss ausgeführt: „Die [Fußstreifen] habe ich im Vorfeld mit dem Polizeiführer ausdrücklich untersagt oder ausgesetzt, weil die Brücken voll sind und: So ein Böller im Nacken ist nicht nett. […] [U]nsere ganz normale Dienstkleidung sind Baumwollpullover und Jacken. Die Kurzjacken … das ist ein Nylongewebe. Das ist nicht flammhemmend. Wenn da was drauffällt, ist bestenfalls nur ein Loch drin. Die Kollegen sind zwar mit Helmen ausgestattet, aber mit Helmen Streife zu laufen, würde nicht zur Deeskalation beitragen. Sobald ein Helm in Erscheinung tritt, werden die Leute sofort unruhig. Dazu kommt ja, natürlich ja, genau: Flammhemmende Klamotten sind eben nicht vorhanden.“360 Die Brücke sollte durch Polizeikräfte lediglich einsatzbezogen betreten werden:



„Ich schicke keinen in Streife … also ganz normal ein Präsenzdienst auf der Brücke. Machen wir uns nichts vor: Wenn da jetzt Straftaten begangen und polizeilich gearbeitet werden muss – ein bisschen Risiko beinhaltet unser Job – , dann wären die Leute auch da reingegangen. Uns kneift ein §127, wenn wir Straftaten sehen. Da können wir nicht sagen: Hm, hm, hm, mein Jäckchen ist zu dünn, da gehe ich jetzt nicht hin.“361



Diese Entscheidung stellte er auch ausführlich in seinem Verlaufsbericht vom 4. Januar 2016 dar, wobei er zur Begründung auf einen Erlass des MIK NRW zu Umgang mit Pyrotechnik verwies. Zudem gab er zu der Ungeeignetheit der Hohenzollernbrücke für als Veranstaltungsort Folgendes an:



359



Vgl. die Aussage des Zeugen Köwerich, APr. 16/1260, S. 39, 40. APr. 16/1260, S. 39. 361 APr. 16/1260 S. 40. 360
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„Die Hohenzollernbrücke an sich ist als Veranstaltungsfläche im Sinne des Silvestereinsatzes als absolut ungeeignet zu betrachten. Die Brücke läuft schnell so voll, dass keinerlei Bewegungsmöglichkeiten auf der Brücke bestehen. Im Falle einer erforderlichen Räumung der Brücke wäre es den Einsatzkräften nicht gelungen bis in die Mitte der Brücke zu gelangen. Erst garnicht ist daran zu denken, was geschehen würde, wenn auf der Brücke eine Panik durch eine z.B. fehlgeleitete Raktete [sic] ausbrechen würde. Weder ist durch Piktogramme deutlich gemacht in welche Richtung die nächste Fluchtmöglichkeit besteht (fehlt auf allen Brücken), noch bietet die Brücke ausreichend Fläche für aufeinander treffende Menschenströme. Überhaupt verbietet die bauliche Gegebenheit der Brücke diese als Veranstaltungsfläche für die Silvesterfeierlichkeiten zu nutzen. Dies ist damit zu begründen, dass zum einen die Gehwege von den Gleisanlagen durch einen ca. zwei Meter hohen Zaun und zum anderen durch die Brückengeländer und der darunter fließende Rhein auf der einen Seite begrenzt werden. Damit ist eine Entfluchtung der Brücke lediglich über die Brückenrampen bzw. Brückenzugänge möglich. Hier ist aber zu betrachten, dass im linksrheinischen der südliche Gehweg über den Heinrich-Böll-Platz am Museum Ludwig und ggf. dem Römisch-Germanischen Museum vorbei entfluchtet werden müsste. Dieser Bereich ist vom Platz her so begrenzt, dass hier eine Zerstreuung der Brückenbesucher nach verlassen der Brücke nicht erfolgen kann. Der nördliche Gehweg ist auf der linksrheinischen Seite sogar nur über eine Treppe erreichbar, welche als Fluchtweg für Menschenmassen denkbar ungeeignet ist und immenses Gefahrenpotential in sich birgt (stolpern, stürzen, etc) Im Rechtsrheinischen stellt sich die Situation ähnlich dar. Der nördliche Gehweg gewinnt hinter der Brücke nicht an Breite und bietet ebenfalls keine Möglichkeit zur Zerstreuung von Brückenbesuchern nach einer Räumung oder Evakuierung. Der südliche Gehweg lässt hier etwas mehr Spielraum zu. Jedoch ist zu erwarten, dass sich flüchtende bzw. evakuierte Brückenbesucher auf dem Podest in Höhe des Hyett-Hotels [sic] ansammeln und somit eine komplette Entfluchtung unmöglich wird.



234



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Unter Würdigung der o.g. Gründe ist die Hohenzollernbrücke als Veranstaltungsfläche zu Silvester abzulehnen und eine Komplettsperrung über die Stadt Köln anzuregen.“362



Der eingesetzte Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge PHK Meyer, begann ebenfalls um 20:00 Uhr den Dienst.363 An den Brücken begann auch der Dienst der dort eingesetzten städtischen Ordnungskräfte – 18 Mitarbeiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln sowie 44 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes RSD.364 Ebenfalls um 20:00 Uhr begann der Polizeiführer der Bundespolizei, der Zeuge Maschetzky, seinen Dienst. Die von ihm angetroffene Lage schilderte er wie folgt: „Mit Dienstbeginn stellte ich also fest, ich habe eine Lageinformation. Ich bin mit dem Zug zum Dienst gefahren, war so gegen Viertel vor acht am Bahnhofsvorplatz. Da stellte ich schon fest, dass überwiegend Migranten aus dem nordafrikanischen-arabischen Kulturkreis sich im Bereich des Bahnhofsvorplatzes aufhielten. […] Ich denke mal, bis dato, so gegen 20 Uhr, war der schon zu 70 % bis 80 % gefüllt. Die Klientel war schon sehr gut angeheitert, insbesondere aufgrund Alkoholkonsums. Die hatten auch schon teilweise vielfach mit Raketen geschossen und Feuerwerkskörper benutzt. Das war die Ausgangslage bis zum Dienstbeginn.“365 Gegen 20:10 Uhr ging der soeben aus dem Dienst abgelöste DGL der AAO, PI 1, Spätdienst, der Zeuge Witt, durch den Kölner Hauptbahnhof. Während er auf dem Bahnhofsvorplatz keine Besonderheiten feststellte, schilderte er zum Inneren des Bahnhofs: „Allerdings war beim Betreten des Hauptbahnhofs die Situation schon deutlich anders als sonst. Ich gehe dann durch die linke Passage, also nicht das, was
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man klassisch als den Haupteingang bezeichnet, sondern auf der linken Seite, wo auch direkt unter Gleis 1 die Wache der Bundespolizei kommt. Und ich musste – ich glaube, ich habe den Regionalexpress genommen, Gleis 9 – fast durch die ganze Passage durch. Außergewöhnlich war ein sehr hohes Aufkommen von männlichen Personen, für mich offensichtlich mit Migrationshintergrund. Wenn ich es hätte einschätzen müssen, würde ich sagen: nordafrikanischarabischer Raum. Die standen dort in Kleingruppen zusammen oder bewegten sich dort in Kleingruppen. Ich kann es nicht quantifizieren. Es waren auf jeden Fall so viele, dass man einen geraden Weg nicht wählen konnte. Also, man musste schon ein bisschen ausweichen, um an den Gruppen vorbeizukommen.“366



Um 20:21 Uhr wurden Kräfte der allgemeinen Aufbauorganisation des PP Köln auf dem Bahnhofsvorplatz in einer Gaststätte in einem Einsatz wegen einer gefährlichen Körperverletzung tätig. Diese Kräfte - das Einsatzmittel „1131“ - forderten um 20:25 Uhr weitere Kräfte an, um die „Menschenmassen weg[zu]halten“. Weitere Erkenntnisse über die Lage teilten sie nicht mit.367 Ein ausdrücklicher Aufklärungsauftrag wurde nicht vergeben. Um 20:22 Uhr erhielt das Einsatzmittel „J2231“ – ausweislich seiner Bezeichnung handelte es sich um Kräfte der Bereitschaftspolizeihundertschaft, die im Rahmen eines anderen Einsatzes von der Demonstration an der JVA Ossendorf der Leitstelle unterstellt worden waren368 – von der Leitstelle im Rahmen einer Personenfahndung den Auftrag, den Bereich der Altstadt ausgiebig zu bestreifen.369 Eine Lagemeldung durch „J2231“ erfolgte um 20:36 Uhr, als dieses Kräfte die Wahrnehmung eines Bürgers mitteilten, nach der sich mehrere tausend Personen an der Domtreppe versammelten und untereinander mit Böllern bewarfen. Die Leitstelle wies daraufhin um 20:49 Uhr mehrere Einsatzmittel zu, die zur Hohenzollernbrücke, Zoobrücke, Mülheimer Brücke, Deutzer Brücke und rechtsrheinisch befohlen wurden. Bei diesen Brücken handelte es sich allerdings um die einzigen Orte, an denen neben Kräften der Allgemeinen Auf-
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APr. 16/1256, S. 153. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 31. 368 Vgl. die Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/126, S. 29. 369 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf., Bl. 24. 367
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bauorganisation bereits Kräfte der Besonderen Aufbauorganisation des Silvestereinsatzes – nämlich der EA 1 – tätig waren. Eine Zuweisung von Kräften zum Domvorplatz erfolgte nicht. Dem DGL bei der Leitstelle des PP Köln waren weder diese Meldung noch der anschließende Einsatz in der Silvesternacht selbst bekannt.370 Auch der Zeuge Kapelle, DGL der Allgemeinen Aufbauorganisation in der PI 1, kannte die Meldung am Silvesterabend nicht.371 Um 20:28 Uhr wurde die Leitstelle des PP Köln über mehrere Ladendiebe in einer Supermarktfiliale im Kölner Hauptbahnhof informiert. Die Bundespolizei sei derzeit nicht verfügbar. Die Leitstelle teilte dem Mitteiler mit, dass derzeit lange Wartezeiten in Rechnung zu stellen seien. Um 20:48 Uhr wurde der Einsatz polizeiintern als erledigt bezeichnet, ohne dass Einsatzmittel zugewiesen worden wären.372 Bis 20:29 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte zehn Straftaten begangen, die später angezeigt und Gegenstand der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Neujahr wurden. Dies entspricht 2,2 % der später angezeigten Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte.373 Um 20:34 Uhr wurde die Leitstelle des PP Köln darüber informiert, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz „Asylanten, die sich angeblich mit Raketen beschießen“ befänden.374 Um 21:23 Uhr nahm die Leitstelle in diesem Einsatz die Zusatzmeldung einer Rettungswagenbesatzung auf, dass aggressive Grundstimmung herrsche, Böller auf Passanten geworden würden und mehrere hundert Leute vor Ort seien. Kräftezuweisungen oder Aufklärungsaufträge erfolgten nicht. Der zu diesem Zeitpunkt diensthabende DGL der Allgemeinen Aufbauorganisation, der Zeuge Kapelle, erfuhr erst nach der Dienstbesprechung um 22:00 Uhr von dieser Meldung. Er ging davon aus, dass Einsätze auf dem Bahnhofsvorplatz nur durch die Besondere Aufbauorganisation zu bewältigen seien. Er nahm an, dass die Leitstelle des PP das notwendige veranlassen würde.375
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Als der Polizeiführer EPHK Reintges am Abend gegen 20:40 Uhr gemeinsam mit seiner Tochter mit dem Zug über den Kölner Hauptbahnhof anreiste, befanden sich bereits mehrere hundert Personen auf dem Bahnhofsvorplatz. Wie viele Personen es tatsächlich waren, ist schwer einzuschätzen. Der Zeuge Maschetzky ging von 20003000 Personen376, der Zeuge Reintges von 400 Personen377 aus. Angesichts der vom Zeugen Maschetzky festgestellten Auslastung des Bahnhofsvorplatzes von 70-90 %378 und der vom sachverständigen Zeugen Schulz angegebenen Kapazität des Bahnhofsvorplatzes für etwa 4000 Personen wäre davon auszugehen, dass die Einschätzung des Zeugen Maschetzky realistisch ist. Andererseits hat der Zeuge Reintges geschildert, dass die Personen großzügig verteilt in Gruppen zu je etwa 20 Personen auf dem Vorplatz gestanden hätten. Auch zeigen die unterschiedlichen Videoaufnahmen, die von Bürgern im Verlaufe des Abends vom Bahnhofsvorplatz gefertigt worden sind, dass eine Auslastung von 80 % jedenfalls im Laufe des Abends – nach Einbruch der Dunkelheit, aber vor der Räumung – nicht gegeben war. Auf dem Bahnhofsvorplatz waren ersichtlich größere Flächen nicht besetzt; auch konnten Polizeifahrzeuge noch wenden. Eine genaue Einschätzung der Personenzahl, die um 20:40 Uhr anwesend war, lässt sich daher nicht vornehmen. Zu diesem Zeitpunkt nahm der Zeuge Reintges die Situation jedenfalls noch nicht als bedrohlich war, kalkulierte aber eine mögliche Eskalation ein: „Und bitte, sehen Sie mir das nach, wenn ich das jetzt so sage, das ist immer ein ganz gefährlicher Grad: Die feiernden Jugendlichen waren männliche Migranten, sehr jung, und natürlich war auch normaler Personenverkehr auf dem Bahnhof. Und, wie gesagt, wir haben jetzt dummerweise alle diese Bilder vor Augen, die jetzt eigentlich kalendertäglich durch die Medien gehen. Das war nicht der Zeitpunkt. Das war so in gar keiner Weise. Also, das waren deutlich weniger, deutlich weniger Menschen, und da wurde auch noch nicht so hin- und hergeballert. Die haben sich diese Böller vor die Füße geworfen, hatten eine Riesenfreude, und die haben gefeiert. Die waren gut drauf. Ja, und meine Bedenken waren
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halt, da die ja offensichtlich normal nicht im Umgang mit Alkohol so geübt sind, dass die irgendwann voll sind.“379



Später wiederholte der Zeuge:



„Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es jetzt sage. Das ist meine Wahrnehmung gewesen. Die hatten Spaß, hatten einen ungeübten Umgang mit Böllern, um es vorsichtig zu sagen, und haben Alkohol getrunken, was sie offensichtlich nach meiner persönlichen Einschätzung nicht gewohnt waren. Das war die Situation. Aber vom Prinzip her hatten die einen Heidenspaß, und zwar viel zu früh für unser Dafürhalten.“380 In seiner zweiten Vernehmung hat der Zeuge darüber hinaus seine Wahrnehmungen ins Verhältnis zu der Situation an anderen Orten in Köln zu Silvester gesetzt:



„Die Situation zu diesem Zeitpunkt war eigentlich völlig entspannt.



Ich versuche, das noch mal ins richtige Licht zu rücken. Das, was auch nachher und was jetzt durch die Medien geistert, diese Bilder, was da am Bahnhof war, das sieht jetzt in den Medien immer total schrecklich aus, ist aber insgesamt ein Kindergeburtstag gegen das, was sich ab spätestens 23 Uhr am Rheinufer abspielt. Da haben wir nämlich eine vierfache, fünffache bis sechsfache Menge von Menschen, die genau diesen Blödsinn machen, der immer wieder gezeigt wird, nämlich mit Böllern rumwerfen, rumkrakeelen und Raketen in die Luft schießen, und zwar so, dass die auch mutmaßlich andere treffen können. Das ist aber ein Umstand, der ist nicht erst seit letztem Jahr und auch nicht seit vorletztem Jahr so, sondern der existiert vermutlich, seit die Discounter Raketen an die Menschen verkaufen, und das ist mit Duldung der Stadt, und das ist jedes Jahr so.
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Also noch mal: Das ist die fünf- bis sechsfache Menge von Menschen, die genau diesen Blödsinn macht. Das heißt, wenn ich da Maßnahmen ergriffen hätte, bei diesen 400 Leuten … Die waren gut gelaunt, die waren zu dem Zeitpunkt nicht aggressiv, die haben gefeiert, die haben sich die Böller vor die Füße geworfen. Das war für mich jetzt kein Schlüsselreiz, weil das ist genau das, was ich für eine Silvesternacht erwartet habe, auch wenn das jetzt für den Zuschauer, der das ganze Prozedere nicht kennt, im Fernsehen völlig furchtbar aussieht. Es ist ein Bruchteil dessen, was ab spätestens 11 Uhr am Rheinufer passiert, und das passiert mit Wissen und Duldung aller Verantwortlichen, beispielsweise der Stadt Köln.“381



Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte der Zeuge Hoffmann, der in der BAO Silvestereinsatz der Führungsassistent des Zeugen Reintges gewesen war:



„Meine Einsatzführung liegt schon einige Jahre zurück, das war Anfang der 2000er-Jahre. Da konzentrierte sich das Einsatzgeschehen der Polizei in erster Linie noch auf die Brücken, insbesondere auf die Deutzer Brücke. Als ich nachher auf den Bahnhofsvorplatz kam, waren da durchaus vergleichbare Zustände: eine große Anzahl von Menschen, die sich mit Feuerwerkskörpern beschossen hatten, die zum Teil schon stark dem Alkohol zugesprochen hatten etc. pp. Das Einzige, was abseits dessen war, was ich in meiner Einsatzzeit festgestellt habe, war die Zusammensetzung dieser Gruppe, die überwiegend aus jungen Männern im Alter zwischen, ich sage mal, 15 und 35 Jahren bestanden hat, die dem äußeren Anschein nach für mich aus dem arabischnordafrikanischen Raum stammten. Die Personen auf den Brücken, von denen ich Ihnen gerade berichtet hatte, waren ganz normale feiernde Kölner Bürger, sage ich jetzt mal, die sich auf den Brücken eingefunden hatten, um dort die Silvesternacht zu begehen. Aber auch da war das Beschießen mit Feuerwerkskörpern durchaus gang und gäbe. Ich habe eben noch mal an diesen Einsatz gedacht. Ich bin dann um Mitternacht beispielsweise auf den Gleisen der Kölner Verkehrsbetriebe, die ihren Betrieb ja eingestellt hatten, über die Brücke gegangen. Selbst da bin ich als erkennbarer Polizeibeamter von
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diesen Menschen auch mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Knallern beworfen worden. Das ist ein durchaus normaler Zustand in dieser Nacht.“382



Der Zeuge Meyer hat das Gruppenverhalten bei seiner späteren Ankunft am Hauptbahnhof dramatischer geschildert, als es der Zeuge Reintges getan hat, jedoch nahm auch dieser die Gruppe auch zum späteren Zeitpunkt als Feiernde- wenn auch exzessiv Feiernde- und nicht als Straftäter der in Rede stehenden Delikte wahr.



„Ich bin da gegen Viertel vor elf eingetroffen. Und, um es jetzt mal so umgangssprachlich zu sagen, als ich von der Dompropst-Ketzer-Straße auf den Bahnhofsvorplatz eingebogen bin, hat mich der Schlag getroffen. Es ist für mich bis heute selber so, dass es mir sehr, sehr schwer fällt zu beschreiben, was ich dort erlebt habe, nicht, weil es, in der Summe gesehen, nachher emotional so nachhaltig war, sondern einfach weil aus meiner Sicht der deutschen Sprache dafür geeignete Worte fehlen, das zu beschreiben, was da war.



Es waren, wie ich eben schon sagte, eine große Personalanzahl im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und auch um den Dom herum noch mehrere Tausend Personen, überwiegend junge Männer zwischen 15 und 35 in etwa, überwiegend vom Aussehen her nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Und es war eine unglaubliche Geräuschkulisse, ein Gejohle, ein Geschreie, immer wieder hörte man auch Glas zerbrechen, es wurde Pyrotechnik gezündet, dem Vernehmen nach, von der Geräuschkulisse her sowohl legale wie auch illegale pyrotechnische Erzeugnisse. Die wurden in Personengruppen gezündet, die wurden auf Personengruppen geschossen, geworfen. Also gegenseitig hat man sich da beworfen, beschossen, immer wieder Riesengejohle. Und es schien so, als wären diese Leute da komplett enthemmt. Im Grunde genommen – ich habe das mal so beschrieben in einem Gespräch danach – wie so Derwische, die in einer komplett anderen Metaebene sind, komplett weg von dieser Welt. Es war also
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eine sehr eigenartige Wahrnehmung der Situation, obwohl ich schon das Gefühl hatte: Das ist aber jetzt mal wirklich richtig gefährlich hier. 383



[…]



Es war komplett hemmungslos, als wären die in einer komplett anderen Welt, einer komplett anderen Ebene, wie die da feierten […].“384



An seiner Dienststelle in der Stolkgasse 47 angekommen, ließ sich der Zeuge Reintges als Polizeiführer der BAO von den DGL und den Funkern der Allgemeinen Auftragsorganisation schildern, ob Einsätze bislang für den Bereich des Bahnhofsvorplatzes angefallen waren. Nach seinen oben dargestellten Angaben erhielt er keine Hinweise, die sofortiges Tätigwerden erforderlich gemacht hätten. Eine spezifische Aufklärung forderte er nicht385; die offene Aufklärung durch den Regeldienst war aber Gegenstand des Einsatzbefehls für den Silvesterabend. Er bat die AAO darum, ihre Aufmerksamkeit auch auf den Bahnhofsvorplatz zu richten:



„Aber das war für die offensichtlich kein so ein Marker, weil die Tatsache an sich, dass Menschen da schon anfangen, Böller zu pfeffern und sich auf Silvester vorzubereiten, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Und man musste nach Lebenserfahrung auch davon ausgehen, dass die irgendwann alle zum Rheinufer gehen, ja.



Es war also rein vorsorglich, dass ich denen gesagt habe: Bitte habt da ein Auge drauf, ja? Bis jetzt sind keine Einsätze da, es gibt auch keine Notrufe aus dem Bereich. Habt da bitte ein Auge drauf. – So. Und danach habe ich noch im Computersystem nachgesehen, ob es da irgendwelche Mails, neueste Erkenntnisse gab. Die gab es nicht.“386



383



APr 16/1291 S. 7, 8. APr 16/ 1291 S. 16 385 Vgl. Aussage des Zeugen Reintges, APr. 16/1377, S. 86. 386 APr. 16/1212, S. 61 384
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Tatsächlich wurden auch durch die Zeugen Kapelle 387 und Mertens388, die DGL der AAO waren, keine spezifischen Aufklärungsaufträge vergeben. Dies führte der Zeuge Mertens darauf zurück, dass die Einsatzmittel in anderen Einlässen gebunden gewesen seien.389 Über diesen Umstand wurde die Leitstelle allerdings nicht informiert.390



2.1.2.



21:00 bis 00:00 Uhr



Gegen 21:00 Uhr besetzten die Bediensteten des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln sowie die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts RSD die städtischen Sperrpunkte auf der Zoobrücke, der Hohenzollernbrücke sowie der Severinsbrücke.391 Insgesamt waren 23 Mitarbeiter des Ordnungsamts und 66 Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts im Dienst. Um 21:30 Uhr begann die erste Dienstbesprechung der Landespolizei, Bundespolizei und der Einsatzkräfte der Stadt Köln in der Polizeiwache der Polizeiinspektion 1 in der Stolkgasse in Köln. In dieser Dienstbesprechung wurde die auf dem Bahnhofsvorplatz entstehende Lage thematisiert, wobei nicht aufzuklären war, ob der Polizeiführer der Landespolizei392 oder der der Bundespolizei393 sie ansprach. Im Rahmen der Dienstbesprechung kamen die anwesenden Mitarbeiter der Stadt Köln auf die Idee, ein stadteigenes Funkgerät in der PI 1 zu deponieren, um einen weiteren Kommunikationsweg zu erhalten. Dieses Funkgerät wurde im Führungsraum der BAO auf den Tisch gestellt. Die Leitstelle des PP Köln wurde über diesen zusätzlichen Kommunikationsweg nicht informiert.394 Nach den Angaben des Zeugen Steinebach sei die Übergabe des Funkgeräts kein geplantes Vorgehen, sondern eine spontane Idee der Mitarbeiter der Stadt
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Vgl. die Aussage des Zeugen Kapelle, APr. 16/1260, S. 17 u. 20. Vgl. die Aussage des Zeugen Mertens, APr. 16/1392, S. 8. 389 Vgl. die Aussage des Zeugen Mertens, APr. 16/1392, S. 15. 390 Vgl. die Aussage des Zeugen Mertens, APr. 16/1392, S. 16. 391 Email des Zeugen Breetzmann vom 11.01.2016, BB 4 Stadt Köln Verwaltungsvorgang ab 01.01.2016 14. Zeitschiene Silvesternacht.pdf, Bl. 1. 392 So der Zeuge Reintges, APr. 16/1212, S. 62. 393 So der Zeuge Maschetzky, APr. 16/1212, S.101. 394 APr. 16/1222, S. 31. 388



243



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Köln an diesem Abend gewesen.395 Zu diesem Zeitpunkt lag außer den Wahrnehmungen des Zeugen Reintges bei seiner Anreise keine polizeiliche Lageeinschätzung für den Bahnhofsvorplatz vor.396 Auch ein konkretes Vorgehen wurde in der gemeinsamen Dienstbesprechung nach den Angaben des Zeugen Reintges noch nicht abgestimmt. Dieser hat geschildert: „Nein, da gab es keine Ergebnisse. Da gab es nur organisatorische Dinge, die noch mal abgeklärt waren, ob es irgendwelche Probleme gibt – das macht man so, das ist guter Brauch –, ob irgendeiner eine aktuelle Problemlage hat, die vorher noch nicht bekannt war. Das war aber nicht der Fall. Und, wie gesagt, ich habe dann insbesondere den Kollegen von der Bundespolizei noch mal mitgegeben, was ich da beobachtet habe.“397



Später hat er präzisiert:



„Ich bin ja auch offensichtlich der Einzige gewesen, der sich überhaupt da Gedanken gemacht hat, weil, wie gesagt, ich bin unmittelbar in der Stolkgasse ja zu der Alltagsorganisation: Bitte, haltet das mal im Auge! – Ja, ich habe mir Gedanken gemacht dahin und habe das auch weitergegeben an meine Dienstgruppenleiterkollegen und an die Funker: Haltet das im Auge!



Als dann der Kollege von der Bundespolizei bei der ersten Besprechung sagte: „Nein, weiß ich nichts von, habe ich keine Ahnung von“, dann war ich irgendwie beruhigt und habe gesagt: Kann es nicht so schlimm sein.“398



Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits Notrufe, in denen Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zum Bahnhofsvorplatz/Dom deutlich zum Ausdruck brachten, dass für sie keine Polizei in dem genannten Raum erkennbar sei.



Dies nahm der Zeuge Maschetzky folgendermaßen wahr:



395



Vgl. Aussage des Zeugen Steinebach, APr. 16/1222, S. 117. Vgl. Aussage des Zeugen Reintges, APr. 16/1212, S. 62. 397 APr. 16/1212 S. 63. 398 APr. 16/1377 S. 56. 396
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„Die Einsatzbesprechung erfolgte dann um 21:30 Uhr bei der PI-Mitte. Dort sind mein Stellvertreter und ich dann zur Einsatzbesprechung zu allen Beteiligten gegangen. Beteiligte waren der Einsatzleiter der Feuerwehr, des Stadtordnungsamtes, dann der Wasserschutzpolizei, der Polizeiführer und Leiter der Organisation der BAO der Landespolizei. Die Einsatzbesprechung dauerte ungefähr ca. 20 Minuten. Dann hat da jeder seine Kräftekonstellation ein bisschen dargestellt. Ich habe sofort darauf hingewiesen, dass ich den Schwerpunkt in der Phase 1 im Bereich des Vorplatzes sehe aufgrund der eigenen Aufklärung, die ich hatte. Das hatte der Polizeiführer Land dann auch so gesehen. Er hat gesagt, ich werde auch überwiegend meine Raumschutzkräfte in diesem Bereich einsetzen. […] Wir haben uns abgestimmt über Kräfte, und zwar seine Raumschutzkräfte und meine BFE-Kräfte. Ich habe gesagt: Ich werde in dieser Phase alle BFE-Kräfte, die ich zur Verfügung hatte, dort in der Phase 1 einsetzen, abweichend vom Auftrag. Der Ursprungsauftrag war ja auch, dass die Kräfte in dieser Phase schon einmal Deutz mit überwachen und eventuell die Hohenzollernbrücke fokussiert war. Aufgrund dieser Lage, bevor die Kräfte noch gar nicht im Dienst waren – mit denen musste ich auch noch eine Einsatzbesprechung führen, und zwar kurz nach 22 Uhr –, habe ich denen es so mitgeteilt, dass wir in dieser Phase dort die Masse der Kräfte am Brennpunkt einsetzen.“399



Zu diesem Zeitpunkt verfügte der Polizeiführer der Bundespolizei allerdings noch über insgesamt nur sechs Beamte, da die ihm zugeteilte BFE erst um 22:00 Uhr ihren Dienst begann.400 Verstärkung forderte der Polizeiführer der Landespolizei zu diesem Zeitpunkt nicht an, da er die ihm zugeteilten Kräfte für ausreichend hielt. Zur Begründung hat er ausgeführt:



399 400



APr. 16/1212, S. 101 – 103. Vgl. Aussage des Zeugen Maschetzky, APr. 16/1212, S. 101 f.
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„Mit diesen Kräften, die ich hatte, war ich vorgesehen, am Rheinufer in einer Menge von 6.000 einzugreifen. Jetzt waren, was wir jetzt wissen, diese Gruppen nie so innerlich verbunden. Am Rheinufer sind dann Gruppen von 30 bis 50, die miteinander feiern, aber da entsteht nicht dieser Gleichklang wie in dieser Gruppe von Flüchtlingen, der nachher auf der Domplatte oder auf dem Bahnhofsvorplatz war. Das war schon ein qualitativer Unterschied. Aber dieser Einsatz war so aufgebaut, dass wir gegen geschätzt 6.000 bis 10.000, dass wir da hätten intervenieren können.



[…]



Es geht in erster Linie um feiernde Menschen – um feiernde Menschen –, die sich hin und wieder danebenbenehmen und wo man dann intervenieren muss. Das heißt also nicht, dass man die ganze Gruppe angehen muss, sondern gezielt bestimmte Gruppen, die sich völlig danebenbenehmen.



[…]



Das ist mitunter schlimmer geworden, war auch der Grund und die Begründung meines direkten Vorgesetzten, einen Zug mehr zu fordern. Darum ging es. Dieser Missbrauch von Feuerwerkskörpern unter Alkoholeinfluss und die Schlägereien, die eigentlich auch mehr wurden. Ja, da hätten wir den einen Zug noch einsetzen können. Aber in der Mehrzahl geht es hier um feiernde Menschen, und das sind verdammt viele.“401



Nach dem Ende der Versammlung an der JVA Köln-Ossendorf wurden die dort verbliebenen Kräfte in einer Stärke von einer Einsatzgruppe (ca. elf Beamte) gegen 21:45 Uhr unter Abmeldung bei der Landesleitstelle entlassen.402 Ebenfalls um ca. 21:45 Uhr trafen die Kräfte der BFE der Bundespolizei mit 41 uniformierten und vier in zivil gekleideten Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln ein.



401 402



APr. 16/1377, S. 56 f. Bericht der PI3 des PP Köln vom 14.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 221 ff.
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Dort trafen sie sofort auf besorgte Bürger, die Straftaten meldeten.403 Der eingesetzte Hundertschaftsführer, der Zeuge Nieß, hat dies geschildert: „Bei der Zufahrt zum Dom/Bahnhofsvorplatz sind wir über die Rheinuferstraße gekommen; das ist die Konrad-Adenauer-Straße. An roten Ampeln wurden wir schon von Passanten angesprochen, dass die Lage auf dem Vorplatz nicht mehr schön sei, dass es dort zu Übergriffen an Passanten mit Diebstählen gekommen wäre und dass Feuerwerkskörper hin und her geschossen würden. Kinder und Frauen, die am Straßenrand standen, waren auch schon am Weinen.



[…]



Das war auf der Zufahrt. Fünf Minuten vor Eintreffen an dem Bahnhof wurde uns das von einem Passanten mitgeteilt. Wir standen an der roten Ampel. Da kam er auf unser Fahrzeug zu und teilte mir mit, dass auf dem Vorplatz schon Feuerwerkskörper in alle Himmelsrichtungen geschossen werden, auch quer, dass auch Personen angegriffen werden, dass es da körperliche Auseinandersetzungen gibt, dass Flaschen geworfen würden.



[…] Der Berichterstatter war mit seiner Familie unterwegs. Die Frau war am Weinen, genauso wie die Kinder. Über diese Zustände waren sie erschrocken. So war es dann auch. Als wir um 21:45 Uhr auf den Vorplatz auffuhren, sind unsere Fahrzeuge auch schon mit Böllern beworfen worden.“404



In dem von ihm später verfassten Erfahrungsbericht vom 4. Januar 2016, der unter Umständen, die sich nicht haben aufklären lassen, wörtlich in der Presse zitiert worden ist, hat der Zeuge allerdings nicht diese eine Begegnung geschildert, sondern die Pluralform verwendet:



403 404



Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 48. APr. 16/1225, S. 49 .
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„Schon bei der Anfahrt zur Dienstelle an den HBF Köln wurden wird von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert. […]“405



Bei Eintreffen der Fahrzeuge auf dem Bahnhofsvorplatz erschienen sofort Anzeigeerstatter. Bei diesen handelte es sich sowohl um Frauen als auch um Männer, die nach Angaben des Zeugen Nieß unterschiedliche Straftaten anzeigten:



„– dass sie angegangen worden sind, dass sie beklaut worden sind, dass sie bespuckt worden sind, alles solche Sachen.“406



Die Kräfte der Bundespolizei veranlassten daraufhin Sofortmaßnahmen, die der Zeuge Nieß näher beschrieben hat:



„Meine Kräfte haben dann bei Geschädigten die Personalien aufgenommen, sie mit zur Wache genommen, dort dann auch die Anzeigenaufnahme gefertigt und die Personen dann entlassen, da wir ja immer noch keine Täter feststellen konnten; denn die Opfer konnten uns nur sagen: Es waren ausländische Mitbürger. – In dieser Nacht waren es leider zu viele, um zu sagen: Es war nur einer auf dem Platz.



[…]



In dieser Zeit sind Körperverletzungsdelikte, Diebstahlsdelikte und Raubdelikte angezeigt worden.



[…]



405



Vgl. Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß vom 04.01.2016, BB 4 Bundespolizei 14_BPOLABT_STA_Erfahrungsbericht_BFE_67-70.pdf, Bl. 1. 406 APr. 16/1225, S. 51.
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Die Opfer hatten zum Teil geschildert, dass sie, ja, beklaut worden sind – wir hatten das mit diesem Antanzen in Verbindung gebracht –, dass sie auch schilderten, dass sie auch sexuell angegangen worden sind oder sexuell belästigt worden sind. Diesen Sprachgebrauch, der da auf der Straße stattgefunden hat, möchte ich hier nicht kundtun. Aber wenn man als Frau dann durch diese Massen geht, sind die einen oder anderen Wörter gefallen. Das ist in dem Fall auch die sexuelle Belästigung. Aber da wir nie Opfer und Täter in Verbindung bringen konnten, haben wir halt ein Augenmerk darauf gehalten, haben aber selber nie was feststellen können – zu diesem Zeitpunkt noch nicht.“407



Während ein Teil der Bundespolizeikräfte die erstatteten Anzeigen abarbeitete, begab sich ein anderer Teil in den Bahnhof selbst. Dort waren ebenfalls Straftaten festzustellen. Dazu hat der Zeuge Nieß geäußert:



„Selbst durch [die] Präsenz [von Bundespolizisten haben] gewisse Personen von ihrem Tun und ihrem Handeln nicht abgelassen […]. Auch zivile Kräfte, die ich in dieser Nacht eingesetzt hatte, schilderten mir das Gleiche. Immer wieder sind Gruppen von Männern auf Frauen zugegangen. Und wenn sie keine Frauen gefunden haben, aber eine männliche Person mit einem hochwertigen Handy, wurde auch diese eingekesselt und dann entsprechend beraubt. Das konnten zumindest unsere zivilen Kräfte dann auch so feststellen und wahrnehmen.“408



Die eingesetzten Kräfte reichten aber nicht aus, um polizeiliche Präsenz sichtbar zu machen. Dazu hat der Zeuge Nieß angegeben: „Man muss sich das so vorstellen: Man stand mit einer Person da, mit einem Opfer oder mit einer Geschädigten, und konnte sie dann entsprechend bearbeiten. Wenn man sich umdreht, standen da schon die Nächsten und hatten was zu 407 408



APr. 16/1225, S. 53. APr. 16/1225, S. 54.
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melden oder was anzuzeigen. Zum Teil kamen die Personen und sagten: Endlich ist ein Uniformierter zu sehen. – Ja, wir waren zahlreich. Aber aufgrund der Masse der Störer oder des polizeilichen Gegenübers sind wir einfach untergegangen. Wir waren also ständig präsent, ständig draußen. Trotzdem hat man uns nicht sehen können.“409



Um 21:53 Uhr nahm die Leitstelle des PP Köln in dem um 20:34 Uhr begonnenen Einsatz erneut die Mitteilung einer Rettungswagenbesatzung auf, nach der Raketen in die Menschenmenge geschossen würden und keine Polizei zu sehen sei. Diese Meldung erreichte den Zeugen Reintges, der sich in der ersten Dienstbesprechung befand, jedoch nicht. Um diese Zeit wurden in der vor dem Bahnhof versammelten Menge bereits zielgerichtet Sexual- und Eigentumsdelikte begangen. Beispielsweise schildert eine Anzeigeerstatterin:



„Ich bin am 31.12.2015 gegen 22:00 Uhr zusammen mit meinem Ehemann zum Hauptbahnhof gegangen und wollte dort Sylvester feiern. Als ich von dem Bahnhof durch die Türen auf den Bahnhofsvorplatz gehen wollte, kamen mir eine große Anzahl arabisch sprechender Personen entgegen. Kurz darauf wurde ich von sehr vielen Personen am Hintern und an den Brüsten oberhalb der Kleidung begrapscht. Außerdem haben einige Personen in meine Taschen gegriffen. Es waren ca. 20 Personen, die dort auf mich zugekommen sind. Kurz darauf habe ich bemerkt, dass sich mein Iphone nicht mehr in meiner Manteltasche vorne rechts befand. Mein Mann wurde von den Personen nicht angefasst, obwohl er direkt neben mir stand. Anschließend haben wir gesehen, dass auch andere Frauen von der Gruppe angefallen und unsittlich angefasst wurden. […]“410



409 410



APr. 16/1225, S. 56. Fallakte 202 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 201 bis 235.pdf, Bl. 2.
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Um 22:00 Uhr begann die zweite Dienstbesprechung des Polizeiführers, an der zu diesem Zeitpunkt die Einsatzabschnittsführer der BAO teilnahmen. Da keine Unklarheiten bestanden, dauerte die Besprechung nicht lange.411 Der Zeuge Reintges wies den Einsatzabschnittsführer 2 im Rahmen dieser Dienstbesprechung an, Kräfte zum Hauptbahnhof zu verlegen: „Dann kam, wie gesagt, die zweite Einsatzbesprechung mit der Hundertschaft, also mit den Führern dieser zwei Züge, mit dem Hundertschaftsführer und seinem Vertreter. Ich habe ihnen gesagt: Nehmt bitte die Standorte ein, die vorgeplant sind – sprich: Ringe und Altstadt. Das ist eben vielleicht etwas falsch rübergekommen, aber dieser Bereich „Altstadt/Brücken“, der zieht sich natürlich auch bis zum Dom und, wenn es sein muss, auch bis zum Bahnhof. Also, das ist schon ein großes Feld, das ist eben vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen. Also, der Bahnhof ist nicht verwaist. Der gehört zu diesem großen Bereich – ich meine, Sie sind ihn alle abgegangen –, das ist schon zusammengehörig.



Und, ich habe dann dem Hundertschaftsführer, dem Herrn Meyer, gesagt: Tu’ mir einen Gefallen. Bitte schick’ sofort Kräfte zum Bahnhofsvorplatz, da feiern jetzt schon Jugendliche. Ich habe das Gefühl, die können noch nicht so richtig mit Alkohol umgehen, und die gehen auch relativ sorglos mit Böllern um. Bitte kümmere dich drum. Dem hat der Rechnung getragen und hat dann eine Gruppe – das sind etwa zehn Einsatzbeamte – dahin entsandt und die anderen dann in den Einsatzbereich wie im Einsatzbefehl vorbestimmt.“412



Ausweislich der eingegangenen Strafanzeigen wurden laufend weitere Sexualdelikte begangen.413



411



Vgl. die Aussage des Zeugen Meyer, APr. 16/1291, S. 7. Aussage des Zeugen Reintges, APr. 16/1212, S. 63. 413 Vgl. BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 128. Vgl. auch die Aussage des Zeugen Hövelkamp, der von einem Beginn der Straftaten um „zehn, halb elf“ ausging; APr. 16/1384, S. 36. 412
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Um 22:14 Uhr vermerkte die Leitstelle die Mitteilung des Einsatzmittels „1141“ – das um 22:02 Uhr am Bahnhofsvorplatz zu einem Einsatz „Verkehrsunfall mit Sachschaden“ eingetroffen war und diesen Einsatz um 22:14 Uhr abgeschlossen hatte414 –, nach der weit über 1000 Personen vorhanden und keine Maßnahmen mit der Kräftesituation des Einsatzmittels möglich seien.415 Um 22:19 Uhr wurde der Einsatz ohne weitere Maßnahmen der Leitstelle geschlossen.416 Der DGL der Leitstelle, der Zeuge Stinner, kannte diesen Einsatz nicht.417 Auf die Frage, wie der Einsatz weitergegangen sei, hat er ausgeführt:



„Der Einsatz geht ja jetzt weiter, indem ja … Ich sage mal: Rein einsatztechnisch war es ein Fehler gewesen. Man hätte diesen Einsatz durchlaufen lassen können. Alleine diese Meldung jetzt … also, mir war diese Meldung nicht bekannt; ganz klar, das sage ich hier. Ich glaube, zehn Minuten später ist ja ein neuer Einsatz eröffnet worden, und da sind ja die Maßnahmen dann entsprechend auch initiiert worden. Ich sage mal: Es war ein Fehler, diesen Einsatz zu beenden. Es ist aber ein Querverweis erzeugt worden. Und dass zwei Streifenwagen bei einer Personengruppe von 1.000 Personen nichts ausrichten können, ist, glaube ich, für jeden selbstverständlich. Die Maßnahmen sind aber ja dann gelaufen.“418



Der Zeuge Stinner hat dazu ausgeführt, dass eine Information über den Einsatzanlass ihn aber hätte erreichen müssen: „Ich sage ganz klar: Die Erwartungshaltung hätte ich gehabt. Und ich habe auch mit dem betreffenden Mitarbeiter schon ein Kritikgespräch darüber geführt.“419



Er selbst habe zwar auch die Möglichkeit gehabt, das Einsatzprotokoll über das System eCebius mitzulesen, jedoch aufgrund des dort verwendeten Schlagworts für den Einsatz diesen nicht für relevant gehalten:



414



Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 57. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 42. 416 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl.43. 417 Vgl. Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/1256, S. 30. 418 APr. 16/1256. S. 32. 419 APr. 16/1256, S. 32. 415
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„[Ich hatte keine] Kenntnis von diesem Sachverhalt […], Schlagwort „Pyrotech“. Das Schlagwort „Pyrotech“ kommt bei uns in dieser Nacht sehr, sehr oft vor. Das heißt, ich habe nicht ein besonderes Augenmerk … oder mir ist das nicht ins Auge gefallen, dass ich darin so eine Brisanz gesehen habe.“420



Der Polizeiführer der BAO wurde über diese Meldung nicht informiert.421 Die Einsatzsachbearbeiterin der BAO hatte sie nicht gelesen.422 Insgesamt wurden um 22.25 Uhr 15 Beamte zum Bahnhofsvorplatz verlegt. Davon gehören 12 Beamte zum EA2 und 3 Beamte zum EA 1. Diese hatten den Auftrag, die Lage offen aufzuklären, Präsenz zu zeigen und, wo erforderlich, einzuschreiten. Aus der Protokollierung der Einsätze am Abend des 31. Dezember 2015 ergibt sich, dass die Kräfte der AAO entgegen der Einsatzplanung der BAO keine oder nur unzureichende Lageaufklärung betrieben. Der Großteil der Mitteilungen über die Lage am Dom erfolgte durch Rettungswagenbesatzungen und bei der Leitstelle anrufende Bürgerinnen und Bürger. Aus der Anforderung des Einsatzmittels „1131“ weiterer Kräfte zum „Weghalten der Menschenmassen“ hätten sich zwar polizeiliche Erkenntnisse über die Lage am Dom ergeben können. Auch hier wird aber durch die Polizeikräfte keine Situation präzise oder im Hinblick auf Handlungsnotwendigkeiten der Polizeiführung beschrieben. Nach den Vorgaben der Einsatzplanung der Besonderen Aufbauorganisation hätte es nahegelegen, bereits zum Zeitpunkt dieser Anforderung um 20:21 Uhr die Verstärkung anfordernden Kräfte zu einem Lagebericht aufzufordern. Spätestens aber mit der Mitteilung des (zu einer BAO gehörenden) Einsatzmittels „J2231“ um 20:36 Uhr hätte erkannt werden müssen, dass eine polizeilich unbekannte Lage auf dem Domvorplatz entstanden war, die jedenfalls eine Aufklärung erforderte. Dies gilt umso mehr, als dass diese Meldungen nicht dem unmittelbaren Erleben der eingesetzten Beamten, sondern den Wahrnehmungen von Bürgerinnen und Bürgern geschuldet waren.
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APr. 16/1256, S. 33 f. Vgl. Aussage des ZEG Reintges, APr. 16/1377, S. 71. 422 Vgl. Aussage der Zeugin Willmes, APr. 16/1250, S. 87. 421
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Die Mitteilung des „J2231“ wurde durch die Mitteilungen der Rettungswagenbesatzungen um 21:23 Uhr und um 21:53 Uhr bestätigt. Die erste dienstliche polizeiliche Wahrnehmung der Lage am Bahnhofsvorplatz erfolgte dann um 22:14 Uhr mit der Beurteilung, dass keine Maßnahmen durch das eingesetzte Einsatzmittel mehr getroffen werden könnten, weil die Kräfte nicht ausreichten. Auch diese Mitteilung beruhte nicht auf gezielter Lageaufklärung, sondern auf dem Umstand, dass dem Einsatzmittel ein Einsatz am Bahnhofsvorplatz wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden zugewiesen worden war und es mutmaßlich anlässlich dieses Einsatzes die Lage auf dem Domvorplatz beurteilte. Im Zeitraum zwischen 20:21 Uhr und 22:14 Uhr beruhten die Erkenntnisse der Leitstelle über die Situation am Domvorplatz entgegen der Einsatzplanung der Besonderen Aufbauorganisation also nicht auf eigener Aufklärung, sondern auf den Mitteilungen anderer Personen. Der Inhalt dieser Mitteilungen hätte die sofortige Notwendigkeit der Lageaufklärung durch eigene Kräfte erkennen lassen müssen. Indessen erfolgte eine gezielte Aufklärung nicht. Sämtliche eingehenden Informationen beruhten ausschließlich auf Wahrnehmungen Dritter oder zufälligen Feststellungen anlässlich anderer Einsätze. Die Einsatzsachbearbeiterin der BAO hatte aber auch diese zufälligen Feststellungen nicht wahrgenommen.423 Auch hatte der DGL der Leitstelle beim PP Köln die genannten Mitteilungen weder von seinen Einsatzsachbearbeitern mitgeteilt bekommen noch selbst gelesen.424 Dies führte er, der Zeuge Stinner, darauf zurück, dass die Einsätze mit dem Schlagwort „Pyrotech“ versehen gewesen seien, was zu Silvester keine besondere Bedeutung habe.425 Angesichts der Menge der protokollierten Einsätze lese er nur diejenigen Protokolle, deren Schlagwort ihm beachtenswert erscheine.426 Auf dem Bahnhofsvorplatz wurden derweil fortlaufend gezielt Sexual-und Eigentumsdelikte durch Gruppen begangen. Eine Anzeigeerstatterin schilderte dazu:



„Im Tatzeitraum [zwischen 22:25 Uhr und 22:35 Uhr] hielt ich mich am Hauptbahnhof in Köln auf. Ich begab mich vom Bahnsteig aus zum Haupteingang in
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Vgl. Aussage der Zeugin Willmes, APr. 16/1250, S. 88. Vgl. die Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/126, S. 30. 425 Vgl. die Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/126, S. 33. 426 Vgl. die Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/1256, S. 8 f. 424
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Richtung Domplatz. Dort herrschte aus meiner Sicht ein Massenandrang. Überwiegend schienen sich dort Flüchtlinge aufzuhalten. Ich war in Begleitung von vier Freundinnen und wir wurden draußen, auf dem Vorplatz überfallartig von fremden ausländischen Personen angefasst und getrennt. Ich wurde festgehalten und ein[e] Person griff mir in die Jackentasche. Ich merkte, wie mein Handy gestohlen wurde. Man riss an mir und als ich mich aus der Umklammerung lösen wollte, wurde ich gewaltsam festgehalten. Dabei wurde ich auch am Oberarm gekniffen. Zumindest hat sich das so abgefühlt [sic]. Verletzungen habe ich nicht behalten. Ich habe laut geschrien. Aber dort hielten sich hunderte Personen auf, die alle aussahen wie Flüchtlinge. Frauen habe ich nicht gesehen. Mir wurde sogar in den Schritt gefasst. Festgehalten wurde ich von hinten, von der der [sic] Seite. Es waren mindestens fünf Personen beteiligt. Ich könnte keinen der Personen [sic] wieder erkennen. Es war dunkel die sahen alle irgendwie wie Flüchtlinge aus. Meiner Freundin […] wurde ihr Handy ebenfalls entwendet. Sie hat keine Strafanzeige erstattet. Sie hatte nur ihr altes Handy dabei.“427 Von diesen Straftaten hatten weder Polizeiführer noch sein Einsatzabschnittsführer 2 zu diesem Zeitpunkt Kenntnis. Bis 22.25 Uhr wurden durch die AAO acht Identitätsfeststellungen vorgenommen. Ausweislich des eCEBIUS-Protokolls wurden fünf IDF im Umfeld des Hauptbahnhofs/Dom vorgenommen, davon sind zwei IDF ausdrücklich aus anderen Anlässen (Suizidversuch und gefährliche KV mit Täter am Ort) zuzuordnen.428 Jedenfalls nach 22:25 Uhr trafen die an den Bahnhofsvorplatz verlegten 15 Beamten dort ein und wurde anschließend ausschließlich auf dem Bahnhofsvorplatz eingesetzt429. Die eingesetzten Beamten stellten eine aggressive Stimmung der dort anwesenden Personenmenge fest. Eine Rückmeldung an den Einsatzabschnittsführer 2, den Zeugen Meyer – der entweder zeitgleich oder kurz nach ihnen eintraf – gaben sie
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Fallakte 238 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 236 bis 256.pdf, Bl. 20. BB 4 PP Köln Ordner 9, S. 15, 32, 33, 47 u. 61. 429 Bericht des EAF PHK Meyer vom 02.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 61 ff., 62. 428
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nicht.430 Ein sofortiges geschlossenes Einschreiten dieser Kräfte wurde aus einsatztaktischen Gründen nicht befohlen. Dies hat der Zeuge Meyer erläutert:



„Ich habe ja Maßnahmen eingeleitet. Ich habe ja die Präsenz von einer Gruppe – sprich von zwölf – auf 38 Beamte erhöht. Ich habe dann die weiteren Schlüsse daraus gezogen und dem Polizeiführer vorgeschlagen, die Räumung durchzuführen. Deswegen auch die weiteren Kräfte in dem Bereich zusammengezogen und so aufgestellt, dass wir relativ zeitnah nach Entscheidung die Räumung vollziehen können. Insofern bin ich der Meinung, dass ich da schon dieser Geschichte nachgekommen wäre, weil einen zweiten Zug einfach unten auf den Bahnhofsvorplatz zu stellen, hätte letztendlich auch nicht viel bewirkt. Man muss sich das so vorstellen, dass wir ja eine sehr große Personenanzahl hatten und gerade die Personen, die jetzt auf dem Bahnhofsvorplatz stehen, möglicherweise auch Polizei dann gar nicht richtig wahrnehmen, weil man ja immer nur in der Höhe schauen kann, in der man ist. Deswegen war mir nachher, als, ich sage mal, die Dramatik – in Anführungszeichen –, die Brisanz der Situation komplett deutlich war, es wichtiger, konzentriert und auch taktisch sinnvoll vorzugehen, mit der Räumung die Situation zu beenden, statt einfach nur Kräfte bereitzustellen, die nur von – in Anführungszeichen – Brandherd zu Brandherd eilen können und immer nur einschreiten können.



Ziel war es halt für mich, die Situation, die wir haben, komplett zu bereinigen und nicht nur auf Situationen reagieren zu können, sprich: in die Situation versetzt zu werden zu agieren, statt nur auf Situationen zu reagieren. Das war eben Ziel der Räumung, damit selber zu agieren, die Leute in Bewegung zu bringen, dadurch zu verhindern, dass keine Pyrotechnik mehr gezündet wird … und durch die Räumung selber, die in verschiedene Richtungen zu zersprengen, dass wir keine große Gruppe mehr haben.“431



[…]



430 431



Vgl. die Aussage des Zeugen Meyer, APr. 16/1291, S. 21. APr. 16/1291, S. 22 f.
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„[D]ie Frage ist: Was machen wir denn mit massiv reingehen? Also wie ich es geschrieben habe – jetzt lassen wir mal die konkreten Zahlen weg, ob es 1.500 oder 2.000 oder 1.000 waren –: auf jeden Fall eine sehr große Anzahl von Personen, die sich dort aufgehalten hat, die offensichtlich in der Wahrnehmung auch beeinträchtigt war durch Alkohol, möglicherweise sonstige berauschende Mittel, vom Typ der Personen auch: junge erwachsene Männer, die sich ja durchaus auch möglicherweise körperlich entsprechend zur Wehr setzen können. Wenn Sie mit 38 Mann dort reingehen, wie Sie es sagen, können Sie immer nur punktuell an erkannten Brandherden – in Anführungszeichen – etwas machen, aber woanders kommt der nächste Brandherd. Und deswegen war es halt mein Ziel, wirklich eine konzertierte Aktion zu starten, ganzheitlich das Ganze zu betrachten und dauerhaft eine Lösung herbeizuführen und nicht nur – so wie die Kräfte das auch gemacht haben – von Sachverhalt zu Sachverhalt zu springen, von Schlägerei zu Schlägerei zu springen. Das ist ja auch parallel gemacht worden. Es ist ja nicht so, als hätten die Kräfte nur da gestanden und in die Luft geguckt, sondern es sind ja Maßnahmen getroffen worden, es ist ja eingeschritten worden. Nur 38 Mann – ich weiß nicht, ob sich das viel anhört –, aber im Vergleich zu mehreren tausend verpuffen sie natürlich in so einer Menge.



Und auf die Anschlussfrage direkt eingehend: Ja, selbst zwei Züge mit 76 Mann würden in so einer Menge ziemlich schnell verpuffen. Und deswegen war es mein Ziel – auch in Absprache mit den nachgeordneten Führungskräften und dem BFE-Führer –, nicht zu reagieren, sondern zu agieren, selber zu handeln und nicht nur auf das zu reagieren, was aus der Menge passiert. Das war eben die Grundlage, die dazu geführt hat, dass wir uns für diese Räumung entschieden haben.



[…]



Es sind natürlich viele Aspekte, die dann bei einer solchen Entscheidung eine Rolle spielen. Also zum einen hatten wir ja nicht nur eine Lage oder Situation, wie wir dazu sagen, sondern wir hatten ja verschiedene Situationen oder jede 257
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Menge Situationen, wo die Menschen sich nicht normengerecht verhalten haben, sodass dort immer Teilkräfte eingeschritten sind. Es schreitet dann ja nicht der komplette Zug ein, sondern wir sind ja in der Regel gegliedert – der Zug in Gruppen, die Gruppen wiederum in Halbgruppen –, sodass wir bei einem Zug sechs Teileinheiten haben, die entsprechend einschreiten können – in der Regel dann sechs Mann stark –, und die dann eben an den Stellen, die sie erkennen, auch entsprechend einschreiten. Und wenn man einschreitet – das habe ich ja eben auch für den Bereich der Räumung gesagt –, muss man natürlich auch gucken, dass man die Gesetzesgrundsätze, unter anderem auch insbesondere den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahrt und dass man auch so einschreitet, dass man eine Lage beherrschbar hält. Das heißt, wenn ich jetzt – das habe ich eben ja auch schon angedeutet – sehr massiv, auch mit sehr massiven Zwangsmittel gegen Personen einschreite und ich habe Personen, die in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt sind, weil sie alkoholisiert sind, zeigt die Erfahrung, dass es durchaus sein kann, dass das irgendwann zurückschlägt und dass ich dann eine Lage habe, die viel schwieriger zu beherrschen ist, als wenn ich eben so konsequent wie möglich, aber so dosiert wie nötig damit umgehe. Das sind alles so Parameter, die man natürlich in eine Entscheidungsfindung mit einbeziehen muss. Und wenn ich dann eben eine große Personenanzahl habe, die wahrnehmungsbeeinträchtigt ist, die in einem Alter ist, wo man sich auch durchaus körperlich zur Wehr setzen kann, dann muss ich natürlich auch abschätzen, was kann ich mit meinen Kräften denn tatsächlich bewirken, und muss dann entsprechend auch die Maßnahmen wählen. Das ist also eine komplexe Entscheidungsfindung.“432



Der eingesetzte Zugführer des 2. Zuges, der Zeuge Pilberg, hat dazu erläutert: „Ich hatte ja versucht, anfangs darzustellen: Wenn man dort in eine solche Situation hineinkommt, dann machen wir keinen Blindflug. Aber da, wo wir Gefahren feststellen, wird dieser Gefahr auch sofort begegnet. Und wenn wir damit auch einen Täter haben, wird auch sofort die Strafverfolgung gemacht. Nur, man muss einfach die Dimension sehen mit der Auslastung dieser Platzfläche und mit dem sukzessiven Herannahen der Kräfte. Das heißt, es
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dauert auch eine gewisse Zeit, bis so viele Kräfte vor Ort sind, dass auch unter dem Gesichtspunkt der Eigensicherung sehr effektiv und dann auch abgestuft und miteinander abgestimmt agiert werden kann. Aber da, wo man Gefahren sieht, schreitet man natürlich ein. Also, wir warten da nicht erst. Das ist ein falscher Eindruck, der sich dann gegebenenfalls auftut.



[…]



Wenn Sie an einem Punkt auf dieser Platzfläche stehen, dann nehmen Sie einen Gesamteindruck wahr, und Sie sehen, wie von der Treppe die Raketen in Richtung dieser Menschenmenge gehalten werden und abgeschossen werden, oder man lässt sie in diese Menschenmenge hineinfliegen. Dann haben Sie keine unmittelbare Möglichkeit, dort einzuwirken, Sie müssen erst mal die komplette Fläche … Aber das heißt ja nicht, dass meine Wahrnehmung das da nicht entsprechend werten lässt. Und unsere Beobachtungen haben wir in unsere Absprache mit einfließen lassen. Sie nehmen es wahr, aber sind aufgrund der Distanz oder einfach auch aufgrund der Menge, die da drauf ist, und auch unter Eigensicherungsgrundsätzen ganz am Anfang vielleicht erst mal nicht in der Lage – die ersten Sekunden –, unmittelbar zu agieren und diese Personen dann auch noch festzustellen. Die Rakete sehen Sie aufgrund dessen, dass sie hoch leuchtet und dass sie hinten angezündet ist. Aber nach dem Durchschreiten dieser Menge diese Personen dann nach vielleicht 30, 40, 45 Sekunden auch tatsächlich auf der Treppe wiederzufinden, steht auf einem ganz anderen Papier.“433



Um 22:27 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis von Straftaten auf Gleis 11 des Hauptbahnhofs Köln. Dort sollten sich mindestens zehn Personen prügeln. Noch in der gleichen Minute gab die Leitstelle den Einsatz an die zuständige Bundespolizei ab.434



433 434



APr. 16/1291, S. 109. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 69.
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Gegen 22:30 Uhr traf das Team der zivilen Aufklärung des EA2, bestehend aus zwei Polizeibeamten und einer Polizeibeamtin, auf dem Bahnhofsvorplatz ein.435 Ebenfalls um 22:30 Uhr sowie um 22:31 Uhr meldeten Bürger bei der Leitstelle, dass auf dem Domvorplatz sich Personen gegenseitig mit Raketen beschießen.436 Die Leitstelle eröffnete den Einsatz Nr. 27841, der schlussendlich um 23:35 Uhr zur Räumung des Bahnhofsvorplatzes und Dombereichs führte. Um 22:35 Uhr meldete ein angeblich von „der Presse“ stammender, augenscheinlich betrunkener Mitteiler der Leitstelle, dass eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen vor dem Haupteingang des Doms stattfinde. Um 22:38 Uhr meldete das dem Einsatz zugewiesene Einsatzmittel „1145“ „vor dem Portal nichts mehr“.437 Um 22:41 Uhr meldete das Einsatzmittel „1121“ eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen im Domgässchen. Es wurden drei Personalien festgestellt. Weitere polizeiliche Maßnahmen wurden nicht für erforderlich gehalten.438 Um 22:44 Uhr teilte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ mit, dass Polizeikräfte einen Geschädigten nach einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Kardinal-Höffner-Platz angetroffen hatten. Der Geschädigte wurde mit Rettungstransportwagen ins Krankenhaus verbracht.439 Um diese Zeit war der Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge Meyer, nebst Befehlsstelle zum ersten Mal am Bahnhofsvorplatz eingetroffen. Seine ersten Eindrücke schilderte er plastisch:



„Im Anschluss bin ich dann selber zum Bahnhofsvorplatz gefahren. Ich bin da gegen Viertel vor elf eingetroffen. Und, um es jetzt mal so umgangssprachlich zu sagen, als ich von der Dompropst-Ketzer-Straße auf den Bahnhofsvorplatz eingebogen bin, hat mich der Schlag getroffen. Es ist für mich bis heute selber so, dass es mir sehr, sehr schwer fällt zu beschreiben, was ich dort erlebt habe, nicht, weil es, in der Summe gesehen, nachher emotional so nachhaltig war, sondern einfach weil aus meiner Sicht der deutschen Sprache dafür geeignete Worte fehlen, das zu beschreiben, was da war. Es waren, wie ich eben schon
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Bericht der Beamten „Zivile Aufklärung“ vom 04.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 90. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 79. 437 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 87. 438 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 94 f. 439 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 96. 436
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sagte, eine große Personalanzahl im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und auch um den Dom herum noch mehrere Tausend Personen, überwiegend junge Männer zwischen 15 und 35 in etwa, überwiegend vom Aussehen her nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Und es war eine unglaubliche Geräuschkulisse, ein Gejohle, ein Geschreie, immer wieder hörte man auch Glas zerbrechen, es wurde Pyrotechnik gezündet, dem Vernehmen nach, von der Geräuschkulisse her sowohl legale wie auch illegale pyrotechnische Erzeugnisse. Die wurden in Personengruppen gezündet, die wurden auf Personengruppen geschossen, geworfen. Also gegenseitig hat man sich da beworfen, beschossen, immer wieder Riesengejohle. Und es schien so, als wären diese Leute da komplett enthemmt. Im Grunde genommen – ich habe das mal so beschrieben in einem Gespräch danach – wie so Derwische, die in einer komplett anderen Metaebene sind, komplett weg von dieser Welt. Es war also eine sehr eigenartige Wahrnehmung der Situation, obwohl ich schon das Gefühl hatte: Das ist aber jetzt mal wirklich richtig gefährlich hier.“440



Gleichzeitig fanden auf dem Bahnhofsvorplatz weiter gezielte Sexualdelikte statt. So schilderte eine Anzeigeerstatterin:



„Am 31.12. 2015 war ich um ca. 22:45 Uhr mit meiner Freundin am Hauptbahnhof unterwegs. […] Wir wollten zum Domhof über den Bahnhofsvorplatz. Als wir jedoch aus dem Gebäude kamen, war alles durch eine riesige Menschenmasse versperrt, in der ich fast ausschließlich Männer identifizieren konnte. Zuerst sind sie zur Seite gegangen und wir dachten, sie würden uns den Weg frei machen wollen. Doch dies war nur ein Vorwand, um uns anschließend in einer Gruppe von ca. 8 -10 Männern zu umzingeln und von allen Seiten unter die Jacke und unters Kleid zu greifen. Ich habe meine Freundin schnellstmöglich wieder in den Bahnhof gezogen. Da ich unter Schock stand, kann ich diese Männer leider
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nicht genau beschreiben, würde aber südländische Wurzeln vermuten. Ich erstatte hier dennoch Anzeige, da dazu in den Medien aufgerufen wurde.“441



Um 22:45 Uhr überquerte die Einsatzleiterin der Stadt Köln, die Zeugin Schorn, die Hohenzollernbrücke in beide Richtungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie nach ihren Angaben keine Anhaltspunkte dafür, dass sich zu viele Personen auf der Brücke befunden hätten, da gutes Durchkommen möglich gewesen sein soll.442 Sie erreichte ihren Dienstposten auf der rechtsrheinischen Seite der Hohenzollernbrücke gegen 23:15 Uhr. Gegen 22:48 Uhr hatten sich im Bereich des Bahnhofsvorplatzes größere Gruppen insbesondere im Bereich des Haupteingangs zum Hauptbahnhof, auf der gegenüberliegenden Seite sowie im Bereich des Bahnhofsvorplatzes/Domprobst-Ketzer-Straße gebildet.443 Die Einsatzkräfte J24/10 meldeten um eben diese Uhrzeit, dass sich im Bereich Bahnhofsvorplatz/Domtreppe eine große Menschenmenge (ca. 1.500 – 2.000 Personen) aufhält. Die Einsatzkräfte meldeten ferner, dass Raketen und Böller unkontrolliert in Personengruppen gezündet und abgefeuert werden. Ein Großteil der Personen war völlig enthemmt und schien erheblich unter Alkohol/Drogeneinfluss zu stehen. Neben einem weiteren Verlegen von Jupiter-Kräften in diesen Raum, wurde aus Sicherheitsgründen empfohlen, eine Räumung des Bahnhofsvorplatzes in Erwägung zu ziehen.444 Die Domtreppe war zu diesem Zeitpunkt zu etwa 80 % ausgelastet. Der Bahnhofsvorplatz war zu etwa 60 % ausgelastet.445 Der Zeuge Meyer hat die enthemmte Stimmung geschildert: „Das Eigenartige auch: Als sich diese Personengruppen gegenseitig auch mit Feuerwerksraketen
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Fallakte 218 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 201 bis 235.pdf, Bl. 55. Vgl. Aussage der Zeugin Schorn, APr, 16/1222, S. 17. 443 Bericht des EAf PHK Meyer vom 02.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 61 ff., 62. 444 BB 4 PP Köln Ordner 11, S. 69. 445 Vgl. die Aussage des Zeugen Meyer, APr. 16/1291, S. 34. 442
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Feuerwerksrakete mitten reinflog. Es war alles in allem eine sehr eigenartige Situation.



[…]



Ich habe es selber erlebt, dass drei Meter neben mir ein junger Mann mehrfach – das habe ich erst aus dem Augenwinkel gesehen, und dann habe ich ihn auch mit den Augen fixiert; er hat auch gesehen, dass ich ihn angeschaut habe – mehrere Böller in Personengruppen geworfen hat. Wir haben uns den dann aus der Gruppe rausgezogen, haben eine Personalienfeststellung durchgeführt. Er hat sich mit einem Registrierungsbeleg als Flüchtling – mit diesem DIN-A4Zettel ausgewiesen, mit einem handschriftlichen Vermerk BAMF Dortmund oder BAMF DO – für Dortmund nehme ich. Er war der deutschen Sprache nicht mächtig. Kommunikation war nur in Französisch möglich. Das einzige, was er immer nur sagte, war: Pas de problème, Pas de problème. Auch auf die Erklärung hin, was wir ihm jetzt eigentlich vorwerfen, warum wir jetzt seine Personalien feststellen, hatte er keinerlei Einsicht, dass das irgendwie falsch oder verkehrt wäre. Wir haben ihn dann auch mit einer Gefährderansprache entlassen. Währenddessen waren also gleiche Verhaltensweisen umfänglich weiterhin feststellbar.“446



Die von den Einsatzkräften gefertigten oder durch Bürger übermittelten Videos zeigen in der Tat eine Menschenmenge, in der kontinuierlich Raketen oder andere Feuerwerkskörper gezündet werden. Diese werden häufig aus der Hand in Richtung anderer Personengruppen entweder gestartet oder geworfen. Auch schießen Personen mit Leuchtspurmunition aus (mutmaßlich) Schreckschusswaffen. Auch die zur zivilen Aufklärung eingesetzten Beamten der 14. BPH bemerkten den gefährlichen Einsatz von Pyrotechnik: Die Feuerwerkskörper wurden nicht senkrecht in die Luft gerichtet, sondern insbesondere Feuerwerksraketen parallel zum Boden in größere Gruppen von Menschen abgefeuert. Außerdem wurden die Holzstangen der Raketen abgebrochen, der Sprengkörper gezündet und in die Menge geworfen. Hierdurch detonierten die
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Sprengkörper unkontrollierbar. Übliche zu erwartende Reaktionen, den Bahnhofsvorplatz bzw. die Gegend zu verlassen, wenn Feuerwerkskörper auf einen gerichtet angezündet werden, blieben aus. Es war enthemmtes Freuen und Feiern der Explosionen festzustellen. Feuerwerkskörper wurden selbst in Richtung eines Kinderwagens gezielt geworfen. Als die vermeintliche Mutter des Kindes von den eingesetzten Beamten nonverbal und auf Französisch auf diesen Umstand hingewiesen wurde, ohne dass die Beamten sich als Polizisten erkenntlich gaben, zeigte diese keinerlei Interesse an der Warnung oder der Gefahr der umherfliegenden Feuerwerkskörper. Überdies wurde von der Domtreppe ausgehend versucht, mit Feuerwerksraketen einen geöffneten RTW zu treffen. Auch wurden die zivilen Beamten gebeten, aus der Schusslinie auf die uniformierten Kräfte der 14. BPH zu treten.447 Außer dieser offensichtlich hoch gefährlichen Verwendung von Silvesterraketen ist eine Enthemmung im Sinne ungezügelten Vandalismus‘ gegen Personen oder Sachen, Massenschlägereien oder auch nur größerer Bewegungen unterschiedlicher Gruppen allerdings auf den vorliegenden Videoaufnahmen nicht zu sehen. Vielmehr handelt es sich bei den Personen auf dem Bahnhofsvorplatz um eine eher statische Menge, in der lediglich vereinzelt tanzende Gruppen auszumachen sind. Auffällig im Sinne gesteigerten Gefahrenpotenzials ist letztlich lediglich, dafür aber nicht zu übersehen, der gezielt gegen Personengruppen erfolgende Einsatz von Feuerwerkskörpern; die Begehung von Gewalt- und/oder Sexualdelikten ist auf den Videos nicht zu erkennen. Dies dürfte auf die zum Teil schlechte Qualität des Videomaterials – auch infolge mangelnder Lichtquellen – zurückzuführen sein. Die Außergewöhnlichkeit der Situation ist auch Bürgern aufgefallen: Auf einem von einem Silvestergast übersandten Video kommentiert eine (mutmaßlich die filmende) Person sichtlich beeindruckt: „Das ist einfach nur unnormal!“448 Da die auf dem Bahnhofsvorplatz befindlichen Personen polizeiliche Ansprache entweder wegen bestehender Sprachbarrieren nicht verstanden oder sich von ihr völlig unbeeindruckt zeigten, befahl der Einsatzabschnittsführer 2 um 22:50 Uhr die für den Bereich der Ringe vorgesehenen Raumschutzkräfte, d.h. sämtliche Kräfte seines 1. Zuges, sowie Teile seines 2. Zuges auf den Bahnhofsvorplatz.449 Nun war ein Zug



447



Bericht der Beamten „Zivile Aufklärung“ vom 04.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 90. Bürgervideo, Beweisbeschluss Nr. 5\MIK\Buergervideos\EAV 291-1\EAV291-1-1.mp4. Die Uhrzeit der Filmaufnahme ist nicht zu erkennen; sie hat allerdings ersichtlich vor der Räumung stattgefunden. 449 Vgl. Aussage des Zeugen Meyer, APr. 16/1291, S. 8. 448
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BPH (= 38 Beamte) auf dem Bahnhofsvorplatz eingesetzt. Dieser sollte sichtbar polizeiliche Präsenz zeigen und gefährlich handelnde Personen durch gezielte Ansprache von ihrem Tun abhalten. Ferner informierte der Zeuge Meyer den Zeugen Reintges nun telefonisch über die Lageentwicklung:



„Das muss so im Bereich zwischen halb elf und 11 Uhr gewesen sein, aber ich denke, eher halb elf, Viertel vor 11. – Um Viertel vor 11 erhielt ich dann einen Anruf von den Raumschutzkräften – dieser Gruppe, die vor dem Bahnhof war – respektive vom Hundertschaftführer, der sagte: Meine Kräfte haben mir gemeldet, dass die Besucher oder die Personenmenge auf dem Bahnhofsvorplatz unheimlich angestiegen ist – die haben dann geschätzt 1.000 bis 1.200 –, und die ballern mittlerweile richtig ordentlich rum, das ist kritisch.“450



Ebenfalls gegen 22:45 Uhr nahm der BFE-Führer der Bundespolizei, der Zeuge Nieß, Kontakt mit dem Einsatzabschnittsführer 2, dem Zeugen Meyer auf. Während die Räumung des Bahnhofsvorplatzes erwogen und schließlich auch beschlossen wurde, teilte der Zeuge Nieß seine Wahrnehmungen über die Häufigkeit der Straftaten oder die Anzeigenaufnahme im Bahnhof nicht mit, da er die Lage auf dem Bahnhofsvorplatz als Schwerpunkt empfand.451 Zu diesem Zeitpunkt hatte er nach seinen Angaben in der persönlichen Vernehmung Kenntnis von lediglich einer Meldung, die im Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt eingegangen war, nach der es zu einer sexuellen Belästigung gekommen sei.452 Dies widerspricht den Angaben des Zeugen in dessen Erfahrungsbericht vom 4. Januar 2016, in dem er festgehalten hat:



„Gegen 22.45 Uhr füllte sich der gut gefüllte Bahnhofsvorplatz und Bahnhof weiter mit Menschen mit Migrationshintergrund. Frauen mit Begleitung oder ohne
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APr. 16/1212, S. 64. Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 59. 452 Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 73. 451



265



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



durchliefen einen im wahrsten Sinne „Spießroutenlauf“ [sic] durch die stark alkoholisierten Männermassen, wie man es nicht beschreiben kann.“453 Eine derartige Beobachtung teilte der Zeuge Nieß aber weder nach seiner eigenen, noch nach der Aussage des Zeugen Meyer den Beamten der Landespolizei mit. Beide schätzten vielmehr aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs von Feuerwerkskörpern die Lage so ein, dass unverzügliches Handeln erforderlich sei. Der Zeuge Meyer hat den Ablauf dargestellt:



„Ich bekam dann die Information von meiner Befehlsstelle, dass der Leiter der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei, die dort eingesetzt war, sich gerne mit mir treffen würde. Ich habe dann auch meine Zugführer dazugeholt. Und wir haben uns dann gemeinsam über die Wahrnehmung, die wir dort hatten, ausgetauscht. Der BFE-Führer hat gesagt, dass die Lage, die er im Bahnhof hat, vergleichbar ist mit der hier am Bahnhofsvorplatz. Und wir sind gemeinsam sehr schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass wir hier eine sehr gefahrenträchtige Situation haben und dass hier ein sehr zeitnahes Handeln erforderlich sein würde, insbesondere vor dem Hintergrund der Erwartung, wenn um null Uhr noch einmal eine neue emotionale Situation dazukommt – der Jahreswechsel und dann kommt das richtige große Feuerwerk auch von außerhalb –, dass das dann so wirken könnte wie noch mal so ein Wind, der ins Feuer geht und es noch mal zum Lodern bringt und dass wir dann noch stärkeren missbräuchlichen Gebrauch von pyrotechnischen Erzeugnissen mit den Gefahren hätten und dass wir dann davon ausgegangen wären, dass wirklich noch mehr zu schwerverletzten Personen, vielleicht sogar zu Toten oder zu einer Panikreaktion führen könnte. Wir sind dann gemeinsam nach dieser Gefahrenbewertung zu dem Ergebnis gelangt, dass das einzige, was wir hier wirklich tatsächlich machen können, um zeitnah dem zu begegnen, eine Räumung des Bahnhofsvorplatzes wäre. Unsere Vorstellung war dabei, wenn wir einmal den Bahnhofsvorplatz geräumt haben, würden sich die Menschen mehr oder weniger in der Stadt verteilen, nicht mehr als ein Block zusammenstehen, und wir hätten dann eben nicht mehr die Situation, dass man
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Erfahrungsbericht des POK Nieß vom 04.01.2016, BB 4 Bundespolizei Ordner 14.pdf, Bl. 2.
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geballt zusammensteht, sich gegenseitig mit Pyrotechnik beschmeißen, bewerfen, beschießen könnte, und hätten so die Gefahrensituation bewältigt. Ziel war es, das Ganze möglichst vor Mitternacht abzuschließen. Mittlerweile war es kurz nach 23 Uhr. Ich habe dann den Polizeiführer gebeten, zum Bahnhofsvorplatz zu kommen, damit er sich selber ein Bild von der Situation machen kann. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, als er dann gegen 23:15 Uhr eingetroffen ist, dass wir den Bahnhofsvorplatz räumen. Er hat mich dann gefragt: Ja, schaffst du das mit deinen Leuten? – Ich habe ihm dann gesagt: Ja, wenn ich das jetzt vor 12 Uhr abschließen will, welche Wahl habe ich? Irgendwie werden wir das sicherlich schaffen. Es ist eine schwierige Einsatzsituation, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gut schaffen werden.“454



Daher entschieden der Leiter EA 2 und der eingesetzte Polizeiführer, dass die Räumung des Bahnhofsvorplatzes erforderlich und machbar sei. Über diese Entscheidung informierte der Polizeiführer, der Zeuge Reintges, den DGL der Leitstelle des PP Köln, den Zeugen PHK Stinner, per Funk.455 Den der Entscheidung zugrundeliegenden Abwägungsprozess hat der Zeuge Reintges ebenfalls dargestellt:



„Also, es war die gleiche Gruppe. Also, es waren in der Großzahl männliche Migranten – es ist ja auch oft genug in den Medien erschienen –, und nach aller Diensterfahrung waren es Migranten aus dem Maghreb bzw. dem arabischen Raum. Ich bin sofort dahin gefahren, das heißt, ich war dann selber auch so zehn vor elf am Bahnhofsvorplatz und habe mir dann selber ein Bild gemacht. Ich habe mich mit meinem Assistenten auch zum Hundertschaftsführer begeben, und dann haben wir kurz beratschlagt. Und dann hatten wir diese Tumultlage da im Auge, und das war Tumult. Im Prinzip haben die gefeiert. Die waren ungeheuer ausgelassen – nämlich das, was ich vorher geglaubt hatte, festzustellen –, die
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APr. 16/1291, S. 8 f. Vgl. Aussagen des Zeugen Reintges, APr. 16/1212, S. 77 und des Zeugen Stinner, APr. 16/1256, S. 13. 455
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waren alle ordentlich betrunken. Da war ein ungeheurer Gleichklang in dieser Gruppe. Also, das ist ganz schwer zu beschreiben, das muss man erlebt haben. Und die waren kurz vor elf schon relativ enthemmt und haben dann auch immer wilder mit Raketen um sich gefeuert. Das war am Anfang nicht so. Man konnte dann auch sehen, dass die von den Treppen mit Leuchtspurmunition runtergeschossen haben. Das ist ungeheuer gefährlich, weil die Dinger haben eine Mördertemperatur, und das stellte so eine echte Gefahr da. Für mich war aber in dem Moment die größte Gefahr, wenn es jetzt irgendwann mal so Richtung Mitternacht geht – zum Jahreswechsel wird ja auch rund um die rum das Geschieße losgehen –, dass dann noch mal einer draufgesetzt wird. Und die größte Gefahr war für mich, wenn da irgendwann mal ein Idiot mit Polenböllern anfängt. Ich denke, das sagt hier jedem was. Das sind also illegal besorgte Böller mit einer ungeheuren Sprengkraft, die sind nicht unüblich. Silvester werden die dummerweise immer schon mal überall gefeuert. Und dann hatte ich die ernsthafte Sorge, wenn einer so was macht oder irgendwas Vergleichbares, dass in dieser Menge eine Massenpanik mit unabschätzbaren Folgen entsteht. Und das war meine Sorge. Also, die Leute stellten durch ihren unkontrollierten Umgang mit Pyrotechnik, mit Böllern, und halt in dieser Dichte, wie sie da standen, dann noch auf den Treppen, eine Gefahr für sich selber dar. Und da waren wir uns irgendwo einig: Wenn da jetzt irgendwas passiert, was diese Menge in Bewegung setzt – Massenpanik –, dann werden Menschen totgetrampelt. Dann haben wir Tote und Schwerverletzte auf diesem Platz, und das war so nicht haltbar.“456



Um 22:56 Uhr meldete ein Bürger eine Sachbeschädigung und Körperverletzung durch Feuerwerkskörper. Der Einsatz wurde durch zwei Einsatzmittel bearbeitet und um 23:10 Uhr abgeschlossen.457
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APr. 16/1212, S. 65 f. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 97 f.
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Um 22:58 Uhr meldete die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ die Verletzung einer Person mittels Reizgas durch unbekannte Dritte in der DompropstKetzer-Straße. Der Einsatz wurde um 23:09 Uhr abgeschlossen.458 Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr waren Aufkommen und Anliegen der Anzeigeerstatter in der Polizeiwache Stolkgasse nach Angaben der dort zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Zeugin PK’in Schmidt nicht von anderen Nächten – jedenfalls Wochenendnächten – zu unterscheiden.459 Gegen 23:00 Uhr wurde der für die Stadt Köln an der Hohenzollernbrücke tätige Bedienstete Schlünz von zwei jungen, weinenden Mädchen angesprochen, die angaben, von mehreren ausländischen Jungs erst befummelt worden und dann aufgrund ihrer eigenen Gegenwehr mit Pfefferspray besprüht worden zu sein.460 Der Zeuge schickte die Mädchen zu den Rettungskräften, die am Weltjugendtagsweg aufgestellt waren. Um 23:05 Uhr nahmen Beamte der BPH auf dem Bahnhofsvorplatz einen Marokkaner wegen des Verdachts des Raubes vorläufig fest. Dieser hatte einer Geschädigten das Mobiltelefon aus der ausgestreckten Hand gerissen, als diese gerade ein Foto vom Kölner Dom hatte machen wollen.461 Um 23:15 Uhr meldete die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ eine gefährliche Körperverletzung mehrerer Tatverdächtiger gegen ein Opfer am Domkloster. Der Einsatz wurde um 23:16 Uhr abgeschlossen.462 J 11/23 (Polizeiführer) meldete um 23.15 Uhr, dass die Lage am Vorplatz Hbf nicht haltbar sei und dieser in Richtung Domprobst-Ketzer-Straße geräumt werde.463 Um 23:18 Uhr protokollierte die Leitstelle im Einsatz Nr. 27841, dass der Bahnhofsvorplatz geräumt werde464. Um 23:21 Uhr protokollierte die Leitstelle, dass mit der Bundespolizei abgesprochen sei, dass der Hauptbahnhof Köln im Rahmen der Räumung
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 99. Vgl. Aussage der Zeugin Schmidt, APr. 16/1428, S. 5. 460 Email des Bediensteten Schlünz vom 08.01.2016, BB 4 Stadt Köln Verwaltungsvorgang ab 01.01.2016 12.Einsatzbericht HZB Mail vom 09.01.2016.pdf, Bl. 2. 461 Strafanzeige aus dem Strafverfahren 103 Js 14/16 StA Köln; BB 4 JM EG Neujahr 103 EG Neujahr Js Verfahren 3 bis 101-16 103 Js 3 bis 23-16.pdf, Bl. 54ff. 462 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 106. 463 BB 4 PP Köln Ordner 11, S. 70. 464 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl.79. 459
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geschlossen werde.465 Bis zum diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 24 Identitätsfeststellungen durch die Landespolizei, davon zehn durch Einsatzkräfte der BAO466 und 14 durch Einsatzkräfte des Regeldienstes467, vorgenommen. Von diesen 24 IDF können nur acht IDF dem Bereich Hauptbahnhof/Dom zugeordnet werden; die anderen polizeilichen Maßnahmen betreffen Ortsangaben, die räumlich nicht zum Bereich Hauptbahnhof/Dom zugehörig sind. Im Einsatzleitstellensystem der Bundespolizei wurde dazu um 23.40 Uhr vermerkt, dass die Zugänge zum Hbf von der Domseite aus gesperrt werden und die Landespolizei mit der Räumung des Vorplatzes beginnt.468 Dazu hat der Zeuge Meyer geschildert:



„Wir haben uns dann so abgestimmt, zum einen, dass die BuPol – das war die Absprache mit dem BFE-Führer – die Ausgänge aus dem Hauptbahnhof zum Bahnhofsvorplatz sperrt, dass wir also keinen weiteren Zulauf aus dem Bahnhof haben. Darüber hinaus habe ich den Leiter der BFE gebeten, dass dann, wenn wir selber in Räummaßnahmen Probleme bekommen, er sich bitte unkompliziert mit einbringt – wir nennen das „erkannte Sicherheitslücken selbstständig schließen“ –, also dass er sich dann mit in Räummaßnahmen in Absprache mit mir oder dem verantwortlichen Zugführer einbringt.“469



Tatsächlich – und entgegen der Feststellungen des Zeugen Nieß in seinem Erfahrungsbericht, nach denen am Hauptausgang des A-Tunnels des Hauptbahnhofs Köln für jeden Personenverkehr gesperrt gewesen sei470 – war während des Verlaufs der Räumung aber eine der Türen zur A-Passage des Hauptbahnhofs Köln geöffnet. Dort kam es zu erheblichem Gedränge.471



465



Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl.79. BB 4 PP Köln Ordner 11, S. 68 ff. 467 BB 4 PP Köln Ordner 9, S. 68 u. 94. 468 BB 4 Bundespolizei 08_Ausdruck Einsatzleitstellensystem, S. 5. 469 APr. 16/1291, S. 9. 470 Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß, BB 4 Bundespolizei Ordner 14.pdf, Bl. 2. 471 Vgl. Videoaufnahmen der 3-S-Zentrale, BB 5 MIK Material Bundespolizei 3-S-Zentrale Köln, Disk 44 EAV11-1_K14 Vorplatz rechts.k26, eingeblendete Uhrzeit 23:49:29. 466
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Hierzu ist im Einsatzleitstellensystem der Bundespolizei um 00.04 Uhr vermerkt, dass der Vorplatz mit 24.00 Uhr komplett geräumt und die Zugänge A und B Tunnel in Absprache mit der Landespolizei wieder freigegeben wurden.472 Um 00.15 Uhr meldete hingegen die Landespolizei erst das Ende der Räumung.473



Eine Geschädigte schildert die Begehungsweise und die Intensität der Straftaten, die auf dem Bahnhofsvorplatz zu diesem Zeitpunkt durch wenigstens eine 25-köpfige Gruppe von Personen begangen wurden, deutlich:



„Ich hatte mit Freunden die Silvesternacht in Köln verbracht. Wir waren eine Gruppe von vier Mädchen und vier Jungs. Alle aus dieser Gruppe stammen aus dem hiesigen [rheinland-pfälzischen] Raum. Wir haben auch in Köln in der Wohnung eines dieser Mädchen übernachtet. Am Abend sind wir mit der Straßenbahn in die Innenstadt und stiegen am Hauptbahnhof aus. Es war so 23:20 Uhr oder halb zwölf. Wir wollten eigentlich in der Innenstadt Silvester feiern. Wir waren zunächst im Gebäude des Hauptbahnhofes und nahmen den Ausgang Richtung Domplatte. Ich kann diese Örtlichkeit nicht näher beschreiben, aber die Tür ging nach außen auf. Sobald ich durch die Tür nach draußen ging, sah ich eine größere Personengruppe, ich schätze es waren so 30 Leute, alles junge Männer und Ausländer. Ich schätze, dass es Nordafrikaner oder Syrer waren, so von der Hautfarbe her. Ich wurde direkt von den Männern angefasst, nicht nur von einem sondern von vielen Männern. Diese Männer hatten ihre Hände überall an meinem Körper, das ging alles blitzschnell. Ich wurde im Schritt und an den Brüsten berührt. Und dies nicht nur so einfach berührt sondern ziemlich heftig, so dass dies auch weh tat. Ich habe hierbei auch Prellungen und blaue Flecken an den Beinen erlitten. Ich hatte zum Glück eine dicke Jacke an und wurde vermutlich hierdurch auch nicht am Oberkörper verletzt.
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BB 4 Bundespolizei 08_Ausdruck Einsatzleitstellensystem, S. 5 BB 4 PP Köln Ordner 11, S. 71.
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[…] Am Anfang habe ich erst einmal versucht meine Wertsachen zu schützen. Aber dann wurde ich am Arm festgehalten und meine Geldbörse wurde mir aus der Jacke herausgezogen. Es waren zu diesem Zeitpunkt so acht Männer an mir dran, einer oder mehrere hielten mich fest, ein anderer nahm die Geldbörse aus meiner Jacke und andere wiederum machten lachend Handyfotos und Videos. Ich hatte überhaupt keine Chance meine Wertsachen zu retten. Ich bin dann auch auf einen von den Männern los und habe dessen Taschen durchsucht um wieder an meine Wertsachen zukommen. Aber ich hatte keine Chance, diese ganze Gruppe arbeitete zusammen. Ich hatte dann nur noch Wut und versuchte aus der Masse dieser Typen herauszukommen und schrie auch um Hilfe. Aber keiner half mir. Ich spürte dann dass die Stimmung bei den Typen kippte. Zunächst haben diese Männer dies alles lachend durchgeführt, aber als sie Widerstand [bekamen] wurden sie aggressiver. Sogar einer drohte mir mit einer Flasche. […] Es war für mich sexuell motiviert. Diese Typen schienen daran einfach nur Spaß zu haben und selbst als meine Wertsachen weg waren gingen diese Bemühungen weiter. Es war für mich ganz klar, dass diese Männer mich sexuell berühren wollten. […] Ich hatte keine Handtasche oder Ähnliches dabei. Alle Gegenstände die mir entwendet wurden befanden sich in meiner Oberbekleidung am Körper. […] Ich wurde von einem jungen aus unserer Clique dort herausgeholt. Mit herausgeholt meine ich, dass diese ganzen Männer mich immer noch eingekesselt hatten. In diesem Moment hatte einer der Männer gerade eine Glasflasche erhoben und versucht mir diese auf den Kopf zu schlagen was zum Glück misslang, da der Junge aus unserer Clique mich zuvor dort herausholte. Ich muss hier erwähnen, dass es meinen drei Freundinnen aus unserer Gruppe zeitgleich
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genauso erging. Alle Mädchen von uns wurden sexuell belästigt, beraubt wurden aber nur meine Freundin […] und ich. […] [Meine Freundin] hat dann direkt danach einen Polizisten angesprochen der dann auch vor diesem Ausgang stand. Ich habe mit dem Polizisten gesprochen und ihm geschildert was mir passiert ist. Ich habe dem Polizisten auch die Männer gezeigt die dies waren. Denn diese waren noch vor Ort. Sie machten nicht den Eindruck, dass sie nun auf der Flucht wären; im Gegenteil: Die Gruppe der Männer hat hinter dem Eingang immer weiter gemacht und auch andere Leute belästigt. Und dies alles unter den Augen des Polizisten. Deshalb habe ich den Polizisten aufgefordert hier einzugreifen was er allerdings nicht getan hat. Er sagte zu mir persönlich: Da kann ich nichts machen. Den Namen dieses Polizisten weiß ich natürlich nicht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch eine Riesenwut, da ich in der Situation um Hilfe rief und keiner der Passanten geholfen hat, nicht mal der Polizist. Ich kann nur noch angeben, dass der Polizist einen Helm anhatte und ein Schild trug. Ich wurde dann von meiner Clique mitgenommen und habe zunächst mit deren Handy meine gestohlenen Karten sperren lassen. Kurz danach bin ich mit [meiner Freundin] und deren Freund zur nächsten Polizeiwache. Wir haben dort länger gewartet und wollen eine Anzeige aufgeben aber geholfen hat uns dort auch keiner von der Polizei. Uns wurde eher noch gesagt wir seien selbst schuld an der Sache und [man] forderte uns auf zu gehen da er [sic] keine Zeit hätte.“474



Die Aussage der Geschädigten legt im Zusammenspiel mit weiteren Strafanzeigen und Videomaterial nahe, dass sich insbesondere vor den Ausgängen des Hauptbahnhofs Richtung Dom größere Gruppen von Straftätern etabliert hatten und dort jede das Gebäude verlassende Passantinnen angingen.
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Ähnliche Tatgelegenheiten dürften durch das gezielte Schaffen von Verengungen und Gassen im Hauptbahnhofsgebäude sowie an den Zuwegen zur und auf der Hohenzollernbrücke selbst ausgenutzt worden sein. Die hohe Frequenz der begangenen Straftaten zum Nachteil von Frauen ließe sich durch solche Vorgehensweise jedenfalls erklären. Dies und die zuvor wiedergegebene Aussage der Geschädigten werden bestätigt durch die Zeugenaussage der Freundin der Anzeigeerstatterin, die zur gleichen Zeit ebenfalls Opfer von aus dieser Gruppe begangenen Sexualstraftaten und eines gemeinschaftlichen Raubes wurde. Nach deren Eindruck seien die Straftaten durch eine mindestens 25-köpfige Gruppe professionell organisiert worden, da die Personen aus dieser eine enge Gasse gebildet hätten, durch die die Opfer hätten gehen müssen. Unmittelbar nach Betreten der Gasse hätten die Straftaten begonnen. Die nun anlaufende Räumung wurde durch den Einsatzabschnittsführer 2 geleitet, der seine Planung mit dem Polizeiführer, dem Zeugen Reintges abgestimmt hatte. Dieser hat angegeben: „Ich habe dann den Hundertschaftsführer, den Herrn Meyer, gefragt oder habe ihm gesagt, ich würde diesen Platz gerne räumen, um diese Riesenmenge in kleinere Gruppen zu zersprengen, wie auch immer. Und da habe ich ihn gefragt, ob er sich in der Lage sieht, das mit seinen vorhandenen Kräften zu leisten, und dann hat der Ja gesagt. Und der Herr Meyer ist kein Hasardeur, das ist ein ernsthafter Hundertschaftsführer. Der hat gesagt: Das kann ich schaffen. […] Ich habe ihn gefragt: Kannst du das mit deinen Leuten schaffen? Und dann hat er gesagt: Ja, mit meinen Leuten kann ich das schaffen. Dann habe ich ihm gesagt: Dann bitte ab jetzt alle Einsatzhundertschaftkräfte am Bahnhofsvorplatz und zusätzlich noch für die Verkehrslenkung, -räumung meine Verkehrsdienstkräfte aus dem Abschnitt „Verkehr“. Das hat der dann gemacht. Der Herr Meyer hat angefangen, seine Kräfte alle zum Bahnhofsvorplatz zu beordern. Die sind auch gekommen. Dann hat er, ja, eine taktische Aufstellung vorgenommen. Hat einen Räumungsplan erstellt – 274
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hat ihn mir vorgestellt –, der also vorsah, dass man sehr behutsam vorgeht, aber oben am Dom anfängt und die Menschen dann runterdrängt und wir dann entsprechend eine Entfluchtung in die Domprobst-Ketzer-Straße schaffen sollten. Das haben die Verkehrsdienstkräfte dann begonnen und haben dann auch alle Taxen da weg… Also, diese breite Straße war komplett frei. Parallel dazu haben ich bzw. mein Assistent Kontakt zur Bundespolizei aufgenommen und gesagt: Wir wollen da jetzt räumen, und wir brauchen eure Unterstützung, weil eine Entfluchtung in den Bahnhof zu katastrophalen Folgen führen würde, das wollen wir nicht. Könnt ihr das leisten? Dann haben die gesagt: „Ja, da ist kein Problem, das machen wir“ und haben das auch entsprechend vorbereitet. […] Der Herr Meyer hat dann mit der Vorbereitung begonnen – das nimmt natürlich einige Zeit in Anspruch – und hat meines Wissens so etwa 20 vor 12, also vor Mitternacht, mit der Räumung begonnen. Er hat Lautsprecherdurchsagen vom Dom aus losgelassen und hat dann seine Kräfte behutsam, diese Menschen, die Treppe runtergedrängt wie er sagte, weil man Kommunikationsschwierigkeiten hatte, und hat sie dann immer weiter vor sich hergeschoben, bis dass dieser Platz dann bis in die hinteren 20 % geräumt war. Man muss dazu sagen, dass da zwar einige dabei waren, die weiter Böller geworfen haben, und es flog auch schon mal eine Flasche, aber der Großteil dieser Menschen war problemlos, friedlich, ja. Die Bundespolizei hat unterstützt, zum Teil auch bei der Räumung. […] Es war da ja auch eine Bereitschaftseinheit der Bundespolizei, die dann den Herrn Meyer unterstützt hat. Das haben die miteinander abgesprochen. Ich habe also nur den Pflock bei der Bundespolizei eingeschlagen: Bitte schützt mir die Eingänge, dass da niemand aus dieser Masse da auch noch reinrennt. Und nach den Aufzeichnungen war dann gegen Viertel nach 12 dieser Platz geräumt, die Treppe frei, und das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich dass diese Gruppen sich in mehr oder weniger große Gruppen aufgeteilt hatten und in den benachbarten Straßen verteilt haben, war aufgegangen. Damit war 275
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für uns die Kerngefahr gebannt, nämlich einer Massenpanik mit entsprechenden Toten und Verletzten. Wir haben dann noch eine ganze Zeit zugewartet, der Herr Meyer hat seine Kräfte ja dann auch auf dem Platz postiert.“475



Der Zeuge Meyer hat die konkrete Planung der Räumung dargestellt:



„Meinem ersten Zug habe ich den Auftrag gegeben, den weiteren Zulauf auf den Bahnhofsvorplatz von der Trankgasse zu unterbinden, das heißt einmal aus dem Bereich Alter Wartesaal, zum anderen aus dem Bereich – grob – Excelsior Hotel Ernst, dass wir da also nicht weiter Zulauf auf den Bahnhofsvorplatz haben. Und er hatte den Auftrag, an der Dompropst-Ketzer-Straße am Kreisverkehr Marzellenstraße zu verhindern, wenn wir die Leute – das war das Ziel, die Menschen da reinzuräumen – … dass die Leute von dort aus nicht direkt wieder links Richtung Dom gehen und dann wieder in diesem, sage ich mal, sehr stark bevölkerten Bereich kommen, sondern dass die möglichst weiter geradeaus laufen und sich dann irgendwie in der Stadt verteilen. Das war der Auftrag für meinen ersten Zug … und sich dann auch, sofern es erforderlich ist und Kapazitäten da sind, noch in die Räumung mit einbringen.



Der Auftrag für den zweiten Zug war dann, die Räumung durchzuführen. Zum einen zu Beginn eine Lautsprecherdurchsage an die Personen zu richten oberhalb der Domtreppe, dass der Bahnhofsvorplatz aufgrund einer Gefahrenlage durch die Polizei geräumt wird und dass man den Weisungen der Polizei Folge leisten wird, und dann eben von der Domtreppe kommend, runter auf den Bahnhofsvorplatz und im weiteren Verlauf nach links in die Dompropst-KetzerStraße zu räumen. Darüber hinaus musste er noch Teilkräfte bereitstellen – das konnten aber auch nur schwache Kräfte sein, das war klar –, die auf der Domtreppe oben einen weiteren Zulauf von Menschen runter auf den Bahnhofsvorplatz nach der Räumung verhindern. Ich habe auch noch einmal deutlich gemacht, als der Auftrag an die Kräfte rausgegangen ist, dass mir wichtig ist, dass wir sehr kommunikativ mit diesen Menschen umgehen, weil meine Sorge



475



APr. 16/1212, S. 66 f.



276



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



ein bisschen war: Sollten wir in eine Situation kommen, wo das Ganze stockt, wo vielleicht auch so etwas wie Aggression uns gegenüberschlägt, dass, wenn wir massiv irgendwann Zwangsmittel einsetzen würden, das eine Situation wäre, die dann sehr schwer zu beherrschen wäre wahrscheinlich, eben aufgrund der Vielzahl der Menschen, sodass die Auftragsvergabe ganz klar vorgesehen hat, sehr viel zu kommunizieren, mit sehr viel Langmut vorzugehen, sehr ruhig vorzugehen. Aus meiner Sicht – das möchte ich im Gesamtkontext sagen – haben die Kräfte das auch sehr, sehr gut umgesetzt.“476



Die Räumung sollte von oberhalb der Domtreppe in Richtung Domprobst-KetzerStraße erfolgen. Dies hat der Zeuge Meyer so begründet:



„Zum einen ist es taktisch immer einfacher von oben nach unten einen Bereich zu räumen, weil, wenn ich von unten nach oben räumen möchte, ich es viel schwieriger habe, weil die Bewegungsrichtung eine viel schwierigere ist, Leute dort wegzubekommen. Zum anderen besteht auch eine Gefahr, wenn ich von unten nach oben räume, dass ich selber Ziel von Bewürfen oder sonst was werde, weil von oben nach unten schon allein von der Psyche des Menschen sich ein ganz anderes Bild ergibt, wenn man von oben auf die Polizeikräfte schaut. Ein zweiter Grund war – wir haben nämlich tatsächlich über das Problem diskutiert, wie wir es denn machen –, dass wir oben, oberhalb der Domtreppe, in dem Fußgängerbereich, der sich dann Richtung Domplatte entwickelt, auch eine große Anzahl von Personen stehen haben. Das heißt, wenn wir die Leute vom Bahnhofsvorplatz die Treppe hoch in die Richtung hätten räumen wollen, hätten wir ein großes Problem gehabt, weil es da oben schon relativ voll war. Die Dompropst-Ketzer-Straße auf der anderen Seite, in die wir die Menschen reinräumen wollten, war leer, da war kein Personenaufkommen. Und deswegen sind wir dann dazu gekommen, zum einen die Treppe runter zu räumen, was tendenziell etwas gefahrenträchtiger ist, aber taktisch einfacher, und vor allen Dingen die Menschen in einen personenfreien Raum zu räumen, in dem sie sich
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dann in verschiedene Richtungen entfernen können und eben nicht wieder zusammenbleiben. Weil: Die Gefahr auch groß gewesen wäre, wenn man die Personen oben reinräumt, Richtung Dom-Hauptportal, Richtung Domplatte, dass sie als Gruppe wieder zusammenbleiben und dann dort die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen, wie sie sie auch auf dem Bahnhofsvorplatz gemacht haben. Und unser Ziel war es ja, nach der Räumung die Personen auseinanderzusprengen – in Anführungszeichen –, nicht pyrotechnisch gesehen, sondern als Personengruppe, und dann eben nicht mehr Personengruppen zu haben, die sich nicht adäquat oder gefahrenträchtig verhalten, sondern eben nur noch einzelne Menschen. Das war eben auch einer der Gründe, sie in einen freien Bereich zu räumen und nicht in einen Bereich, der auch schon mit Menschen belegt ist.“477



Unterstützt durch Kräfte der BFE der Bundespolizei, begannen die Kräfte des EA 2 mit der Räumung des Bahnhofsvorplatzes und der Domtreppe. Verstärkung der Landespolizei hatte der Polizeiführer erneut nicht angefordert.478 Zur Begründung hat der Zeuge Reintges ausgeführt:



„Die Gruppe, die sich da ansammelte, ja, die waren wie die Derwische. Da war ein riesiger Gleichklang, und die Gefahrensituation bestand für die Gruppe untereinander. Und wenn ich Verstärkung anfordere, dann heißt das „warten“. Bitte nicht Sofortverstärkungskräfte oder so! Das könnte ich da nicht … Ich brauche geschlossene Einheiten. Es hätte geheißen: Ich muss warten, unter Umständen eine Stunde oder zwei warten. – Die Situation war nicht haltbar, die war in dem Moment nicht haltbar, und da waren wir uns beide einig.



Deshalb habe ich angeordnet, dass wir mit den Leuten diese Fläche räumen, die vorhanden sind, weil der Herr Meyer mir gesagt hat: Das ist eng, aber es geht. – Und wenn er sagt: „Das geht“, dann verlasse ich mich darauf. Und es ist gegangen. Da ging es wirklich nur darum, die Leute vor sich selber zu schützen,
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die in kleinere Gruppen zu zersprengen, damit die nicht irgendwann mal durch irgendein Ereignis, was wir nicht kontrollieren können, was vielleicht auch von außen kommt, in so eine absolute Massenpanik geraten. Das geht sehr schnell, und dann hätten wir Tote gehabt. Deshalb war das Handeln wirklich sofort nötig, und die Entschlussfassung zwischen Herrn Meyer und mir … Das war eine Viertelstunde, da war uns klar, dass wir sofort etwas machen können, und, wie gesagt, dann Verstärkung anfordern, auf dem Hintergrund, dass wir die Gefahrenlage hatten und eine andere bis dahin noch nicht detektiert hatten, hieß: Wir mussten sofort handeln, auch wenn das eng ist.“479



Auch der Führungsassistent, der Zeuge Hoffmann, sah keine Notwendigkeit, Verstärkung anzufordern, sondern ging davon aus, dass die eingesetzten Kräfte ausreichten:



„Den Eindruck hatte ich. Also, ich hatte immer den Eindruck, dass wir das mit den vorhandenen Kräften in den Griff bekommen, insbesondere nachdem die Räumung des Bahnhofsvorplatzes dann zwar schwierig gewesen ist, aber mit den zur Verfügung stehenden Kräften doch ruhig und in einer vernünftigen Art und Weise über die Bühne gegangen ist.“480



Diese Einschätzung teilte auch der Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge Meyer, wenngleich dieser die Dringlichkeit der Gefahr als Hauptgrund dafür anführte, nicht auf Verstärkung zu warten, sondern sofort mit der Räumung zu beginnen:



„Ich habe in der Situation nicht über die Anforderung von Verstärkungskräften nachgedacht, weil für mich sofortiges Handelns erforderlich war, weil wir ja gemeinsam mit den Zugführern und dem BFE-Führer und nachher auch mit dem Polizeiführer die Gefahrensituation als so präsent wahrgenommen haben und
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so intensiv wahrgenommen haben, dass sofortiges Handeln erforderlich gewesen ist. Und das war für mich der Punkt zu sagen: Die Anforderung von Verstärkungskräften, egal welche es sind, wird einige Zeit in Anspruch nehmen, und Ziel der Räumung war es zu dem Zeitpunkt, sie dann, ich sage mal, sehr zeitnah abgeschlossen zu haben, möglichst bis null Uhr. Wenn man jetzt vom entscheidungserheblichen Zeitpunkt oder Zustimmung des Polizeiführers 23:15 Uhr … Ziel war es, bis null Uhr zu räumen, hat nicht ganz geklappt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es etwa 0:15 Uhr … das wäre auf jeden Fall ein Zeitrahmen gewesen, bis zu dem mir keine Verstärkungskräfte zur Verfügung gestanden hätten. Und für mich hat es sich auch nicht angeboten, da zu warten, weil einfach die Gefahrenlage zu präsent, zu intensiv war, als da auf weitere Verstärkungskräfte zu warten.“481



Dabei rechnete der Zeuge Meyer damit, dass Verstärkungskräfte in einem zeitlichen Rahmen von zwei bis drei Stunden frühestens eintreffen könnten:



„Also ich bin selber – es gab ja Bereitschaftspolizeikräfte, die in einer Rufbereitschaft waren – von einem Zeitraum von etwa zwei bis drei Stunden ausgegangen, bis die vor Ort sind, was sich dadurch erklärt, dass die Anforderung an sich natürlich immer eine Zeit in Anspruch nimmt, bis alle Dienstwege durchlaufen sind. Dann die Alarmierung, wie wir sagen, X plus 60. Das heißt, innerhalb von 60 Minuten auf der Dienststelle. Dann muss man entsprechend noch die Fahrzeuge aufrüsten, in den Einsatzraum fahren. Und die Kräfte kamen, soweit ich das weiß, aus Aachen, Wuppertal und Gelsenkirchen. Ich bin mir nicht ganz sicher im Nachhinein. Dann noch die Fahrzeit dazurechnen. Also ist man sehr schnell bei zwei bis drei Stunden, bis diese Kräfte dann tatsächlich vor Ort sind. […] Ich wusste, dass es die Kräfte gab. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht genau, aus welchen Standorten sie waren. Ich wusste aber, dass es keine aus Köln
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oder Bonn waren. Also ich wusste, dass es zumindest mit weiteren Fahrzeiten verbunden sein würde.“482



Dieser Wartezeit schien der sofortige Einsatz aller verfügbaren Kräfte vorzugswürdig. Der Einsatz von Kräften der umliegenden Polizeiwachen kam für die Polizeiführung nicht in Frage. Dazu hat der Zugführer des 1. Zugs der eingesetzten BPH, der Zeuge Ommer erläutert:



„Der Kollege im Streifendienst ist sehr kompetent und sehr hilfsbereit. Der kommt als eine Einheit mit zwei Personen. Wir kommen in kleinster taktischer Einheit mit zehn Personen, die denselben Funkkanal geschaltet haben und einen Auftrag haben, den sie zeitgleich durchführen, koordiniert durch Gruppenführer und einen Zugführer. Das heißt also, wenn ich als Zug irgendwo hinkomme, habe ich drei Gruppenführer. Denen sage ich: „Du machst das, du machst das, du machst das“, und 30 bzw. fast 40 Personen machen das dann. Wenn ich zehn Streifenwagen vor Ort habe oder 15, dann habe ich 15-mal zwei Personen, die als autarke zwei Personen irgendwo agieren. Das ist in vielen Fällen kontraproduktiv. Ich denke tatsächlich, dass, wenn wir als Zug der Bereitschaftspolizei geschlossen auftreten, das sinnvoller ist, als wenn 30 oder 40 Kollegen von allen Seiten auf einen Platz zuströmen und jeder das macht, was er in dem Moment als sinnvoll erachtet. Das muss man vielleicht so mal vorwegschicken. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoller ist, dass dann in solchen Situationen Kollegen der Bereitschaftspolizei, die speziell fortgebildet sind, speziell ausgerüstet sind und vor allen Dingen auch mit diesem Stresslevel, der einen da erwartet, umgehen können, reingeschickt werden als die Leute, die von allen Seiten ohne großartiges Equipment da reingeschmissen werden und dann versuchen, zu handeln.“483



Bei der Räumung stießen die eingesetzten Kräfte auch tatsächlich nur vereinzelt auf Widerstand. In dem Bericht des Einsatzabschnittsführers wird die Räumung zwar als
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schwierig beschrieben:



„Die eigentlichen Räummaßnahmen verliefen ohne besondere Vorkommnisse, gestalteten sich aber aufgrund von sprachlichen Barrieren, des enthemmten Gemütszustandes, der erheblichen Alkoholisierung der Personen sowie des fortwährenden Zündens von Feuerwerkskörpern schwierig, so dass Personen in erheblichem Umfang auch mit einfacher körperlicher Gewalt (Wegschieben / -schubsen) geräumt werden mussten. Hierbei kam es jedoch nicht zu offenen, aktiven Aggressionen gegenüber den Kräften. Die Kräftelage war für die Durchführung dieser Maßnahmen gerade ausreichend. Ohne eine Unterstützung der Kräfte BPol wäre eine sachgerechte Durchführung nicht möglich gewesen.“484



In seiner Vernehmung hat der Zeuge Meyer dazu ausgeführt:



„Erster Problempunkt war für uns die Domtreppe selber, weil, wenn man von oben eine Treppe runterräumt – die ist ja sehr weitläufig –, man nicht weiß, kriegen die Menschen da unten mit, was eigentlich da oben passiert. Es war auch klar aufgrund der Geräuschkulisse, dass vermutlich nicht alle die Lautsprecherdurchsagen wahrnehmen werden. Deswegen auch noch einmal wichtig die Kommunikation während der Räumung an jeden Einzelnen, den man quasi wegspricht. Da war so ein bisschen die Sorge: Wenn jetzt einer auf dieser Treppe zu Fall kommt, ist das natürlich eine sehr schwierige Situation. Aber diese Räumung der Domtreppe hat sehr, sehr gut geklappt, wie überhaupt die Räumung der ersten Hälfte des Bahnhofsvorplatzes eigentlich viel problemloser verlaufen ist, als ich es erwartet hätte. Wir mussten dann natürlich im weiteren Verlauf trotzdem zunehmend auch einfache körperliche Gewalt in Form von Wegschubsen, Wegschieben, Wegstoßen anwenden. Aber es hat sich aus meiner Sicht in einem Rahmen gehalten, der nicht so sehr problematisch war. Es war halt sehr, sehr langwierig. Aber es war vom Aggressionspotenzial oder Aggressionsverhalten des Gegenübers im Großen und Ganzen,
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wenn man mal vergleichbare Einsatzlagen mit anderem polizeilichen Gegenüber heranzieht, sehr unproblematisch. Gleichwohl war nach wie vor die Geräuschkulisse sehr laut. Nach wie vor wurde Pyrotechnik gezündet. Und dann kam diese ganze Personengruppe etwa Mitte des Bahnhofsvorplatzes zum Stehen, also es bewegte sich fast nichts mehr – es wurde auch schwieriger, weiter zu räumen –, und wir haben dann festgestellt, dass eben ein Großteil der Personen nicht nach links in die Dompropst-Ketzer-Straße gegangen ist, sondern geradeaus weiter in diese Sackgasse, die am Hauptbahnhof noch ist – Richtung B-Tunnel –, was einfach daran lag, dass wir keine Kräfte hatten, um so eine optische Führung in die Dompropst-Ketzer-Straße zu bewerkstelligen, sodass die einfach geradeaus weitergelaufen sind und im Grunde genommen jetzt an diesem Taxistand wie in einer Sackgasse standen. Das heißt, wir mussten da ein bisschen umstrukturieren, mussten dann noch mal von der anderen Seite an diese Personen herangehen, um die dann in die Dompropst-Ketzer-Straße zu räumen. Das hat dann auch nach ein paar Versuchen ganz gut geklappt, sodass, ich meine, gegen 0:15 Uhr – das Zeitraster habe ich jetzt nicht mehr so hundert Prozent vor Augen – die Räumung dann auch komplett erfolgt war und auf dem Bahnhofsvorplatz eigentlich wieder Ruhe eingekehrt war.“485



Die durch die BFE gefertigten Videoaufnahmen zeigen, dass die zurückgedrängten Personen – bei denen es sich weit überwiegend um Personen handelt, die dem Anschein nach dem nordafrikanischen Kulturkreis zuzurechnen sind – sich im Wesentlichen an die Anweisungen der eingesetzten Beamten halten. Besondere Anspannung unter den eingesetzten Polizeibeamten ist jedenfalls nicht aus deren Körpersprache oder Kommunikation zu erkennen. Der Zeuge Hoffmann hat dazu geäußert:



„Als reibungslos würde ich [die Räumung] nicht bezeichnen. [Sie] erfolgte in der Form, dass die beiden eingesetzten Züge unterschiedliche Aufgaben bekamen,
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wie ich das beobachten konnte. Ein Zug hat Bereiche Bahnhofsvorplatz/Trankgasse abgesperrt, um zu verhindern, dass Personen in den dann geräumten Bereich nachsickern, während der andere Zug beginnend an der Treppe zwischen Bahnhofsvorplatz und Dom die Räumung dann in Richtung Dompropst-Ketzer-Straße durchgeführt hat. Zu sehen war, dass viele dieser auf der Platzfläche befindlichen jungen Männer sich nicht gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrten, aber nur äußerst widerwillig folgten. Und ich habe damals gedacht, nachdem wir den Platz geräumt haben: ein sehr großer Respekt an die eingesetzten Kräfte, die das trotz dieses Sichsperrens mit viel Fingerspitzengefühl gemacht haben. – Es musste teilweise auch, sage ich jetzt mal,einfacher körperlicher Zwang angewandt werden, indem die Leute weggeschoben werden mussten. Also, die gingen teilweise nicht freiwillig. Es war nicht so, dass man Ihnen sagte: „Jetzt gehen Sie bitte“, nein, sie blieben auch durchaus mal stehen, um zu gucken: Wie agiert, wie reagiert die Polizei? – Und letztendlich kam es dann auch vielleicht das eine oder andere Mal zum Einsatz der Hände, indem die Personen dann weiter in Richtung Dompropst-KetzerStraße geschoben wurden.“486



Die Videoaufnahmen der 14. BPH487 zeigen auf der Domtreppe eine auf der von unten linken Seite eher ruhige Ansammlung von Menschen, in der auch Frauen stehen. Dynamische Bewegungen sind kaum zu sehen, auch nicht anlässlich der Räumung. Auf der rechten Seite tanzen einige Menschen. Auf der linken Seite neben dem Bahnhof (dort werden später Gitter aufgestellt) ist die Menge dicht, wirkt aber bei Betrachtung eher ruhig. Auf dem Bahnhofsvorplatz ist eine bewegte, teilweisende tanzende und grölende Menschenmenge zu sehen, von der kaum Aggression gegenüber den eingesetzten Beamten ausgeht. Einzelne Beamte können jedenfalls ohne Gegenwehr in die Menge gehen und aus dieser einzelnen Personen Feuerwerkskörper abnehmen. Frauen sind kaum zu sehen. Die Menge ist dicht, aber nicht gedrängt. Anhaltspunkte für die geschilderten dichten Menschengruppen, in denen Frauen Opfer von Raubund Sexualdelikten werden, ergeben sich aus den Videoaufnahmen nicht. Lediglich in
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einem Video könnte ein Hinweis auf ein Sexualdelikt enthalten sein, da eine Frau möglicherweise „Du sollst mich nicht anpacken!“ ruft; die Aufnahmequalität reicht für eine sichere Bewertung aber nicht aus. Dementsprechend gelang es den eingesetzten 76 Polizeibeamten des Landes488 mit der Unterstützung von 30 Beamten der Bundespolizei, den Vorplatz ohne Einsatz von Hilfsmitteln von etwa 1.500 Personen zu räumen. Dieser Betrachtung steht der Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß gegenüber, in dem ausgeführt ist:



„Im Verlaufe der Räumung wurden die Einsatzkräfte Land und Bund immer wieder mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Flaschen beworfen. Aufgrund dieser Situation unterstützten wir neben der Absperrung die Räumung des Einsatzraumes mit massivem Zwangseinsatz in Form von einfacher körperlicher Gewalt. Erschwerend bei der Räumung neben der Verständigung waren die körperlichen Zustände der Personen aufgrund des offensichtlichen massiven Alkoholgenusses und anderer berauschender Mittel.“489



Dazu hat der Zeuge Nieß ausgeführt:



„Erstens. Ich bleibe bei meiner Schilderung. Zweitens kann es bei der subjektiven Wahrnehmung natürlich zu Unterschieden kommen. Die 14. Hundertschaft hat an der linken Seite geräumt, also abseits vom Bahnhof. Dort waren die Lücken etwas größer, was die Personen anging. Die Probleme standen mehr an der Bahnhofsseite, sodass es da doch etwas schwieriger war, zu räumen. Dieser Druck ist also etwas größer. Man sieht es auch daran, dass Festnahmen nach Flaschenwürfen getätigt worden sind. Man hatte Täter mit Augenzeugen und konnte die Personen auch festnehmen. Von daher ist das, was ich dort geschrieben habe, zu bekräftigen.“490



488



Vgl. Aussage des Zeugen Meyer, APr. 16/1291, S. 61; nach der WE-Meldung des LPD Lotz, PP Köln, BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1.pdf, Bl. 47, waren 128 Beamte im Einsatz. 489 Erfahrungsbericht des Zeugen Nieß, BB 4 Bundespolizei Ordner 14.pdf, Bl. 2. 490 APr. 16/1225, S. 74 f.
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Warum für Festnahmen nach Flaschenwürfen gegen die eingesetzten Kräfte im Rahmen der Räumung nun Kapazitäten zur Verfügung standen, die für Festnahmen nach Diebstahls- oder Sexualdelikten nicht zur Verfügung standen, hat der Zeuge Nieß nicht erklärt. In diesem Zusammenhangt hat der Zeuge ausgeführt:



„Ja, wie war es, wenn man einen hat? Man hat einen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz. Man kann auch nicht genau … Oder zum Teil auch ohne Ausweispapiere. Wir wussten nicht, wohin mit ihm. Ich habe keinen Raum, wo ich ihn reinsetzen konnte. Es müssen Gewahrsamsräume da sein. Die haben wir nicht in ausreichender Anzahl gehabt. Dann nimmt man Kontakt mit der Landespolizei auf. Die waren zu. Es gab keine Transportmöglichkeiten mehr. Genauso wenig gab es wohl noch Gewahrsamszellen, die zur Verfügung standen. Und dann steht man vor einer Entscheidung: Was mache ich jetzt? In dem Fall wurde auch Rücksprache mit dem Polizeiführer der Bundespolizei gehalten, dem Herrn Maschetzky. Und dann müssen die Leute auf freiem Fuß belassen werden.“491



Die höhere Drucksituation könnte durch die planwidrig nicht geschlossene Bahnhofstür begünstigt worden sein. Dort kam es jedenfalls zu erheblichen Straftaten. Eine Anzeigeerstatterin schilderte die Situation an der geöffneten Bahnhofstür:



„Meine Freundin (17 Jahre) und ich (weiblich, 17) sind an Silvester aus Wuppertal nach Köln gekommen um bei Freunden zu feiern. Wir kamen aber erst um Viertel vor Zwölf am Hauptbahnhof an und wollten dann vor den Dom, um zumindest zu zweit eine schöne Aussicht zu haben. Was uns stattdessen erwartete war eine riesige Menschenmenge und Polizisten, die nur eine Tür aufhielten. Da wir beide nur knapp 1,60 sind konnten wir nicht sehen, was draußen vor sich ging und er wir es uns anders überlegen konnten, wurden wir durch die kleine Tür gedrückt. Ich hatte keine Zeit mehr, meinen Rucksack vor mich zu
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APr. 16/1225, S. 69.
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nehmen, hielt aber die Tasche meiner Freundin zu, auch um sie nicht zu verlieren. Direkt hinter der von Polizisten bewachten Tür, als wir versuchten an den Rand der Menge und vom Dom wegzukommen, waren wir plötzlich in einer unüberschaubaren Menge von jungen Männern, vermutlich aus Syrien oder Irak, die uns von allen Seiten anfassten. Ich kann nicht mehr sagen ob es nur die etwa 10-20 um uns herum waren oder wirklich die ganze Menge aus ihnen bestand, wie es sich anfühlte. Wir haben uns zu zweit durch die Männer gekämpft, die uns aggressiv zwischen die Beine und an den Hintern fassten. Wir haben auf Englisch und Deutsch um uns geschrien, sie sollten ihre Hände wegnehmen und Respekt zeigen, worauf wir nur ausgelacht wurden. Als wir schließlich ein Stück gerannt sind, wurde mir so fest an die Brust gefasst, dass es noch Minuten später ernsthaft weh tat. Keine Ahnung, wo die Polizei da war. Wir hatten uns schließlich an den Rand durchgekämpft, als plötzlich alle um uns rum zu rennen anfingen um anscheinend von dem freien Platz in der Mitte, vorm Dom, wegzukommen. Als das das zweite Mal passierte, standen wir ganz am Rand und Polizisten kamen auf uns zugerannt, haben uns angeschrien wir sollten zurückgehen und uns wieder in die Männer reingedrängt. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, den Platz zu verlassen, da an den Türen zum Bahnhof immer noch kein Durchlass war und der einzige Weg, den wir erreichen konnten, eine Sackgasse mit verschlossenen Tor. So standen wir um 0:00 Uhr wieder zwischen Leuten. Als wir um ein Foto mit einem jungen Mann gebeten wurden, haben wir eingewilligt. Auch noch beim zweiten und dritten. Dann kam jedoch einer zu uns (wie die Anderen auch etwa zwischen 20 und 35, Ausländer, rote Bomberjacke) der erst meine Freundin anfasste, von ihr weggeschickt wurde und daraufhin zu mir kam, mich gewaltsam festhielt, zwischen zwei Autos zog und versuchte mich zu küssen. Ein paar der Männer kamen mir zum Glück zur Hilfe und konnten ihn wegziehen. Wir sind weggerannt und zwei etwa 20-jährige Männer aus Syrien haben uns daraufhin sehr freundlich durch die Menge, zur anderen Seite des Bahnhofs geholfen. Als wir um 0:00 Uhr kurz etwas Platz hatten, habe ich endlich meinen Rucksack nach vorne genommen, um festzustellen, dass das vordere Fach tatsächlich geöffnet war. Meine Wertsachen hatte ich zwar sicher verstaut, trotzdem wurde neben Kleinigkeiten wie einem Schweizer Taschenmesser und Kopfhörern, die sich in diesem Fach befanden, 287
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meine analoge Olympus-Kamera geklaut. Sie hat für den Dieb wahrscheinlich keinen sonderlich hohen Wert, die Bilder auf dem Film aber für mich und ich bin geschockt zu hören, die vielen Frauen es in dieser Nacht noch schlimmer erging.



Ich glaube nicht ernsthaft, dass in so einem Fall etwas ausgerichtet werden kann aber ich habe gelernt, mich an Silvester aus Großstädten fernzuhalten. Ich möchte die Geschehnisse auch nicht auf die Tatsache schieben, dass es Ausländer waren, da ein paar wie gesagt auch sehr hilfsbereit waren. Schlimm war für mich vor allem das Gedränge, die verschlossenen Türen, die Hände, zu denen anscheinend niemand gehören wollte und die mich überall berührten und mir weh taten und die Polizei die uns immer wieder in die Menge zurückgedrückt hat, obwohl wir die einzigen Mädchen waren, zwei Köpfe kleiner als der Rest und gegen Ende wirklich verängstigt.“492



Aus dieser Schilderung ergibt sich ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Menschenmenge mit potentiellen Tätern und Opfern durch die Räumungsmaßnahme dergestalt weiter komprimiert wurde, dass weitere Straftaten begünstigt wurden. Um 23:29 Uhr meldete eine Bürgerin bei der Leitstelle, dass sie und eine Freundin von mehreren männlichen Personen belästigt und auch schon unter den Rock gefasst worden sei. Sie habe uniformierte Beamte am Bahnhof angesprochen, die sie auf die 110 verwiesen hätten.493 Um 0:57 Uhr wurde in diesem Einsatz durch das Einsatzmittel „1129“ eine Personalienfeststellung vorgenommen, die einen im Jahr 1990 geborenen Mann arabischen Namens betrifft. Der Einsatz wurde um 2:10 Uhr beendet. Die Einschätzungen zur Lage auf dem Bahnhofsvorplatz protokollierte die Leitstelle um 23:33 Uhr mit der Mitteilung des Polizeiführers der BAO unter dem Rufzeichen
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Fallakte 250 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 236 bis 256.pdf, Bl. 65 f. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 115 f.
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„1123“, dass Treppe zum Dom und der Vorplatz nun geräumt würden, da die Sicherheitslage so nicht haltbar sei.494 Es befänden sich zu viele Menschen auf der Treppe. Zudem werde ohne Unterlass mit Böllern in die Menschenmenge geschossen.495 Im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 23:34 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte 141 Straftaten begangen, die nun oder später angezeigt und Gegenstand der Ermittlungsgruppe Neujahr wurden. Nicht eingerechnet sind die Straftaten, die nicht angezeigt wurden – unter diesen sind insbesondere die im Abschuss von Feuerwerksraketen in Menschenmengen zu sehenden versuchten gefährlichen Körperverletzungen gemäß §§ 224, 223, 22, 23 StGB zu nennen – oder dem Sachkomplex, den die EG Neujahr zu bearbeiten hatte, nicht zugeordnet wurden. Der Anteil der zwischen 20:30 Uhr und 23:34 Uhr begangenen Straftaten an den insgesamt angezeigten Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte beträgt 31,4 %.496 Gegen 23:30 Uhr telefonierte der Zeuge Stinner, DGL der Leitstelle des PP Köln, mit dem Leiter vom Dienst (LvD) der Landesleitstelle (LLSt), dem Zeugen Marter. Der Zeuge Stinner beantwortete ein Medienersuchen vom 13. Januar 2016 hierzu folgendermaßen:497



„Zu Frage 1: a) Was war Grund und Anlass des Telefonates? Benachrichtigung der LLSt über die Räumung des Bahnhofsvorplatzes und Bekanntgabe des Grundes für die Räumung. b) Wer rief wen an / wer genau sprach mit wem? Der DGL LSt verständigte den LVD/LLSt. c) Wurde bei diesem Telefonat durch das PP Köln angefragt, inwieweit Unterstützungskräfte bereitgestellt werden könnten? Was war die Antwort? Nein, da seitens des Polizeiführers keine Kräfteanforderung vorlag.



494



Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf , Bl. 80. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 81. 496 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 15. 497 BB 4 PP Köln Ordner5.pdf, Bl. 316. 495
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d) Laut MIK-Bericht wurden dem PP Köln in diesem Telefonat vom LZPD Unterstützungskräfte angeboten. Um welche Kräfte handelte es sich dabei (z.B. die oben erwähnten drei Einsatzzüge in Rufbereitschaft oder weitere)? Der LVD fragte den DGL LSt in dem o.g. Telefonat, ob zusätzliche „Kräfte" für die Einsatzbewältigung erforderlich sind. Die genaue Bezeichnung/Herkunft/Art der Kräfte erfolgte nicht. e) Mit welcher Begründung „verzichtete" der Vertreter des PP Köln in diesem Telefonat auf die Anforderung der angebotenen Unterstützungskräfte? sh. Begründung zu c) Zu Frage 5: Eine Nachfrage bei der LLSt über die Dauer der Anfahrt möglicher Unterstützungskräfte erfolgte nicht. Die Begründung ergibt sich aus c).“



Seitens des LZPD wurde über dieses Telefonat berichtet, die Landesleitstelle sei durch den diensthabenden DGL der Leitstelle Köln über die Einsatzlage im Bereich des Kölner Hauptbahnhofes unterrichtet worden:498



„In dem geführten Telefonat zwischen ihm und dem LVD der Landesleitstelle PR Marter teilte PHK Stinner mit, dass es zu vermehrtem Abbrennen von Pyrotechnik in die Menschenmenge gekommen sei und der PF beabsichtige den betreffenden Bereich vor dem Hauptbahnhof zu räumen.



Sowohl in diesem Telefonat als auch während weiterer telefonischer Kontakte auch in Bezug auf andere Einsatzlagen, betreffend des Kölner Zuständigkeitsbereiches ergaben sich keine Hinweise auf die in Rede stehenden sexuellen
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BB 4 LZPDNRW Dezernat41 Ordner5 VS-NfD.pfd, Bl. 117 f.
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Übergriffe auf Frauen bzw. auf Diebstahlsdelikte im Bereich des Kölner Hauptbahnhofes.



Zeitgleich wurde der Landesleitstelle der eCebius Einsatz der Leitstelle Köln übersandt.



Daraus geht hervor, dass ein Melder gegen 22:28 Uhr über ein gegenseitiges Beschießen mit Raketen und Böllern auf dem Bahnhofsvorplatz berichtet. Laut Eintrag im eCebius Einsatz handelte es sich dabei um eine „erneute Meldung“, was darauf schließen lässt, dass es bereits zu mehreren Meldungen gleicher Art gekommen war. Nach Beruhigung der Lage vor Ort wurde um 01:49 Uhr das Einsatzende dokumentiert.



Während des Telefonats zwischen dem DGL der Leitstelle Köln und dem LVD der LLST wurde der KPB Köln Unterstützungskräfte angeboten, deren Einsatz jedoch nicht für erforderlich gehalten wurden.



Eine zeitnahe Unterstützung der KPB Köln wäre hier zunächst durch die Unterstellung von Sofortverstärkungskräften aus den umliegenden Kreispolizeibehörden sowie im Weiteren durch die Rufbereitschaftskräfte BP möglich gewesen.“



Der Zeuge Stinner, DGL der Leitstelle im PP Köln, gab später im Rahmen eines vom ihm verfassten schriftlichen Einsatzerfahrungsberichtes die Empfehlung, dass auch ohne eine vorliegende Kräfteanforderung künftig geklärt werden solle, welche Kräfte zur Verfügung stehen. Diese Information solle der PF unabhängig von einer Kräfteanforderung übermittelt bekommen, damit dieser die Kräfteverfügbarkeit in seine eigene Lagebeurteilung einbeziehen könne. 499
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BB 4 PP Köln Ordner8.pdf, Bl. 299.
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Er hat insoweit bei seiner Vernehmung am 25. April 2016 ausgesagt500:



„Ja, das ist eine ganz klare Selbstkritik an mich. Deswegen habe ich diesen Bogen auch so verfasst. Das ist ein Fehler von mir gewesen. Den räume ich auch ganz deutlich ein. Deswegen habe ich das auch entsprechend so gefertigt.“



Zu dem Telefonat mit dem Leiter vom Dienst der Landesleitstelle, dem Zeugen Bastian Marter, am Silvesterabend „so um 23.38 Uhr“ hat der Zeuge Marco Stinner auf die Frage nach dem Anlass Folgendes bekundet501:



„Das hatte ich ja schon geschildert. Der Anlass war ja: Ich hatte im Vorfeld diese Mitteilung aus München erhalten – Gefahr eines Anschlags -, was sich nur auf das Stadtgebiet München bezog. Ich hätte auch darüber hinaus, unabhängig von diesen Gefahrenhinweisen oder dieser Mitteilung, die Landesleitstelle natürlich über diesen Vorfall informiert. Es war mir nur in diesem Gespräch ganz besonders wichtig, dass die Landesleitstelle und der LvD so schnell wie möglich von dem Sachverhalt Kenntnis erhalten, um ihnen mitzuteilen, dass wir diese Platzfläche aus Gründen der Gefahrenabwehr – wegen dieses Böllerbewurfs oder des Schießens von Raketen – räumen und nicht, weil wir die Gefahr eines Anschlags haben und aus diesem Grunde den Platz räumen. Darum ging es. Das habe ich dem so mitgeteilt.“



Auf die Frage, ob in der Silvesternacht eine Kräfteverlagerung aus anderen Polizeiinspektionen des PP Köln möglich gewesen wäre, hat der Zeuge Stinner ausgesagt502:



500



APr. 16/1256, S. 4, 52. APr. 16/1256, S. 60 f. 502 APr. 16/1256, S. 69 f. 501
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„Ich sage jetzt mal: Ja, das wäre möglich gewesen. Zumindest hätten wir es … wenn wir das Erfordernis gesehen hätten, dann hätten wir das auf jeden Fall gemacht. Und wir hätten auch Sofortverstärkungskräfte angefordert, wenn diese Lage bekannt gewesen wäre.



Ich muss natürlich darauf hinweisen, dass eine Kräfteverschiebung aus den anderen Inspektionen in so einer Nacht, wo zwangsläufig ein sehr, sehr hohes Einsatzaufkommen stattfindet, da natürlich auch wieder erhebliche Lücken gerissen hätte. Da muss man halt einen Schwerpunkt treffen. Aber wie gesagt, wir hätten es gemacht oder wir hätten eine Lösung gefunden – da bin ich mir sicher -, zumindest wenn wir das Erfordernis gesehen hätten, also diese Dimension, die uns im Nachgang bekannt geworden ist.“



Die Frage, ob die Zeiträume, bis die Kräfte aus der Landeseinsatzbereitschaft vor Ort gewesen wären, in dem Gespräch mit der (sic) LZPD eine Rolle gespielt hätten, hat der Zeuge Marco Stinner wie folgt beantwortet503:



„In welchem Gespräch? Ich habe ja mit der LZPD gar nicht über die LEB gesprochen. Ich habe ja gesagt, dass mir nicht präsent war, dass die Kräfte in Bereitschaft lagen. Ich hätte es wissen müssen. Und im Nachgang, in Vorbereitung habe ich auch gesehen: Ich habe es gelesen, ja. Aber ich muss einräumen: Da habe ich in der Nacht nicht dran gedacht.“



Seitens des LZPD wurde ihm weitere Unterstützung angeboten:



„Er hat gesagt: Benötigt ihr zusätzliche oder weitere Kräfte? – Das hat er bei mir nachgefragt, das kann ich so bestätigen.“ 504



503 504



APr. 16/1256, S. 72. Vgl. Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/1256, S. 61.
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Diese lehnte der DGL ab, ohne sich zuvor beim Einsatzführer zu erkundigen, ob dieser Verstärkung gebrauchen könne, da er aufgrund der vorherigen Schilderung des Einsatzführers kein Bedürfnis für Verstärkungskräfte erkannte. Um 23:43 Uhr wurde die Landesleitstelle nach Vermerken im Einsatzführungssystem eCebius informiert.505 Zudem wurde sie ab diesem Zeitpunkt im Rahmen einer ständigen automatisierten Fortschreibung über neue Einträge im Protokoll des Räumungseinsatzes informiert.506 Des Weiteren informierte der DGL der Leitstelle den Polizeiführer vom Dienst telefonisch um 23.44 Uhr über die Absicht, den Bahnhofsvorplatz zu räumen.507 Auf Nachfrage des PvD, ob das mit eigenen Kräften gelänge, wurde im von dem DGL der Leitstelle signalisiert, dass die Räumung bereits liefe und dies mit den Kräften zu schaffen sei.508 Eine Information der Einsatzleiterin des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln erfolgte hingegen nicht.509 Um 23:50 Uhr telefonierte die in der Pressestelle des PP Köln tätige Zeugin Kaiser mit der Zeugin Stach und teilte ihr mit, dass die Räumung des Bahnhofsvorplatzes anstehe, was aber – anders als im nahezu zeitgleich in München verlaufenden Einsatz – nicht auf eine Terrorgefahr zurückzuführen sei.510 Um 23:53 Uhr teilte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ mit, dass die halbe Domtreppe geräumt sei und versucht werde, die Lage zu halten.511 Gleichzeitig bearbeitete das Einsatzmittel „1145“ einen Einsatz wegen Körperverletzung in der nordwestlich des Hauptbahnhofs gelegenen Marzellenstraße, in dem sie den Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam einlieferte.512 Um 23:54 Uhr protokollierte die Leitstelle, dass die Altstadtauslastung bei ca. 50 % liege.513
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 81. Vgl. Aussage des Zeugen Stinner, APr. 16/1256, S. 62. 507 APr. 16/1256, S. 13. 508 APr. 16/1316, S. 101. 509 Vgl. die Aussage der Zeugin Schorn, APr. 16/1255, S. 78. 510 Vgl. die Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 6. 511 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 81. 512 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 118. 513 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 72. 506
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Um 23:57 Uhr protokollierte die Leitstelle die Bemerkung des Einsatzmittels „J2407“, dass der Bahnhofsvorplatz weitaus leerer sei und die Lage sich entspannt habe.514 Im Störfallreport der DB Netz AG ist um 23.53 Uhr für den Kölner Hauptbahnhof vermerkt: „Alle Gleise der Hohenzollernbrücke von 23.55 Uhr bis 01.15 Uhr gesperrt. Zusätzlich Oberleitungen von 00.02 Uhr bis 00.33 Uhr elektrisch ausgeschalten. […] Personen auf der Brücke. Panik auf der Brücke bei der Abreise der Zuschauer ausgebrochen. […].“515 Die Personendichte auf der Hohenzollernbrücke führte dazu, dass sich Personen in den Gleiskörper begaben, um der Enge zu entfliehen. Andere Personen wurden wegen der Enge ängstlich. Die Hohenzollernbrücke wurde nun für den Zugang weitere Personen gesperrt; der Polizeiführer Bundespolizei begann, den Abfluss der Personen auf der Brücke in Richtung Köln Hauptbahnhof zu organisieren. Dieser, der Zeuge Maschetzky, hat dazu geäußert:



„Ab 0:05 Uhr, kurz nach 0 Uhr bekam ich von meiner Leitstelle die Lageinformation, dass sich im Bereich der Hohenzollernbrücke, im Brückenbauwerk wohl Personen befänden, die dort Raketen zündeten und sich Teile im Gleisbereich aufhielten. Die Hohenzollernbrücke ist komplett gesperrt mit 23:56 Uhr für den kompletten Bahnverkehr. […] Die Oberleitung ist abgeschaltet. Das war die Ausgangslage. Ich bin dann leider, da meine Kräfte alle im Bahnhof gebunden waren, allein mit meinem Stellvertreter oben zur Hohenzollernbrücke. Dann sind wir zur Mitte der Hohenzollernbrücke – da war alles komplett gesperrt –, dann habe ich zwei – ich denke mal Nordafrikaner waren es wahrscheinlich – …, die sich im Bereich des Brückenbogens, Brückenbauwerks mittig befanden und von dort aus Raketen zündeten. Des Weiteren befanden sich schon einige Menschen im Gleisbereich, weil von der Fußgängerseite aus auf der Hohenzollernbrücke schon so großer Druck
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 82. BB 4 Bundespolizei 09_DB Netz AG Störfallreport, S. 1
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entstanden ist. Da sind wir da, wo diese Liebesschlösser angebracht sind. Dieses Gitter ist ja dann da. Und da saßen die Menschen alle schon oben und standen zum Teil auch da. Ab 0:10 Uhr bis ca. 0:20 Uhr haben wir beide ein Personenlenkungskonzept von der Hohenzollernbrücke aus betrieben. Gleichzeitig habe ich natürlich auch über meine Leitstelle …, die ich dann angefunkt habe: Bitte das Stadtordnungsamt über diese Lage informieren, falls sie noch keine Kenntnis darüber hatten. Dann haben wir von dort aus, von der Brückenseite aus – wir standen quasi im Gleisbereich – Personenlenkung betrieben. Das heißt, die Lücken, die wir von dort aus gesehen haben, haben wir geschlossen. In der Mitte war es fast zu 100 % ausgelastet. Die Leute standen ziemlich eingequetscht. […] Das waren nicht viele, höchstens vier oder fünf [Personen im Gleisbett]. Nur vier oder fünf in der ersten Phase, also bis 0:20 Uhr. Ich denke, 0:25 Uhr – 0:20, 0:22 Uhr – habe ich den Gleisbereich dann wieder freigegeben. Ich habe dann gesagt: Hier ist keine Gefahr mehr, bitte allerdings, dass die Züge auf Sicht fahren. Das Feuerwerk war dann noch nicht beendet, als wir dann diese Lage alleine ein bisschen gelöst hatten.“516



Auch auf der Hohenzollernbrücke kam es zu einer erheblichen Anzahl von Eigentumsdelikten und Sexualstraftaten. Insgesamt 12,9% der im Freien begangenen und angezeigten Straftaten in der Nacht vom 31.12.2015 auf den 01.01.2016 fanden auf der Hohenzollernbrücke statt.517 Exemplarisch schilderte eine Geschädigte in ihrer Strafanzeige:



„An Silvester bin ich mit vier weiteren Mädels nach Köln gefahren und wir wollten auf der Hohenzollernbrücke das Feuerwerk gucken. Auf der Brücke fiel uns
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APr. 16/1212, S. 108 f. Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 13.
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auf, dass dort sehr viele Ausländer waren. Wir dachten uns aber erst nichts weiter dabei. Zu dem Zeitpunkt kam es bereits dazu, dass ein paar Mädels begrapscht worden sind. Wir stellten uns dann näher zusammen. Nach dem Feuerwerk gingen wir zurück in Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin, noch auf der Brücke, herrschte Gedränge. Man wurde quasi geschoben. Dann wurde mir kräftig in den Schritt gegriffen. Ich hatte ein Kleid an, dass [sic] bis knapp oberhalb der Knie ging. Man hat mir also das Kleid hochgeschoben und so zwischen die Beine gefasst. Ich drehte mich um. Hinter mir waren zwei Männer. Auf den ersten Blick, waren das Marokkaner, oder Algerier, sowas. Keine wirklich Schwarzen. Einen, der direkt hinter mir war, brüllte ich an: „Du dreckiges Schwein! Wenn Du mir nochmal zwischen die Beine fasst, mach ich Dich platt!“ Ich brüllte richtig laut! Kurze Zeit später, griff man mir wieder zwischen die Beine, in den Intimbereich. Man packte richtig zu, nicht nur mal eben im Vorbeigehen. Zum Glück, hatte ich eine Strumpfhose an. Dann drehte ich mich wieder um und brüllte wieder den Selben [sic] an. Er hob dann die Hände und wollte mir mit der Geste offenbar zeigen, dass er erschrocken ist. Dann ist nichts weiter passiert. Wir waren dann auch schon fast unten auf dem Bahnhofsvorplatz. Da löste sich das Gedränge auf. […] Ich habe mich auffällig laut gewehrt. Ich glaube, sonst hätten die nicht so einfach von uns abgelassen. […] Es gab noch einen Moment, als wir am Museum waren. Da merkte ich, dass bei der [einen Freundin] etwas nicht stimmt. Sie wurde von einem Mann umarmt
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und von mir weggezogen. Ich packte sie am Arm und zog sie da weg. Genaueres kann ich aber auch nicht sagen.“518



Währenddessen kam es auch im Hauptbahnhof Köln, der aufgrund des nun nicht mehr möglichen Abflusses von Personen mittels des Schienenpersonennahverkehrs zu mehr als 100 % ausgelastet war519, zu erheblichen Straftaten. Dabei wurden auch Tätergruppen von den eingesetzten Polizeibeamten erkannt, jedoch war deren Festnahme wegen der Enge nicht möglich. Der Zeuge Nieß führte die Lage im Hauptbahnhof, da der Polizeiführer sich auf der Hohenzollernbrücke befand. Er hat dazu bekundet:



„Ja, wenn wir die Kräfte dafür frei gehabt hätten, hätten wir die [Täterg]ruppe auch gerne [fest]genommen. Nur: Ich hatte die Kräfte nicht mehr frei. Man muss sich das vorstellen: Die Opfer sind eingekesselt worden. Man hört einen Hilferuf und muss sich erst mal einen Überblick über die Lage verschaffen: Wo kommt dieser Hilferuf her? Wenn man ihn dann lokalisiert hat, versucht man, da ranzukommen. Aber die Kräfte sind immer wieder abgedrängt worden. Man hätte sich höchstens mit massivem Zwangseinsatz durchkämpfen können. Aber die Zeit haben die Täter dann auch wieder genutzt, um sich zu entfernen; denn dieser Zeitverlust, den wir hatten, bis ans Opfer zu kommen, war einfach zu lang.“520



In einigen Fällen, in denen durch die Bundespolizei Festnahmen erfolgten, erfolgten keine Freiheitsentziehungen, da weder Gewahrsamszellen in ausreichender Zahl noch Transportmöglichkeiten der Landespolizei bestanden.521 Seitens mindestens einer von einer polizeilichen Maßnahme betroffenen Person wurden falsche Angaben hinsichtlich ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltstitels gemacht, die dann auch in
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den Strafanzeigen falsch erfasst wurden. Generell war das Verhalten der Personen im Bahnhof von äußerster Respektlosigkeit geprägt. Dazu hat der Zeuge Nieß ausgesagt:



„Ich habe sämtliche Einsätze in der Republik mitgemacht – G8 in Heiligendamm, Mai-Krawalle, Schanzenviertel in Hamburg, Castortransporte usw. Diese Respektlosigkeit hier, dass uniformierte Kräfte vor den Füßen angespuckt werden oder dass ignoriert wird, dass man Maßnahmen durchsetzen will: Das hatte ich so noch nicht gesehen und auch nie erwartet.“522



Verstärkung der Landespolizei forderte der Zeuge Nieß nur für ein einziges Ereignis an. Ob er generell Verstärkung angefordert hatte, vermochte er im Nachhinein nicht mehr zu sagen.523 Aus dem Einsatzprotokoll des PP Köln ist eine Kräfteanforderung der Bundespolizei ebenfalls nur in einem konkreten Fall ersichtlich.



2.1.3.



00:00 bis 03:00 Uhr



Gegen 0:00 Uhr begaben sich die zivilen Aufklärungskräfte des EA 2 aus der Trankgasse die Treppe hinauf in Richtung Nordseite der Domplatte. Als sie sich auf der Treppe befanden, wurden durch nordafrikanisch aussehende Personen diverse Flaschen und Feuerwerkskörper auf Personen – unter anderem die Beamten – geworfen. Ein Beamter wurde im Nacken und eine Beamtin am Oberschenkel getroffen. Während der Beamte unverletzt blieb, erlitt die Beamtin ein Hämatom. Die Personen grölten in arabischer Sprache und schienen sich über die Treffer zu freuen. Ihre Personalien konnten nicht festgestellt werden.524
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APr. 16/1225, S. 76. Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 105 f. 524 Bericht der Beamten „Zivile Aufklärung“ vom 04.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 91. 523
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Im Einsatztagebuch der BAO wird um 00.05 Uhr ein ca. zehn-minütiger Netzausfall registriert.525 Am oberen Ende der Treppe herrschte dichtes Gedränge. Dieses wurde durch ausschließlich männliche Personen mit augenscheinlich nordafrikanischer oder arabischer Herkunft im Alter von 15-40 Jahren herbeigeführt. Als sich die eingesetzten Kräfte in dieser Menschenmenge befanden, kam es zu sexuellen Nötigungen aus dieser Menschenmenge heraus zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamtin. Zudem versuchten Unbekannte, die Handtasche der Beamtin zu rauben. Durch die eingesetzten Kräfte konnten keine Täter identifiziert werden. Es sei im Gedränge nicht einmal möglich gewesen, Hände zu erkennen. Aus der Mitte der Menschenmenge habe sich auch die Größe der Tätergruppe nicht erkennen lassen. Nach dem geschilderten Eindruck der Beamten hätten sich diese in einem rechtsfreien Raum befunden, den die Täter konsequent für sich auszunutzen gewusst hätten. Es habe so ausgesehen, als sei das Gedränge bewusst herbeigeführt worden, mindestens aber bewusst ausgenutzt worden, um Straftaten anonymisiert aus der Menge heraus begehen zu können. Es herrschte eine aggressive Grundstimmung und es sei an diversen Orten zu kleineren Streitigkeiten, Schlägereien und nicht vorhersehbaren gleichgelagerten Straftaten gekommen, die spontan entstanden und ebenso schnell wieder abebbten.526 Konkrete sexuelle Übergriffe zum Nachteil Dritter nahm die eingesetzte Polizeibeamtin jedoch nicht wahr.527 Die Zeugin hat die Situation wie folgt geschildert:



„Ich habe keine Untergruppierungen feststellen können, sondern das war für mich einfach eine riesige Menschenmenge von enthemmt feiernden männlichen Personen, die entweder alkoholisiert oder im Drogenrausch … Die haben sich für mich überhaupt nicht normal benommen. Wir haben da dann auch zwei Personen angesprochen, die einen Kinderwagen dabei hatten, als wenn wir Zivilisten gewesen wären, gebeten, mit dem Kind hier von dem Bahnhofsvorplatz wegzugehen. Die Menschen haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben die Gefahr da überhaupt nicht eingeschätzt und waren auch gar nicht irgendwie zu erreichen.“528
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BB 4 PP Köln Ordner 11, S. 71 Bericht der Beamten „Zivile Aufklärung“ vom 04.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 92. 527 Vgl. APr. 16/1370, S. 105. 528 APr. 16/1370, S. 106. 526
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Zwischen 23:35 Uhr und 00:14 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte 73 Straftaten begangen, die nun oder später angezeigt und Gegenstand der Ermittlungsgruppe Neujahr wurden. Der Anteil der in diesen knapp 40 Minuten begangenen Straftaten an den insgesamt angezeigten Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte beträgt 16,3 %.529 Ab etwa 0:30 Uhr verließen die Aufklärungskräfte zu Bearbeitung einer Straftat den Bahnhofsvorplatz. Durch diese Bearbeitung wurden sie für etwa sieben Stunden gebunden.530 Wie oben dargestellt, ist diese Lage auf den Videoaufnahmen – die von einem Polizeibeamten an einem Standort auf der Domtreppe gefertigt werden – nicht zu erkennen; die Menge wirkt vielmehr ruhig. Die selten zu erkennenden Frauen innerhalb der Menge machen einen gelassenen Eindruck und stehen weitestgehend. Dennoch wurden auch in dieser optisch von vorne unauffälligen Personengruppe gezielte Sexualund Eigentumsdelikte begangen. So schilderte eine minderjährige Anzeigeerstatterin: „[Eine Freundin und ich] befanden uns in der Silvesternacht gegen 00:30 Uhr auf der Domplatte, oberhalb des Treppenabgangs, des Bahnhofsvorplatzes (Trankgasse). Es herrschte dort ein dichtes Gedränge. Man konnte kaum noch vorwärts laufen. Es befanden sich viele ausländische Bürger um uns herum. Meine Freundin und ich, wurden nun gezielt von einigen Männern umzingelt. Eine der Personen aus der Gruppe fasste mir mit den Händen zwischen die Oberschenkel. Sie sprachen in englischer Sprache oder aber auf Arabisch. Im weiteren Verlauf riss mir jemand an der Handtasche, die ich um die Schulter trug. Ich verschränkte meine Arme über der Tasche und rannte mit aller Kraft gegen die Menschenmenge, die mich umzingelte und rief meiner Freundin nur noch zu, sie solle laufen. Wir traten die Flucht nach vorne an, woraufhin die Personen von uns abließen.“531
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Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 15. Vgl. APr. 16/1370, S. 105. 531 Fallakte 226 der EG Neujahr, BB 4 Fallakte 201 bis 235.pdf, Bl. 75 f. 530
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Aus dieser Schilderung ergibt sich im Übrigen, dass die Straftaten auch nach Durchführung der Räumung – nunmehr oberhalb der Domtreppe, in kleineren Menschengruppen rund um den Vorplatz und im Bahnhof – weiter begangen wurden. Mitteilungen über die Situation in der Menschenmenge erreichten die Polizeiführung zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Auch der erst im Rahmen der Nachbereitung durch die eingesetzten Aufklärungsbeamten des EA 2 festgehaltene Eindruck wird der Polizeiführung am Einsatzabend nicht mitgeteilt. Der Zeuge Meyer hat dazu ausgesagt:



„[E]s ist leider so, dass gerade auch diese Information – wie das ja dann häufig auch ist, wenn es im Nachgang eine Schriftlage dazu gibt oder im Nachgang noch mal ein Einsatz aufgearbeitet wird, in welcher Form auch immer – im Einsatzverlauf nicht an mich herangetragen wurde, möglicherweise aber auch dadurch bedingt: Wenn man diesen Erfahrungsbericht weiterliest, wird ja genau in dieser Situation auch letztendlich durch diese zivilen Kräfte eine Festnahme bei einem Delikt getätigt, wo sie also unmittelbar eingeschritten sind. Und möglicherweise ist durch die langwierige Abarbeitung dieser Festnahme auch der Informationsfluss über diese Dinge, die sich dort ereignet haben, unterbrochen worden. Das ist aber auch eine rein hypothetische Antwort. […] Diese Wahrnehmung ist so während des Einsatzes nicht an mich herangetragen worden.“532



Die eingesetzte Polizeibeamtin hat dazu ausgeführt:



„[W]ir haben uns da ein bisschen unter die Menge gemischt, um uns da direkt ein Bild machen zu können, haben dann auch immer mal wieder versucht zu funken, aber das war eine unglaubliche Lautstärke da – das kann man sich vorstellen wie auf einem Konzert, auch so eng –, und haben dann versucht, immer mal wieder persönlich irgendwelche Kräfte zu warnen oder zu informieren. Aber wir haben dann auch ganz schnell festgestellt, dass einfach keine Kräfte frei waren, weil alle Kräfte in irgendwelchen Maßnahmen gebunden
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waren, und haben dann auch gar nicht mehr versucht, irgendwie unseren Zugführer großartig zu erreichen, weil auch der selbst ständig in irgendwelchen Maßnahmen involviert war.“533



Die sich auch mit der Bewertung des Sachverständigen Prof. Dr. Egg534 deckende Einschätzung einer von Regellosigkeit geprägten Situation erreichte die Polizeiführung mithin ebenso wenig wie die Mitteilung, dass in erheblichem Umfang Sexualdelikte begangen worden waren und noch wurden. Der Zeuge Hoffmann, der als Führungsassistent des Polizeiführers für die Kommunikation mit den Einsatzkräften eingeteilt war, gab an, dass er weder vom Polizeiführer – dem Zeugen Reintges – noch vom Einsatzabschnittsführer 2 – dem Zeugen Meyer – Informationen über Sexualdelikte erhalten habe, obwohl Einsatzkräfte üblicherweise gehalten sind, derartige Vorkommnisse zu melden. Er hat dazu bekundet:



„Das ist absolut üblich, dass die [Einsatzkräfte] dann ihren Vorgesetzten darüber Bericht erstatten, weil das dann natürlich in eine neue Beurteilung der Lage einbezogen werden muss.“535



Der eingesetzte Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge Meyer, hat seinen diesbezüglichen Kenntnisstand wie folgt präzisiert:



„[Eine sexuelle Belästigung der Aufklärungsbeamtin] ist mir allerdings auch erst am 2. Januar mitgeteilt oder gewahr geworden. Und zwar ist ihr selber im Bereich der Domtreppe wohl gegen 0:30 Uhr ans Gesäß gefasst worden, stand umringt. Also die beiden Kollegen standen neben ihr, die mit ihr unterwegs waren, sie selber war in einer Personengruppe – in Anführungszeichen – eingeschlossen, ihr ist ans Gesäß gefasst worden. Sie hat sich auch direkt umgedreht, konnte aber nicht mehr zuordnen, wer sie denn tatsächlich angefasst
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hat. Weil sie dann selber anschließend Zeuge eines Raubdeliktes wurde, wo sie dann unmittelbar mit uniformierten Kräften eingeschritten ist, hat sie den Sachverhalt auch ein bisschen ein Stück weit verdrängt, hat sich dann auf dieses Raubdelikt konzentriert, was dann auch eine Festnahme zur Folge hatte, auch eine Person, die anschließend auch in Untersuchungshaft gegangen ist. Da hat sie diesen Sachverhalt verdrängt und hat den erst im Grunde genommen am nächsten Morgen nach Einsatzende – sie war dann auch länger im Dienst als wir – erst ihrem Zugführer mitgeteilt, als so die ersten Informationen wohl auch kamen, dass es zu umfassenderen sexuellen Belästigungen gekommen ist, hat sie ihrem Zugführer gesagt, mir ist das auch passiert. Daraufhin haben wir ihr dann auch gesagt, dass sie dazu entsprechende Strafanzeige fertigen soll und auch noch einen ergänzenden Bericht zu den Situationen, wie sie das als Zivilkraft wahrgenommen hat, fertigen soll.“536



Gegen 0:21 Uhr rief der Kölner Polizeipräsident, der Zeuge Albers, beim DGL der Leitstelle des PP, dem Zeugen Stinner, an, um diesem und allen Kollegen Neujahrswünsche zu übermitteln. Der Zeuge Stinner informierte ihn darüber, dass der Bahnhofsvorplatz wegen unverantwortlichen Einsatzes von Feuerwerkskörpern geräumt worden sei. 537 Um 00.22 Uhr ist im Einsatztagebuch der BAO ein ca. fünf-minütiger Netz- und Funkausfall vermerkt.538 Um 0:24 Uhr teilte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ mit, dass die Lage auf dem Bahnhofsvorplatz entspannt, aber noch alle Kräfte gebunden seien.539 Dazu hat der Zeuge Reintges ausgeführt:



„[Nach der Räumung war der Bahnhofsvorplatz] weitestgehend leer, aber der Bereich Treppe hoch, um den Dom rum, der war schon ordentlich besucht. Ja,



536
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es kam dazu, dass die Kräfte jetzt häufiger auch in Schlägereien gebunden waren, die die Migranten untereinander hatten. Aber prinzipiell stand unser System. Und da muss man aber auch ehrlich sein: Das Ganze war für uns, bis wir es nachher erfahren, unvorstellbar. Also, wir hatten keine Rückmeldung. Diese Lage existierte für uns nicht. Wir hatten keine Rückmeldung. Ich hatte diese Aussage meiner Kollegen, aber das ist in einer Nacht, wo Köln von zig Tausend Besuchern bevölkert wird, jetzt nicht etwas, wo ich dann alles völlig umstellen muss. Ja, dem trägt man Rechnung. Ich habe dem Rechnung getragen, indem ich gesagt habe, wir müssen jetzt ein Auge drauf haben, da passieren Dinge, die werden da bestohlen am Bahnhof, da müssen wir was tun. [Zuvor gab es] diese Rückmeldungen nicht. Es gab weder einen Notruf … Es gab, glaube ich, einen Notruf in diese Richtung, und auch sonst gab es eine Anzeige, die vorher getätigt wurde durch die Kollegen der Einsatzhundertschaft, die sich dann auch um das Opfer gekümmert haben.“540



Mit der Räumung des Bahnhofsvorplatzes und der Sperrung der Zuwege erfuhr der EA 1 am Heinrich-Böll-Platz einen deutlichen Zulauf in Richtung Hohenzollernbrücke. Dies stellte jedoch nach den Angaben des dort eingeteilten Einsatzabschnittsführers, des Zeugen Köwerich, keine Notwendigkeit für polizeiliches Einschreiten dar. Hätte es eine solche Notwendigkeit gegeben, hätten die Kräfte des Einsatzabschnitts 1 aber nicht ausgereicht. Der Zeuge hat geäußert: „Wenn die Platzfläche geräumt wurde – die ist geräumt worden meines Wissens nach von den Domtreppen aus in Richtung Norden – sind die Leute, die eigentlich zum Bahnhof runtergehen wollten weitestgehend wieder auf die Brücke gelenkt worden. Dadurch ist dann da zu dem Zeitpunkt Personenverkehr in Richtung Brücke geströmt, was aber zu keinem Zeitpunkt als kritisch beschrieben wurde.541
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305



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



[…]



Ich hätte da etwas nicht in Ordnung bringen können, wenn da etwas geschehen wäre. So sollte das formuliert sein, also wenn Druck entsteht“542



Um 0:27 Uhr öffneten Landespolizei und Bundespolizei den Zugang zu Domtreppe und Bahnhofsvorplatz, um den Bahnhof entstehenden Personendruck zu verringern. Dazu hat der Zeuge Meyer bekundet:



„Eine kleine Problematik gab es noch. Kurz nach Mitternacht sprach mich der BFE-Führer der Bundespolizei an und hat mir mitgeteilt, dass der Personendruck im Hauptbahnhof jetzt so groß wäre, dass er den Haupteingang des Bahnhofs wieder freigeben müsste und wieder Personen auf den Bahnhofsvorplatz lassen müsste. Ich habe gesagt: Ja gut, wenn der Druck im Hauptbahnhof so groß ist, musst du wohl aufmachen. Aber bitte versuche, das so zu machen, dass nicht auf einmal wieder Tausende von Leuten auf diesen Bahnhofsvorplatz ausströmen und den Raum, den wir gerade mühevoll freigemacht haben, wieder komplett belegen, sondern versuche, die Leute päckchenweise rauszulassen. Und vor allen Dingen, wenn es Reisende sind, die sich jetzt nur über den Bahnhofsvorplatz bewegen wollen, anzusprechen, dass sie möglichst zügig auch den Bahnhofsvorplatz verlassen.543“



Ein Zug der Kräfte EA 2 wurde ohne eine Gruppe zurück auf die Ringe verlegt, da die dortige Unterabschnittsführerin die Kräfte benötigte.544 Während der Räumung wurde der Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge Meyer, nicht von Bürgern auf Sexualstraftaten angesprochen, obwohl er sich am Hauptbahnhof
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Köln befand.545 Eine dementsprechende konkrete Rückmeldung seiner Befehlsstelle hatte er ebenso wenig.546 Um 0:28 Uhr wurde der 2. Zug des EA 2 damit beauftragt, die Sicherheit auf dem Bahnhofsvorplatz allein zu gewährleisten.547 Teile des Zugs wurden am Haupteingang des Kölner Hauptbahnhofs eingesetzt. Ihr Auftrag war es, die ungehinderte Passage von Frauen oder Pärchen zu gewährleisten.548 Ob dieser Auftrag bereits den Verdacht von Sexualdelikten zum Hintergrund hatte, ist unklar. Um 0:33 Uhr sendete das zur 14. BPH gehörende Einsatzmittel J24/81, bei dem es sich um die zivil gekleidete Aufklärungseinheit handelte,549 eine Mitteilung über zunächst einen Taschendiebstahl. Im Rahmen der Bearbeitung des Diebstahls wurden die eingesetzten Polizeibeamten von weiteren Personen massiv angegangen und setzten Reizgas ein, zudem kam es in der Gemengelage vor Ort zu unzähligen sexuellen Belästigungen und einem Sexualdelikt mit gleichzeitigem Raub. Die Kriminalwache wurde verständigt. Die Geschädigten wurden der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof zugeführt, da die Wache der PI Mitte ausgelastet war.550 Um 0:37 Uhr teilte „J2407“ mit, dass die Sperrungen aufgehoben würden.551 Dies hat der Zeuge Meyer näher beschrieben:



„Als die Räumung dann abgeschlossen war, haben wir noch eine Zeitlang auch den Zufluss auf den Bahnhofsvorplatz zurückgehalten, an der Trankgasse unten und oben auf der Domtreppe. Es sammelte sich aber im oberen Bereich der Trankgasse, also an der Domtreppe, an dieser Umgehung von der Domplatte zum Dom, halt eine sehr große Personengruppe. Wir haben dann gegen 0:30 Uhr ungefähr den Zugang auch wieder freigegeben, sodass die Menschen wieder ganz normal auf den Bahnhofsvorplatz strömen konnten. Es gab aber keine großen fest stehenden Gruppen danach mehr auf dem Bahnhofsvorplatz.
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Also es war eine ganz andere Situation als vorher. Es war viel mehr Bewegung auf dem Bahnhofsvorplatz, und wir hatten nicht mehr die Situation, dass jetzt sehr viele große Gruppen dort standen. Auch das mit der Pyrotechnik hatte sich zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich erledigt.“552



Dazu hat der Zeuge Reintges ausgesagt:



„Ja, diese Komplettsperrung war ja aus dem einzigen Grund, den ich eben beschrieben habe, nämlich Verhinderung einer Massenpanik mit verletzten Menschen. Da sich diese Personengruppen aber nachher deutlich entspannt hatten und nachdem sie sich verteilt haben, diese Gefahr erst recht gebannt war, war es auch nicht länger nötig, alles frei zu halten. Das wäre ja auch unsinnig gewesen, weil eben mit einem Rückreiseverkehr, also mit von Feiern rückkehrenden Menschen, zu rechnen war. Also hat man dann auch wieder stückweise diese Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Vorplatz, Treppe und um den Dom rum zugelassen, ja. Es hat eine große Enge gegeben auf der Hohenzollernbrücke – das ist ja auch beschrieben worden –, und bei uns unten war das, ja, überschaubar. Und noch eins: Das ist schwer zu begreifen, aber ich war ja wie vor den Kopf gestoßen, weil, nachdem ich das alles gehört habe, was da vorgefallen ist, hätte ich gedacht: Verdammt, warum hat uns denn niemand das gesagt da unten am Bahnhofseingang? Ja, das sind da so schreckliche Dinge, und wenn da Polizei in Uniform steht, dann sagt man das, und dann kann man sich drum kümmern. Wenn wir das gehabt hätten, dann hätten wir sicherlich die Maßnahme noch mal intensiviert, umgestrickt. Für uns war eine Chaoslage da, also eine Lage, wo Menschen sich selber gefährdet haben, aber dass in dem Maße andere Menschen, fremde Menschen, geschädigt wurden – diese Lage gab es für uns nicht.“553
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APr, 16/1291, S. 12. APr. 16/1212, S.73.
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Auf dem Bahnhofsvorplatz bildeten sich einzelne Gruppen von 15-20 Personen, die jedoch nicht durch unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik oder sonst gefährliches Verhalten auffielen. Der als Zugführer eingesetzte Zeuge Pilberg hat berichtet: „Solange einer nichts macht, darf er da bleiben, ob uns das so gefällt oder nicht. Er darf da sein Bier trinken, und er darf auch feiern und darf sich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen ausgelassen bewegen und agieren wie alle anderen auch. Nur da, wo wir dann merken, da besteht jetzt eine Gefahr, da wird angesetzt, oder da passiert eine Straftat, schreiten wir natürlich unmittelbar ein. Aber aufgrund unserer Erfahrungen aus der Räumung und dem Gesamtprozedere und dass wir dem, sollte so was noch mal entstehen, möglichst schnell entgegenwirken wollen, haben wir den Bereich so im Auge gehabt, dass wir natürlich auch die Personengruppen im Nahbereich des Eingangs hatten, weil wir Sorge hatten, dass es, wenn Frauen oder Paare den Bereich passieren, dort dann zu Situationen kommt, zur Begehung von Taschendiebstählen. Und im weiteren Verlauf, wo wir dann Kenntnis hatten, dass es auch zu Sexualdelikten oder sexuellen Belästigungen kommt … dass das Gelegenheiten sind, wo die dann sexuell belästigt werden. Somit hatten wir da ein verstärktes Auge drauf und hatten in dem Bereich auch Passanten, Bürger, Besucher angesprochen, die sollen auf ihre Wertsachen aufpassen. Das heißt, mit Fortlauf der Stunden oder der Zeit nach Mitternacht verdichtete sich für uns immer mehr das Bild, dass aus Menschenmengen heraus von Kleingruppen immer wieder Straftaten im Bereich Taschendiebstahl und Sexualdelikte begangen werden.“554



Zudem sprach der Zeuge Reintges über Mobiltelefon mit dem DGL der Leitstelle beim PP Köln. Diesen hatte er kontaktiert, um ihn über den Ablauf der Räumung zu informieren. Beide vereinbarten, dass die wegen der Räumung erforderliche Meldung eines wichtigen Ereignisses (WE-Meldung) entgegen der normalen Zuständigkeit durch den DGL der Leitstelle gefertigt würde, um den Polizeiführer im Einsatz zu entlasten.555
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APr. 16/1291, S. 123. Vgl. Aussage des DGL der Leitstelle, Zeuge PHK Stinner, APr. 16/1256, S. 14.
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Um 0:43 Uhr forderte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ für einen zusammengebrochenen Tatverdächtigen wegen Raubes am Domkloster einen Rettungswagen an. Der Tatverdächtige wurde ins Marienhospital verbracht. Der Einsatz wurde um 5:50 Uhr beendet.556 Ebenfalls um 0:43 Uhr nahm das Einsatzmittel „1141“ einen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Raubes am Kurt-Hackenberg-Platz vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen im Jahr 1986 geborenen, in Essen gemeldeten Mann arabischen Namens.557 Der Einsatz wurde um 5:37 Uhr beendet. Zwischen 00:15 Uhr und 00:44 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte 99 Straftaten begangen, die nun oder später angezeigt und Gegenstand der Ermittlungsgruppe Neujahr wurden. Der Anteil der innerhalb dieser knappen halben Stunde begangenen Straftaten an den insgesamt angezeigten Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte beträgt 22,0 %.558 Um 00.15 Uhr befand sich auf dem Bahnhofsvorplatz die BPH ohne einen Zug (= ca. 83 Beamte). Nach der Räumung wurde ein Zug (= 38 Beamte) vor dem Hintergrund der Einsatzlage auf die Kölner Ringe zurückverlegt. Die EAF, die für den Bereich OPARI verantwortlich war, meldete, dass sie aufgrund der Aggression auf den Ringen ohne Bereitschaftspolizei nicht mehr zurechtkommen würde.559 Infolge divergierender Einträge hatten sich bis 00.45 Uhr zwischen 28 und 48 Landespolizeibeamte auf dem Bahnhofsvorplatz aufgehalten.560 Um 0:45 Uhr forderte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ einen Rettungswagen nach einer Messerstecherei auf dem Bahnhofsvorplatz an. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Der Einsatz wurde um 3:35 Uhr beendet.561 Um 0:45 Uhr wurden die Gleise im Hauptbahnhof Köln erneut wegen Personen im Gleiskörper der Hohenzollernbrücke bis 01:30 Uhr gesperrt. Drei Trupps der BFE – insgesamt 15 Beamte – wurden auf Anforderung des Polizeiführers der Bundespolizei
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 144 ff. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 147. 558 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 15. 559 APr. 16/1291, S. 12. 560 APr. 16/1343, S. 39. 561 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 150. 557
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auf die Hohenzollernbrücke verlegt.562 Dies hat die bei der BFE der Bundespolizei eingesetzte Zeugin Gehlen geschildert: „Ich habe um 0:30 Uhr, 0:40 Uhr – ich möchte mich jetzt nicht festlegen – über Funk mitbekommen, dass der DGL gefunkt hat – ich kann mich noch gut daran erinnern –: Wir haben eine Massenpanik, kommt sofort hier hoch. – Ich fragte dann nach dem Standort. – Hohenzollernbrücke. – Und habe dann die Kräfte, die unmittelbar mit mir im Bereich des A-Tunnels waren, genommen, habe mir die zusammengezogen, habe gesagt: So, jetzt ihr alle mit!



Wir sind zusammen Richtung Gleis 1 gelaufen. Ich hatte kurz überlegt, außen rumzulaufen, um quasi von hinten ranzugehen und die Leute quasi vom Bereich wegzudrücken, habe mich aber dagegen entschieden, weil es a) länger dauerte, um in den Kern zu kommen, und b) drückt man natürlich auch erst mal Leute rein, und das ist in der Situation, wo eine klare Begrenzung rechts und links ist, nicht so gut, und habe mich dann entschieden, über den Gleisbereich die Hohenzollernbrücke zu erreichen … sind dann auf den Bahnsteig 1 gelaufen, mussten dann allerdings noch mal ganz kurz innehalten, denn ich hatte die Gleissperrung über Funk nicht gehört, sodass ich mich einmal noch mal bei der Leitstelle informieren musste, ob die Gleise wirklich gesperrt sind, bevor ich mit meinen Kräften da reingehe.



Als ich diese Bestätigung bekam, bin ich dann – es waren am Ende drei Trupps, das heißt, wir sind 15 PVBs plus minus – in den Gleisbereich gerannt und habe in der Mitte der Hohenzollernbrücke den Herrn Maschetzky mit seinem Stellvertreter gesehen. Ich habe dann meinen Leuten gesagt, sie sollen sich bitte an die Brüstung stellen Richtung Fußgängerüberweg, Südseite und gucken, sich ein Bild machen. Weil, wenn man so im Gleisbereich steht, kann man sich kein gutes Bild machen, wie die Lage der Personen auf dem Fußgängerweg ist.
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Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 92.
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Das haben sie gemacht. Sie haben sich recht zügig verteilt, sind auch … Ich habe auch einen Trupp quasi komplett durchgeschickt quasi bis auf die Deutzer Seite, sodass ich den kompletten Bereich mit Kräften abgedeckt habe. Und die sind dann sofort in die Kommunikation – das kriegte ich so mit – gegangen mit den Menschen auf der Fußgängerbrücke, und habe quasi die Gangrichtung, jeweils ab der Hälfte der Brücke in die Richtung und auf der anderen Hälfte in die andere Richtung, vorgegeben. Ich bin derweil zum Herrn Maschetzky und habe mir da ein Lagebild geben lassen.“563



Da die im Hauptbahnhof befindlichen Rückreisenden nicht weiter abfließen konnten, entstand erhebliche Enge. In deren Rahmen wurde eine weitere große Zahl von Straftaten begangen. So schilderte eine Anzeigeerstatterin:



„An der Silvesternacht sind wir gegen ca 01 Uhr am Hbf angekommen und wollten zu den S-Bahnen (Gleis 11). Wir bemerkten zwar dass es sehr sehr voll war, wussten aber nicht dass das Gleis abgesperrt war. Da wir aber schon in der Menge drin waren (eine Freundin und ich; ihr wurde übrigens in der Menge das Handy gestohlen) kamen wir auch nicht mehr so schnell raus. Ich bemerkte wirklich wie ich von allen Seiten angefasst wurde und bekam Panik und habe mich schleunigst aus der Menge befreit und öfters bemerkt dass meine Tasche auf gegangen ist. Zwar wurde mir nichts geklaut, da ich meine Wertsachen gut in meiner Jackentasche verstaut hatte, jedoch war mir klar, dass man öfters versucht hatte an meine Tasche zu kommen. Außerdem war dort eine männergruppe die sehr hartnäckig war und uns einige Zeit hinterherkam (bis zu den Taxen) und als sie bemerkten dass wir männliche Begleitung dabei hatten, gingen sie zum Glück weg.“564



Zu den polizeilichen Wahrnehmungen in der Situation hat der Zeuge Nieß ausgesagt:
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APr. 16/1378, S. 143 f. Fallakte 210 der EG Neujahr, BB4 Fallakte 201 bis 235.pdf, Bl. 26.
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„Die Kernzeit war wohl … Mit der Gleissperrung fing das an. Um ca. 0:45 Uhr war die Gleissperrung angeordnet worden. Und das hielt bis ca. 1:30 Uhr an. Da fand in dem Bahnhof selber kein Abfluss mehr statt, sondern die Menschen aus der Innenstadt kamen alle rein, ob es nun Migranten waren oder normale Besucher. Alles wollte nach Hause und suchte den Bahnhof auf. Aber da kein Abfluss stattfand, wurde es dann richtig eng. Dann fingen auch diese Strukturen richtig an, sich zu bilden und zu formen.“565



Dem eingesetzten Führer der BFE, dem Zeugen Nieß, wurde nunmehr bewusst, dass neben Eigentumsdelikten auch eine Vielzahl von Sexualdelikten begangen wurde:



„Das [Verhältnis von Eigentumsdelikten zu Sexualdelikten] drehte sich in dem Zeitpunkt mit der Gleissperrung, wo die Bahnhofshalle komplett voll war und wir immer wieder Hilferufe hörten, auch von Frauen. Erst dachten wir, das sei Platzangst. Als wir dann an die Opfer oder an die Geschädigten rankamen, schilderten die uns, dass sie von mehreren Händen berührt worden wären, an Gesäßen usw. Und da ist das Ganze gekippt. Da reden wir halt von dieser Zeit um 3 Uhr, so was in der Richtung. Da haben wir dann auch noch mal so richtig ein Umdenken stattfinden lassen.“566



Die gemeinschaftliche Begehungsweise und die Häufigkeit der Sexualdelikte war dem Zeugen Nieß vorher nicht, auch nicht aus Karnevalsnächten, bekannt gewesen.567 Da die Einsatzleiterin der Stadt Köln über das Mobiltelefon nicht erreichbar war, kontaktierte die Landespolizei zwischen 00.45 Uhr und 00.50 Uhr die Einsatzleiterin der Stadt Köln persönlich und bat darum, die Hohenzollernbrücke für den Fußgängerverkehr wegen Gleisquerern zu sperren. Das an dem Silvesterabend in dem Funkraum der BAO in der PI 1 deponierte städtische Funkgerät wurde nicht genutzt. Der Bitte
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APr. 16/1225, S. 78. APr. 16/1225, S. 86. 567 Vgl. Aussage des Zeugen Nieß, APr. 16/1225, S. 96. 566
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kam die Einsatzleiterin nach und sperrte die Brücke für die Dauer von etwa 10 Minuten für den Fußgängerverkehr. 568



Dazu hat die Zeugin Schorn ausgeführt:



„Ich war am Kopf der Brücke im Bereich rechtsrheinisch, habe dann den Kollegen gesagt, sie mögen bitte nur noch einen Abfluss der Besucher ermöglichen, und das Gleiche per Funk auch auf die linksrheinische Seite durchgegeben. Und um mir selber ein Bild zu verschaffen, bin ich daraufhin zusammen noch mit zwei weiteren Mitarbeitern des Ordnungsdienstes über die Brücke gegangen, also, habe die Brücke komplett überquert, um die Lage dann da auch in Augenschein zu nehmen. Es gab aber dort nichts mehr in Augenschein zu nehmen. Also, ich bin einmal über diese Brücke gegangen. Es war nichts festzustellen. Ich bin dann am Brückenkopf auf der anderen Seite angelangt. Und aufgrund dieser Erkenntnisse habe ich den Kollegen gesagt, sie mögen die wartenden Leute, die die Brücke überqueren wollten, jetzt auch wieder durchlassen, und habe das Gleiche per Funk dann wiederum in den rechtsrheinischen Bereich auch durchgegeben.“569



Die ihr auf dem Weg von Passanten mitgeteilten Erfahrungen, nach denen es auf der Brücke eine Panik gegeben habe, konnte sie nicht feststellen:570



„Es war noch nicht mal viel los. Ich bin sehr, sehr gut durchgekommen. Also, es gingen natürlich welche in die gleiche Richtung wie ich und es kamen mir auch welche entgegen, aber es war ein sehr, sehr gutes Durchkommen möglich, und es war eigentlich überhaupt nicht viel los. Also, es war recht leer sogar auf der Brücke.“571



Der um diese Zeit auf der Hohenzollernbrücke aufhältige Zeuge Rosenbaum hingegen hat die Situation als bedrohlich wahrgenommen:
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Vgl. Aussage der Zeugin Schorn, APr. 16/1222, S. 56. APr. 16/1222, S. 56. 570 Vgl. Aussage der Zeugin Schorn, APr. 16/1222, S. 57. 571 APr. 16/1222, S. 57. 569
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„[A]lso wir haben uns dann auf den Weg gemacht, sind über die Hohenzollernbrücke Richtung Hauptbahnhof gegangen. Das ging auch trotz relativ vieler Menschen, die sich für meine Erinnerung alle in eine Richtung bewegt haben, noch relativ gut und relativ flüssig bis ungefähr auf das letzte Drittel der Brücke. Da fing es dann plötzlich an zu stocken. Da ging es aus uns nicht ersichtlichen Gründen vorne nicht mehr weiter, und von hinten kamen aber naturgemäß immer noch mehr Menschen, die Richtung Hauptbahnhof wollten, sodass es dann nach und nach – ich habe da jetzt nicht so das genaue Zeitgefühl, aber innerhalb von ein, zwei, drei Minuten – relativ eng wurde auf der Brücke. Uns kamen dann erste Leute von vorne entgegen und sagten: Da vorne kommt man nicht mehr durch. Wir gehen jetzt zurück Richtung Deutz, weil man da vorne nicht durchkommt. – Meine Frau und ich haben noch überlegt: Na ja, das wird sich ja wahrscheinlich gleich auflösen. – Ich habe dann mit meinem Handy über die Köpfe der Leute hinweg versucht, eine Foto zu machen, um zu sehen, warum das da blockiert und nicht weitergeht. Da konnte man aber auch keine Begründung dafür sehen. Dann wurde es sehr eng und irgendwann so bedrohlich, dass wir uns unwillkürlich an die Loveparade erinnert gefühlt haben und gesagt haben: Das wird jetzt hier wirklich gefährlich. – Zu dem Zeitpunkt standen wir mit dem Rücken zum Brückengeländer Richtung Rhein, sodass uns also keine Fluchtmöglichkeit mehr blieb, außer in den Rhein zu springen. Und dann habe ich gesagt: Wir müssen hier weg. Das geht nicht. Wenn das jetzt wirklich noch enger wird, dann kommen wir hier nicht mehr weg. Und dann haben wir uns, für meine Begriffe, mit letzter Mühe durch die Menge geschoben und gequetscht, im Prinzip, zu dem Geländer, wo diese Liebesschlösser hängen, und haben dabei schon beobachtet, dass schon andere vor uns über das Geländer geklettert sind in ihrer Not, und haben das genauso gemacht. Wir hatten vorher aber auch schon gesehen, dass offensichtlich keine Züge mehr fuhren, sodass uns das die sicherste Option erschien.



Wir waren gerade gut über das Geländer geklettert und gingen Richtung Hauptbahnhof, da kam uns eine Gruppe von acht bis zehn Polizisten entgegen, die uns in sehr harschem Ton zurechtwiesen und sagten, wir sollten sofort die Gleise verlassen. Das wäre gefährlich. Ja, wir sollten die Gleise verlassen. Wir 315
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haben daraufhin die Polizisten darauf hingewiesen, dass es da ein bedrohliches Gedränge gibt und dass wir Angst hatten, da Schaden an Leib und Leben zu nehmen. Das hat die Beamten aber nicht wirklich beeindruckt oder interessiert. Jedenfalls sind sie nach dieser Anweisung, wir sollten auf jeden Fall sofort wieder auf die andere Seite des Geländers klettern, an uns vorbeigegangen, weiter Richtung Deutz, und haben auch andere Menschen, die über das Geländer geklettert sind, angewiesen, die Gleise zu verlassen. Wir sind dem nicht direkt nachgekommen, sondern sind weiter Richtung Hauptbahnhof gegangen, und zwar an dem Ende der Drängelei vorbei, und sind dann bei der ersten sich bietenden Gelegenheit über das Geländer wieder zurückgeklettert. Dabei hat uns jemand geholfen, der zu uns sagte: Ja, da hat es ein Gedränge gegeben. – Er hätte gesehen, wie eine Gruppe von Menschen den Weg blockiert hätte, um die Leute zu beklauen. Wir haben das in dem Moment nicht wirklich ernst genommen, weil wir gesagt haben: Na gut, wer weiß, welche Gründe es für dieses Gedränge gegeben hat. – Wir konnten das nicht ersehen. Ja, und wir haben das nicht weiter ernst genommen und sind dann halt eben von da zurück zum Hauptbahnhof gegangen und sind am Ende der Brücke, so ist meine Erinnerung, noch an Sicherheitskräften – ich bin der Meinung, es wären Mitarbeiter vom Ordnungsamt gewesen – vorbeigekommen, die wir auch darauf hingewiesen haben, dass es da ein Gedränge gab und dass es da eine brenzlige Situation gab. Ich kann mich nicht mehr genau an die Reaktion der Ordnungsamtsmitarbeiter erinnern, jedenfalls nicht an den Wortlaut, aber in meiner Erinnerung haben die sich auch nicht wirklich um das Gedränge gekümmert. Ich weiß aber noch wohl, dass das, als ich dann zurückgeguckt habe auf den Bereich, wo sich das geknubbelt hat, sage ich jetzt mal, von meinem Standpunkt aus nicht mehr bedrohlich aussah. Insofern hatte ich Verständnis in dem Moment. Ich schildere das mal so, wie ich das in dem Moment empfunden habe. Ich hatte in dem Moment Verständnis für die Ordnungsamtsmitarbeiter, die unseren Hinweis möglicherweise nicht so ernst genommen haben.“572
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Auch der Polizeiführer der Bundespolizei, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Hohenzollernbrücke befunden hatte, hielt die Situation für gefährlich:



„Als das Feuerwerk beendet war, gab es auf einmal eine Massenpanik in dem Bereich. Auf einmal ist der Personendruck da, die wollten alle in Richtung Nachhauseweg, das heißt, Richtung Bahnhof strömen. Auf einmal ist ein so großer Druck entstanden. Da ging es nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Auf einmal fingen die Menschen an zu schreien. Sie hatten Panikattacken. Einer rief: Das ist fast wie Duisburg hier. Ich werde hier erdrückt. Es gab nur zwei Möglichkeiten für die Menschen: entweder in den Rhein zu springen oder geordnet auf der Hohenzollernbrücke abzufließen. Das habe ich dann gewährt. Da war ein Vater, der hielt mir seinen fünfjährigen Sohn entgegen: Hier rettet meinen Sohn! – Ich nahm den Sohn dann runter. Die Frau war auch eingeklemmt. Die haben wir auch noch mit … Mein Stellvertreter ist etwas größer, so 1,90. Ich sag‘: Helft den Leuten, damit der Druck da herausgenommen wird! – Gleichzeitig habe ich versucht, über meine Leitstelle die Landespolizei mit anzufragen, weil beim Stadtordnungsamt immer die Mailbox der Leiterin immer dran war. Es ging immer die Mailbox an. Das war die Rückmeldung von meiner Leitstelle. Das kann ich jetzt nur so berichten. Da können Sie auch den Leitstellenbeamten befragen. Der hat mir das mehrfach auch so bestätigt. Wie gesagt, wir haben die Menschen so entgegengenommen. Ich habe das, was wir vorher vermieden haben, das heißt, ein Betreten der Hohenzollernbrücke, nachher gewährt, um den Druck ein bisschen herauszunehmen. Dann habe ich nachher ca. 20 bis 25 Personen in dem Gleisbereich gehabt. Wir waren dann noch zu zweit. Dann habe ich meine Kräfte angefunkt. Ich sag‘: „Ich brauche unbedingt zwei Trupps“, acht Personen waren das so cirka, die die nachher geordnet aus dem Gleisbereich verbrachten, um gleichzeitig nachher auch zu verhindern, als der Druck rausgenommen war, dass die Übrigen auch wieder die Gleise überquerten. Das dauerte so bis ca. 1:15 Uhr – 1:05 Uhr war die Lage entspannt –, bevor alle Kräfte aus dem Gleis rausgegangen sind. 1:15 Uhr habe ich den kompletten Gleisbereich für die Hohenzollernbrücke wieder freigegeben. 317
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Also da war in der Phase schon auch sehr, sehr großer Druck. Die Menschen haben zum Teil geschrien. Es war schon eine sehr belastende Situation. Sie müssen sich das vorstellen: Die Menschen gucken uns alle an. Wir versuchten, von links nach rechts irgendwie die Lücken zu füllen. Die haben dann geschrien: Ich werde hier erdrückt, ich werde erdrückt. – Dann haben wir gesagt: Kommen Sie alle hier rüber! – Dann haben wir einen geordneten Zugang gewährt, um den Druck da herauszunehmen.“573



Hinsichtlich des Begriffs der „Massenpanik“ hat er allerdings relativierend geäußert:



„Es war jetzt nicht „Massenpanik“ im klassischen Sinne, sondern es war von mir aus – ich habe das ja sehr persönlich erlebt – dieser Druck, der entstanden ist, die schreienden Menschen. Einer rief dann: Es ist fast wie in Duisburg hier – Duisburger Zustände –, ich werde hier erdrückt! Als der Vater mir seinen fünfjährigen Sohn entgegenhielt: Hier, nimm den entgegen! Hier ist meine Frau noch, die wird jetzt zerquetscht!“574 Eine Kontaktaufnahme der Beamten des PP Köln mit der Einsatzleiterin des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln über das bereitgestellte Funkgerät erfolgte nicht. Die Beamten der Bundespolizei hatten keine eigene Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der städtischen Einsatzleitung per Funk, da das Gerät auf der Polizeiwache Stolkgasse platziert worden war.



Eine direkte Kontaktaufnahme mittels Funk von Seiten der Stadt zur Bundespolizei war nicht geplant. Hierzu hat die Zeugin Schorn ausgeführt:



„Also, die Landespolizei ist eigentlich immer so unser Hauptansprechpartner. Es ging ja auch darum, wenn wir Widerstände gehabt hätten und aus irgendwelchen Gründen die Polizei hätten hinzurufen müssen, dann wäre das für uns die Landespolizei gewesen. Und Landes- und Bundespolizei: Ich denke, da ist die Kommunikation – oder hatte ich jedenfalls angenommen – so eng, dass da
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dann auch die Möglichkeit bestehen würde, in Kontakt mit der Bundespolizei zu treten.“575



Der Zeuge Maschetzky forderte nun Verstärkung von der Landespolizei an:



„Für die Fußgänger ist das Stadtordnungsamt zuständig. Die habe ich informieren lassen. Aber das hat dann nicht so ganz geklappt. Aufgrund dessen, weil da keine Bewegung stattfand, habe ich die Landespolizei mit ins Boot genommen. Dann, bitte schön, Landespolizeikräfte hier vor Ort. Einer muss ja dann irgendwann da regelnd eingreifen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt im Bahnbetrieb dafür Sorge tragen, dass wir eine Personenlenkung von dort aus gewährleisten. Das war auch nicht mein Auftrag. Das war klar nicht mein Auftrag.“576



Auf der Hohenzollernbrücke kam es um diese Zeit zu sexuellen Belästigungen, von denen Mitarbeiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln Kenntnis erlangten. In einem Nachbericht schilderte der dort eingesetzte Mitarbeiter Molnar:



„In der Nacht vom 31.12.2015 auf den 01.01.2016 hielten sich die ADM Frau Schnorrenberg, Frau Eiden (Auszubildende) und Herr Molnar, im Rahmen des Silvestersonderdienstes, am Ende des Aufgangs, auf der Hohenzollernbrücke, rechtsrheinisch, Nordseite, auf. Der Dienst wurde in Dienstkleidung und gelber Warnweste verrichtet. Des Weiteren befanden sich dort noch 3 Angestellte des Sicherheitsunternehmens RSD (Rheinischer Sicherheitsdienst). Um ca. 00:45 Uhr hörten die ADM eine weibliche Stimme wütend schreien: „Lass uns in Ruhe". Als die ADM sich umblickten, sprach und gestikulierte ein augenscheinlich alkoholisierter junger Mann mit Migrationshintergrund, wenige Meter von den ADM entfernt, auf zwei junge Frauen ein. Als die ADM dazu traten, berichteten die Frauen, welche sehr aufgeregt waren, dass dieser Mann sie



575 576



APr. 16/1222 S. 12. APr. 16/1212, S. 136.



319



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



seit längerem unablässig verfolgen und begrabschen würde. Mehrfach hätten sie ihn gebeten, dieses zu unterlassen und zu verschwinden. Da der Betroffene kein Deutsch verstand, stellten sich die ADM ihm auf Englisch vor und sprachen ihn auf die Vorwürfe an. Des Weiteren wurde er gebeten sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er unverzüglich nach. Er übergab dem ADM Molnar einen Aufenthaltstitel, welchen Herr Molnar zur Personalienaufnahme an Frau Eiden weiterreichte. Frau Eiden stand ca. 3 m entfernt bei den beiden Frauen und notierte sich die Daten des Betroffenen. Die zwei jungen Frauen fotografierten mit ihrem Handy die Notizen der ADM Eiden, um später Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Gleichzeitig bildete sich eine größere Gruppe von ca. 12 jungen Männern mit Migrationshintergrund um den Betroffenen, sowie den ADM Schnorrenberg und Molnar und einem Angestellten der RSD. Aus dieser Gruppe heraus wurde wild auf die ADM eingeredet. Dabei kahlen [sic] diese Personen bis auf Körperkontakt an die ADM heran. Von diesen Personen sprach niemand Deutsch. Man konnte kaum etwas verstehen, da es sich ausschließlich um vermutlich Arabisch und einige englische Wortfetzen handelte. Einer der Männer sagte: „That's my brother, what's wrong". Frau Schnorrenberg sprach mit dem Betroffenen und wurde von einem Angestellten der RSD unterstützt, da dieser der arabischen Sprache mächtig war. Die ADM fühlten sich durch die Personengruppe sehr bedrängt, da diese immer wieder auf Körperkontakt herankamen. Trotz lautes Ansprechen und Wegstoßen durch den ADM Molnar konnte die Gruppe nicht auf Abstand gehalten werden. Während der gesamten Maßnahme war keine Polizei durch Zuruf erreichbar. Die ADM fühlten sich immer mehr bedroht und hatten Angst, dass die Maßnahme kippt und die Stimmung der Männergruppe in Gewalt auf die ADM umschlägt. Der Betroffene machte immer wieder verständlich, dass er sich bei den Frauen entschuldigen wolle. Diese wollten die Entschuldigung jedoch nicht annehmen und baten darum, dass er verschwinden solle und er sie in Ruhe lasse.
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Daraufhin verließ der Betroffene mitsamt der Gruppe den Ort des Geschehens in Richtung Hauptbahnhof.“577



Über diese Ereignisse informierte der Verfasser des Berichts, der Bedienstete Molnar, seinen Gruppenleiter – den Zeugen Steinebach – im Laufe des Abends.578



Der Leiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt Köln, der Zeuge Breetzmann scheint im Rahmen seiner Nachbereitung des städtischen Einsatzes zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass es in der Silvesternacht zu einer frühzeitigeren Sperrung des Fußverkehrs über die Hohenzollernbrücke hätte kommen müssen. Jedenfalls schrieb er im Zusammenhang mit der Bearbeitung einer Presseanfrage:



„Was dann scheinbar in der Nacht nicht funktioniert bzw. bis ca. 01:00 Uhr unterblieben ist, war die frühzeitige Kommunikation von Seiten der Bundespolizei/Landespolizei zu meiner Einsatzleiterin, dass die Sperren zu schließen sind.



Hätte Frau Schorn um 23:55 Uhr seitens der Bundespolizei oder Landespolizei diese Information erhalten, wären die Sperren innerhalb weniger Sekunden (Mitarbeiter waren alle mit Funk ausgestattet geschlossen werden können und durch die Landespolizei hätte der Bereich ggf. geräumt werden können. Frau Schorn wäre sowohl über ihre Mobiltelefon aber auch über Funk (dazu wurde von ihr extra ein Funkgerät in der Funkstelle der Polizei hinterlegt) erreichbar gewesen.“579



Gegen ca. 00:50 Uhr wurden Kräfte der 14. BPH im Bereich des Treppenaufganges von der Trankgasse auf die Domplatte von einer Person auf eine merkwürdige Situation auf der Zuwegung zwischen Domtreppe und Domvorplatz (Am Domkloster) aufmerksam gemacht. Diesen Kräften lief auf dem Weg zu dieser Örtlichkeit eine weinende Frau entgegen, die angab, dass sie durch Berührung im Intimbereich sexuell



577



Einsatzbericht vom 08.01.2016, BB4 Stadt Köln 2016-01-09_08_S. 123-139.pdf, Bl. 5 ff. Vgl. Aussage des Zeugen Steinebach, APr. 16/1222, S. 139. 579 Stadt Köln, 20. Berichterstattung Express Hohenzollernbrücke Mail vom 06.03.2016.pdf, Bl. 1 f. 578
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belästigt worden sei.580 Der dort anwesende Zugführer des 2. Zugs, der Zeuge Pilberg, hat dazu geschildert:



„Und persönlich sind wir mit einem Anlass oder Anlässen gegen 0:45 Uhr/0:50 Uhr konfrontiert worden. Das war auch ich selbst mit meinem Vertreter. Trankgasse oben, wenn man da die Domtreppe hochgeht, gehen Sie dann rechts Richtung Bahnhofsvorplatz, und da ist die Wegführung entlang des Doms ein wenig enger. Da hat sich eine sehr, sehr große Gruppe von Männern nordafrikanischen und arabischen Aussehens aufgehalten. Und aus dieser Menge heraus wurden wir auf eine Situation aufmerksam, aus der wir dann letztendlich vier oder fünf Frauen herausgeführt hatten, die völlig aufgelöst waren, Angaben darüber machten, dass sie gerade bestohlen worden seien, und eine Frau machte Angaben darüber, dass man ihr einen Finger in die Scheide gesteckt hätte.



[…]



Wir haben, soweit möglich, erste Maßnahmen ergriffen, um das weiter aufzuhellen, gefragt, ob sie Täter identifizieren können, ob sie irgendein Merkmal, irgendeine Personenbeschreibung haben. Da diese Taten aus der Menschenmenge heraus begangen wurden und, ich sage mal, aus dem rückwärtigen Bereich der jeweils betroffenen jungen Damen konnten die da keine Informationen für liefern. Wir haben einen Trupp herangeführt, in dem zwei Frauen waren, die sich dieser vier oder fünf jungen Damen, der Geschädigten, angenommen haben. Die haben die dann mit zur Bahnhofspolizeiwache genommen und haben dann alle weiteren erforderlichen Absprachen mit der K-Wache getroffen und dann auch entsprechende Maßnahmen, die in der Folge dann nicht beim Bahnhof selbst, sondern möglicherweise in der K-Wache getroffen werden mussten.



[…]



580



Mitteilung des PHK Knauer vom 09.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner 11.pdf, Bl. 107.
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Da nahezu zeitgleich von verschiedenen Stellen Frauen Angaben darüber gemacht hatten, ich sage jetzt mal, sexuell belästigt worden zu sein, ohne die Handlung näher beschreiben zu können, die sich dann auch fortgesetzt haben – das sind Unmutsäußerungen gewesen, einfach Angaben an uns, da sie uns dann als Polizei erkannt hatten –, die weiterwollten, keine weiteren Informationen für eine Strafverfolgung gaben und auch davon absahen, sondern Angaben darüber gemacht haben, sie wären betatscht worden, sie wären im Gesicht mit der Hand berührt worden und darüber sehr erbost waren, teilweise auch sehr aufgelöst … haben dann aber ihren Weg fortgesetzt. Und nachdem die vier oder fünf – ich meine, es wären fünf Geschädigte; ich bleibe jetzt bei fünf – von der Gruppe, ich sage mal, letztendlich in der Betreuung waren und wir keine weiteren Informationen hatten, hatte ich mich dann entschlossen, mit Kräften, die mir unmittelbar zur Verfügung standen, diesen Bereich zu räumen, damit diese Gefahr erst mal nicht mehr weiterbesteht. Da habe ich dann Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung gesetzt. Es hat da unmittelbar keine Anhaltspunkte für eine sinnvolle Strafverfolgung gegeben, und ich wollte gewährleisten, dass diese Taten dort nicht noch mal passieren.



[…]



Für mich hatten die fünf Frauen erst mal Vorrang. Die haben geweint, die waren aufgelöst. Und mein Kollege und ich sind dann erst mal bei ihnen geblieben, bis der Trupp von uns dann dran war und die betreut hatte. Es sind auch nicht alle sofort Verdächtige, die dort sind. Täter sind innerhalb dieser Personengruppe und nutzen vielleicht auch diese Personengruppe aus, um in dieser dann wieder unterzutauchen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich gestohlenes Diebesgut in dieser Gruppe noch befindet, ist relativ gering, weil es einer Praxis beim Handtaschendiebstahl entspricht, dass die Beute möglichst schnell vom Bereich entfernt wird von anderen Personen, die mithelfen.“581



581



APr. 16/1291, S. 103 ff.
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Von diesem Ereignis informierte der Zeuge Pilberg den Einsatzabschnittsführer 2 persönlich.582 Eine der die Anzeige der betroffenen Frauen aufnehmenden Polizeibeamtinnen, die Zeugin Einmahl, hat dazu geschildert:



„Dann standen ich und meine Truppe immer noch ziemlich nah auf der Domtreppe, und dort kam dann eine halbe Stunde später – das müsste dann so Viertel vor eins, halb eins gewesen sein – mein Zugführer mit vier jungen Mädchen, jungen Frauen auf meinen Kollegen und mich zu und hat Angaben darüber gemacht, dass diese Mädels Geschädigte eines Sexualdelikts wurden und unter anderem auch eines Raubdelikts und dass mein Kollege und ich uns um die Mädels kümmern sollen. Dann haben wir die vier Mädchen zur Bundespolizeiwache begleitet und haben sie dort vernommen, mit dem Dienstgruppenleiter der K-Wache, also der Kriminalwache in Köln, Rücksprache gehalten – das ist so der übliche Weg – und gefragt, ob weitere Maßnahmen, etwa eine DNA-Entnahme, durchgeführt werden sollen, ob wir die noch zur Kriminalwache verbringen sollen. Das wurde dann verneint. Und dann haben wir die Frauen in unseren Gruppenwagen verbracht und haben die dann noch zu ihrem Hotel gefahren, weil die ein Hotel in der Nähe des Doms hatten. Dann haben wir die dahin gebracht, und dann sind mein Kollege und ich zur Polizeiwache in der Stolkgasse gefahren und haben die Anzeige dort geschrieben […].“583



Bei dieser Anzeige habe es sich um die einzige gehandelt, die sie in der Nacht aufgenommen habe; anderweitig habe sie keine Kenntnis von Sexualdelikten erlangt.584 Sie habe auch keine Anzeigenerstatterinnen an andere Polizeidienststellen verwiesen oder weggeschickt.585 Hinsichtlich des Telefonats mit der Kriminalwache hat die Zeugin ausgesagt:



582



Vgl. Aussage des Zeugen Pilberg, APr. 16/1291, S. 112. APr. 16/1500, S. 5. 584 APr. 16/1500, S. 7. 585 APr. 16/500, S. 13. 583
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„Zum Telefonat muss ich sagen: Das weiß ich nur vom Hörensagen, weil mein Kollege mit Herrn Mehlhorn telefoniert hat. Ich habe meinen Kollegen noch einmal gefragt, wie genau das Gespräch ablief. Er hat gesagt, er hätte dem DGL geschildert, dass es hier vier Geschädigte gibt, dass eine versuchte Vergewaltigung im Raum steht, und hat dann gefragt, ob weitere Maßnahmen sinnvoll wären und gewollt sind. Herr Mehlhorn hat dann noch einmal näher nachgefragt, ob es sich um einen Versuch oder um eine Vollendung handelt. Es war aber nur ein Versuch. Dann hat er verneint, die Geschädigten noch zur Kriminalwache zu bringen, um eventuelle DNA-Abstriche zu machen.“586



Dies steht im Widerspruch zu den Ausführungen des Dienstgruppenleiters der Kriminalwache in der Nacht, dem Zeugen Mehlhorn. Dieser hat geschildert, in der gesamten Nacht nur von zwei oder drei Sexualdelikten Kenntnis erlangt zu haben, von denen keines bedeutsam gewesen sei: „[E]s ging eigentlich, ich sage einmal, nicht um sexuelle Nötigungen oder besonders herausragende sexuelle Nötigungen. Es belief sich alles im Bereich Beleidigung auf sexueller Basis: im Vorbeigehen Anfassen an Genital- bzw. Pooder Brustbereich.“587 Darunter sei nicht das von der Zeugin Einmahl geschilderte Telefonat gewesen: „Kann ich mich so nicht daran erinnern. Wenn es so der Fall gewesen wäre, hätten wir mit Sicherheit mehr gemacht. Nämlich unsere Aufgabe ist es, gerade bei Verbrechenstatbeständen direkt die unaufschiebbaren Maßnahmen zu treffen, in der Regel Vernehmung der Opfer, Zeigen von Bildern, Spurensicherung. […] Ein solcher Vorgang […] ist mir so telefonisch nicht bekannt geworden, sonst hätten wir auch ganz anders reagiert – oder ich.“588



586



APr. 16/1500, S. 9. APr. 16/1500, S. 35. 588 APr. 16/1500, S. 36. 587
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Zu einem nicht genauer ermittelbaren Zeitpunkt zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr nahm die Zeugin PK’in Schmidt, die als Anzeigenperson in der Polizeiwache Stolkgasse eingesetzt war, eine Strafanzeige dreier weiblicher Geschädigter auf, die eine sexuelle Belästigung angezeigt hatten.589 In diesem Zusammenhang telefonierte sie mit dem DGL der Kriminalwache des PP Köln und erhielt aus dem Telefonat den Eindruck, dass sie nicht die erste Person gewesen sei, die sich in dieser Nacht mit Rückfragen zu einem derartigen Delikt an die Kriminalwache gewandt hatte.590 Auch an dieses Telefonat hat sich der Dienstgruppenleiter der Kriminalwache, der Zeuge Mehlhorn, nicht erinnern können: „Ich habe schon gesagt: Es gab diese Telefonate nicht. Wäre es so gewesen, dass hier tatsächlich eine versuchte Vergewaltigung geschildert worden wäre, hätten wir auch die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet.“591 Seine Entscheidung, keine weiteren Maßnahmen anzuordnen, hat er erläutert: „Ich kann nur dahin gehend entscheiden, was die mir erzählen. Was hinterher zu Papier gebracht wird und wie es da steht, darauf habe ich keinen Einfluss. Ist auch keine Seltenheit, dass mir am Telefon etwas gesagt wird, ein Sachverhalt geschildert wird, der auf dem Papier wieder ganz anders klingt.



Und, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen: Mir sind die Sachverhalte so geschildert worden als nicht, sage ich mal, erhebliche, bedeutende Sexualdelikte. Sonst hätte ich auch ganz anders entschieden.“592



Tatsachen, aus denen sich darauf schließen lassen könnte, dass eine der beiden Aussagen nicht der Wahrheit entspräche, haben sich nicht finden lassen. Auch ein Missverständnis kommt in Betracht, zumal der Zeuge Mehlhorn unter hoher Arbeitsbelastung stand. Zur Häufigkeit der an ihn gerichteten Anrufe von Polizeibeamten hat er geschildert:
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Vgl. Aussage der Zeugin Schmidt, APr. 16/1428, S. 42. Vgl. Aussage der Zeugin Schmidt, APr. 16/1428, S. 48. 591 APr. 16/1500, S. 41. 592 APr. 16/1500, S. 40. 590
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„Es waren viele, verhältnismäßig viele in der Nacht. Das ging von allen Deliktsbereichen … Ich sagte: Körperverletzung, Raubdelikte haben wir aufgenommen. Es gab eine Schießerei in Leverkusen. Wir hatten einen Großbrand in der Tiefgarage mit zwei verletzten Feuerwehrmännern in dieser Nacht. Es war schon verhältnismäßig viel im Gegensatz zu normalen Wochenenden, sage ich mal. Aber das ist genau wie Karneval. Silvester war so zu erwarten. Viel mehr Leute auf der Straße. Deswegen spielte sich auch viel mehr auf der Straße ab, auch was Kriminalität angeht. […] Seit Mitternacht hat es pausenlos geklingelt. […] Mit kleinen Pausen dazwischen, jetzt nicht bis morgens fünf Stunden am Stück. Es waren schon kleine Pausen dazwischen.“593



Außerdem hat er geäußert, dass die Dokumentation eines bei der Kriminalwache getätigten Anrufs nicht immer tatsachenbasiert sein müsse:



„Was durchaus vorkommt und auch keine Seltenheit ist, ist Folgendes: Die Beamten – ob Streifendienst, Hundertschaften – sind gehalten, bei Sachverhalten, die die Kriminalpolizei betreffen bzw. Kriminalitätsangelegenheiten betreffen, bei mir anzurufen – entweder zur Kenntnis zu geben, um weitere Maßnahmen abzusprechen oder, oder, oder. Steht dieser Satz nicht in den Anzeigen, kriegen die von ihrem Dienstgruppenleiter im Streifendienst die Anzeige zurück, oder sie kriegen, wie sie immer sagen, Schimpfe. Es kommt immer wieder vor – und auch nicht selten –, dass Kollegen aus irgendwelchen Gründen auch immer, mich nicht kontaktieren, weil sie es vergessen haben in der Hektik des Einsatzes oder sonst was, und trotzdem diesen



593



APr. 16/1500, S. 52.
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Satz da reinschreiben. Ich will es nicht ausschließen, dass es hier auch so ist.“594



Da eine der Geschädigten minderjährig und nicht in Köln wohnhaft war, versuchte die Zeugin Schmidt nun, durch Kontaktaufnahme mit der Familie sicherzustellen, ob sie die Geschädigte unbegleitet entlassen konnte. Dies gelang, nahm aber mindestens zwei Stunden in Anspruch. Weitere Strafanzeigen wegen Sexualdelikten nahm die Zeugin Schmidt – die als einzige weibliche Aufnahmekraft an diesem Abend eingesetzt gewesen war – an diesem Abend nicht mehr auf. Als sie den Inhalt der Anzeige im Laufe der Nacht mit der ihr vorgesetzten Zeugin Rosenthal besprach, teilte diese ihr mit, dass noch weitere Anzeigeerstatterinnen mit ähnlichem Vorbringen in der Wache erschienen seien; wahrscheinlich werde diese Anzeige nicht die letzte gewesen sein.595 Gegen 0:50 Uhr begab sich der Polizeiführer in die Polizeiwache Stolkgasse. Dort bemerkten er und sein Führungsassistent eine Anzahl von etwa 30 Personen596 und zwei weinende Frauen.597 Nach der Wahrnehmung eines DGL der AAO, des Zeugen Kapelle, habe aber eine normale Stimmung geherrscht, als er selbst etwa 20 Minuten zuvor die Wache aufgesucht habe. Der Zeuge hat dazu ausgesagt: „Der Vorraum zur Wache war zu jedem Zeitpunkt, ich sage mal, proppevoll mit Bürgern gefüllt, die Anzeigen erstatten wollten. Das Prozedere ist: Jemand klingelt, kommt in diesen Vorraum, wird vom Wachdienstführer hereingeholt, wird gefragt, was sein Anliegen ist. In dem Fall war es halt, dass die Leute dann sagten:



Ich



will



eine



Anzeige



erstatten



wegen



Diebstahl,



wegen



Körperverletzung etc. – Jetzt im Nachhinein ist das für mich auch völlig komisch, weil ich kam durch diese Menschenmenge dort hinein und sagte „Frohes neues Jahr“, so als Tagesgruß. Das wurde auch erwidert. Es war eine ganz normale Stimmung, sage ich mal, auf der Wache selber. Die Kollegin […] Rosenthal war in dieser Nacht zuständig für Anzeigenkontrolle und - steuerung. Weder die
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APr. 16/1500, S. 41 f. Vgl. Aussage der Zeugin Schmidt, APr. 16/1428, S. 49. 596 Vgl. die Aussage des Zeugen Hoffmann, APr. 16/1256, S. 100. 597 Vgl. Aussage des Zeugen Reintges, APr. 16/1212, S. 68 f. 595
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Personen, die im Vorraum warteten, noch die Kolleginnen haben uns irgendwie mitgeteilt oder konnten uns mitteilen, dass derartige Vorfälle passiert sind.“598



Durch Bürger angesprochen wurden weder der Zeuge Reintges noch der Zeuge Hoffmann. Der Polizeiführer erhielt durch Gespräche mit den Bediensteten auf der Wache gegen 00.50 Uhr allerdings erste Hinweise auf Sexualdelikte, veranlasste aber zunächst weder eine Priorisierung der Anzeigenaufnahme innerhalb der AAO noch einen besonderen Einsatz von Kräften des Einsatzabschnitts 4.599 Auch eine Verstärkung des zu dieser Zeit mit einem Beamten und einer Beamtin besetzten Dienstpostens zur Anzeigenaufnahme erfolgte zu diesem Zeitpunkt nicht.600 Jedoch begab sich der Polizeiführer, der Zeuge Reintges, zurück auf den Bahnhofsvorplatz, wo er mit dem Einsatzabschnittsführer 2 über seine Wahrnehmungen sprach. Dies hat der Zeuge Reintges so beschrieben:



„Und ich bin dann sofort zu meinen Kollegen gegangen und habe gesagt: Ist verdammt voll, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt: Die meisten hier sind bestohlen worden, aber wir haben noch eine neue Masche. Da sind zwei Anzeigenerstatterinnen dabei, die wurden unsittlich berührt und als sie eine Schutzbewegung einnahmen, hat man ihnen das Handy gestohlen. Und das war jetzt für mich ein völlig unbekannter Modus Operandi. Also, ich habe das in dem Moment als neue Masche angesehen, an Geldbörsen oder Handys zu kommen. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt: „Das ist ja irre, das kann so nicht sein“ und bin direkt wieder mit meinen Assistenten rausgefahren zum Bahnhof und habe dem Herrn Meyer gesagt: Tu’ mir einen Gefallen, hier laufen Dinge ab, die sind unschön. Ich weiß zwar nicht, in welchem Umfang, aber das ist nicht gut. Des-
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APr. 16/1260, S. 10 f. Vgl. Aussage der Zeugin Rosenthal: „Wechselseitig veranlasst haben wir gar nichts.“, APr. 16/1384, S. 113. 600 Vgl. Aussage der Zeugin Rosenthal, APr. 16/1384, S. 115. 599



329



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



halb, bitte zieh’ deine Kräfte so weit wie es geht, soweit die nicht am Ring gebunden sind, wieder hierhin, wir müssen jetzt gucken, ob wir hier die Lage irgendwie in den Griff kriegen. Er hat dann bis auf eine taktische Gruppe – das sind zehn Mann, die waren am Ring gebunden mit irgendwelchen Einsätzen – seine Kräfte auch wieder zurückbeordert, und wir haben dann angefangen, Kräfte auf dem Vorplatz und auf den Treppen hoch zu verteilen. Und Menschen, also Bürger, die uns entgegenkamen, haben wir in Empfang genommen, haben sie angesprochen, haben sie zum Teil bis zum Bahnhof oder in den Bahnhof auf Wunsch geleitet. […] Da war ich sehr lange. Da war ich wahrscheinlich über zwei Stunden. Wir haben zu der Zeit selber am Eingang zum Hauptbahnhof gestanden. Und, ja, was für die Entscheidungsfindungen sehr wichtig ist: Wir haben da die ganze Zeit gestanden, und da sind unheimlich viele Bürger – offensichtlich Rückkehrer von Feiern – an uns vorbeigegangen, und diese schlimmen Dinge, die jetzt in Rede stehen, die sind uns nicht gesagt worden. Ja, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass wir durch unsere Position, die wir da hatten, und durch die Maßnahme, die wir getroffen hatten, die Lage da im Griff hatten. Ja, also, wie gesagt, ich habe selber da gestanden. Wir standen da am Eingang mit sieben, acht Beamten – der Herr Meyer auch –, und es hat keine Frau zu uns … Eine hat gesagt, mein Handy ist gestohlen worden. Die haben wir dann zur Anzeigenerstattung zur Wache geschickt, weil in der Wache auch direkt diese spezifischen Nummern eingespeichert werden können; das hätten wir vor Ort nicht gekonnt. Aber das war in der ganzen Zeit alles, und ich war bestimmt zwei Stunden da. So, und nach 4 Uhr hat sich das Ganze dann deutlich beruhigt, und, ja, wir sind dann irgendwann auch wieder grob im Bereich geblieben, aber sind wieder ins Auto gestiegen. Man muss dazu sagen, dass die Menge an Migranten, die zu der Zeit auf der Domplatte bzw. auf den Treppen, am Bahnhofsvorplatz waren, das waren vielleicht einige Hundert. Also, für die Einsatzkräfte wäre das kein großes Problem gewesen, da zu intervenieren.
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Nach 5 Uhr hatte sich das so weit erledigt, dass wir bis auf eine Gruppe, die am Ring war, die Einsatzhundertschaft entlassen konnten. Am Ring waren dann die üblichen Schlägereien.“601



Zu diesem Zeitpunkt war die Räumung erfolgreich abgeschlossen. Die Lage schien sich zu beruhigen. Dies wird durch die gefertigten Videos jedenfalls für den Augenschein bestätigt. Der Zeuge Meyer hat dazu bekundet:



„Ich bin dann zurück zum Bahnhofsvorplatz. Wir hatten dann vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs eine Personengruppe – 150/200 Personen –, auch wieder junge Erwachsene, Männer, dem äußeren Erscheinungsbild nach überwiegend aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum stammend, die jetzt den Zugang in den Hauptbahnhof verengt haben. Der Polizeiführer hat mir dann mitgeteilt, dass seine Erkenntnislage wäre, dass es ein sehr hohes Aufkommen von Taschendiebstählen gab, dass wohl in dem Zusammenhang auch Personen – Frauen insbesondere –, wie er sich ausdrückte, begrapscht worden seien und dass wir jetzt dafür sorgen müssten, dass die Menschen, weil jetzt ja viele Feiernde aus der Innenstadt zurück über den Hauptbahnhof nach Hause wollten, unbehelligt in den Bahnhof kommen und dass die ihre Heimreise antreten können.



[...]



[I]ch [habe] dem Zugführer gesagt, er möge bitte eine Gruppe noch am Hauptbahnhof lassen, sodass wir am Hauptbahnhof mit meinem zweiten Zug, der komplett am Hauptbahnhof oder im Bereich Bahnhofsvorplatz geblieben ist, und dieser Gruppe vom ersten Zug das Gros der Kräfte hatten. Diese Gruppe vom ersten Zug hat dann von mir den Auftrag bekommen, sich unmittelbar am Haupteingang zu platzieren, dort zum einen Präsenz zu zeigen, zum anderen
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auf verdächtige Verhaltensweisen der Personen sofort zu reagieren, des Weiteren Bürger anzusprechen, sie auf diese Gefahren des Taschendiebstahls hinzuweisen, insbesondere dann, wenn Frauen ihre Handtasche sehr offen außen tragen, ihnen Verhaltenshinweise zu geben, wie sie jetzt ihr Eigentum schützen können, und auch Bürger, die verängstigt sind, mit in den Bahnhof hinein zu begleiten. Wir haben dann daraufhin auch noch, den, wenn man vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs steht, ganz rechten Eingang so mit Kräften belegt, dass der frei war, also zumindest von außen kommend, von dieser Klientel, wo also Leute unbehelligt reingehen konnten. Allerdings war natürlich auf der anderen Seite der Glastür der Bahnhof sehr, sehr voll. Das war aber eine Situation, die wir natürlich mit unserer Kräftelage und von der Auftragslage her nicht weiter beeinflussen konnten. Es war teilweise auch die BFE auf der anderen Seite der Glastür, sodass eine Übergabe stattfinden konnte von Personen. Teilweise sind aber auch Personen von meinen Kräften in den Bahnhof mit hinein begleitet worden.“602



Zu Äußerungen der Passanten gegenüber den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Polizeikräften hat der Zeuge Meyer weiter ausgeführt:



„Ich habe das selber ja auch wahrgenommen, als ich vor dem Hauptbahnhof, vor dem Hauptportal stand. Es sind ja die unterschiedlichsten Bürgerreaktionen gewesen – ich habe es eben schon mal angedeutet – von „Ich weiß schon selber, wie ich auf meine Sachen aufpassen kann“ bis zu politisch sehr intensiven Äußerungen, die auch eher unschöner Natur waren, bis auch zu älteren Menschen, die uns angesprochen haben und gesagt haben: Wir haben Angst, da durchzugehen. Können Sie uns nicht in den Bahnhof begleiten? – Da kann ich jetzt aber auch nicht numerisch sagen, ob das drei-, vier-, fünf- oder sechsmal war, es gab die Fälle. Es waren jetzt keine Hunderte, es war aber auch mehr als einer.“603



602 603



APr. 16/1291, S. 12 f. APr. 16/1291, S. 83.
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Um 0:56 Uhr fertigte das Einsatzmittel „1147“ eine Strafanzeige wegen Taschendiebstahls auf der Domplatte.604 Um 0:58 Uhr teilte ein Bürger der Leitstelle mit, dass Personen sich auf der Hohenzollernbrücke stauen. Man werde panisch. Leute kletterten auf die Gleise. Die Brücke müsse gesperrt werden. Weitere Maßnahmen sind in diesem Einsatz nicht protokolliert.605 Soweit der Zeuge Stinner – DGL in der Leitstelle – angegeben hat, dass darauf hin drei Streifwagen zugewiesen worden seien606, findet sich dieser Umstand nicht in den Einsatzprotokollen. Um 1:08 Uhr meldete ein Bürger einen Handydiebstahl auf dem Gleis 3e des Hauptbahnhofs Köln. Der Einsatz wurde umgehend an die zuständige Bundespolizei abgegeben.607 Um 1:15 Uhr meldete eine Bürgerin einen Raub auf dem Bahnhofsvorplatz. Der Melderin sei die Hose heruntergerissen worden, einer anderen Person sei das Kleid fast vom Körper gerissen worden. Zudem hätten mehrere Südländer der Melderin und ihren Freundinnen die Handtaschen weggerissen.608 Durch die eingesetzten Kräfte wurde die Tat um 1:25 Uhr zunächst als Raub und als Sexualdelikt eingestuft; eine spätere Umdeutung in einen Diebstahl erfolgt um 1:26 Uhr. Die Anzeigenerstattung erfolgte bei der Bundespolizei. Der Einsatz wurde um 1:29 Uhr beendet.609 Um 1:16 Uhr teilte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ mit, dass ein Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Raubes vorläufig festgenommen worden sei. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam verbracht. Der Einsatz wurde um 6:49 Uhr beendet.610 Zwischen 00:45 und 01:19 Uhr werden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte 77 Straftaten angezeigt. Der Anteil der innerhalb dieser knappen halben Stunde begangenen Straftaten an den insgesamt angezeigten Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte beträgt 17,2 %. Damit ist festzustellen, dass gegenüber der
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 156. Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 161. 606 APr. 16/126, S. 73. 607 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 169. 608 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 175. 609 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 176. 610 Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 177. 605
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vorangegangenen halben Stunde (00:15 Uhr – 00:44 Uhr) nahezu ein Viertel weniger Straftaten begangen und angezeigt wurden.611 Ab 00.45 Uhr befanden sich 48 Polizeibedienstete auf dem Bahnhofsvorplatz. Ab 01:20 Uhr beträgt die Polizeistärke auf dem Bahnhofsvorplatz zwischen 75 und 80.612 Nicht widerspruchsfrei aufgeklärt werden konnte, ob die Einsatzkräfte – wie im Bericht des PP Köln enthalten und vom MIK übernommen – gegen 01.20 Uhr die Anweisung erhielten, anlassbezogene Straftaten – insbesondere Diebstähle und sexuelle Belästigungen – zu unterbinden. Ein Auftrag wurde nicht über Funk an alle Kräfte, sondern nach einer Zeugenaussage nur persönlich dem EAF 2 erteilt. Im Einsatzführungssystem eCEBIUS ist der Auftrag dementsprechend nicht protokolliert; auch im Einsatztagebuch der BAO findet sich keine entsprechende Auftragserteilung. Auch die in der Führungsgruppe der BAO eingesetzten PVB’in konnten die Existenz dieses Auftrages nicht bestätigen.613 Dem DGL der Leitstelle war ein entsprechender Auftrag unbekannt; jedenfalls sei er nicht von der Leitstelle erteilt worden. Der Zeuge Hoffmann, Führungsassistent des Polizeiführers, hat dazu berichtet:



„Wir haben dann den Hundertschaftsführer über diese Umstände informiert und haben dann erneut alle Kräfte der Bereitschaftspolizei – ich glaube, bis auf eine Halbgruppe, die im Bereich der Ringe gebunden war – wieder zum Bahnhofsvorplatz beordert und haben dann versucht, dass durch entsprechende Aufträge möglichst verhindert werden sollte, dass sich dort Gruppierungen bilden, die gegebenenfalls Personen angehen könnten, dass die auseinandergesprochen werden durch entsprechende Maßnahmen, seien es Gefährderansprachen durch die eingesetzten Beamten, Platzverweise oder Ähnliches.“614



Der Einsatzabschnittsführer 2 erteilte einer ihm unterstellten Gruppe den Auftrag, vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs auf dementsprechend verdächtige Personen
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Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 15. APr. 16/1343, S. 39. 613 APr. 16/1250, S. 41 u. 114. 614 APr. 16/1256, S. 101. 612
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zu achten und Bürger anzusprechen, um ihnen Sicherheitshinweise bezüglich Eigentumsdelikten zu geben. Weitere Teilkräfte wurden beauftragt, den ganz rechten Zugang zum Hauptbahnhof von vermuteter Täterklientel freizuhalten.615 Der als Zugführer eingesetzte Zeuge Pilberg hat dies so geschildert:



„Wir sind dann – ja, wie muss man sich das vorstellen? – an Paare herangetreten, haben denen so was wie Geleitschutz gegeben. Ich selbst bin im Bahnhof von zwei jungen Türkinnen angesprochen worden, die Angst hatten. Die habe ich mit durchbegleitet. Ich habe einen Russen mit seinen drei Frauen, die ihn begleitet hatten, der bedrängt worden war von ihn umgebenden Männern, ich sage mal, befreit und habe denen quasi mit auferlegt, die sollen auf ihre Portemonnaies, Taschen aufpassen, und die sollen den Bereich verlassen, und wenn sie auf dem Weg der Heimreise sind, sollen sie den auch antreten. Ich habe denen auch angeboten, die zum Bahnhof zu bringen. Und so haben das vielerlei Kollegen im Verlaufe der Nacht, wenn sie frei waren und nicht durch Körperverletzungs-oder Rohheitsdelikte gebunden waren, ähnlich gemacht.“616



Insgesamt befanden sich Polizeiführer und Führungsassistent wenigstens 90 Minuten in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Auch der Zeuge Hoffmann wurde in dieser Zeit von Bürgerinnen oder Bürgern nicht auf Straftaten hingewiesen:



„Zumindest hat mich niemand angesprochen, weder von den Beamten noch eine Geschädigte oder ein Geschädigter. Ich selber kann sagen – und das ist das, was für mich die Sache so unbegreiflich und nicht nachvollziehbar macht –: Ich habe dann selber eine ganze Zeit im Zugang des Hauptbahnhofs gestanden und habe sowohl Personen, die aus dem Bahnhof herauskamen, als auch Personen, die in den Bahnhof hineingingen, angesprochen und habe sie darauf hingewiesen, dass Taschendiebstähle begangen werden, dass sie bitte ihre Taschen verschlossen halten und auf Handys aufpassen. Und ich bin – ich
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schätze mal, das sind bestimmt eine, anderthalb Stunden gewesen, die ich mich in dem Bereich aufgehalten habe – nicht von einem Bürger angesprochen worden, dass er gesagt hätte: „Mir ist das und das passiert; ich bin bestohlen worden; ich bin angefasst worden“ oder Ähnliches. Ein junges Mädchen, das ich ansprach, guckte mich ganz traurig an und sagte: „Schon zu spät“, machte ihre Tasche auf und sagte: Das Handy ist schon weg. – Daraufhin habe ich ihr angeboten, die Anzeige vor Ort aufzunehmen. Sie sagte: Nein, ich möchte erst mal nach Hause. – Dann habe ich ihr gesagt, sie kann diese Anzeige auch auf jeder anderen Polizeidienststelle erstatten, und sie ist dann in den Bahnhof rein und ist vermutlich nach Hause gefahren.



Aber wie gesagt, das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn ich im Nachhinein die Berichterstattung und auch das feststelle, was dort wohl passiert ist: Ich habe eine, anderthalb Stunden dort gestanden, und mich hat niemand angesprochen. Ich war deutlich erkennbar als Polizeibeamter dort eingesetzt.“617



Demgegenüber hat der Zeuge Pilberg angegeben, dass er nach seiner Wahrnehmung der Ereignisse der Nacht durchaus am Schluss des Einsatzes davon gewusst habe, dass es eine erhebliche Zahl an Sexualdelikten ergeben hatte: „[Ich wusste davon d]urch das, was ich erlebt hatte und was wir erlebt haben, ja, über die Dimension, wenn es jetzt darum geht: „Wer ist Tätergruppe gewesen, wie viele Personen waren das, und welches Ausmaß an Straftaten hat es gegeben?“ plus einen Faktor X, eine unbekannte Anzahl von Sexualdelikten, was sich dann in den nächsten Tagen ergeben hatte.“618



Mit den im weiteren Verlauf angezeigten 500 Sexualdelikten rechnete der Zeuge allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht.619 Dazu hat er ausgesagt:
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„Aus der Wahrnehmung dessen, was wir da gemacht haben, hat sich die Komplettdimension,



die



sich



hinterher



ergeben



hat,



nicht



ergeben.



Vorherrschend waren dort Gewaltdelikte und Widerstandsdelikte, Gewaltdelikte vor dem Hintergrund körperlicher Auseinandersetzungen. Natürlich ist es für mich persönlich und auch für die Kollegen erst mal ein herausragendes Ereignis, was dann auch betroffen macht, wenn fünf Personen, fünf junge Frauen, die aus einer Menschenmenge auf einen zukommen, und man holt die dann da raus, Angaben über das machen, was ihnen gerade widerfahren ist. Und natürlich macht das dann sensibel, weil wir aus unserer Einsatzerfahrung heraus auch nicht ausschließen können, dass das an anderer Stelle auch noch passiert. An diesen anderen Stellen bin ich aber mit meinen Kräften nicht gewesen. Wir können leider nicht überall diese Hilfe leisten, die wir im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, nach Rücksprache mit der Bundespolizei im Bahnhof und im Bereich der Domtreppe geleistet haben.“620



Der Zugführer des auf dem Bahnhofsvorplatz eingesetzten 1. Zugs, der Zeuge Ommer, erfuhr hingegen von Sexualdelikten während des Einsatzes nur in einem Fall, und auch nur, weil er den Funkverkehr mithörte. Von weiteren Übergriffen erfuhr er erst am nächsten Morgen. 621 Auf Sexualdelikte wurde er von Bürgern nicht angesprochen.622 Dazu hat er bekundet:



„[D]as ist völlig erklärbar. Wenn Sie jetzt irgendwo betatscht würden und müssten durch eine Menge durch und sind dann im Freio – um es mal ganz platt auszudrücken –, würden Sie zurückgehen, um das da draußen den Kollegen zu sagen, oder würden Sie im Freio auf die Wache gehen oder am nächsten Tag auf eine Wache gehen und sagen: „Mir ist da was passiert“? Also ich persönlich würde nicht zurückgehen, mich noch mal derselben Sache aussetzen, um da draußen jemandem zu sagen: Ich weiß da was. – Also, es



620



APr. 16/1291, S. 132. APr. 16/1291, S. 153. 622 APr. 16/1291, S. 157. 621
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gibt zwei Möglichkeiten: Ich wähle die 110, oder aber ich gehe drinnen zur Bahnpolizei.“623



Die in der Führungsstelle der BAO eingesetzte Zeugin Willmes, deren Aufgabe die Weitergabe von Einsätzen an Einsatzkräfte, Durchführung von Personalienabfragen in polizeilichen Auskunftssystemen und Protokollierung der getroffenen Maßnahmen war, erlangte ebenfalls keine Kenntnis von einer Häufung von Sexualdelikten. Ihr schien der Einsatzablauf weder im Hinblick auf Art noch auf Häufigkeit der Delikte ungewöhnlich.624 Der Polizeiführer der Bundespolizei, der Zeuge Maschetzky, hat seinen Kenntnisstand wie folgt beschrieben: „Doch, ich wusste, dass zum Beispiel Diebstähle vielfach begangen worden sind, viele KV-Delikte, gefährliche Körperverletzungsdelikte. Das wusste ich. Wie gesagt, ich bin ja noch um 1:30 Uhr … Um 1:45 Uhr habe ich mir ein Lagebild innerhalb der Wache … Die Wache war bis zu 120 %, 130 % ausgelastet. Vorm Wachen-Gebäude stand eine Vielzahl an Menschen, die eine Anzeige aufgeben wollten überwiegend wegen Diebstahls. Mein Gruppenleiter hat in der Wache schon priorisiert nach Schwere der Straftat, bedeutet: Wir haben erst die schwerwiegenden Straftaten genommen wie zum Beispiel Sexualdelikte, die erstmalig dann auch aufgefallen sind. Wir hatten sechs Frauen im Bereich der Wache, die eine Anzeige aufgegeben hatten. Um 1:44 Uhr war es dann erstmalig bei uns in der Einsatzleitstelle dokumentiert. Ich hatte erstmalig von diesen schwerwiegenden Delikten um 1:45 Uhr erfahren. Ich habe mich dann mit dem zuständigen Sachbearbeiter ins Benehmen gesetzt: Was ist hier passiert? – Der teilte mir mit: Also, wir haben hier keine genaue Täterbeschreibung. – Das konnten die Frauen auch nicht sagen, sondern es wurde einfach nur die Zugehörigkeit … Also, es waren wohl Nordafrikaner, die sich im Bereich des Bahnhofsvorplatzes aufhielten und die dann diese Taten wohl begangen haben sollen. Im Anschluss daran bin ich unmittelbar sofort aus der Wache heraus. Diese Lageinformation ist direkt an meine eingesetzen Kräfte im Bahnhof ergangen,



623 624



APr. 16/1291, S. 157. Vgl. Aussage der Zeugin Willmes, APr. 16/1250, S. 61.
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dass das Augenmerk auf Sexualdelikte zu lenken ist. Diese Lage-Info wurde auch so weitergegeben.“625



Der Zeuge Maschetzky nahm nun Kontakt mit dem Zeugen Reintges auf, der ihm ein ähnliches Lagebild mitteilte und angab, nun gegen diese Kriminalität vorzugehen.626 Die aus den Strafanzeigen folgenden Konsequenzen für den Einsatz hat der Zeuge Pilberg so geschildert:



„Wir sind mit sensiblem Auge im Einsatzraum unterwegs gewesen und haben versucht, präventiv entgegenzuwirken, indem wir einfach potenzielle Opfer von Personengruppen, die wir für geeignet hielten, aus deren Bereich heraus solche Taten erfolgen, getrennt halten. Aber es hat keinen Anlass gegeben, strafprozessual oder weiter konkret gefahrenabwehrend da vorzugehen. Wir sind sensibilisiert gewesen. Wir wussten um die Umstände, dass Menschenmengen ausgenutzt werden, und haben versucht, im Rahmen der räumlichen Zuweisung – Bahnhofsvorplatz und Domtreppen – dem dadurch entgegenzuwirken, dass wir die Kräfte entsprechend verteilt hatten und entsprechend umsichtig waren.“627



Dabei gingen die eingesetzten Polizeibeamten aber nicht unterschiedslos gegen alle Personen nordafrikanischen Aussehens im Bereich des Bahnhofsvorplatzes vor, sondern orientierten sich entsprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung an tatsächlichen Verdachtsmomenten. Dazu hat der Zeuge Maschetzky ausgeführt:



„Sie dürfen die [Personen im Umfeld] nicht alle als Täter beschreiben, sondern es waren Auswärtige, die Silvester feiern wollten. Das waren überwiegend Menschen aus dem nordafrikanischen und arabischen Kulturkreis. Da können Sie



625



APr. 16/1212, S. 114. Vgl. die Aussage des Zeugen Maschetzky, APr. 16/1212, S. 115 f. 627 APr. 16/1291, S. 129 f. 626
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nicht jeden als Täter subsumieren. Das ist immer ein Generalverdacht, den wir auch nicht so gesehen haben.“628



Die in der BFE der Bundespolizei eingesetzte Zeugin Gehlen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof befand, hat ihre Wahrnehmungen ebenfalls dargestellt:



„[E]s war für uns eine ganz normale Massenlage im Bahnhof. Die Leute reisten zurück. Es war ein Großteil stark angetrunken. Es war eine Silvesternacht, wo die Leute quasi nach Hause fahren, ganz gemischtes Bild. Irgendwann kriegte ich dann auch über Funk der Leitstelle die Information, dass es hier zu Übergriffen kommt. Daraufhin habe ich unseren zivilen Bereich in den Bereich A-Tunnel, Haupteingang und Vorplatz geschickt mit dem Auftrag, sich den Bereich anzugucken. Und mit den Restkräften waren wir im Bahnhof und haben dort im Endeffekt auf die Straftaten reagiert, die an uns herangetragen wurden bzw. die wir selber auch mitgekriegt haben.



[…]



[Anzeigen haben wir aufgenommen, w]enn es überhaupt möglich war. Denn die Problematik bestand vielfach darin, dass wir quasi in der Aufnahme einer Anzeige … Es kommen Personen auf uns zu und sagen: Mir wurde die Brieftasche geklaut. In der Zeit, wo man dann versucht, diese Anzeige aufzunehmen, kam die nächste Person: „Da vorne klaut einer gerade eine Brieftasche“, oder: „Da ist eine Schlägerei“, „Da hinten hat einer ein Messer“. Dementsprechend war die Anzeigenaufnahme an dem Abend – und das habe ich auch noch nie erlebt in diesem Ausmaß – für uns völlig zweitrangig. Wir waren zu 80 % in der Lagebereinigung beschäftigt.“629



Gegen 1:30 Uhr wurde die Kriminalwache des PP Köln von der Polizeiinspektion Mitte über ein Sexualdelikt zum Nachteil von drei Frauen informiert.
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Zu diesem Zeitpunkt kam es auf dem Bahnhofsvorplatz weiter zu erheblichen Straftaten. Gegen 1:30 Uhr befand sich beispielsweise eine Geschädigte gemeinsam mit ihrem Freund auf dem Bahnhofsvorplatz. Den Hauptbahnhof konnte sie aufgrund einer Menschenansammlung nicht betreten. Aus der Menschenmenge, in der sich die Geschädigte befand, griff ein frontal vor der Geschädigten und ihrem Freund stehender Mann ihr plötzlich unter den geschlossenen Mantel zwischen die Beine an die Hose. Als die Geschädigte sich wehrte und dem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht schlug, grinste dieser sie an. Die Geschädigte stieß ihn erneut an der Brust von sich weg. Der Täter beleidigte die Geschädigte nun und wollte erneut auf sie zu gehen. Nunmehr stieß der Freund der Geschädigten den Täter zurück. Im Rahmen des Geschehens wurden sämtliche Personen in der Menschenmenge nach hinten gedrückt. Hierbei bemerkte die Geschädigte, wie eine weitere Person sie von hinten umfasste, vermutlich um an die vor dem Bauch der Geschädigten getragene Handtasche zu gelangen. Die Geschädigte machte sich breit und stieß die Arme nach hinten weg. Nun nahmen sie und ihr Freund einen Frauenschrei wahr, der aus der Menschenmenge neben ihnen kam. Zwei weitere Frauen brüllten „Ich werde hier die ganze Zeit begrapscht!“. Der Geschädigten wurde bewusst, dass sie die Örtlichkeit verlassen musste, um weiteren Gefahren zu entgehen. Während die Menschenmenge sich rückwärts bewegte, wurde die Geschädigte von einer weiteren Person fest am Gesäß angefasst. Die Geschädigte versuchte, schnellstmöglich rückwärtig aus der Menschenmenge zu gelangen. Eine männliche Person griff ihr in dieser Situation die vordere rechte Jackentasche und wollte ihr Mobiltelefon entwenden. Dies konnte die Geschädigte jedoch durch wegdrängen der Person abwenden. Als die Geschädigte wenige Minuten später neben dem Haupteingang ihren Freund wieder traf, bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen stand und dass ihr Portmonee aus der Handtasche durch unbekannte Täter entwendet worden war.630
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Um 1:52 Uhr meldete sich bei der Leitstelle ein Bürger, dem durch einen betrunkenen Tatverdächtigen auf dem Bahnhofsvorplatz mit einem Messer in den Finger geschnitten worden sei. Der Einsatz wurde an die Bundespolizei abgegeben und von dort um 2:49 Uhr beendet.631 Um 1:54 Uhr wurde das Einsatzmittel „1132“ von zwei geschädigten Personen angesprochen, die auf dem Breslauer Platz begrapscht worden waren. In dem Protokoll ist insoweit vermerkt: „Flüchtlinge befummelt Passantinnen [sic]“. Die Situation sei völlig chaotisch. Der Freund der Melderin sei bestohlen worden. Er erstatte Anzeige bei der Bundespolizei. Außer der Fertigung einer Strafanzeige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten nichts veranlasst. Der Einsatz wurde um 3:36 Uhr beendet.632 Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr bat die Einsatzabschnittsführerin 3, PHK’in Varenau, eine der Einsatzbearbeiterinnen der BAO, die Zeugin Weiland, um Informationen über eine Einsatzlage bezüglich Sexualdelikten, da sie auf der Wache bemerkt hatte, dass sich im Vorraum sehr viele Anzeigeerstatterinnen befanden. Die Einsatzbearbeiterin teilte mit, dass sie lediglich Kenntnis von einem einzigen Einsatz habe. Daraufhin bat die Einsatzabschnittsführerin um Nachfrage bei der Bundespolizei hinsichtlich der dortigen Erkenntnisse. Die Zeugin Weiland brachte in Erfahrung, dass bei der Bundespolizei etwa 20 bis 30 Anzeigeerstatterinnen auf der Wache warteten. Dies meldete sie der Einsatzabschnittsführerin 3, nicht aber dem Polizeiführer oder dem Einsatzabschnittsführer 4.633 Eine spezielle Lageentwicklung erkannte sie nicht,634 obwohl nach Angaben der in der Pressestelle des PP Köln tätigen Zeugin Stach 30 Sexualdelikte in einer Silvesternacht in Köln eine auffällige Häufung darstellen.635 Um 2:13 Uhr meldete das Einsatzmittel „1147“ einen Einsatz wegen gefährlicher Körperverletzung, bei der Polizeibeamte eingeschritten und verletzt worden seien. Ein Tatverdächtiger habe im Beisein der Polizeibeamten mit einer Flasche nach dem Geschädigten geschlagen. Bei Einschreiten der Polizeibeamten sei der Tatverdächtige geflüchtet. Er sei durch einen Polizeibeamten eingeholt worden, der mit dem Tatverdächtigen zusammen zu Fall gekommen sei. Dabei sei die Flasche zerbrochen und habe



631
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den Polizeibeamten verletzt. Der Tatverdächtige wurde um 2:33 Uhr in die Uniklinik verbracht.636 Um 2:18 Uhr nahm die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ einen Randalierer auf dem Bahnhofsvorplatz in Polizeigewahrsam.637 Um 2:20 Uhr meldete ein Bürger bei der Leitstelle, dass er auf dem Parkplatz vor dem Musical Dome Opfer eines Raubes von fünf Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers geworden sei. Bei den Tätern habe es sich um Südländer gehandelt. Dem Opfer seien das Mobiltelefon die Geldbörse entwendet worden. Um 2:30 Uhr wurde das Delikt in „Diebstahl“ geändert. Eine Strafanzeige gegen einen Tatverdächtigen wurde gefertigt. Der Einsatz wurde um 2:51 Uhr beendet.638 Um 2:23 Uhr wurde die Leitstelle von einer Bürgerin darüber informiert, dass sie Opfer einer gefährlichen Körperverletzung werde. Sie liege schon am Boden und werde von fünf Personen angegriffen. Um 4:09 Uhr führte die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ auf, dass der Einsatz erledigt sei. Um 4:10 Uhr protokollierte sie: „Jetzt keine Feststellungen mehr“. Der Einsatz wurde um 4:55 Uhr beendet.639 Um 2:26 Uhr forderte die Befehlsstelle des EA 2 unter „J2407“ wegen einer Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz einen Rettungswagen an.640 Gegen 2:30 Uhr wurden die Kriminalwache des PP Köln über einen Diebstahl informiert, bei dem die 19-jährige Geschädigte unsittlich berührt wurde. Die Anzeige war um 2:26 Uhr auf der Polizeiwache in der Stolkgasse aufgenommen worden. Um 2:31 Uhr meldete eine Bürgerin bei der Leitstelle, dass sie „von 6-7 Marokkanern“ am Konrad-Adenauer-Ufer beraubt worden sei. Diese hätten ihr unter Vorhalt eines Totschlägers die Handtasche entwendet. Nach Fahndungsmaßnahmen wurden zwei Tatverdächtige um 3:18 Uhr gestellt, gegen die eine Strafanzeige gefertigt wird. Es handelte sich um zwei 1996 und 1997 geborene Männer arabischen Namens.641
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Zur gleichen Zeit meldete eine Bürgerin bei der Leitstelle eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen auf der Domplatte. Zehn Personen prügelten sich vor dem Hauptportal des Doms. Der Einsatz wurde um 3:34 Uhr an die Bereitschaftspolizei-Hundertschaft abgegeben. Um 4:37 Uhr wurde protokolliert, dass das Einsatzmittel am Einsatzort keine Feststellungen gehabt habe. 642 Um 2:34 Uhr meldete ein Bürger bei der Polizei, dass ein unbekannter Täter in seinen Kiosk in der Domstraße einzubrechen versuche. Das eingesetzte Einsatzmittel „1149“ stellte 2:44 Uhr fest, dass der Täter flüchtig und die Beute Eistee sei. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.643 Um 2:36 Uhr führten der Polizeiführer der Besonderen Aufbauorganisation und der DGL der Leitstelle beim PP Köln ein Telefongespräch, nachdem der DGL der Leitstelle bereits seit 2:13 Uhr versucht hatte, den Polizeiführer über Mobiltelefon zu erreichen. Inhalt des Gesprächs war die vom DGL der Leitstelle vorbereitete WE-Meldung über die Räumung des Bahnhofsvorplatzes. Nachdem der DGL der Leitstelle die von ihm vorbereitete Meldung dem Polizeiführer vorgetragen hatte, äußerte dieser, dass die Meldung zu harmlos geschrieben sei. Es hätten bürgerkriegsähnliche Zustände auf dem Bahnhofsvorplatz geherrscht, insbesondere sei gezielt mit Signalmunition in die Menschenmenge geschossen worden. Der DGL der Leitstelle sagte eine entsprechende Anpassung der Meldung zu. Ferner wies der Polizeiführer darauf hin, dass die sich auf dem Bahnhofsvorplatz aufhaltende Personengruppen zu 80, 90 % aus Migranten und Flüchtlingen bestanden habe. Der DGL der Leitstelle – der Zeuge Stinner – hinterfragte dies:



„Ich muss Ihnen sagen: Ein Flüchtling ist für mich ein aufenthaltsrechtlicher Status. Das heißt, meiner Meinung nach kann man so was nur feststellen, wenn man eine Person kontrolliert, das heißt eine Identitätsfeststellung macht. Und das konnte [der Zeuge Reintges] nicht belegen. Und aufgrund dessen habe ich – das sage ich auch ganz deutlich – diese Formulierung in dieser Meldung sehr, sehr kritisch gesehen und habe ihm gesagt, dass ich das natürlich mit dem PvD besprechen werde, weil das nicht in meiner Entscheidungskompetenz liegt, das
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zu entscheiden. In diesem Falle wird die WE-Meldung durch den PvD gezeichnet, und somit lag die Entscheidung auch bei ihm.“644



Auch nach weiteren Erörterungen lag für den DGL der Leitstelle beim PP kein Anlass vor, in der von ihm vorbereiteten WE-Meldung den Begriff „Flüchtlinge“ zu verwenden. Ob er im Gespräch mit dem Polizeiführer den Begriff „politisch heikel“ verwendete, vermochte der Zeuge Stinner nicht mehr anzugeben. Er schloss dies aber keinesfalls aus:



„Es war für mich nicht bewiesen, dass es sich dabei um Flüchtlinge handelte. Ich glaube, das habe ich ganz, ganz deutlich gemacht. Hätten wir das durch eine Kontrollmaßnahme definitiv festgestellt, dann hätten wir das auch reingeschrieben. Aber es war nicht so gewesen. Also sah ich es sachlich als sehr heikel an. Jetzt stelle ich das einfach noch mal in den Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so gesagt habe, aber von der Intention räume ich das ein. Das war auch meine persönliche Einschätzung. Wenn wir als Polizei, als Verwaltung einen sachlich heiklen Sachverhalt darstellen, kann das sicherlich auch politisch heikel werden.“645



Bei dieser Einschätzung ist der Zeuge geblieben: „Die Frage, die man sich im Nachgang stellen muss, ist ja: Wie hat die Polizei das denn festgestellt? Aufgrund von Äußerlichkeiten? Wie kann die Polizei einen



Menschen



als



Flüchtling



betiteln,



obwohl



man



diesen



aufenthaltsrechtlichen Status gar nicht festgestellt hat? Das ist einfach für mich sachlich heikel und folglich auch politisch heikel.“646
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Welchen Aufenthaltsstatus der überwiegende Teil der geräumten Personen tatsächlich hatte, ist ungeklärt. Allerdings hat der Einsatzabschnittsführer 2, der Zeuge Meyer, ausgeführt:



„In meinem Nachbereitungsbericht habe ich das auch mit diesem Begriff [„Flüchtling“] belegt, habe das dann aber ergänzt durch den Zusatz Personen, die dem äußeren Erscheinungsbild aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum kommen. Tatsächlich ist es auch so, dass bei den Personalienfeststellungen, die meine Kräfte durchgeführt haben, der überwiegende Anteil sich mit Registrierungsbelegen als Asylbewerber ausgewiesen hat.“647



Die von dem DGL der Leitstelle vorbereitete WE-Meldung über die Gefahr einer Massenpanik wurde dem PvD ca. zwei Stunden nach dem ersten Telefonat mit ihm zur Zustimmung per Mail zugesandt.648



Der Zeuge Lotz, PvD, erläuterte hierzu: „Die ist, ich glaube, zweieinhalb Stunden später dann erst gekommen. Ich habe mir die angesehen, und es gab eine kurze Diskussion darüber, ob der Begriff „Flüchtlinge“ darin vorkommen soll oder nicht. Nach den Schilderungen in der Nacht und auch zu dem Zeitpunkt, als mir die vorgelegt wurde, war dieser Status der Leute auf der Domplatte oder auf dem Bahnhofsvorplatz in dem Fall nicht eindeutig. […]649



Gegen 2:30 Uhr beendeten die Dienstkräfte des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln ihren Einsatz an den Brücken und brachen in Richtung des eigenen Dienstgebäudes auf.650 Zu diesem Zeitpunkt erfuhr der als DGL des Amts für öffentliche Ordnung an der Hohenzollernbrücke eingesetzte Zeuge Steinebach zum ersten Mal, dass
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es auch auf der Hohenzollernbrücke sexuelle Belästigungen gegeben hatte. Dazu hat er geschildert:



„[A]ls wir wieder auf die andere Seite gegangen sind, um quasi den Dienst abzubrechen, also zu beenden, dann noch mal [der Mitarbeiter Herr Molnar] auf mich zukam und fragte: „Wir hatten ja eben den Sachverhalt mit der Belästigung der zwei Damen“ – waren es, glaube ich, oder Mädchen, also weibliche Personen; ich sage es mal so, ich weiß gar nicht, wie alt die waren –, dass es da wohl eine Belästigung gegeben haben soll und ob er dazu explizit noch einen Bericht schreiben muss. Er hatte mir dann kurz gesagt, dass die Damen sich an die Polizei wenden wollten. Da Belästigung ein Straftatbestand ist, habe ich da konkret keinen Anlass gesehen, dass der Kollege dazu noch einen Extrabericht fertigen muss.“651



Ebenfalls gegen 2:30 Uhr verließen die Kräfte des EA 1 die Brücken und begaben sich in die Wache Stolkgasse, um dort bei der Aufnahme von Anzeigen zu unterstützen.652



Um 2:37 Uhr teilte eine Bürgerin der Leitstelle mit, dass es auf Gleis 10 des Hauptbahnhofs Köln zu einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen gekommen sei. Der Einsatz wurde um 2:38 Uhr an die zuständige Bundespolizei abgegeben.653 Eine inhaltsgleiche Meldung ging um 2:44 Uhr erneut bei der Leitstelle ein. Erneut wurde der Einsatz an die Bundespolizei abgegeben.654 Nachdem weitere Meldungen über die Schlägerei, unter anderem eine Anforderung von Amtshilfe durch das Deutsche Rote Kreuz, bei der Leitstelle eingegangen waren, forderte die Bundespolizei um 2:52 Uhr 10 Beamte zur Verstärkung bei der Befriedung von Gleis 10 an.655 Dies war der einzige Moment des Abends, in dem der Polizeiführer der Bundespolizei, der Zeuge Maschetzky, davon ausging, nicht genug Kräfte zur Verfügung zu haben:
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„Das war um 2:50 Uhr. Da haben wir im Bereich Bahnsteig 10/11 eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten gehabt. Da hatte der BFE-Führer die Landespolizeikräfte angefordert. Das habe ich augenscheinlich auch so wahrgenommen. Die haben dann kurzfristig – ich glaube, zwischen 2:55 Uhr und 3:20 Uhr – dort in dem Bereich mit unterstützt. Ansonsten war es eine sehr, sagen wir mal, robuste Lage. Die Einsatzkräfte waren voll ausgelastet. Die Einsatzbelastung war recht hoch. Sie waren sehr stark gefordert, aber eine Überforderung habe ich hier nicht feststellen können.“656



Die vom Führer der BFE, dem Zeugen Nieß, geschilderte permanente deutliche Unterbesetzung hatte der Zeuge Maschetzky daher entweder von diesem ebensowenig mitgeteilt bekommen wie der Polizeiführer des PP Köln oder nicht wahrgenommen.



Um 2:56 Uhr meldete ein Bürger bei der Leitstelle, dass in der Schildergasse oder der Ludwigstraße drei Männer eine Frau belästigten. Nachdem sich Unbeteiligte eingemischt hätten, sei es zu einer Schlägerei gekommen. Als das Einsatzmittel „1145“ um 3:04 Uhr den Einsatzort erreichte, traf es fünf Personen an, die keine Hinweise auf Straftaten geben konnten. Der Einsatz wurde um 3:15 Uhr beendet.657 Als abschließende Bemerkung zum Einsatz 27841 – der Räumung des Bahnhofsvorplatzes – wurde durch die Leitstelle um 3:12 Uhr vermerkt:



„Auf der Platzfläche/Treppenaufgang zur Domplatte hielten sich ca. 1000 Personen auf, die an dieser Örtlichkeit den Jahreswechsel feiern wollten. Mehrfach kam es zum Zünden von Feuerwerkskörpern in der Menschenmenge sowie u.a. das offensichtlich gezielte Abfeuern pyrotechnischer Signalmunition in die Menschenmenge. Die Situation wurde stetig brisanter und es drohte eine Massenpanik auszubrechen. Ferner stieg feststellbar das Aggressionspotenzial der anwesenden, meist alkoholisierten Personen. Zwecks Gefahrenab-
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wehr wurde die Platzfläche/Treppe geräumt. Die Räumung verlief ohne Vorkommnisse. Die Zugangsmöglichkeit zum HBF war durchgängig über einen Nebeneingang sowie über den Ein- und Ausgang zum Breslauer Platz möglich. Erkenntnisse über Verletzte liegen derzeit nicht vor. Tatverdächtige Personen konnten nicht ermittelt werden. Es bestand geringes Medieninteresse.“658 Die WE-Meldung über die Gefahr einer Massenpanik wurde um 02.57 Uhr von der Poststelle des PP Köln elektronisch abgesetzt.



2.1.4.



03:00 bis 06:00 Uhr



Um 3:00 Uhr wurde der mit der Aufnahme von Strafanzeigen betraute Dienstposten in der Polizeiwache Stolkgasse von zwei Personen auf vier Personen aufgestockt. Die zusätzlichen Sachbearbeiter wurden aus dem EA 5 der BAO abgezogen.659 Gleichzeitig werden die Kräfte des EA 1 aus dem Einsatz entlassen.660 Die von Seiten des PP Köln um 02.57 Uhr abgesetzte WE-Meldung über die Gefahr einer Massenpanik und die Räumung des Bahnhofsvorplatzes wurde um 03.16 Uhr über das Lagezentrum des MIK an verschiedene Empfänger im MIK weitergesteuert. Eine Information des Innenministers unterblieb, da gemeldet worden war, dass die Räumung ohne Vorkommnisse verlaufen sei. Abschriften der Meldungen wurden auch dem Bundesinnenministerium übersandt.661 Um 3:18 Uhr meldete die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“ einen Raub auf dem Bahnhofsvorplatz, bei dem das Opfer mit einer Bierflasche am Hals leicht verletzt worden sei. Hinweise auf den Tatverdächtigen gebe es nicht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.662
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Um 3:21 Uhr meldete die Bundespolizei, dass Mitarbeiter der DB-Sicherheit einen Taschendieb am Breslauer Platz festhielten und die Bundespolizei keine Kapazitäten stellen könne. Um 3:51 Uhr vermerkte das Einsatzmittel „1149“, dass eine Person mit zur Wache genommen werde.663 Um 3:23 Uhr forderte das Einsatzmittel „Jupiter“ einen Gefangenenkraftwagen und einen Rettungswagen an, da es im Rahmen der Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung zu einer versuchten Gefangenenbefreiung gekommen sei.664 Um 3:53 Uhr meldete die Befehlsstelle des EA 2 unter der Bezeichnung „J2407“, dass eine bewusstlose Person von Kräften der Bereitschaftspolizei-Hundertschaft aufgefunden worden war, zu Bewusstsein gekommen sei und auf die Polizisten eingeschlagen habe. Die Person sei zunächst ins Krankenhaus und dann in das Polizeigewahrsam verbracht worden.665 Gegen 4:00 Uhr wurde die Entspannung der Lage festgestellt. Zum Ablauf des Geschehens in der Nacht bis zu diesem Zeitpunkt hat der Zeuge Reintges ausgesagt:



„Sie sollten mir eins abnehmen – alle, die hier sitzen –, dass die Dinge, die da passiert sind, unheimlich schrecklich für uns sind, und dass das alle, insbesondere aber auch die jungen Kollegen der Einsatzhundertschaft, unheimlich betroffen gemacht hat. Es sind viele nachbetreut worden, weil das für uns einfach unvorstellbar ist, dass diese Dinge, ja, in wenigen Metern von uns entfernt passiert sind und wir sie nicht mitbekommen haben. Aber wir haben sie nicht mitbekommen. Ich kann Ihnen das Beispiel, das ist ziemlich schrecklich … Aber eine Kollegin von mir hat eine Woche später von einer jungen Dame eine Anzeige aufgenommen, die hat das ungefähr beschrieben, wie das ablief. Also, die Täter – und ich gehe davon aus, dass das nicht diese ganze Masse, sondern dass das kleinere Tätergruppen waren, die sich im Schutz dieser Masse bewegt haben – haben die junge Dame im Schutz der Masse umringt beim Abgang zum Bahnhof, haben ihr dann den Mund zugehalten und haben sie begrapscht. Das ist ekelhaft.
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Das ist unvorstellbar. Und bitte, vergessen Sie nicht, meine Tochter war da ja irgendwo. Also, das macht mich jetzt noch wahnsinnig. Und die Dame hat dann noch den Typen in die Hände gebissen und hat sich gewehrt, aber hat dann selber – und auch die Kollegin, die das sehr einfühlsam aufgenommen hat – gesagt: Das war keine fünf Meter wahrnehmbar. Und, so schrecklich wie sich das anhört: Sie waren bei Tageslicht da – aber es war relativ dunkel um den Dom am Bahnhof rum, und wenn da Dinge im Schutz einer Menschenmasse passieren, dann sind die optisch nicht wahrnehmbar. Und da da auch eine gewisse Lautstärke herrscht, konnte man es auch nicht hören […].“666



Um 4:09 Uhr meldete ein Bürger, dass es in der Trankgasse zu einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen gekommen sei, von denen zwei Personen stark bluteten. Einem um 4:10 Uhr vorbei fahrenden Einsatzmittel wurde der Einsatz zugewiesen. Nach Fertigung einer Strafanzeige wurde der Einsatz um 5:41 Uhr beendet.667 Um 4:17 Uhr meldete eine Bürgerin, dass sie mit einem ausschließlich spanisch sprechenden Geschädigten gesprochen habe, der ihr mitgeteilt habe, dass sein Mobiltelefon auf dem Kurt-Hackenberg-Platz entwendet worden sei. Das entsandte Einsatzmittel gab um 4:35 Uhr an, keine Anzeige aufnehmen zu können, da der Geschädigte nur spanisch spricht. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Einsatz beendet.668 Um 4:59 Uhr meldete der Polizeiführer der BAO unter dem Rufzeichen „1123“ eine Beleidigung auf sexueller Grundlage auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier habe ein Mann einer Frau den Schritt gefasst. Um 5:38 Uhr wurde das Delikt in „sexuelle Nötigung“ geändert. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht. Der Einsatz wurde um 5:50 Uhr abgeschlossen.669 Um 5:05 Uhr wurden die ersten Polizeikräfte des EA 2 entlassen.
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Um 5:08 Uhr meldete ein Bürger bei der Leitstelle, dass zwei Ausländer die Freundin des Melders permanent anfassen wollten. Man werde diese nicht los. Das um 5:16 Uhr eingetroffene Einsatzmittel machte jedoch keine Feststellungen.670 Um 5:27 Uhr meldete eine Bürgerin bei der Leitstelle, dass es auf Gleis 6 des Hauptbahnhofs Köln zu einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen gekommen sei. Der Einsatz wurde um 5:28 Uhr an die Bundespolizei abgegeben. Um 5:30 Uhr nahmen der Polizeiführer und die Zeugin von der Heiden, die durch eine Zeugin angesprochen wurden, einen Algerier wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage vorläufig fest. Dieser sollte nach Angaben der Geschädigten diese mehrfach schmerzhaft in den Schritt gekniffen haben. Die Person war ausweislich der Eintragungen im bei ihm aufgefundenen Reisepass erst am 26. Dezember 2015 nach Frankreich eingereist. Zwischen 1:20 Uhr und 5:59 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte insgesamt 48 angezeigte Straftaten begangen. Der Anteil der innerhalb dieser 4:39 h begangenen Straftaten an den insgesamt auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domplatte begangenen und angezeigten Straftaten beträgt 10,7 %.671 Dieser deutliche Rückgang an Straftaten dürfte nicht primär auf die erfolgte Räumung zurückzuführen sein, da in der Zeit unmittelbar nach der Räumung noch eine viel höhere Dichte an Straftaten zu erkennen ist. Ob der Rückgang auf den zu Beginn dieses Zeitraums erstmalig erteilten polizeilichen Auftrag zur Verhinderung solcher Straftaten oder das generell abflauende Personenaufkommen zurückzuführen ist, kann nicht verlässlich beurteilt werden.



2.1.5.



Nach 06:00 Uhr



Am 1. Januar 2016 erhielt die Pressestelle des PP Köln um 06.49 Uhr eine von der Leitstelle erstellte gesammelte Auswertung der Einsatzanlässe in der Silvesternacht 2015/2016.672
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 339. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 15. 672 BB 4 PP Köln Ordner 5, S. 22. 671
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Nach 6:00 Uhr wurde nur noch eine Straftat auf Bahnhofsvorplatz und Domtreppe angezeigt. Dies entspricht einem Anteil an den insgesamt begangenen und angezeigten Straftaten auf Bahnhofsvorplatz und Domtreppe von 0,2 %.



Um 6:46 Uhr meldete eine Bürgerin bei der Leitstelle, dass ihr auf Gleis 5 des Hauptbahnhofs Köln der Rucksack entwendet worden sei. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort. Der Einsatz wurde um 6:46 Uhr an die Bundespolizei abgegeben.673 Um 6:49 Uhr übersandte die Leitstelle des PP Köln unter Verwendung der vorher zu Auswertungszwecken erstellten Tabelle der Pressestelle des PP eine Übersicht der in der Nacht getroffenen Maßnahmen per email. Aus dieser ergaben sich im Bereich der PI1 55 Platzverweise, 37 Ingewahrsamnahmen und 7 vorläufige Festnahmen. An begangenen Straftaten sind im Bereich der PI1 5 Sachbeschädigungen, 55 Körperverletzungen, 5 Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 3 Sexualdelikte, 2 Hausfriedensbrüche und 40 Eigentumsdelikte aufgeführt.674 Die Erkenntnisse und Maßnahmen der BAO Silvester waren allerdings weder separat aufgeführt noch Gegenstand der in der Tabelle enthaltenen Werte.



Um 06.51 Uhr wurde polizeiintern der erste Einsatzerfahrungsbericht über die BAO Silvester 2015/2016 verschickt. Der PVB schrieb in seinem Bericht, dass sich bereits unmittelbar nach Dienstbeginn in der PI 1 sich die Domplatte und der Bahnhofsvorplatz als Brennpunkt polizeilicher Maßnahmen herauskristallisiert hätten. Der Einsatzerfahrungsbericht aus der Direktion Verkehr enthielt keine Hinweise auf Sexual- und/oder Eigentumsdelikte.675



Um 07.32 Uhr versandte EPHK Reintges seinen Erfahrungsbericht über den SilvesterEinsatz u.a. an den Leiter der PI 1, Peter Römers. Der Erfahrungsbericht wurde als Anlage in einer E-Mail, die mit den Worten „war zum Teil ein heißer Tanz“ einleitet, übersandt. EPHK Reintges ging in seinem Erfahrungsbericht auch auf Übergriffe zum Nachteil von Frauen durch männliche Kleingruppen von Flüchtlingen ein. Ferner
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Auszug eCebius-Protokolle, BB 4 PP Köln Ordner 9.pdf, Bl. 360. Vgl. email des PHK Emslander an die Pressestelle des PP Köln vom 01.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln_Ordner5.pdf, Bl. 22 f. 675 BB4 PP Köln Ordner 14, S. 87. 674
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schrieb er, dass die Gesamtzahl der angegangenen Frauen wohl abschließend erst in den nächsten Tagen festgestellt werden könne. Darüber hinaus war, seiner Darstellung nach, die Lage am Bahnhof kaum zu beherrschen. Die Räumung mit den Kräften der BPH war seiner Email nach „auf Kante genäht“. Des Weiteren empfahl er, bei zukünftigen vergleichbaren Anlässen dieses Phänomen zu berücksichtigen.676



Diese Erfahrungsberichte der BAO wurden der Pressestelle am 1. Januar 2016 nicht zur Kenntnis gegeben.677



Die zuständige Pressesprecherin im PP Köln, die Zeugin Stach, erhielt also lediglich die genannte Tabelle gegen 7:15 Uhr. Sie verglich die aufgeführten Zahlen mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre. Dann telefonierte sie mit der Leitstelle und möglicherweise der Kriminalwache678, um sich über besondere Ereignisse informieren zu lassen. Erwähnenswerte neue Erkenntnisse erhielt sie nicht. Ihr wurde zwar die Räumung des Bahnhofsvorplatzes mitgeteilt, jedoch war sie zu diesem Zeitpunkt über diese bereits informiert gewesen, da die Pressestelle sowohl in der Silvesternacht telefonisch als auch per E-Mail die WE-Meldung über die Gefahr einer Massenpanik und die Räumung des Bahnhofsvorplatzes erhalten hat.



Die Zeugin Stach hat dazu ausgeführt:



„Die Leitstelle hat alle diese Daten oder die Tabellen aus den Wachbereichen erhalten und dann eben für mich eine gesammelte Tabelle zusammengefasst und sie mir zukommen lassen, sodass ich gegen 7:15 Uhr diese Tabelle vorliegen hatte. An den Zahlen habe ich mich orientiert und sie mit der Pressemeldung aus dem Vorjahr verglichen. Es gab Abweichungen in einigen Deliktsbereichen, zum Beispiel mehr oder weniger Taschendiebstähle. Das konnte ich vergleichen und gegeneinanderhalten. Ich habe dann zusätzlich noch mit der Leitstelle telefoniert und auch mit der Kriminalwache, ob es Besonderheiten
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BB 4 PP Köln Ordner 2, S. 32, 35 f. Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 21. 678 Während die Zeugin Stach geschildert hat, dass sie mit der Kriminalwache Kontakt gehabt habe, hat der DGL der Kriminalwache, der Zeuge Haase, bekundet, dass dies nicht der Fall gewesen sei; vgl. APr. 16/1225, S. 8 und APr. 16/1274, S. 92. 677
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gab. Da wurde mir natürlich gesagt, dass viel los ist, was in unserer Großstadt natürlich nicht unüblich ist. Dann habe ich dementsprechend die Meldung verfasst.“679 Nun verfasste sie die offizielle Presseerklärung des PP Köln680:



„160101-1-K/LEV Ausgelassene Stimmung - Feiern weitgehend friedlich



Die Polizei Köln zieht Bilanz



Wie im Vorjahr verliefen die meisten Silvesterfeierlichkeiten auf den Rheinbrücken, in der Kölner Innenstadt und in Leverkusen friedlich. Die Polizisten



schritten



hauptsächlich



bei



Körperverletzungsdelikten



und



Ruhestörungen ein.



Von Donnerstagabend (31. Dezember) 18 Uhr bis heute Morgen (1. Januar) um 6 Uhr sprachen die Einsatzkräfte im Stadtgebiet Köln 94, in Leverkusen zwei Platzverweise aus. Bislang gingen bei der Polizei 20 Anzeigen zu Sachbeschädigungen ein (Vorjahr: 25). Im Vergleich zum letzten Jahr stieg die Zahl der Körperverletzungsdelikte von 78 in Köln leicht an. 80 Mal wurde die Polizei tätig. In Leverkusen verzeichneten die Beamten 4 Straftaten dieser Art (Vorjahr: 5). Die Zahl der gemeldeten Ruhestörungen stieg im Vergleich zum Vorjahr (76, davon 8 in Leverkusen) an. Bis 6 Uhr schritten die Polizisten in 80 Fällen, davon 7 in Leverkusen gegen zu lautes Feiern ein. Kurz vor Mitternacht



musste



der Bahnhofsvorplatz im Bereich



des



Treppenaufgangs zum Dom durch Uniformierte geräumt werden. Um eine Massenpanik durch Zünden von pyrotechnischer Munition bei den circa 1000 Feiernden zu verhindern, begannen die Beamten kurzfristig die Platzfläche zu räumen. Trotz der ungeplanten Feierpause gestaltete sich die Einsatzlage



679 680



APr. 16/122, S. 8. Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 8.
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entspannt - auch weil die Polizei sich an neuralgischen Orten gut aufgestellt und präsent zeigte. (st)“681



Um 08.40 Uhr veröffentlichte das LZPD eine Pressemitteilung zum Verlauf der Silvesternacht 2015/2016 unter der Überschrift „Viel Arbeit für die nordrhein-westfälische Polizei in der Silvesternacht“. In der Pressemitteilung werden die Einsatzanlässe summarisch für Nordrhein-Westfalen aufgegliedert. Des Weiteren erfolgt der Hinweis, dass sich das Einsatzniveau nach einem ruhigen Jahreswechsel 2014/2015 wieder auf dem Niveau 2013/2014 bewege. Hinweise auf die massenhaft begangenen Sexual- und Eigentumsdelikte in Köln enthält die Pressemitteilung nicht.682



Die Pressemitteilung des PP Köln wurde um 8:57 Uhr veröffentlicht. Nach 8.57 Uhr wurden weitere Erfahrungsberichte über die Kölner Silvesternacht polizei-intern unterschiedlichen Empfängern zur Kenntnis gegeben; auch diese wurden der Pressestelle nicht zur Verfügung gestellt. Die Zeugin Stach verblieb bis 13:00 Uhr im Dienst. Bis zu ihrem Dienstende gab es wenige Anfragen der Medien, so dass die Zeugin während ihres Diensts weiter davon ausging, dass die Meldung inhaltlich korrekt sei.683



2.1.6.



Gesamtbetrachtung des Einsatzablaufs



Der Zeuge Meyer stellte in seinem Einsatzbericht vom 2. Januar 2016 abschließend fest, „dass der dargestellte Einsatzverlauf in meinen Augen sowie in den Augen aller eingesetzten BP-Kräfte eine neue, bislang nicht bekannte Dimension der Einsatzbewältigung dargestellt und alles [sic] Beteiligten in negativer Hinsicht tief beeindruckt hat. Neben dem enthemmten und von polizeilicher Präsenz bzw. polizeilichem Einschreiten unbeeindrucktem Verhalten der Personen hat insbesondere auch die
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Pressemitteilung des PP Köln vom 01.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner5.pdf, Bl. 27. BB 4 LZPD Ordner 8, S. 4. 683 Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 10. 682
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Anzahl von Personen aus dem nordafrikanischen / arabischen Raum sehr überrascht und zum Teil sehr befremdlich gewirkt. Bei durchgeführten Personalienfeststellungen konnte sich der überwiegende Teil der Personen lediglich mit dem Registrierungsbeleg als Asylsuchender der BAMF ausweisen, Ausweispapiere lagen in der Regel nicht vor. Mehrfach wurden Kräfte von besorgten Bürgern angesprochen, die über Angst und Sorge berichtet haben, durch entsprechende Personengruppen des beschriebenen Klientels hindurch in den bzw. zum Hauptbahnhof gehen zu müssen. Mehrfach wurde um „polizeilichen Geleitschutz“ ersucht. Entsprechende Ansinnen gab es beispielsweise auch von anderen Personen mit Migrationshintergrund (z. B. türkischstämmige Personen) sowie Touristen, die über den Jahreswechsel in Köln zu Besuch waren. Diese Erfahrungen wurden nach Rücksprache mit dem eingesetzten BFE-Führer der BPol für den Innenbereich des Hauptbahnhofes ausnahmslos bestätigt.“ 684



Aus dem Einsatzprotokoll des Einsatzführungssystems eCebius ergaben sich zusammenfassend insgesamt sieben Hinweise auf Sexual-/Raubdelikte durch Personen, die als nordafrikanisch oder als Südländer beschrieben wurden. Der erste – protokollierte – Hinweis ging um 23:29 Uhr ein. Zwei Hinweise gingen jeweils zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr sowie zwischen 2:00 Uhr und 3:00 Uhr ein. Die letzten beiden Hinweise gingen um 4:59 Uhr und 5:08 Uhr ein. Aus den insgesamt 157 protokollierten Einsätzen macht diese Gruppe von Delikten mithin weniger als 5% aus. Aus den vorliegenden Tondokumenten über die bei der Leitstelle des PP Köln eingegangenen Notrufe über „110“ ergibt sich, dass früh und über den gesamten Abend Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern über die Entwicklungen rund um den Bahnhofsvorplatz eingingen, aber nicht sämtliche Notrufe zur Eröffnung eines Einsatzanlasses in eCEBIUS geführt haben. Bereits vor 23.29 Uhr gab es Hinweise auf Übergriffe zum Nachteil von Frauen. Die Leitstellen-Beamten hätten somit über den Verlauf des Silvesterabends die grundsätzliche Lage-Entwicklung feststellen und eine entsprechende Informationsweitergabe an den Regeldienst und die Besondere Aufbauorganisation einleiten müssen –
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Erfahrungsbericht Meyer BB 4 PP Köln Ordner 1.pdf, Bl.11.
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zumal zahlreiche Anrufende mehrfach zurückgaben, dass sie – obwohl die Leitstelle immer wieder auf vorhandene Polizei verwies – Polizei für sie in dem betroffenen Raum nicht erkennbar war. Der Zeuge Reintges hat dazu angegeben: „Es ist schwer zu glauben. Ich kann es … Ich weiß auch nicht, wie ich es begreifbar machen soll, aber wir hatten diese Lage nicht. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn da nur 10 % mal angerufen hätten – 110. Und wir haben ja eben gesagt, dass normalerweise die Schwelle, wo Menschen den Notruf anrufen, deutlich geringer ist. Aber dann, wenn nur 10 % angerufen hätten, hätten wir eine völlig andere Lage gehabt. Dann hätten wir gewusst, da ist was ganz Schlimmes zugange. Das hatten wir nicht. Wir haben das, weil das so noch nie passiert ist … Das sind ja völlig perverse Dinge, die hatten wir nicht auf dem Schirm. Das hatten wir nicht kapiert.“685 Allerdings hat der Zeuge Reintges auch ausgeführt: „Und wenn es da eine Häufung gegeben hätte von diesen Delikten – was heißt eine Häufung, das hätten schon nur einige mehr zu sein brauchen –, ja, dann hätte man darauf reagieren müssen. Aber, ich meine, das wird der Knackpunkt dieser ganzen Befragung sein – meiner und auch noch der anderen Kollegen –, weil es eigentlich kaum darstellbar ist, dass diese Lage, die im Anschluss bekannt geworden ist mit diesen vielen Übergriffen, uns in der Nacht nicht zur Kenntnis gekommen ist. Und wir haben ja keine Augen zugemacht. Sie sollten mir alle glauben, dass nicht nur ich selber – wie gesagt, meine Tochter war da irgendwo –, aber auch die jungen Kollegen sich zerreißen würden, wenn die so Dinge mitkriegen. Aber sie sind uns nicht zugetragen worden, und man ist darauf angewiesen, dass man diesen Input kriegt, um dann eine neue Lageentscheidung zu treffen, um dann eventuell andere Maßnahmen zu treffen.“686



685 686



APr. 16/1212, S. 73. APr. 16/1212, S. 80.
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Nach dieser Einschätzung hätte die Polizeiführung auch bereits auf einige Straftaten aus dem Bereich der Sexualdelikte mit einer geänderten Einsatzkonzeption reagiert. Objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen einiger solcher Straftaten lassen sich sowohl den eCebius-Protokollen als auch den Angaben der eingesetzten Aufklärungsbeamten des EA 2 entnehmen. Warum diese nicht zur Kenntnis der Polizeiführung gelangt sind oder nicht als Lagebild Grundlage der Entscheidung der Polizeiführung wurden, lässt sich nicht nachvollziehen. Insbesondere hat sich nicht klären lassen, welche Informationen über Sexualdelikte der Dienstgruppenleiter der Kriminalwache beim PP Köln während der Einsatznacht hatte. Nach den Angaben des Sachverständigen Prof. Dr. Egg waren bereits in der Nacht 18 Sexualdelikte angezeigt worden687, wobei vermutlich jedoch durch Aufnahme mehrerer Taten in jeweils einer Anzeige die Zahl der Anzeigenvorgänge geringer war. Selbst wenn nicht jede angezeigte Straftat dem Dienstgruppenleiter der Kriminalwache bekannt gewesen sollte, hätte deren jeweilige Schwere nach Ansicht des Sachverständigen dennoch Anlass dazu gegeben, dem Phänomen nachzugehen:



„Aus dem Bund-Länder-Bericht geht ja hervor – das wusste ich nicht; das ergibt sich ja nicht aus den Anzeigen –, dass es im gesamten Jahr 2015 keinen einzigen solchen Fall gegeben hat, und zwar nicht nur in Köln nicht, sondern offenbar bundesweit nicht, also den Fall, dass eine große Gruppe von nicht zwei, drei oder vier – so etwas gibt es schon –, sondern von 15, 20 oder 50 Personen Frauen gezielt umkreist, dann begrapscht und dann bestiehlt und ausraubt und es den Frauen dann nur mit Mühe gelingt, wieder davonzukommen.



Das heißt: Diese Form des sexuellen Übergriffes war etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Und schon in dieser Nacht wusste man offenbar davon. Man wusste natürlich nicht, wie viele das waren, dass das Hunderte von Frauen waren. Aber man wusste, dass sich hier etwas ereignet hat, was es vorher in Köln und auch sonst wo so noch nie gegeben hatte.“688



687 688



Vgl. die Aussage des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, APr. 16/1591, S. 38. APr. 16/1591, S. 36.
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In dem vom Sachverständigen Prof. Dr. Egg erwähnten Abschlussbericht der BundLänder Projektgruppe Silvester vom 26. August 2016 ist festgehalten worden, dass die „gegenständlichen Silvestervorfälle … im Ergebnis als unvorhersehbares, neuartiges Ereignis zu bewerten“ sind.689.



Dazu hat der Leiter der Projektgruppe, der Zeuge Degenkolb, bekundet:



„Wenn man sich anschaut, dass es in ganz 2015 107 Straftaten gab, die in etwa diesen Silvestertaten entsprechen, aber auch nur in etwa, nämlich in der Form, dass sie im öffentlichen Raum überfallartig oder aus Gruppen heraus begangen wurden, also Sexualstraftaten bzw. Sexualstraftaten mit Eigentumsstraftaten, und das mit den Zahlen von dieser einzigen Silvesternacht vergleicht, dann kann man, denke ich, diese Aussage auch nachvollziehen – zumal auch bei diesen retrograd betrachteten Straftaten zu einigen uns benannten Taten schon von den Kollegen selbst mitgeteilt wurde: „Wir haben hier ganz erhebliche Zweifel am Tatablauf“, bzw. dies auch schon gerichtlich gewürdigt wurde und es zu keiner Verurteilung bzw. auch zu keinen weiteren Ermittlungen gekommen war.“ 690



Auf die Frage, ob die Projektgruppe Erkenntnisse zu vergleichbaren Silvestervorfällen im europäischen Ausland gewonnen habe, hat der Zeuge Degenkolb ausgeführt:



„Wir haben zunächst mal Silvester 2015 in geringem Umfang … Es gab dann relativ zeitnah nach Silvester auch gleich ein Treffen bei Europol. Ich bin selbst auch hingefahren und habe mich mit den europäischen Kollegen beraten. Da wurde von vereinzelten Vorfällen berichtet. Zum Beispiel haben die skandinavischen Kollegen berichtet, dass es schon vor Silvester im Rahmen von Konzertveranstaltungen zu Übergriffigkeiten, die dem geähnelt haben, was wir jetzt an Silvester erlebt hatten, in ganz geringem Umfang, auf keinen Fall in dieser Massivität, gekommen ist. Aber dass dieser Modus Operandi – dieses Umringen, diese Separieren, diese sexuellen Belästigungen, diese sexuellen Nötigungen – dort stattgefunden hat, war mir bekannt, ist mir bekannt, ja.



689 690



Bundeskriminalamt, Abschlussbericht der BPLG „Silvester“ , S. 35 (vgl. Anlage). APr. 16/1591, S. 10 f.
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Wir haben natürlich auch die Arbeit fortgesetzt. Unsere Bund-Länder-Projektgruppe hat im Prinzip mit dem 20. Juli 2016 geendet. Aber mit dem Phänomen beschäftigt man sich natürlich weiterhin. Und es gibt ja auch immer mal wieder Anfragen dazu. Mir ist natürlich bekannt, dass es im Nachgang auch in Deutschland zum Beispiel beim Karneval der Kulturen und beim Schlossgrabenfest Darmstadt in kleinerem Umfang solche Straftaten gab. Mir ist natürlich auch bekannt, dass es jetzt 2016 an Silvester zum Beispiel in Österreich Vorfälle gab. Auch aus Bangalore wurden Vorfälle mitgeteilt. Aber letztendlich habe ich hier keine detaillierten Informationen oder keine weiterführenden Informationen als die, die auch in den allgemein zugänglichen Medien zur Verfügung stehen.“ 691



Auf die Frage, wie man auf die Silvesterübergriffe in Köln hätte reagieren müssen, hat der Sachverständige Prof. Dr. Egg geantwortet:



„Man hätte sofort in der Nacht oder dann am 1. Januar klären müssen – auch mit den obersten Stellen, sicherlich auch mit dem Innenministerium –: Wo gab es das in anderen Orten? – Und das gab es ja dann auch, wie man jetzt erfahren hat. In anderen Orten von Nordrhein-Westfalen oder in anderen großen Orten in Deutschland gab es ähnliche Vorfälle. Man hätte klären müssen, ob das ähnliche Tätergruppen und ähnliche Vorgehensweisen waren. Denn das ist ein Novum gewesen. Insofern hätte es aus meiner Sicht schon Anlass gegeben, das gründlicher zu prüfen, auch von obersten Stellen aus.“692 Der vom Zeugen geäußerten generellen Annahme, dass die eingesetzten Polizeikräfte sich „zerreißen würden“, um den Geschädigten zu helfen, stehen allerdings Angaben aus einem anonymen Brief an die Staatsanwaltschaft Köln mit der Überschrift „Anzeige gegen die Kölner Polizei“ gegenüber: „Wir sind in dieser Nacht von ca. sieben Männern, die untereinander Arabisch geredet hatten, bedrängt worden. Wir wurden an die Wand gedrückt und zwi-
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APr. 16/1591, S. 11. APr. 16/1591, S. 41.
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schen den Beinen, an den Brüsten und am Kopf „betatscht“. Einer dieser Männer fasste mir zwischen die Beine, leckte sich seine Finger danach ab und versuchte dann, mir diesen Finger in den Mund zu stecken. Als wir uns wehrten, wurden wir auf das Übelste beschimpft, was ich hier nicht wiederholen möchte, und brutaler angefasst. Wir haben uns zusammen losgerissen und sind Richtung Breslauer Platz gelaufen. Diese Männer liefen uns nach. Im Bereich des Kreisverkehrs standen an der Ecke zwei Polizisten. Beide Beamte sahen uns und auch klar und deutlich diese Täter. Wir sprachen die Beamten an, dass wir Hilfe benötigten und versuchten alles in der Hektik zu schildern. Nachdem die Täter sahen, dass wir zu den beiden Polizisten liefen, rannten diese zurück in die Menge. Der eine Polizist ließ uns nicht ausreden, der andere drehte sich in Richtung Rheinufer und tat so, als ob er da etwas Wichtiges zu schauen hätte. Uns wurde dann erklärt, wir sollten uns beruhigen, es sei sicherlich nicht so schlimm gewesen und sie könnten uns nur raten, da nicht mehr hineinzugehen, sie würden es auch nicht tun, und alles würde sich regeln. Meine Freundin schrie den Beamten an, dass es da drin brutal zuging und er ermahnte uns, mit ihm anständig zu reden. Es kamen noch andere Frauen herbei und wir waren uns alle einig, beide Beamte wollten oder durften nichts unternehmen. Es wäre sicherlich einfach gewesen, als wir auf beide zuliefen und um Hilfe riefen, sofort einen der Täter, der dicht hinter uns war, festzuhalten. Die Beamten taten das nicht.“693 Ob diese Angaben objektiv belastbar oder subjektiv gefärbt sind, ist allerdings schwierig zu beurteilen. Im weiteren Verlauf der Anzeige wird nämlich geschildert: „Nun hören wir im Radio und lesen in der Presse, dass Seitens der Kölner Polizei, dem Polizeipräsidenten, einem Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft und unserem Innenminister Jäger, alles herunter gespielt wird und die sich keinerlei Schuld bewusst sind. Wir sind alle drei in Köln geboren, wohnen hier Jahre lang, aber so etwas haben wir hier noch nicht erlebt. Es sind über 90 Anzeigen eingegangen, wieso spielen die Herren alles runter. Wir haben Frauen gesehen, die schreiend auf dem Boden lagen, einer stand mit offener Hose daneben, ein anderer versuchte sich
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Fallakte 1286 der EG Neujahr, BB 4: Fallakte 1277 bis 1300.pdf, Bl. 41.
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auf die Frau zu legen. Alles im Griff, wird sicher nicht so schlimm gewesen sein?“694 Ein derartiges Sexualdelikt ist, soweit erkenntlich, jedenfalls durch das oder die Opfer nicht angezeigt worden. Auch die befragten Opferhilfeorganisationen konnten von einem derartigen Delikt nicht berichten. Von nicht hilfreichen Polizeibeamten wird hingegen auch noch in 32 anderen Strafanzeigen berichtet.695 Die dort gemachten Schilderungen ähneln dabei den oben dargestellten Angaben, so dass davon auszugehen ist, dass es durchaus Polizeibeamte gab, die von Straftaten unmittelbar vor Ort erfahren haben, aber keine Maßnahmen trafen und auch keine Informationen weitergaben. Dem Sachverständigen Prof. Dr. Egg wurden 1.580 Vorgänge der EG Neujahr zur Verfügung gestellt. Von den 1.580 Vorgängen waren im Rahmen des Gutachtens 1.022 Fälle auswertbar. Insgesamt wurden 449 der 1020 angezeigten Delikte696 (entspricht 44 %) aller begangenen und angezeigten Straftaten aus dem Bereich der Ermittlungsgruppe Neujahr, die dem Sachverständigen Prof. Dr. Egg vorgelegt worden waren, auf Bahnhofsvorplatz und Domplatte begangen. Im Rahmen der vorgenommenen Auswertung durch den Sachverständigen, ist ein Ergebnis, dass insgesamt bei 72,2 % (= 738) aller Delikte eine Tatörtlichkeit im Freien angegeben wurde. Von diesen 738 Delikten wurden 336 (= 45,5 %) auf dem Bahnhofsvorplatz und 169 (25,5 %) auf der Domplatte verübt.697 Zum 21. September 2016 waren durch die EG Neujahr insgesamt 1.617 Straftaten in 1.204 Vorgängen erfasst.698 Von den 1.020 angezeigten Delikten, die Gegenstand der Begutachtung durch Prof. Dr. Egg waren, handelte es sich bei 302 Delikten um ausschließliche Sexualdelikte (einschließlich der Beleidigung auf sexueller Grundlage gemäß § 185 StGB, die formal nicht den Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zugehörig ist), bei 175 Straftaten um kombinierte Eigentums- und Sexualdelikte, bei 474 Straftaten um ausschließliche Eigentumsdelikte und bei 69 Straftaten um sonstige Delikte. Dementsprechend
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Fallakte 1286 der EG Neujahr, BB 4: Fallakte 1277 bis 1300.pdf, Bl. 42. Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 4.pdf, Bl. 40. 696 Von den insgesamt 1.580 Strafanzeigen waren 560 statistisch ungültig, z.B. wegen Doppelverfolgung; vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 11. 697 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 4.pdf, Bl. 14. 698 Vgl. Vernehmung des Zeugen Schulte, APr. 16/1438, S. 85. 695
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ist bei 46,8 % aller angezeigten Straftaten (auch) ein Sexualdelikt und bei 63,7 % (auch) ein Eigentumsdelikt begangen worden.699 Bei Eigentumsdelikten wurden in 63,3 % der Fälle ausschließlich Frauen Opfer einer Straftat, in 31,5 % der Fälle ausschließlich Männer und in 5,2 % der Fälle sowohl Männer als auch Frauen.700 Lediglich in einem Fall wurde ein Mann Opfer eines Sexualdelikts, in allen übrigen Fällen Frauen.701 Eine Vergewaltigung im Sinne des § 177 Abs. 2 StGB kam nach Auffassung der Kriminalpolizei zunächst in 21 Fällen in Betracht. Dazu hat die Zeugin Volkhausen, zuständige Dezernentin der Staatsanwaltschaft Köln, ausgeführt: „Also, nach derzeitiger Einschätzung, polizeilicher Einschätzung – weil wir von der Staatsanwaltschaft noch nicht alle Akten gesehen haben –, kommt der Tatbestand der Vergewaltigung in 21 Fällen in Betracht, wobei in 16 Fällen von einem Versuch auszugehen ist. Ich möchte, damit Missverständnisse gar nicht erst entstehen, zum Begriff der Vergewaltigung hier vorab sagen: Es handelt sich nicht um vollzogenen Geschlechtsverkehr, sondern es geht bei allen Taten hier um das Eindringen mit Fingern in Körperöffnungen der Geschädigten.“702



Zum 21. September 2016 hatte sich die Anzahl der Vergewaltigungen auf 27, davon 19 Versuche, erhöht.703 Im Mai 2016 waren 175 Personen soweit identifiziert, dass sie von der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln als Beschuldigte eines Strafverfahrens im Komplex Silvesternacht geführt wurden.704 Die überwiegende Anzahl dieser Beschuldigten war nordafrikanischer Herkunft, insbesondere algerischer und marokkanischer Nationalität. Es befanden sich allerdings auch Deutsche, Iraker, Syrer und Tunesier unter den Beschuldigten.705 Ebenfalls ein großer, allerdings zahlenmäßig nicht bezifferbarer Anteil der ermittelten Beschuldigten bestand aus Personen, die entweder einen Asylantrag bereits gestellt hatten oder noch stellen wollten, und zu diesem Zweck erst Ende 2015 nach Deutschland eingereist waren. Am 21. September 2016 wurden 299 Personen
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Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 11. Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 18. 701 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 22. 702 APr. 16/1304, S. 130. 703 Vgl. Aussage des Zeugen Schulte. APr. 16/1438, S. 88. 704 Vgl. Aussage der Zeugin Volkhausen, APr. 16/1304, S. 124. 705 Vgl. Aussage der Zeugin Volkhausen, APr. 16/1304, S. 124. 700
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polizeilich als Tatverdächtige geführt.706 Von diesen Personen stammten 81 aus Algerien, 83 aus Marokko, 33 aus dem Irak, 25 aus Syrien, 21 aus Deutschland und die übrigen Personen in einer Häufigkeit von weniger als jeweils 10 Personen aus anderen Ländern. Von diesen Personen waren 98 illegal in Deutschland aufhältig, 96 Asylbewerber, 46 mit sonstigem legalen Aufenthaltsstatus und eine kleinere Zahl mit abgelehnten Asylanträgen.707 Die Tatverdächtigen wurden – soweit überhaupt Personenbeschreibungen abgegeben wurden – in 61,9 % der Fälle als „arabisch/nordafrikanisch“, in 36,2 % der Fälle als „ausländisch“ und in 1,9% er Fälle als „deutsch/europäisch“ beschrieben708, ohne dass eine scharfe Trennung der verwendeten Begrifflichkeiten erkennbar wäre. Von den im Nachgang durch Strafverfolgungsmaßnahmen aufgefundenen oder georteten Mobiltelefonen befanden sich die meisten in Asylbewerberunterkünften.709 Nach der Hypothese des Sachverständigen lassen sich die Art und die Häufigkeit der zwischen den 31. Dezember 2015 und dem 1. Januar 2016 im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs, des Bahnhofsvorplatzes und der Domplatte begangenen Straftaten durch einen Zustand der Regellosigkeit erklären, der dazu geführt habe, dass sich auch Personen an den Straftaten beteiligten, die dies im Vorfeld nicht geplant gehabt hätten. Es sei eine „Sogwirkung“ entstanden, die zu der flächendeckenden Begehung von Sexual- und Eigentumsdelikten geführt habe. Zu dieser Einschätzung gelangte auch die Bund-Länder-Projektgruppe „Silvester“:



„Als weiterer wichtiger situationsbezogener Einflussfaktor ist das nach außen hin nicht sichtbare Eingreifen der Sicherheitsbehörden in Betracht zu ziehen. So



zeigen



beispielsweise



Forschungsergebnisse,



dass



sich



die



Wahrscheinlichkeit der Begehung von Vergewaltigungen im Falle garantierter Straffreiheit erhöht.



706



Vgl. Aussage des Zeugen Schulte, APr. 16/1438, S. 85. Vgl. die Aussage des Zeugen Schulte, APr. 16/1438, S. 86; die verwendete Terminologie scheint allerdings uneinheitlich, da Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die nicht aus sonstigen Gründen einen Aufenthaltstitel besaßen, auch der Gruppe „illegaler Aufenthalt“ zugerechnet werden könnten. 708 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, S. 20. 709 Vgl. Aussage der Zeugin Volkhausen, APr. 16/1304, S. 140. 707
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Des Weiteren sind beispielsweise gemäß des „Routine Activity Approach“ ein tatbereiter Täter, ein geeignetes Tatziel (Opfer) und die Schutzlosigkeit des Opfers



Voraussetzung



für



das



Entstehen



einer



Straftat.



Diese



Rahmenbedingungen trafen in der Silvesternacht u. a. in der Form zu, dass die Unübersichtlichkeit der Situation auch Schutz vor Strafverfolgung gewährte.“710



Für diesen Fall wäre für die Anzahl der begangenen Straftaten neben der individuellen Schuld des jeweiligen Straftäters – der im Übrigen auch nach den Ausführungen des Sachverständigen bereits von vornherein jedenfalls die Begehung einer solchen Tat für sich nicht völlig ausgeschlossen gehabt haben dürfte – auch ursächlich, dass ein solcher Raum, in dem die geltenden Regeln gefahrlos missachtet werden konnten, da sie faktisch nicht durchgesetzt wurden, überhaupt entstehen konnte. Der Sachverständige Prof. Dr. Egg hat zu diesem Erklärungsansatz ausgeführt:



„Das heißt: Die Gelegenheit war eben da, und es muss noch etwas anderes da gewesen sein – die Lust, so etwas zu tun, also die Lust, hier sozusagen die Herrschaft über diesen Platz zu haben, indem man Frauen demütigt, indem man sie begrapscht und betatscht und auch noch bestiehlt. Das ist für mich eine zwingende Voraussetzung dafür, dass man so etwas macht; also nicht nur, dass es möglich war – das ist auf einem leeren Platz nicht möglich; es müssen viele Menschen da sein –, sondern auch, dass man es wollte, dass man sozusagen einen subjektiven Gewinn davon hatte, indem man hier anderen Personen zeigen konnte: Ich darf das mit dir machen, und mir passiert nichts.“711



Nach den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind zur Erklärung mehrere Faktoren zu berücksichtigen, zumal zur Motivation der jeweiligen Täter keine Erkenntnisse vorliegen. Dazu hat der Zeuge Degenkolb ausgeführt:



„Die



wesentlichen



Erklärungsansätze



für



uns



sind



zum



einen



gruppendynamische Phänomene bei diesen Feierlichkeiten aus diesen großen Menschengruppen heraus.



710



Abschlussbericht der Bund-Länder-Projektgruppe „Silvester“ vom 26.08.2016, BB 2017-01-18 Abschlussbericht Silvester - offene Version.pdf, Bl. 45. 711 APr. 16/1591, S. 46.
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Es hat natürlich etwas mit Enthemmungsfaktoren zu tun. Man hat das ja auch ganz gut auf den Bildern gesehen, die in den Tagen nach Silvester dann auch in den Medien veröffentlicht wurden. Da hat natürlich auch Alkohol eine Rolle gespielt.



Wir haben es hier natürlich auch mit Frustrationen, also sozialkultureller Benachteiligung von jungen Zuwanderern zu tun.



Eines möchte ich auch noch mal ausdrücklich betonen. Der Bericht ist ja auch in die Medien gelangt, und zwar relativ zeitnah. Es hat im Prinzip keine 24 Stunden gedauert. Da wurde ja dem BKA unterstellt, das BKA fordere willige Frauen für Zuwanderer. Das haben wir damit natürlich überhaupt nicht gemeint. Wir haben einfach gesagt: Ein Erklärungsansatz für kriminogenes Verhalten ist natürlich auch ein Frustrationserlebnis. Und das haben wir bei jungen Zuwanderern hier zum Teil auch vorliegen.



Dann haben wir als Erklärungsansatz auch einen kulturalistischen Ansatz – und jetzt komme ich wieder auf dieses Frauenbild – natürlich vorwiegend in nordafrikanischen Staaten gefunden. Wenn man zum Beispiel nach Ägypten schaut, gibt es entsprechende Untersuchungen, auch von der WHO. Fast jede Frau wird im Laufe ihres Lebens dort Opfer von sexuellen Übergriffen. In welcher Intensität, das unterscheidet sich natürlich. Aber das ist natürlich auch ein Erklärungsansatz.



Weil das auch häufig im Raum stand, möchte ich explizit betonen, dass wir gemeinsam mit unseren Wissenschaftlern vom Kriminalistischen Institut herausgearbeitet haben: Religion spielt in diesem Kontext keine Rolle.



Der letzte Erklärungsansatz, den ich auch benennen möchte und auch benennen muss, ist: Dass hier Kriminalität in dieser Form entstanden ist, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass für die potenziellen Täter das Gefühl entstanden sein kann, dass mit keinerlei Sanktionen zu rechnen ist; sprich: dass 367
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zumindest wahrnehmbar hier eine entsprechende polizeiliche Einsatzstärke nicht vorhanden war – aus Sicht der Täter wohlgemerkt. Wir haben nicht diese Einsatzstärken überprüft. Es ist denkbar, dass die Täter hier einfach gesehen haben: „Es kommt zu solchen Übergriffen, und letztendlich passiert im Prinzip nichts; die Übergriffigen verschwinden einfach wieder in der Menge“, und sich dann auch davon haben animieren lassen.“712



Dies zu verhindern, wäre ureigene Aufgabe der Ordnungsbehörde und der Polizeibehörden gewesen. Für die Hypothese der Regellosigkeit als Auslöser der Straftaten spricht, dass sich aus den Videoaufnahmen der Nacht jedenfalls im Zeitraum vor der Räumung des Bahnhofsvorplatzes deutlich erkennen lässt, dass die geltenden Regeln zum friedlichen Abbrennen von Feuerwerkskörpern jedenfalls nicht beachtet wurden. Auch die Aussagen der Zeugen und Polizeibeamten sprechen dafür, dass die anwesenden Personen sich nicht mehr in einem Zustand befanden, in dem sie der Beachtung gesellschaftlicher Regeln große Bedeutung beimaßen. Gegen eine solche Annahme spricht allerdings, dass nach den schriftlichen Aussagen vieler Geschädigter in den Strafanzeigen ein erheblicher Teil der Straftaten nicht etwa unkontrollierte Spontantaten, sondern durch mehrere abgestimmt handelnde Personen gezielt vorbereitete, komplexe Delikte waren: Das von einer Geschädigten geschilderte Öffnen einer Gasse, um Opfer in diese zu locken und einzukesseln setzt ein planmäßiges, koordiniertes Verhalten voraus, das nur schwerlich mit alkoholbedingter Enthemmung und einer Tatbegehung, die maßgeblich auf einer günstigen Gelegenheit beruht, in Einklang zu bringen ist. Auch ist über die Anzahl der Taten, die jeweils ein Täter begangen hat, nichts bekannt. Bei einem Gesamtumfang der Anzeigen von etwa 1.500 hätten demnach auch ohne die Herausrechnung der nach Angaben des Sachverständigen nicht auswertbaren Anzeigen die polizeilichen bekannten ca. 300 Tatverdächtigen jeweils im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 6:00 Uhr etwa fünf Straftaten begehen müssen, um sämtliche Straftaten zu erklären. Dies erscheint keineswegs ausgeschlossen. Da im Jahr 2015 in Köln 359



712



APr. 16/1591, S. 6 f.



368



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Tatverdächtige, die der Täterklientel NAFRI zuzuordnen waren, ermittelt worden waren,713 ließe sich rein statistisch die Summe der begangenen Straftaten unter Annahme dieser Parameter auch allein mit Gruppen bereits bekannter Antanz-Taschendiebe erklären. Allerdings ist ebenfalls festzuhalten, dass nach den Schilderungen der Geschädigten durchaus nicht alle Delikte durch gezielt und abgestimmt handelnde Gruppierungen begangen worden sind; es finden sich hinreichend Strafanzeigen, die auf eine Tatbegehung durch einzelne Täter hindeuten. Belastbare Hinweise auf eine Abstimmung der namentlichen bekannten Beschuldigten lagen zudem den Strafverfolgungsbehörden nicht vor; vielmehr haben zielgerichtete Ermittlungen in Kreisen vermuteter „Antanz-Diebe“ den Verdacht einer Absprache nicht bestätigt.



714



Eine der zuständigen



Staatsanwältinnen, die Zeugin Volkhausen, hat dazu ausgeführt: „Wir haben auch noch weiter diesen Aspekt [der möglichen Tatabsprachen] natürlich nicht aus den Augen verloren. Wir haben zum Beispiel die Telekommunikationsdaten aus der Silvesternacht erhoben, haben 1,6 Millionen Datensätze erhalten. Die Polizei hat das für uns aufgearbeitet in Form eines Telekommunikationsbaumes, einer Übersicht. Wir waren dann doch überrascht, dass man dieser Übersicht schon entnehmen konnte, dass es Gruppen gab, die auch untereinander Kontakt hatten. Also, es war nicht so, dass das jetzt eine Vielzahl von Personen waren, die nur Kontakte außerhalb, nach außen hatten, sondern die auch untereinander sehr stark in Verbindung standen. Das sprach für uns nach dem ersten Anschein auch für eine Verabredung. Das hat sich aber auch weiter nicht erhärten lassen. Und von den Fachleuten der Polizei, die insbesondere auf dem Gebiet dann auch ermittelt haben, hat auch niemand ernsthaft die Annahme geäußert, dass wir damit Beweis werden führen können, dass organisierte Strukturen vorhanden waren. Sondern man muss sich das eher so vorstellen wie eine Art Schneeballsystem: Die modernen Medien führen halt dazu, dass man sehr oft mit einer Vielzahl von Leuten in Kontakt treten kann. Was wir sagen können, ist, dass sich viele zum Feiern verabredet haben in Köln, dass sie teilweise auch in Gruppen angereist sind – Gruppen von drei
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Vgl. die Aussage des Zeugen Schulte, APr. 16/1438, S. 65. Vgl. Aussage der Zeugin Volkhausen, APr. 16/1304, S. 126.
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bis fünf Personen, teilweise auch größere Gruppen –, dass sich Gruppen auch vor Ort in Köln zusammentelefoniert haben, verabredet haben: Wo trifft man sich



genau?



–



Das



ist



unsere



Interpretation



dieses



Telekommunikationsbaumes. Inhaltlich können wir aber nicht sagen, dass die Verabredungen dahin gingen, dass man von vornherein beabsichtigt hat, Straftaten zu begehen.



[…]



Wir haben zum einen natürlich jeden Beschuldigten, den wir ermittelt haben, bei der Vernehmung auch speziell danach gefragt. Bei den Beschuldigten in meinen Fällen hat nicht einer eine derartige Verabredung bestätigt. Wir haben auch die Mobiltelefone der Beschuldigten dann daraufhin ausgewertet, auch auf Kommunikation,



die



stattgefunden



hat,



die



vielleicht



auf



derartige



Verabredungen schließen lässt. Auch das ist ergebnislos geblieben. Und wir haben auch Finanzermittlungen getätigt, das heißt, wir haben bei den ermittelten Beschuldigten nachgehalten, welche Geldbewegungen, welche Kontenbewegungen in letzter Zeit vorgenommen worden sind, um vielleicht daraus Strukturen erkennen zu können, dass zum Beispiel Geldbeträge immer an einen gewissen Punkt ins Ausland gegangen wären oder so. Aber auch das ist völlig ohne Ergebnis geblieben.



Das heißt, wir haben ... Ich kann es nur auf den jetzigen Ermittlungsstand – wir sind ja noch nicht am Ende mit den Ermittlungen – beschränken und sagen: Wir haben im Augenblick keine belastbaren Erkenntnisse für eine Verabredung.“715



Auch hat es Erkenntnisse darüber gegeben, dass die in Köln bekannten Taschendiebe nur untergeordnet an der Begehung beteiligt gewesen sein könnten. Der ehemalige Leiter der EG Neujahr, der Zeuge Schulte, hat dazu bekundet: „Wie gesagt, waren es ja zum großen Teil Täter von auswärts. Es war auch so, dass die Täter aus Köln, die wir seit 2012 hatten, sich auch noch massiv über diese Silvesternacht aufgeregt haben, weil die ihnen das Geschäft vermiest



715



APr. 16/1304, S. 126 f.



370



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



haben. Sie haben gesagt, dass sich so was tatsächlich nicht gehört, weil sie eben nicht mehr unbehelligt ihren Taschendiebstählen in dem Bereich nachgehen konnten, sondern ihnen durch ihre Landsleute quasi das Geschäft nachhaltig kaputt gemacht wurde.“716



Inwieweit im Zuge der EG Neujahr im Nachgang zu den Silvesterereignissen eine Auswertung von Daten aus dem Bereich „social media“ tatsächlich erfolgte , hat sich nicht widerspruchsfrei aufklären lassen. Aus den schriftlichen Aufzeichnungen der EG Neujahr geht hervor, dass am 13. Januar 2016 ein Auftrag zur Medienauswertung (Apple, facebook, Whatsapp, Google) erteilt wurde. Am 22. Januar 2016 wurde festgehalten, dass von Seiten facebook und Google geantwortet wurde, dass Inhaltsdaten per Rechtshilfeersuchen angefragt werden können. Zur Medienauswertung in Bezug auf den Messenger-Dienst Whatsapp wurde nichts Weiteres hinterlegt. Ob die aufgezeigten Rechtshilfeersuchen gestellt wurden, hat sich im Verlauf des Untersuchungsausschusses nicht klären lassen.717



Der Zeuge Düren hat dazu erklärt: „Ich gehe davon aus, was da in Köln steht, ist was anderes, als was ich vorhin beschrieben habe. Wenn das im Rahmen der Ermittlungsgruppe ist, dann wollen die natürlich wissen, ob bestimmte Tatverdächtige möglicherweise kommuniziert haben über die sozialen Netzwerke. Dafür brauchen Sie natürlich richterliche Beschlüsse zu den Tatverdächtigen. Das ist nicht die Anfrage, die wir im Kreise der Innenminister gestellt haben. Im Kreise der Innenminister haben wir gefragt: Haben die Länderpolizeien Informationen darüber, dass es über Facebook Aufrufe gegeben hat, öffentliche Aufrufe, denen dann irgendwelche Täter gefolgt sind? Derartige öffentliche Aufrufe hat es nur einen gegeben, und zwar in Hessen. Das sind zwei verschiedene Dinge.“718



716



APr. 16/1438, S. 90. BB4 PP Köln 13, S. 368 u. 392. 718 APr. 16/1304, S. 114 f. 717
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Zusammenfassend spricht daher mehr gegen als für eine gezielte Absprache oder Tatplanung durch größere Gruppen. Folgt man also der Hypothese des Sachverständigen, bliebe aber dennoch festzuhalten, dass es Personen oder Personengruppen gegeben haben muss, die als Auslöser des „Sogs“ fungiert haben. Dabei könnte es sich um Gruppen aus dem so genannten „Antänzer“-Milieu gehandelt haben, die zu Recht davon ausgingen, dass es ihnen im Schutze der Dunkelheit und des hohen Personenaufkommens leicht möglich sein würde, durch intensive Körperberührung Eigentumsdelikte zu begehen. Dafür spricht, dass die Existenz einer derartigen Täterklientel bekannt ist und deren Straftaten zumindest aus einiger Entfernung betrachtet einer sexuellen Belästigung ähnlich sehen mögen. Dafür spricht ebenfalls, dass die Zusammensetzung der Menge auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln – es waren überwiegend junge Männer nordafrikanischen Aussehens zugegen – eine große Überschneidung mit der so genannten „Antänzer“-Szene aufweist, die ebenfalls zum weit überwiegenden Teil aus jungen Männern aus Nordafrika besteht. Dagegen spricht indessen, dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt am Abend auch einige Sexualdelikte begangen worden sind und dass bislang eine Verbindung von Eigentumsdelikten mit Sexualdelikten aus dem Bereich der „Antänzer“ Szene nicht als typische Begehungsform der Straftaten (sogenannter Modus Operandi) bekannt ist. Zudem sind bisher insbesondere Männer Opfer der Antanz-Tricks geworden. Auch lässt der große Teil der erst recht kurz vor der Tat nach Deutschland eingereisten Personen vermuten, dass diese sich Silvester 2015/2016 noch nicht lange genug in Deutschland befunden hatten, um sich bereits in einer festen sozialen Gruppierung im Sinne einer Szene etabliert oder Straftaten begangen zu haben719. Dazu hat der Zeuge Degenkolb geäußert:



„Ich mag natürlich nicht ausschließen, dass auch sogenannte Antänzer hier Sexualdelikte mit begangen haben. Aber nachdem wir auch festgestellt haben, dass ein guter Teil der Personen, die hier mit Sexualdelikten bzw. diesen Kombinationsdelikten straffällig wurden, nicht aus Köln stammte, sondern angereist ist – oder auch in diesen anderen Städten zu diesen Feierlichkeiten angereist ist –, hat sich da für uns eine eher geringe Schnittmenge ergeben.



719



Vgl. die Aussage des Zeugen Blaut, APr. 16/1304, S. 158.
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Gleichwohl zielten die verschiedenen Erklärungsansätze für das Entstehen dieser Übergriffigkeiten auch nicht in diese Richtung, dass man als potenzieller Täter unbedingt schon Vorerfahrungen im Bereich Eigentumskriminalität oder allgemein Kleinkriminalität haben musste, sondern darauf, dass da tatsächlich andere Faktoren eine Rolle gespielt haben.“720



Schließlich lässt der Umstand, dass international die durch Gruppen von Männern begangene sexuelle Belästigung von Frauen in Menschenmengen auch ohne die gleichzeitige Begehung von Eigentumsdelikten als Phänomen beobachtet worden ist,721 es nicht ausgeschlossen erscheinen, dass die Begehung von Eigentumsdelikten durch „Antanzen“ und die Begehung der sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015/2016 in keiner Beziehung zueinander stehen. Die Übertragung der Erkenntnisse, die zu diesen internationalen, insbesondere aus Ägypten, Indien, Pakistan, Bangladesch und Nepal berichteten Vorkommnissen gewonnen worden sind, auf Deutschland ist jedoch nicht bedenkenlos möglich, da ländertypische Strukturen und Rahmenbedingungen solche Formen der Gewalt begünstigen können und diese auch historisch einzubetten sind.722 Auch unterscheiden sich die beobachteten Delikte, soweit sie Gegenstand der Untersuchung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe waren, in ihrer Begehungsweise. Die Arbeitsgruppe hatte zu diesen Delikten wissenschaftliche Erkenntnisse eingeholt, die der Zeuge Degenkolb beschrieben hat:



„Das war im Prinzip ein Auftrag von uns an das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamtes. Wir haben gebeten, hier eine Literaturrecherche vorzunehmen. Diese Literaturrecherche haben die Kollegen in eigener Verantwortlichkeit vorgenommen. Dabei sind sie zu folgendem Ergebnis gekommen: In den maghrebinischen Staaten kommt es immer wieder zu Übergriffigkeiten gegen Frauen. In Afghanistan und Pakistan spielt das sogenannte Eve teasing eine Rolle – anzügliche Bemerkungen machen, hinterherpfeifen, auch anfassen. Im indischen Raum – das ist auch allgemein
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bekannt, denke ich – spielen Gruppenvergewaltigungen immer wieder eine Rolle. Man hat hier also geschaut, ob dieses Phänomen, wie es an Silvester in Köln, Düsseldorf und diesen anderen Städten aufgetreten ist, in dieser Form international bekannt ist. Auch diese Literaturrecherche des Kriminalistischen Institutes konnte uns nicht bestätigen, dass dieses Phänomen eins zu eins in dieser Form schon vorgekommen ist. Das war der Kern des Ergebnisses. Uns war es halt wichtig, dass man hier eine fundierte Literaturrecherche vornimmt, damit es dann, wenn man tatsächlich sagt, dass das ein neuartiges Phänomen ist, auch so ist. Das war der Kern dieser Literaturrecherche.“723



Einige Parallelen lassen sich ungeachtet der völlig unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnisse in Deutschland einerseits und in den genannten Staaten andererseits jedoch feststellen, die möglicherweise tatbegünstigend gewirkt haben können: „Bei den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln und anderen Städten wurden überwiegend Flüchtlinge/Asylbewerber und Personen mit Migrationshintergrund als Tatverdächtige identifiziert. Gerade für diese Personengruppe treffen besondere problematische Faktoren zu, die in diesem Kontext als Erklärungsansatz fungieren können.



Kriminologisch relevant ist auch die sozialstrukturelle Benachteiligung von Personen mit Migrationshintergrund als wesentlicher Erklärungsansatz für die Begehung von Straftaten. Die Isolation vom Arbeitsmarkt und Bildungssystem erschwert die soziale Integration auf unterschiedlichen Ebenen (persönlicher Austausch, finanzielle Teilhabe, Anerkennung). Andauernde Perspektivlosigkeit in Form von fehlenden Chancen auf Asyl und Arbeit kann als Auslöser für Frust und Aggression gewertet werden.
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erschwerte Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung und Familiengründung. Weiterhin ist anzunehmen, dass gruppendynamische Prozesse den Verlauf eines
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gegenseitiges Anstacheln und dem Gefühl der Anonymität in der Masse bestärken können. Diese Gruppendruckphänomene sind gekennzeichnet durch Konformitätsdruck, Verstärkerwirkungen und einer höheren Risikobereitschaft. Hinzukommen könnten Enthemmungsfaktoren wie die Besonderheit des Abends (Silvesternacht) und eine Intoxikation durch berauschende Mittel. “724



Auch können kulturelle Prägungen des Herkunftslands – möglicherweise durch erlernte Geschlechterrollenverhältnisse – die Tatgeneigtheit des Einzelnen beeinflusst haben.725 Dafür sprechen Erkenntnisse aus dem Projekt „klarkommen!“, das u.a. vom PP Köln betreut wird. Dortige Sozialarbeiter, welche über enge Kontakte zu Nordafrikanern verfügen, teilten mit, dass den Klienten die sexuellen Übergriffe aus ihren Heimatländern bekannt sind. Offenbar komme es in den nordafrikanischen Staaten regelmäßig dann zu ähnlichen sexuellen Übergriffen, wenn es zu größeren Menschenansammlungen komme.726 Diese täterbezogenen Erklärungsansätze hat der Zeuge Degenkolb ergänzt:



„Bei unseren Tätern lässt sich ja nun vermuten, dass dieses Bild, das von Deutschland in den Herkunftsstaaten existent ist … Das ist ja auch hinlänglich publiziert, denke ich. Die jungen Männer erwarten sich im Prinzip etwas anderes als das, was sie tatsächlich in Deutschland vorfinden. Sie erwarten sich zumindest eine reelle Chance. Ich glaube nicht, dass jeder in der Form von Deutschland denkt, dass er glaubt, er komme hierher und bekomme diese klassischen Statussymbole – Mercedes, was da immer im Raum stand, blonde Freundin etc. Das konnte man ja genug nachlesen.



Dann kommen diese jungen Männer hierher und stellen zunächst mal fest, dass es unter Umständen für sie – jetzt wieder bezogen auf die maghrebinischen Staaten – vielleicht gar keine Chance gibt oder dass es ein unglaublich harter
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Abschlussbericht der Bund-Länder-Projektgruppe „Silvester“ vom 26.08.2016, BB 13 2017-01-18 Abschlussbericht Silvester - offene Version.pdf, Bl. 44 f.. 725 Abschlussbericht der Bund-Länder-Projektgruppe „Silvester“ vom 26.08.2016, BB 13 2017-01-18 Abschlussbericht Silvester - offene Version.pdf, Bl. 45. 726Vgl. Antwort zu Frage 3.) in BB 4 PP Köln Ordner 3.pdf, Bl. 336.
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Weg ist, um diese Chance überhaupt nur wahrnehmen zu können. Und das führt – das lässt sich auch gut nachvollziehen, denke ich – zu Frustrationen. Diese Frustrationen schlagen sich zum Beispiel in Aggressivität nieder. Sie schlagen sich zum Beispiel in kriminellen Handlungen nieder – nicht eins zu eins und natürlich auch nicht bei jedem. Aber es ist ein möglicher Erklärungsansatz und auch ein Erklärungsansatz, der in der Kriminologie im Prinzip anerkannt ist.



Und daraufhin haben wir reflektiert. Das war natürlich auch eine Erkenntnis, die uns unsere Kollegen vom Kriminalistischen Institut zugeliefert haben. Sie hat auch mit unserem Verständnis – als Kriminalbeamter kennt man natürlich auch Kriminalitätsentstehungstheorien – übereingestimmt. Deshalb haben wir diese Theorie, diesen Erklärungsansatz, diese Hypothese mit aufgeführt.



Wir konnten hier ja niemals eine längerfristige, wissenschaftlichen Kriterien eins zu eins genügende Untersuchung mit aussagebereiten Tätern durchführen. Das würde es natürlich deutlich aufhellen.“727



Die Zeugin Volkhausen hat aus Sicht einer Staatsanwältin dazu ausgeführt:



„Die Frage, was zuerst da war bzw. ob die sexualisierten Übergriffe dazu dienten, die Eigentumsdelikte zu ermöglichen, haben wir uns auch gestellt, und die wird auch regelmäßig in Gerichtsverhandlungen gestellt. Wir haben bisher noch keinen konkreten Schluss daraus ziehen können. Teilweise wissen es die Opfer selber nicht. Wir stellen natürlich auch den Geschädigten immer die Frage, welchen Eindruck sie hatten, ob jetzt der sexuelle Übergriff oder das Eigentumsdelikt im Vordergrund gestanden haben. Und die meisten Frauen haben uns diese Frage nicht eindeutig beantworten können. Was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass es ja auch geschädigte Männer gab, und bei den Akten, die mir bisher vorgelegen haben, hat es keinen sexuellen Übergriff zulasten eines Mannes gegeben. Wenn man jetzt schon die Hypothese vertritt,
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dass der sexuelle Übergriff eine hervorragende Ablenkung ist, so werden Männer eben auf andere Art und Weise abgelenkt.“728



Um den nach der Hypothese des Sachverständigen ursächlichen Zustand der Regellosigkeit zu verhindern, hätte dieser zunächst durch die Polizei- oder Ordnungsbehörden erkannt werden müssen. Da es den Polizeibehörden nach der Einsatzkonzeption der Stadt Köln bekannt war, dass diese sämtliches Personal auf den Rheinbrücken eingesetzt hatte, hätte die konkrete Zuständigkeit am Silvesterabend gemäß § 1 Abs. 1 S. 1, S. 3 PolG NRW hierfür beim PP Köln außerhalb des Bahnhofs und innerhalb des Bahnhofs jedenfalls bei der Bundespolizei als Bahnpolizei (§ 3 Abs. 1 BPolG) gelegen. Die Einsatzkonzeption des PP Köln war dabei zwar auch innerhalb des zu erwartenden Spektrums an Aufgaben nicht optimal, was auch bereits kurz nach dem Einsatz im LZPD festgestellt worden war. In einer Mail vom 4. Januar 2016 führte der Zeuge Rose vom LZPD aus, in einem zuvor geführten Gespräch mit dem Zeugen Niederhausen vom PP Köln zu dem Erfahrungsbericht der 14. BPH – namentlich der Zeuge Meyer – zum Silvestereinsatz in Köln gesagt zu haben, „dass die Zuweisung zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt sehr wohl sachgerecht war, da die beschriebenen Konfliktsituationen bisher noch nicht aufgetreten waren und in der Form auch nicht absehbar waren…“ Ein weiterer Passus in dieser Mail deutet darauf hin, dass zumindest der Zeuge Rose generelle Problembereiche des PP Köln als ursächlich für den Ablauf des Einsatzes ansah: „Vielmehr habe ich ihm [Niederhausen] mitgeteilt, dass ich Köln interne Problemstellungen im Bericht erkannt habe (wie immer Strafverfolgung, Einbindung von Kräften K im operativen Bereich, Anzahl der MA der FüGru, Anzahl der GefKw…).“729
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Warum das LZPD, das diese Mängel anscheinend als strukturell – und bereits vor Silvester 2015/2016 vorliegend – wahrgenommen hat, weder selbst auf deren Abstellen hingewirkt noch diesen Zustand weitergemeldet hat, hat sich nicht aufklären lassen. Hinsichtlich der vorzunehmenden Maßnahmen sehen sowohl die Einsatzplanung als auch der zugrundeliegende Einsatzbefehl nachvollziehbarere und angemessene Handlungsschritte vor, die allerdings bereits vor Beginn des Einsatzes nicht umgesetzt worden waren: Um eine zutreffende Lageeinschätzung vornehmen zu können, hätte die nach dem Einsatzbefehl des PP Köln durch die AAO zu leistende offene Aufklärung durchgeführt werden müssen. Dabei kann „offene Aufklärung“ sinnvollerweise nicht als die bloße Mitteilung ohnehin bekannter wichtiger Tatsachen verstanden werden. Ein solches Verhalten versteht sich innerhalb jeder Arbeitsorganisation von selbst und bedürfte keiner ausdrücklichen Erwähnung im Einsatzbefehl. Tatsächlich sind eigenständige Aufklärungseinsätze in der AAO nicht vergeben worden. Auch, weil die zur Verfügung stehenden Einsatzmittel früh in anderen Einsätzen gebunden waren. Hierüber erfolgte allerdings weder eine Mitteilung an den DGL der Leitstelle noch an den Polizeiführer der BAO. Selbst die Mitteilung wichtiger Lageerkenntnisse unterblieb, da diese entweder in der Leitstelle des PP Köln lediglich in das Einsatzführungssystem in der Annahme protokolliert wurden, dass die zuständige Organisationseinheit sich um sie kümmern werde, oder sie seitens der Einsatzbearbeitung der allgemeinen Aufbauorganisation in der Polizeiinspektion 1 zwar gesehen, aber nicht bearbeitet wurden, da man dort davon ausging, dass die Leitstelle das notwendige veranlassen würde. Der Aufbau eines Einsatzführungssystems, das eine konkrete Zuständigkeit für die Leitung und Überwachung – kurz: eben „Führung“ – der Einsätze nicht erkennen lässt, ist vor diesem Hintergrund bemerkenswert. Auch die in diesem Zusammenhang erwähnte Darstellung der Einsätze unter Schlagworten, die mit automatischen Prioritäten versehen werden und für sich genommen über den Einsatz wenig Aussagekraft besitzen, erscheint für die Transparenz der Lage für alle Einsatzkräfte bedenklich: Es mag sachlich nicht falsch sein, den unkontrollierten Abschluss von Feuerwerkskörpern auf und in einer Menschenmenge als Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen zu bezeichnen. Wenn daraus aber eine automatische Zuweisung der niedrigsten Einsatzpriorität resultiert, die ihrerseits dazu führt, dass 378
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menschliche Führungskräfte den tatsächlichen Einsatzgrund nicht mehr wahrnehmen, wird lagegerechte Einsatzführung zumindest erschwert. Unabhängig von möglichen Fehlern des automatisierten Einsatzführungssystems wussten aber seine Bediener darum, dass die Einsatzprioritäten dergestalt vergeben wurden; es hätte also im Bereich des Menschenmöglichen gelegen, durch ausdrückliche Hinweise oder anderes Vergeben von Schlagworten sicherzustellen, dass lagerelevante Erkenntnisse weitergegeben wurden. Zudem erscheint die geringe Kommunikation der beteiligten Führungsebenen – DGL der AAO in der PI 1, Polizeiführer der BAO und DGL Leitstelle – bemerkenswert. Der als DGL Leitstelle in der Nacht tätige Zeuge Stinner hat in einem Formblatt zur Erfassung von Einsatzerfahrungen festgestellt, es sei in der ganzen Nacht nur zu einem Telefonat mit dem Polizeiführer gekommen. Er hat für die Zukunft angeregt, „der Polizeiführer solle trotz hohen Einsatzaufkommens die Leitstelle regelmäßig informieren“.730 Das Erkennen und Bearbeiten der polizeilichen Lage wurde auch dadurch erschwert, dass eine Verantwortlichkeit für die Weiterleitung und Bearbeitung von Bürgermeldungen widersprüchlich gehandhabt wurde: In einem eindringlichen Notruf von 23:28 Uhr teilte die Anruferin mit, dass sie von den angesprochenen Polizeibeamten auf die 110 verwiesen worden sei.731 Die damit eingeschaltete Leitstelle war nicht der BAO, sondern der allgemeinen Aufbauorganisation zugehörig. Dies hat den Informationsfluss nicht vereinfacht. Zudem haben die Notrufsachbearbeiter der Leitstelle ihrerseits in wenigstens einem Fall732 eine Anruferin auf die Polizeibeamten verwiesen, die sich bereits am Bahnhof befänden. In diesem Fall wurde auch kein Einsatz in eCebius angelegt.733 In wiederum einem anderen Fall ist der Anzeigeerstatterin mitgeteilt worden, dass mehrere Streifenwagen auf dem Weg seien, die jedoch nie erschienen.734
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Dies lässt darauf schließen, dass eine klare Zuordnung von Zuständigkeiten für die Bearbeitung jedenfalls nicht durchgehalten worden ist. Allerdings war sie auch nicht in jedem Fall zu beanstanden: Auf den oben geschilderten Anruf von 23:28 Uhr legte die Leitstelle unmittelbar einen Einsatz an, in dem um 0:57 Uhr die Personalien einer Person überprüft wurden; es liegt nahe, dass ein Tatverdächtiger ermittelt wurde.735 Eine Weitergabe der Lageinformation an die BAO findet sich in dem Einsatzprotokoll jedoch nicht.



Durch die fehlende Vergabe ausdrücklicher Aufklärungsaufträge innerhalb der Allgemeinen Aufbauorganisation einerseits und den fehlenden Fluss der tatsächlich über Notrufe und Einsatzprotokolle tatsächlich vorhandenen Informationen an den DGL, die DGL der AAO bzw. den Polizeiführer der BAO andererseits war ein Bild über die Lage und ihre Entwicklung am Kölner Hauptbahnhof dienstlich nicht vorhanden; dass der Polizeiführer mit der Bahn anreiste und daher eigene Eindrücke erhielt, stellt ein zufälliges Ereignis dar. Zwar wurde die Durchführung von Aufklärungseinsätzen auch durch den Polizeiführer der BAO nicht ausdrücklich eingefordert. Jedoch ist nach den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Egg fraglich, ob ein unverzügliches Handeln des Polizeiführers dadurch, dass er sofort bei Dienstbeginn ausdrückliche Aufklärung befohlen hätte, die Entstehung oder Ausweitung eines Raumes der Regellosigkeit noch hätte verhindern können. Es lässt sich auch nicht mit Sicherheit feststellen, dass eine unverzüglich nach dem eigenen Erleben des Polizeiführers um 20:40 Uhr befohlene Räumung des Bahnhofsvorplatzes noch eine präventive Wirkung gehabt hätte. Diese hätte auch unter Einbeziehung der zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Kräfte der Bereitschaftspolizei aus dem Einsatz der JVA Ossendorf mutmaßlich nicht vor 22:00 Uhr stattfinden können, da diese Kräfte nur noch in Zugstärke vorhanden waren und nach den übereinstimmenden Angaben sämtlicher beteiligter Polizeibeamten bereits die Räumung des Bahnhofsvorplatzes mit zwei Zügen Bereitschaftspolizei-Hundertschaft die Kräfte bis aufs äußerste forderte. Es gibt keine Indizien dafür, dass eine um 22:00 Uhr bereits erfolgte Räumung andere Konsequenzen gehabt hätte als die um 23:30 Uhr erfolgte
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Räumung. Nach den Ausführungen des Sachverständigen wäre eine größere Polizeipräsenz und ein wesentlich früheres Eingreifen schon nach den allerersten Übergriffen geeignet und auch erforderlich gewesen, um den dramatischen Verlauf des Abends zu verhindern oder wenigstens abzuschwächen.736 Die Kräfte der BPH ohne einen Zug (ca. 83 Beamte) hatten ihren Dienstbeginn um 22.00 Uhr und standen somit ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung.737 Vor 22.00 Uhr stand der Kölner Polizei aus der zweiten BAO („JVA Ossendorf“) bis um 21.48 Uhr nur noch eine Einsatzgruppe (ca. 11 Beamte) aus der ursprünglichen Stärke „BPH ohne einen Zug“ zur Verfügung. Ein Einsatzzug sowie die Hundertschaftsführung wurden bereits um 19.55 Uhr aus diesem Einsatz – und damit 45 Minuten vor dem Eintreffen des EPKH Reintges und seinen eigenen Eindrücken bei der Anreise – entlassen. Bis 21.07 Uhr standen aus der BAO „Ossendorf“ vom Grunde her noch die Zugführung sowie drei Einsatzgruppen (=zweiter Einsatzzug) zur Verfügung, allerdings: Sowohl die Zugführung als auch zwei dieser Einsatzgruppen befand sich in einem Fahndungseinsatz im Kölner Stadtgebiet und wurden um 21.07 Uhr aus dem Dienst entlassen, so dass eine Einsatzgruppe (=ca. 11 Beamte) verblieb, die um 21.48 Uhr entlassen wurde. Zum Zeitpunkt der ersten Meldung, dass die Kräftelage nicht ausreicht (22.14 Uhr) standen somit keine Kräfte mehr aus der BAO „Ossendorf“ zur Verfügung. Die Entscheidung zur Räumung des Bahnhofsvorplatzes wurde getroffen, um Gefahren für Besucher aus dem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik und damit aus Sicherheitsgründen aufzulösen.738 Die Räumung selbst könnte ihrerseits durch die mit ihr verbundene Errichtung von Absperrungen die Taten sogar begünstigt haben. Dies schilderte die Zeugin Volkhausen: „[Es sind] natürlich auch Absperrungen durch die Polizei errichtet worden […], und das hat es teilweise den Opfern nicht leichter gemacht. Also, es gibt durchaus auch Aussagen von Frauen, die sagen: Wir sind in so eine Gruppe von Männern geraten, die uns betatscht haben, und als wir dann endlich
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draußen waren, liefen wir gegen eine Polizeiabsperrung und mussten zurück.“739



Hinweise darauf, dass die erfolgte Räumung von Domtreppe und Bahnhofsvorplatz weitere Straftaten sogar unterstützt haben könnte, ergeben sich auch aus den Fallzahlen aus dem Gutachten von Prof. Dr. Egg. Im Auftrag des Ausschusses hat dieser sich mit der zeitlichen Verteilung der Straftaten beschäftigt.740 Dabei hat der Gutachter sich an den im Gutachtenauftrag vorgegebenen Zeitintervallen ausgerichtet. Die Liniengrafik auf Seite 12 des Gutachtens scheint zunächst den Schluss nahezulegen, dass die Straftaten mit Beginn der Räumung um 23:35 Uhr deutlich zurückgingen. Dadurch, dass die in Ansatz gebrachten zeitlichen Phasen unterschiedlich lang sind, ist die Grafik jedoch interpretationsbedürftig. Der Sachverständige hat die Grafik in seiner Anhörung daher selbst als nicht ganz maßstabsgerecht bezeichnet.741 Denn die Räumungsphase betrifft einen Zeitraum von lediglich 40 Minuten und die Phase unmittelbar danach 30 Minuten, während der Abschnitt vor der Räumung drei Stunden ausmacht. Rechnet man die Straftaten auf dem Bahnhofsvorplatz/Domplatte742 auf einen Wert von Straftat pro Stunde um, ergeben sich folgende Tatfrequenzen: Zeitraum vor der Räumung (3 Std.): ca. 47 Delikte pro Stunde Zeitraum der Räumung (40 Min.): ca. 110 Delikte pro Stunde Zeit unmittelbar nach der Räumung (30 Min.): ca. 198 Delikte pro Stunde Der Sachverständige hat bestätigt, dass eine derartige Berechnung sachgerecht sei.743 Zwar ist aufgrund der sich im Verlaufe des Silvesterabends aufbauenden Lage davon auszugehen, dass Straftatenhäufigkeit auch in den drei Stunden vor der Räumungsmaßnahme sukzessiv ständig zugenommen haben dürfte. Auch ist in Rechnung zu stellen, dass die Anzahl der Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz zu Mitternacht hin stetig zugenommen haben dürfte.744 Dennoch ist der erhebliche Anstieg der Straftatenfrequenz ab Beginn der Räumung auffällig. Ein Begünstigungseffekt ließe sich auch
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ohne weiteres dadurch erklären, dass durch die Räumung des Platzes potentielle Täter und Opfer dichter zu einander gebracht wurden. Außerdem könnten mögliche Fluchtversuche von Geschädigten durch Polizeiketten erschwert worden sein. Der Sachverständige hat hierzu bestätigt, dass die Räumung des Bahnhofsvorplatzes jedenfalls keinen präventiven Effekt gehabt habe. Die Fallzahlen seien erst nach 1:20 Uhr zurückgegangen.745 Damit ist allerdings auch nicht gesagt, dass die Räumung des Bahnhofsvorplatzes überflüssig oder schädlich war, da ihr vordringliches Ziel – die Verhinderung von Schwerverletzten oder Toten durch eine Massenpanik, die im Bereich des Möglichen lag – erreicht worden ist. Angesichts des Umstands, dass nach den Angaben des Sachverständigen bis 20:30 Uhr am Silvesterabend erst 2,2 % der insgesamt angezeigten Straftaten begangen worden waren, liegt es aber nahe, davon auszugehen, dass ein regelloser Zustand um 20:30 Uhr noch nicht entstanden war. Eine Räumung zu diesem Zeitpunkt hätte daher möglicherweise die Entstehung eines Raumes der Regellosigkeit auf dem Bahnhofsvorplatz und im Bahnhof verhindert (ohne dass damit gesagt wäre, dass ein solcher dann nicht wegen der im Bereich des Hauptbahnhofs gebundenen Kräfte im Bereich der Ringe entstanden wäre, der nach den Planungen der Polizei örtlich den eigentlichen Einsatzschwerpunkt darstellte). Angesichts der bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Notrufe, der Feststellungen der Besucher des Jahresabschlussgottesdienstes im Kölner Dom und der Tatsache, dass sich zwei unterschiedliche Einsatzmittel der Polizei während dieses Gottesdienst am Kölner Dom befanden, war es für die in der allgemeinen Aufbauorganisation tätigen Polizeiführer oder die Leitstelle auch nicht objektiv ausgeschlossen, die dortige Situation zu erkennen und die Lage richtig einzuschätzen. Dies hätte allerdings die Mitteilung wichtiger Erkenntnisse durch die eingesetzten Beamten vor Ort, deren richtige Beurteilung und Protokollierung durch die Einsatzbearbeitung oder die Leitstelle und die Weitergabe dieser Beurteilung an die jeweiligen DGL oder den PF der BAO erfordert. Tatsächlich wurden keine Erkenntnisse mitgeteilt, die anderweitig erlangten Erkenntnisse weder richtig beurteilt noch zweckmäßig protokolliert und keine Informationen an die DGL oder den PF der BAO weitergegeben. Die DGL der AAO wie auch der PF der BAO forderten von sich aus auch
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keine Informationen an, obwohl sie ausdrücklich mit der Aufklärung beauftragt worden waren. Zudem hätte für ein frühes polizeiliches Einschreiten bei den handelnden Personen ein Bewusstsein darüber herrschen müssen, dass in der Gruppendynamik, wie sie sich im Bahnhof und auf dem Bahnhofsvorplatz abspielte, eine wesentliche Voraussetzung für eine Situation der Regellosigkeit angelegt war, zumal es genügend Hinweise sowohl von Bürgern als auch von Rettungsdienstpersonal auf einen unsachgemäßen und gefährlichen Gebrauch von Pyrotechnik zum Nachteil anderer Menschen gab. Alleine zur Abwehr von Gefahren aus diesem mehrfach dokumentierten unkontrollierten und unsachgemäßen Einsatz von Pyrotechnik wäre ein früheres Einschreiten – sprich: eine niedrige Einschreitschwelle der Polizei - am Bahnhofsvorplatz angezeigt gewesen. Ohne ein solches Bewusstsein musste eine frühere Räumung des Bahnhofsvorplatzes mangels Gefahr rechtswidrig scheinen. Hinsichtlich der begangenen Sexualstraftaten war ein solches Bewusstsein sicherlich schwierig zu erlangen, da nach den Ergebnissen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe über die Silvesternacht 2015/2016 in Deutschland vorher keine polizeilichen Erkenntnisse über derartiges Verhalten in Gruppen vorlagen. Allerdings hätte sich möglicherweise gerade aus der Neuartigkeit der Straftatbegehung, die ersichtlich geeignet war, die öffentliche Sicherheit erheblich zu beeinträchtigen, eine Handlungsnotwendigkeit erkennen lassen können. Dazu hat der Sachverständige Prof. Dr. Egg ausgeführt:



„Wenn das richtig ist, was in dem Bericht der Bund-Länder-Projektgruppe steht, dass es im gesamten Jahr 2015 keine vergleichbaren Fälle gegeben hat, dann hätte es jemandem, der kriminalistisch erfahren ist, auffallen müssen. Und ich gehe davon aus, dass so ein Dienstgruppenleiter das ist, dass das also nicht einfach jemand ist, der da kurzzeitig beschäftigt ist. So jemandem hätte sofort auffallen müssen, dass wir es hier mit Delikten einer ganz speziellen Art zu tun haben, die in dieser Form noch nicht aufgetreten sind. Das ist nichts von dem, was man bei großen Massenansammlungen von Menschen immer erwarten muss – Taschendiebstähle, irgendwelche Übergriffe, Tatschereien von einzelnen Tätern. Dieses gezielte Umzingeln in diesen drei Anzeigen und das
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gruppenhafte Vorgehen sind so eine Besonderheit, dass einem das eigentlich auffallen muss.“746



Auf die Frage, welche Maßnahmen hätten getroffen werden müssen, hat der Sachverständige Prof. Dr. Egg geantwortet:



„Na ja; in dieser Nacht wäre vielleicht tatsächlich nichts zu machen gewesen, weil es einfach zu wenige Bedienstete gegeben hat, die vor Ort hätten eingreifen können und das beobachten können. Das ist jedenfalls meine milde Formulierung. Also, da fehlen mir die Kenntnisse, wie viele Polizeikräfte noch da gewesen wären, dass man jetzt was hätte machen können.“747



Zudem hätte auch der bereits frühzeitig wahrzunehmende und durch unterschiedliche Personen mitgeteilte enthemmte Umgang mit Feuerwerkskörpern erkennen lassen können, dass sich ein Zustand zu entwickeln begann, der von Regellosigkeit geprägt war und polizeilich zu erheblichen Schwierigkeiten bis hin zur Unbeherrschbarkeit führen konnte. Der Sachverständige Prof. Dr. Egg hat die Intensität und die Zielrichtung des Polizeieinsatzes folgendermaßen bewertet:



„Es waren alle Male zu wenige. Es war aber auch für die wenigen nicht immer die richtige Strategie. Das heißt, auch wenn es zehn Mal so viele gewesen wäre, hätte man trotzdem das Falsche machen können. Die Lage wurde eben falsch eingeschätzt – mutmaßlich deshalb, weil man auf so eine Lage nicht vorbereitet war, weil man so etwas Ähnliches noch nirgendwo in Deutschland und auch nicht in Köln erlebt hatte. Man hatte Erfahrungen mit Silvesterfeierlichkeiten der Vergangenheit und hatte sich da auf Verschiedenes eingestellt. Man hatte die Erfahrungen mit der Loveparade, mit Massenveranstaltungen, dass die Menschen zu Tode gedrückt werden können. Aber man hatte mit dieser Form des gruppenhaften Begehens von Sexualdelikten in Kombination mit Eigentumsde-
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likten wirklich keine Erfahrungen. Und diese Erfahrung mit den Antanz-Trickdieben passt eben auch nicht; denn darum ging es hier eigentlich gar nicht. Es waren vielleicht auch welche darunter; aber das ist eine andere Gruppe von Personen und auch ein anderes Phänomen, eine andere Entstehung gewesen. Und darauf war man nicht vorbereitet.



Ob das – ich habe es ja in meinen Ausführungen gesagt – vorwerfbar ist, das weiß ich nicht. Aber falsch war es wahrscheinlich schon.“748



Tatsächlich deuten die Aussagen der die Situation selbst wahrnehmenden Polizisten darauf hin, dass spätestens ab 22.14 Uhr eine in die Richtung einer Gefahrenlage gehende Wahrnehmung vorhanden gewesen ist. Auch ist festzuhalten, dass – ungeachtet der Schwere und Häufigkeit der tatsächlich begangenen Straftaten – keine Eskalation der Regellosigkeit bis hin zu Plünderungen oder Brandstiftungsdelikten eingetreten ist. Dies dürfte auch auf das polizeiliche Einschreiten zurückzuführen sein. Auf die massenhafte Begehung der Eigentumsdelikte abzustellen wäre fehlerhaft, da diese aufgrund des professionellen Vorgehens der Täter sowohl für die Geschädigten, als auch für Polizeibeamte nicht ohne weiteres erkennbar sind. Hierzu hat sich der Zeuge Wagner hinsichtlich der Tatbegehung dieser Klientel wie folgt eingelassen: „Taschendiebe können Sie nur auf frischer Tat festnehmen – das ist das Entscheidende – und mit Menschen, die dieses Delikt ähnlich gut beherrschen wie die Täter. Also konkret: Mitarbeiter des Wach- und Wechseldienstes, Mit-arbeiter meinetwegen aus meinem Kommissariat Wirtschaftskriminalität, können keine Taschendiebstähle feststellen. Die erkennen den Taschendiebstahl überhaupt nicht. Man braucht dafür ein geschultes Auge. 749 […] „Also, man muss den Modus Operandi, die Vorgehensweise kennen. Man muss erkennen, dass eine Tat geschieht. Am besten – das verstehen diese Menschen dieser Fachdienststelle – muss man das schon erkennen, wenn der Täter einem potenziellen Opfer auflauert und mehr oder weniger gezielt da-nach sucht, um
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dann eine Tat zu begehen. Das erfordert auch aus polizeilicher Sicht einen Profi.“750



Jedoch hat das polizeiliche Verhalten die Verhinderung einer Massenpanik zum Ziel gehabt. Es ist durch keinen der führenden Polizeibeamten die Problemstellung erkannt worden, dass die eingetretene Situation durch gruppendynamische Prozesse gerade zur kontinuierlichen Begehung von Straftaten anregte. Wäre dies erfolgt, hätten jedenfalls bis kurz vor 20:00 Uhr die an der Demonstration an der JVA Ossendorf eingesetzten Kräfte für Maßnahmen zur Verfügung gestanden. Ein früheres Eingreifen wäre auch möglich gewesen, wenn Teile der BereitschaftsHundertschaft – wie ursprünglich geplant – bereits mit Meldezeit 20:00 Uhr vor Ort gewesen wären. Vor diesem Hintergrund ist ein kausaler Zusammenhang zwischen der teilweisen Ablehnung der Einsatzkräfte durch das LZPD und dem Geschehen in der Kölner Silvesternacht jedenfalls denkbar. Denn die Kräftereduzierung führte – wie dargestellt, dazu, dass der zunächst seitens des PP Köln vorgesehene Einsatzbeginn für einen Zug der Bereitschaftspolizei um 20:00 Uhr aufgegeben wurde. Passend hierzu hat der Zeuge Meyer bereits in seinem Einsatzbericht vom 2. Januar 2016 angeregt, für künftige Silvestereinsätze in Köln die Polizeikräfte zu verstärken und zeitlich gestaffelt in den Einsatz zu bringen: „Bei einer zu erwartenden, vergleichbaren Einsatzlage zu Sylvester 2016 sollte aus meiner Sicht die Kräftelage wie folgt angepasst werden: •



-1- BPH o. -1- Zug mit MOZ 20.00 Uhr, Bahnhofsvorplatz Raumschutz Bahnhofsvorplatz / Domplatte / Roncalliplatz mit dem Ziel frühzeitig relevante Bereiche mit Kräften zu besetzen und proaktiv mit entsprechenden Personengruppen umzugehen sowie eine konzentrierte Etablierung (möglichst) zu verhindern



•



750



-1- Zug mit MOZ 21.00 Uhr, Altstadt
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387



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Raumschutz Altstadt bzw. Eingreifkräfte, ggf. Unterstützung Bereich Dom / Hbf. •



-1- Zug mit MOZ 22.00 Uhr, OPARI-Bereich (Ringe) Raumschutz OPARI-Bereich (Ringe) bzw. Eingreifkräfte, ggf. Unterstützung Bereich Dom / Hbf.“751



Ab welchem Zeitpunkt und mit welcher Geschwindigkeit eine Räumung hätte erfolgen können, bleibt nur zu vermuten. Möglicherweise hätte aber so ein Zustand der Regellosigkeit verhindert werden können. Wie viele Straftaten dadurch verhindert worden wären, lässt sich nicht beurteilen, da über Anzahl und Größe der nicht nur tatgeneigten, sondern fest zur Tat entschlossenen Gruppierungen, die jedenfalls als Auslöser eines Zustands der Regellosigkeit erforderlich waren, nichts bekannt ist.



2.2. Bewertungen und Empfehlungen



Der Einsatz der Ordnungskräfte in der Silvesternacht in Köln mit den schwerwiegenden Folgen für die betroffenen Frauen lief völlig fehl. Insbesondere hat das Polizeipräsidium Köln auf die bereits um 17:00 Uhr feststellbaren schwerwiegenden Ordnungsstörungen nicht oder nur völlig unzureichend reagiert.



Dies ist allgemeine Erkenntnis und auch durch die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss eindrücklich bestätigt worden.



2.2.1.



Stadt Köln



2.2.1.1.



Erfahrungsberichte der Mitarbeiter der Stadt Köln



Zur Beantwortung der Frage, warum es der Stadt Köln nicht gelungen ist, in ihrem
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Zuständigkeitsbereich für eine friedliche und gewaltfreie Silvesternacht zu sorgen, sollen zunächst die vom Ausschuss beigezogenen Erfahrungsberichte ihrer Mitarbeiter zitiert werden.



2.2.1.1.1.



Einschätzung der Einsatzleiterin Silke Schorn



Die Zeugin Silke Schorn – die laut ihrer Aussage in der Sitzung am 8. April 2016 mit anderen Kollegen der Stadt Köln mit der Einsatzvorbereitung und der Einsatzdurchführung der Silvesternacht 2015 betraut war und die am Einsatztag die Einsatzleitung vor Ort für den Ordnungsdienst übernommen hatte – teile am 1. Januar 2016 um 02.51 Uhr dem Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, dem Zeugen Engelbert Rummel, und dem Abteilungsleiter des Ordnungsdienstes, dem Zeugen Jörg Breetzmann, per Mail752 Folgendes mit:



„Im Bereich der Hohenzollernbrücke war erwartungsgemäß ein hoher Zulauf zu verzeichnen. Aufgrund von Gleisquerern wurde die Brücke nach Rücksprache mit der Polizei nach dem Feuerwerk gegen ca. 1.00 Uhr zeitweise gesperrt, so dass jeweils nur ein Abfluss der Besucher/innen ermöglicht wurde. In diesem Zusammenhang war von Passanten berichtet worden, dass es auf der Brücke zu Panik gekommen sei, und es wurde von Zuständen wie in Duisburg gesprochen. Ich bin die Brücke daraufhin selber abgegangen und konnte keine entsprechenden Situationen mehr feststellen, so dass diese dann wieder in beiden Richtungen freigegeben werden konnte.



Insgesamt gab es zahlreiche brenzlige Situationen aufgrund des Umgangs mit Feuerwerkskörpern. Weiterhin haben wir der Polizei bei einer Ingewahrsamsnahme Amtshilfe geleistet. Eine Person mit Gaspistole wurde der Polizei übergeben.“
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Bericht des Außendienstmitarbeiters Christian Schlünz



Mit Schreiben vom 8. Januar 2016 berichtete der Verwaltungsangestellte Christian Schlünz seinen Vorgesetzten,753 dass die Außendienstmitarbeiter in der Neujahrsnacht um 23.00 Uhr von zwei jungen, weinenden Mädchen angesprochen worden seien, die mit Pfefferspray besprüht und von mehreren „ausländischen Jungs“ befummelt worden seien. Auch seien die Außendienstmitarbeiter am Neujahrstag um 0.20 Uhr von Passanten darauf angesprochen worden, dass sie sich von zwei algerischen Männern bedroht fühlten, die auf das Denkmal am Heinrich-Böll-Platz geklettert seien und von dort Silvesterknaller in die Menge geworfen hätten.



2.2.1.1.3.



Bericht des Außendienstmitarbeiters Emil Molnar



Ebenfalls mit Schreiben vom 8. Januar 2016 berichtete der Außendienstmitarbeiter Emil Molnar seinen Vorgesetzten,754 dass er mit weiteren städtischen Bediensteten in der Silvesternacht um ca. 0.45 Uhr wütende Schreie auf der Hohenzollernbrücke gehört habe. Ihnen sei dann von Frauen berichtet worden, dass ein alkoholisierter junger Mann mit Migrationshintergrund sie seit längerem unablässig verfolgt und begrabscht habe.



2.2.1.1.4.



Auswertung der Erfahrungsberichte



Die Stadt, die nach eigener Einschätzung für die Gefahrenabwehr auf der Hohenzollernbrücke zuständig war, hat diese Aufgabe in der Silvesternacht unzureichend wahrgenommen. Eigene Feststellungen von der Überfüllung der Brücke nach dem Silvesterfeuerwerk hat sie nicht getroffen. Die Einsatzleiterin wurde von den Außendienstmitarbeitern über die von ihnen festgestellten Sexualdelikte nicht informiert und war dementsprechend am Neujahrsmorgen nicht in der Lage, deren Erkenntnisse an den Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung weiterzugeben. Auch war die Einsatzleiterin
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nach Mitternacht für den Polizeiführer der Bundespolizei über Mobiltelefon nicht erreichbar. Das kurzfristig in der Wache der Landespolizei in der Stolkgasse abgegebene Funkgerät wurde nicht genutzt. Die Zeugin Schorn hat am 8. April 2016 bekundet,755 über den Einsatz der Bundespolizei auf der Hohenzollernbrücke sei sie in der Silvesternacht nicht unterrichtet worden. Auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihr nicht berichtet, dass es auf der Brücke zu voll oder unruhig gewesen sei oder sonstiges. Das Ordnungsamt habe in der Nacht auch keine Fußstreifen auf der Brücke eingesetzt. Sie selbst habe die Brücke gegen 22.45 Uhr auf der Südseite überquert und dabei keine Anhaltspunkte dafür bemerkt, dass es zu voll gewesen sei.



2.2.1.2.



Servicetelefon und Domstreife



Die Dienstzeit der Domstreife des Amtes für öffentliche Ordnung der Stadt Köln endete ausgerechnet am Silvesternachmittag um 14:00 Uhr, während sie sonst bis 22:00 Uhr im Einsatz ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch das Servicetelefon des Ordnungsamtes abgestellt und die Anrufer durch eine Band Ansage auf die Zuständigkeit der Polizei hingewiesen.



Die Stadt ist damit ihrer Verantwortung für die Sicherheit und Ordnung in der Silvesternacht und am Silvesternachmittag und -abend nicht nachgekommen. So wie Rettungsdienst und Feuerwehr ist gleichermaßen das Ordnungsamt gerade in einer Silvesternacht massiv gefordert. Es ist zu einfach, hier die polizeiliche Zuständigkeit zu begründen. Das Ordnungsbehördengesetz ist kein Gesetz, das von Montag bis Freitag gilt.
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Hohenzollernbrücke



Der Stadt Köln war die bauliche Struktur der Hohenzollernbrücke ebenso bekannt wie die große Schwierigkeit, sie im Falle einer Panik, ausgelöst z.B. durch eine fehlgeleitete Rakete, zu entfluchten.



Weiter verzichtete die Stadt ausdrücklich auf einen Streifendienst auf der Brücke. Damit hätten sie Personen, die dort irregulär oder unter gefährlichen Umständen Feuerwerkskörper abbrannten, jedoch feststellen, Feuerwerkskörper beschlagnahmen und ggfs. auch Personen festnehmen und der Polizei zuführen können. Auch wären gemeinschaftliche Streifen mit der Bundes- und Landespolizei möglich und sinnvoll gewesen.



Vermutlich wurde auf Streifengänge wegen einer zu geringen Zahl an städtischen Ordnungskräften verzichtet. Im Einsatz waren 23 Mitarbeiter des Amts für öffentliche Ordnung der Stadt Köln sowie 66 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes RSD.



Es ist als ein untauglicher Versuch zu bewerten, dass die Stadt Köln die Brücke und deren Auslastung bzw. die Personendichte lediglich von den Sperrpfosten aus beobachten/kontrollieren wollte, da die örtlichen Gegebenheiten zeigen, dass eine solche punktuelle und oberflächliche Kontrolle faktisch einer Nichtkontrolle der Personendichte entspricht. Es entspricht einer objektiven Unmöglichkeit, da kein menschliches Auge eine derartig lange Begehungsfläche – noch dazu bei Dunkelheit – überschauen kann.



Um 23:00 Uhr wurde der Bedienstete der Stadt Köln und Zeuge Schlünz von weinenden Mädchen angesprochen, die angaben, von mehreren ausländischen Männern erst „befummelt“ worden und dann aufgrund ihrer eigenen Gegenwehr mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Es ist anzunehmen, dass der Zeuge trotz der Funk Verbindung zur Polizei diesen Sachverhalt nicht gemeldet hat, da er die Mädchen zu den Rettungskräften schickte.



Hinsichtlich der Frage der Sperrung der Hohenzollernbrücke im Vorfeld ist es als Versäumnis der Stadt Köln anzusehen, keine erneute Besprechung dazu einberufen zu 392
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haben beziehungsweise dies nicht in der letzten Vorbesprechung zu Silvester 2016 ausreichend thematisiert zu haben.



2.2.1.4.



Eigenes und Fremdpersonal / RSD



Hinsichtlich der Unzufriedenheit mit der Qualifikation und Qualität der durch die Stadt Köln eingesetzten Ordner ist es als Versäumnis der Stadt zu werten, dass keine Qualitätsstandards und keine Vorgaben an die beauftragte Sicherheitsfirma vorgesehen wurden und keine Kontrollen am Einsatztag erfolgten. Inwieweit das stadteigene Personal für den Einsatz an Silvester 2015/2016 geeignet bzw. fortgebildet war, konnte der Ausschuss nicht beurteilen.



2.2.1.5.



Empfehlungen



Die Stadt Köln hat sehr zügig bereits am 5. Januar 2016 ein besonderes Sicherheitskonzept für alle Veranstaltungen angekündigt, bei denen viele Menschen in der Kölner Innenstadt erwartet werden. Sie will sich dabei orientieren an den Sicherheitskonzepten, die von Veranstaltungen von Groß-Events verlangt werden und in eine „fiktive Veranstalterrolle“ schlüpfen. Polizei, Stadt Köln und Ortungsdienste sollen das Sicherheitskonzept konsequent umsetzen. Als beschlossene Maßnahmen wurden der Einsatz von mobiler Videoüberwachung, die Ausleuchtung von potentiellen Gefahrenstellen, ein angemessener Kräfteeinsatz sowie der Einsatz von Sprachmittlern vereinbart.



Bei der Auswahl des Sicherheitsdienstes würden höhere Qualitätsanforderungen gestellt werden. Nunmehr verfüge die Stadt über einen Koordinierungsstab, eine bessere Außenkommunikation und eine Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen. Schließlich werde die Stadt den Dom, die Gläubigen im Dom und die Menschen im Vorfeld des Doms besser vor illegalen Böllern und illegalem Raketenbeschuss schützen, auf die Sicherung der Bahninfrastruktur hinwirken und die Auswirkungen von Sperrungen durch einen Experten für Crowd-Management überprüfen lassen.
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Es stellt sich nur die Frage, warum ein solches Sicherheitskonzept aufgrund der Erfahrung der vorherigen Silvesternächte nicht schon für die Silvesternacht 2015 beschlossen wurde. In der nachfolgenden Presseerklärung der Polizei in Köln zu den Koordinierungsgesprächen wurde auch das Thema des Betretungsverbots für bestimmte Bereiche, Meldeauflagen und das Verbot von Feuerwerkskörpern an neuralgischen Orten als zu prüfende Maßnahme vorgestellt.



2.2.2.



Bundespolizei



2.2.2.1.



Einsatzverlaufsbericht der Bundespolizei



Dem „Einsatzverlaufsbericht“ der Bundespolizeiinspektion vom 1. Januar 2016756, der von dem Polizeiführer der Bundespolizei, dem Zeugen Detlef Maschetzky, gezeichnet wurde, ist zu entnehmen, dass bereits bei Einsatzbeginn um 20.00 Uhr der Vorplatz von Migranten „aus dem arabischen und afrikanischen Kulturkreis“ stark besucht gewesen und es zu vermehrten Diebstählen in unterschiedlichen Geschäften im Hauptbahnhof gekommen sei. In Absprache mit den Kräften des Landes und dem Führer der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) sei zur Vermeidung einer Massenpanik und zur präventiven Gefahrenabwehr entschieden worden, den Vorplatz um 23.20 Uhr zu räumen. Die Zugänge A- und B-Tunnel seien vorübergehend geschlossen worden. Der Vorplatz sei um 0.00 Uhr geräumt gewesen. Gegen 0.15 Uhr habe sich die Lage im Hauptbahnhof entspannt. Um 0.34 Uhr habe die Hohenzollernbrücke „wegen einer Personengruppe im Gleis“ wieder komplett gesperrt werden müssen. Gegen 1.15 Uhr habe sich die Lage auf der Brücke entspannt. Während der Rückreisephase sei es vermehrt zu sexuellen Übergriffen durch nordafrikanische Staatsangehörige auf weibliche Personen gekommen. Nach Absprache mit der Landespolizei sei gemeinsam gegen diese Tätergruppe im Hauptbahnhof vorgegangen worden.



In einer „ersten Bewertung“ kam der Zeuge Maschetzky in seinem Einsatzverlaufsbericht zu dem Ergebnis:
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„Die Einsatzbelastung der Kräfte war äußerst hoch. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Delikten war der Kräfterahmen teilweise nicht ausreichend. Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Kräften verlief problemlos, ebenso verlief die Zusammenarbeit mit den Unterstützungskräften sehr positiv. Funk: Die Abdeckung im Hauptbahnhof Köln Digitalfunk war wie bekannt in verschiedenen Bereichen schlecht bis gar nicht gegeben. Anregung für den Einsatz Jahreswechsel 2016/2017: Absperrkonzept für den Bahnhofsvorplatz.“



2.2.2.2.



Einsatzerfahrungsbericht der Bundespolizei



Der Führer der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, der Zeuge Bernd Nieß, schilderte in seinem „Einsatzerfahrungsbericht“ vom 4. Januar 2016757, seine Einheit sei schon bei der Anfahrt zur Dienststelle am Hauptbahnhof von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert worden. Im Einsatzverlauf hätten zahlreiche Frauen und Mädchen den eingesetzten Beamten sexuelle Übergriffe durch Migranten und Migrantengruppen geschildert. Der viel zu geringe Kräfteansatz habe alle eingesetzten Kräfte „ziemlich schnell an die Leistungsgrenze“ gebracht.



2.2.2.3.



Zusammenarbeit mit der Landespolizei



Die Erkenntnisse der Bundespolizeibeamten in ihren Berichten, die sie im Wesentlichen auch in ihren Aussagen vor dem Ausschuss bestätigt haben, sind, soweit sie nur innerdienstliche Angelegenheiten betreffen, vom Untersuchungsausschuss nicht zu bewerten.



Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass während der Räumung des Bahnhofsvorplatzes in der Silvesternacht die Zugänge zum A- und B-Tunnel des Bahnhofsgebäudes
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von Kräften der Bundespolizei nicht komplett gesperrt wurden, wie es mit dem Polizeiführer des Landes vereinbart war. Als der BFE-Führer der Bundespolizei, der Zeuge Nieß, gegen 22:45 Uhr Kontakt mit dem Einsatzabschnittsführer 2, dem Zeugen Meyer, aufgenommen hatte, wurde die Räumung des Bahnhofsvorplatzes erwogen und schließlich auch beschlossen. Dieser Prozess wurde zugleich in dem internen Einsatzleitstellensystem (ELS) der Bundespolizei unter dem Stichwort „Wiederkehrender Einsatz“ aktenkundig dokumentiert. Darin geht hervor, dass am 31. Dezember 2015 um 23:40:44 Uhr sämtliche Zugänge zum Hauptbahnhof von der Domseite aus, darunter fällt auch die A-Passage, geschlossen werden.



„Wir sperren jetzt die Zugänge zum Hbf von der Domseite aus und das Land beginnt mit der Räumung Vorplatz.“758



Am 1. Januar 2016 um 00:04:24 Uhr wird erneut unter dem Stichwort „Wiederkehrender Einsatz“ festgehalten:



„Vorplatz ist mit 24:00 Uhr komplett geräumt, die Zugänge A und B Tunnel werden wieder freigegeben in Absprache mit Land“.759



Während der Räumung, so zeigen es Videoaufnahmen, war eine Tür am Haupteingang geöffnet, wodurch es zu einem erheblichen Gedränge gekommen war.760 Dieser Umstand war sämtlichen Zeugen erst auf Nachfragen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bekannt geworden. So äußerte u.a. der Zeuge Wurm:



„Ich habe diese Aufnahme bislang noch nicht gesehen, sehe sie zum ersten Mal. Sie widerspricht den schriftlich, mir vorliegenden Darstellungen. Und insofern muss ich meine Aussage ein Stück korrigieren.“761



Die Bundespolizistin Rebekka Gehlen hat in der Sitzung des Ausschusses am 5. Juli 2016762 hierzu bekundet, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit sei beauftragt
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BB 4 Bundespolizei Dokument 8 Audruck_Einsatzleitstellensystem_ELS_29-39.pdf, S. 4. BB 4 Bundespolizei Dokument 8 Audruck_Einsatzleitstellensystem_ELS_29-39.pdf, S. 5. 760 Vgl. Videoaufnahmen der 3-S-Zentrale, BB 5 MIK Material Bundespolizei 3-S-Zentrale Köln, Disk 44 EAV11-1_K14 Vorplatz rechts.k26, eingeblendete Uhrzeit 23:49:29. 761 APr. 16/1338, S. 27. 762 APr. 16/1378, S. 135 ff., 141 f. 759
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gewesen, die Eingänge zu beiden Tunneln zu sperren. Sie sehe – nach dem Vorspielen eines Videos – „jetzt zum ersten Mal“, dass es nicht gelungen sei, den Zugang zum A-Tunnel zu sperren.



Inwiefern hierbei während des Einsatzes interne Kommunikationsdefizite bzw. Dokumentationsfehler bei der Bundespolizei entstanden sind, konnte abschließend nicht geklärt werden.



Die unterlassene Sperrung des Bahnhofhaupteingangs hat sich insofern massiv tatbegünstigend ausgewirkt, als sie zu einer Personenkonzentration im Bereich des noch geöffneten Zugangs zum Bahnhofsgebäude geführt hat. Da sich gerade hier eine der Gruppen gebildet hat, aus der heraus zahlreiche Sexualdelikte begangen wurden, liegt in diesem Bereich ein Schwerpunkt der begangenen Straftaten.



Es fand eine enge und kooperative Zusammenarbeit der Landespolizei und der Bundespolizei statt, wie sich aus dem Nachfolgenden ergibt.



Die Bundespolizei erhöhte somit ihren Kräfteansatz im Vergleich zum Jahr 2014 um 23 Beamte. 2013 waren insgesamt 38 Polizeivollzugsbeamte eingesetzt.763 Bis ca. 21:30 Uhr standen der BPOLI Köln drei Streifen zur Verfügung, „zwei Ortsdienststreifen und eine motorisierte Streife“764. Bei der eingesetzten BFE, die ab 21:45 Uhr im Einsatzraum angekommen war, waren vier Zivilkräfte eingesetzt, wodurch deren sichtbare Personenanzahl von 45 auf 41 gesenkt wurde.765 Die BFE untergliederte sich zudem in den Bearbeitungstrupp, der 15 Personen umfasste sowie dem Festnahmetrupp, der 30 Beamte zu je 6 Einheiten umfasste. Im Verlauf des Silvesterabends waren letztendlich nur 30 Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei operativ tätig.766



Daher ist für den Einsatz der Bundespolizei festzuhalten, dass im Rahmen des Silvesterabends ein deutlich erhöhter Kräfteansatz erforderlich gewesen wäre, um die Ein-
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Vgl. APr. 16/1488, S. 7. Vgl. APr. 16/1212, S. 101. 765 Vgl. APr. 16/1225, S. 84. 766 Vgl. APr. 16/1225, S. 102. 764
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satzlage jederzeit beherrschen zu können. Dies wurde in den jeweiligen Zeugenvernehmungen, u.a. durch den Zeugen Maschetzky767, den Zeugen Wurm768, den Zeugen Dr. Romann769, den Zeugen Dr. Schröder770 sowie den Zeugen Dr. de Maizière771 nachträglich angemerkt. Für vergleichbare Ansätze ist, neben dem erhöhten Kräfteansatz, auch die Schaffung einer BAO vor dem Hintergrund der Bewältigung umfangreicher und komplexer Einsatzlagen unerlässlich. Zudem ist es stets hilfreich, dass bei ähnlich gelagerten Einsatzlagen Zusatzkräfte zur Verfügung stehen. In der Silvesternacht konnte die Bundespolizei, auch aufgrund der Flüchtlingssituation in Süddeutschland, auf keinerlei Reservekräfte zurückgreifen772.



Anders als in den Silvesternächten zuvor sei es zu erheblichen Gewaltdelikten, schweren sexuellen Übergriffen gegen Frauen bis hin zu Vergewaltigungen durch junge Männer weit überwiegend mit Migrationshintergrund und einem Solidarisierungsverhalten und gezieltem Vorgehen gegen die Polizei gekommen. Die anwesenden Bundespolizeibeamten hätten in der Nacht versucht, Frauen vor diesen sexuellen Übergriffen zu schützen und eine Massenpanik, auch im Bahnhof, zu verhindern. Sie hätten verhindert, dass Personen auf der Hohenzollernbrücke die Gleise betreten und sich in Lebensgefahr bringen würden. Nach den Schilderungen der vor Ort anwesenden Bundespolizeibeamten sei ein konzentriertes Vorgehen gegen die Täter, um sie festzunehmen und der Strafverfolgung zuzuführen, angesichts der Vielzahl der Ereignisse und Tathandlungen nicht im gebotenen Umfang möglich gewesen. In diesen Stunden der Silvesternacht hätte für die Bundespolizisten die Gefahrenabwehr Vorrang vor der Strafverfolgung gehabt, was die Einschätzung der Landespolizisten bestätigt.



Nach der im Nachgang vorgenommenen Bewertung der Bundespolizei sei ihre Zusammenarbeit mit der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen eng und kooperativ gewesen, und zwar bei der Vorbereitung des Einsatzes, bei der Bewältigung der konkreten Einsatzlage in der Nacht und auch bei der Nachbereitung des Einsatzgeschehens.
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Eine enge und kooperative Zusammenarbeit der Landespolizei und der Bundespolizei haben auch die vom Ausschuss gehörten Polizeibeamten des Landes bekundet.



Auch die von allen beteiligten Zeugen immer wieder hervorgehobene gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und Landespolizei rechtfertigt jedoch keinen Verzicht auf notwendige Absprachen etwa durch die Entsendung eines Verbindungsbeamten der Bundespolizei in die Führungsgruppe des Polizeiführers der Landespolizei.



2.2.2.4.



Einsatz der Bundespolizei auf der Hohenzollernbrücke



Es ist dem Eingreifen der Kräfte der Bundespolizei zu verdanken, dass keine Personen im Bereich des Fußweges der Hohenzollernbrücke durch eine Menschenverdichtung zu größerem Schaden kamen.



2.2.2.4.1. Aussage der Zeugen Rebekka Gehlen und Detlef Maschetzky Insoweit hat die Zeugin Rebekka Gehlen ausgesagt,773 sie habe in der Silvesternacht etwa um 0.30 Uhr über Funk mitbekommen, auf der Hohenzollernbrücke gebe es eine Massenpanik. Daraufhin sei sie zusammen mit ihren Kräften, etwa 15 Polizeivollzugsbeamten, von dem Bereich des A-Tunnels über den Gleisbereich zur Brücke gelaufen, nachdem sie sich wiederum über Funk darüber informiert hätte, dass die Gleise wirklich gesperrt waren. Ihre Kräfte hätten dann den kompletten Bereich der Brücke abgedeckt und seien mit den Menschen auf der Fußgängerbrücke „in die Kommunikation“ gegangen und hätten die Gangrichtung vorgegeben. Vereinzelt habe sie Personen im Gleis gesehen. Der Kollege Maschetzky habe ihr auch gesagt, er habe vereinzelt Personen „ins Gleis reingeholt über diese Absperrung drüber.“
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Dazu hat der Zeuge Detlef Maschetzky, der Polizeiführer der Bundespolizei, in der Sitzung am 18. März 2016 bekundet,774 als das Feuerwerk um 0.34 Uhr beendet gewesen sei, habe es auf der Hohenzollernbrücke eine Massenpanik gegeben. Die Menschen hätten entweder in den Rhein springen oder „geordnet auf der Hohenzollernbrücke abfließen“ müssen. Ein Vater hätte ihm und seinem Stellvertreter, die auf dem Gleisbett gestanden hätten, seinen Sohn mit den Worten entgegen gehalten: „Hier, rettet meinen Sohn!“ Den Sohn und auch eine „eingeklemmte“ Frau hätten er und sein Stellvertreter dann über das ca. 1,80 m hohe Geländer gezogen. Vergeblich habe er versucht, das Ordnungsamt der Stadt zu erreichen. Da war nur die Mailbox der Leiterin dran. Schließlich habe er ca. 20 bis 25 Personen im Gleisbereich gehabt. Die Leute hätten geschrien: „Ich werde hier erdrückt.“ Dann hätten sein Vertreter und er, um einen geordneten Zugang zu gewähren und den Druck herauszunehmen, gesagt: „Kommen Sie alle hier rüber!“



2.2.2.4.2.



Aussagen der Zeugen Bernd Rosenbaum und Anne Richter



Der Journalist Bernd Rosenbaum, der am Silvesterabend ein Foto vom Silvester-feuerwerk für die „Kölnische Rundschau“ machen sollte, und seine Ehefrau, die Zeugin Anne Richter, haben in der Sitzung am 4. Juli 2016 ausgesagt,775 sie seien gegen 22.00 Uhr zur Hohenzollernbrücke gegangen, wo sie sich in der Mitte des Brückenkopfes bis ungefähr 0.30 Uhr aufgehalten hätten. Nach dem Feuerwerk hätten sie sich auf der Brücke Richtung Hauptbahnhof bewegt. Dann wäre es so eng und bedrohlich geworden, dass sie sich unwillkürlich an die Loveparade erinnert gefühlt hätten. Um nicht in den Rhein springen zu müssen, hätten sie sich „mit letzter Mühe“ durch die Menge gequetscht und wären in ihrer Not – wie andere Passanten auch – über das 1,50 m oder 1,60 m hohe Geländer auf die Gleise geklettert. Dort sei ihnen eine Gruppe von acht bis zehn Polizisten – wohl Bundespolizisten – entgegen gekommen, die sie „in sehr harschem Ton“ zurecht gewiesen und aufgefordert hätten, sofort die Gleise zu verlassen. Sie hätten daraufhin die Polizisten darauf hingewiesen, dass es
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auf dem Gehweg ein bedrohliches Gedränge gebe und sie Angst hätten, dort Schaden an Leib und Leben zu nehmen. Das habe die Beamten aber nicht wirklich beeindruckt.



2.2.2.4.3.



Zusammenarbeit der Ordnungskräfte auf der Hohenzollernbrücke



Die auf der Hohenzollernbrücke eingesetzten Bundespolizeibeamten haben in der Silvesternacht nicht verhindern können, dass bei der dort nach Mitternacht drohenden Massenpanik Passanten den Gleisbereich – für den die Bundespolizei zweifelsfrei zuständig ist – betreten haben. Die Bundespolizisten haben vielmehr Passanten, die um ihr Leben fürchteten, richtigerweise geholfen, auf die Gleise zu gelangen.



Eine Zusammenarbeit der Ordnungskräfte bei der Bewältigung der Lage auf der Hohenzollernbrücke fand nicht statt. Weder der Ordnungsdienst der Stadt Köln noch die Verantwortlichen der Landespolizei waren über die sich zuspitzende Lage auf dem Fußweg auf der Brücke und der Gefahren im Gleisbereich informiert. Weder das Ordnungsamt noch die Landespolizei, insbesondere der EA 1 Brücken, haben die erforderliche Präsenz auf der Hohenzollernbrücke zum Erkennen von Gefahrenlagen gewährleistet. Infolge der Gleissperrung konnte sich auch die Lage im unmittelbaren Bahnhofsbereich weiter zuspitzen. Eine angemessene Reaktion war zumindest für Landespolizei und Ordnungsdienst aufgrund der mangelhaften Kommunikation der Bundespolizei nicht möglich. Ordnungsamt und Bundespolizei haben weder im Vorfeld des Einsatzes noch in der Durchführung erkannt, dass es überhaupt Kommunikationsbedarf für die gemeinsame Lagebewältigung auf der Brücke geben könnte.



2.2.2.5.



Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes



Eine ergänzende Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes im damals angenommenen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei ist unterblieben. Sie hätte jedoch einen erheblichen Wert zur Vermeidung von Angsträumen und für einen besseren Opferschutz gehabt. 401
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Die Frage, inwieweit die technische Ausrüstung der Bundespolizei ausreichend war, spielt auch hinsichtlich der Frage, wie es bei der gemeinsam von der Landespolizei und der Bundespolizei in der Silvesternacht durchgeführten Räumung des Bahnhofvorplatzes zu von den Einsatzkräften nicht wahrgenommenen Straftaten kommen konnte, eine Rolle. Insoweit hat der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, der Zeuge Wolfgang Wurm, in der Sitzung am 13. Juni 2016 bekundet,776 er habe zwar zur Bewältigung des Einsatzes von den Kräften her eine andere Größenordnung zugestanden bekommen und auch in einer anderen Qualität als ursprünglich geplant, die technische zusätzliche Ausrüstung, die er angefordert hätte, nämlich Videotechnik und Beleuchtungstechnik, sei ihm indes nicht zur Verfügung gestellt worden. Dies sei damit begründet worden, diese Ausrüstung sei bundesweit aufgrund der damaligen angespannten Flüchtlingssituation in Süddeutschland nicht verfügbar.



Es wäre vermutlich allerdings möglich gewesen, solche Technik bei der originär zuständigen Behörde, der Stadt Köln, und/oder der subsidiär zuständigen Landespolizei anzufordern. Ob ein entsprechender Hinweis bzw. eine Aufforderung an die genannten Behörden ergangen ist, konnte der Ausschuss nicht aufhellen.



Abschließend sei hinsichtlich der Aufgabenbewältigung der Bundespolizei darauf hingewiesen, dass die Erkenntnisse der Bundespolizeibeamten in ihren Berichten, die sie im Wesentlichen auch in ihren Aussagen vor dem Ausschuss bestätigt haben, soweit sie nur innerdienstliche Angelegenheiten betreffen, vom Untersuchungsausschuss nicht zu bewerten sind.



2.2.2.6.



Digitalfunkverkehr bei der Bundespolizei



Darüber hinaus ist die Funktionsfähigkeit des bei der Bundespolizei verwendeten Digitalfunks im Kölner Hauptbahnhof zu kritisieren. So bekundet der Zeuge Maschetzky in seinem Einsatzverlaufsbericht:
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„Funk: Die Abdeckung im Hauptbahnhof Köln Digitalfunk war wie bekannt in verschiedenen Bereichen schlecht bis gar nicht gegeben.“777



Weiterhin gab der Zeuge Wurm auf die Frage, ob es Schwierigkeiten hinsichtlich der Digitalfunkkommunikation gegeben habe, an: „Die Problematik eines optimierungsfähigen Digitalfunks zumindest bei Großlagen, eine Vielzahl von Personen im Hauptbahnhof, ist uns durchaus bekannt. Wir haben die zuständigen Stellen auch permanent darüber unterrichtet. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass in diesen Orten, ob jetzt Bahnhöfe oder Flughäfen, durch eine Vielzahl von verbauten Materialien einfach Störfälle auftreten und damit Digitalfunk nicht so leicht zu organisieren ist wie auf der Fläche. Es gibt die Möglichkeit, das technisch nachzurüsten. Das ist auch im Kölner Hauptbahnhof geschehen. Allerdings haben wir bei besonderen Situationen – und die Silvesternacht wurde mir als eine solche geschildert – den Umstand, dass wir nicht zu jeder Zeit über die volle Qualität des Digitalfunks verfügen können. Das ist noch nicht in einem Zustand, mit dem wir umfassend zufrieden sein können. Das ist auch immer wieder in die zuständigen Stellen transportiert worden. Es ist eine sehr schwierige technische Situation, an der aber gearbeitet wird.“778



Nach Bekunden des Zeugen Edelmeier, werden im Kölner Hauptbahnhof sog. Repeater eingesetzt, um gerade aus Gründen der baulichen Beschaffenheit des Gebäudes eine Art Signalstärkung für den Digitalfunkverkehr zu erreichen.779 Dass es zur Silvesternacht dennoch Probleme beim Digitalfunk gegeben hat, sei „nicht ein generelles Problem der Bundespolizei, sondern ein generelles Problem der Deutschen Bahn“780, so der Bundesinnenminister Herr Dr. de Maizière. Es wird daher angeregt, dass der Digitalfunknetzausbau durch den Eigentümer der Liegenschaft, hier der Deutschen Bahn, nachhaltig und kurzfristig verbessert wird sodass eine störungsfreie „In-House-
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Versorgung“ sichergestellt werden kann. Ein gemeinsamer Digitalfunkkanal zwischen Bundes- und Landespolizei war aus Gründen der Kompatibilität nicht gegeben.781 Allerdings war dies im Rahmen des Einsatzverlaufs aus hiesiger Sicht nicht notwendig. Etwaige Absprachen zwischen Bundes- und Landespolizei konnten persönlich vor Ort erfolgen. Dennoch ist darüber nachzudenken, dass bei größeren Einsatzlagen ein permanenter Kommunikationsaustausch zwischen den jeweiligen Polizeiführern gewährleistet werden kann. Daneben gab es aufgrund der baulichen Beschaffenheit des Kölner Hauptbahnhofes beim Mobilfunk zwischenzeitliche „Netzlücken“782.



2.2.3.



Landespolizei



Der Einsatz der Landespolizei im Zusammenwirken mit der Bundespolizei, der Ordnungsbehörde der Stadt Köln und der Deutschen Bahn während der Silvesternacht ist nach übereinstimmender Erkenntnis der Beteiligten und des Ausschusses deutlich fehl gelaufen. In der Folge wurden hunderte Frauen in Köln zu Opfern von Sexual- und Eigentumsdelikten.



Insbesondere hat das Polizeipräsidium auf die bereits ab 17:00 Uhr feststellbaren schwerwiegenden Ordnungsstörungen nicht oder nur völlig unzureichend reagiert.



Als besonders negativ wird bewertet, dass •



keine „offene Aufklärung“ der AAO – trotz Einsatzbefehl – und Hinweis des Polizeiführers



•



der



BAO



auf



dem



Bahnhofsvorplatz



erfolgte,



der DGL der AAO die frühe, hohe Belastung der PVB an dem Silvesterabend weder der Leitstelle noch dem Polizeiführer der BAO zur Kenntnis gab. Infolge der Einsatz- und daraus folgenden Belastungssituation des Regeldienstes wurde die angeordnete „offene Aufklärung“ nicht durchgeführt,
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die Domstreife ab 14:00 Uhr beendet wurde und somit keine entsprechende Präsenz am Vorplatz mehr vorhanden war,



•



keine Schutzmaßnahmen gegen den Beschuss des Doms erfolgten,



•



angesprochene Kräfte der im Rahmen einer Fahndungslage in der Innenstadt eingesetzten Kräfte der BPH aus dem Einsatz in Ossendorf Mitteilungen weiter meldeten, statt sich der Lage selbst anzunehmen und sich selbst ein Bild zu machen,



•



Meldeverpflichtungen nicht eingehalten wurden,



•



keine Maßnahme der Leitstelle auf einschlägige Notrufe veranlasst wurde,



•



der Polizeiführer der BAO die Lage völlig falsch einschätzte und frühzeitige Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf dem Bahnhofsvorplatz unterblieben,



•



kurzfristige Alarmierungskonzepte für Verstärkungskräfte fehlten,



•



angebotene Verstärkungskräfte abgelehnt wurden,



•



die Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden völlig unzureichend war,



•



die zur Vermeidung einer Massenpanik durchgeführte Räumung der Domtreppe und des Bahnhofsvorplatzes nicht zur Unterbindung der Fortsetzung von Straftaten (Eigentums- und Sexualdelikte) führte,



•



Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Einsatzkräften des Rettungsdienstes nicht ernst genommen wurden und über einen langen Zeitraum am Silvesterabend weitestgehend folgenlos blieben,



•



Vorhandene Kräfte aus der BAO-Lage „Ossendorf“ ohne Rücksprache mit dem 405



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Polizeiführer der BAO bzw. der Regeldienste durch die Leitstelle entlassen wurden, •



die Ansprechbarkeit der Landespolizei – trotz der im Einsatzbefehl niedergelegten sichtbaren Polizeipräsenz – für Hilfe suchende Bürger nicht gewährleistet war,



•



die Einsatzabschnittsführer, im Besonderen der EAF „Kriminalitätsbekämpfung“ den ganzen Abend über die Lage nicht informiert wurden, ein EA „Ermittlungen“ praktisch nicht vorhanden war und damit die Beweissicherung für Straftaten in Menschenmengen so gut wie komplett ausfiel,



•



die Organisation der Anzeigenaufnahme und der Umgang mit Opfern als vielfach unprofessionell bezeichnet werden muss,



•



die Leitstelle des PP Köln ihrer Funktion – auch der Vorgesetztenfunktion – nicht gerecht wurde,



•



angesichts wahrnehmbarer Defizite im Zusammenhang mit der Verwendung von Mobilfunkkommunikation nicht zu dem Schalten eines gemeinsamen Digitalfunknetzes mit der Bundespolizei geführt haben.



2.2.3.1.



Erfahrungsberichte der Polizeibeamten in Köln



Zur Beantwortung der Frage, warum es der Polizei nicht gelungen ist, durch ihren Einsatz eine friedliche und gewaltfreie Silvesternacht zu gewährleisten, soll nachfolgend zunächst aus den vom Ausschuss beigezogenen schriftlichen Erfahrungsberichten der eingesetzten Beamtinnen und Beamten zitiert werden.
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Erfahrungsbericht des Teams der zivilen Aufklärung



Dem Erfahrungsbericht vom 4. Januar 2016783 des Teams der zivilen Aufklärung der in Köln eingesetzten 14. BPH, das aus einer Beamtin und zwei Beamten bestand und das in der Silvesternacht um 22.30 Uhr seinen Dienst am Bahnhofsvorplatz begonnen hatte, ist zu entnehmen, dass „beobachtete Straftäter nicht wie sonst üblich den uniformierten Kräften zugesprochen werden konnten, da alle verfügbaren Kräfte dauerhaft ausgelastet waren.“ Weiterhin heißt es: „Ein eigenes Einschreiten der zivilen Beamten war aus Eigensicherungsgründen in den meisten Fällen ausgeschlossen.“



In dem Erfahrungsbericht des Teams der zivilen Aufklärung wird im Einzelnen geschildert, dass die eingesetzten Beamten schon zu Dienstbeginn das Abbrennen legaler und illegaler Pyrotechnik beobachtet haben. Feuerwerkskörper wurden parallel zum Boden in Menschengruppen, auch in Richtung eines Kinderwagens abgefeuert. Die zivilen Beamten wurden angesprochen, zur Seite zu treten, um eine „freie Schusslinie“ in Richtung der uniformierten Bereitschaftspolizeikräfte zu ermöglichen. Nach Mitternacht wurden die zivilen Beamten auf der Domplatte von Nordafrikanern mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Am oberen Treppenende kam es dann zu sexuellen Nötigungen zum Nachteil der eingesetzten, später vom Ausschuss als Zeugin vernommenen Beamtin, darüber hinaus zu einem versuchten Handtaschenraub. Uniformierte Kräfte konnten nicht hinzugezogen werden.



Als Fazit bleibt insofern festzuhalten: Das Team der zivilen Aufklärung bestand aus zu wenig Beamten und hat seinen Dienst zu spät begonnen. Es war weder in der Lage, Straftaten zu verhindern, noch Tatverdächtige der Festnahme zuzuführen. Seine Erkenntnisse wurden in Folge mangelnder Kommunikation weder an den Einsatzabschnittsführer der Bereitschaftspolizeihundertschaft noch an den Polizeiführer der BAO und dementsprechend auch nicht an die Leitstelle des PP Köln weitergegeben. Auch die Pressestelle der Kölner Polizei wurde nicht informiert. Auch die eigenständige
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Entscheidung der zivilen Aufklärung, operativ tätig zu werden, ist als fehlerhaft zu werten und beendete faktisch ihre Möglichkeit, den Aufklärungsauftrag sachgerecht weiter wahrzunehmen.



Die zwölf Zivilbeamten des daneben bestehenden Einsatzabschnitts „Kriminalitätsbekämpfung“ waren mangels Funk und telefonischem in Kenntnis setzen den gesamten Einsatz nicht über die Lage informiert und dort nicht unterstützend eingesetzt (siehe unter weitere Einsatzerfahrungen). Der EA 4 wurde – gemessen an der OPARI-Konzeption – in der ansonsten üblichen Stärke besetzt.



2.2.3.1.2.



Einsatznachbereitungsbericht der 14. BPH



Dem Einsatznachbereitungsbericht des Führers der 14. BPH, des Zeugen Thorsten Meyer, vom 2. Januar 2016784 ist zu entnehmen, dass die Führungsgruppe der Polizeiinspektion 1 laut Einsatzbefehl mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt war, die „sehr professionell und engagiert“ gearbeitet hätten, jedoch bereits durch die Weiterleitung bzw. Erfassung der Einsätze ausgelastet gewesen seien, so dass zusätzliche Anfragen nachvollziehbar nur mit erheblichem Zeitverzug abgearbeitet werden konnten. Insofern werde angeregt, bei vergleichbaren Einsätzen zukünftig die Führungsgruppe personell „analog zu Karneval“ zu betreiben, um allen Anforderungen gerecht zu werden und die Mitarbeiter innerhalb der Führungsgruppe zu entlasten.



Im Einsatznachbereitungsbericht des Führers der 14. BPH wird weiterhin ausgeführt, im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation seien drei Gefangenenkraftwagen eingesetzt gewesen. Es sei zu erheblichen Verzögerungen bei deren Anforderung im Laufe des Einsatzes gekommen, ebenso bei der Bearbeitung von Festnahmen, Blutproben usw., da die Kriminalwache komplett ausgelastet gewesen sei. In einem Fall habe die komplette Abarbeitung eines komplexen Sachverhalts über sieben Stunden gedauert. Insofern werde angeregt, zukünftig bei Einsatzlagen, bei denen eine Vielzahl von Freiheitsentziehungen zu erwarten sei, eine Gefangenensammelstelle im Polizeipräsidium einzurichten.
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Bericht über die Versammlung „Silvester zum Knast“



Wie bereits ausgeführt, fand am 31. Dezember 2015 vor der Justizvollzugsanstalt Köln eine Versammlung unter freiem Himmel („Silvester zum Knast – Freiheit für alle Gefangenen“) statt. Gemäß Bericht der Polizeiinspektion 3 vom 14. Januar 2016785 waren insoweit auch Kräfte der Bereitschaftspolizei mit 78 Polizeivollzugsbeamten ab 15.00 Uhr eingesetzt. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Daher wurde der Hundertschaftsführer der 12. BPH mit seiner Führungsgruppe sowie einem ihm unterstellten Einsatzzug der 15. BPH nach Rücksprache mit der Leitstelle um 19.55 Uhr entlassen, 48 Beamte verblieben am Ort der Veranstaltung. Um 21.05 Uhr teilte die Leitstelle dem Einsatzleiter mit, der noch am Einsatzort verbliebene Einsatzzug der 12. BPH sowie das zivile Aufklärungsteam würden nicht mehr benötigt. Die Versammlung wurde um 21.40 Uhr vom Versammlungsleiter beendet, noch verbliebene Kräfte (ca. 11 Beamte) wurden um 21.45 Uhr aus dem Einsatz entlassen.



Teilkräfte waren vor Dienstende der PI 1 für eine Fahndungslage unterstellt und im Nahumfeld des Hauptbahnhofes eingesetzt, wo sie von Bürgern auch Hinweise auf die Lage am Hauptbahnhof erlangten.



Angesichts der Ereignisse in und um den Kölner Hauptbahnhof, insbesondere mit Blick auf die von den dort eingesetzten Polizeibeamten später beklagte Kräftelage erwies sich die Entlassung der vor der Justizvollzugsanstalt eingesetzten Kräfte zu einem Zeitpunkt, in dem weitere Straftaten noch verhindert und verfolgt werden konnten, als Fehler. Zurückzuführen ist dieser Fehler auf die unzureichende Kommunikation des DGL der Leitstelle mit dem Polizeiführer der BAO „Silvester 2015/2016“ bzw. der Regeldienste. Eine Abfrage seinerseits, ob diese Kräfte für andere Lagen benötigt werden, unterblieb gänzlich. Ohne Rücksprache wurden die eingesetzten Kräfte der BAO „Ossendorf“ aus ihrem Dienst sukzessive entlassen.
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Vermerk „Nachbereitung Silvester 2015“ PP Köln



Dem zusammenfassenden Vermerk „Nachbereitung Silvester 2015“ des Polizeipräsidiums Köln786 sind die Anregungen zu entnehmen, künftig bei vergleichbaren Einsätzen eine größere Führungsgruppe einzusetzen und weitere Ermittlungsabschnitte zu bestimmen, nämlich für Ermittlungen, eine Gefangenensammelstelle und für den Bereich Dom/Hauptbahnhof.



Bemängelt wurde, dass •



die Stadt in der Zeit von 23.00 Uhr bis 01.00 Uhr nicht erreichbar gewesen sei,



•



es zu Wartezeiten auf die Gefangenenkraftwagen bis zu 90 Minuten gekommen sei,



•



es zu erheblichen Wartezeiten bei Blutproben und Festnahmen gekommen sei,



•



der Dienstanzug aus „Eigensicherungsgründen“ ungeeignet gewesen sei,



•



der Funk vollkommen überlastet gewesen sei,



•



die Hohenzollernbrücke als Veranstaltungsraum nicht geeignet sei.



Angeregt wurde, den Bereich Dom/Hauptbahnhof in eine Waffenverbotszone aufzunehmen und diesen Bereich auch zu einer „böllerfreien Zone“ zu erklären.
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Weitere Einsatzerfahrungen



Den dem Ausschuss von der Polizei in Köln zur Verfügung gestellten „Formblättern zur Erfassung von Einsatzerfahrungen“787, die nach dem Silvestereinsatz von den verantwortlichen Polizeibeamten und dem Zeugen Breetzmann ausgefüllt worden waren, ist Folgendes zu entnehmen: •



Zu den entscheidungserheblichen Zeitpunkten lagen dem Polizeiführer keine Informationen vor, dass im Land Verfügungskräfte zur Verfügung standen, die über die Landesleitstelle hätten angefordert werden können.



•



Aufgrund der Dynamik der Lage und der Vielzahl von Aufgaben, die die eCEBIUS-Sachbearbeiter zu bewältigen hatten, wurde offensichtlich nicht jede Lageentwicklung im eCEBIUS-Protokoll vermerkt.



•



Der Polizeiführer war über eine lange Zeit im Einsatzraum telefonisch nicht erreichbar, für vergleichbare Einsatzlagen sollte für Einsatzkräfte der Polizei eine Vorrangschaltung im Mobilfunknetz eingerichtet werden. Es ist vorgeschrieben, den Funk zu nutzen und nicht irgendwelche anderen Kommunikationswege.



•



Absprachen zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei, um gemeinsame Einsatzmaßnahmen anlassbezogen und schnell zu koordinieren, konnten nur im Rahmen von persönlichen Treffen der jeweiligen Polizeiführer getroffen werden. Ein gemeinsamer Digitalfunk-Kanal mit der Bundespolizei wurde nicht genutzt, eine gemeinsame Kommunikation Bundes- / Landespolizei über den Digitalfunk ist technisch jedoch möglich.



•



Die Räumung des Bahnhofsvorplatzes konnte mit den vorhandenen Einsatzkräften in der dargestellten Form zwar bewältigt werden, aber bei einer Lageeskalation wäre der vorhandene Kräfteansatz nicht ausreichend gewesen, um die Lage unter Kontrolle zu halten.
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In der polizeilichen Einsatzplanung war der Bahnhofsvorplatz nicht als Gefahrenschwerpunkt berücksichtigt worden.



•



Bei vergleichbaren Einsatzlagen mit einer vergleichbaren Klientel von Störern (15 bis 35 Jahre alte nordafrikanische Männer, die durch den Genuss von Alkohol oder anderer berauschenden Mittel immer aggressiver wurden) sollte die Gefahr von Auseinandersetzungen zwischen den Adressaten polizeilicher Maßnahmen und den Einsatzkräften durch einen angemessen hohen Kräfteansatz im Vorfeld verhindert werden.



•



Aufgrund der Überfüllung der Hohenzollernbrücke im Zeitraum zwischen 23.50 Uhr bis ca. 01.30 Uhr kam es zu Not- und Paniksituationen, die zur Überquerung der Gleisanlagen führten. Auch wurde das Brückenbauwerk zum Abfeuern von Pyrotechnik verwendet. Der Bahnbetrieb musste eingestellt werden, was wiederum eine Überfüllung des Hauptbahnhofs zur Folge hatte.



•



Unübersichtliche Lageentwicklung auf der Domtreppe. Ausnutzung der erhöhten Treppensituation zum Einwirken auf Menschen auf der tiefer gelegenen Fläche. Bei gleichgelagerten Veranstaltungen sollten der Bereich der Treppe lageangepasst gesperrt und nur Bewegungen und kein Aufenthalt ermöglicht werden.



•



Ein „proaktives“ Handeln, um die Lageentwicklung zu beeinflussen, war nicht möglich. Lösungsvorschlag: Anpassung der Kräftelage für vergleichbare Einsatzlagen unter Berücksichtigung einer flexiblen Kräftekomponente (Eingreifkräfte) nach einer aktualisierten Lagebeurteilung. Darüber hinaus Vorverlegung der Meldezeit (zumindest für Teilkräfte), um frühzeitig auf Lageentwicklungen reagieren und negativen Entwicklungen frühzeitig entgegen wirken zu können.



•



Die Führungsgruppe sollte bei vergleichbaren Einsätzen aufgestockt werden.



•



Bei vergleichbaren Einsätzen, bei denen eine Vielzahl von Freiheitsentziehungen zu erwarten ist, sollte eine GeSa (Gefangenensammelstelle) nach PDV 100
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LT – J – (möglichst im Polizeipräsidium) eingerichtet werden. „Der Vorteil läge hier insbesondere darin, dass alle „Einlieferungen“ aus einer Hand abgearbeitet werden, der Tatbeobachter bei strafprozessualen Einlieferungen nach Übergabe an die GeSa vernommen werden könnte, weitere Maßnahmen (Blutproben, Fast-ID, sonstige Ermittlungen usw.) durch die GeSa durchgeführt werden können und somit die operativen Kräfte zeitnah wieder für ihre originären Aufgaben im Einsatzraum zur Verfügung stehen.“ •



Zwischen dem Polizeiführer und dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle bestand in der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 nur aufgrund der Räumung des Bahnhofsvorplatzes ein telefonischer Kontakt.



•



Bei der Nachfrage der Landesleitstelle, ob für die Räumung des Bahnhofsvorplatzes noch Kräfte benötigt würden, wurde nicht angefragt, welche Kräfte zur Verfügung stehen. Diese Information hätte dem Polizeiführer insbesondere für eine mögliche spätere Kräfteanforderung übermittelt werden sollen.



•



Auf der Polizeiwache der Polizeiinspektion 1 meldeten sich zahlreiche Geschädigte. Auf Grund des „hohen Andrangs“ konnte eine zeitgerechte Anzeigenaufnahme nicht erfolgen. Die Leitstelle wurde über diesen Umstand nicht informiert.



•



Der Frühdienst der Kriminalwache (der Zeuge Haase) wurde nicht über die in der Silvesternacht eingegangenen Strafanzeigen informiert. „Im Verlauf des Frühdienstes meldete sich niemand aus der BAO. Die ersten Anzeigen wurden hier durch Angehörige einer Geschädigten, durch die PI 1 (AAO) und durch die Bundespolizei gegen 10.00 Uhr bekannt. Sodann wurde eine WE-Meldung gefertigt. Sexualdelikte wurden nicht an die K-Wache gemeldet, um weitere Maßnahmen abzustimmen. Erst durch eigenes aktives Nachfragen in den PI über Anzeigenerstattungen wurde das Ausmaß der Straftaten bekannt, so dass eine EG eingerichtet werden musste.“
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Die Polizeibeamten des Einsatzabschnitts 4, die zu Einsatzbeginn in der Altstadt und später – gegen 01.00 Uhr – im Bereich „Ringe“ eingesetzt waren, erhielten „von der besonderen Lage am Hauptbahnhof“ erst bei Einsatzende Kenntnis. Der Einsatzabschnitt war ausschließlich über das Mobiltelefon des Einsatzabschnittsleiters erreichbar.



•



Am Morgen des 1. Januar 2016 (um 08.57 Uhr) verfasste die Bereitschaftsbeamtin der Pressestelle (die Zeugin Stach) eine „Bilanz“ zum Einsatzgeschehen in der Silvesternacht („Polizei Köln zieht Bilanz: Ausgelassene Stimmung – Feiern weitgehend friedlich“). Basis hierfür war die durch die Leitstelle übermittelte und zusammengefasste Einsatzstatistik aus der vorangegangenen Nacht. Hieraus waren insbesondere im Vergleich zur Vorjahresstatistik keine nennenswerten Auffälligkeiten festzustellen. „Die der Pressestelle vorliegende Einsatzstatistik war unvollständig und führte zu völligen Fehlschlüssen bei der Fertigung der in Rede stehenden Pressemeldung.“



•



Dem von dem Abteilungsleiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt Köln, dem Zeugen Breetzmann, gezeichneten „Formblatt zur Erfassung von Einsatzerfahrungen“ ist Folgendes zu entnehmen: Keine schriftliche Dokumentation der Einsatzleiterbesprechung am 31. Dezember 2015, 21.30 Uhr bis ca. 22.00 Uhr in der PI 1, Stolkgasse. Ab 22.00 Uhr keine weiteren Informationen zur Lageentwicklung und zum Einsatzgeschehen am Hauptbahnhof bis Einsatzende, obwohl Funkgerät des Ordnungs- und Verkehrsdienstes in der Funkzentrale der Polizei hinterlegt wurde.



2.2.3.2.



Polizeiführer



Unter Bezugnahme auf die Protokollierungen des Einsatzführungssystems eCebius als auch der Aussage des Polizeiführers ist festzustellen, dass die Lage in der Silvesternacht mit der Vielzahl von Straftaten, die einen sexuellen Hintergrund hatten, komplett falsch eingeschätzt wurde.



Nach den Protokollen und Angaben der eingesetzten Aufklärungsbeamten wäre die 414
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Besonderheit der Lage zu erkennen und darauf folgend eine Reaktion mit einer geänderten Einsatzkonzeption möglich gewesen.



Der Polizeiführer formuliert in seiner Aussage, dass die angetrunkenen jungen Menschen sich Böller vor die Füße geworfen haben, eine Riesenfreude hatten und gefeiert haben. Er hatte schon Bedenken, dass sie irgendwann sehr stark angetrunken sind, weil sie im Umgang mit Alkohol nicht so geübt seien und stellte auch einen ungeübten Umgang mit den Böllern fest. Er sah hier aber noch keinen Grund zum Einschreiten, sondern informierte die beiden Dienstgruppenleiter der AAO (DGL AAO) mit der Bitte, da ein Auge drauf zu haben. Weder durch die beiden informierten DGL noch den Polizeiführer der BAO wurde in der Folge sichergestellt, dass polizeiliche Präsenz und Maßnahmen erfolgten. In jedem Fall hätten Maßnahmen der Aufklärung bzw. Gefahrenerforschung erfolgen müssen. Dies stellt sich im Ergebnis als fehlerhafte Aufgabenwahrnehmung und Lagebeurteilung dar.



Von unsachgemäß genutzten Böllern gehen immer Gefahren aus für andere Menschen, es kann zu Bränden kommen und zu schweren Brandverletzungen. Die Polizei hat den Auftrag, solch einen ungeübten Umgang zu unterbinden. Der Bewurf mit Böllern ist eine versuchte Gefährliche Körperverletzung (§§ 223, 224 StGB). Auch der Versuch ist strafbar. Gemäß § 163 StPO besteht ein Einschreitzwang für die Polizei. Der Polizeiführer bezeichnet aber die Situation zu diesem Zeitpunkt als eigentlich völlig entspannt. Dabei wurde hier die Grundlage geschaffen, dass eine nach seinen Aussagen ab 23:04 Uhr fünffache bis sechsfache Menge von Menschen genau diese Gefahren vervielfachen. Hätte die Polizei hier eingegriffen, wäre es möglicherweise zu den weiteren Eskalationen nicht gekommen.



Die Kritik des MIK gegenüber dem Polizeiführer, dass dieser bereits um 20:40 Uhr Verstärkung hätte rufen müssen und somit der Fortgang der Geschehnisse hätte verhindert werden können, ist unter folgender Maßgabe nachvollziehbar. EPHK Reintges hätte nach seiner eigenen Aussage allen Grund gehabt, bei seinem Eintreffen auf dem Bahnhofsvorplatz aufgrund seiner Vorkenntnisse eine ausreichende Kräftelage auf dem Bahnhofsvorplatz unverzüglich sicherzustellen. In jedem Fall wäre von ihm als
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Polizeiführer zusammen mit den beiden verantwortlichen Dienstgruppenleitern zu erwarten gewesen, gemeinsam sicherzustellen, dass auf die erkannte Lage ausreichend reagiert wird. Insoweit wäre es angezeigt gewesen, die ab etwa 20 Uhr auf der Dienstelle in Brühl sich aufrüstenden Kräfte unmittelbar zum Bahnhofsvorplatz zu beordern. Und die aus dem Einsatz in Ossendorf teilweise sogar der PI 1 unterstellten Kräfte für die Lage verfügbar zu machen bzw. zu halten.



Dabei gilt es aber für die Frage einer vorausschauenden frühzeitigen Kräftekonzentration auch zu berücksichtigen, dass die Einsatzplanung unter dem Eindruck stand, dass das LZPD gerade Kräfte im Vorfeld nicht in dem beantragten Umfang zur Sicherstellung einer früheren Präsenz gewährt hatte. Das gilt namentlich für die vom MIK geforderte sofortige Alarmierung der Landeseinsatzbereitschaft zu diesem frühen Zeitpunkt.



Er formulierte bereits in seinem Erfahrungsbericht vom 6. Januar 2015, dass bei einem Großteil der Besucher der Silvesternacht 2014/2015 über die gesamte Nacht eine überdurchschnittliche Aggression vorgeherrscht habe. Es wären selbst dann Schlägereien begonnen worden, wenn wenige Meter daneben eine Gruppe Polizeibeamter gestanden hatte. Auch stellte er fest, dass im Bereich Sondereinsatz die Anzahl der nicht erledigten Einsätze in der Spitze auf 48 aufgelaufen war.



EPHK Reintges beklagte auch schon aus den Vorjahren ein solches Abbrennen von Pyrotechnik, dass die Kollegen zur Aussage veranlasst waren, es werde „langsam grenzwertig mit dem Kräfteansatz“, die Polizei komme mit dem Personal nicht mehr zu Recht. Außerdem wurden Gefahren erwartet, die sich aus größeren Menschenansammlungen in Verbindung mit Alkohol ergeben könnten sowie eine Vielzahl von Körperverletzungsdelikten, Taschendiebstahl und Straßenraub als mögliche Eskalationsstufen erwartet. Die Gefährlichkeit und die Personalanforderungen der Tätergruppierungen junger Männer aus dem nordafrikanischen Raum waren ihm aus Lagebesprechungen bekannt. Allein diese Kriminalitätslagen erforderten an Wochenenden ohne besonderen Anlass bereits bis zu 90 Einsatzkräfte.



Der Polizeiführer hat angesichts der von ihm wahrgenommenen Ereignisabläufe in der
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Silvesternacht – wie es das Gesetz vorsieht – Maßnahmen der Gefahrenabwehr gegenüber einer beweissicheren Strafverfolgung den Vorrang eingeräumt. Dieses Vorgehen ist insbesondere dem aus vorherigen Versäumnissen resultierenden Mangel an Einsatzkräften geschuldet. Es mag in der konkreten Lage alternativlos und aus der Situation heraus auch nachvollziehbar sein, kann aber dennoch in dieser Form bei einer Vielzahl von Verbrechenstatbeständen nicht hingenommen werden. Dies hat zur Folge, dass die Sexualstraftäter fast ausnahmslos wie auch die überwiegende Mehrzahl der Täter von Eigentumsdelikten bis heute nicht ermittelt werden konnten.



Bei einem sich dynamisch entwickelnden Einsatzgeschehen kann nur durch die Bildung eines entsprechenden Einsatzabschnitts mit erfahrenen Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten gewährleistet werden, dass sich ein Teil der eingesetzten Kräfte ausschließlich um Maßnahmen der Strafverfolgung kümmert und nicht im Bedarfsfall zur Gefahrenabwehr herangezogen wird.



2.2.3.3.



AAO – Aufklärungsauftrag nicht wahrgenommen



Nach der Beweisaufnahme war ab 19:00 Uhr eine Voraufklärung durch die AAO zu leisten. Die „offene Aufklärung“ war über den Einsatzbefehl angeordnet. Der Polizeiführer der BAO hatte bei seinem Eintreffen – über den sowieso geltenden Einsatzbefehl hinaus – dem DGL der AAO aufgegeben, auf die Situation am Bahnhofsvorplatz „ein Auge zu haben“. Die offene Aufklärung durch die AAO ist am Bahnhofsvorplatz mangels verfügbarer Einsatzmittel unterblieben. Auch über den Abend eingehende Notrufe von Bürgern und Rettungswagen führten nicht dazu, dass der Bereich „Bahnhofsvorplatz“ in den Fokus der Landespolizei rückte.



Hätte die Voraufklärung funktioniert, wären vermutlich schon früher zusätzliche Kräfte in diese Region entsandt worden. Dann wäre es möglich gewesen, die Bereitschaftspolizeikräfte aus dem Demonstrationseinsatz zumindest bis nach Mitternacht in den Silvestereinsatz zu überführen, um gezielt auch Maßnahmen gegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zu treffen. Es macht den Eindruck, dass schon die Voraufklä-
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rungskräfte nichts sehen wollten oder einfach Ihren Auftrag nicht wahrgenommen haben.



Bei einem veranlassten Zusammenziehen von Kräften durch die zuständige AAO der PI 1 mit der Leitstelle hätten ab 18:00 Uhr Teilkräfte und ab 20:00 Uhr nahezu alle Kräfte aus Ossendorf und vermutlich nach Alarmierung unter Nutzung von Sonderund Wegerechten ab 21:00 Uhr/21:30 Uhr auch die Kräfte aus Brühl sowie die BFE der Bundespolizei in Sankt Augustin vor Ort bereit stehen können. Insgesamt hätten somit gut 2 Stunden früher insgesamt 2 Hundertschaften ohne einen Zug und eine BFE für eine Räumung zur Verfügung stehen können ohne Berücksichtigung der zusätzlich alarmierbaren Landeseinsatzbereitschaft.



Die Auswertung der Beweismittel lässt darauf schließen, dass der vorgezogene Schichtwechsel um 20:00 Uhr bei der AAO und die Fahndungslage in der PI 1 jedenfalls Einfluss darauf hatten, dass trotz des Auftrags und des Hinweises des Polizeiführers keine ausreichende Übersicht über den Einsatzraum und insbesondere den Vorplatz des Hauptbahnhofs bestand.



Es wird auch als Versäumnis angesehen, die gemeinsame Domstreife ab 14:00 Uhr gerade an Silvester einzustellen und augenscheinlich auch nicht zu ersetzen durch Streifengänge der Polizei in diesem Bereich. Aufgrund des Berichts des Zeugen Jahn war aus dem Vorjahr bekannt, dass es sich bei den Bereich um den Hauptbahnhof und den Dom um einen „Hotspot“ handelte, gefüllt mit Besuchern und Menschen, die Party machen wollten.



Ebenso war bekannt, welch große Menge an Besuchern über den Hauptbahnhof anund abreisen würden. Warum gerade in der Anreisephase kein Augenmerk darauf lag, konnte nicht schlüssig begründet werden, obwohl die im Einsatzbefehl genannte Gefahr durch Taschendiebe und möglichen Terror ein wachsames Auge auf diesen Bereich gefordert hätte.
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Kommunikationsdefizite zwischen den Sicherheitsbehörden



Die Beweisaufnahme ergab nicht verständliche und inakzeptable Kommunikationsdefizite zwischen den Sicherheitsbehörden.



Innerhalb des PP Köln wurde die Leitstelle ihrem Auftrag nicht im Ansatz gerecht. Eingehende und zunehmende Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Einsatzkräften des Rettungsdienstes über die Situation auf dem Bahnhofsvorplatz wurden nicht als aufwachsende Lage erkannt. Informationen des Regeldienstes bzw. später des Polizeiführers der BAO durch die Leitstelle unterblieben. Genauso wenig wurde der umgekehrte Weg – Information der Leitstelle durch den Polizeiführer der BAO – genutzt. Der DGL der Leitstelle nahm seine Vorgesetztenfunktion gegenüber dem Polizeiführer der BAO nicht wahr.



Innerhalb der BAO war die Kommunikation ebenfalls gestört – dies ist nicht nur auf anscheinend bestehende technische Unzulänglichkeiten bei der Nutzung des Digitalfunks und des Mobilfunks zurückzuführen. Die Führungsgruppe war mit berufsunerfahrenen Einsatzbearbeiterinnen besetzt, die infolge der Berufsunerfahrenheit und der Vielzahl von Einsatzanlässen schlicht mit der Protokollierung lagerelevanter Erkenntnisse überfordert waren. Die Kommunikation zwischen der BAO und der AAO hat – aus der Beweisaufnahme sich ergebend – ebenfalls auf sozusagen horizontaler Ebene nicht funktioniert. Hier wird die in der Einsatzplanung vorgenommene Vermischung von Regeldienst und BAO schlagend: Mangels klarer Zuständigkeitsregelungen und Führung wurden aus Schnittstellen reale Schnitt-Stellen.



Im Zuge der aufwachsenden Lage war eine Kommunikation zwischen der Landespolizei und dem städtischen Ordnungsamt über Mobilfunk in einem relevanten Zeitraum um Mitternacht nicht möglich. Das von Seiten der Stadt Köln im Raum der Führungsgruppe in der PI 1 deponierte Funkgerät scheint schlicht als Kommunikationsweg vergessen worden zu sein. Auch der Leitstelle der Bundespolizei war es nicht möglich, den städtischen Ordnungsdienst in Bezug auf die Gefahrenlage auf der Hohenzollernbrücke zu erreichen.
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Darüber hinaus wurde es im Zuge der aufwachsenden Lage darauf versäumt, ein gemeinsames Digitalfunknetz zwischen Landes- und Bundespolizei zu schalten.



Trotz aller technischer Kommunikationsmittel war die Kommunikation im Besonderen innerhalb der Landespolizei und zwischen den relevanten Akteuren in dem gemeinsamen Einsatzraum unzureichend.



2.2.3.5.



Rolle der Einsatzleitstelle



Um 20:30 Uhr meldete ein Streifenfahrzeug die Wahrnehmung eines Bürgers an die Leitstelle, nach der sich mehrere 1000 Personen an der Domtreppe versammelten und untereinander mit Böllern bewarfen. Dem DGL der Leitstelle des Polizeipräsidiums Köln war weder diese Meldung noch der anschließende Einsatz in der Silvesternacht bekannt. Dies bedeutet: Er wurde von dem Einsatzbearbeiter nicht auf diese Meldung hingewiesen und dieser Einsatzbearbeiter sah offensichtlich auch keinen Grund, die Lage vor Ort mit konkreten weiteren Aufklärungsaufträgen zu erkunden, um daraus dann Konsequenzen für zum Beispiel den weiteren Einsatz der schon im Dienst befindlichen Einsatzhundertschaft aus der Demonstrationsanlage anzuordnen oder auch Reserven zu schaffen.



Die Leitstelle wurde um 20:28 Uhr über mehrere Ladendiebstähle in einer Supermarktfiliale im Kölner Hauptbahnhof informiert. Zu diesem Zeitpunkt teilte die Leitstelle dem Mitteiler bereits mit, es seien lange Wartezeiten in Rechnung zu stellen.



Um 20:34 Uhr wurde die Leitstelle darüber informiert, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz „Asylanten befänden, die sich angeblich mit Raketen beschießen“. Um 21:23 Uhr nahm die Leitstelle zu diesem Einsatz die Zusatzmeldung einer Rettungswagenbesatzung auf, welch aggressive Grundstimmung herrsche, dass Böller auf Passanten geworfen würden und mehrere 100 Leute vor Ort seien. Auch hier erfolgten keine Kräftezuweisungen oder Aufklärungsaufträge.



Es war gerade so, als ob die Leitstelle nicht im Dienst war. Sie protokollierte im Einsatzführungssystem die Annahme der Einsätze, ging aber wohl davon aus, dass die 420
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zuständige Organisationseinheit sich um sie kümmern werde. Die PI 1 verließ sich wiederum auf die Leitstelle.



Offensichtlich wurden auch falsche Einsatzprioritäten definiert, da der Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen in einer Menschenmenge mit der niedrigsten Einsatzpriorität versehen wurde. Trotz sich in der Beschreibung der Situation wiederholender Notrufe unterschiedlicher Mitteiler, wurde der Beschuss von Menschen mit Pyrotechnik unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzeslage fehlerhaft durch die Leitstelle eingeordnet.



Die fehlende Kommunikation zwischen dem Polizeiführer der BAO und dem DGL der Leitstelle, die sich auf ein Telefonat beschränkt, spricht Bände. Wie fatal sich diese völlig ungenügende Kommunikation auswirkt, zeigen die Ablehnung der von der Landesleitstelle gegenüber dem DGL der Leitstelle angebotenen Verstärkung sowie das sukzessive Entlassen der BPH-Kräfte aus der BAO „Ossendorf“ durch den DGL der LSt.



Bevor ein LvD Kräfte aus dem Einsatzraum entlässt (Ossendorf) oder von der Landesleitstelle abgefragten Bedarf ablehnt, hat er sich bei den DGL AAO und dem Polizeiführer einer BAO zu informieren, ob Bedarf besteht. Eine Kombination aus Hol- und Bringschuld (LvD fragt aktiv bei DGL ab; DGL und PF informieren DGL proaktiv über Lagen) erscheint geeignet, ein System der Entscheidung ohne oder auf falscher Entscheidungsgrundlage zu verhindern.



Es wird als bedeutendes Versäumnis angesehen, dass der LvD (DGL der Leitstelle) gegenüber dem LZPD einen Mehrbedarf an Kräften verneinte, ohne Rücksprache mit dem Polizei- oder Hundertschaftsführer gehalten zu haben.



2.2.3.6.



Unzureichende „Dienstkleidung Hohenzollernbrücke“



Nach dem Einsatzbefehl der Polizeiinspektion 1 vom 29. Dezember 2015 war der Polizeibeamte Bernhard Köwerich in der Silvesternacht der Einsatzabschnittsleiter des 421
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Einsatzabschnitts 1 mit dem Auftrag, „Verkehrsmaßnahmen insbesondere durch Verkehrsaufklärung im Bereich der Rheinbrücken“ mit den Schwerpunkten Hohenzollernbrücke, Severinsbrücke und Deutzer Brücke durchzuführen. Zu seinem Auftrag gehörte weiterhin: „Verhinderung von Gefahren für Zuschauer, Verhinderung/Verfolgung von anlassbezogenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, Unterstützung von städtischen Dienststellen und Sperrpersonal, Gefangenentransport.“ Die eingesetzten Kräfte sollten mit Dienstanzug, weißer Mütze und gelber Warnweste „Polizei“ ausgestattet sein. In seinem „Verlaufsbericht“ vom 4. Januar 2016788 hat er ausgeführt, auf der Zoobrücke und Mülheimer Brücke sei während der gesamten Einsatzdauer kein polizeiliches Eingreifen erforderlich gewesen. Verbleibende Kräfte der PI 1 seien in Doppelstreifen im Bereich der Hohenzollernbrücke, Deutzer Brücke und Severinsbrücke eingesetzt worden. Zu seinem „Verlaufsbericht“ in der Ausschusssitzung am 26. April 2016789 befragt, hat der Zeuge bekundet, Fußstreifen auf der Hohenzollernbrücke habe er im Vorfeld ausdrücklich entgegen des Einsatzbefehls mit Einwilligung des Polizeiführers für seine Kräfte untersagt oder ausgesetzt, weil die Brücke „voll“ gewesen und „so ein Böller im Nacken nicht nett“ sei. Die ganze normale Dienstkleidung seien Baumwollpullover und Jacke. Die Kurzjacken seien aus Nylongewebe und nicht flammhemmend.



Unverständlich erscheint, dass eine vermeintlich unzureichende Dienstbekleidung nicht dazu führte, eine Gefahrenlage auch für die Bevölkerung anzunehmen und Maßnahmen zum Schutz dieser zu ergreifen oder zumindest die Aufklärung auf der Brücke auf andere Art und Weise sicherzustellen. Mit der Entscheidung wurde der Aufklärungsauftrag ersatzlos aufgegeben.



Zusammenfassend hat der Zeuge bekundet, in seinem Einsatzabschnitt sei alles so gelaufen, wie er es erwartet habe, „an sich sogar ruhiger.“ Mit der Bundespolizei oder der Stadt habe er allerdings in der Silvesternacht keine Verbindung aufgenommen.



788 789



BB 4_PP Köln_Ordner 10.pdf, S. 187 f. Apr 16/1260, S. 33 ff, 39.



422



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



Der Auffassung, die Polizisten der Alltagsorganisation seien für den Einsatz zu Silvester nicht hinreichend ausgerüstet, hat der Inspekteur der Polizei, der Zeuge Bernd Heinen, in der Sitzung am 5. Juli 2016 zu Recht ausdrücklich widersprochen. Er sei nicht der Meinung des Einsatzabschnittsführers. Die Kollegen des Wachdienstes würden auch, wenn sie zuerst an Brandstellen erscheinen würden, so weit gehen, wie sie könnten und würden versuchen, Menschen zu retten790 .



2.2.3.7.



Räumung von Domtreppe/Bahnhofsvorplatz



Der BFE-Führer der Bundespolizei und der Einsatzabschnittsführer 2 der Landespolizei sahen am Silvesterabend gegen 22:45 Uhr einen noch stärkeren missbräuchlichen Gebrauch von pyrotechnischen Erzeugnissen und befürchteten, dieser Gebrauch könnte zu schwerverletzten Personen, vielleicht sogar zu Toten oder einer Panikreaktion, führen. Statt konkret gegen die Täter einzuschreiten, die missbräuchliche und gefährliche Pyrotechnik einsetzten, sahen die Polizeiführer nur die Lösung, diese Ansammlung von Menschen aufzulösen. Sie räumten die Domtreppe und den Bahnhofsvorplatz mit Unterstützung der Bundespolizei.



Diese Räumung der Domtreppe führte zwar zur Auflösung der dort um Mitternacht herum angesammelten Personen, nicht aber zur Unterbindung der Fortsetzung der Straftaten. Die Täter und Tätergruppierungen fanden sich zusammen und begannen weitere Straftaten rund um den Bahnhofsvorplatz und im Bahnhofsgebäude.



Eine weitere Zeugin schilderte, wie eine 25-köpfige Gruppe bei der Räumung professionell gezielt Veränderungen im Bahnhofsgebäude und an den Ausgängen durch Zusammenrottungen schafften, damit sie den Frauen möglichst nahe kamen, um Sexualstraftaten und Diebstähle begehen zu können.



790



APr 16/1378, S. 3 ff, 16 f.
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Ansprechbarkeit der Polizei für Hilfe suchende Bürger war desaströs



Der flächendeckenden Ansprechbarkeit für Hilfe suchende Bürger sollte konzeptionell eine hohe Bedeutung zukommen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, da viele Bürger, die Hilfe suchten, genau diese Ansprechbarkeit vermissten und die fehlende Ansprechbarkeit beklagten.



Bezeichnend für die Auffassung zumindest von Teilen der diensthabenden Kräfte im Umgang mit Opfern von Straftaten ist die Formulierung des Polizeiführers EPHK Reintges zu den Wartezeiten bei der erhofften Anzeigenaufnahme. Nach seinen Worten gab es auch in den früheren Jahren Menschen, die sich in dem Vorraum der Polizeiwache Stolkgasse gestaut hatten, weil sie Anzeige erstatten wollten. Dies geschehe auch in lauen Sommernächten:



„Wir haben auch den Vorraum voll von Menschen sitzen, die entweder verletzt oder bestohlen wurden, und dann müssen die einfach warten. Das ist so. Die Ressource der Mitarbeiter ist endlich, wir können da nicht immer weiter reinbuttern.“



2.2.3.8.1.



Hinweise aus den Strafanzeigen



Zum Verhalten der Polizei gibt es nur in knapp 7 % der Strafanzeigen verwertbare Hinweise. Nach der gutachterlichen Stellungnahme von Prof. Dr. Rudolf Egg mag dies vor allem daran liegen, dass solche Aspekte nicht regelmäßig bei der Anzeigenaufnahme nachgefragt bzw. erfasst wurden, so dass diese nur dann in die Anzeigen aufgenommen wurden, wenn sie für den konkreten Sachverhalt als besonders bedeutsam erschienen oder von den Geschädigten selbst thematisiert wurden. Für die letztgenannte Hypothese spreche die Tatsache, dass entsprechende Aussagen gehäuft in Strafanzeigen zu finden sind, die per E-Mail oder über das Online-Portal der Kölner Polizei eingegangen sind.
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Nach der Auswertung des Gutachters lässt sich in 21 Anzeigen (2,1 % aller Anzeigen) ein mehr oder minder hilfreiches oder unterstützendes Verhalten von Sicherheitskräften entnehmen. 33 Anzeigen (3,3 % aller Fälle) enthalten Aussagen zur Anwesenheit von Polizei- oder anderen Sicherheitskräften, die als nicht hilfreich erlebt wurden. In 14 Anzeigen finden sich Hinweise auf eine zu geringe oder gar fehlende Präsenz von Polizei- oder sonstigen Schutzkräften.



2.2.3.8.2.



Massiver Vertrauensverlust im Bereich Bahnhofsvorplatz/Domtreppe



Auch wenn der Untersuchungsausschuss davon ausgeht, dass die eingesetzten Polizeikräfte sich selbst in einer schwierigen Einsatzlage befanden, die vielen Beamtinnen und Beamten im Einsatz massivste Anstrengungen abverlangte, so trüben neben den bereits genannten unterlassenen Maßnahmen durch bestimmte Polizeikräfte (etwa keine Reaktion auf Notrufe in Leitstelle oder Verweigerung von Brückenstreifen im EA 1) auch eindringliche und glaubhafte Schilderungen von Opfern über Verhaltensweisen um vor Ort um Hilfe ersuchter Polizeikräfte das Bild nachhaltig.



Die Untersuchung von Prof. Dr. Egg schildert zahlreiche Beispiele, wie Opfer der Silvesterübergriffe Polizeibeamte angesprochen haben und ihnen nicht geholfen wurde. So schildert ein Beispiel eines angesprochenen Polizisten, der die Geschädigten eines Sexualdelikts nicht einmal ausreden ließ, während der Kollege sich in Richtung Rheinufer drehte und so tat, als ob er dort etwas Wichtiges zu schauen hätte. Die Geschädigten bekamen zu hören, es sei sicherlich nicht so schlimm gewesen. Die Polizisten rieten den Frauen, dort nicht mehr hin zu gehen, sie würden es auch nicht tun und alles würde sich regeln.



In der Sitzung des Landtags-Ausschusses für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation am 20. Januar 2016 bekundete der Leiter der Polizeiabteilung des MIK, dass den eingesetzten Beamtinnen und Beamten kein Vorwurf zu machen sei:
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„Sie haben in dieser Situation in Köln wirklich alles gegeben. Sie waren schlichtweg zu wenige.“



2.2.3.9.



Defizitärer Einsatzabschnitt Ermittlungen



Der Inspekteur der Polizei, Bernd Heinen, kritisierte in seiner Aussage vor dem Innenausschuss des Landtags am 11. Januar 2016 die falsche Ausrichtung, Besetzung und Auftragsvergabe an den Einsatzabschnitt Ermittlungen.



In der Tat kann man nicht davon sprechen, dass hier ein Einsatzabschnitt Ermittlungen mit festgelegten Vernehmungsbeamten, einer regulären Gefangenensammelstelle und Haftsachenbearbeitung eingerichtet worden ist. Die zwölf Kräfte, die dem Einsatzabschnitt zugeordnet waren, waren operativ auf den Ringen tätig und hatten eher den Auftrag der Aufklärung oder Observation. Hier kann dem Inspekteur in seiner Bewertung nur zugestimmt wird.



Die fehlende und auch fehlerhafte Aufstellung des Einsatzabschnittes Ermittlungen dürfte dafür verantwortlich sein, dass •



die Anzeigen wegen strafbarer Sachverhalte weder zeitgerecht noch professionell am festgelegten Ort aufgenommen werden konnten,



•



in der ersten Phase keine oder nur wenige Täter zweifelsfrei identifiziert werden konnten,



•



es so wenige Festnahmen und daraus folgend auch nur wenige Gefangenentransporte gab,



•



es wenige Haftsachen gab, bei denen am Ende über eine Inhaftierung oder Freilassung durch Fachkräfte der Kriminalpolizei zu entscheiden war.



Ein bedrückendes Beispiel hierfür schildert der Zugführer des zweiten Zuges BPH:
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„... persönlich sind wir mit einem Anlass oder Anlässen gegen 0:45 Uhr/0:50 Uhr konfrontiert worden ... Da hat sich eine sehr, sehr große Gruppe von Männern nordafrikanischen und arabischen Aussehens aufgehalten. Und aus dieser Menge heraus wurden wir auf eine Situation aufmerksam, aus der wir dann letztlich vier oder fünf Frauen herausgeführt hatten, die völlig aufgelöst waren, Angaben darüber machten, dass sie gerade bestohlen worden seien, und eine Frau machte Angaben darüber, dass man ihr einen Finger in die Scheide gesteckt hätte.“



Die eingesetzten Kräfte sahen die Gruppe der beschuldigten Männer, deren Tatbeteiligungen von den geschädigten Frauen nicht präzisiert werden konnten. Sie verzichteten auch hier wieder auf Personalienfeststellungen. Der Zugführer des zweiten Zuges fand auch Argumente, wie üblich die Gefahrenabwehr vor die Strafverfolgung zu setzen, weil es angeblich keine Anhaltspunkte für eine sinnvolle Strafverfolgung gegeben habe. Er räumte den Bereich mit den Tatverdächtigen ohne Personalienfeststellung.



Ausweislich der Dokumentation in den e-CEBIUS-Protokollen und dem Einsatztagebuch der eingesetzten BPH-Kräfte wurden in der gesamten Silvesternacht (ab 19.43 Uhr am 31. Dezember 2015) im gesamten Zuständigkeitsbereich des PP Köln insgesamt wenig mehr als 100 Identitätsfeststellungen durchgeführt; davon wurden 71 Identitätsfeststellungen durch BPH-Kräfte vorgenommen. Circa 50 % dieser Identitätsfeststellungen erfolgten in der Umgebung des Hauptbahnhofes/Dom. Dies macht deutlich, wie gering in der BAO die Möglichkeit bestand bzw. Kräfte verfügbar waren, Menschen zu kontrollieren und ihre Personalien festzustellen.



2.2.3.10. Anzeigenaufnahme



Der Ausschuss hat den Sachverständigen Prof. Dr. Egg beauftragt, die von dem Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen als Beweismittel übersandten anonymisierten Strafanzeigen der Ermittlungsgruppe Neujahr auszuwerten und darüber ein schriftliches Gutachten zu erstellen. Das Gutachten des Sachverständigen stützt sich, wie dieser ausgeführt hat, auf 427
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die inhaltliche Durchsicht aller übersandten Strafanzeigen und die Ergebnisse einer statistischen Auswertung kodierter Einzeldaten.



Weitere empirische Daten zur Verifizierung seiner Hypothesen lagen dem Gutachter nicht vor.



Der Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten vom 30. September 2016 auftragsgemäß zunächst Feststellungen zu der Anzahl der Strafanzeigen, den Tatzeiten und den Tatorten gemacht.



Danach sind nach den Vorfällen in der Silvesternacht im Bereich Hauptbahnhof und Kölner Dom insgesamt 1.580 Strafanzeigen erstattet worden, wobei 46,8 % der Fälle Sexualstraftaten betrafen. Hinsichtlich der Tatorte hat der Sachverständige Tatorte im Freien (Bahnhofsvorplatz, Domplatte, Breslauer Platz, Hohenzollernbrücke und sonstiges Gelände in der Nähe von Bahnhof und Dom) und Tatorte innerhalb von Räumlichkeiten (Eingänge des Bahnhofsgebäudes, Aufgänge zu den Bahnsteigen, sonstiges Bahnhofsgebäude, sonstige Räumlichkeiten, innerhalb von Zügen) unterschieden.



Nach den Feststellungen des Sachverständigen wurde in den Anzeigen in 72,2 % der Fälle eine Örtlichkeit im Freien, in 27,8 % der Fälle eine Örtlichkeit innerhalb von Räumlichkeiten genannt. Bei den Sexualdelikten waren die Anteile ähnlich verteilt: 79,4 % im Freien und 20,6 % in Räumlichkeiten.



Hinsichtlich der Tatzeiten zu im Gutachterauftrag definierten Zeiträumen ist der Sachverständige zu der Feststellung gelangt, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 23.35 Uhr habe sich eine Häufung der angezeigten Strafanzeigen gezeigt. Allerdings werde auch deutlich, dass die temporäre Räumung des Bahnhofsvorplatzes kurz vor Mitternacht offensichtlich keinen präventiven Effekt auf die Zahl der dort verübten Straftaten bewirkt habe, die allerdings auch nicht intendiert war, da die Räumung lediglich aus Gründen der Abwehr von Gefahren durch Böllerbeschuss und eine drohende Massenpanik durchgeführt wurde. Aus manchen Anzeigen habe sich sogar eine deutliche Verschärfung der Situation und der erlebten Bedrohung ergeben.
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Der Sachverständige hat zu dem Verhalten von Polizei und sonstigen Ordnungskräften zunächst ausgeführt, dazu gebe es in den vorliegenden Strafanzeigen nur in knapp 7 % der Fälle verwertbare Hinweise. In 21 Fällen habe er ein mehr oder minder hilfreiches unterstützendes Verhalten von Sicherheitskräften festgestellt, 33 weitere Anzeigen enthielten demgegenüber Aussagen zur Anwesenheit von Polizei- oder anderen Sicherheitskräften, die als nicht hilfreich erlebt worden seien.



Der Sachverständige hat darauf hingewiesen, die rechtliche Einordnung der Fälle durch die aufnehmenden Polizeibeamten sei bei vergleichbaren Tatbeständen sehr uneinheitlich und meist auch nicht ohne weiteres nachvollziehbar gewesen.



Etliche sexuellen Nötigungen oder Vergewaltigungen hätten die Tatverdächtigen „unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters ausgeliefert“ gewesen seien, begangen. Danach komme vielfach eine Strafbarkeit gemäß § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB in Betracht. Tatsächlich jedoch habe sich bei den Strafanzeigen nur ein einziger Fall gefunden, in dem ausdrücklich auf diesen Tatbestand hingewiesen worden sei.



Auch sei in etlichen Fällen der strafrechtlich mildere Tatbestand einer Beleidigung auf sexueller Grundlage eingetragen worden, während in anderen durchaus vergleichbaren Fällen der Tatbestand einer sexuellen Nötigung/Vergewaltigung in der jeweiligen Anzeige festgehalten worden sei.



Hinsichtlich der deliktischen Einordnung traf der Sachverständige auch die Aussage, dass sich diese mit zunehmender Presseberichterstattung über die Kölner Ereignisse im Lauf der Woche ab dem 4. Januar spürbar verändert habe. Zuvor, als man noch von weniger Anzeigen ausgegangen sei, seien eher niedrigschwellige Delikte angenommen worden. Im weiteren Verlauf seien diese teilweise zu schwerwiegenderen Delikten „hochgestuft“ worden, was er auch auf die öffentliche Wahrnehmung zurückführe.
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Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei der Anzeigenaufnahme um eine erste Einschätzung handelt und hier nicht zwingend eine konkrete, sichere und letztgültige rechtliche Einordnung möglich ist. Die tatsächliche rechtliche Einordnung erfolgt regelmäßig erst zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Verfahrens, nach weiterem Erkenntnisgewinn durch Ermittlungen und kompetente Vernehmungen.



Zur Entstehung der Taten hat der Sachverständige ausgeführt, er nehme an, dass die große Zahl der vor dem Hauptbahnhof versammelten Männer diesen schon am frühen Abend das sichere Gefühl gegeben habe, Teil einer anonymen Masse zu sein, die keiner großen sozialen Kontrolle unterliege. Es sei ein Zustand der scheinbaren Regellosigkeit entstanden, der bewirkt habe, dass wahrscheinlich noch vorhandene innere Hemmungen nach und nach abgebaut worden seien. Zur Vermeidung dieses Sogeffekts und damit zur Verhinderung der festgestellten Flut der Straftaten in dieser Nacht wäre ein möglichst rasches und vor allem frühzeitiges Eingreifen der Polizei und sonstiger Schutz- und Ordnungskräfte erforderlich gewesen.



In der Sitzung am 24. Oktober 2016 hat der Sachverständige seine Hypothesen insoweit präzisiert, als er ausgeführt hat791, vermutlich hätte es geholfen, wenn die Polizei spätestens um 21.00 Uhr massive Verstärkung angefordert hätte. Im Übrigen wäre in dieser Situation eine Null-Toleranz-Strategie besser gewesen. Auch bei der Räumung des Bahnhofsvorplatzes sei die Polizei einer Fehleinschätzung unterlegen gewesen.



Zunächst ist festzuhalten, dass sich die – im Wesentlichen berechtigte – Kritik des Sachverständigen gleichermaßen sowohl gegen die Landespolizei als auch gegen die Bundespolizei richtet. Der Ausschuss ist – wie ausgeführt wurde - ebenso wie der Sachverständige zu der Bewertung gelangt, dass die Polizei in der Silvesternacht früher und nachhaltiger hätte reagieren müssen. Die um 23.35 Uhr begonnene Räumung des Bahnhofvorplatzes konnte tatsächlich weitere zahlreiche Straftaten nicht verhindern. Sie hat vielmehr die Begehung von Sexualdelikten in der anonymen Masse noch begünstigt, zumal die Türen zum Bahnhofsgebäude von der Bahnpolizei nicht wie vereinbart komplett geschlossen waren und deshalb weitere Personen vom Bahnhofsinneren auf den Bahnhofsvorplatz strömen konnten.



791



APr 16/1469, S. 59 ff
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Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Räumung von Bahnhofsvorplatz und Domplatte aus Gründen der Gefahrenabwehr erfolgt ist und eben nicht zur Verhinderung von Sexualstraftaten, die den handelnden Akteuren zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht bekannt waren.



Zutreffend hat der Sachverständige auch darauf hingewiesen, dass Polizeibeamte vereinzelt von Opfern angesprochen worden waren, diesen jedoch nicht zur Hilfe gekommen sind. Diesem schwer wiegenden Vorwurf wird von den Verantwortlichen sicherlich noch intensiv nachgegangen werden müssen.



Ebenso hat der Sachverständige zutreffend auf die Defizite bei der rechtlichen Einordnung der Strafanzeigen durch die aufnehmenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hingewiesen.



2.2.4.



Zusammenfassende Bewertung



Zusammenfassend kann die Durchführung des Einsatzes wie folgt bewertet werden: •



Die Meldezeit der Polizeibeamten in der Silvesternacht war zu spät angesetzt. Die Führungsgruppe des Polizeiführers war zu klein. Es wurde vor und zu Beginn des Einsatzes zu wenig Aufklärung betrieben. Die nur rudimentär vorhandenen Kenntnisse des Regeldienstes wurden nicht an die BAO weitergegeben. Das Team der zivilen Aufklärung war zu klein. Es war nicht sichergestellt, dass Erkenntnisse dieses Teams an die Polizeiführung weitergegeben werden konnten. Es standen zu wenig Gefangenentrans-portfahrzeuge zur Verfügung. Es gab keine Gefangenensammelstelle. Die Wartezeiten bei Festnahmen und Blutproben waren zu lang. Ausreichende Vorkehrungen zur Aufnahme von Strafanzeigen waren nicht getroffen worden.



•



Die Sicherheitsbehörden – Bundes-, Landespolizei und Stadt – konnten untereinander und miteinander nur unzulänglich kommunizieren. Der Funk war überlastet. Die Landespolizei verfügte nicht über einen gemeinsamen Kanal mit der Bundespolizei. Dem Polizeiführer der Landespolizei war eine Vorrangschaltung 431
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im Mobilfunknetz nicht eingeräumt worden, was sich in-sofern als problematisch erwies, als innerhalb der Polizei nach wie vor der Mobilfunk gegenüber dem Digitalfunk bevorzugt wird. •



Während der Räumung des Bahnhofvorplatzes nahmen die Polizeibeamten des Landes – ebenso wie die Polizeibeamten des Bundes - die von den nordafrikanischen Tatverdächtigen begangenen Straftaten nicht wahr. In äußerst vereinzelten Fällen reagierten Polizeibeamte auch nicht auf Hilfeersuchen geschädigter Frauen. Strafanzeigen konnten nicht ordnungsgemäß bearbeitet werden.



•



Entgegen der Absprache zwischen Landes- und Bundespolizei wurde von dieser zu Beginn und während der Räumung die Zugänge zum Bahnhofsgebäude nicht komplett gesperrt, so dass weitere Personen – auch Tatverdächtige – den Bahnhofsvorplatz betreten und Straftaten im Schutz der Dunkelheit und der immer größer werdenden Menge begehen konnten.



•



Über die auf der Hohenzollernbrücke drohende Massenpanik wurden die verantwortlichen Ordnungskräfte nicht informiert. Die Stadt hatte keine Pendelstreifen eingesetzt. Der Ordnungsdienst der Stadt hatte keine eigenen Erkenntnisse über die sich dort zuspitzende Lage. Die Stadt war seitens der Bundespolizei nicht erreichbar. Die Einsatzleiterin der Stadt wurde von den Außendienstmitarbeitern über die von ihnen beobachteten Sexualstraftaten nicht informiert. Der für Einsatzmaßnahmen auf der Hohenzollernbrücke verantwortliche Einsatzabschnittsleiter der Landespolizei hatte es abgelehnt, die Brücke zu bestreifen. Seine hierfür vorgetragene Begründung, seine Kräfte verfügten nicht über flammhemmende Dienstkleidung, hat sich in der Beweisaufnahme als unzureichend erwiesen.



•



Die Einsatzlage insgesamt wurde nicht über eCEBIUS lückenlos dokumentiert. Die Einsatzleitstelle der Polizei Köln wurde von dem Polizeiführer lediglich über die bevorstehende Räumung des Bahnhofvorplatzes informiert, nicht über den Einsatzverlauf im Übrigen. Der Dienstgruppenleiter der Leitstelle wusste bis zu seinem Telefongespräch mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste nicht, dass Bereitschaftspolizei zur Verfügung stand. Auch hat er es versäumt, aus dem JVA-Einsatz frei werdende Kräfte auf dem Bahnhofsvorplatz einzusetzen. Polizeibeamte, die in der Altstadt und im Bereich „Ringe“ eingesetzt waren,
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erhielten erst nach Einsatzende von der besonderen Lage am Hauptbahnhof Kenntnis und konnten daher nicht zur Unterstützung der dort eingesetzten Kräfte herbeigezogen werden. •



Die Kriminalwache der Polizei Köln wurde über in der Silvesternacht begangene Sexualstraftaten und entsprechende Strafanzeigen nur sporadisch und unzulänglich informiert. Der in der Nacht verantwortliche Dienstgruppenleiter der Kriminalwache gab diesbezügliche Informationen nicht an seinen Nachfolger weiter. Die Pressestelle der Polizei Köln wurde schließlich – trotz ihrer Nachfrage bei der Leitstelle - über die Vorfälle in der Silvesternacht, insbesondere über die zahlreich begangenen Sexualstraftaten und erstatteten Strafanzeigen nicht informiert. Dies hatte eine völlig unzutreffende Pressemitteilung zur Folge, so dass die Öffentlichkeit über die tatsächlichen gravierenden Vorfälle nicht informiert wurde.



2.2.5.



•



Empfehlungen



Der Untersuchungsausschuss empfiehlt den Sicherheitsbehörden für zukünftige vergleichbare Einsätze eine frühzeitige und mit allen Beteiligten abgesprochene Einsatzplanung unter zweifelsfreier Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Dabei wird besonderes Augenmerk nicht nur auf die Gefahrenabwehr, sondern auch auf eine effektive Strafverfolgung und eine konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu legen sein. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die mit der Aufnahme von Strafanzeigen befasst sein werden, sind hinsichtlich des Umgangs mit Opferzeugen und bezüglich der rechtlichen Einordnung von Sexualstraftaten und Tumultdelikten ausreichend zu schulen und regelmäßig fortzubilden.



•



Sowohl die Landespolizei als auch die zuständige kommunale Ordnungsbehörde werden bei zukünftigen Einsätzen über ausreichendes und qualifiziertes Personal verfügen müssen. Die Landespolizei sollte gegebenenfalls – wenn sie den Einsatz zusätzlicher Kräfte für erforderlich hält - möglichst ein Einvernehmen mit der zu-



433



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



ständigen Landesoberbehörde herbeiführen. Die Ordnungsbehörde muss ausreichend eigene Mitarbeiter einsetzen, darüber hinaus genügend qualifiziertes Personal des von ihr beauftragten Sicherheitsdienstes. Sie sollte insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Führungskräfte eine lageangemessene Qualifikation sicherstellen. •



Die eingesetzten Kräfte müssen ausreichend technisch ausgerüstet sein. Entsprechend der Aussage des Inspekteurs der Polizei bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss ist es geboten, alsbald eine schnelle, einheitliche und sichere Kommunikation von Polizeibeamten per Digitalfunk verbindlich zu regeln. Soweit technische Probleme beim Digitalfunk auftreten, sind diese alsbald zu beheben. Es ist sicherzustellen, dass dem Digitalfunk in jeder Einsatzsituation Vorzug gegenüber dem Mobilfunk eingeräumt wird.



•



Bei zukünftigen Einsätzen ist sicherzustellen, dass mögliche Tatorte während der Dunkelheit zur Verhinderung von Straftaten, aus Gründen der Beweissicherung und zur Verhinderung von Angsträumen ausreichend beleuchtet werden. Ob der Einsatz von Videobeobachtung sinnvoll ist, um die Einsatzsteuerung zu unterstützen, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden.



•



Bei einer unvorhergesehenen Lageentwicklung, die mit einer gravierenden Häufung von Straftaten einhergeht, muss eine unverzügliche Unterrichtung der jeweiligen Pressestelle, der Behördenleitung und der jeweiligen Landesoberbehörde, gegebenenfalls des zuständigen Ministeriums gewährleistet sein. Interne Abläufe sind darauf zu prüfen und ggf. dahingehend neu auszurichten, dass bei länger andauernden Einsätzen dem Polizeiführer Erkenntnisse über eine Häufung von Strafanzeigen zeitnah zugänglich gemacht werden, wenn diese für die weitere Einsatzdurchführung relevant sind.



•



Zur effektiven Strafverfolgung ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Ordnungsbehörden, der Staatsanwaltschaft und den zuständigen Gerichten herbeizuführen oder zu intensivieren. Gegebenenfalls ist verstärkt von der Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens und der Hauptverhandlungshaft Gebrauch zu machen. Schließlich könnten gegenseitige Hospitationen von Polizeibeamten und Staatsanwälten zum jeweiligen Verständnis hilfreich sein.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Nachbearbeitung des Einsatzes



3.1. Ergebnis der Untersuchung



3.1.1.



1. Januar 2016



Im Laufe des Vormittags erfuhr der diensthabende DGL der Kriminalwache beim PP Köln von drei Strafanzeigen mit insgesamt elf geschädigten Frauen, die Opfer von kombinierten Sexual- und Eigentumsdelikten geworden waren. Darunter befand sich ein Fall, in dem die Mutter der Geschädigten, die bereits in der Nacht Strafanzeige gestellt hatte, sich telefonisch meldete und mitteilte, dass ihrer Tochter entgegen der bisherigen Angaben doch Finger in Körperöffnungen eingeführt worden seien. Dies nahm er, der Zeuge Haase, zum Anlass, aktiv bei sämtlichen Polizeiinspektionen in Köln nach entsprechenden Anzeigen anzufragen und eine WE-Meldung vorzubereiten.792 Dazu hat er ausgeführt:



„Ja, ich habe mich natürlich auf meiner Fachschiene mit dem Direktionsleiter bzw. der Vertreterin, Frau Wiehler, kurzgeschlossen, das geschildert, berichtet, dass ich vor habe, eine WE-Meldung zu schreiben, insbesondere auch weil es ein neues Phänomen war, weil es medienwirksam war, weil davon auszugehen war, dass auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens oder Deutschlands Anzeige erstattet wird … eine WE-Meldung zu fertigen. Die habe ich dann abgestimmt mit dem Polizeiführer vom Dienst. Und dann habe ich die, ich denke mal, so zwischen elf und zwölf auch auf den Weg gebracht.793



[…]



Weil das ziemlich zeitgleich war, dass mich ein anzeigeaufnehmender Beamter



792 793



Vgl. Aussage des Zeugen Haase, APr. 16/1274, S. 65 ff. APr. 16/1274, S. 67.
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aus der Polizeiinspektion anrief und mich jemand von der Bundespolizei anrief und ich diesen Fall von den vier Mädchen aus Süddeutschland hatte, habe ich das kriminalfachlich auf dieser Basis bewertet und habe gesagt: Das geht über den Einzelfall hinaus. Wenn das wirklich so eine große Tätergruppe war, dann steht zu befürchten, dass die noch mehr Frauen angegangen sind.“794



Dabei ging er davon aus, dass auch mit Anzeigeerstattungen in anderen Städten zu rechnen sein werde:



„Die Feierlichkeiten in Köln sind international besucht, auch von vielen Menschen. So waren ja auch … Die ersten Opfer kamen aus Luxemburg, Belgien, Süddeutschland. Von daher war auszugehen, dass, wenn es zu weiteren Straftaten kommt, nicht nur Kölner betroffen sind. Möglicherweise fahren die nach Hause und erstatten in ihrer Heimatpolizeidienststelle Anzeige. Es waren viele Medienvertreter auch vor Ort, die diese Silvesterfeierlichkeiten beobachtet haben.



Von daher war das schon ein übergeordnetes Interesse, denke ich, dass die Oberbehörden Bescheid wissen, falls jetzt jemand in Bielefeld Anzeige erstattet, dass es zu diesem Phänomen passt.“795



Nachdem er während des Vormittags die WE-Meldung vorbereitet hatte, legte er diese am frühen Nachmittag dem Polizeibeamten vom Dienst, dem Zeugen LPD Lotz, zur Zeichnung vor. Dieser gab die WE-Meldung nach kurzer Erörterung frei. Der Zeuge Lotz hat dazu bekundet:



„Ich habe mir die [WE-Meldung] angesehen, und es gab eine kurze Diskussion darüber, ob der Begriff „Flüchtlinge“ darin vorkommen soll oder nicht. Nach den Schilderungen in der Nacht und auch zu dem Zeitpunkt, als mir die vorgelegt wurde, war dieser Status der Leute auf der Domplatte oder auf dem Bahnhofsvorplatz in dem Fall nicht eindeutig. Darüber gab es eine kurze



794 795



APr. 16/1274, S. 86. APr. 16/1274, S. 82.
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Diskussion. Daran erinnere ich mich. Ansonsten gab es auch zu dem Begriff „Vergewaltigung“ und so keine Diskussion.“796



Gegen 13:15 Uhr begann bei der Kriminalwache beim PP Köln die Übergabe des Frühdiensts an den Spätdienst. Zu diesem Zeitpunkt war dem Zeugen Haase, der seinen Dienst an den Zeugen Haese übergab, bereits bekannt, dass 30 Strafanzeigen beim PP Köln eingegangen waren. Bei einer Erörterung der Lage waren sich beide Zeugen einig, dass eine Ermittlungskommission eingesetzt werden müsse.797 Zudem teilte der Zeuge Haase dem Zeugen Haese mit, dass er eine WE-Meldung auch betreffend die am Morgen bekannt gewordene Vergewaltigung abgesetzt hatte.798



Um 13:22 Uhr wurde über das Funktionspostfach „F Köln Poststelle“ des PP Köln die vom Zeugen Haase vorbereitete und vom Zeugen Lotz freigegebene WE-Meldung versandt. Sie enthielt zum Ereignis folgende Schlagworte:



„WE-Meldung, Vergewaltigung, Beleidigung auf sexueller Basis, Diebstahlsdelikte, Raubdelikte begangen durch größere ausländische Personengruppe“799



Ferner beinhaltete sie als Sachverhalt:



„Im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten kam es auf dem Bahnhofsvorlplatz [sic] in der Innenstadt zu insgesamt bislang bekannten 11 Übergriffen zum Nachteil von jungen Frauen, begangen durch eine 40 bis 50 köpfige Personengruppe. Die Frauen wurden hierbei von der Personengruppe umzingelt, oberhalb der Bekleidung begrapscht, bestohlen und Schmuck wurde entrissen.



In einem Fall wurden einem 19-jährigen deutschen Opfer Finger in die Körperöffnungen eingeführt. Die Tätergruppe wurde einheitlich von den Opfern als Nordafrikaner im Alter zwischen 17 und 28 Jahren beschrieben.



796



APr. 16/1316, S. 103. Vgl. Aussage des Zeugen Haase, APr. 16/1274, S. 67. 798 Vgl. Aussage des Zeugen Haese, APr. 16/1274, S. 5. 799 Email des Funktionspostfachs F Köln Poststelle vom 01.01.2016, 13:22 Uhr; BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln_Ordner15_VS-NfD.pdf, Bl. 135. 797
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Die Ermittlungen dauern an. Von weiteren Anzeigenerstattungen im Laufe des Tages ist auszugehen. Es wird nachberichtet.“800



Diese Meldung wurde an diverse Funktionspostfächer des PP Köln, unter anderem die Pressestelle, sowie an den Polizeipräsidenten und seinen Stellvertreter versandt. Beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste ging sie um spätestens 13:25 Uhr ein801 und wurde um 13:26 Uhr an die Landesleitstelle weitergeleitet.802 Da bereits die WEMeldung des PP Köln als Adressaten der EPOST-Nachricht auch das MIK aufführte803, ist anzunehmen, dass die Meldung etwa zeitgleich im Ministerium für Inneres und Kommunales einging.



Während der Dienstübergabe in der Kriminalwache des PP Köln, zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl der Zeuge Haase als auch der Zeuge Haese noch in den Räumlichkeiten der Kriminalwache anwesend waren – also in zeitlich engem Zusammenhang mit dem Eingang der WE-Meldung in der Landesleitstelle und dem Lagezentrum im Ministerium für Inneres und Kommunales –, erhielt der Telefonanschluss des DGL der Kriminalwache gegen 13.30 Uhr einen Anruf. Da sich der formell noch diensthabende DGL, der Zeuge Haase, wegen einer Rücksprache im Wachraum befand, nahm der den Dienst übernehmende DGL, der Zeuge Haese, den Anruf entgegen. Dieser hat dazu geschildert:



„Ich habe den entgegengenommen, ja. Am anderen Ende meldete sich ein männlicher Anrufer, der stellte sich vor als Mitarbeiter der Landesleitstelle und hat mich dann ganz unmittelbar und, ich muss sagen, in einer Art und Weise, die ich als sehr unhöflich empfand, … unmittelbar auf diese WE-Meldung angesprochen. Sinngemäß lief das so ab: Ich habe hier eure WE-Meldung



800



Email des Funktionspostfachs F Köln Poststelle vom 01.01.2016, 13:22 Uhr; BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln_Ordner15_VS-NfD.pdf, Bl. 135. 801 Vgl. eCEBIUS-Protokoll des LZPD vom 01.01.2016, BB4 MIK LZPD Beweisbeschluss4 LZPDNRW Dezernat41_Ordner2_VS-NfD.pdf, Bl. 7. 802 Vgl. Email des Funktionspostfachs F LZPD Poststelle vom 01.01.2016, BB4 MIK LZPD Beweisbeschluss4_LZPDNRW_Dezernat41_Ordner2_VS-NfD.pdf, Bl. 9. 803 Vgl. E-Mail des Zeugen Haas vom 01.01.2016, BB4 MIK MIK Beweisbeschluss4 MIKNRW Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 56.
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vorliegen. Das sind doch keine Vergewaltigungen. Das streicht ihr bitte und ihr storniert die WE-Meldung.“804



Über den Ablauf und den Inhalt des Gesprächs zeigte sich der Zeuge verwundert:



„Das Gespräch fand in einem sehr schroffen, in einem sehr barschen Ton statt. So habe ich das empfunden. Ganz unvermittelt ging es um die WE-Meldung. Da wurde gesagt: Das sind doch keine Vergewaltigungen. Diesen Begriff streicht ihr. Ihr storniert die WE-Meldung und schreibt die am besten ganz neu.



[…]



Explizit: Das sind doch keine Vergewaltigungen. – Und dann ist gesagt worden: Diesen Begriff streicht ihr und ihr storniert die WE-Meldung. Die schreibt ihr am besten ganz neu. So, dann habe ich dem Kollegen gesagt: Erstens. Nach den Informationen, die mir vorliegen, sehe ich durchaus Gründe, diesen einen Fall als Vergewaltigung zu subsumieren. Und zum zweiten sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir uns hier in dieser unhöflichen Art und Weise ansprechen, in dieser schroffen Art und Weise. Da können wir ganz normal darüber sprechen. Der Anrufer änderte dann auch unvermittelt seinen Ton und hat dann eher entschuldigend angeführt: Ja, das sind Wünsche aus dem Ministerium. Ich gebe das jetzt auch nur so weiter. Ich habe dem Kollegen dann gesagt: Okay, für den Fall, dass da irgendwas nicht deutlich geworden ist, ich wiederhole noch mal: Wir reden hier über einen Fall – weil er sprach ja von Vergewaltigungen – … ich rede hier über einen Fall, den wir als Vergewaltigung einstufen. Und da sind einer jungen Frau Finger in Körperöffnungen eingeführt worden, nachdem sie in die Situation verbracht wurde, dass eine sehr große Personengruppe sie umringt hat. Und man möge das, falls das nicht deutlich geworden ist in der WE-Meldung, bitte mal vor dem Hintergrund prüfen. Und wenn man dann zu einer anderen Rechtsauffassung als wir hier in Köln kommt, dann möge man sich noch mal melden. Ansonsten würde ich jetzt hier erst mal
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keinen Anlass sehen, erstens zu streichen, zweitens zu stornieren. Und dann war dieses sehr knappe Telefonat nach einer kurzen Verabschiedung schon beendet.“805



Der Zeuge Haese sprach mit dem Zeugen Haase über das Telefonat, maß ihm aber am Tag selbst noch keine größere Bedeutung bei:



„An dem Tag, an dem der Anruf stattgefunden hat, war das für mich ein ganz normaler Anruf, der natürlich später eine gewisse Brisanz bekam. Meine Meinung, die kennzeichne ich aber ganz klar als meine Meinung, ist folgende: Wir haben das alle in der Presse gelesen. Ich habe das in der Presse gelesen, dass das als Vertuschungsversuch, als Versuch, da irgendwas nicht zu melden, deklariert wurde. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dann glaube ich, dass da jemand aus welchen Gründen auch immer – entweder weil er bei dem Begriff Vergewaltigung ganz andere Szenen vor Augen hat oder eventuell auch, weil die WE-Meldung sich da nicht konkret genug ausgedrückt hat – den Begriff Vergewaltigung nicht subsumiert hat und den aus seiner Sicht bestehenden Fehler korrigieren wollte.



Das schließe ich daraus, dass ich nach der ergänzenden Erklärung von mir in keiner Weise weiter bedrängt worden bin, diese WE-Meldung nicht abzusetzen oder den Begriff jetzt nun tatsächlich zu streichen, weil…



Schauen Sie, als Polizeibeamter bin ich natürlich an Weisungen aus dem Ministerium gebunden. Dazu würde ich in dem Fall auch die Begriffe Wünsche oder Anordnungen zählen. Das war keine Anordnung. Das war keine Weisung. Das war mehr eine Diskussion. Von daher glaube ich, dass da jemand den Begriff Vergewaltigung nicht richtig erkannt hat, darüber sprechen wollte, den Fehler korrigieren wollte. Deshalb war das Gespräch auch erstens sehr schnell beendet, und zweitens gab es keinen weiteren Versuch und keinen weiteren Anlauf. Ich habe bis heute nichts mehr gehört.“806
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Der Zeuge Haase hat zu dem Telefonat ausgesagt:



„Jürgen Haese kam auch etwas früher. Normal lösen wir immer so um halb ab, der war aber auch so 20 nach eins ungefähr da. Ich hatte gerade den Rückläufer von der WE-Meldung, hatte den ausgedruckt bei mir auf den Tisch gelegt, weil ich sagte, das muss ich auf jeden Fall übergeben. … kam Jürgen Haese rein, ich sage ihm: Lies dir das schon mal durch. Da müssen wir noch was machen, bin dann aber noch mal raus, weil ich in meinen Vernehmungsbüros mit meinen Mitarbeitern auch Opfer sitzen hatte, wo es auch darum ging, Opfernachsorge zu betreiben. Da mussten Fahrkarten geändert werden, weil die Mädchen Rückfahrkarten nach Singen um 17 Uhr hatten. Das hätten wir niemals geschafft. Da wollte ich eben schnell den Sachstand abfragen, weil ich den für die Übergabe brauchte, was also noch zu veranlassen war. Ich kam wieder in unseren Raum, der sich so ein bisschen hinter den Wachräumen befindet. Jürgen Haese stand und hat telefoniert, und ich bekam also mit, wie er sagte: Also, nach unserer Einschätzung ist das eine Vergewaltigung. Und wenn das einer anders sieht, dann soll er das ändern … oder sollen sich bei uns melden. Dann war das Gespräch beendet. Jürgen Haese setzte sich. Ich setzte mich ihm gegenüber, und er sagte mir: Das war die Landesleitstelle. Die wollen, dass der Begriff „Vergewaltigung“ gestrichen wird, dass die WE-Meldung storniert wird mit diesem Zusatz: Das Ministerium wünsche das nicht. – Ja, da habe ich mich auch erst mal gesetzt.



[…]



Also, die kriminalistische Beurteilung der Lage: Dazu gehört auch immer eine grobe strafrechtliche Einordnung im ersten Angriff. Das ist nicht immer einfach. Aber bei dem Berichtswesen WE-Meldungen geht es um Schnelligkeit vor Vollständigkeit. Ich habe in den letzten zwei Jahren ungefähr 150 Sexualdelikte im ersten Angriff aufgenommen und ich weiß, wo die Trennlinie liegt zwischen Beleidigung und sexueller Nötigung und Vergewaltigung.
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Da hat man natürlich eine natürliche Reaktanz: Jetzt kommt eine Oberbehörde an und sagt: Mensch, was macht ihr da unten? – Das war das. Und dann haben wir aber … Das war aber offenkundig fachlich so falsch, dass wir dem dann auch keine weitere Bedeutung geschenkt haben und das natürlich auch nicht geändert haben.“807



Die abgesetzte WE-Meldung veränderte keiner der beiden Zeugen. Anschließend brachte der Zeuge Haese durch Telefonate mit der Polizeiinspektion 1 und der Bundespolizeiwache Köln die genaue Anzahl der jeweils erstatteten Anzeigen in Erfahrung.808 Der Zeuge hat insoweit geschildert:



„Aus der PI 1 wurde mir gemeldet, dass wir mit ungefähr 30 Anzeigenerstattungen zu rechnen hätten, die teils noch in der Fertigung waren, aber letztendlich im Ergebnis noch nicht auf der Kriminalwache vorlagen.



Die Bundespolizei meldete nach, dass es dort drei Anzeigen, ich glaube, mit neun Geschädigten gegeben hat. Die Summe dieser Erkenntnisse habe ich dann in einem weiteren Anruf gegen 14:30 Uhr der stellvertretenden Direktionsleiterin K, der Frau Wiehler, mitgeteilt. Wir haben diskutiert, wie denn jetzt die Bearbeitung weiter aussehen kann, weil das personell so ja nicht von der Kriminalwache geleistet werden kann. Den Schwerpunkt haben wir bei den Sexualstraftaten gesehen und von daher eine Zuordnung zum KK 12 getroffen, das in Köln für die Bearbeitung dieser Delikte zuständig ist.



Frau Wiehler hat dann angeordnet, dass die weitere Bearbeitung im Rahmen einer Ermittlungskommission stattzufinden hat, und mich angewiesen, insgesamt fünf Kolleginnen und Kollegen vom Fachkommissariat zeitnah zu alarmieren und anzuweisen, die Bearbeitung auf der Dienststelle zu übernehmen. Das hat dann auch in den nächsten Minuten stattgefunden. Wir haben fünf Kollegen und Kolleginnen alarmiert. Die haben am Nachmittag die Bearbeitung übernommen.“809
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APr. 16/1274, S. 70 f. Vgl. Aussage des Zeugen Haese, APr. 16/1274, S. 10. 809 APr. 16/1274, S. 10 f. 808
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Im Laufe der Kommunikation mit der stellvertretenden Direktionsleiterin, der Zeugin Wiehler, fand das Telefonat mit der Landesleitstelle Erwähnung. Eine längerfristige Bedeutung maß ihm aber auch diese Zeugin nicht bei:



„Für uns war wichtig: Die WE-Meldung ist nicht geändert worden, und damit war das eigentlich […] dann erst mal erledigt.“810



Ferner telefonierte der Zeuge Haese mit dem Zeugen Brambor beim Lagezentrum des Landeskriminalamts. Auch in diesem Gespräch wurden die Vorfälle der Silvesternacht inhaltlich erörtert:



„Da ging es … Einmal kam die Frage auf, ob wir die bislang bekannten Verhaltensweisen des Begrapschens eher als Vorbereitungshandlung für nachfolgende Diebstahls- und Raubstraftaten ansehen wollen oder ob da eine sexuelle Motivation im Vordergrund stehen würde.



Das konnten wir nicht beantworten, weil, wie gesagt, da nicht ausreichend Details vorlagen.



Deshalb sind wir da zu keinem Ergebnis gekommen. Wir haben zu dem Zeitpunkt angesprochen, wie das PP Köln die weitere Bearbeitung der Vorgänge angehen wird. Da habe ich dem Kollegen gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits den Anruf in der Polizeiinspektion 1 gestartet hatte, um konkretere Zahlen zu erheben, dann auch noch bei der Bundespolizei angerufen habe, die Meldung von der PI 1 hatte, auf die Meldung der Bundespolizei noch wartete, habe dem Kollegen dann gesagt, dass es meine Intention ist: Wenn ich alle Details abschließend vorliegen habe, dann würde ich meine stellvertretende Direktionsleiterin anrufen, um mit ihr die weitere Bearbeitung zu besprechen und festzuzurren.“811



810 811
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Wie es auf Seiten der Oberbehörden zu dem Telefonat über den Inhalt der WE-Meldung kam, oder wer tatsächlich in der Kriminalwache anrief, hat sich nicht aufklären lassen: Nachdem die Meldung im Lagezentrum der Landesregierung, das im Ministerium für Inneres und Kommunales angesiedelt ist, eingegangen war, wurde sie dem dortigen DGL, dem Zeugen Lummer, vorgelegt. Dieser las die Meldung und nahm Kontakt mit dem DGL des Landeskriminalamts auf. Ihm erschien der Inhalt der Meldung zu kurz, so dass er eine ergänzende Berichterstattung anfordern wollte. Zudem erschien ihm nicht klar, warum die in der Meldung geschilderten Übergriffe nicht durch die Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz, von denen er wegen der vorangegangenen Meldung über die Räumung des Bahnhofsvorplatzes wusste, bemerkt worden waren. Auch über diesen Umstand forderte er weitere Informationen an, um den Innenminister bestmöglich informieren zu können.812 Der im Lagezentrum des Landeskriminalamts tätige DGL, der Zeuge Brambor, hatte bereits ähnliche Erwägungen angestellt. Er hat den Ablauf des Gesprächs zwischen ihm und dem Zeugen Lummer geschildert:



„Während ich diese WE-Meldung auf dem Tisch hatte und diesen Entschluss gefasst hatte, habe ich aber gleichzeitig oder sehr schnell einen Anruf von Herrn Lummer bekommen – das ist der Dienstgruppenleiter des Lagezentrums im Ministerium –, der mich dann darauf ansprach, das dem Ministerium der Sachverhalt so etwas zu schmal geschildert ist. Dabei wurde dann auch erörtert oder durch Herrn Lummer die Frage gestellt, ob denn der dargestellte Sachverhalt tatsächlich einen Vergewaltigungstatbestand darstellt. Das wurde an mich aber nur als Frage formuliert, und daraufhin habe ich noch mal den § 177 zurate gezogen, und wir sind dann sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Vergewaltigungstatbestand ist, der da geschildert wurde.



Daraufhin habe ich mit Herrn Lummer vereinbart, dass ich mit dem PP Köln – das ist auch gängige Praxis, dass das dann die Landesoberbehörde macht; in Kriminalitätsangelegenheiten ist das dann das Landeskriminalamt – Rücksprache halte mit dem Dienstgruppenleiter der dortigen Kriminalwache und dass wir darum bitten werden, den Sachverhalt genauer darzustellen und insbesondere
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eine Ermittlungsgruppe einzurichten, damit die Ermittlungen nicht ruhen, sondern dementsprechend mit einer bestimmten Quantität und auch einer bestimmten Qualität durchgeführt werden können.“813



Der Zeuge Brambor hat auch eine fachliche Bewertung der Ermittlungslage abgegeben:



„Das, was mich an der Mitteilung, an der WE-Meldung gestört hat, habe ich gerade geschildert: dass ich gesagt habe, der Kräfteansatz ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, und auch die Sachbearbeitung durch die Kriminalwache ist aus meiner Sicht nicht angezeigt. Und deswegen habe ich auch auf die Einrichtung der Ermittlungsgruppe hingewiesen, weil mir schon klar war, dass da unverzüglich Ermittlungen eingeleitet werden müssen bzw. nicht nur eingeleitet, sondern auch fortgeführt werden müssen. Mir ist dann relativ schnell bestätigt worden, dass diese Ermittlungsgruppe nun eingerichtet ist. Es ist nicht an mir, das zu bewerten. Fakt ist, dass ich die Einrichtung dieser Ermittlungsgruppe schon für zeitnah erforderlich gehalten habe.“814



Zweifel über die inhaltliche Richtigkeit der Meldung oder die Richtigkeit der in ihr enthaltenen rechtlichen Würdigung als Vergewaltigung hatte der Zeuge Lummer nach dem Telefonat nicht. Auch hielt er keine Rücksprache mit Personen aus dem Ministerium für Inneres und Kommunales815 oder der Landesleitstelle816. Der Zeuge Lummer konnte ausschließen, dass er oder andere Personen aus dem Lagezentrum der Landesregierung über den von ihm geschilderten Anruf beim Zeugen Brambor hinaus über die Meldung mit anderen Angehörigen des Ministeriums für Inneres und Kommunales, dem Landeskriminalamt, der Landesleitstelle oder dem PP Köln Kontakt aufnahmen.817
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Einen Änderungswunsch oder Stornowunsch äußerte er nicht. Nachdem er Rückmeldungen aus dem Landeskriminalamt erhalten hatte, steuerte er die Meldung über den E-Mail-Verteiler „WE Asyl Groß“ unter anderem an das Referat 42, das Einsatzreferat, das Pressereferat, den Inspekteur der Polizei, den Landeskriminaldirektor, den Abteilungsleiter, den Staatssekretär, den Innenminister und die Staatskanzlei.818 Dieser Entscheidung lag die Einschätzung des Zeugen zu Grunde, dass der Sachverhalt – wiewohl er in seiner Dimension noch nicht bekannt war – eine erhöhte politische Bedeutung habe.819 Zudem erörterte er mit dem DGL im Landeskriminalamt, dass der durch das PP Köln mitgeteilte Kräfteansatz nicht ausreichend und deswegen durch das Landeskriminalamt darauf hinzuwirken sei, dass weitere Kräfte den Ermittlungen zur Verfügung gestellt würden.820 Der Innenminister erhielt den Inhalt der Meldung um 14:36 Uhr821 auf sein BlackBerry gesandt. Persönlich oder telefonisch informierte der Zeuge weder den Innenminister noch andere Personen im Ministerium für Inneres und Kommunales.822 Dazu hat der Minister für Inneres und Kommunales, der Zeuge Jäger, ausgeführt:



„[D]ie WE-Meldungen werden nicht telefonisch oder ähnlich an mich weitergeleitet, sondern immer nur in schriftlicher Form als Mail. Ich bekomme mehrere hundert WE-Meldungen im Jahr aus unterschiedlichsten Anlässen.



Ich habe vorhin in meinem Eingangsstatement versucht deutlich zu machen, dass die sehr häufig Inhalte haben, die mit Verbrechen zu tun haben. Diese WE-Meldungen dienen nur der schnellen Information. Allein das Format dieser WE-Meldung ist nicht geeignet, in irgendeiner Weise einen substanziellen Bericht zu liefern oder umfangreichere Sachverhalte darlegen zu können.



Das heißt, wenn es Berichtenswertes gibt, weil es eine besondere Lage, ein besonderes Ereignis gibt, dann werde ich in der Regel vor, spätestens nach der
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Vgl. Aussage des Zeugen Lummer, APr. 16/1274, S. 102. Vgl. Aussage des Zeugen Lummer, APr. 16/1274, S. 106. 820 Vgl. Aussage des Zeugen Lummer, APr. 16/1274, S. 114. 821 Vgl. Email des Funktionspostfachs F MIK Lagezentrum vom 01.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 56. 822 Vgl. Aussage des Zeugen Lummer, APr. 16/1274, S. 104. 819
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WE-Meldung ergänzend … Es gibt nur zwei Wege, wie ich über besondere Lagen informiert werde. Das ist, dass man mich persönlich oder per Telefon unterrichtet.“823



Auch nach seiner Kenntnisnahme vom Inhalt der WE-Meldung sah der Minister für Inneres und Kommunales keinen Anlass, sich initiativ über den Sachverhalt zu informieren. Er hat dazu aus ausgeführt:



„[…E]gal, ob es vom Inhalt her neu oder nicht neu ist: […] Hätte der Informationsgehalt dieser WE- Meldung bei mir zu einer Reaktion führen müssen? –



[…]



Hätte nicht führen müssen; denn wenn Sie die WE-Meldungen betrachten … Ich mache einmal deutlich: Wenn es auch nur annähernd eine Klarheit über die eigentliche Dimension gegeben hätte, wenn das Kenntnisstand im Ministerium gewesen wäre, wäre ich über diese WE-Meldung mit Sicherheit persönlich informiert worden.



Darüber hinaus: Eine Reaktion erfolgt nicht … Ich nehme sie wahr, ich lese sie, muss aber bedauerlicherweise solche Sachverhalte sehr häufig lesen, weil die WE-Meldungen fast immer ein Bericht über Verbrechen zum Inhalt haben. Das heißt, so schockierend der Inhalt dieser Nachricht war, so sehr ragt sie aber bedauerlicherweise aus den WE-Meldungen, die ich bekomme, nicht heraus.824



[…]



Wenn Sie die WE-Meldungen in Gänze lesen, werden Sie feststellen, dass da nicht nur Informationen, sondern ein Arbeitsprozess dargestellt wird. In diesen WE-Meldungen ist enthalten, dass PP Köln eine Ermittlungsgruppe einsetzt.
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Darin ist der Hinweis enthalten: Es wird nachberichtet. Das heißt, aus dieser WE-Meldung geht hervor, dass PP Köln bestimmte Schritte eingeleitet hat, um weitere Informationen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich die WE-Meldungen als bedeutungslos empfinde, sondern ganz im Gegenteil, auch was den Inhalt angeht … aber dass klar war, dass die notwendigen Schritte aus dem Inhalt der WE-Meldung durch die verantwortliche Behörde eingeleitet wurden.“825



Diese Einschätzung hat der Bundesminister des Innern, der Zeuge Dr. de Maizière, geteilt:



“Aus den vom Land Nordrhein-Westfalen am 1. Januar 2016 bundesweit und auch an das BMI versandten drei Meldungen waren für das BMI die Brisanz und das Ausmaß der Ereignisse nicht zu entnehmen.



Auch die Bundespolizei hat die Ereignisse zunächst nicht entsprechend bewertet und keine entsprechenden Informationen an das BMI weitergeleitet. Dies wurde mit der Bundespolizei intensiv nachbereitet.



Ich selbst habe am Montag, den 4. Januar 2016, aus den Medien von der Brisanz und dem Ausmaß der Ereignisse erfahren. Das Bundesministerium des Innern hat am selben Tag beim Bundespolizeipräsidium einen Bericht angefordert, auf dessen Grundlage ich dann von der Fachabteilung des Bundesministeriums des Innern informiert wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich von den Mitarbeitern meines Hauses fortlaufend über die neu bekannt werdenden Einzelheiten unterrichtet.“826



Demgegenüber erkannte der Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Albers, bereits zu diesem Zeitpunkt eine politische Bedeutung der ihm ebenfalls zugegangen WE-Meldung. Er hat dies so beschrieben:
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„Ich habe mit [der Pressesprecherin] Frau Kaiser den Sachverhalt dann noch mal besprochen. Wir haben auch ganz konkret besprochen, ob wir die Pressemeldung, die ja nun falsch war, das war ja offensichtlich, berichtigen. Und Frau Kaiser hat mir auch in Abstimmung mit der Ermittlungsgruppe davon abgeraten und hat gesagt: Es ist erforderlich, dass wir erst mal Fakten bekommen – ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es zwei Anzeigen von Vergewaltigungen –, weil völlig klar war, dass diese WE-Meldung ganz viel … diese Meldung, diese Pressemeldung ganz viel auslösen wird. Insofern brauchte die Ermittlungsgruppe auch erst mal etwas Zeit, um Fakten zu haben, die natürlich dann von der Presse abgerufen werden. Ich habe diese Entscheidung mitgetragen.827



[…]



Grundlage meiner Überlegung war nicht die WE-Meldung, sondern das, was ich mit Frau Kaiser besprochen hatte, nämlich, dass es sexuelle Übergriffe gegeben hat. Es gab zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, zwei Strafanzeigen mit Sexualbezug – ich glaube 26 oder 29 insgesamt –, und mir war klar, dass das, wenn es um Flüchtlinge geht, dort eine erhebliche politische Relevanz bekommt. Und das verdichtete sich dann über den Tag hin bis zu der Entscheidung, jetzt eine andere Presseerklärung zu machen, eine, die die erste Presseerklärung korrigiert. Und als es feststand, dass diese Presseerklärung rausgeht, ots [sic] -gestellt wird, dann war mir klar: Jetzt muss die Oberbürgermeisterin informiert werden. Denn dann werden auch andere Medien, auch überregionale Medien dieses Thema aufmachen. Das war mir klar.828“



Das MIK informierte der Zeuge jedoch nicht. Dazu hat er ausgesagt:



„Ich ging davon aus, dass das Innenministerium auf dem normalen Dienstweg informiert wird, das heißt über das LZPD oder LKA. Es hatte, soweit ich weiß, auch im Vorfeld mit dem LKA Gespräche gegeben. Das kann ich aber nicht aus eigener Erkenntnis sagen, aber ich meine, Frau Wiehler hatte mir das auch
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gesagt. Wann, weiß ich aber nicht mehr genau. Aber ich bin davon ausgegangen, dass das Innenministerium auf dem Dienstweg informiert wird. Das gilt für Frau Reker natürlich nicht, weil Frau Reker in diesen Dienstweg nicht eingebunden war. Insofern brauchte sie die Information von mir.“829



Der Leiter der Polizeiabteilung im MIK, der Zeuge Wolfgang Düren, hat in der Ausschusssitzung am 30. Mai 2016830 ausgesagt, er habe die WE-Meldung der Polizei Köln vom 1. Januar 2016, 13.22 Uhr unverzüglich nach der Weitersteuerung auf sein Smartphone gelesen. Er sei davon ausgegangen, dass es insoweit über kurz oder lang auch zu einer parlamentarischen Beratung im Innenausschuss kommen werde.



Diese Einschätzung des Zeugen Düren war jedenfalls insoweit begründet, als es sich bei den Ereignissen der Silvesternacht um ein neues Vorkommnis in der inneren Sicherheit handelte. Dazu hat der Leiter der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, der Zeuge Degenkolb, ausgeführt:



„Wir haben es mit einem neuartigen Phänomen in Deutschland zu tun. Der Anfangsverdacht, dass es sich hier um Straftaten aus der sogenannten Antänzerszene handelt, hat sich nicht bestätigt. Wir haben insgesamt in Deutschland mit Stichtag 30.03. in diesen fünf Brennpunktstädten ca. 900 Straftaten bzw. 900 Anzeigen vorliegen gehabt, wir haben ca. 1.250 Geschädigte, und wir haben etwas mehr als 100 Tatverdächtige hierzu ermitteln können.



Die Tatverdächtigen stammen ganz überwiegend aus den maghrebinischen Staaten und aus dem sogenannten Mittleren Osten. Die Tatverdächtigen waren zu einem guten Teil, ca. zur Hälfte, erst sehr kurzfristig in Deutschland, also weniger als ein Jahr. Und ein Großteil dieser Tatverdächtigen – junge Männer – befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem ungeklärten Aufenthaltsstatus. Wir haben als deutsche Polizei fast keine deutschen Tatverdächtigen in diesem Zeitraum ermitteln können. Sprich: Es handelt sich tatsächlich um ein Phänomen, das in allererster Linie von zugewanderten Tatverdächtigen, von zugewanderten jungen Männern verursacht wurde.
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Wir haben uns natürlich auch die Opfer angeschaut. Die Opfer sind, wie nicht anders zu erwarten, ganz überwiegend junge Frauen gewesen, die sich an sogenannten öffentlichen Plätzen, an Feierörtlichkeiten etc. aufgehalten haben. Wir konnten keine Erkenntnisse gewinnen, dass hier gezielt Verabredungen zur Straftatenbegehung getroffen wurden. Es gab natürlich Erkenntnisse, dass sich die jungen Männer zu diesen Feierlichkeiten in Köln und auch anderen Städten verabredet haben, auch in sozialen Netzwerken. Aber – das möchte ich ausdrücklich betonen – wir haben nirgendwo einen Anfasser gefunden, dass man sagen könnte: Man hat sich gezielt zur Straftatenbegehung verabredet.



Wir haben, wie auch schon im Rahmen der Lageerhebung, versucht, auch mit unseren europäischen Partnern Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Silvesterereignisse waren so, wie sie in Köln, Düsseldorf geschehen sind, auch europaweit einmalig. Es gab sehr wohl in skandinavischen Ländern und zum Beispiel auch in Österreich in kleinerem Rahmen ähnliche Vorfälle, die auch diesem Phänomen des überfallartigen Vorgehens aus Gruppen heraus entsprechen. Aber diese Ereignisse in einem Umfang wie in Deutschland gab es in keinem anderen europäischen Land.“831



Nach dem Gespräch mit dem DGL im Lagezentrum des MIK telefonierte der DGL des Landeskriminalamts, der Zeuge Brambor, gegen 13:45 Uhr832 mit der Kriminalwache des PP Köln. Er schloss aus, dass er vorher mit der Landesleitstelle oder aber einer sonstigen Person über diesen Vorfall gesprochen habe.833 Beim PP Köln sprach er – wie oben dargestellt – mit dem DGL der Kriminalwache, dem Zeugen Haese. Diesem teilte er die Aufforderung zur Erhöhung des Kräfteansatzes mit. Zu einem Widerspruch durch den Zeugen Haese oder andere Beamte des PP Köln kam es nicht, vielmehr erhielt der Zeuge Brambor den Eindruck, dass dieser Hinweis dankend angenommen worden sei. Ferner wies der Zeuge darauf hin, dass mit dem Polizeiführer vom Dienst Rücksprache zu halten sei.834 Sonstige Änderungswünsche teilte er nicht mit, bat aber
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APr. 16/1591, S. 5f. Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 127. 833 Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 125. 834 Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 139. 832
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um eine Fortschreibung der Lage.835 Der Zeuge Brambor hielt es für möglich, dass er im Rahmen dieses Gesprächs auch nachgefragt habe, ob sich der Sachverhalt beweissicher so ereignet habe, wie er in der WE-Meldung geschildert worden sei.836 Später, etwa gegen 17:00 Uhr, wurde er vom Zeugen Haese mit der Information zurückgerufen, dass nunmehr eine Ermittlungsgruppe in deutlich erhöhter Stärke eingesetzt worden sei. Der Zeuge Brambor leitete die ihm vorliegende WE-Meldung innerhalb des Landeskriminalamts über einen E-Mail-Verteiler unter anderem an die Behördenleitung des Landeskriminalamts weiter. Telefonisch informierte der Zeuge Brambor seine Behördenleitung nicht.837



Um 14:20 Uhr wurde die auf dem Social-Media-Portal facebook eingestellte Pressemitteilung des PP zum ersten Mal mit einem Kommentar versehen, der auf Übergriffe deutet.838 Bis zum 3. Januar 2016, 9:12 Uhr wurden weitere Kommentare unter dem Artikel verfasst, von denen etwa 20 mit Links zu externen Internetseiten – etwa rponline.de., ksta.de, express.de oder bild.de – versehen waren.839



Gegen 14:56 Uhr setzte sich die Leitstelle des PP Köln telefonisch mit der Zeugin Stach, die sich als Pressesprecherin bereits nicht mehr im Hause befand, in Verbindung und bat sie, mit dem diensthabenden DGL der Kriminalwache Rücksprache zu halten, da es eine Häufung von Meldungen über Sexualdelikte und Taschendiebstahlsdelikte durch Opfer gegeben habe. Diese Information leitete sie ihrer Dienstellenleiterin weiter. Nachdem sie mit dem Leiter der nun bereits eingerichteten Ermittlungsgruppe gesprochen hatte, bereitete sie eine Pressemeldung für den nächsten Tag vor.840 Die Zeugin hat dazu bekundet:



„Nicht, dass man es nicht behandeln wollte. Aber nach der ersten Meldung gab es für mich keine Anhaltspunkte, dass da irgendwas fehlerhaft war oder nicht stimmte. Als dann der Anruf kam, wurde natürlich direkt abgestimmt, wie damit umgegangen wird, mit Frau Kaiser und Frau Wiehler, und diese Meldung schon
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Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 126. Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 127. 837 Vgl. Aussage des Zeugen Brambor, APr. 16/1274, S. 130. 838 Vgl. Bericht des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln_Ordner1.pdf, Bl. 447. 839 Vgl. Mitteilung des POK Haiplik, BB 4MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner2.pdf, Bl. 81. 840 Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 10. 836
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vorbereitet. Und am nächsten Tag, wo die Zahl der Nachfragen eben höher war – das hat mir die Leitstelle dann mitgeteilt –, wurde die Meldung dann eingestellt.“841



Am späten Nachmittag las der Staatssekretär im MIK, der Zeuge Nebe, die an ihn bereits um 14:36 Uhr gesandte WE-Meldung. Der Zeuge stellte sofort Bezüge zur Kölner Szene nordafrikanischer Straftäter her und ging angesichts der angekündigten weiteren Meldungen davon aus, dass er in den nächsten Stunden eine Fortschreibung dieser WE-Meldung erhalten werde.842 Angesichts der Tatsache, dass er selbst zwischen 150 und 200 WE-Meldungen im Monat erhielt und sich erinnerte, dass es im Vorjahr in Köln zu sechs Vergewaltigungen gekommen sei, sei noch keinen Anlass für eigenes Tätigwerden gegeben gewesen.843



Auch der Landeskriminaldirektor, der Zeuge Schürmann, hat sich zur Frage der Außergewöhnlichkeit der Meldung geäußert und diese ins Verhältnis zu den Vorjahren gesetzt:



„Ich habe mir mal fachlich darstellen lassen die Anzeigenaufnahme von Sexualdelikten in den Silvesternächten von 2012 bis 2014 jeweils zwischen 18 Uhr und 7 Uhr, auch weil ich diese Frage erwartet habe, und zwar abgeleitet aus der Polizeilichen Kriminalstatistik.



Einzeldelikte 2013 in diesem Zeitraum: eine sexuelle Nötigung, Vergewaltigung durch eine Gruppe. Und im Jahr 2014 gab es drei Delikte: sexuelle Nötigung nach § 177 Abs. 1 StGB, Beleidigung auf sexueller Grundlage, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung … insgesamt fünf Delikte in der Nacht, 2014. – Ich verzichte jetzt mal …, weil die Tatbestände ähnlich sind. – 2015 kam sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen hinzu mit zwei Delikten, auch eine
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APr. 16/1225, S. 14. Vgl. Aussage des Zeugen Nebe, APr. 16/1359, S. 5. 843 Vgl. Aussage des Zeugen Nebe, APr. 16/1359, S. 6. 842
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Vergewaltigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage. All das waren dann insgesamt sechs Vergewaltigungen im Stadtgebiet Köln nach Polizeilicher Kriminalstatistik.



Es gibt natürlich noch Zahlen, die sich aus dem Vorgangsbearbeitungssystem ableiten lassen, die in all diesen Jahren noch höher ausfielen. In der Silvesternacht 2012 angezeigt 22 Vorgänge dieser Art, in der Nacht 2013/2014 wiederum 22 und natürlich dann 2015; die schrecklichen Zahlen sind bekannt.



Das heißt, dass – auch das habe ich eben schon mal versucht zu erläutern; ich gebe zu, angesichts der Schwere der Taten schwierig – mit der Anzeige und mit der Mitteilung zunächst die polizeiliche Sachbearbeitung und die Ermittlungsführung beginnt und dass letztlich die Vorgangsbearbeitungssysteme, ich nenne das jetzt mal … sind eine Eingangsstatistik, also erfassen das, was angezeigt wird, von diesem Moment an. Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt die Zahlen wieder, die dann letztlich mit Abgabe des Vorgangs an die Justiz herausgehen. Die sind deutlich geringer. Das heißt, dass sich durch die Ermittlungsführung und durch die Klärung der Tatbestandsmäßigkeiten noch Veränderungen in diesen Erkenntnissen ergeben.



Das ist eben auch für mich ein wenig relevant gewesen, nach dieser WE-Meldung zunächst einmal die Polizei in Köln ihre Arbeit machen zu lassen, nicht in Ruhe ihre Arbeit machen zu lassen, aber zunächst mal ihre Arbeit machen zu lassen.“844



Gegen 14: 39 Uhr nahm der Zeuge Düren die WE- Meldung wahr und ordnete ihr eine gewisse politische Wertigkeit zu.845 Dem Innenausschuss gegenüber äußerte er sich wie folgt:



„Ich selber habe am 1. Januar wahrgenommen, um 14:39 Uhr, dass diese WEMeldung eingetroffen ist. Ich habe ihr eine gewisse politische Wertigkeit zugeordnet, weil ich wahrgenommen habe, dass es elf sexuelle Übergriffe gegen



844 845



APr. 16/1304, S. 25. Innenausschussprotokoll APr. 16/1141 S. 21.
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Frauen gegeben hat durch eine Gruppe von nordafrikanischen Männern. Das schien mir politisch bemerkenswert. Ich hatte damals schon das unsichere Gefühl, dass das möglicherweise Gegenstand der Berichterstattung im Innenausschuss sein könnte.



(…) Ich war allerdings nicht der Auffassung ... Ich habe damals nicht wahrgenommen, dass das mit einem fehlgeleiteten Polizeieinsatz zusammenhängen könnte. Insofern habe ich die Behörde erst mal machen lassen und habe den Fortgang der Dinge abgewartet.



(…) Ich hielt es auch nicht für erforderlich, von mir aus den Minister anzurufen, weil ich wusste, dass er diese Meldungen in Teilen zumindest liest. Ich wusste auch, dass ihm klar ist, dass in Köln gearbeitet wird – und das ist wichtig für uns. Wir müssen sicherstellen, dass man in Köln eigenverantwortlich weiter arbeitet. Das war bis dahin für uns erkennbar auch der Fall.“846



In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss hat er ergänzend vorgetragen:



„Ich habe dieser Meldung entnommen, dass es Übergriffe auf junge Frauen gegeben hat, dass im Zusammenhang mit diesen Übergriffen Diebstähle begangen worden sind. Und ich habe entnommen, dass es sich um eine Personengruppe von 40 bis 60 Männern handelte mit einem nordafrikanischen oder arabischen Aussehen.



Ich habe diese Taten unmittelbar der Antänzerszene in Köln zugerechnet. Wir hatten vor einiger Zeit intensiv im Innenausschuss über diese Szene beraten. Es gibt dort ein Projekt namens NAFRI. Ich habe zu Unrecht, wie sich heute herausstellt, ... aber ich habe mehr oder weniger automatisch diese Vorkomm-
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nisse den Antänzern zugerechnet. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es über kurz oder lang auch zu einer parlamentarischen Beratung im Innenausschuss kommen könnte, weil das Thema NAFRI nicht abschließend behandelt worden war.



[…]



Ich habe das als ein lokales Phänomen auf örtlicher Ebene wahrgenommen, weil die Antänzerszene auf Köln konzentriert war. Mir war nicht klar, dass das unter den Augen der Polizei geschehen war. Das konnte man aus der Meldung nicht erkennen. Ich habe keinen Bezug zu Flüchtlingen wahrgenommen, weil das auch nicht erwähnt war. Und ich habe das auch nicht als ein besonders kriminologisches Phänomen wahrgenommen, wie wir das heute wissen, sondern ich habe das als eine besondere Form der Antänzerszene wahrgenommen, allerdings in der besonderen Konzentration an einer Stelle.



Das war dann schon bemerkenswert und hätte auch eine lokale und landespolitische Brisanz gehabt, ja. Ich sah aber keinen Grund, irgendwas zu veranlassen, weil die Vorgänge abgeschlossen waren und die Ermittlungen liefen. Im Übrigen war angekündigt worden, dass es eine weitere Berichterstattung geben würde. Ich habe mich dann entschlossen, die weitere Berichterstattung abzuwarten.“847



Gegen 21:41 Uhr erreichte den Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Kommunales, den Zeugen Nebe, die dritte WE-Meldung des PP Köln vom 1. Januar 2016. Beruhigt darüber, dass eine Ermittlungsgruppe eingesetzt worden war, sah der Zeuge keine Notwendigkeit, selbst tätig zu werden.848



Im Täglichen Landeslagebild vom 1. Januar 2016, das von der Landesleitstelle im LZPD erstellt wird, fanden die Vorkommnisse aus den dort eingegangenen WE-Meldungen keine Erwähnung.849
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APr. 16/1304 S. 75, 76. Vgl. Aussage des Zeugen Nebe, APr. 16/1359, S. 6. 849 Vgl. tägliches Landeslagebild vom 01.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 34 ff. 848
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Das Landeslagebild dient der Information der Aufsichtsbehörden, der Landesoberbehörden, der KPB, der Deutschen Hochschule der Polizei, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts über wesentliche Sachverhalte, die eine politische und/oder polizeiliche Bedeutung haben, Bedeutung für die Grundsicherung der Eigensicherung haben, zur Beunruhigung der Bevölkerung im hohen Maße führen können, an denen ein hohes mediales Interesse besteht oder die herausragend in sonstiger Weise sind. Für die Bewertung besteht ein verbindlicher Leitfaden.850 Das Tägliche Landelagebild setzt sich in erster Linie aus einzelnen WE- Meldungen zusammen und umfasst in der Regel einen Zeitraum von 24 Stunden (6 Uhr bis 6 Uhr). Die Auswertung der Medien bleibt hiervon unberührt. Die Erstellung ist ausschließlich Sache der Landesleitstelle LZPD.



Verantwortlich für die Einträge ist der jeweilige LvD. Die letztendliche Verantwortung liegt beim TLL zeichnenden Nachtdienst LvD. Es sind alle WE- Meldungen zu sichten und entsprechend auf Lagebildrelevanz zu prüfen. Bei Unvollständigkeit fordert der LvD eine zeitnahe ergänzende Meldung ein. Es wird in der Regel um 06:30 Uhr veröffentlicht.851 Am Inhalt der WE-Meldungen werden keine Änderungen vorgenommen. Formulierungsveränderungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.852 Grund hierfür ist, dass der Inhalt der WE – Meldungen komprimiert zusammengefasst wird, damit das Tägliche Landeslagebild auf einem hohen informatorischen Gehalt und auf möglichst kleinem Raum zusammengefasst werden kann.853



Am 1. Januar gingen im LZPD drei WE- Meldungen zu den Ereignissen in Köln ein.



Die erste WE- Meldung „Gefahr einer Massenpanik“ erreichte das LZPD um ca. 02:30 Uhr. Die zweite WE- Meldung „ Vergewaltigung, Beleidigung auf sexueller Basis, Diebstahlsdelikte, Raubdelikte begangen durch größere ausländische Personengruppe“ um 13:22 Uhr. Die dritte WE- Meldung ging um - 20:36 Uhr - als Fortschreibung Nr. 1 ein und nahm Bezug auf die vorangegangene WE-Meldung - von weiteren Anzeigen sei auszugehen.
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BB 4 LZPD, Dez. 41 Ordner 1 S. 56 ff; Leitfaden zum Landeslagebild. BB 4 LZPD, Dez. 41 Ordner 1 S. 56 ff; Leitfaden zum Landeslagebild. 852 Vgl. Aussage des Zeugen Marter, APr. 16/1749, S. 20. 853 Vgl. Aussage des Zeugen Marter, APr. 16/1749, S. 23. 851
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Der diensthabende Beamte war sich hinsichtlich der Einstufung der zweiten WE-Meldung unsicher. Diesbezüglich hat er vorgetragen:



„Ich war mir dann unsicher. Da der Nachfolger ein Lehrgangskollege von mir ist und ich ihn schätze und auch seinen fachlichen Rat schätze, haben wir uns das dann zusammen angeschaut. Ich habe ihm gesagt, dass ich halt unsicher bin im Sinne dieser Bewertung. Ich habe ihm aber gesagt ... Es ging letztendlich um den Eintrag in das Lagebild und darum, ob man ihn eintragen kann ...man könnte ihn eintragen als ungewöhnliches Delikt, aber es steht jetzt nicht expressis verbis in diesem Leitfaden drin. Wir haben uns das dann zusammen angeschaut. Ich kann mich jetzt allerdings nicht mehr daran erinnern, wie sei-ne Bewertung war. Allerdings hat er es auch nicht eintragen lassen. Also gehe ich davon aus, er hat sich auch so entschieden. Ich habe es in der Kürze der Zeit in der Tat auch nicht eintragen lassen.“854



Gegen 18:00 Uhr informierte die Lageeinsatzzentrale der Bundespolizeidirektion St. Augustin telefonisch eine Mitarbeiterin der hauseigenen Stabsstelle Öffentlichkeit darüber, dass es zu Vorfällen am Kölner Hauptbahnhof gekommen sei.855



Aus dem Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg ergibt sich, dass zum Ende des 1. Januars 2016 bereits 227 Strafanzeigen erstattet worden waren.856 Dabei handelte es sich allerdings weit überwiegend um Eigentumsdelikte.857



Laut Aussage des Zeugen Mehlhorn wurden die Anzeigen auf Grund des Feiertags mit anschließendem Wochenende erst am 4. Januar 2016 von jeweiligen Sachbearbeitern von den Polizeiinspektionen in Köln zusammengetragen und erfasst:



„In der Regel ist es so, dass die Anzeigen während der Dienstschicht bzw. nach der Dienstschicht und nach den Überstunden von den Kollegen geschrieben
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APr 16/1293 S. 106 – Vernehmung Schröder Vgl. die Aussage des Zeugen Floeren, APr. 16/1338, S. 71. 856 Vgl. Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, BB 41a.pdf, Bl. 34. 857 Vgl. die Aussage des Sachverständigen Prof. Dr. Egg, APr. 16/1591, S. 31. 855
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werden. Bei herausragenden Fällen, wo auch wir als Kriminalwache mit weiteren Maßnahmen und, und, und betroffen sind, lassen wir uns die hier teilweise per Fax vorab faxen.



Bei Fällen, die nicht herausragend sind, die unser Einschreiten als K-Wache nicht erforderlich machen, gehen die Anzeigen ganz normal in den Geschäftsgang, sprich: Silvester war langes Wochenende. Der Donnerstag war, glaube ich, Silvester. Das heißt: Die Anzeigen liegen dann auf den Wachen im Postausgangsfach und werden dann nach dem Wochenende durch die Kuriere den entsprechenden Dienststellen angeliefert.



[…]



Ja, das ist eigentlich so der normale Gang, dass über das Wochenende die Sachbearbeitung nicht im Dienst ist, und dann am Montag, wenn sie dann wieder zum Dienst kommt, die Vorgänge auf den Tisch kriegt und dann mit der eigentlichen Sachbearbeitung anfängt; es sei denn, es sind wirklich herausragende Fälle, die ein sofortiges Ermitteln erfordern so, wie jetzt diese – in Anführungszeichen – „Ermittlungsgruppe“ im KK 12 eingerichtet worden ist, nachdem man erkannt hat, hier kommt eine ganze Menge oder liegt schon ein großer Teil vor.“858



3.1.2.



2. Januar 2016



Am 2. Januar 2016 erstellte die Bundespolizeidirektion St. Augustin um 2.23 Uhr eine Lageinformation über den 1. Januar 2016, die unter anderem Ausführungen zu den Straftaten im Hauptbahnhof in Köln enthielt:



„Im Zuständigkeitsbereicht der Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen waren […] folgende Straftaten zu verzeichnen:
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-13- sexuelle Nötigungen -20- Körperverletzungsdelikte -1- Widerstand -4- Raubstraftaten -2- Landfriedensbrüche -64- Diebstähle. Den Schwerpunkt bildete hierbei die Einsatzlage der BPOLI Köln mit -13- sexuellen Nötigungen, -4- Diebstählen, -8- Körperverletzungen, -2- Landfriedensbrüchen und -3- Raubstraftaten. Im und um den Kölner Hbf wurden durch nordafrikanische Tätergruppen sexuelle Nötigungen bei einer bislang noch nicht abschließend feststellbaren Anzahl von weiblichen Geschädigten begangen, teilweise verbunden mit Diebstählen. Die Tatverdächtigen kreisten die weiblichen Opfer ein, berührten sie im Brustund Intimbereich und entwendeten dabei Mobiltelefone. In einem Fall versuchte man der Geschädigten gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Bei der BPOLI Köln wurden -13- Ermittlungsverfahren eingeleitet.“859



Adressat dieser Lagemeldung war unter anderem die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeidirektion St. Augustin. Der Präsident der Bundespolizeidirektion erhielt diese Meldung nicht, wohl aber sein Leitungsbüro, das an diesem Samstag nicht besetzt war.860



Des Weiteren war das LZPD in Nordrhein-Westfalen in dem Verteiler dieser Lagemeldung. Im Täglichen Landeslagebild vom 2. Januar 2016, das von der Landesleitstelle im LZPD erstellt wird, fanden die Vorkommnisse aus den dort eingegangenen WEMeldungen und der zwischenzeitlich eingegangenen Lagemeldung der BPOLD St. Augustin keine Berücksichtigung.



Gegen 14:00 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeidirektion St. Augustin deren Leiter, den Zeugen Floeren, über die bisherigen Erkenntnisse.861 Dieser veranlasste weiter nichts. Das Medieninteresse war zu
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Vgl. Lageinformation der BPOLD St. Augustin vom 02.01.2016, BB 4 Bundespolizei 13_BPOLD_STA_Tägliche_Lageinformation_010116_63-66.pdf, Bl. 2. 860 Vgl. die Aussage des Zeugen Wurm, APr. 16/1338, S. 37 f. 861 Vgl. die Aussage des Zeugen Floeren, APr. 16/1338, S. 71.
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diesem Zeitpunkt bei der Bundespolizei verhalten, es ging bis zum Ende des 3. Januar 2016 lediglich eine Medienanfrage zu dem Sachkomplex ein.862



Um 16:58 Uhr veröffentlichte das PP Köln eine Pressemitteilung „Übergriffe am Bahnhofsvorplatz – Ermittlungsgruppe gegründet“:



„160102-1-K



Übergriffe



am



Bahnhofsvorplatz



-



Ermittlungsgruppe



gegründet



Im Laufe des Neujahrtages (1. Januar) erhielt die Polizei Köln Kenntnis über unterschiedliche Vorfälle bei denen Frauen Opfer von Übergriffen geworden sind. In der Silvesternacht nutzten Tätergruppen das Getümmel rund um den Dom und begangen Straftaten unterschiedlicher Deliktsbereiche. Die Polizei Köln hat eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Fälle eingerichtet.



Bei der Polizei Köln und der Bundespolizei erstatteten bis zum jetzigen Zeitpunkt knapp 30 Betroffene Anzeige und schilderten in diesen Fällen die gleiche Vorgehensweise der Täter. Die Geschädigten befanden sich während der Neujahrsfeier rund um den Dom und auf dem Bahnhofsvorplatz, als mehrere Männer sie umzingelten. Die Größe der Tätergruppen variierte von zwei bis drei, nach Zeugenaussagen nordafrikanisch Aussehenden bis zu 20. Die Verdächtigen versuchten durch gezieltes Anfassen der Frauen von der eigentlichen Tat abzulenken - dem Diebstahl von Wertgegenständen. Insbesondere Geldbörsen und Mobiltelefone wurden entwendet. In einigen Fällen gingen die Männer jedoch weiter und berührten die meist von auswärts kommenden Frauen unsittlich.



Zur Klärung der Taten und Tatzusammenhänge hat die Polizei Köln eine Ermittlungsgruppe gegründet. Zur Arbeit der Ermittler gehört unter anderem die Auswertung umfangreicher Videoaufnahmen.
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Weitere Geschädigte, die sich in der Silvesternacht am Bahnhofsvorplatz und um den Dom in der Zeit zwischen Mitternacht und vier Uhr aufgehalten haben und noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221/ 229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. (st)“863



Dieser Pressemitteilung lagen die Erkenntnisse zugrunde, dass es sowohl bei der Bundespolizei als auch beim PP Köln zu ca. 30 Anzeigenerstattungen von Frauen wegen sexueller Übergriffe in unterschiedlicher Form und Stärke sowie Taschendiebstahlsdelikten am Bahnhofsvorplatz gekommen war. Zu den Täterhinweisen hatte die Zeugin Stach, die die Pressemitteilung verfasst hatte, lediglich die Information, dass es sich um nordafrikanisch aussehende Täter gehandelt haben solle.864 Zu dem Umstand, dass Informationen über die mögliche Herkunft der Täter veröffentlicht wurden, führte sie aus:



„[W]enn der Sachverhalt berichtenswert ist und wir zum Beispiel auch Zeugen suchen – das ist für uns ja ein wichtiges Medium, das wir nutzen können, um auch Zeugen zu suchen –, dann werden so viele Informationen wie möglich in die Pressemeldungen mit hereingegeben. Berichten wir nur über einen Sachverhalt, wo keine Zeugen gesucht werden, wird die Herkunft generell nicht mit aufgenommen. Zum Beispiel werden, wenn wir einen Täter festgenommen haben, das Alter und das Geschlecht genannt. Es kommt aber auch immer darauf an, ob man eine Pressemeldung noch mit der Staatsanwaltschaft abspricht. Das ist meistens in Todesermittlungsverfahren der Fall. Dann wird auch bei dem Opfer meistens darauf verzichtet, das Alter oder auch, ja, die Herkunft zu benennen.“865



Über diese Pressemitteilung setzte die Zeugin Stach die Bereitschaftsbeamtin der Bundespolizei in Kenntnis. Diese erhob keine Einwände.866 Die ursprünglich für einen
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Pressemitteilung des PP Köln vom 02.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln Ordner5.pdf, Bl. 27 f. 864 Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225 S. 11. 865 APr. 16/1225, S. 16 f. 866 Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225 S. 18. Vgl. auch die Aussage des Zeugen Floeren, APr. 16/1338, S. 67.
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späteren Zeitpunkt geplante Veröffentlichung der Pressemeldung wurde aufgrund eines Widerspruchs der Zeugin Stach nach vorne verschoben. Die Zeugin Wiehler hatte zunächst der Ermittlungsgruppe noch mehr Zeit für Überprüfungen der Sachverhalte einräumen wollen.867



Erste online-Presseartikel von Medien mit nicht unerheblicher Reichweite (rp-online.de, ksta.de, express.de, bild.de) erschienen.868 Zudem hatte die „Kölnische Rundschau“ von einem Ereignis auf dem Bahnhofsvorplatz berichtet, das aus dem Rahmen des üblichen herausfiel.869 Der Zeuge Timmer hat dazu berichtet:



„Ich weiß, dass ich am 02.01. den Bericht in der „Kölnische Rundschau“ gelesen hatte, in dem erstmalig genannt wurde, dass es dort zu eben diesen genannten Übergriffen, Raubüberfällen und auch sexuellen Übergriffen auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen sein soll.



[…]



Da habe ich gedacht: Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Da wird die Polizei sich jetzt hoffentlich um diese Geschichte kümmern.“870



Der Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Albers, wurde durch die stellvertretende Leiterin der Direktion K, die Zeugin Wiehler, in mehrfachen Telefonaten an diesem Tag über die Entwicklung der Lage informiert. Wegen der politischen Bedeutung, die nach seiner Ansicht über seine Behörde hinausging, setzte er sich mit der Oberbürgermeisterin Kölns in Verbindung. Dieser schilderte er den Sachverhalt telefonisch.871 Dazu hat der Zeuge Albers mitgeteilt:



„Ich habe eben schon geschildert, dass für mich spätestens am Sonntag, bevor ich mit Frau Reker telefoniert habe … Samstag, bevor ich mit Frau Reker
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Vgl. Aussage der Zeugin Stach, APr. 16/1225, S. 37. Vgl. Bericht des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Ordner1.pdf, Bl. 448. 869 Vgl. die Aussage des Zeugen Timmer, APr. 16/1370, S. 125. 870 APr. 16/1370, S. 130. 871 Vgl. die Aussage des Zeugen Albers, APr. 16/1338, S.88. 868
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telefoniert habe, war mir klar, dass, wenn das so war, wie sich das hinterher auch rausgestellt hat, das ganz erhebliche politische Auswirkungen auf die Einschätzung der Flüchtlings- und Integrationspolitik hat. Dessen war ich mir sehr wohl bewusst.872



[…]



Das Besondere für mich war, dass es offensichtlich auf einem öffentlichen Platz aus einer Gruppe von Flüchtlingen/Migranten, die mir auch geschildert worden ist, zu unterschiedlichen, aber auch massiven Sexualdelikten gekommen ist, unter anderem auch zu einer Vergewaltigung. Das war für mich ein Punkt, der – ich habe das ja eben schon mal geschildert – natürlich beim Thema „Flüchtlinge und Integrationsbemühungen“ hier in Deutschland ein großes Fragezeichen oder zumindest eine Diskussion auslöste. Und das war mir klar, dass das von erheblicher politischer Relevanz ist.873“



Zur Größenordnung der politischen Bedeutung und zum Grund seiner Einschätzung hat der Zeuge Albers ausgeführt:



„Wenn wir uns heute wieder zurückversetzen in die Situation Silvester: Im Jahr 2015 hat es eine intensive Diskussion über Flüchtlinge, über Integration gegeben. Und wie ich die gesellschaftliche Debatte wahrgenommen habe, war das keine einfache Diskussion. Und dieses Ereignis, dass dort, ich sage das jetzt mal, Flüchtlinge Frauen angreifen, stellte diese Diskussion in ein völlig anderes Licht. Das war für mich das Kriterium. Ich muss gestehen, ich habe damals an Untersuchungsausschuss oder Presseerklärung nicht gedacht, sondern ich habe daran gedacht: Wie wirkt das in unserer Gesellschaft, wenn so was passiert. Und wie verhältst du dich selber in so einer Debatte?



Und da habe ich mir gesagt: Du trägst Verantwortung hier als Polizeipräsident. Deshalb gehe mit dieser Verantwortung nicht leichtfertig um. Sondern du kannst nur das sagen, was wirklich Bestand hat, und nicht irgendwas. Weil meine
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APr. 16/1338, S. 92. APr. 16/1338, S. 120.
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Befürchtung war: Wenn ich was erzähle, was nicht Bestand hat, nutzen das andere. Das war so das Kriterium, was mich dabei bewegt hat, das so zu machen, nämlich zu sagen: Du hältst dich streng an das, was ist, aber das sagst du auch.“874



3.1.3.



3. Januar 2016



Nach mehreren Telefonaten mit seiner Pressesprecherin entschied der Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Albers, am Folgetag eine Pressekonferenz abzuhalten, um zu erläutern, was die Polizei getan habe und wie dies einzuschätzen sei.875 Um 12:39 Uhr sandte das PP Köln eine weitere WE-Meldung an das LZPD.876 Diese hatte Taten zum Gegenstand, die den in der Silvesternacht begangenen Straftaten ähnelten:



„Im Rahmen der Ermittlungen konnten am 03.01.2016 gegen 04:20 Uhr fünf Tatverdächtige durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Köln auf frischer Tat im HBF Köln angetroffen und festgenommen werden. Zuvor hatten die Tatverdächtigen nach Zeugenaussagen mindestens vier, bislang unbekannte Frauen im Alter von circa 20-25 Jahren massiv bedrängt und belästigt. Bei der Festnahme der Tatverdächtigen wurde diverses Diebesgut aufgefunden, welches zum Teil bereits entsprechenden Nachteilstaten zugeordnet werden konnte. Die Beschuldigten wurden festgenommen und dem Polizeigewahrsam Köln zugeführt. Die beim PP Köln eingerichtete Ermittlungsgruppe hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit sowohl einen Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren sowie Vorführungen der Beschuldigten vor den Haftrichter.
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APr. 16/1338, S. 142. Vgl. die Aussage des Zeugen Albers, APr. 16/1338, S. 90. 876 Vgl. WE-Meldung vom 03.01.2016, BB 4 MIK LZPD Beweisbeschluss4_LZPDNRW_Dezernat41_Ordner2_VS-NfD.pdf, Bl. 15. 875
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Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um drei marokkanische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, einen 20jährigen algerischen Staatsangehörigen und einen 20jährigen syrischen Staatsangehörigen.“877



Dieses Ereignis wurde am gleichen Tag durch eine Pressemeldung des PP Köln veröffentlicht:



„160103-1-K



Fünf



Verdächtige



nach



Übergriffen



am



Bahnhof



festgenommen



Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Köln und der Bundespolizei:



Heute Morgen (3. Januar) haben Beamte der Bundespolizei fünf Verdächtige (18, 19, 21, 22, 24) auf einem Bahnsteig des Breslauer Platzes festgenommen. Die Männer hatten zuvor weibliche Reisende bedrängt. Bei einem weiteren Geschädigten (25) entwendeten die Täter ein Mobiltelefon. Gegen 4.20 Uhr gingen bei der Polizei Köln über den Notruf „110“ Hinweise zu Übergriffen durch eine Personengruppe an Stadtbahnhaltestelle DomHauptbahnhof ein. Sofort alarmierte Beamte der Bundespolizei stellten die fünf Verdächtigen auf dem Bahngleis 10/11 des Kölner Hauptbahnhofes. Nach Zeugenaussagen hatten drei der Täter wenige Minuten zuvor mehrere Frauen angesprochen und bedrängt. „Ich sah die Polizisten auf dem Bahnsteig. Ich meldete sofort, dass ich von zwei Männern aus der Gruppe beklaut worden war“, so der 25-Jährige. Auch der Geschädigte war zuvor durch „Antänzer“ körperlich bedrängt worden. Die Täter hatten versucht durch Unterhaken und Bein stellen von ihrem Vorhaben abzulenken. Es klickten die Handschellen. In den Taschen und Jacken der Täter fanden die Beamten nicht nur das Handy des Geschädigten. Für weitere Mobiltelefone und ein Tablet konnten die in Köln nicht Wohnhaften keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die



Bundespolizei



übergab



die



Festgenommenen



der



eingerichteten



Ermittlungsgruppe der Polizei Köln. Zurzeit wird geprüft, ob das Quintett für
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Vgl. WE-Meldung vom 03.01.2016, BB 4 MIK LZPD Beweisbeschluss4_LZPDNRW_Dezernat41_Ordner2_VS-NfD.pdf, Bl. 17.
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Taten aus der Silvesternacht in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an. (st)“878



Am 3. Januar erhielt das LZPD den Hinweis, dass in Bezug auf die Kölner Silvesternacht fünf Tatverdächtige festgenommen worden waren. Aus diesem Hinweis leitete der für das Landeslagebild zuständige Sachbearbeiter, der Zeuge Schröder, laut seiner Erinnerung keine weiteren Maßnahmen ab.



Auch im Täglichen Landeslagebild vom 3. Januar 2016, das von der Landesleitstelle im LZPD erstellt wird, fanden die Vorkommnisse aus den dort eingegangenen WE-Meldungen und der eingegangenen Lagemeldung der BPOLD St. Augustin vom Morgen des 2. Januar 2016 keine Berücksichtigung.



3.1.4.



4. Januar 2016



Das für diesen Tag durch das LZPD erstellte Tägliche Landeslagebild enthielt tatsächlich eine Nachtragsmeldung für den Zeitraum vom 1. bis 3. Januar, die wie folgt gehalten war:



„Im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten kam es auf dem Bahnhofsvorplatz mehrfach zu Übergriffen auf junge Frauen durch eine circa 40- bis 50-köpfige Personengruppe. Die Frauen wurden hierbei umzingelt, sexuell belästigt bzw. körperlich angegangen und anschließend bestohlen bzw. beraubt. Die Tätergruppierung konnte anschließend unerkannt vom Tatort flüchten. Aufgrund der hohen Anzahl der bekannt gewordenen Taten wurde eine Ermittlungsgruppe



eingerichtet.



Am



03.01.2016



nahmen



Beamte



der



Bundespolizei im Hauptbahnhof fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren fest, welche Zeugenangaben zufolge mindestens vier bislang unbekannte Frauen in ähnlicher Weise massiv bedrängt und belästigt hatten. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde Diebesgut aufgefunden. Die
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Vgl. Pressemitteilung des PP Köln, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner5.pdf, Bl. 28.
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weitere Sachbearbeitung wurde durch die eingerichtete Ermittlungsgruppe übernommen.“879



Damit unterschied sich die Nachtragsmeldung in wesentlichen Punkten von der ursprünglichen WE-Meldung: Weder die Schilderung der Vergewaltigung noch der Hinweis darauf, dass die Tätergruppe als Männer nordafrikanischen Aussehens beschrieben worden war, waren im täglichen Landeslagebild enthalten. In Bezug auf die Frage, warum diese beiden Angaben in der Nachtragsmeldung fehlen, hat der Zeuge Schröder, LvD Landesleitstelle, ausgeführt:



„Na ja, also, das TLL gestalten wir immer neutral. Es werden keine Ethnien eingetragen. […] Also, nach meiner Kenntnis stehen Sexualdelikte nicht im Leitfaden. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Aber das wäre auch wieder Spekulation.“880



Gegen 7.00 Uhr/07.30 Uhr erhielt Landeskriminaldirektor Schürmann von dem Abteilungsleiter Polizei aus dem MIK, Wolfgang Düren, einen Anruf. Der Zeuge Schürmann hat dazu wie folgt ausgesagt:



„Sehr früh irgendwie. Ich meine, ich war auf dem Weg zum Büro oder bereits seit kurzem eingetroffen, also irgendwo zwischen 7 Uhr, 7:30 Uhr würde ich das jetzt einordnen, wahrscheinlich eher 7 Uhr – mit dem Hinweis: Haben Sie die Medien gesehen? Haben Sie die Informationen erhalten, was da Schreckliches passiert ist, sein soll? – Ich kann Ihnen das jetzt wörtlich nicht wiedergeben. Sehr früh auf jeden Fall.“881



Vor acht Uhr telefonierte der Abteilungsleiter Polizei, Zeuge Düren, des Weiteren mit dem Inspekteur der Polizei, Zeugen Heinen. Dazu hat der Zeuge Düren bekundet:



„Ich hatte die Printausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Montagmorgen gelesen. Da war also doch von massiven Ausschreitungen am Bahnhofsvorplatz



879



Tägliches Landeslagebild vom 04.01.2016, BB 4 MIK LZPD Beweisbeschluss4_LZPDNRW_Dezernat41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 52. 880 APr. 16/1293, S. 124 f. 881 APr. 16/1304, S. 26.
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und Dombereich die Rede, wenn auch mit Schwerpunkt in der Berichterstattung Bundespolizei. Dann wurde auch berichtet über die sexuellen Übergriffe und Diebstahlsdelikte. Und da war mir völlig klar: Wenn das im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz so aufbereitet wird, dann müssen wir einen umfassenden und detaillierten Bericht vom PP Köln anfordern. Das habe ich dann mit Herrn Heinen besprochen vor acht Uhr telefonisch. Er hat das dann in einen Erlass umgesetzt.“



Der Zeuge Düren hat ausgeführt, dass die am Montagmorgen, 4. Januar 2016, erfolgte Aktivität „mediengetrieben“ war.



Um 8:00 Uhr fand beim MIK die Frühbesprechung statt. Um 12.00 Uhr wurde per Erlass vom PP Köln ein ergänzender, umfänglicher und mit dem LKA abzustimmender Bericht mit Bezug zu den WE-Meldungen vom 1. Januar und 3. Januar 2016 (Vorlage bis zum 5. Januar 2016, Dienstschluss) angefordert.882 Dazu hat der Inspekteur der Polizei, der Zeuge Heinen, ausgeführt:



„04.01. Montagmorgens ist es bei uns üblich, um 8:00 Uhr eine Frühbesprechung mit meiner gesamten Gruppe durchzuführen, wo wir die Ereignisse



des



Wochenendes



durchgehen,



quasi



eine



klassische



Frühbesprechung, zu der es auch ein tägliches Lagebild gibt, das Ihnen auch vorliegt.



Das



Lagebild



als



solches



hatte



im



Wesentlichen



zwei



Schusswaffengebräuche zum Inhalt und eine RP-Online- Meldung – RP-Online, soweit ich mich erinnere –, die von Übergriffen zur Silvesternacht in Köln sprach, aber kurz.



Diese Situation hat mich dazu veranlasst, einen ergänzenden Bericht aus Köln zu veranlassen per Erlass über das LZPD, um hier Genaueres zu hören, aber nicht am 01., als die WE-Meldung gekommen ist, sondern erst montags wieder.“883
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APr. 16/1378, S. 20. APr. 16/1378, S. 20.
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Bereits um 8.58 Uhr ließ sich Landeskriminaldirektor Schürmann per E-Mail von der Zeugin Wiehler die Vorführberichte, der am Vortag von der Bundespolizei festgenommenen Personen, zuschicken.



Um 9:00 Uhr fand beim PP Köln die tägliche Lagebesprechung statt. An dieser nahmen sämtliche Direktionsleiter, der Leiter des Leitungsstabs und der Polizeipräsident teil. In dieser wurden die Vorkommnisse der Silvesternacht thematisiert.884 Dazu hat der Zeuge Reischke – Leiter des Leitungsstabs – ausgeführt:



„Da kam dann die Diskussion auf, was wir zu dem Zeitpunkt wissen; denn in der Regel befanden sich die Diskutanten nicht im Dienst. Was wissen wir über den Sachverhalt? Was ist an dem Wochenende oder was ist am Silvester- und Neujahrstag geschehen? Das wurde da erörtert.



Es wurde festgestellt, dass das, was zu dem Besprechungszeitpunkt bekannt war, lückenhaft war. Die Direktionsleiter – insbesondere Kriminalität und Gefahrenabwehr/ Einsatz – wurden angehalten, sich kundig zu machen und die Dinge halt zusammenzuführen und dann vorzubesprechen, um im Laufe des Tages, am Nachmittag eine Presseinformation durchzuführen, zu der wir dann eingeladen haben.“885



Die später am Tag erfolgende Vorbesprechung hat der Zeuge Reischke ebenfalls geschildert:



„Also, in dem Moment als wir sprachen, hatten wir die Fakten: Es sind von der Polizei Personen kontrolliert worden, die ganz offensichtlich den Status – ich sage das jetzt mal allgemeinsprachlich – eines Flüchtlings hatten. Es gibt Hinweise auf Tatverdächtige. Das waren Angaben von Geschädigten, also Zeugen, punktuell.



Die Tatverdächtigen oder die, die die Personen umringt hatten, hatten nordafrikanisches Aussehen, oder … Ich sage das jetzt mal – wörtlich kann ich
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Vgl. die Aussage des Zeugen Albers, APr. 16/1338, S. 90. APr. 16/1326, S. 49.
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das nicht – so sinngemäß. Und … Ja, das war eigentlich so der wesentliche Punkt. Die Differenz: Was haben wir für Aussagen konkret zu Personen, die sich da bewegt haben? – Mehr hatten wir eigentlich an Fakten nicht. Ich hatte Herrn Albers dann dringend geraten, sich ein authentisches Bild zu verschaffen. Und er hatte dann auch noch … Das weiß ich aber jetzt nicht mehr, ob das noch am 04. war. Ich meine nicht, bin mir aber nicht sicher. Er hat dann das Gespräch mit Herrn Reintges, Herrn Meyer und der Polizeibeamtin von der Hundertschaft, die da auch belästigt worden ist, gesucht. Dann hatten die dargestellt, wie es sich halt aus ihrer Sicht vor Ort abgespielt hat, wie der Geschehensablauf war. Und das war, denke ich mal, sehr hilfreich, um sich ein authentisches Bild zu verschaffen.“886



Am Morgen des 4. Januar 2016 nahm der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, der Zeuge Wurm, die WE-Meldungen des PP Köln vom 1. Januar 2016 zum ersten Mal zur Kenntnis.887 Der Zeuge hat sein unmittelbares Empfinden geschildert:



„Meine Reaktion: Betroffenheit und die Frage: Haben wir alles getan, um die Strafverfahren und die Strafverfolgung entsprechend nicht nur einzuleiten, sondern auch mit Priorität zu behandeln?



Was die Frage „mit Priorität zu behandeln“ angeht, war zu dem Zeitpunkt bereits eine gemeinsame Ermittlungskommission eingerichtet gewesen, an der sich auch die Bundespolizei beteiligt hat und auch im weiteren Verlauf dann mit Kräften eingesetzt hat.



Was die Frage angeht, Motivierung auch des Anzeigenverhaltens, so hat in der damaligen Pressekonferenz am 04.01. der damalige Polizeipräsident Albers die Presse offensiv aufgefordert, mögliche Betroffene auch über die Medien aufzufordern, entsprechende Anzeigen der Polizei zur Verfügung zu stellen, damit wir Strafverfahren einleiten können.
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APr. 16/1326, S. 53. Vgl. Aussage des Zeugen Wurm, APR. 16/1338, S. 21.
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Zuständigkeit liegt auch bei der Landespolizei. Insofern bedurfte es von mir hier keiner Ergänzung.“ 888



Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums wurde ebenfalls erst am 4.Januar informiert. Dieser, der Zeuge Dr. Romann, hat dazu angegeben:



„Als ich am Morgen des 4. Januar 2016 gegen 7:30 Uhr durch die Presseauswertung meines Hauses – hier „Kölner Stadt-Anzeiger“ – von den Ausschreitungen in Köln in der Silvesternacht erstmals erfuhr, habe ich mich sofort über die Einsatzlage informieren lassen und konkret die Geschehnisse in einem Telefonat mit Herrn Präsidenten Wurm hinterfragt und entsprechende Berichterstattung und Nachbereitung ausgelöst. Aus diesem Grunde konnte ich bis dahin auch zuvor nicht mein Mutterhaus unterrichten.



Weiterhin lud ich Vertreter bzw. Einsatzbeteiligte der Direktion Sankt Augustin, der Inspektion Köln sowie der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit zu einem Gespräch am 6. Januar 2016 zu mir nach Potsdam ein. Dort schilderten mir die Beamten ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Eindrücke. Zum großen Teil stützen sich meine Ausführungen auch auf die Darstellungen der am Einsatz beteiligten Beamten selbst.



In der nachträglichen Betrachtung wurde immer wieder eines deutlich: Das Phänomen der gemeinschaftlichen sexuellen Belästigung und Bedrängung bis hin zu Penetration in Menschenmengen, wie wir es in Köln, aber auch in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, aber auch in Finnland und Schweden an Silvester erleben mussten, war bis dato in Deutschland völlig unbekannt. Das mit dem Namen Taharrush gamea bezeichnete Vorgehen trat für die westliche Welt sichtbar medienwirksam während der Ägyptischen Revolution in Erscheinung, aber auch im Libanon, Syrien und in Mekka, Saudi-Arabien, aber nicht in Deutschland zuvor, auch nicht in Köln, nicht einmal Silvester.“889



Diese Informationsweitergabe hat der Zeuge Dr. Romann kritisiert:
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„Der größte Fehler, den ich sehe und der letztlich auch zum Kommunikationsfehler führt: Wenn der Behördenleiter am 4. Januar durch den „Kölner StadtAnzeiger“ oder den Kölner „EXPRESS“ – ich weiß es nicht – erstmals von diesem Ereignis erfährt, dann können Sie sich vorstellen, dass sich keiner mehr ärgert als dieser Behördenleiter selbst. Und dass der natürlich nicht amused ist und auch eine entsprechende Nachbereitung macht und am 6. Januar alle maßgeblichen Persönlichkeiten auch in Potsdam hatte, habe ich schon erwähnt.



Aus dieser fehlenden Kommunikation der Erkenntnisse, die die Bundespolizei vor Ort auf dem Weg nach oben gemacht hat … Das ist ein Fehler, der auch in der Außenkommunikation und damit auch Nordrhein-Westfalen betreffend, bei uns schiefgelaufen ist. Das kann nicht sein, dass die Informationen den Behördenleiter oder den Minister nicht erreichen, und zwar bevor man das im Kölner „EXPRESS“ liest.“890



Auch im Stadtvorstand der Stadt Köln wurden die Vorfälle erörtert. Es wurde entschieden, Verantwortliche der Bundespolizei und des PP Köln zu einem Sicherheitsgespräch am 5. Januar 2016 einzuladen.891 Am gleichen Morgen gegen 11:40 Uhr892 informierte der Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Albers, den Leiter der Polizeiabteilung im MIK, den Zeugen Düren, über seinen Kenntnisstand und seine Absicht, eine Pressekonferenz abzuhalten.893 Dieser befand sich ebenso wie der Staatssekretär im MIK, der Zeuge Nebe, während des gesamten Tages auf einer Abteilungsleiterklausur in Hilden.894 Auf dieser Abteilungsleiterklausur informierte der Zeuge Düren den Zeugen Nebe über den ihm mitgeteilten Kenntnisstand.
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APr. 16/1488, S. 30. Vgl. die Aussage des Zeugen Timmer, APr. 16/1370, S. 123. 892 Vgl. Aussage des Zeugen Düren, APr. 16/1304, S. 77. 893 Vgl. die Aussage des Zeugen Düren, APr. 16/1338, S. 91. 894 Vgl. Aussage des Zeugen Düren, APr. 16/1304, S. 77 f. 891
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Das MIK forderte beim PP Köln durch Erlass vom gleichen Tag (12.00 Uhr) die Ergänzung des bisherigen Berichts an. Dazu hat der Zeuge Heinen ausgesagt:



„Ja, also, die erste Berichterstattung geht darum: In dem Moment, wo sich eine solche Lage da am 04.01. entwickelt, ist es wichtig, zunächst ein paar Grundinformationen der Behörde zu bekommen. Da kann auch nicht der Anspruch der sein, dass sie eine komplette Berichterstattung bis zur Beantwortung der letzten Frage ermöglichen.



Aber die erste Berichterstattung war von daher mit vielen weiteren Fragen von uns verbunden, die dann zu weiteren Nachfragen geführt haben, insbesondere dann auch am Schluss zu konkreten Fragestellungen, die dann auch beantwortet worden sind.“895



Nachdem die Ministerpräsidentin mehrfach erfolglos versucht hatte, den Innenminister telefonisch zu erreichen, fand um 13.41 Uhr ein telefonischer Austausch u.a. über den Sachverhalt statt. Der Minister für Inneres und Kommunales, der Zeuge Jäger, hat dazu geschildert:



„[I]ch [bekomme] jeden Tag WE-Meldungen, mal sind es viele, mal sind es sehr viele, aber manchmal sind es auch ein paar weniger. Aber fast jede dieser Meldungen enthält schlechte Nachrichten, in aller Regel Schilderungen von Verbrechen, und nicht selten Verbrechen, die es wirklich in sich haben. Ich möchte damit sagen: Die besagten WE-Meldungen vom Neujahrstag sind schrecklich, keine Frage, sie sind auch schockierend, wie ich finde, und sie haben auch mich nicht kaltgelassen. Daran gewöhnt man sich aber trotzdem in diesem Amt nicht. Aber diese Meldungen ragen, wenn man täglich damit zu tun hat, aus der Masse aller Meldungen nicht so stark hervor, um irgendwelche Aktivitäten an den Tag zu legen.



895



APr. 16/1378, S. 26.
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Deshalb gab es auch zwischen dem 1. Januar und dem 3. Januar keinerlei Kontakt zwischen mir und der Ministerpräsidentin oder zwischen mir und Mitarbeitern der Staatskanzlei. Es gab von mir lediglich Kontakte zu Mitarbeitern meines Ministerbüros, und der beschränkte sich auf Neujahrsgrüße oder bezog sich auf andere Themen, wie zum Beispiel den Terrorverdacht in München zu Silvester.896



[…]



Es gab um 13:41 Uhr ein Telefonat zwischen mir und der Ministerpräsidentin. Ich befand mich zu dieser Zeit zuhause und habe von dort aus gearbeitet. In dem Telefonat ging es um mehrere Themen, eines davon war auch die Silvesternacht. Die Ministerpräsidentin hatte die Zeitungsmeldung ebenfalls wahrgenommen und bat mich darum, der Sache nachzugehen und sie weiter zu informieren.



Ich habe mich daraufhin beim Inspekteur der Polizei, Herrn Heinen, über den Sachstand informiert und erfahren, dass bereits ein Bericht angefordert wurde, und er in diesem Telefonat schon andeutete, dass dort möglicherweise mehr passiert sei. Diese Informationen habe ich dann an die Ministerpräsidentin weitergegeben. Wir waren uns darin einig, dass ich am selben Abend ein Statement zu den Vorfällen abgebe und alle Informationen an die Staatskanzlei weitergeben werde, damit die Ministerpräsidentin am nächsten Tag ebenfalls ein Statement abgeben kann. Die allgemeine Erkenntnislage änderte sich dann durch die Pressekonferenz, die Herr Albers am selben Tag um 14:00 Uhr gab. Das war der Punkt, an dem mir und auch meinem Haus erstmals ansatzweise bekannt wurde, dass das Ausmaß größer war als zunächst angenommen.“897



Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, die Zeugin Kraft, hat angegeben:



896 897



APr. 16/1286, S. 7. APr. 16/1286, S. 9.
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„Wie Sie wissen, befand ich mich im Urlaub. Ich war erreichbar – jederzeit –, und ich habe dann am Montag, den 04., die erste Presseschau, die wieder herausgegeben wurde, zur Kenntnis genommen, und habe dort einen Artikel gelesen, der hieß: „Bundespolizei am Bahnhof nicht mehr Herr der Lage“, ein Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“.



Da ich am Montag sowieso vorhatte, den Innenminister anzurufen – weil natürlich auch andere Themen bei uns immer wieder zwischen uns Gesprächsgegenstand waren, beispielsweise die Flüchtlingsfrage – habe ich in dem ersten Telefonat, was ich mit ihm führen konnte, beide Themen angesprochen, in meiner Erinnerung. Es können auch noch weitere kurz gewesen sein, aber das waren die beiden wesentlichen Themen unseres ja inzwischen bekannten Telefonats, 4. Januar, 13:43 Uhr. Ich hatte vorher selbst versucht, ihn zu erreichen sowohl auf seinem Diensttelefon als auch auf seinem Handy.



Daraufhin ist der Innenminister tätig geworden, er hat mich dann zurückgerufen mit weiteren Informationen, und wir haben uns darauf vereinbart, dass er an diesem Tag vor die Presse geht, die Presse informiert, und dass ich das am Folgetag tun würde. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt, meiner Kenntnis nach, also bis vor dem 04.01., auch keinerlei Presseanfragen zu den Vorgängen in Köln.



Diese Kommunikation ist dokumentiert und haben wir ja auch dargelegt, und es ist mir sehr wichtig, dass das auch klargestellt wurde. Im Nachhinein dann bin ich wie verabredet am 05. aufgrund einer Presseanfrage des „Kölner StadtAnzeigers“ mit einem Statement nach draußen gegangen. Dieses Statement war ein schriftliches, das allerdings Eingang gefunden hat auch in verschiedene andere Medien. Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler – das sage ich deutlich –, ein kommunikativer Fehler, nicht zeitgleich auch alle anderen Medien einzubeziehen und auch vor Kameras zu treten.“898
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Eine Absprache, nach der die Herkunft der Tatverdächtigen durch Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen nicht genannt werden solle, gab es nicht. Dazu hat die Ministerpräsidentin vor dem Untersuchungsausschuss, aus einer Rede zitierend, geäußert:



„In Köln muss jetzt lückenlos bis ins Detail der Verlauf der Gewaltnacht aufgeklärt werden. Hier wird nichts vertuscht oder, wie ich lese, unter den Teppich gekehrt, auch nicht aus vermeintlicher Rücksichtnahme auf Flüchtlinge oder Migranten. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das gilt. Und dafür wird unser Innenminister Ralf Jäger sorgen.“899



Der Minister für Inneres und Kommunales, der Zeuge Jäger, hat dazu geäußert:



„Es gibt einen Erlass aus dem Jahr 2008, der sich mit dem Umgang nationaler Minderheiten befasst, ob also in Deutschland lebende Minderheiten in solchen Fällen zu nennen sind. Das bezieht sich insbesondere auf die Ethnien der Sinti und Roma, was hier überhaupt nicht zutrifft. Im Gegenteil, es gibt die Erlasslage, dass, wenn es der Sachverhalt erfordert, natürlich die Herkunft möglicher Täter oder Tatverdächtigen zu nennen ist.



[…]



Man kann Glaubwürdigkeit nicht erhalten oder zurückgewinnen, wenn beispielsweise die Frage der Herkunft von solchen Tätern in irgendeiner Wiese banalisiert oder verschwiegen werden soll. Ganz im Gegenteil – das meinte ich mit falsch verstandener Political Correctness –, sondern das ist transparent zu schildern.“900



In der vom Innenminister angesprochenen Pressekonferenz am 4. Januar 2016 äußerte sich der Polizeipräsident in Köln, der Zeuge Albers, zu den Geschehnissen und zum bisherigen Stand der Ermittlungen. An dieser Pressekonferenz nahmen neben
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dem Polizeipräsidenten auch der Polizeipräsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, der Zeuge Wolfgang Wurm, die stellvertretende Leiterin der Direktion Kriminalität, die Zeugin Wiehler, der Leiter der DirGE, der Zeuge Temme, sowie die Pressesprecherin des PP Köln, die Zeugin Kaiser teil. Die Pressekonferenz leitete der Polizeipräsident wie folgt ein:



„[…] Meine Damen, meine Herren, von mir ein herzliches Willkommen. Ich danke dem Kollegen Wurm ausdrücklich, dass wir die Pressekonferenz gemeinsam machen. Weil es auch ein Einsatz war, der gemeinsam zu bewältigen war und der glaube ich auch gemeinsam in sehr enger Abstimmung bewältigt worden ist. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Ich weiß, dass das für viele Kölnerinnen und Kölner aber insbesondere auch für viele Auswärtige überhaupt nicht gut begonnen hat, nämlich diejenigen, die in der Nacht, überwiegend in der Nacht vom 31.12. auf den 01. Januar dieses Jahres auf dem Bahnhofsvorplatz sich aufgehalten haben bzw. die Bahn nutzen wollten um denn dann nach Hause zu kommen. Es hat dort Straftaten einer völlig neuen Dimension gegeben. Es hat dort in zahlreicher Anzahl nach unserer derzeitigen Erkenntnis Sexualdelikte gegeben. Auch in sehr massiver Form sind Frauen angefasst, angegangen worden bis hin in einem Fall in juristischer Sicht zur vollendeten Vergewaltigung. Diese Straftaten sind begangen worden aus einer Gruppe von Menschen, die von ihrem Ansehen her aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum stammen können. Dieses ist aus meiner Sicht ein völlig unerträgliches, ein völlig unerträglicher Zustand, dass mitten in der Stadt Köln solche Straftaten begangen werden an Menschen, die hier nach Köln gekommen sind, um fröhlich den Jahreswechsel zu begehen und das erleben mussten. Wir haben unmittelbar danach eine Ermittlungsgruppe aufgestellt, Frau Wiehler wird gleich etwas dazu sagen, ich habe auch in sehr frühen Phase Kontakt mit der Oberbürgermeisterin aufgenommen und mit ihr das auch besprochen und wir werden uns morgen, also Herr Wurm und ich, mit der Stadt Köln zusammensetzen, was Vorbereitung auf zukünftige große Ereignisse angeht, da würde ich aber gerne am Schluss was sagen, nachdem Herr Temme, Herr Wurm und Frau Wiehler einiges zu den Ereignissen in der Neujahrsnacht gesagt haben.“901
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Vgl. Wortprotokoll der Pressekonferenz vom 04.01.2016, erstellt am 08.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner5.pdf, Bl. 40 ff., 41.
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Angesprochen einen möglichen Flüchtlingshintergrund der Tatverdächtigen antwortete die Zeugin Wiehler:



„Über die Silvesternacht kann ich aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, gar nichts berichten, weil wir keine konkreten Personalien oder Tatverdächtige oder so etwas haben. Die Einsatzkräfte haben Personalien von Personen, die sich da aufhielten, festgestellt, die müssen wir aber erstmal prüfen, ich kann nur zu denjenigen sagen, zu denen ich gerade berichtet habe, nämlich, die heute Nacht oder in der Nacht zu gestern festgenommen worden sind, da handelt es sich um junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum, die sich erst seit kurzer Zeit in Deutschland aufhalten und die auch nicht in Köln wohnhaft sind.



[…]



Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, sie sind also im Bereich der Asylbewerber zu verorten, welchen Status man Ihnen jetzt genau zugeschrieben hat, oder ob sie überhaupt schon einen Status haben, wie sie wissen - die Bearbeitung bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dauert seine Zeit – deshalb drücke ich mich da ein bisschen wage [sic] aus. Ich kann nur sagen, sie sind noch nicht lange hier und waren zugewiesen in Unterbringungseinrichtungen außerhalb von Köln.“902



Dazu hat der Zeuge Albers angegeben:



“[I]ch habe mir auch als Leitlinie persönlich vorgenommen, dort nicht leichtfertig Informationen, die ja dann von der Polizei kommen, die noch erheblich mehr Gewicht haben als wenn irgendwas in Facebook steht, zu sagen, aber ich habe auch gesagt und habe mir auch als Leitlinie vorgegeben: Das, was du weißt, sagst du.“903
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Vgl. Wortprotokoll der Pressekonferenz vom 04.01.2016, erstellt am 08.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner5.pdf, Bl. 40 ff., 44. 903 APr. 16/1338, S. 92.
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Diese Zielrichtung in der Formulierung hat der Zeuge Temme bestätigt:



„Dann haben wir auch die Frage diskutiert: Wie gehen wir mit der Information um: 70 Menschen kontrolliert, davon 69 ausgewiesen mit einer BüMA. Wir sind uns der Tatsache alle miteinander bewusst gewesen, dass das eine brisante Information war, weil sie natürlich die voll im Gang befindliche Flüchtlingsdebatte im letzten Jahr anheizen und in eine andere Richtung drängen würde. Das war uns allen unmittelbar klar. Wir haben dann nach einer Sprachregelung gemeinsam gesucht, wie man die Information nennen kann, ohne sich als Verwaltungsbehörde dem Vorwurf auszusetzen: Ihr tragt hier zur Stigmatisierung von Personen bei.



Es ist zu einer Sprachregelung gekommen, die Herr Albers, aber auch ich bei den passenden Gelegenheiten immer wiederholt habe, dass wir sozusagen gesagt haben: Man muss trennen: Es sind 1.000 bis 1.500 Männer auf dem Platz gewesen, die von Zeugen und von Opfern als arabisch, nordafrikanisch dargestellt wurden vom Äußeren. Unter diesen war eine Anzahl Straftäter, die wir, Datum 04.01 und auch 05.01., natürlich weder in der Anzahl noch von ihrer Identität her kannten. Unter den 1.500 ist eine unbekannte Anzahl von Straftätern gewesen. Aus anderem Anlass sind 70 Personen aus der Gruppe kontrolliert worden, zum Beispiel weil sie Pyrotechnik benutzt haben etc. Von diesen 70 Personen hat sich die ganz überwiegende Zahl mit einer sogenannten BüMA ausgewiesen.“904



Der als Leiter des Leitungsstabs auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Zeuge Reischke hätte indessen eine andere, aus seiner Sicht offensivere Formulierung gewählt, worauf er den Polizeipräsidenten auch hingewiesen hatte. Der Zeuge Reischke hat zum Inhalt der von ihm vorgeschlagenen Darstellung angegeben, er habe für eine Formulierung plädiert, nach der
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„es sich nach dem, was wir dann erfahren haben, auf dem Bahnhofsvorplatz ganz überwiegend um etwa tausend Menschen – männliche Personen – nordafrikanischer Herkunft gehandelt hat, und aus diesem Personenkreis ganz offensichtlich diese Straftaten begangen worden sind. Das ist der Stand der Ermittlungen, das ist der Anschein, den wir im Moment haben. – Ich meine, das hätte man so sagen können. Das hätte ich gesagt. Andere formulieren das anders.“905



Zur Belastbarkeit dieser Aussage hat er geschildert:



„Ja, rein physisch geht das ja nicht anders. Die Tat kann ja nur einer begangen haben, der da war. So.



[…]



Und da wir keine Hinweise darauf haben, dass da mehrere – ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant – blonde, blauäugige Menschen oder Hunderte aus Flensburg und Niebüll waren, sondern halt nahezu ausschließlich Menschen, die jetzt schon mehrfach beschrieben worden sind, bin ich der Meinung, man hätte das sagen können, dass es zumindest den Anschein hat, dass aus diesem Personenkreis die Taten begangen worden sind.“906



In der Pressekonferenz am 4. Januar 2018 äußerte sich auch der Polizeipräsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin, der Zeuge Wolfgang Wurm. Dieser hat auf die Frage, wie es möglich gewesen sei, dass sich Gruppen von Männern auf Frauen stürzen, ohne dass etwas passiere, ausgeführt907, Polizeibeamte würden nur die Menschenmassen sehen, nur die Bewegung von Köpfen. Mehr Erkenntnisse wären zum Beispiel mit Video möglich gewesen. Die Polizeibeamten hätten diesen Blick zu keiner Zeit gehabt. Sonst wären sie mit Sicherheit eingeschritten. Die tiefer gehenden Erkenntnisse hätten sie erst aus der Anzeigenerstellung im Nachhinein erhalten.
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Um 17:05 Uhr rief der Minister für Inneres und Kommunales den Kölner Polizeipräsidenten an. In diesem ersten Gespräch zwischen beiden nach Silvester berichtete der Polizeipräsident dem Innenminister die Sachlage nach seiner Einschätzung sowie über sein Gespräch mit der Kölner Oberbürgermeisterin und die Pressekonferenz. Erwartungen äußerte der Innenminister in diesem Gespräch nach der Wahrnehmung des Zeugen Albers ebenso wenig wie positive oder negative Bewertungen des Einsatzes der Polizei.908



Die Ministerpräsidentin erkannte auch über die veränderte Medienlage am 4. Januar 2016, dass die Vorfälle der Silvesternacht in Köln erhebliche politische Bedeutung hatten:



„Diese Dimension hat sich im Laufe des 04.01. für mich weiter entwickelt, auch über die veränderte Medienlage. Ich erinnere mich sehr gut, dass irgendwann von tausend Menschen auf dem Vorplatz gesprochen wurde, die dann irgendwann zu tausend Tätern wurden. Und damit ging das ja auch dann in die internationale Presse. Also, daraus ergab sich schon eine rasante Entwicklung. Auch die Zahl der Anzeigen ist ja in den folgenden Tagen noch mal maßgeblich nach oben gegangen.909



[…]



Es war an dem 04.01. für mich erkennbar, dass das keine normale Silvesternacht war. Nach den WE-Meldungen, die vorher stattgefunden haben, das habe ich ja vorhin erläutert, war das für mich nicht ersichtlich. Das ist leider so, dass es immer wieder solche Übergriffe, gerade an solchen Tagen wie Silvester, gibt. Man könnte parallel noch den Karneval hinzunehmen in Köln. Da ist mir bekannt, dass es durchaus auch größere Zahlen von Diebstählen, aber auch von sexuellen Übergriffen gibt.



908 909



Vgl. die Aussage des Zeugen Albers, APr. 16/1338, S. 94. APr. 16/1371, S. 15.
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Und an dem 04.01. gingen die Zahlen dramatisch nach oben aus meiner Perspektive. Die Berichterstattung habe ich ja vorhin geschildert. Und von daher war das eine andere Phase. Aber die Gesamtdimension ist auch erst Tage später erkennbar geworden, weil ja dann erst in den folgenden Tagen noch viele Anzeigen eingegangen sind. Viele davon auch, wie ich inzwischen weiß, auf dem Online-Wege und nicht vor Ort, indem jemand in einer Polizeistelle sich gemeldet hat.910“



Die mediale Wahrnehmung der Pressekonferenz des PP Köln überraschte den Polizeipräsidenten, den Zeugen Albers:



„Also, ich habe das ja wahrgenommen, dass es die Kritik gibt, dass ich verschleiere. Ich weiß, dass es, ich glaube, in der „BILD“-Zeitung unter der Headline „Das verschweigt der Polizeipräsident“... Ich muss gestehen: Das war für mich schwer nachvollziehbar.



Ich habe am 05. in meiner Stellungnahme von „potenziellen Tätern“ aus dieser Gruppe gesprochen. Und mehr konnte ich nun wirklich nicht sagen, weil ich keine Täter und Tatverdächtige hatte. Ich kann ja nicht einfach Täter und Tatverdächtige erfinden. Und deshalb habe ich immer ... Und von potenziellen Tätern war schon aus meiner Sicht im Nachhinein auch noch mal ... Aber das war eigentlich klar. Und für mich war das auch eindeutig. Insofern hat mich das hinterher – das will ich nicht verhehlen –, ich will nicht sagen: irritiert, aber dadurch musste ich mich erst mal damit befassen. Das war dann aber, glaube ich, schon am 07. und am 08., wissen Sie, hat der Minister verkündet, dass ich in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.



Da habe ich dann auch bewusst keine Aussagen mehr getroffen, weil ich wusste, dass es im Landtag im Innenausschuss einen Tagesordnungspunkt geben wird. Und ich hielte es nicht für angemessen – das habe ich auch der Presse so mitgeteilt –, dass ich jetzt Erklärungen gegenüber der Presse gebe, Auskünfte
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gebe, bevor der Innenminister im Landtag berichtet hat. Das hielte ich nicht für angemessen. Das ist auch von der Presse in Teilen so respektiert worden.“911



Am gleichen Tag gab der Minister für Inneres und Kommunales, der Zeuge Jäger, folgende Presserklärung ab:



Innenminister Ralf Jäger hat die Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof auf das Schärfste verurteilt. „Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen. Deshalb ist es notwendig, dass die Kölner Polizei konsequent ermittelt und zur Abschreckung Präsenz zeigt. Sie wird außerdem neue Konzepte für die Karnevalszeit erarbeiten, um solchen Vorfällen vorzubeugen. Das sind wir den Frauen schuldig und zugleich den nordafrikanischen Flüchtlingen, die friedlich bei uns leben wollen.“912



Warum in der Presseerklärung des Innenministers von organisierten nordafrikanischen Männergruppen und Flüchtlingen die Rede war, obwohl dazu zu diesem Zeitpunkt nach den Angaben des PP lediglich Hinweise, aber keine belastbaren Tatsachen bekannt waren, hat sich nicht aufklären lassen.



Der Staatssekretär im MIK, der Zeuge Nebe, hat in Bezug auf die in der Pressemitteilung enthaltene Begrifflichkeit „Organisiertheit“ erklärt:



„[…] Die Pressestelle hat diese Formulierung gewählt. Ich habe ja eben schon mal etwas flapsig gesagt: Sie hat sich, finde ich, relativ weit vorgewagt mit dieser Formulierung, die der Minister dann auch freigegeben hat.“



Der Leiter der Polizeiabteilung, der Zeuge Düren, hat dazu ausgeführt:



„Also, für die Pressestelle trage ich keine Verantwortung – erstens. Zweitens: Ich verstehe diese Presseerklärung so, dass hier differenziert wird zwischen
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den Tätergruppen auf der einen Seite und friedlichen nordafrikanischen Flüchtlingen auf der anderen Seite. Die Presseerklärung ist zu einem Zeitpunkt rausgegangen, als sich niemand im Innenministerium darüber im Klaren war, dass ein großer Teil der Täter Flüchtlinge aus Nordafrika waren.“913



3.1.5.



5. Januar 2016



Um 9:00 Uhr fand eine Sitzung des Kölner Stadtvorstands im Historischen Rathaus statt. In dieser wurden die Geschehnisse am Hauptbahnhof sowie die Frage erörtert, ob in Zukunft eine Videoüberwachung des Bereichs um den Bahnhof einzurichten sei.914



Um 10:20 Uhr bat der für das MIK tätige Zeuge Haas im MIK darum, die Vorkommnisse beim Innenausschuss des Landtags anzumelden.915 Der Minister für Inneres und Kommunales bat sein Ministerium um Aufbereitung des Vorgangs bis zum 6. Januar.



Über den Tag verteilt gingen Anfragen in- und ausländischer Medienvertreter bei der Pressestelle des PP Köln ein.916



Das PP Köln berichtete am 5. Januar 2016 um 14:30 Uhr an das LZPD über die Vorkommnisse bis zum Ende des Vortages.917 Diesen Bericht leitete der Zeuge Haas, der ihn im MIK bereits als Vorabversion erhalten hatte, um 15:46 Uhr im MIK unter anderem an den Inspekteur der Polizei und den Leiter der Polizeiabteilung weiter.918 Um 16:52 Uhr stornierte das PP Köln den Bericht allerdings wieder919 und versandte um
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APr. 16/1304, S. 93. Vgl. Niederschrift über die Sitzung vom 05.01.2016, BB 4 Stadt Köln 2016-01-05_04_S.1-24.pdf, Bl. 8 ff. 915 Vgl. Email des Zeugen Haas vom 0.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_Gruppe41_ Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 81. 916 Vgl. Medienanfragen, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln_Ordner6.pdf, Bl. 3 ff. 917 Bericht des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 136 ff. 918Email des Zeugen Haase vom 055.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_Gruppe41_ VSNfD.pdf, Bl. 144. 919 EPOST des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner2.pdf, Bl. 112. 914
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18:10 Uhr eine neue Version des Berichts an das LZPD.920Um 18:58 Uhr leitete das LZPD den Bericht, ergänzt um eigene Fragestellungen, an das MIK weiter.921



Um 12:10 Uhr veröffentlichte die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen die erste Presseerklärung der Ministerpräsidentin durch Übersendung an den Kölner Stadt-Anzeiger, der diese an die Agenturen weitergeben sollte. Diese hatte folgenden Inhalt:



„Ich bin entsetzt über die Eskalation der Gewalt in der Silvesternacht in Köln. Für die Opfer, insbesondere die betroffenen Frauen, waren das schreckliche, zutiefst verstörende Erlebnisse. Gegen diese neue Dimension von Gewalt und sexuellen Übergriffen durch Männer-Banden müssen und werden Polizei und Justiz konsequent vorgehen. Hoffentlich werden möglichst viele Täter ermittelt und bestraft. Klar ist, dass dies unabhängig von der Herkunft erfolgen muss. In den Fällen, wo die Voraussetzungen gegeben sind, müssen kriminelle Straftäter dann auch abgeschoben werden. Gleichzeitig müssen jetzt vor Ort alle beteiligten Polizei- und Ordnungskräfte Vorkehrungen treffen, damit sich so etwas künftig nicht wiederholt. Der Staat darf nicht zulassen, dass Menschen auf öffentlichen Plätzen wie rund um den Kölner Dom, Angst haben müssen."922



Nach der Bekundung der Kölner Oberbürgermeisterin, der Zeugin Henriette Reker, in der Sitzung am 4. Juli 2016 wurde diese am 5. Januar 2016 um die Mittagszeit von der Bundeskanzlerin angerufen. Die Kanzlerin habe sie nach ihrer „Einschätzung“ befragt. Insoweit hat die Zeugin Henriette Reker bekundet:



„Ja, dass meine Einschätzung sei, dass viel zu wenig Polizeipräsenz dagewesen wäre und dass die Polizei die Situation einfach nicht in den Griff gekriegt hätte in dieser Silvesternacht. Und die Kanzlerin hat mir dann gesagt, dass sie,
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EPOST des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner2.pdf, Bl. 115. 921 EPOST des LZPD vom 05.01.2016, BB 4 MIK Beweisberschluss4_MIKNRW_Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 161. 922 Vgl. Email des Zeugen Breustedt vom 05.01.2016, BB 4 Staatskanzlei StK 02 – LPA – Erklärung MP’in v.5.01.2016_.pdf, Bl. 4.
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wenn ich da jetzt einen besonderen Bedarf an Bundespolizisten habe, dass ich gerne wieder auf sie zukommen kann, in diesem Zusammenhang.“ 923



Gegen 13:00 Uhr fand ein Sicherheitsgespräch im Rathaus der Stadt Köln statt, an dem die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, der damalige Kölner Polizeipräsident, der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz des PP Köln, der Stadtdirektor der Stadt Köln sowie der Leiter des dortigen Amts für öffentliche Ordnung und die Gleichstellungsbeauftragte und Vertreter der jeweiligen Pressestellen der Behörden, zudem der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin teilnahmen. Die ersten Erkenntnisse sowie Handlungsnotwendigkeiten bezüglich des bevorstehenden Karnevals in Köln wurden erörtert.924 Hierzu gab die Stadt Köln eine Presseerklärung ab:



„Stadt Köln und Polizei ziehen Konsequenzen aus Übergriffen in der Neujahrsnacht Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Polizeipräsident Wolfgang Albers stellen Maßnahmenpakete vor Auf Einladung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker haben sich heute Vertreter der Stadt Köln und des Polizeipräsidiums Köln, an der Spitze Polizeipräsident Wolfgang Albers, und der Bundespolizei im Rathaus zu einer Arbeitskonferenz getroffen, um gemeinsame Maßnahmen gegen Übergriffe im öffentlichen Raum zu beschließen. In der Neujahrsnacht war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu einer Reihe von Taschendiebstählen und sexuellen Übergriffen gekommen, bei denen insbesondere Frauen die Opfer waren. Derzeit sammelt die Kölner Polizei entsprechende sachdienliche Hinweise und Anzeigen aus der Bevölkerung. Es wurde eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet.



Jenseits der geplanten polizeilichen Maßnahmen verständigten sich die beteiligten Behörden auf verschiedene städtische Vorgehensweisen, die kurzfristig bereits umgesetzt werden sollen.



923 924



Vgl. die Aussage der Zeugin Reker, APr. 16/1377, S. 20. Vgl. Aussage des Zeugen Floeren, APr. 16/1338, S. 75 f.
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Dazu erklärt Oberbürgermeisterin Henriette Reker: „Die Vorfälle vom Silvesterabend sind ungeheuerlich und nicht hinnehmbar. Es darf nicht sein, dass Besucherinnen und Besucher, die nach Köln kommen, um hier an Veranstaltungen teilzunehmen, Angst haben müssen, überfallen zu werden. Deshalb wird es künftig in Köln bei allen Veranstaltungen, bei denen viele Menschen in der Kölner Innenstadt erwartet werden, ein besonderes Sicherheitskonzept geben. Diese werden vergleichbar sein mit den Sicherheitskonzepten, die von Veranstaltern von Großevents verlangt werden. Dabei wird die Stadt Köln dann in eine fiktive Veranstalterrolle schlüpfen. Eine gemeinsame Koordinierungsgruppe unter Beteiligung von Polizei, Stadt Köln und Ordnungsdiensten wird darüber wachen, dass das Sicherheitskonzept konsequent umgesetzt wird und sofort auf besondere Ereignisse und Entwicklungen reagieren. Zu den beschlossenen Maßnahmen gehören unter anderem auch der Einsatz von mobiler Videoüberwachung, Ausleuchtung von potentiellen Gefahrenstellen, ein angemessener Kräfteeinsatz sowie der Einsatz von Sprachmittlern.



Ich biete allen Opfern der nächtlichen Übergriffe an, sich an unsere Beratungsstellen zur persönlichen Hilfe zu wenden. Ich ermuntere alle dazu, wenn sie Opfer von Übergriffen oder Straftaten geworden sind, dies auch zur Anzeige zu bringen. Wir werden außerdem zur Prävention noch rechtzeitig vor den Karnevalstagen auch in verschiedenen Sprachen deutlich klarstellen, wo auch im Karneval die Grenzen im zwischenmenschlichen Umgang sind. Das richtet sich in erster Linie an Männer jedweder Herkunft. Außerdem geben wir natürlich auch Verhaltenshinweise an junge Frauen, wie sie die Erfahrungen der Polizei zur Prävention am besten umsetzen und trotzdem feiern können. Es kann nicht sein, dass in Köln Frauen Spießrutenlaufen müssen. Das werden wir hier nicht tolerieren!“ 925



Am Nachmittag luden die Kölner Oberbürgermeisterin und der Kölner Polizeipräsident zudem zu einer Pressekonferenz ein. An dieser nahm der Präsident der Bundespolizeidirektion St. Augustin nicht teil. Die Gründe dafür haben sich nicht aufklären lassen:
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Presseerklärung der Stadt Köln vom 05.01.2016, BB 4 Stadt Köln 13 13_12_PK Neujahrsnacht.docx
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Er selbst, der Zeuge Wurm, hat auf Nachfrage angegeben, teilgenommen zu haben.926 Der Pressesprecher der Stadt Köln, der Zeuge Timmer, hatte sich jedoch verwundert gezeigt, dass nach der Teilnahme der Bundespolizei am Sicherheitsgespräch kein Vertreter der Bundespolizei mehr auf der Pressekonferenz anwesend war.927 Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, der Zeuge Dr. Romann, hat dazu geäußert:



„Weil es auch die Kommunikation mit Nordrhein-Westfalen betrifft: Herr Wurm durfte an jeder Pressekonferenz teilnehmen, an der er hätten teilnehmen wollen. Es gab weder von oben noch von mir irgendwelche Instruktionen.“928



Auf dem Videomitschnitt der Pressekonferenz ist aber erkennbar, dass lediglich der Zeuge Timmer, die Zeugin Reker, der Zeuge Albers und der Zeuge Temme am Tisch sitzen929.



Hiernach führte die Oberbürgermeisterin in der Pressekonferenz aus:



„Wir haben heute Morgen gemeinsam Maßnahmen entwickelt, die dazu führen sollen, dass es solche Vorfälle hier nie wieder gibt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ebenso wichtig ist aber auch, dass wir uns das Karnevalfeiern in Köln nicht nehmen lassen durch solche Vorfälle. Es wird der PP gleich die Sofortmaßnahmen – so möchte ich das einmal nennen – erläutern. Ich möchte Ihnen so viel sagen: Es wird zukünftig in Köln bei allen Großveranstaltungen ein Sicherheitskonzept geben. Das ist vergleichbar der Sicherheitskonzepte, die immer dann aufgestellt werden, wenn es auch einen Veranstalter gibt. Die Stadt wird in diese fiktive Veranstalterrolle schlüpfen und wird dann das sicherstellen, was wir ansonsten auch von Veranstaltern von Großschadensereignissen [sic] erwarten. Dazu gehört der Einsatz von Sprachmittlern. Dazu gehört eine große Koordinie-



926



Vgl. die Aussage des Zeugen Wurm, APr. 16/1338, S. 58. vgl. die Aussage des Zeugen Timmer, APr. 16/1370, S. 124 928 APr. 16/1488, S. 36. 929 Vgl. Phoenix vor Ort, Liveübertragung der Pressekonferenz vom 05.01.2016, https://youtu.be/KRzfSx-I-3o 927



489



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN – 16. Wahlperiode



Drucksache 16/14450



rungsgruppe. Dazu gehört die Ausleuchtung von Örtlichkeiten, mobiler Videoeinsatz und viele andere Dinge auch, die die Veranstaltung – den Verlauf der Veranstaltung – sichern.



[…]



Es wird vielleicht dazugehören, das haben wir heute Morgen überlegt, dass wir unseren Karneval und die Zuwendung, die im Karneval ja einmal erfolgt, auch den Menschen aus anderen Kulturkreisen vielleicht besser erklären müssen; dass sie nicht sofort als Einladung verstanden werden können. Das wird auch dazugehören.“ 930



Zur Frage des Aufenthaltsstatus‘ der Täter erklärte die Oberbürgermeisterin, dass es absolut unzulässig sei, mit einer Ethnie, die augenscheinlich aus Nordafrika komme, sofort die Flüchtlingsgruppe zu verbinden.931



Der Zeuge Temme hat das Sicherheitsgespräch und die Pressekonferenz wie folgt geschildert:



„Ich bin mit Herrn Albers und Frau Kaiser bei diesem Gespräch gewesen. Und auch in diesem Gespräch ist die Zusammensetzung der Personengruppe vollumfänglich dargestellt worden, wie ich es hier gerade gemacht habe.



Wir haben in diesem Gespräch zum Beispiel auch mit Blick auf Karneval – und welchen Anlass sollten wir gehabt haben, das zu tun, wenn wir nicht vorher das erklärt hätten – angeregt, dass man zum Beispiel – ich sage es vereinfacht – in Flüchtlingsunterkünfte geht und erklärt, was in Deutschland Karneval bedeutet. Was es bedeutet, wenn junge Frauen leicht bekleidet, stark geschminkt usw. auf eine Straße gehen. Auch das hat Herr Albers angeregt. Welchen Grund sollten wir gehabt haben, das zu tun, wenn wir vorher nicht auf die
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Vgl.: Phoenix vor Ort, Liveübertragung der Pressekonferenz vom 05.01.2016, https://youtu.be/KRzfSx-I-3o 931 Vgl.: Phoenix vor Ort, Liveübertragung der Pressekonferenz vom 05.01.2016, https://youtu.be/KRzfSx-I-3o
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Zusammensetzung der Personengruppe hingewiesen hätten mit den gleichen Informationen dieses Dreischritts, wie ich es hier dargestellt habe.



Über die Tatverdächtigen konnten Herr Albers und ich nicht sprechen, weil wir die am 05.01. noch gar nicht kannten.“932



Auch das PP Köln veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der das Sicherheitsgespräch thematisiert wurde:



„160105-1-K Übergriffe am Bahnhofsvorplatz - Fakten zur Silvesternacht



Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 2. Januar 2016



Nach den massiven Übergriffen in der Silvesternacht auf dem Kölner Hauptbahnhofsvorplatz hat sich die Anzahl der Strafanzeigen mittlerweile auf 90 erhöht. Die Polizei Köln hatte bereits am Samstag (2. Januar) speziell für diese Straftaten eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Deliktsbreite erstreckt sich von Diebstählen bis hin zu Sexualdelikten. In einem Fall ermitteln die zuständigen Kriminalbeamten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.



Derzeit sichten die Beamten das vorhandene Videomaterial und werten die vorliegenden Aufzeichnungen aus. Weiterhin laufen die Vernehmungen von Geschädigten und Zeugen. „Wir werden alles dafür tun, diese schrecklichen Übergriffe aufzuklären. Wir passen unsere Einsatzkonzepte an diese neue Vorgehensweise der Täter an“, stellt Polizeipräsident Wolfgang Albers klar.



Heute Vormittag haben Polizeipräsident Wolfgang Albers gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker und dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Wolfgang Wurm die Vorfälle thematisiert. Gemeinsam entschieden die Verantwortlichen unter anderem, dass in Zukunft für gleichgelagerte Großereignisse ein Sicherheitskonzept abgestimmt



932



APr. 16/1343, S. 12.
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und die Zusammenarbeit weiter intensiviert wird. Unter anderem sollen neuralgische Orte temporär videoüberwacht und besser ausgeleuchtet werden. Zusätzlich wird die Vorplanung von Einsatzkräften lageangepasst erhöht. Auch die Verfügung von Bereichsvertretungsverboten, Meldeauflagen und das Verbot von Feuerwerkskörpern an neuralgischen Orten wird weitergehend geprüft.



Fakten zum Einsatzverlauf:



31.12.2015 - 21 Uhr: Auf dem Bahnhofsvorplatz und der Domtreppe befinden sich bereits 400 – 500 augenscheinlich alkoholisierte Personen, die durch aggressives Verhalten auffallen. Es handelt sich in der Mehrzahl um Männer, die unkontrolliert Böller und Raketen abbrennen und diese zum Teil gegen Unbeteiligte einsetzen.



31.12.2015 - 23 Uhr: Die genannte Menschenmenge ist auf über tausend Menschen angewachsen. Es handelt sich bei den Anwesenden größtenteils um Männer, die unter anderem durch Alkoholkonsum bereits enthemmt sind. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nimmt immer mehr zu. Raketen werden häufig absichtlich in die Menge geschossen. Die Stimmung wird zunehmend aggressiver.



31.12.2015 - 23.30 Uhr: Aus Sicherheitsgründen räumen Beamtinnen und Beamte der Polizei Köln und der Bundespolizei die Domtreppe und den Bahnhofsvorplatz. Durch das konsequente



Einschreiten



der



Polizisten



werden



Personengruppen



aufgebrochen, die Situation beruhigt sich zunehmend.



1.1.2016 - 0.45 Uhr: Um den Abreiseverkehr zu gewährleisten, gibt die Polizei den Zugang zum Hauptbahnhof wieder frei. Als die Platzfläche sich erneut füllt, verhält sich die Masse der anwesenden Personen ruhig. Erste geschädigte Frauen erstatten Strafanzeige wegen Diebstahlsdelikten und schildern teilweise auch sexuelle Übergriffe. Die Polizei passt das Einsatzkonzept sofort an und konzentriert Einsatzkräfte erneut im Bereich des Hauptbahnhofs. Passantinnen werden 492
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gewarnt und von Beamtinnen und Beamten sicher durch die Menschenmenge begleitet.



Bei



aggressiven



und



auffälligen



Personen



werden



Gefährderansprachen und Identitätsfeststellungen durchgeführt. Platzverweise werden ausgesprochen.



4.1.2016 - 4 Uhr: Die Lage hat sich abschließend beruhigt.



Im Zusammenhang mit den geschilderten Geschehnissen rät die Kriminalpolizei Köln:



- Bereiten Sie sich gedanklich auf mögliche Situationen in großen Menschenmengen vor. - Stellen sie Öffentlichkeit her und sorgen Sie für Aufmerksamkeit, wenn Sie in Not sind. - Fordern Sie Hilfe aktiv ein und sprechen Sie Passanten gezielt an. - Unterstützen Sie Menschen die in Not sind und wählen Sie zeitnah den Polizeinotruf „110“.



Die Polizei Köln bittet weitere Opfer, zeitnah Strafanzeige zu erstatten. Passanten, die Straftaten beobachtet oder sogar auf Handyvideos aufgezeichnet haben, werden gebeten, sich umgehend zu melden. Hinweise werden erbeten unter Tel.-Nr. 0221/229-0 oder per E- Mail auf [email protected]. (he)933



3.1.6.



6. Januar 2016



Um 9:00 Uhr fand eine Abteilungsleiterbesprechung im MIK statt, in der der Minister über die Lage und darüber informiert wurde, dass der Staatssekretär im Innenministe-



933



Vgl. die Pressemitteilung des PP Köln vom 05.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner5.pdf, Bl. 29.
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rium am Nachmittag eine Besprechung mit dem Kölner Polizeipräsidenten und Beamten des PP Köln durchführen wollte. Anwesend bei dieser Besprechung waren der Innenminister, Mitglieder des Ministerbüros, der Staatssekretär, der Leiter der Polizeiabteilung, der Inspekteur der Polizei und der Landeskriminaldirektor.934



Um 10.22 Uhr wurde aus dem MIK eine umfassende Nachbereitung des Einsatzes der Polizei in der Silvesternacht in Köln bis zum 26. Februar 2016 angeordnet.935 Diese Anordnung wurde im Weiteren durch den Innenminister zu einem nicht identifizierbaren Zeitpunkt mit Blick auf das Bestehen des Untersuchungsausschusses ausgesetzt.



Im Landeskriminalamt wurde ab 11:00 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema Einbruchsdiebstahl durchgeführt. Im Anschluss an diese gab der Minister für Inneres und Kommunales eine Presserklärung zu den Vorfällen ab, in der er die Notwendigkeit der Aufarbeitung der Vorfälle, der sorgfältigen Strafverfolgung und der konzeptionellen Prävention betonte.936



Um 11:57 Uhr forderte das MIK per Erlass über das LZPD das PP Köln auf, einen Katalog von Fragen zum Bericht vom Vortag zu beantworten, der auch die von den Fraktionen der CDU und der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag in ihrem jeweiligen Antrag zur Einberufung einer Sondersitzung des Innenausschusses enthaltenen Fragen umfasste.937 Um 13:27 Uhr leitete das LZPD diesen Berichtsauftrag an das PP Köln weiter.938



Um 14:00 Uhr fand eine Besprechung des Staatssekretärs sowie weiterer Mitarbeiter des MIK mit dem Polizeipräsidenten Köln und weiteren Mitarbeitern des PP Köln statt. Dieses Gespräch haben die Beteiligten unterschiedlich geschildert:



934



Vgl. die Aussage des Zeugen Düren, APr. 16/1304 S. 83. BB 4 MIK Gruppe 41 Ordner 1, S. 175 936 Vgl. Videomitschnitt der Presseerklärung, abrufbar unter https://www.land.nrw/de/media/video/statement-von-innenminister-ralf-jaeger-zu-den-vorfaellen-am-koelner-hauptbahnhof 937 Verfügung des MIK vom 06.01.2016, BB4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_Gruppe41_Ordner1.pdf, Bl. 211 - 222. 938 EPOSt vom 06.01.2016, BB4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner2.pdf, Bl. 183 ff. 935
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Der Zeuge Nebe, der persönlich bei dem Gespräch anwesend war, hat den Verlauf dahingehend wiedergegeben:



„Ich habe ihm deutlich gesagt: Sie müssen jetzt in die Presse, in die Öffentlichkeit.



[…]



Sie müssen das klarstellen, was Sie an Erkenntnissen haben. Das muss natürlich deutlich unterschieden sein. – Er hat eingewandt – auch Herr Temme hat das in der Besprechung getan –, über Tatverdächtige und Täter wüssten sie ja zu diesem Zeitpunkt nicht viel, und schon gar nicht in den ersten Tagen. Ich habe dann eingewandt und habe das sehr deutlich auch als Position des Hauses formuliert: Sie wussten, dass Sie – wie er damals sagte – rund 100 Personen überprüft haben. Bei all diesen 100 Personen sagen Sie, dass sie fast ohne Ausnahme BüMAs vorzuzeigen hatten. Wenn da 1.000 oder 1.500 Personen sind, Sie 100 Personen kontrollieren und die alle denselben Status haben, dann müssen Sie das sagen. Ich habe das auch noch mal politisch damit begründet, dass ich gesagt habe: Wenn wir das verschweigen oder wenn Sie das verschweigen, wenn der Eindruck entsteht, dass Sie es bewusst nicht nennen, dann ist das Wasser auf die Mühlen derjenigen, die von Schweigekartell von Politik reden und die von Lügenpresse reden. Und das ist nicht akzeptabel. Deshalb stellen Sie das klar.“939



Der ebenfalls anwesende Leiter der Abteilung 4 im Innenministerium, der Zeuge Düren, hat dazu ausgeführt:



„Ja, der Inhalt war wie folgt: Herr Albers hat vorgetragen, und dann hat insbesondere Herr Temme vorgetragen. Aus dieser Besprechung habe ich erstmals



939



APr. 16/1359, S. 19.
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erfahren, dass in einem großen Umfang die Polizei in Köln Identitätsfeststellungen bei den Störergruppierungen vor dem Dom auf dem Bahnhofsvorplatz vorgenommen hat vor 24 Uhr.



Ich habe daraus entnommen, dass zumindest 70 Flüchtlinge festgestellt worden sind, die über aktuelle BüMAs verfügten, Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende.



In dieser Besprechung haben wir dann nachgefragt – ich habe auch persönlich nachgefragt –, ob es keine Überschneidung zur Antänzerszene gebe. In dieser Besprechung hat dann das Polizeipräsidium Köln verneint, dass es sich bei den Tätern überwiegend um Angehörige der Antänzerszene gehandelt hätte.



Das war für mich neu. Ich habe also am Mittwoch erstmals erfahren, dass es eben nicht um Antänzer ging, die sich seit einiger Zeit in Köln aufhalten, sondern überwiegend um Störer und mögliche Täter, die erst vor einigen Monaten nach Deutschland gekommen sind. Das war für uns neu, war auch für den Staatssekretär neu. Und er hat in der Besprechung auch Herrn Albers darum ersucht, dies möglichst bald und umfassend zu kommunizieren, weil das natürlich von Bedeutung war.



[…]



Herr Albers hat den Wunsch des Staatssekretärs mitgenommen, das möglichst bald auf einer Pressekonferenz oder in Pressegesprächen zu kommunizieren. Der Staatssekretär hat mich dann im Laufe des Abends oder auch am Donnerstagmorgen noch mal gebeten, noch mal nachzuhaken.“940



Der Zeuge Jäger hat dazu dargestellt:



940



APr. 16/1304, S. 80.
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„Wir haben auf jeden Fall – der Staatssekretär Nebe und ich – nach dem Gespräch … da hat er mir gegenüber noch mal den Gesprächsverlauf, Gesprächsinhalte und weitere Vorgehensweise besprochen. Er hat mir da berichtet, dass er die Behörde nachdrücklich darauf hingewiesen hat. Das hat meine ausdrückliche Billigung gefunden. Ob und wie weit zuvor wir beide das sozusagen mal kurz zwischen dem Türrahmen erörtert haben, daran erinnere ich mich nicht, kann aber gewesen sein.941



[...]



Das ist keine Empfehlung. Aus meiner Sicht hat das nicht den Charakter der Empfehlung, sondern ein so deutlicher Hinweis ist eigentlich ein Status eines Erlasses – und umzusetzen. Diese Umsetzung hat nicht stattgefunden. Nach meiner Erinnerung – aus Durchsichtung der Unterlagen – hat Herr Düren diese Aufforderung am Tag danach – das ist dann der 07.01. – gegenüber PP Köln noch einmal erneuert. Meine Pressestelle hat die Pressestelle des PP Köln eindringlich aufgefordert, zur Richtigstellung in der Presse zu kommen. Das erfolgte erst am 08.01.“942



Der Zeuge Albers hat hingegen geschildert:



„Es wurde dort noch mal ausführlich die Sachlage besprochen. Es wurde im Nachgang ... oder im Rahmen der Sachdarstellung wurden weitere Fragen ... Also, es wurde auf dieser Besprechung erst mal die Lagedarstellung, die Sachdarstellung durch die Behörde sowohl durch Herrn Temme als auch Frau Wiehler dargelegt. Es wurden dann Nachfragen gestellt. Es wurden auch noch mal Punkte angesprochen, die noch zu berichten seien, weil wir ja ein Berichtspunkt waren. Und es ist, glaube ich, auch noch mal vorgestellt worden, was jetzt an weiteren Maßnahmen für die Karnevalstage vorgesehen war.



[…]



941 942



APr. 16/1286, S. 129. APr. 16/1286, S. 130.
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Also, ich weiß, dass Herr Nebe in dem Zusammenhang – ich meine auch, weil er saß so schräg neben mir – gesagt hat: Sie können jetzt ruhig über Flüchtlinge reden. – Das hat er gesagt, ja.



[…]



Ich habe das als einen Rat empfunden, dort auch offen über Flüchtlinge zu reden. So habe ich das empfunden, ja.“943



Diesen Eindruck hat auch der Zeuge Temme bekundet:



„In meinem Beisein ist keine Bemerkung gefallen, die ich so [als dringende Empfehlung] interpretieren könnte. Es hat natürlich auch Zwiegespräche gegeben, vor der Sitzung und nach der Sitzung. Aber während der Sitzung … Ich habe neben Herrn Albers gesessen und auch unmittelbar neben Herrn Nebe, und ich kann mich nicht erinnern, dass in der Sitzung so etwas gesagt wurde.944



[…]



Ich kann mich an diese Sitzung recht gut erinnern. Und ich sage noch mal: Ich kann mich an keine Äußerung erinnern, die uns dazu eindringlich aufgefordert hätte.



Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass da [in dem Vorhalt] steht: Über die in der Nacht Beteiligten. – Darüber haben wir Auskunft gegeben. Herr Albers hat immer differenziert zwischen Beteiligten und Tatverdächtigen.945“ Der Polizeipräsident informierte seine Pressestelle entsprechend.946 Diese veröffentlichte eine Pressemitteilung über den Stand der Ermittlungen:



943



APr. 16/1338, S. 94 f. APr. 16/1343, S. 9. 945 APr. 16/1343, S. 9. 946 Vgl. die Aussage des Zeugen Albers, APr. 16/1338, S. 96. 944
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„160106-2-K Übergriffe am Bahnhofsvorplatz - Vier Tatverdächtige identifiziert



Zwei Beschuldigte befinden sich bereits in Untersuchungshaft - weitere Geschädigte gesucht



Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 vom 2. Januar, Ziffer 1 vom 3. Januar, Ziffer 1 vom 4. Januar und Ziffer 1 vom 5. Januar



Die intensiven Ermittlungen der Polizei Köln zu den massiven Übergriffen in der Silvesternacht am Bahnhofsvorplatz haben zu konkreten Hinweisen auf vier männliche Tatverdächtige geführt.



Noch während des Silvestereinsatzes nahmen Bundespolizisten auf der Hohenzollernbrücke zwei aus Nordafrika stammende Taschendiebe auf frischer Tat fest. Kriminalbeamte führten alle zur Identifizierung der Verdächtigen notwendigen Maßnahmen durch. Anschließend wurden die Männer aus der Obhut der Polizei entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls gegen die beiden Täter dauern an.



Am frühen Sonntagmoren [sic] (3. Januar) nahmen Bundespolizisten gegen 4.20 Uhr auf dem Gleis 10/11 des Hauptbahnhofes fünf weitere Tatverdächtige fest. Ihnen wird vorgeworfen kurz zuvor einen Reisenden (25) bestohlen zu haben. Kriminalpolizisten erhärteten den Tatverdacht gegen zwei Mitglieder dieser Gruppe derart, dass sie bereits am vergangen Wochenende dem Haftrichter vorgeführt wurden, der sie in Untersuchungshaft schickte. Derzeit liegen konkrete Hinweise vor, dass die Beschuldigten kurz vor dem Diebstahl mehrere Frauen angesprochen und bedrängt haben. Noch während die Beamten der Bundespolizei die Verdächtigen fesselten, entfernten sich die geschädigten Frauen ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Ob die fünf Verdächtigen auch für Taten in der Silvesternacht verantwortlich sind wird geprüft.
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Für die Ermittlungen in diesem Fall sind die Aussagen der bedrängten Frauen undweiterer Zeugen des Geschehens sehr wichtig. Die Geschädigten und Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Polizei Köln zu melden. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe „Neujahr“, Telefonnummer 0221/229-0 oder perE-Mail an [email protected]. (he)“947



Nach der Besprechung im Innenministerium bat der Polizeipräsident Albers den Staatssekretär Nebe um ein persönliches Gespräch, welches im unmittelbaren Anschluss stattfand. Im Rahmen des Gespräches bat der Polizeipräsident das Ministerium um Unterstützung, da der Druck auf die Behörde und ihn als Person enorm sei.948



Dazu hat sich Staatssekretär Nebe wie folgt geäußert:



„Wir sind dann nach etwa zwei Stunden – das ist jetzt aber wirklich grob – auseinandergegangen. Beim Rausgehen bat mich Herr Albers noch, ob ich noch einen kurzen Moment für ein Vieraugengespräch hätte. Selbstverständlich. Wir haben dann noch ganz kurz resümiert, was wir da gerade miteinander besprochen haben. Ihm war auch klar – ich habe das auch deutlich gesagt –, dass wir die deutlichen Kritikpunkte, die sich jetzt herauszeigten, die in den folgenden Tagen durch die Polizeiabteilung ja auch noch fachlich weiter nachgearbeitet würden, im Innenausschuss in unserem Bericht deutlich benennen würden. Als er danach fragte, was das möglicherweise für ihn bedeute, kriegte dieses Gespräch aus meiner Sicht den Charakter eines Personalgespräches. Ich habe ihm gesagt: Erstens. Über seine Zukunft, also die Frage, ob er möglicherweise nicht Polizeipräsident bleiben könne, entscheide alleine der Minister; das sei dessen individuelle Entscheidung. Ich hatte auch mit dem Minister zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Gespräch in dieser Hinsicht geführt. Das war zu diesem Zeitpunkt gar kein Thema. Aber unter dem Eindruck der Kritik an der Lage habe ich Verständnis dafür gehabt, dass er danach gefragt hat.



947



Vgl. Pressemitteilung des PP Köln vom 06.01.2016, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PP Köln_Ordner5.pdf, Bl. 30 f. 948 APr. 16/ 1338 S. 128.
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Ich habe ihm gesagt, er wisse ja auch aus der Vergangenheit, dass der Minister niemanden leicht fallen lasse. Das gelte insbesondere für Polizeipräsidenten. Aber ich könne ihm, offen gestanden, nach meiner Bewertung auch keine Garantie geben. Man müsse wirklich die Entwicklung der nächsten Tage abwarten. Damit meinte ich insbesondere auch den Verlauf des Innenausschusses und dann auch die öffentliche Nachberichterstattung dazu. Ich habe ihm sehr deutlich gesagt: Aus meiner Sicht wird für den Minister entscheidend sein, ob eine Situation eintritt, bei der es zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Polizei notwendig ist, auch personelle Konsequenzen zu ziehen.



Herr Albers hat diese Einschätzung nicht irgendwie überrascht oder entsetzt oder ablehnend entgegengenommen, sondern Verständnis dafür gezeigt und auch seinerseits gesagt, er könne sich durchaus vorstellen, dass es möglicherweise schwierig sei, weiter mit ihm zu fahren. – Das war das Vieraugengespräch mit Herrn Albers.“949



3.1.7.



7. Januar 2016



Um etwa 9:45 Uhr rief der Kölner Polizeipräsident, der Zeuge Albers, im Ministerium für Inneres und Kommunales beim Leiter der Polizeiabteilung, dem Zeugen Düren an. Er berichtete diesem, dass Pressevertreter am PP Köln erschienen waren. Der Zeuge Düren hat dazu ausgesagt:



„Herr Albers rief am Donnerstagmorgen um ca. 9:45 Uhr in meinem Büro an und berichtete, dass Journalisten bei ihm vor dem Präsidium stünden und Auskunft begehrten über den Fragenkatalog, den die CDU- Fraktion seinerzeit schon für die bevorstehende Sitzung des Innenausschusses gestellt hatte.



949



APr 16/1359, S. 17
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Herr Albers fragte mich, ob er sich dazu äußern solle. Ich habe ihm dann geraten, wegen des Primats des Parlaments und wegen seiner Pflicht zur Berichterstattung möge er sich besser noch nicht dazu äußern, das dann später uns im Innenausschuss zu überlassen, habe ihn bei der Gelegenheit noch mal darauf angesprochen, ob er den Wunsch des Staatssekretärs auf Kommunikation von Flüchtlingen unter den Störern und möglicherweise auch unter den Tatverdächtigen … das soll er möglichst bald umsetzen. Das hatten [sic] er mir dann auch zugesagt.“950



Dieses Gespräch hat auch der Zeuge Albers geschildert:



„Also, es ist über Medienarbeit gesprochen worden. Und wenn wir darüber gesprochen haben, über welchen Personenkreis wir dann reden, dann habe ich dargelegt, warum ich so formuliere, wie ich formuliere. Und dann wird Herr Düren gesagt haben: Ja, man kann das auch so und so sagen. – Aber mit Nachdruck: „Jetzt formulieren Sie das mal so!“ ist nicht ... Es hat auch keine Erlasse oder Sonstiges dazu gegeben. Ist mir wenigstens nicht bekannt.“951



Eine ausdrückliche Weisung hinsichtlich eines konkret zu verwendenden Wortlauts wurde dem Zeugen Albers durch den Zeugen Düren nicht erteilt. Der Zeuge Düren hat dazu ausgesagt:



„Also, rechtlich ist es schon möglich, dass das Innenministerium fachaufsichtlich enge Weisungen gibt. Nur, in dem Fall wäre das schwierig gewesen, denn man muss natürlich deutlich machen: Es gab Feststellungen über Störer, es gibt Feststellungen über Tatverdächtige – Tatverdächtige gab es noch nicht so furchtbar viele an dem Mittwoch –, und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass unter den Störergruppen auch Tatverdächtige sind. Nur, in so einer Situation einem Polizeipräsidenten einen exakten Wortlaut vorzuschreiben, finde ich sehr schwierig.



950 951



APr. 16/1304, S. 80 f. APr. 16/1338, S. 97.
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Wichtig war für uns, dass keine Informationen zurückgehalten werden und dass der Umstand, dass möglicherweise auch Flüchtlinge an den Taten beteiligt waren, möglichst umgehend hätte kommuniziert werden müssen. Das ist leider Gottes nicht so frühzeitig geschehen, wie wir uns das gewünscht hätten.“952



Dieser Einschätzung steht der Umstand entgegen, dass während der Pressekonferenz am 4. Januar 2016 – wie ausgeführt – der Zeuge Albers von Straftaten aus einer Gruppe von Menschen, die ihrem Aussehen her aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum stammen könnten, gesprochen und die Zeugin Wiehler erklärt hat, es gebe noch keine konkreten Tatverdächtige, sie könne nur sagen, bei den Festgenommenen handele es sich um junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum, die sich erst seit kurzer Zeit in Deutschland aufhielten und auch nicht in Köln wohnhaft sei-en.



Am 7. Januar 2016 bereitete das PP Köln auf die durch das Ministerium für Inneres und Kommunales gestellten Rückfragen zum Bericht vom 6. Januar 2016 einen ergänzenden Bericht vor. In diesem Bericht plante das PP, folgende Passage aufzuführen:



„Da lediglich Kräfte des Wachdienstes (regionale Einsatzreserve) zur Verfügung gestanden hätten, die aufgrund der Ausstattung und des damit verbundenen geringen Einsatzwertes nicht infrage kamen, wurden keine weiteren Kräfte angefordert. LEB-Kräfte standen am 31.12.2015 lediglich im Zeitraum von 10.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.“953



Dazu hat der Zeuge Albers ausgesagt:



„Ich habe [diese Auffassung] damals vertreten, weil mir der Polizeiführer gesagt hat, dass Kräfte, die hätten alarmiert werden müssen, nicht rechtzeitig eingetroffen wären und er deshalb von einer Alarmierung abgesehen hätte. Da ging es um Rufbereitschaftskräfte, die wohl im Lande zur Verfügung ständen. Soweit



952



Apr. 16/1304, S. 95. Vgl. Vorabfassung des Berichts vom 07.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW_ Gruppe41_Ordner1_VS-NfD.pdf, Bl. 324. 953
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ich weiß, haben die eine Alarmierungszeit von 60 Minuten. Das hätte er nicht in Erwägung gezogen.



Und andere Kräfte aus der AAO, also aus der Allgemeinen Aufbauorganisation, hielt er nicht für geeignet, in diesem Einsatz eingesetzt zu werden, weil erstens die Ausrüstung, aber insbesondere das Training ... und das Zusammenarbeiten im Verband durch solche Kräfte nicht zu bewerkstelligen ist. Das ist auch für mich nachvollziehbar, weil ich das immer wieder erlebt habe, wie Einsatzhundertschaften arbeiten und wie, ich sage mal, Wachdienstbeamte, auch in normaler Uniform, arbeiten. Das Arbeiten im Verband ist ein anderes. Das hat eine hohe Qualität, gerade in solchen Situationen, wo es Gemengelage gibt, wo es Tumult gibt, weil die sehr abgestimmt miteinander arbeiten. Und das war für mich nachvollziehbar, dass solche Kräfte für solch einen Einsatz nicht geeignet waren.“954



Auch der Leiter der DirGE beim PP Köln, der Zeuge Temme, teilte diese Auffassung. Er hat ausgeführt:



„Das durch eigene Kräfte zu ersetzen, dazu muss man ganz klar sagen: Wenn man die Silvestergeschehnisse in Köln in den letzten Jahren verfolgt hat, dann ist mit den Kräften des Streifendienstes, wenn ich sie zusammenziehe, dort nicht das gleiche Ergebnis zu erzielen wie mit Bereitschaftspolizei. Das hängt mit der besseren Schutzausstattung zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bereitschaftspolizei gewohnt ist, im geschlossenem Verband vorzugehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Gegenüber sehr wohl Unterschiede macht, ob Bereitschaftspolizei einschreitet oder eigene Kräfte.955



[…]



Ja, also, das ist sehr schwierig; denn, ich sage mal, wir muten Streifenbeamten ja auch zu, in ein Tatobjekt zu gehen, in dem eine Amoklage läuft.



954 955



APr. 16/1338, S. 138. APr. 16/1326, S. 7.
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Also, insofern ist der Streifendienst ja nicht schlechter qualifiziert oder Ähnliches,



sondern



es



gibt



strukturelle



Unterschiede



zwischen



dem



Streifendienst und der Bereitschaftspolizei. Bereitschaftspolizei ist gewohnt, unter einheitlicher Führung mit Gruppenformationen oder Zugformationen geschlossen vorzugehen. Wenn Sie 20 Streifenwagen vor Ort holen, müssen Sie die erst mal gliedern. Die Schutzausstattung ist bei der Bereitschaftspolizei eine andere, und so weiter, und so fort. Und so ist das zu verstehen. Der Streifendienst ist natürlich in jeder polizeilichen Lage einsetzbar. Nur die Effektivität des Einsatzes ist – und das muss ich noch mal deutlich betonen – in solchen Lagen auch deshalb deutlich geringer, weil das Gegenüber ganz genau unterscheidet: Kommt der Einsatzanzug, oder kommt der GE-Polizist mit seinem Streifenwagen? – Es gibt klare Unterschiede im Verhalten beim Gegenüber. Das ist leider so.“ 956



Mit dieser Formulierung war indessen der Inspekteur der Polizei nicht einverstanden. Er, der Zeuge Heinen, hat dazu ausgeführt:



„Es ist eine Unverschämtheit der Bewertung der Kollegen. Ich sage das einmal so ganz deutlich und meine das auch so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Das ist eine Herabminderung der Kollegen, die jeden Tag in allen möglichen Einsätzen – ich habe es eben erwähnt – ihren Kopf hinhalten, ihre Gesundheit gefährden. Und dann zu behaupten, dass sie für bestimmte Einsätze – und da reden wir nicht von Einsätzen, die bei uns das SEK macht, da haben wir noch einmal eine deutliche Differenzierung – … sie nicht einsetzt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.



Ich kann auch mit dieser Begründung nicht nachvollziehen, warum nicht Kräfte nachgefordert worden sind, eine Frage, die vielleicht auch noch im Raum steht. Von daher habe ich ihn gebeten, sich selbst einen Gefallen zu tun und in einem Bericht, den wir dann auch entsprechend weiterleiten, eine solche Aussage



956



APr. 16/1326, S. 31.
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nicht zu treffen. Und das hat er dann auch in dem weiteren Bericht anders formuliert.“957



In der Endfassung des Berichts befand sich der durch den Zeugen Heinen kritisierte Abschnitt nicht mehr.958



Durch Erlass vom 7. Januar 2016 wies das MIK sämtliche Kreispolizeibehörden an, die nach Art und Umfang neue Form der Delinquenz bei Einsatzplanungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen zu berücksichtigen und auch bei den Sicherheitsbesprechungen intensiv zu thematisieren.959



Das PP Köln veröffentlichte eine Pressemitteilung zum derzeitigen Stand der Ermittlungen, in der auch die erste Pressemitteilung vom 1. Januar 2016 korrigiert wurde:



„160107-2-K Übergriffe am Kölner Bahnhofsvorplatz - Polizeipräsident berichtet an Innenministerium



Ermittlungsgruppe „Neujahr“ hat 16 Männer identifiziert - Tatnachweise stehen noch aus



Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 1 vom 2. Januar, Ziffer 1 vom 3. Januar, Ziffer 1 vom 4. Januar, Ziffer 1 vom 5. Januar und Ziffer 2 vom 6. Januar



Polizeipräsident Wolfgang Albers hat unmittelbar nach dem Bekanntwerden der massiven Übergriffe in der Silvesternacht am Hauptbahnhof Köln alle Maßnahmen zur lückenlosen Darstellung des Einsatzverlaufs getroffen.



Noch heute wird Albers den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger umfassend informieren. Für den kommenden Montag (11. Januar) ist eine Sondersitzung des Innenausschusses anberaumt. „Aus Respekt vor



957



APr. 16/1378, S. 26. Vgl. Bericht des Polizeipräsidiums Köln vom 09.01.2016, BB 4 MIK Beweisbeschluss4_MIKNRW Gruppe41_Ordner2_VS-NfD.pdf, Bl. 21. 959 Erlass des MIK vom 07.01.2016, 412 -60.11.27, BB 4 MIK PP Köln Beweisbeschluss4_PPKöln Ordner1.pdf, Bl. 90. 958
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dem Parlament werde ich für die Öffentlichkeit zunächst bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details zur Einsatzvorbereitung und zum Einsatzverlauf erläutern“, stellt Polizeipräsident Wolfgang Albers klar.



Die Ermittlungsgruppe „Neujahr“ ist zeitnah personell aufgestockt worden. Bis zu 80 Kriminalpolizistinnen und -polizisten arbeiten derzeit auf Hochtouren. Derzeit liegen 121 Strafanzeigen vor, die in den Deliktsbereich der Ermittlungsgruppe gehören. In etwa drei Viertel der Fälle handelt es sich um Sexualstraftaten, teilweise in Verknüpfung mit Eigentumsdelikten. Bei allen anderen



Fällen



liegen



den



Ermittlungen



Körperverletzungs-



und



Diebstahlsdelikte zu Grunde.



Bislang haben die Mitglieder der Ermittlungsgruppe insgesamt 16 junge Männer identifiziert, die für Straftaten in der Silvesternacht am und im Kölner Hauptbahnhof verantwortlich sein könnten. Bei diesem Personenkreis handelt es sich weitestgehend um aus dem nordafrikanischen stammende Männer. Die Aufgabe der Kriminalbeamten ist es jetzt, diesen Identifizierten konkrete Straftaten nachzuweisen. Dazu werden unter anderem die vorliegenden Videosequenzen analysiert und die Aussagen von Geschädigten und Zeugen ausgewertet.



Die Polizei Köln bittet weitere Opfer erneut, zeitnah Strafanzeige zu erstatten. Passanten,



die



Straftaten



beobachtet



oder



sogar



auf



Handyvideos



aufgezeichnet haben, werden dringend gebeten, sich umgehend zu melden. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe „Neujahr“ unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected]. (he)



Aktualisierung



der



Pressemeldung



vom



01.01.2016



(160101-1-K/LEV



Ausgelassene Stimmung - Feiern weitgehend friedlich) um das folgende Statement von Herrn Albers: Aktualisierung vom 08.01.2016 11:30h: >>> Die Inhalte der folgenden Pressemitteilung, die am Neujahrstag um 8.57 Uhr durch die Pressestelle der Polizei Köln veröffentlicht wurde, sind inhaltlich 507
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nicht korrekt. "Aus Gründen der Transparenz habe ich entschieden, die unzutreffende Pressemitteilung nicht löschen zu lassen. So hat jeder die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Inhalte dieser Pressemitteilung zu verschaffen.



Ich habe bereits am 5. Januar in einer Pressekonferenz öffentlich den Fehler eingeräumt und dessen Ursachen erläutert", stellt Wolfgang Albers klar. Hier folgt der unveränderte Text der Ursprungsmeldung: 
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Kleine Anfrage - Landtag NRW 

24.04.2013 - der Abgeordneten Kai Abruszat, Ulrich Alda, Ralph Bombis, Dietmar ... muth, Henning HÃ¶ne, Marc LÃ¼rbke, Thomas NÃ¼ckel, Dr. Robert Orth, ...
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Antrag - Landtag NRW 

16. Wahlperiode. Drucksache 16/2883. 07.05.2013. Datum des Originals: 07.05.2013/Ausgegeben: 07.05.2013. Die VerÃ¶ffentlichungen des Landtags ...
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Antrag - Landtag NRW 

24.06.2014 - weitere Koranverteilungsaktionen im öffentlichen Raum durch, sondern .... sie in Widerspruch zur verfassungsmäßigen Ordnung handeln. Das.
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Antrag - Landtag NRW 

28.10.2014 - II. Beschlussfassung. Der Landtag lehnt eine ErhÃ¶hung der Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen ab. Christian Lindner. Christof Rasche.
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Antrag - Landtag NRW 

07.05.2013 - in die Strukturen des SchlÃ¼sselzuweisungssystems integriert werden kÃ¶nnen. Christian Lindner. Christof Rasche. Kai Abruszat. Thomas NÃ¼ckel.
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Antrag - Landtag NRW 

30.10.2012 - kostenfreie Abruf ist auch mÃ¶glich Ã¼ber das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de. Antrag der Fraktion der FDP. Mit mehr Marktwirtschaft die Energiewende aktiv gestalten â€“ Verantwortung fÃ¼r den. 
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3964 - Landtag NRW 

10.09.2013 - berechnet werden. Hierdurch haben ... deshaushalt und zur Finanzierung der zweiten Stufe des StÃ¤rkungspaktes eingesetzt. Christian Lindner.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

18.12.2013 - typisches rot-grÃ¼nes Fehlsteuerungsinstrument vollstÃ¤ndig kompensiert und dadurch abgeschafft. Schwerpunkt 2: StÃ¤rkungspakt Gymnasium.
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Gesetzentwurf - Landtag NRW 

04.12.2012 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 ...... Gemeinden im Vergleich zu den Schlüssel-.
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Entschließungsantrag - Landtag NRW 

09.09.2014 - Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, ... greifen ohne Anlass und Begründung in das Management der Hochschulen ein. .... Die Studienbeiräte zur Beratung des Dekans bei Fragen des ...
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6127 - Landtag NRW 

24.06.2014 - Richtung innerhalb des politischen Islam, die sich strikt an der GrÃ¼ndungszeit der Religion ausrichtet. ... Anpassungen der Islamauslegung an verÃ¤nderte gesellschaftliche und politische. Gegebenheiten werden ... Leitende Beamte haben g
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1900 - Landtag NRW 

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN. 16. Wahlperiode. Drucksache 16/1900. 15.01.2013. Datum des Originals: 15.01.2013/Ausgegeben: 15.01.2013.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

26.09.2016 - NotÃ¤rzte aber in der Regel erst spÃ¤ter ... Nur bei 24 Prozent der verunfallten Kinder wurde in den vergange- ... in Not muss gestÃ¤rkt werden.
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EntschlieÃŸungsantrag - Landtag NRW 

27.11.2012 - sellschaften in der Gastronomie zu schaffen. Christian Lindner. Christof Rasche. Dr. Joachim Stamp. Susanne Schneider. Ernst-Ulrich Alda.
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